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Die Zukunft gehört den Mutigen.





 »Denn nichts ist schwerer und erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen: Nein.«


Kurt Tucholsky, Die Verteidigung des Vaterlandes
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 VORWORT


»Der Reiz der Erkenntnis wäre gering, wenn nicht auf dem Weg zu ihr so viel Scham zu überwinden wäre«, schrieb Friedrich Nietzsche. In diesem Buch begebe ich mich auf den Weg zur Erkenntnis, und es ist in der Tat viel Scham, die es zu überwinden gilt. Als Rechtsanwalt auf dem festen Boden des demokratischen Rechtsstaates stehend, schäme ich mich für die deutsche Politik, für die Auswüchse der Exekutive und am meisten für meine eigene Profession, für die Rechtsfindung und Rechtsprechung. Aber es hilft nichts, wir müssen hier gemeinsam durch und den Weg zur Erkenntnis gehen, wie viel Scham auch immer damit verbunden sein mag.

Corona hat ans Tageslicht gebracht, wie fragil unser Rechtsstaat ist. Ein Virus genügt, um bei Politikern totalitäre Allmachtsfantasien freizusetzen. Blinder Gehorsam führt zu unreflektierter Umsetzung fragwürdiger Regeln. Und Angst vor Ansteckung reicht aus, um Richter vergessen zu lassen, dass ihre eigentliche Aufgabe im gewaltengeteilten Staat in einer beschränkenden Kontrolle der Staatsmacht besteht.

Die Leser dieses Buches werden ihre eigene Geschichte mit Corona haben, jedes Schicksal wird ein anderes sein. Sie mögen ihre erlebten Beispiele nach Belieben an die Stelle meiner exemplarisch genannten Rechtsverluste setzen. Manche wird Corona an den Rand der Existenz gebracht haben, andere an den Rand der Verzweiflung. Eine Angstpsychose dieses Ausmaßes dürfte es in der Geschichte wohl noch nicht gegeben haben. Zu ihrer Überwindung bedarf es vor allem Zeit und Geduld. Eine Geduld, die diejenigen, deren Angst vor Ansteckung gering oder gar nicht vorhanden war, nur schwer aufbringen können, weil ihre Wut und Verzweiflung über die »sancta simplicitas«, über die seltsame Vereinfachung und Fälschung, in der der Mensch lebt (wieder Nietzsche), so groß ist. Hier stehen sich zwei Lager scheinbar unversöhnbar gegenüber. Eben 
 dies aber ist eine Aufgabe aller: für eine Versöhnung zu sorgen, schlussendlich.

Dazu bedarf es nicht zuletzt der Aufklärung. Dieser Aufarbeitung widmen sich bereits einige Mitstreiter, auch ich. An dieser Stelle sei jeder Leser aufgerufen, daran mitzuarbeiten. Lassen wir gemeinsam nicht zu, dass es banal endet und die Verursacher ungenannt davonkommen. Nicht Verurteilung ist das primäre Ziel, sondern Versöhnung, so schwer dies auch einigen fallen wird, die persönlich beträchtliche Schäden durch die Freiheitseinschränkungen erlitten haben.

Dieses Buch muss man nicht von vorne nach hinten durchlesen, jeder kann dort anfangen, wo ihn der eigene Schuh am meisten drückt. Im ersten Kapitel befasse ich mich mit der Frage nach Recht und Gerechtigkeit, also mit rechtsphilosophischen Erklärungs- und Lösungsversuchen, wie Recht von Unrecht unterschieden werden kann. In den folgenden drei Kapiteln nehme ich mir die Rechtssetzung, die Rechtsanwendung und die Rechtsprechung vor und erläutere, warum Widerstand zur Pflicht wird, wenn Recht sich ins Unrecht kehrt. Und im letzten Kapitel zeige ich, wie wir gemeinsam das Recht wieder in seine Geltung bringen und einen Weg zur Versöhnung finden können.

Lassen wir aus Liebe zur Freiheit und zum Frieden nicht zu, dass der verletzte Rechtstaat zum totalitären Staat degeneriert, weder in Deutschland noch anderswo auf der Welt.


Alexander Christ, im Mai 2022




 »Alles liegt im Abstand zwischen der Willkür und der Regel.«


Simone Weil, Schwerkraft und Gnade



»Doch wird über Angelegenheiten von Recht und Unrecht nicht entschieden wie über Tischmanieren, als wenn nichts weiter auf dem Spiel stünde als akzeptiertes Verhalten.«


Hannah Arendt, Über das Böse



»Ungehorsam ist die wahre Grundlage der Freiheit. Die Gehorsamen sind Sklaven.«


Henry David Thoreau,

Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat
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 IM GESPRÄCH MIT SICH SELBST


Es beginnt mit Bildern, und es wird mit Bildern enden. Die stärkste Wirkung auf den Menschen und auf seine Vorstellungskraft haben Bilder. Das, was wir vor uns sehen oder vor uns zu sehen glauben, das nimmt uns in den Bann, das hält uns fest und das macht uns gleichsam zu Gefangenen der Botschaft, die durch das Bild zu uns transportiert wird.

Dabei interessiere ich mich hier nicht für die Wissenschaft, für die Physiologie dahinter. Ich interessiere mich für die Empfindung, die eine bildhafte Darstellung in dem einen wie in dem anderen von uns auslöst. Das Empfinden mag uns individuell sehr unterschiedlich erscheinen, doch Bilder sind leider auch als Propagandamittel häufig genug missbraucht worden, und damit scheint es möglich, mit einem Bild eine Geschichte zu transportieren, die viele sehr ähnlich aufnehmen.

Es ist Februar im Jahr 2022. Noch immer Pandemie. Eine schier unendliche Zeitspanne der Dunkelheit und der inneren Düsternis liegt hinter mir – und eine noch unendlichere wohl vor mir. Gerade waren erste Stimmen, selbst in Deutschland, zu hören, wonach nun so allmählich die Zeit für »Lockerungen« vielfältiger Freiheitseinschränkungen gekommen sein könnte. In anderen Staaten war man vor einigen Wochen schon weiter gewesen als hierzulande, doch genau betrachtet glich die Entwicklung auch dort einem steten Hin und Her, mal wurde gelockert, mal wurde wieder eingeschränkt. Seit dem 11. März 2020 ist das Leben nicht mehr das, was es zuvor war. Der 11. März war mein
 persönlicher Beginn eines Freiheitsentzuges von bisher ungekanntem Ausmaß. Für andere mag es ein früherer oder späterer Moment in jenem Frühjahr 2020 gewesen sein. An diesem Tag, ich erinnere mich noch gut, könnte es aber auch in meinem Tagebuch nachlesen, fuhr ich abends aus Frankfurt mit dem Zug nach Hause zurück. Mein 
 Auftraggeber, für den ich zu dieser Zeit arbeitsrechtliche Angelegenheiten regelte, hatte alle Mitarbeiter aus Vorsicht gebeten, für einige Tage erst einmal von zu Hause aus zu arbeiten. Im Zug war die Angst der Reisenden mit Händen zu greifen. Jeder versuchte, so weit wie möglich von dem anderen abzurücken, man versuchte krampfhaft, sich nicht zu nahe zu kommen.

»Die Weltgesundheitsorganisation (WHO
 ) hat am 11. März 2020 den Ausbruch des neuartigen Coronavirus (COVID
 -19) zu einer globalen Pandemie erklärt. Bei einer Pressekonferenz stellte der Generaldirektor der WHO
 , Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, fest, dass die Zahl der Fälle außerhalb Chinas in den letzten zwei Wochen um das 13-Fache und die Zahl der Länder mit Fällen um das Dreifache gestiegen ist. Weitere Steigerungen sind zu erwarten. Er sagte, die WHO
 sei ›zutiefst besorgt sowohl über das alarmierende Ausmaß der Ausbreitung und Schwere als auch über das alarmierende Ausmaß der Untätigkeit‹, und er forderte die Länder auf, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um das Virus einzudämmen.«
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Ich lese im Zug die 
BILD

 -Zeitung. Das tue ich sonst nicht, aber hier ist das Blatt umsonst, und so kann man schon mal schauen, was den gemeinen Deutschen derzeit so bewegt (oder bewegen soll). Dort steht geschrieben, dass Nordrhein-Westfalen nun seinen dritten »Corona-Toten« hat. Ein Mann (73) sei in Heinsberg, dem Ort, der noch zu trauriger Berühmtheit gelangen würde, »am Coronavirus gestorben«, er sei »Dialysepatient mit schweren Vorerkrankungen gewesen. Zuvor sind ein 78-Jähriger aus Gangelt und eine 89-Jährige aus Essen an dem Erreger SARS
 -C
 oV
 -2 gestorben. Beide hatten Vorerkrankungen.«

2


 In den Tagen vor dem 11. März hatte ich im Norden, in Schleswig-Holstein, ein Seminar bei einem Kunden geleitet. Auch von dort war ich mit dem Zug abgereist, und am Abend des 10. März notierte ich in mein Tagebuch:


 »Im Zug hat man ja inzwischen schon etwas Angst, wenn Leute in unmittelbarer Nähe husten oder niesen … Der Corona-Wahnsinn greift weiter um sich, und irgendwie ist ›die Gefahr‹ allgegenwärtig. Bei allem, was man anfassen muss, fragt man sich unweigerlich: Geht das wohl gut? Inzwischen werden laufend Veranstaltungen abgesagt, die Fußballspiele finden ohne Publikum statt, und ich fürchte bereits, unser Englandurlaub an Ostern könnte in Gefahr geraten … Die allgemeine Hysterie ist unglaublich und mit Händen zu greifen. Praktisch kein Gespräch ohne eine Referenz auf das Virus. Es nervt. Von ›Normal‹ ist die Lage weit entfernt … Unglaublich auch: Italien, ganz
 Italien, ist Sperrgebiet! Keiner kommt rein und raus, so heißt es … Also, ich bin reichlich genervt von der Situation derzeit, es liegt eine ganz seltsam-düstere Stimmung über allem.«

Hätte ich zu diesem Zeitpunkt geahnt, was noch kommen würde … Und merkwürdig auch, dass mir Fußballspiele ohne Publikum oder die Sorge, unser geplanter Urlaub könnte ins Wasser fallen, als das Höchstmaß an Ungewöhnlichem oder Störendem vorkamen.

Menschen sind so, ich auch, man hält sich fest an den kleinen, einen selbst betreffenden Dingen, und weigert sich wohl innerlich, gleich an das Schlimmste, an die größtmöglich anzunehmende Katastrophe zu denken, vielleicht aus Selbstschutz, vielleicht aus Ignoranz. Und so war auch ich ganz natürlich anfällig für die Bilder, die die Welt Mitte März aus Italien erreichten, dem Land, in dem das unbekannte, nicht einschätzbare Virus in Europa am heftigsten wütete. In Italien, so schien es den Berichten zufolge, sei kein Krankenhausbett mehr frei, in allen Zimmern und sogar auf den Gängen lägen Corona-Kranke und röchelten vor sich hin. Ärzte und Pflegekräfte im Dauerstress, das Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps und Tausende Menschen dem Tode geweiht.

Ich saß an meinem Schreibtisch und wühlte mich durch die eintreffenden Nachrichten, »1. Bundesliga-Geisterspiel: Stadionsprecher 
 redete wie in einer Kirche«, »Corona-Alarm im Bundestag – Muss das Parlament jetzt dichtmachen?«, »München: Mann besprüht Chinesin mit Desinfektionsmittel«, »Corona lässt Porno-Käufe explodieren: In NRW
 und in Italien steigen die Erotik-Käufe«, »Coronavirus kann tagelang in Leichen überleben: Irische Bestatter sind gewarnt«, »Merkels dramatische Ansprache an die Nation – Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst!«, »Zum Corona-Krisen-Einsatz –Bundeswehr bereitet sich auf Ernstfall vor« und »Virtuelles Beten jetzt möglich – Klöster nehmen Bitten entgegen«, »Corona: Kann ich mich durch Secondhand-Klamotten anstecken?«, »Geht uns das Klopapier aus?«, »Innenminister Herrmann – Wer aufsperrt, wird eingesperrt«, »Corona-Krise: Bundesregierung holt Deutsche heim«, »Wer hat die Macht über Corona? – Werden wir jetzt von RKI
 -Virologen regiert?«, »Corona-Krise-Geheimbericht: Diese Städte wollten Hilfe von der Armee«, da sah ich ein Foto, das mich wirklich beunruhigte. Es zeigt eine Kolonne von Militärlastwagen, die …, ja, was tun? Was symbolisieren? Das Bild zeigt eben nun mal nur eine Kolonne von Militärlastwagen, die in einem Wohngebiet in einer Reihe stehen. Nicht mehr.

Die Neue Züricher Zeitung
 schreibt am 30. Mai 2020 unter dem Titel »Diese schrecklichen Bilder – wie ein junger Italiener unsere Sicht auf das Coronavirus verändert hat« davon, dass Fotos von nächtlichen Leichentransporten in Bergamo Mitte März für einen weltweiten Schock gesorgt hätten.

»Die Nacht ist bereits angebrochen, als sich vor dem Zentralfriedhof in Bergamo ein seltsamer Autokorso in Bewegung setzt. Dreizehn Militärlastwagen passieren die unbeleuchtete, von Zypressen gesäumte Via Ernesto Pirovano, dann biegen sie auf die Via Borgo Palazzo ein, wo ein Streifenwagen der Carabinieri den Verkehr aufhält. Durch den ungewöhnlichen Lärm neugierig geworden, steht Emanuele di Terlizzi auf dem Balkon seiner Wohnung im dritten Stock, richtet seine Handy-Kamera 
 auf die Lastwagen und weiß noch nicht, dass er gerade das Bild seines Lebens knipsen wird.

Es ist der 18. März 2020 – der Tag, an dem der Name Coronavirus jenen bedrohlichen Beiklang erhält, der bis heute nachwirkt. Denn inzwischen weiß fast jeder, was die Lastwagen damals transportiert haben: Särge mit Corona-Toten, die in andere Städte abtransportiert werden mussten, weil das Krematorium in Bergamo überlastet war. Die Fotos und Videos des nächtlichen Beerdigungszuges gehen am Morgen des 19.  März um die ganze Welt, das Echo ist gewaltig. ›Schockierende Bilder aus Italien‹, titelt die deutsche Bild-Zeitung, ›dramatische Warnung aus Italien‹ die Morgenpost, dazu immer wieder di Terlizzis Bild der Via Borgo Palazzo, egal ob auf BBC
 , im Edmonton Journal oder bei Free Malaysia today.«
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Die Lastwagen- und Sargbilder gelten als Zäsur in der Geschichte der »Corona-Pandemie«. Erst danach scheint vielen klar, »wie gefährlich das Virus ist«. Laut Bericht der NZZ
 sagte ein Vertreter des Bundesamtes für Gesundheit: »Die Bilder aus Italien haben sicher stark dazu beigetragen, das Problem im Bewusstsein der Bevölkerung in Europa zu verankern.«

Auch bei mir lösten die Bilder und vor allem das Foto vom Lastwagenkonvoi zu diesem Zeitpunkt eine unbestimmbare Beklemmung aus.
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 Danach setzte ich mich nach einer heftigen, aber glücklicherweise nur kurzen Auseinandersetzung mit meiner Frau Mella an den Schreibtisch und las in zahlreichen damals verfügbaren Quellen nach, was über das ominöse Virus aus dem chinesischen Wuhan zu erfahren war. An dieser Stelle nur so viel: Nach drei Tagen der Recherche war mir klar: Das, was da aus China über die Welt gekommen war, konnte nicht diese Gefährlichkeit entwickeln, die Medienberichte suggerierten. Dass da außerhalb Chinas überhaupt etwas sein sollte, wäre vermutlich zu dieser Zeit ohne die Medienberichte aus dem großen Land im Osten für niemanden in Europa unmittelbar 
 ersichtlich gewesen. Selbst Ärzte hätten bei ihren klinischen Befunden ohne die Medieninformation womöglich keine absonderlichen Auffälligkeiten bemerkt. Dass die Erkrankungsintensität in etwa der Gefährlichkeit einer starken Grippewelle entsprach, meinetwegen auch doppelt oder dreifach so gefährlich sein mochte wie eine starke Grippe,
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 nun, auch das war für den, der es sehen wollte, aus den ersten Berichten herauszulesen. Gleich zu Anfang las ich auch, dass es stark von den dabei zur Betrachtung herangezogenen Faktoren wie Vorerkrankungen, Alter der Betroffenen, Stärke des jeweiligen Immunsystems und so weiter abhängen würde, wie die Zahlen ausfallen. Dass es sich um ein künstlich, also von Menschenhand erschaffenes Virus handeln könnte, las ich ebenfalls bereits zu jener Zeit. Ebenso, welche Symptome das Virus hervorrufen könnte,
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 , nämlich grippeähnliche wie Husten, Müdigkeit, Gliederschmerzen und derlei mehr. Mit welcher Sterbewahrscheinlichkeit man vermutlich würde zu rechnen haben, las ich auch bereits, nämlich 0,05 bis 1 Prozent.
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 Dass das Virus schon im November 2019 in Frankreich zirkulierte, erfuhr ich erst später.
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Bilder bestimmen unser Leben, wir sind jeden Tag zum Sehen verdammt, könnte man sagen, denn vielfach kann man gar nicht anders, als hinzuschauen, auch wenn einem ein Bild, das sich zeigt, nicht gefällt. Doch ebenso bestimmt ein »Bildverlust«, um einen Begriff von Peter Handke aufzugreifen, seit geraumer Zeit unser Leben. Darunter verstehe ich, dass die inneren Bilder, die uns Heimat und Orientierung geben, überlagert oder sogar ausradiert werden durch die ideologisch fabrizierten und technisch ausgestreuten. So heißt es in Peter Handkes Roman Der Bildverlust
 :

»Der Naturschatz ist aufgebraucht, und man zappelt als Anhängsel an den gemachten, serienmäßig fabrizierten, künstlichen Bildern, welche die mit dem Bildverlust verlorenen Wirklichkeiten ersetzen, sie vortäuschen und den falschen Eindruck sogar noch steigern wie Drogen, als Drogen.«
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 Das, was sich uns zeigt, ist häufig bewusst manipuliert, bestenfalls ein Ausschnitt der Wirklichkeit, keinesfalls jedoch etwas, dem man uneingeschränkten Glauben schenken sollte. Nach einem systematischen Training unserer Praxis der Wirklichkeitsbetrachtung durch »die Gesellschaft« und in sogenannten sozialen Medien haben die Menschen in den letzten Jahren nach meinem Eindruck weitgehend verlernt, zwischen dem, was ein Bild zeigt, und der Botschaft, die es transportiert, transportieren soll, zu unterscheiden.

Das bei der Betrachtung von Bildern gleichzeitige Erblinden im Bildverlust, das ist es, was mich schmerzt. Wahrnehmungen, die wir in den letzten Jahren aufgenommen haben, und der damit einhergehende Wahrnehmungsverlust, der so manchem nun eine klare Sicht auf die Dinge versperrt. Gerüche, die wir normalerweise riechen, und der nach einer Corona-Infektion möglicherweise eintretende Geruchsverlust. Freiheit, die wir verlangen, und der nun eintretende und weitgehend scheinbar hingenommene Freiheitsverlust. Für mich stellen sich all diese Phänomene wie ein großer Kulturverlust dar, mir erscheint das, was uns in den vergangenen 24 Monaten begegnet ist, wie ein ungeheuerlicher kultureller Bruch, ein zivilisatorisches Desaster.

Mein Thema in diesem Buch ist die Frage, wie erkennen wir, was recht ist und was nicht? Wie erkenne konkret ich selbst, ob das, was ich denke, richtig ist, oder ob ich nicht vielleicht doch falschliege? Und welche Handlungen leiten sich daraus ab? Im Kern geht es um die Frage nach Recht und Unrecht und wie beide voneinander zu unterscheiden sein könnten.

Ich bin Rechtsanwalt. Seit inzwischen über 25 Jahren. Vorher und parallel dazu war ich Journalist, eigentlich wollte ich das einmal zu meinem Hauptberuf machen. Doch die Befürchtung meiner Eltern, mit Journalismus könne man kein Geld verdienen, brachte mich damals dazu, meine Entscheidung noch einmal zu überdenken. Studiert habe ich schließlich Rechtswissenschaften und parallel dazu Politikwissenschaft, Philosophie und Neuere Deutsche 
 Literaturwissenschaft. Ich habe beide Studiengänge abgeschlossen und in Rechtswissenschaften anschließend mit einer Arbeit zu Montesquieu promoviert. Damit hätte ich also auch Journalist werden können, mein Beruf aber wurde der des Juristen. Und so interessiere ich mich allein schon von Berufs wegen dafür, ob und wann etwas recht und Recht ist und wann eben nicht.

Die sogenannte Corona-Krise, in der wir uns nach wie vor befinden und die uns nach meiner Einschätzung noch sehr, sehr lange begleiten wird, hat glasklar ans Tageslicht gebracht, dass es in einer Bevölkerung wie der deutschen offenbar kein Einvernehmen mehr gibt, was Recht und was Unrecht sei. So hingeschrieben klingt das wie eine Banalität oder eine Kleinigkeit. Tatsächlich ist es aber ein Skandal, ein »skandalon« im Wortgebrauch Hannah Arendts, und eine zivilisatorische Katastrophe. Das Ausmaß dieser Katastrophe ist mit Worten kaum zu beschreiben. Alles klingt für mich zu klein, zu wenig dramatisch, als dass es den aktuellen Zustand unseres Gemeinwesens, unserer Politik, unserer Bevölkerung, unseres Rechtssystems, unseres Bildungssystems, des Bürgersinns und Gerechtigkeitsempfindens auch nur ansatzweise auszudrücken vermag. Um es auf den Punkt zu bringen: Dieses Land, seine Kultur und seine Zivilisation sind wohl auf dem Wege hin zu einer vollständigen Zerstörung.

Wir erleben seit Anfang 2020 einen Kulturbruch, den ich niemals für möglich gehalten hätte. Wenn ich allerdings tiefer in die Analyse einsteige, wird mir klar, dass er weit früher seine Anfänge genommen hat. In der gegenwärtigen »Corona-Situation« erleben wir die Liquidation des Rechts und des persönlichen Kompasses wie unter einem Brennglas. Als Angehöriger der Rechtspflege, der ich als Rechtsanwalt nun einmal in formaler Hinsicht bin, kann ich nicht umhin festzustellen, dass im Verlauf von zwei Jahren das Recht systematisch zerstört worden ist. Jedenfalls das, was wir Juristen bis 2019 als »das Recht« kannten. Nun bin ich kein Virologe, und das muss ich auch nicht sein, denn es geht nur vordergründig um Virologie. 
 Tatsächlich geht es um die Frage, auf welche Weise ein Land wie Deutschland mit einer mehr oder weniger harmlosen Virusinfektion rechtlich und moralisch umgeht. Und gerade im rechtlichen Handeln in Krisenzeiten ist das, was wir Juristen als »das Recht« kannten, nicht wiederzuerkennen.

Ein innerer Kompass hätte warnen können vor dem, was das Rechtssystem nicht aufzuhalten vermochte: einen Dammbruch der Eingriffe in unsere unveräußerlichen Grund- und Freiheitsrechte. Grundrechte werden begründungslos auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Freiheitsrechte werden tagtäglich beschnitten. Menschenrechte werden mit Füßen getreten. In Deutschland. In Europa. Weltweit. Besonders aber hierzulande, in Deutschland. In dem Land, das am ehesten aus der Geschichte hätte gelernt haben müssen.

Wir leben in einer Welt der Bezugnahmen, in der der Idealfall dessen, »was recht und billig ist«, schon längst keinen Wert mehr hat, Bezugnahmen auf angebliche »Erkenntnisse der Wissenschaft«, Daten des Robert Koch-Instituts (RKI
 ), Meldedaten aus den Intensivstationen der Krankenhäuser, die die DIVI
 , die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin
 , stümperhaft zusammenträgt und geschönt veröffentlicht
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 , Bezugnahmen auf angebliche Regierungsexperten, die genau deshalb so genannt werden dürfen, weil sie das bestätigen, was die Regierung beschlossen hat. Wir leben aber nicht mehr in einer Welt des Diskurses, des wissenschaftlichen Streitgesprächs, der Auseinandersetzung um die vernünftigere Position, nicht mehr also in einer Welt der Debatte, kurz: der Suche nach dem besten Weg. Die »Corona-Situation« hat endgültig beendet, was uns zivilisatorisch wert und teuer war und was man als vernunftgesteuerten Erkenntnisprozess bezeichnen durfte. Fortan scheint nur noch gelten zu dürfen, was dem »Regierungsnarrativ«, der Staatsraison, entspricht. Was wir aktuell erleben, ist nicht mehr und nicht weniger als das Ende einer kulturellen Tradition.


 Den Sommer, Herbst und Winter des Jahres 2020 verbrachte ich, wie viele von uns, in einer Art Lähmungszustand mit gelegentlichen Ausbrüchen. Ich fuhr nach Schweden und stellte fest, dass keiner eine sogenannte Mund-Nasen-Bedeckung trug, schon auf der Fähre, kaum hatten wir die Kieler Gewässer verlassen, hatte das seltsame Ding keiner mehr im Gesicht. Ich traf mich dort mit meinen deutschen Freunden, die Ärzte sind und mir davon berichteten, dass keineswegs Notstand oder Ausnahmezustand herrsche, einige wenige seien grippeähnlich erkrankt, das aber war’s dann auch. Ich unterhielt mich mit Schweden, ich nahm das Land wahr, ein gänzlich unaufgeregtes Land ohne Polizeipräsenz und frei von bedrückender Hauswartmentalität. Ich fuhr nach Ungarn und stellte fest, dass auch dort keiner befürchtete, im nächsten Augenblick tot umzufallen. Kein Händewaschen, kein Maskentragen, nichts. Dann fuhr ich nach Paris. Kaum angekommen, fiel mir auf, dass Menschen auf Fahrrädern mit medizinischen OP
 -Masken unterwegs waren, Autofahrer in geschlossenen Fahrzeugen allein sitzend solche Masken trugen, und ich erschrak und verstummte. Betroffen saß ich im Café, beobachtete den zunehmenden Wahnsinn und war vor allem: rat- und sprachlos.

Eben diese Sprachlosigkeit war es auch, die ich im Verlauf des Jahres 2020 immer öfter erlebte, während zugleich immer mehr neue Wortschöpfungen des Irrsinns sowie natürlich Anglizismen Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauch hielten. Hier nur einige Beispiele: Absonderungsbescheid, AHA
 - oder Abstandsregeln, Booster, Bleiben Sie gesund!, Bundesnotbremse, Bürgertestzentrum, Coronazi, Coronaleugner, Distanzunterricht, Durchbruchsinfektion, Eindämmungsverordnung, Faceshield, Flatten the Curve, Goldstandard, G-Regel, Hochinzidenzgebiet, Hust- und Niesetikette, Hygienekommission, Impfluenzer, Impfverweigerer, Kontaktverfolgung, Kurzzeitshutdown, Lockdown, Lockdown light und Wellenbrecherlockdown, Lockerungsstrategie, Lollitest, Maskendisziplin, Maskenverstoß, Mindestabstandsregelung, niederschwellige 
 Basisschutzmaßnahme, Null-COVID
 -Strategie, Pooltest, Quarantänebrecher, Spuckschutztrennscheibe, Starvirologe, Superspreader, Teilausgangssperre, Tracking-App, Videoandacht, Virenparty, Wechselunterricht oder Zwei-Haushalte-Regelung.
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Ich war sprachlos und fragte mich, wie es geschehen konnte, dass so viele ein Teil dieser Masse von Corona-Verängstigten wurden, während sich andere mehr oder weniger schnell nach Bekanntwerden der angeblichen Pandemielage nicht sehr ängstigten.

Im Sommer und Herbst des Jahres 2020 fanden, vor allem in Berlin, einige große Demonstrationen gegen die Maßnahmen der Regierung statt. Ich war nicht dabei. Ich saß in meinem Arbeitszimmer und grübelte. Als meine Frau mir am 21. August aus Berlin berichtete und von dort das Foto einer Dame mit Blümchen und Grundgesetz im Arm schickte, im Hintergrund die Wasserwerfer der zu allem entschlossenen Berliner Polizei,
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 da wurde mir klar, wer einmal in dieser Weise mit der Staatsmacht konfrontiert war, der ist für die Demokratie verloren. Die juristischen und rechtspolitischen Folgen dieser Eskalationspolitik standen mir schlagartig vor Augen. Noch einmal: Für mich war es bereits zu diesem Zeitpunkt eindeutig das Ende einer kulturellen Tradition. Die Balance zwischen den Gewalten war völlig verloren gegangen. Ich erlebte sowohl die Ereignisse 2020 via Bildschirm als auch in der weiteren Folge die Ereignisse des Jahres 2021 im persönlichen Erleben als Entgrenzung, als Aufhebung der notwendigen Spannung zwischen den das Recht stiftenden Instanzen, als Zerstörung der Sozialsphären und der Destruktion von Recht und Gerechtigkeit.

Ab Januar 2021 nahm ich, und nehme bis heute, an zahllosen Demonstrationen, Aufzügen, Treffen, Gerichtsverhandlungen und ähnlichen Ereignissen teil und erlebe dabei als Teilnehmer wie auch als Anwalt fast ausnahmslos die aus Angst oder Obrigkeitshörigkeit gespeiste behördliche Willkür, polizeiliche Gewalt, nachweislose Freiheitseinschränkungen, massiv ungerechtfertigte Diskriminierungen, unerträgliche Grundrechtseingriffe gegen Einzelne, die 
 teilweise nur als »Folter« im Sinne der Menschenrechtskonvention gewertet werden können, Amtsmissbrauch, Missachtung der Menschenwürde, Missachtung des Rechts auf Bildung, Verletzung des Demonstrationsrechts und der Versammlungsfreiheit nach dem Grundgesetz und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, mit einem Begriff: Verbrechen gegen die Menschheit.

Die Liste des im Namen von »Corona« begangenen Unrechts ist lang. Und so muss ich meiner Verantwortung als Anwalt gerecht werden und die Frage stellen, wie dieses Unrecht aufgearbeitet, aufgeklärt, juristisch verfolgt und in der Zukunft verhindert werden kann. Auf dem Weg zur Beantwortung dieser Frage muss ich versuchen, eine Antwort darauf zu finden, warum manche solche unrechten Handlungen begangen haben, während andere dies zur gleichen Zeit nicht taten. Warum also wurde jemand Teil derer, mutmaßlich der Mehrheit der Einwohner, die die staatlichen Unrechtsmaßnahmen geduldet oder sogar unterstützt haben? Und warum stellten sich andere gegen dieses von ihnen erkannte Unrecht?

In der letzten Maiwoche 2021, nach sehr kräfteraubenden Demonstrationen am Pfingstwochenende in Berlin, fuhr ich in die Schweiz auf eine ruhig gelegene Hütte in 1400 Metern Höhe. Ich musste den Kopf frei kriegen und über die Frage nachdenken, was es braucht, um Recht von Unrecht zu unterscheiden. Ich nahm mir einen Korb voller Bücher mit, darunter Hannah Arendts Über  das Böse
 , und in der einsamen Wieder-Lektüre und im Gespräch mit mir selbst entstanden Antworten.

Die Situation in Deutschland erschien mir, auch aus der Ferne der Schweizer Berge, als totalitär und freiheitsraubend. Bei Hannah Arendt hoffte ich Erklärungen zu finden. Sie beschäftigte sich dabei weniger mit der Frage, wie ein solches als totalitär und übergriffig wahrgenommenes System funktioniert, sondern vielmehr damit, warum ein Einzelner Teil dieses Systems werden kann.

Um die Funktionsweise von Herrschaftssystemen zu verstehen, die als totalitär wahrgenommen werden, lohnt zunächst ein Blick 
 auf das Wesen der üblichen staatlichen Bürokratie »mit ihrer unvermeidlichen Tendenz, welche aus Menschen Funktionäre, schlichte Rädchen in den Verwaltungsmaschinen macht, sie also entmenschlicht«.
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 In einer perfekten Bürokratie braucht es denn auch keine Gerichtsverfahren mehr, dort können untaugliche Rädchen schlicht gegen taugliche ausgetauscht werden. Die Beliebigkeit menschlicher Beziehungen und die Entmenschlichung von Vorgängen jeglicher Art ist insofern auch eines der Merkmale unserer heutigen Zeit.

Schaffen wir uns eine Übersicht darüber, um welchen Maßnahmenkatalog es geht und was dahintersteht. Maßnahmen seit Beginn der »Pandemie« sind das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen, Abstandsgebote, die Feststellung des eigenen Infektionsstatus mittels verschiedener Testarten, eine Impfung mit einem neuartigen Stoff, Reiseeinschränkungen, Aufenthaltseinschränkungen, Versammlungsbeschränkungen, Einschränkungen des Demonstrationsrechts und der Meinungsfreiheit, Zugangsbeschränkungen zu diversen Einrichtungen und zum Handel sowie zu Übernachtungsangeboten, Einschränkungen bei der Ausübung des Berufes. Alle diese Einschränkungen werden sowohl von Teilen der Exekutive wie auch von Bürgern kontrolliert und umgesetzt. Die Folgen von Verstößen gegen Regelungen, die in Deutschland dem Infektionsschutzgesetz und den Landesregelungen sowie Verordnungen auf Landes- und auf örtlicher Ebene zu entnehmen sind, reichen durch das Maß und die Art der Ahndung teilweise sehr deutlich über die Grenze der Verhältnismäßigkeit hinaus.

Nun ist unbestritten, dass Hannah Arendts Betrachtungen in ihrer Vorlesung »Über das Böse« die Ereignisse des Nationalsozialismus zum Hintergrund haben und die dort begangenen Taten in keinem Verhältnis zu den Ereignissen in Deutschland in den Jahren 2020 und folgende stehen. Die Gräueltaten in der fraglos dunkelsten Zeit in der deutschen Geschichte sind per se nicht dazu geeignet, als Vergleich oder Schablone zu dienen, und sind auch gar nicht erforderlich, um irgendein späteres Ereignis vermeintlich 
 besser zu erklären. Verweise auf Handlungsmuster jedoch sind zulässig und geradezu angebracht, sollten doch gerade die Deutschen aus der eigenen Geschichte nachhaltig gelernt haben. Gerade der Hinweis auf ein Handlungsmuster aus jener dunklen Zeit sollte, so die Lehren aus dem Nationalsozialismus, verhindern helfen, dass so etwas jemals wieder in Deutschland geschehen kann. Es ist also eindeutig, dass eine Gleichsetzung der damaligen mit heutigen Ereignissen unangemessen ist – ebenso einleuchtend ist es aber, dass ein Vergleichen historischer Ereignisse mit aktuellen Geschehnissen eben durchaus einen besonderen Erkenntnisgewinn erbringen kann und damit nicht nur angebracht, sondern vor dem Hintergrund des spezifischen deutschen Geschichte sogar geboten ist. Nur wer vergleicht, kann aus der Geschichte lernen.

Angesichts der Ereignisse im Nationalsozialismus, so Hannah Arendt, konnte »niemand, der seine fünf Sinne beisammen hat, weiterhin behaupten, […] das Moralische versteht sich von selbst«, dazu waren mit der größten Selbstverständlichkeit zu viele unmoralische Taten begangen worden. Was genau ist denn »das Moralische«, und versteht es sich nach wie vor von selbst oder haben wir dieses sichere Verständnis von dem, was moralisch zu nennen wäre, heute ebenso nicht oder nicht mehr?

Hannah Arendt verweist darauf, es bestehe grundsätzlich ein Unterschied, ja eine scharfe Trennung zwischen der Legalität und der Moralität. Sofern diese beiden, das, was im Recht des Landes niedergeschrieben ist, und das, was das moralische Gesetz jeweils verlangt, in Konflikt geraten, dürfe kein Zweifel daran bestehen, »daß das moralische Gesetz im Konfliktfall das höhere und zuallererst zu befolgen wäre«
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 . Als Quelle moralischen Wissens nennt Arendt entweder die göttlichen Gebote oder die menschliche Vernunft. Jeder Mensch habe, so sei anzunehmen, eine Stimme in sich, die ihm sage, was Recht und was Unrecht ist, und dies unabhängig vom jeweiligen Recht des Landes, in dem er sich aufhalte, und ebenso unabhängig von den Stimmen seiner Mitmenschen. Mit dem von 
 Immanuel Kant eingeführten »kategorischen Imperativ« sei dem Menschen zusätzlich eine Art »Kompass« gegeben, der es der gemeinen Menschenvernunft erleichtern sollte, zu unterscheiden, was gut und was böse sei. Dieses Wissen könne man in der vernünftigen Struktur des menschlichen Geistes oder im menschlichen Herzen verorten, je nach Auffassung. Zudem sei der Mensch nicht nur ein Vernunftwesen, er gehöre auch in die Welt der Sinne, die ihn der Versuchung aussetzen, seinen Neigungen anstatt seiner Vernunft und seinem Herzen zu folgen. Vernunft, Herz, Sinne, mit diesen dreien haben wir bereits ein System vor uns, das als Quelle moralischen Wissens angesehen werden könnte.

Angesichts der von mir als unrecht erlebten Taten im Verlauf der Corona-Zeit stelle ich mir die Frage, wie es sein kann, dass Menschen wegen zum größten Teil geradezu lächerlich banaler Vorfälle derart unmenschlich handelten. Hannah Arendt weist darauf hin, niemand wolle unmenschlich oder böse sein, und jene, die trotzdem böse handelten, fielen in ein »absurdum morale«, in eine moralische Absurdität, die den »Widerspruch des einzelnen mit sich selbst« nur noch verdeutliche. In einer ruhigen Minute müssten diese sich selbst verachten.

Ich sehe das tatsächlich ganz genauso: Die Polizisten, die auf Demonstranten oder Passanten eingeschlagen haben, die lediglich ihr Demonstrationsrecht wahrgenommen haben, die vielleicht dabei tatsächlich keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen oder den Abstand nicht eingehalten haben oder die ihre Personalien nicht haben aufnehmen lassen wollen oder sich schlicht nicht von Polizisten haben mitschleifen lassen wollen, diese Polizisten haben vielleicht den Bezugsrahmen verloren und übersehen, wie unverhältnismäßig ihr unmenschliches Handeln angesichts der banalen Handlung der Demonstranten war. Dasselbe gilt für die Schulleiter, die Kinder gezwungen haben, Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen oder sich Tests zu unterziehen. Die Schulleiter, die Kinder nicht in das Schulgebäude gelassen haben, weil die Eltern 
 die Entscheidung getroffen hatten, ihr Kind nicht testen zu lassen, aus welchem Grund auch immer. Die Richter, die Verfahrensbeteiligte nicht in den Gerichtssaal gelassen haben, wenn keine Maske getragen wurde. Die Richter, die Beschuldigte in Ordnungswidrigkeitenverfahren zu einem Bußgeld verurteilt haben, das einen der oben genannten Verstöße zum Gegenstand hatte. Die Arbeitgeber, die einen Arbeitnehmer, der sich nicht testen lassen wollte, nicht an den Arbeitsplatz gelassen haben. Die Zugschaffner, die einen Fahrgast nicht haben befördern wollen, weil eine Maske nicht oder nicht richtig getragen wurde.

All diese Vorfälle sind an Banalität kaum zu überbieten. Inhaltlich geht es dort um nichts. Um einen vorgeblichen Gesundheitsschutz für andere, der höchst umstritten ist. Aber selbst wenn alle Befürchtungen der Ängstlichsten wahr wären, selbst wenn alle Regelungen im Recht normiert wären, selbst wenn an der Rechtmäßigkeit der normierten Regelungen so gar kein Zweifel bestünde, wären dann die Handlungen gegen Zuwiderhandelnde nicht trotzdem unrecht, weil Freiheitsrechte unverhältnismäßig eingeschränkt werden. Selbst dann müsste dem Einzelnen, der diese Untaten begangen hat, in einer ruhigen Minute mit sich selbst glasklar sein, dass es nicht recht sei, was er tut, und er müsste sich selbst für sein Tun verachten.

Wie kann man erkennen, was das zu tuende Gute und zu unterlassende Böse ist? Wie kann ein moralisches Verhalten hervorgebracht werden? Die Schlüsselaussage bei Hannah Arendt scheint mir zu sein, moralisches Verhalten hänge erstens vor allem vom Umgang des Menschen mit sich selbst ab, und zweitens habe moralisches Verhalten nichts mit Gehorsam gegenüber irgendeinem von außen gegebenen Recht zu tun.
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 Der entstehende Widerspruch mit sich selbst kann eben im Gespräch mit sich selbst aufgelöst werden, aber nicht als anschließende Rechtfertigung, sondern vielmehr im Sinne eines Korrektivs. Mit anderen Worten, es hätte jeder, der einen anderen unrecht behandelt hat, erkennen können, ja müssen, dass es ein unrechtes Handeln gewesen ist, selbst wenn dieses Handeln 
 seine Grundlage im gerade geltenden Recht hatte. Hierin liegt der Unterschied zwischen Legalität und Moralität. Moralisches Verhalten hat nichts mit Gehorsam zu tun. Die Pflichten gegenüber sich selbst stehen über dem geschriebenen Recht, insbesondere dann, wenn dieses erkennbar den moralischen Grundsätzen widerspricht. Moralisches Handeln hat mit innerer Stimmigkeit zu tun.

Die menschliche Schlechtigkeit hat, so meine Erkenntnis aus den stillen Tagen in den Schweizer Bergen, wohl eher mit der fehlenden Reflexion als mit einem Willen, Böses zu tun, gemein. Keiner tut das Böse um des Bösen willen, meint Hannah Arendt, und ich schließe mich ihr an. Wenn auch widerwillig, denn die Realität sieht oft so aus, als wäre das anders. Aber auch ich lasse mich durch meine Emotionen täuschen. Nun, eines steht jedoch fest, im Gespräch mit mir selbst vermag ich meine eigenen Handlungen zu spiegeln und so im Ergebnis zu erkennen, ob eine Handlung recht oder ein Zustand gerecht ist. Es gilt also, »das moralische Gesetz in mir«
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 zu erkennen. Wer verwerfliche Taten, »skandala«
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 , begeht, der tut dies häufig gepaart mit oder gespeist aus Verzweiflung, Neid oder einer anderen negativen Emotion dieser Art. Oft müssen wir einen Mangel an Urteilskraft feststellen, der sich auf allen Gebieten zeigt. »Wir nennen ihn Dummheit bei verstandesmäßigen (kognitiven) Angelegenheiten, Geschmacklosigkeit in ästhetischen Fragen und moralische Stumpfheit oder Geisteskrankheit, wenn es sich um Verhalten handelt.«
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 Jedoch immer handelt es sich bei Taten des Bösen um solche, die niemals hätten geschehen dürfen.

Nach Kant ist das, was er den »Gemeinsinn« nennt, jener Sinn, der uns in eine Gemeinschaft mit anderen einpasst, so erklärt es Hannah Arendt, und der uns zu Mitgliedern einer solchen Gemeinschaft macht und uns in die Lage versetzt, Dinge zu kommunizieren. Dabei hilft uns die Einbildungskraft, die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, das nicht anwesend ist, und die Repräsentation, also das, was entsteht, wenn ich mehrere Standpunkte anderer in mein Denken mit einbeziehe, mir diese vergegenwärtige und also bei 
 meinem Urteil berücksichtige. Nach Immanuel Kant sind hierbei drei unwandelbare Gebote zu beachten: »1) Selbst denken. 2) Sich (in der Mitteilung mit Menschen) in die Stelle jedes Anderen zu denken. 3) Jederzeit mit sich selbst einstimmig zu denken.«
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Bei unserem Urteilen beziehen wir uns üblicherweise auf Erfahrungen, Beispiele, Vorbilder in guter wie in schlechter Hinsicht. Wir urteilen und unterscheiden Recht und Unrecht, indem wir in unserem Kopf zeitlich und räumlich abwesende Personen oder Fälle gegenwärtig haben, die zu Beispielen geworden sind. Dabei sind die Wahl der Beispiele und die Wahl des Umgangs von entscheidender Bedeutung. Und so kommt Hannah Arendt am Ende ihrer vier Vorlesungen über das Böse zu der Erkenntnis,

»daß unsere Entscheidungen über Recht und Unrecht von der Wahl unserer Gesellschaft, von der Wahl derjenigen, mit denen wir unser Leben zu verbringen wünschen, abhängen werden. Und noch einmal: Diese Gesellschaft wird durch Denken in Beispielen ausgewählt, in Beispielen von toten oder lebenden wirklichen oder fiktiven Personen und in Beispielen von vergangenen oder gegenwärtigen Ereignissen. In dem unwahrscheinlichen Fall, daß jemand daherkommen könnte und uns erzählen, er würde gerne mit Ritter Blaubart zusammensein, ihn sich also zum Beispiel wählen, ist das einzige, was wir tun können, dafür zu sorgen, daß er niemals in unsere Nähe gelangt. Doch ist, so fürchte ich, die Wahrscheinlichkeit weitaus größer, daß jemand kommt und uns sagt, es sei ihm egal, jede Gesellschaft wäre ihm gut genug. Diese Indifferenz stellt, moralisch und politisch gesprochen, die größte Gefahr dar, auch wenn sie weit verbreitet ist. Und damit verbunden und nur ein bißchen weniger gefährlich ist eine andere gängige moderne Erscheinung: die häufig anzutreffende Tendenz, das Urteilen überhaupt zu verweigern. Aus dem Unwillen oder der Unfähigkeit, seine Beispiele und seinen Umgang zu wählen, und dem Unwillen 
 oder der Unfähigkeit, durch Urteil zu Anderen in Beziehung zu treten, entstehen die wirklichen ›skandala‹, die wirklichen Stolpersteine, welche menschliche Macht nicht beseitigen kann, weil sie nicht von menschlichen oder menschlich verständlichen Motiven verursacht werden. Darin liegt der Horror des Bösen und zugleich seine Banalität.«
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Auf diese Weise wird verständlich, warum Menschen in Abhängigkeit von sozialer Anerkennung und persönlicher Vorteilssuche den inneren Dialog aussetzen und sich einer Masse von Mitläufern und Mittätern anschließen.

In den Schweizer Bergen war ich mit mir allein, ich glaubte anhand der Lektüre Hannah Arendts zu erkennen, worin das Problem der unterschiedlichen Bewertung ein und desselben Sachverhaltes liegt, das uns gegenwärtig so zu schaffen macht. Während ein Teil der Menschen sich in die Gesellschaft einer skrupellosen Politmafia mit verdeckten Zielen begeben hat und entweder aus Mangel an Urteilskraft, aus Bequemlichkeit oder aus Verwirrung des eigenen Werte- und Moralkompasses oder aber aus Verweigerung des Selbstgesprächs die rechte Richtung, den Weg zu dem, was recht ist, was an sich von jedermann als das rechte Handeln erkannt werden müsste, verloren zu haben scheint, hat ein anderer Teil dieses Zwiegespräch mit sich selbst glücklicherweise noch nicht verlernt und praktiziert es nach wie vor. Diese beiden Lager stehen sich scheinbar unversöhnlich gegenüber und es stellt sich die Frage, ob eine Versöhnung zwischen den Lagern überhaupt noch möglich sein wird.

Bei einem solchen Gespräch mit sich selbst steht man gleichsam neben sich, man beobachtet sich wie ein Außenstehender, und dabei prüft man das, was man beobachtet, kritisch. So wird für einen selbst erkennbar, ob das eigene Handeln noch recht ist oder schon außerhalb der eigenen Grenzen liegt. Indem ich mich um mich selbst kümmere, bleibe ich mir nahe und verwechsle nicht fremde 
 Ziele mit den eigenen. Indem ich bei mir selbst bleibe, respektiere ich dennoch die Grenzen der anderen. Dieses Gesetz kann auch zum Gesetz für andere werden – auch und nicht nur in dieser Hinsicht eine auffällige Übereinstimmung mit Kant.

Das Gespräch mit mir selbst, das Vermögen, mich außerhalb von mir selbst stehend beobachtend zu beurteilen, die rechte Gesellschaft, dazu der innere Kompass einer unverrückbaren Werteordnung, die mir selbst entspricht, die Beschränkung auf das eigene Ziel – dies sind die Grundlagen für eine wahre Befähigung, Recht von Unrecht zu unterscheiden.


DAS RECHTE VOM UNRECHTEN UNTERSCHEIDEN


Ich stehe vor dem Bäckerladen. Wie immer am Samstag bildet sich morgens eine lange Schlange, im Laden befinden sich schon mindestens zehn Leute. Dichtes Gedränge also im und vor dem Geschäft. Der Laden liegt direkt an einer Straße, Kunden des Bäckers können auf einem der gekennzeichneten Plätze davor parken. Ein Auto fährt vor. Der Fahrer stoppt auf einem der freien Plätze und steigt aus. Er hat den Motor seines Wagens nicht
 ausgemacht. Dichte Rauchwolken quellen aus dem Auspuff und lösen sich in quirligen Püffchen ganz langsam nach oben hin auf. Ein genussvolles Tuckern und Klackern dringt aus dem geräumigen Motorraum und stört die Stille der geduldig Wartenden nicht. Als er sich ans Ende der Schlange stellt, dauert es nicht lange, bis sich die Ersten vor ihm umdrehen. Dunkle Blicke werden ausgetauscht. Vorsichtshalber versichern sich einige der Brötchenkäufer mittels Blickkontakt des gegenseitigen Einvernehmens. »Wollen Sie den Motor nicht ausmachen?«, spricht ihn ein Herr mittleren Alters an. Zwei andere, eine Frau um die dreißig und ein Familienvater mit zwei Kindern, nicken ihm zustimmend zu. Der Herr mittleren Alters bin ich.


 Was ist hier passiert? Die Szene spielte sich so vor einigen Jahren ab. Weit vor Corona. Irgendwann wird es eine Zeitrechnung »v. C.« und »n. C.«, also vor und nach Corona, geben. Aber dazu später. Ähnliche Szenen wie die oben beschriebene werden wir vermutlich alle kennen. Eine Gruppe steht beisammen, jemand kommt hinzu, verhält sich nach Ansicht der Gruppe falsch, und die Gruppe reagiert so, wie man es als Gruppe eben macht: Man versichert sich gegenseitig der Übereinstimmung, einer tritt hervor und klagt den, der hinzugekommen ist, der falschen Handlung an und erntet dafür die Zustimmung der Gruppe. Ein sich selbst verstärkendes Ritual.

Doch nehmen wir uns dieses Beispiel einmal genauer vor. Hat hier der Autofahrer, der den Motor seines Wagens laufen lässt, »falsch« gehandelt? Was ist falsch an seinem Handeln? Unterliegt man der Annahme, dass ein laufender Motor wegen der Abgase die Umwelt verpestet, und nimmt man ferner an, das dürfe nicht sein, die Umwelt gehöre nicht verpestet, sie gehöre vielmehr sauber gehalten, dann, ja dann könnte der Schluss richtig sein, der Autofahrer habe den Motor seines Wagens auszumachen. Das gebiete die Solidarität mit den Lebenden und vor allem mit den noch nicht Geborenen.

Ich war über meine eigene Handlung, genauer, über meinen Mut, aus der Schlange der Wartenden herauszutreten und den Mann vor Publikum anzusprechen, erschrocken. Wenige Tage später berichtete ich einem Freund von der Szene. Zu meinem nicht geringen Erstaunen war dieser auf dem Gebiet der Automobiltechnik bewandert und belehrte mich sogleich fachkundig, dass ein Motor, der abgestellt und sodann nach wenigen Minuten wieder gestartet werde, ungleich mehr Abgase produziere und verbreite als ein beständig vor sich hinlaufender Motor. Ich kam ins Grübeln. Hatte ich recht gehandelt?

Was genau war es, das mich veranlasste, in das Handeln eines anderen einzugreifen? War es die eigene Überzeugung von einem gewissen Standpunkt? Die Kenntnis aller damit verbundenen relevanten Tatsachen, der vollständige Überblick über einen Sachverhalt, 
 der mir eine übergeordnete Position verschaffte und so ermöglichte, ein viel besseres Urteil über eine situativ zu treffende Entscheidung abgeben zu können, als ich es demjenigen zutraute, der selbst vor der Entscheidung über sein eigenes Handeln stand?

Oder war es ein diffuses Überlegenheitsgefühl im Schutze der Gruppe, deren Einverständnis und Übereinstimmung ich mich zuvor durch gezielten (oder unbewussten) Blickkontakt versichert hatte? Bot mir gerade das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit, ja vielleicht sogar bereits das Gefühl der Zugehörigkeit zur Majorität, zur Mehrheitsmeinung, genau den benötigten Mutzuwachs, um aus der Masse der Wartenden heraustreten und den abseitigen Mann ansprechen, tadeln, zurechtweisen zu können?

Ich merkte, ich musste mir darüber bewusst werden, was genau geschehen war und was womöglich im Hintergrund abgelaufen war, damit ich bei einer ähnlichen Gelegenheit nicht wieder in dieselbe »Falle« tappen würde. Der Vorfall selbst betraf zum Glück keinen Lebensvorgang der elementaren Art, es ging weder um Leben noch um Tod, allenfalls im indirekten Sinne, wenn man annehmen wollte, dass das wenn auch geringe Autoabgas seinen Teil zum Sterben des Planeten beitragen konnte. Für den Moment würde der Planet das Handeln des Autofahrers jedoch vermutlich überleben. Aber was, wenn jeder so handeln würde?

Wo gesellschaftliche Mehrheitsmeinungen herrschen, kommt die individuelle Freiheit oft zu kurz. In der Wirkmacht dessen, was sich uns täglich als »die Gesellschaft« offenbart, spiegeln wir unsere eigenen Ansichten unablässig. Die Gesellschaft ist der Meinung, dass … In der Gesellschaft hat sich die Auffassung herausgebildet, wonach … Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Verhältnisse sollte … Der Schutz der Umwelt ist ein gesamtgesellschaftliches Ziel. Und so weiter. Die Gesellschaft und das, was wir dafür halten mögen, ist jedoch ein unmögliches Konstrukt. Sie ist ein dämonisches Trugbild – zu fürchten, aber nicht existent. Wer bildet heraus, was »die Gesellschaft« von uns verlangt? Wo steht geschrieben, was 
 gesellschaftlich relevant und dagegen irrelevant ist? Oder handelt es sich nicht vielmehr um ungeschriebene Regeln »der Gesellschaft«? Kann ich sie als Einzelner beeinflussen? Wer nimmt überhaupt Einfluss auf oder schafft gesellschaftliche Normen?

Ich war mir plötzlich unsicher, ob der Schutz unserer Umwelt und unserer Atemluft tatsächlich davon abhängen könnte, ob ein einzelner Autofahrer seinen Wagen mehrere Minuten lang unnötig laufen lässt. Vor allem war ich mir unklar darüber, ob es mir erlaubt sein könne, einen solchen Autofahrer auf sein gesellschaftlich geächtetes Fehlverhalten aufmerksam zu machen. War ich hierfür denn überhaupt genug informiert? Oder hätte ich nicht vielmehr ihm selbst die Entscheidung darüber überlassen müssen, ob und wann er den Motor seines Wagens abstellt? Wie wäre es mir selbst dabei gegangen, von einem anderen auf etwas aufmerksam gemacht zu werden, was ich doch ganz offenkundig für vollkommen richtig und »normal« halte – denn sonst hätte ich es ja nicht gemacht? (Außer ich hätte in einem Moment der Gedankenlosigkeit eine »falsche« Entscheidung getroffen, dann hätte ich mich für den berichtigenden Hinweis sicher schnell bedankt.) Wäre es mir angenehm gewesen, so vorgeführt und berichtigt zu werden? Geht es überhaupt darum, ob eine Situation für jemanden angenehm ist, oder geht es nicht vielmehr um das, was die Gesellschaft von einem jeden tagtäglich einfordert: Solidarität?

In einem Gemeinwesen steht das kodifizierte Recht in Ergänzung und in produktiver Spannung zu außerjuristischen Instanzen normativer Ansprüche. Wenn in der Rechtsgemeinschaft eine außerrechtliche Norm durch entsprechenden Rückhalt, der sich durch eine Mehrheit oder wenigstens durch starke partikulare Kräfte äußert, nach und nach an Einfluss gewinnt, dann mag am Ende sogar eine Durchsetzung der außerjuristischen Norm gegen das garantierte Recht möglich sein und in eine formal im Rechtsrahmen verlaufende Gesetzesänderung oder gar in eine Revolution münden. Hierbei geht es jedoch zunächst noch nicht um ein Richtig oder Falsch, 
 sondern lediglich um einen mehr oder minder stillen Wandel, den man persönlich gut oder schlecht, vorteilhaft oder nachteilig finden mag. Dieser Wandel ist zunächst jedoch ein Ausdruck der Realität, wie die Wirkungsmodalitäten von Normen eben Realitäten sind und sich nicht auf begrifflichem Wege aus der Welt schaffen lassen.

Über die Frage des richtigen oder falschen, gerechten oder ungerechten Rechts entscheidet ein anderes Spannungsverhältnis. Das kodifizierte, garantierte Recht steht eben auch in einem Spannungsverhältnis zu dem, was wir als moralisch Gutes oder Sittliches bezeichnen. Wenn das garantierte Recht und die Gerechtigkeit in einen Widerstreit geraten, dann ist persönlicher Einsatz gefragt und dann ist eine Lösung nur durch die Nutzung des inneren Kompass als Ort der Selbstvergewisserung durch ein Gewissensgespräch und eine Gewissensprüfung zu erreichen.

Eine wichtige Unterscheidung scheint mir somit die zwischen dem funktionalen kodifizierten Recht und einem ethischen Recht zu sein. Man kann aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln näher auf die Natur des Rechts sehen. Vermittels einer pragmatischen Perspektive kann das Recht als nur für den Konfliktfall geschaffenes Regelwerk betrachtet werden, weil in einem solchen Rechtsraum ein großes Zutrauen in die Freiheit und Verantwortung der Menschen und der sie kulturell tragenden Orientierungen vorherrscht. Diese Perspektive ist die eindeutig von mir bevorzugte, um dies vorwegzunehmen. Das Recht hat im Zweifel gegenüber der Freiheit des Einzelnen zurückzutreten. Bei der anderen, der systematischen Perspektive wird angenommen, das Recht sollte einerseits nicht im Widerspruch zu den kulturellen Grundorientierungen stehen, darf dabei aber auch kein bloßes Abbild der kulturellen Orientierungen sein, da wir dann eine Moralisierung des Rechts erhielten, die zu vermeiden ist.

Zur Klarstellung sei angefügt: Ungewünscht ist sowohl eine Moralisierung des Rechts wie auch umgekehrt eine Verrechtlichung der Moral, vielmehr sollte eine fortwährende produktive Spannung 
 zwischen beiden bestehen. Als negatives Beispiel aus der jüngsten Zeit ließe sich die Klimarechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anführen, die diese notwendige und wünschenswerte Spannung zwischen Recht und Moral aufgibt und auf eine Form des juristischen Totalitarismus zurückgreift, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen beziehungsweise juristisch zu rechtfertigen.

Um Licht in dieses Verstrickungsdunkel zu bringen, werden im Folgenden die außerjuristischen Instanzen im Hinblick auf das Gute vorgestellt. Dabei sollen zum einen ihre orientierende Kraft wie auch ihr Versagen oder ihre Schwäche gegenüber dem Machtimpuls des Corona- Regimes sichtbar werden. Und grundsätzlicher noch soll dadurch unterstrichen werden, warum diese außerjuristischen Instanzen allein nicht ausreichend sind und wir einerseits zwar des kodifizierten Rechts bedürfen, andererseits aber dabei die Verantwortung, unseren inneren Kompass zu nutzen, um die Gerechtigkeit fortwährend zu verteidigen, nie aufgeben dürfen.


ROLLENKONFORMITÄT VERSUS INNERER KOMPASS


Wofür brauchen wir innere Maßstäbe? Ist denn nicht durch die Gesellschaft alles bereits entschieden und geregelt? Genau deshalb nennt der Soziologe Ralf Dahrendorf in seinem 1959 erschienenen Buch Homo Sociologicus
 die Gesellschaft eine »ärgerliche Tatsache«, weil sie den Individuen und ihrem Streben stets zuvorkommt, diese bevormundet und den Einzelnen durch diese Bevormundung dazu bringt, sich durchweg so zu verhalten, wie es die Gesellschaft von ihm erwartet: rollenkonform.
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Menschen setzen sich Tag für Tag über Regeln und Konventionen hinweg. Ein jeder folgt in erster Linie dem eigenen inneren Kompass und handelt so, wie er selbst es für recht und richtig hält, so meine erste Überlegung. Regeln stören da meist nur, wenn man dem 
 eigenen Regelwerk folgen möchte. Aber stimmt das denn tatsächlich auch? Oder hat sich in dem Augenblick, wo man dem eigenen Weg zu folgen glaubt, nicht bereits etwas anderes, Stärkeres, ein graues Gebilde namens »gesellschaftliche Konventionen«, trübend vor die Linse geschoben, sodass man jetzt nur noch tun kann, was die grobe Linie der Gesellschaft ist und was bereits verdeckt, was man selbst für richtig hält? Wird das, was der eigene Kompass anzeigt, in jedem Fall auch sichtbar oder lässt sich die Nordnadel durch eine überdeckende Schablone verschleiern?

Die Frage ist: An welchem Punkt wird das Dem-eigenen-Kompass-Folgen für andere zur Belastung? Wann greife ich in den Freiheitsraum des anderen ein? Und was nun genau lässt mich in das Handeln eines anderen eingreifen? Was lässt einen zuweilen denken, man selbst könne dies und das besser, richtiger beurteilen, als der andere dies kann? Was löst den Schritt aus, sich in Handlungen anderer einzuschalten und dabei das Ziel zu verfolgen, deren Handeln dem eigenen Navigationssystem unterzuordnen, anstatt zu dulden, dass andere abweichende Verhaltensentscheidungen treffen? Entscheidungen, die uns manchmal nicht gefallen mögen, aber die uns in den meisten Fällen doch nicht direkt tangieren. Wie viel Raum besteht um mich herum für ein freies Handeln anderer? Wie viel Raum gestehe ich ihnen zu, welchen Raum fordere ich für mich selbst ein? Am Ende geht es auch hier um die Frage: Was ist recht, was ist gerecht?

Der eigene innere Kompass benötigt regelmäßig Zeit, um sich auszurichten, ähnlich dem wirklichen Kompass, dessen Nadel sich in leichten Schwingbewegungen allmählich auf Nord stellt. Dieses Einschwingen nachvollziehend, schwanken wir zuweilen auch hin und her und müssen uns erst einnorden auf das, was uns als die gewissenhafteste Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten erscheint. Unser innerer Kompass richtet sich also auch durch das Gewissen
 aus. Das Gewissen irrt nie, heißt es. Gleichzeitig werden die schlimmsten Taten »mit einem reinen Gewissen« begangen. Mit dem Wort 
 »Gewissen« sind sehr verschiedene Vorstellungen verbunden. Woher kommt das Gewissen? Offenbart es die Seele, das Innerste des Menschen? Ist es bloß das Produkt unserer Sozialisationsgeschichte oder das aufgeblähte Über-Ich der Psychoanalyse?

Mit Kant bezeichnen wir das Gewissen als praktische Vernunft, der die Aufgabe einer sich selbst richtenden moralischen Urteilskraft zukommt. Das Gewissen unterscheidet Handlungen danach, ob der Mensch etwas aus Neigung oder um des Guten willen tut. Der Staatsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde bezeichnet das Gewissen als »innerstes Zentrum der Persönlichkeit und ihrer Freiheit«
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Allgemein wird das Gewissen als besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein angesehen, die beeinflusst, wie man urteilen soll, was man ausführen und was man unterlassen soll. Das Gewissen zeigt an, ob eine Handlung mit dem übereinstimmt, was der Mensch als für sich richtig und stimmig ansieht. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Schon bei Sokrates warnt eine innere Stimme vor falschen Handlungen. »Mir aber ist dieses von meiner Kindheit an geschehen, eine Stimme nämlich, welche jedes Mal, wenn sie sich hören lässt, mir von etwas abredet, was ich tun will, zugeredet aber hat sie mir nie.«
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 Bei dieser »inneren Stimme« handelt es sich um etwas Göttliches, um etwas Daimonisches.

Was ist Sokrates und einem Selbstmordattentäter gemeinsam?
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 Beide sind bereit, für etwas zu sterben. Beide halten das, für das sie zu sterben bereit sind, für sinnvoll. Sokrates geht aus Achtung vor den Gesetzen Athens in den Tod,
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 der Selbstmordattentäter tötet sich und unschuldige andere Menschen um eines Zieles willen, das er für gut hält. Sokrates handelt aus gutem Gewissen, der Selbstmordattentäter aus irrendem Gewissen. Dem irrenden Gewissen ist jedes Mittel recht zur Erlangung seines Zieles. Das irrende Gewissen wird so zur »Einfallstelle des Bösen«
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 . Demgegenüber verfügt Sokrates über eine innere Stimme, die ihm sagt, was für ihn selbst gut und was zugleich für das Gemeinwesen gut sei. Es handelt sich um eine »Einsicht in das Für-ihn-Gute«
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 . Sokrates erkannte damit 
 den Richterspruch an, obwohl die Urteilsfindung und die Rechtsprechung miserabel waren.

Für Hannah Arendt wiederum ist das Gewissen zunächst ein Ausdruck der Konvention, die sich zuweilen auch in Gehorsamshaltungen zeigen kann. Das für sie nahe liegende historische Beispiel ist der Gehorsam gegen das Gewissen als funktionierende Garantie, mit dem laufenden politischen Mehrheitsprozess übereinzustimmen. »Das Gewissen also konnte sehr gut von den Nazis oder von jedem anderen gebraucht werden: Es entspricht immer und richtet sich immer nach der Realität […].«
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 Zuvor hatten die Nationalsozialisten die Realität entsprechend verändert, indem sie eine Umwertung der Werte vorgenommen und neues Recht installiert hatten. »Unter der Verkehrung, die das neue Recht Hitlers herbeiführte, wurde das Böse den Deutschen zur Handlungsregel. […] Ein gegen das legale Unrecht rebellierendes Gewissen ist entweder den Werten und Zeitgenossen der Vergangenheit oder der Zukunft verhaftet.«
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Genau hier liegt der Hase im Pfeffer: Das eigentliche Unrecht war zu Recht erklärt worden, dementsprechend musste, wer dem nun legalen Un-Recht folgen zu müssen glaubte, seinem neu ausgerichteten Gewissen folgen. Und durfte nun dies für seine legitime innere Stimme halten – ohne Gewissensbisse bekommen zu müssen.

Andere folgten damals dem Un-Recht nicht. Ihnen erlegte die innere Stimme, ihr unbestechliches Gewissen, Handlungsgrenzen auf. Später, im Denktagebuch
 , notiert Hannah Arendt mit Blick auf Sokrates: »Gewissen: Fundamental sind weder göttliche noch menschliche Gebote, sondern das sokratische ›mit sich selbst Übereinstimmen‹. Daraus entspringt in der Logik der Satz vom Widerspruch und in der Ethik der Begriff des Charakters. Vorausgesetzt ist Denken als die Tätigkeit des einsamen Zwei-in-Einem. Dies ist der sogenannte ›Rationalismus‹ des Sokrates.«
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 Oder an anderer Stelle: »Dies ist der Inhalt der Sokratischen Lehre. Sich selbst nicht unrecht tun!, wie man Anderen nicht unrecht tut!«
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 Und umgekehrt.


 Der Begriff des Gewissens hat nach 1945 im Recht einen bedeutsamen Stellenwert erlangt. So findet er sich wieder in Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes (GG
 ), wo es heißt: »Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.« Den Begriff der Gewissensentscheidung hat das Bundesverfassungsgericht an einem seiner besseren Tage in einem wichtigen Urteil in genau diesem Sinne des Artikel 4 Absatz 3 GG
 definiert als »jede ernste sittliche, das heißt an den Kategorien von ›Gut‹ und ›Böse‹ orientierten Entscheidung, die der einzelne in einer bestimmten Lage als für sich bindend und unbedingt verpflichtend innerlich erfährt, so daß er gegen sie nicht ohne ernste Gewissensnot handeln könnte«
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Wenn ich aufgrund gezielter Desinformation falsche Schlüsse ziehe, dann hat das Gewissen keine Chance. Das Hygieneregime hat das Gewissen ebenso wie das Mitleid missbraucht. Keinesfalls möchte man gegen den Rat der Gewissensinstanz für den Tod der Oma verantwortlich sein, wie dies unseren Jüngsten schon sehr früh eingetrichtert wurde. Diese sehr verwerfliche Propaganda machte den natürlichen Prozess von Krankheit und Tod zu einem Fall einer Gewissensentscheidung des Einzelnen. »Kinder und Corona: Meine böse Hand bringt die Oma um« lautete eine Schlagzeile in einer bayerischen Lokalzeitung, die das Problem ziemlich auf den Punkt bringt.
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Das Gewissen hat auch eine andere Seite, eine negative. Bei Friedrich Nietzsche wendet sich das gute Gewissen, das einen vor üblen Taten bewahrt, zum »schlechten Gewissen«: »indem nunmehr das schlechte Gewissen sich dermaassen festsetzt, einfrisst, ausbreitet und polypenhaft in jede Breite und Tiefe wächst, bis endlich mit der Unlösbarkeit der Schuld auch die Unlösbarkeit der Busse, der Gedanke ihrer Unbezahlbarkeit (der »ewigen Strafe«) concipirt ist«
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Üblicherweise fühlt man sich gut, wenn man nach seinem guten Gewissen handelt. Umgekehrt fühlt man sich schlecht, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, man trägt eine Schuld, die man nicht 
 abtragen kann. »Die schlimmsten Fehler werden gemacht in der Absicht, einen begangenen Fehler wieder gutzumachen«, soll Jean Paul gesagt haben. Noch schöner bringt es Blaise Pascal auf den Punkt: »Niemals begeht man das Böse so gründlich und so freudig, als wenn man es aus Gewissen tut.«
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Ich hatte bereits zuvor davon gesprochen, dass überhaupt nichts daran auszusetzen ist, wenn man dem eigenen Kompass als moralischer Richtschnur folgt und dabei sich selbst von außen im Selbstgespräch beobachtet und notfalls korrigiert, als ich auf Hannah Arendt verwies und den Ort der Selbstvergewisserung beschrieben habe. Die von ihr geforderte Gewissensprüfung nehme ich regelmäßig vor, um ein Gewissensgespräch in Gang zu halten. In diesem Dialog pendelt sich die Kompassnadel noch ein, um sich schließlich am Guten zu orientieren. In diesem Buch lasse ich Sie teilhaben an den Pendelbewegungen meines inneren Kompasses, indem ich an einzelnen Stellen das mit mir selbst geführte Gewissensgespräch verschriftliche. Gleichzeitig lade ich Sie ein, Ihrerseits in ein Gespräch mit Ihrem Gewissen einzusteigen, welches angestoßen wird von den Praxisbeispielen und einer Topografie der kulturellen Landmarken, die wir für unsere moralische Orientierung brauchen: das Mitleid, das Gewissen, die Moral, Brauch und Sitte, die Normen der Gesellschaft, die Natur, die Vernunft, die göttlichen Gebote und die Macht.

Am Meer sitze ich allein auf einem Stein und schaue den Wellen beim Branden zu. Ich sitze auf einem Stein und möchte vor allem eines: in Ruhe gelassen werden.

Dies ist das Leitbild, um das es mir seit meinem 16. Lebensjahr geht. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich damals mit einer Ausgabe von William Shakespeares Dramen in meinem Zimmer auf dem Fensterbrett saß und auf die Straße schaute. Zugegeben, kein Meerblick, aber es gab niemanden, der mich störte.

Seither ist viel passiert. Zahllose Menschen haben mit reichlich Energie versucht, mich aus meiner Ruhe zu bringen. Oft, sehr oft, 
 ging es ihnen darum, mir vorzuschreiben, wie ich mein Leben zu führen habe. Viele unsinnige Regeln sind mir dargeboten worden. Einige wenige erschienen mir dagegen sinnvoll. Sie habe ich befolgt, es stellte sich so etwas wie echte Überzeugung ein. Umgangsformen, also beispielsweise im Bus jemandem seinen Sitzplatz anbieten, der deutlich älter ist als man selbst oder schwanger. Oder Tischmanieren als Geste der Höflichkeit und Würdigung des Mahles und der Mühen der Gastgeber. Die allermeisten Regeln der Gesellschaft aber blieben mir ein Rätsel, da sie mich buchstäblich ratlos zurückließen.

Mein Stein ist mir heilig. Ich will in Ruhe gelassen und nicht mit Regeln überhäuft werden.

In seinem »Monstervortrag über Gerechtigkeit und Recht« aus dem Jahr 1969 mit dem vielsagenden Untertitel »Eine kleine Dramaturgie der Politik« erzählt Friedrich Dürrenmatt eine Geschichte aus Tausendundeiner Nacht neu.

»Der Prophet Mohammed sitzt in einer einsamen Gegend auf einem Hügel. Am Fuße des Hügels befindet sich eine Quelle. Ein Reiter kommt. Während der Reiter sein Pferd tränkt, fällt ihm ein Geldbeutel aus dem Sattel. Der Reiter entfernt sich, ohne den Verlust des Geldbeutels zu bemerken. Ein zweiter Reiter kommt, findet den Geldbeutel und reitet damit davon. Ein dritter Reiter kommt und tränkt sein Pferd an der Quelle. Der erste Reiter hat inzwischen den Verlust des Geldbeutels bemerkt und kehrt zurück. Er glaubt, der dritte Reiter habe ihm das Geld gestohlen, es kommt zum Streit. Der erste Reiter tötet den dritten Reiter, stutzt, wie er keinen Geldbeutel findet, und macht sich aus dem Staube. Der Prophet auf dem Hügel ist verzweifelt. ›Allah‹, ruft er aus, ›die Welt ist ungerecht. Ein Dieb kommt ungestraft davon, und ein Unschuldiger wird erschlagen! ‹ Allah, sonst schweigend, antwortet: ›Du Narr! Was verstehst du von meiner Gerechtigkeit! Der erste Reiter hatte das Geld, das er verlor, dem Vater des zweiten Reiters gestohlen. 
 Der zweite Reiter nahm zu sich, was ihm schon gehörte. Der dritte Reiter hatte die Frau des ersten Reiters vergewaltigt. Der erste Reiter, indem er den dritten Reiter erschlug, rächte seine Frau.‹ Dann schweigt Allah wieder. Der Prophet, nachdem er die Stimme Allahs vernommen hat, lobt dessen Gerechtigkeit.«
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Dürrenmatt triumphiert geradezu, indem er ausruft, dies sei eine ideale, positive Geschichte. Eine amoralische Geschichte stellt sich als eine moralische heraus. Und ja, so ist es wohl hier auf den ersten Blick. Was ungerecht erschien, ungerecht in höchstem Maße, das entpuppt sich mit mehr Wissen als gerecht, als moralisch richtig. Was der Prophet zunächst beobachtet, ist ein ungerechter Vorfall. Aber er greift nicht in das Geschehen ein, sondern belässt es bei der Beobachtung. Er kommt von seinem Beobachtungshügel gleichsam nicht herab. Stellen wir uns den Propheten (so wie Dürrenmatt es im Vortrag im Weiteren tut) als Wissenschaftler vor, der das Verhalten der Menschen grundsätzlich nur von außen beobachtet anstatt einzugreifen (!), um das Resultat seiner Beobachtung nicht zu verfälschen (!), so wird einem solchen Wissenschaftler das Verhalten aller drei Reiter für sich genommen plausibel erscheinen. Wer einen Geldbeutel findet, lässt diesen gemeinhin nicht liegen, sondern nimmt ihn als herrenlos erkannt sogleich an sich. Weit und breit war ja schließlich kein anderer da, der Ansprüche auf den Geldbeutel geltend gemacht hätte. (Oder hätte der zweite Reiter den Geldbeutel liegen lassen sollen, damit dieser von dem rechtmäßigen Eigentümer später, nach Entdeckung seines Verlustes, hätte wieder aufgefunden werden können?) Und ebenso »natürlich« mag es dem Beobachter erscheinen, dass der erste Reiter den dritten, den er für einen Dieb hält, stellen und für den Diebstahl bestrafen möchte. (Oder hätte er ihn fragen und ihm bei Verneinen des Diebstahls vertrauen und glauben sollen? Wem kann man heutzutage schon vertrauen?) Mord oder die Tötung eines anderen allerdings erscheinen aus heutiger Sicht kulturell nicht als das rechte Mittel, möchte ich hier sicherheitshalber anfügen.


 Für einen »klassischen Bürger«, wie es Dürrenmatt ausdrückt, haben alle drei Reiter zwar nachvollziehbar, jedoch gesetzeswidrig gehandelt. Zwar gilt für den Bürger die realistische Erkenntnis, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist: »Homo homini lupus«
 . Um derartige Übergriffe zu verhindern, hat sich aber jeder Wolf den anderen Wölfen gegenüber zur Einhaltung gewisser Spielregeln verpflichtet. Dürrenmatt schreibt: »Genauer: zwischen den Wölfen wurde ein Spiel etabliert. […] Von der wölfischen Welt auf die bürgerliche Welt transponiert: Der einzelne Bürger und der Besitz des einzelnen sind in der Weise gesichert, daß ein Bürger über den anderen Bürger nur zu herrschen vermag, indem er sich an die Spielregeln hält […].«
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Spielregeln, das wissen wir alle nur zu gut, bestimmen in der Tat unser Dasein. Von Anfang an geht es darum, sich an Spielregeln zu halten. Wir könnten die Spielbetrachtung beliebig weitertreiben, etwa indem wir uns in die Sichtweise eines Sozialisten hineinversetzen und damit die Regeln für das gesamte Spiel ändern, ein Sozialist also, der es grundsätzlich für falsch halten könnte, dass ein einzelner Reiter so viel Geld besitzt, den Grundsatz »Homo homini lupus«
 daher umkehrt in den neuen Grundsatz »Homo homini agnus«
 und den Menschen zum Lamm macht, das einen Hirten benötigt, der als Hüter und Schiedsrichter agiert. Am Ende sind alle denkbaren Formen bloße Ordnungssysteme der Macht, die an den ihnen eigenen Ideologien festhalten.

Die Geschichte zeigt aber auch, dass es in der Natur und der Abfolge der Ereignisse so etwas wie eine »höhere Macht« geben könnte, die gleichsam mehr weiß als der Einzelne, der sich vom Schein dessen, was er vor sich sieht, blenden und täuschen lässt. Auch wer glaubt, richtig zu handeln, kann damit falschliegen und würde es auch selbst erkennen, hätte er Kenntnis von allen Details des Universums. Und: Die Werte, die Individuen erkennen können und die ihrer Auffassung nach die Spielregeln bilden und begründen, lassen sich austauschen.


 Ich kann mich sehr gut an »Mensch ärgere dich nicht«-Runden in meiner Kindheit erinnern, bei denen zu Anfang die Regel ganz klar schien, man dürfe nach einer Runde mit einer Figur auch dann »ins Häuschen« gehen, wenn die gewürfelte Zahl höher war als die der noch zu gehenden Felder. Und dann kam jemand, mein Vater etwa, und änderte diese Regel just in dem Moment, in dem ich an der Reihe war und genau mit diesem letzten Zug das Spiel hätte gewinnen können, und behauptete, es wäre schon immer so gewesen, dass man »nur ins Ziel gelangt, wenn die gewürfelte Zahl den noch zu gehenden Feldern entspricht«, obwohl ich wusste, das hatte zuvor in diesem Spiel nie gegolten. In solchen Momenten einer willkürlichen Regeländerung pflegte ich das ungerecht gewordene Spiel zu beenden, indem ich mit einer schnellen Armbewegung alle Figuren und Brett vom Tisch fegte.

Für mich wäre es nicht infrage gekommen, einen Fremden, selbst wenn ich ihn für einen Dieb gehalten hätte, um eines Geldbeutels willen zu töten. Notfalls hätte man auf das Geld verzichtet, oder etwa nicht? Eine weitere Frage: Wäre es für mich infrage gekommen, auf einem Hügel zu sitzen und von dort einen Diebstahl und eine Tötung (!) zu beobachten, ohne einzugreifen? Hätte ich nicht den Impuls gehabt, das tötende Tun des ersten Reiters zu verhindern, in der Annahme, es sei ungerecht?

Ich wäre vermutlich auf meinem Stein sitzen geblieben. Vielleicht hätte ich den Mut gehabt, den wütenden Reiter von der Tötung des anderen abzuhalten. Vielleicht auch nicht. Geld oder persönliche Vorteile zu Lasten Dritter hätten mich nicht von meinem Stein geholt, behaupte ich. Und zwar – um es gleich deutlich zu sagen – keineswegs aus Faulheit, sondern aus Überzeugung davon, dass es mich nichts angeht und dass ich einen Vorgang, so wie er mir dargeboten wird, zumeist ohne tiefgreifende Recherche gar nicht komplett zu überschauen vermag, zumal wenn Dritte mir dabei Meinungen und Ansichten der Gesellschaft oder der Moral möglichst unbemerkt unterschieben wollen.


 Ich denke, es ist zunächst klar geworden, dass Gerechtigkeit nicht zu erreichen ist, wenn man sich als Teil einer Gemeinschaft zu einer vorgeblichen Solidar-Gerechtigkeit hinreißen lässt, dabei aber unter den Tisch kehrt, dass zumeist banal egoistische Bestrebungen am Werke sind. Diese zu erkennen und zu benennen, ist ein wichtiger Teil der Aufgabe. Zum zweiten ist im Falle der drei Reiter die Position des Propheten auf dem Hügel offenbar noch nicht ausreichend, um den vollen Überblick über das Geschehen zu erlangen und am Ende ein gerechtes Urteil über die Reiter fällen zu können. Es braucht offenbar mehr als einen Sitzplatz auf einem Hügel.

Wir sehen ohne Weiteres, dass die Dinge nicht so einfach liegen, wie sie scheinen. Jeden Tag sind wir aufs Neue herausgefordert, in unzähligen Situationen zu entscheiden, ob wir das, was wir sehen, geschehen lassen können, ob wir eingreifen müssen, wie wir selbst handeln wollen, ob es noch zulässig ist, was andere und wir selbst tun. Die Frage nach dem Guten und dem Gerechten muss uns alle, jeden Einzelnen, jeden Tag bewegen. Ohne die eigenständige Beantwortung dieser Frage wäre der Mensch meines Erachtens ein Monstrum. Bedeutsam ist, wie mir scheint, aber auch, sich klarzumachen, dass man irren kann, dass das Irren zum Leben dazugehört.



GERECHTIGKEIT UND FREIHEIT


Der Begriff der Gerechtigkeit ist für viele fast untrennbar mit einem zweiten Begriff verbunden, mit dem der Freiheit. So wie Menschen zu wissen glauben, was Freiheit ist und bedeutet, schreiben sie sich gemeinhin ein starkes Gerechtigkeitsgefühl zu. Jeder glaubt doch, es geradezu körperlich zu spüren, wenn etwas ungerecht zugeht.


 Ich erlebe ein Beispiel für eine grobe Verletzung meines Gerechtigkeitsgefühls auf einer Demonstration am 26. Januar 2022 in Berlin. Dort werde ich unmittelbar Zeuge, wie eine Familie, Vater, Mutter und ihr ungefähr sechsjähriger Junge, von etwa zehn Polizisten brutal getrennt und dann mit brachialer Gewalt hinter eine Polizeiabsperrung geschleppt werden. Der Grund scheint ein Schild zu sein, das der Vater emporhielt. Auf dem Schild steht geschrieben: »Hände weg von unseren Kindern. NEIN ZUR IMPFUNG
 «. Dem Mann wird mehrfach gezielt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, nur weil er sich nach seinem Sohn umdreht und zu ihm möchte. Ich stehe mit meiner Kamera als anwaltlicher Beobachter der Demonstration und der Polizeigewalt zufällig direkt daneben, kann die Szene filmen und gehe sofort hinterher, um der Familie als Anwalt zur Seite zu stehen. Dabei rufe ich die Polizisten laut an, um auf mich aufmerksam zu machen, um deutlich zu machen, ich bin Anwalt und möchte meine Hilfe anbieten. Die Polizisten geben an, keinen Anwalt zu den »Tätern« lassen zu dürfen. Auf meine Frage, wer der Einsatzleiter sei, ich möchte diesen sofort sprechen, wird mir gesagt: »Wir wissen nicht, wer der Einsatzleiter ist.« Als ich weiter nachfrage, sagt ein Beamter: »Verpiss dich.«

Ungerechtigkeit als Gefühl – liegen wir damit richtig? Ganz sicher befiel mich in diesem Moment ein starkes Gefühl der Ungerechtigkeit. Sie war mit Händen zu greifen, so deutlich ungerecht und unrichtig war das gesamte Handeln aller beteiligten Polizisten. Keiner dieser Männer hat es verdient, den Polizeidienst für einen Rechtsstaat leisten zu dürfen. Sie alle müssen sofort zur Rechenschaft gezogen und aus dem Dienst entfernt werden. Dasselbe gilt für einen Polizeipräsidenten, für einen Innensenator und für einen Bundespräsidenten, wenn sie solche Polizeieinsätze ungeprüft loben. Aber empfinden das alle so? Ich kann mir gut vorstellen, dass der Bundespräsident auch nach diesem völlig unverhältnismäßigen Einsatz der Polizei mit lobenden Worten den Verteidigern der Demokratie, 
 den Einsatzkräften, dankte, so wie er es schon mehrfach während der Corona-Zeit gemacht hatte.

Andere Szene, München, 28. November 2021. Gemeinsam mit meinem Anwaltskollegen Ralf Ludwig gehe ich am Rande einer Kundgebung entlang, um nach einem anwaltlichen Einsatz für einen Teilnehmer, der einer Personalienfeststellung unterzogen worden war, zum eigentlichen Kundgebungsort zu gelangen und dort die Situation von außen zu beobachten. Die anwaltliche Begleitung und Beobachtung solcher Demonstrationen ist ein wichtiger Teil der derzeitigen Arbeit, um Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten der Polizisten, die sich entweder aus Unkenntnis oder absichtsvoll als Störer von Demonstrationen, Aufzügen oder Standkundgebungen betätigen, feststellen und hierdurch gefährdeten Teilnehmern rechtlich helfen zu können. Noch bevor wir den Ort der Kundgebung erreicht haben, werden wir von je zwei Polizisten rechts und links untergehakt und zu einem Mannschaftswagen weggeführt. Dort wird uns vorgehalten, wir hätten auf der Kundgebungsfläche entgegen den Auflagen keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Auf meinen Hinweis, wir hätten uns doch gar nicht auf der Kundgebungsfläche aufgehalten, wird erwidert: »Das ist egal, Sie kommen jetzt trotzdem mit.« Wir lassen nicht locker und fragen nach, wo sich denn die Kundgebungsfläche befinde. Die Polizisten zögern erst und antworten dann, vielleicht auch, um nichts Falsches zu sagen, sie wüssten es nicht.

Der zweite Vorfall ist weit weniger dramatisch als der erste, aber dennoch fühlt sich auch dieser polizeiliche Einsatz falsch, unrechtmäßig und unverhältnismäßig an. Zur Erinnerung: Es geht um das Nichttragen einer Mund-Nasen-Bedeckung unter freiem Himmel. Als Reaktion darauf ein gewaltsames Abführen zweier Rechtsanwälte, die auf ihre Anwaltstätigkeit hinweisen und darauf, sich außerhalb der Kundgebungsfläche aufgehalten zu haben, dort also, wo keine »Maskenpflicht« besteht. Denn während die Kundgebungsteilnehmer Masken zu tragen haben, müssen dies die Passanten, die nicht mal einen Meter entfernt an den Kundgebungsteilnehmern vorbeilaufen, nicht. Zweierlei Maß im Freien, wo ohnehin nach dem Gutachten eines Aerosolexperten keinerlei Gefahren drohen.
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 Zwei sehr unterschiedliche Situationen, einmal mit heftiger Gewalt gegen einen Vater, gegen eine Mutter und gegen ein Kleinkind –einmal nur zwei Anwälte, die sich zu wehren wissen. Das Gefühl der Ungerechtigkeit wird nicht schwächer, wenn der Eingriff geringfügiger erscheint. Beide Szenen zeigen die Brüchigkeit der Rechtssphäre an wie auch den Zusammenbruch der Ordnungen und die Krise der Gewalten. Auf was kann man sich verlassen, wie viel Freiheit, so fragt sich, wird in unserem Staat noch tatsächlich garantiert, wenn es schon nicht möglich ist, seine Meinung in Berlin, München oder anderswo zum Ausdruck zu bringen, ohne wegen Banalitäten aus dem Stand heraus »polizeilich behandelt« zu werden.

Die Corona-Zeit hat viele Einzelfälle von Ungerechtigkeit hervorgebracht. Ungerecht fühlte es sich auch an, als unser Sohn zum Abholen seines Zeugnisses im vergangenen Sommer das Schulgelände nicht betreten durfte, wir, seine Eltern, aber schon. Er saß weinend im Auto vor seiner Schule, während wir in den Innenhof liefen, um für ihn das Zeugnis entgegenzunehmen. Ungerecht fühlte es sich an, als mir eine Mandantin erzählte, fristlos gekündigt worden zu sein, weil sie auf ihrer Arbeitsstelle einmal keine Maske getragen hatte. Ungerecht fühlte es sich an, als mir ein anderer Mandant berichtete, dass man ihn beim Joggen auf dem Uferweg gestoppt und dann an die Wand gedrückt habe, weil er keinen Personalausweis bei sich getragen habe. Seit dem Beginn der Maßnahmen des Hygieneregimes werden unbescholtene Bürger, die bis dahin nie mit Polizei, Ordnungsamt, Staatsanwaltschaft und Strafrichter zu tun hatten, als Kriminelle diskreditiert. Für mich fühlt sich das sehr ungerecht an.

Das genaue Gegenteil einer gefühlten Gerechtigkeit ist die Automatengerechtigkeit, die Annahme, dass sich Gerechtigkeit nur dann 
 einstellen könne, wenn diese sich als gleichsam automatisierte, schematisierte Lösung eines Dilemmas zeigt, so als ob man ein Problem in eine Maschine einwerfen könne, dann nur den Hebel ziehen müsse und die Maschine sodann unten im Schacht die Lösung auswerfen würde.

Für die Ordnungswidrigkeiten erstellten die zuständigen Behörden schnell Bußgeldlisten.
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 Beteiligung an einer Zusammenkunft oder Ansammlung im öffentlichen Raum ohne Erfüllung der dafür geltenden Voraussetzungen: jeder Beteiligte 250 Euro. Platznehmen mit anderen Personen am selben Restauranttisch ohne Erfüllung der dafür geltenden Voraussetzungen: je Gast 200 Euro. Wahrnehmung eines Übernachtungsangebots zu touristischen Zwecken ohne Erfüllung der dafür geltenden Voraussetzungen: je Tourist 500 Euro. Die Automatengerechtigkeit kümmert sich weder um die tatsächliche Gefahr noch um eine individuelle Beurteilung. Sie trifft keine Abwägungen, führt keinen inneren Dialog, kennt keine Dilemmata, leidet nicht an der Tragik der Freiheit. Hinter ihr kann sich der Rechtsprechende verstecken. Und der Rechtssuchende fühlt sich nur eines: verloren.

Was genau ist gerecht? Was darf als »recht gehandelt« bezeichnet werden? Worin zeigt sich Unrecht? Ich möchte versuchen, unsere Sinne dafür zu schärfen, inwiefern unser gegenwärtiges Leben und dessen Zukunft möglicherweise gar nicht von der eigentlichen Corona-Problematik abhängen, nicht von Fragen wie: »Werde ich eine COVID
 -19-Infektion überleben?«, »Werden wir uns alle anstecken?« oder »Werden wir alle sterben?« Im Corona-Brennglas zeigt sich vielmehr das Menschheitsthema von Recht und Gerechtigkeit, das mit Fragen wie den folgenden verbunden ist: »Wie werden wir in der Zukunft als Gemeinschaft leben?«, »Was verhindert, dass Recht in Unrecht umschlägt?«, »Was weist im Notfall die Macht der Regierenden in Schranken, wenn diese Recht in Unrecht verwandeln?«


 Wenn wir sehen, wie Schulleiter gegenwärtig tagtäglich den ihnen von den Eltern anvertrauten Kinder so lange mit Stäbchen in den Nasen herumstochern, bis die halbe Klasse Nasenbluten hat – Originalberichte von mehreren Hundert Lehrern an Schulen quer über das Land verteilt –, wenn wir hören, dass Studenten vor ihren Hörsälen von externen Wachdiensten kontrolliert werden und den ihnen völlig Fremden intime Gesundheitsdokumente wie den Impfausweis vorzeigen müssen, damit sie Zutritt zur Vorlesung erhalten, wenn wir gleichzeitig ein Foto von der Münchener Sicherheitskonferenz im Februar diesen Jahres sehen, auf dem lauter Männer ohne Masken eng an eng sitzen,
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 dann wird deutlich, dass sich in all diesen Erscheinungsformen des Nonsens sinnbildlich der Verfall unserer Kultur manifestiert. Um die Schwere des Eingriffs geht es hier nicht, viel bedeutsamer ist das Maß an Unsinnigkeit und das Ausmaß an Willkür.

Alle diejenigen, über die ich in meinen obigen Beispielen berichtet habe, wollten lediglich ihren Bedürfnissen und Absichten folgend eine individuelle und eigenständige Handlung ausführen: Demonstranten wollen eine Botschaft verbreiten, Anwälte wollen Rechtssuchenden helfen, Schüler wollen zum Lernen in die Schule gehen, Studenten wollen studieren, Arbeitende wollen ihre Arbeitsleistung erbringen und so weiter. Selbst Polizisten wollen nur grundsätzlich die Arbeit tun, die ihnen aufgetragen wurde. In diesen einzelnen Handlungen steckt jeweils eine maßgebliche Intention: der Versuch, individuelle Freiheit zu verwirklichen.

Ich möchte ungehindert tun können, was ich tun möchte. Dieser Autonomiegedanke besitzt eine gewisse Sogwirkung, denn je mehr ich tun will, was ich möchte, und je stärker der Widerstand anderer ist, dies zu verhindern, umso mehr verstärkt sich der Wunsch, das Gewollte umzusetzen. Umgekehrt gilt, kann einer tun, was er möchte, dann fühlt er sich in Freiheit. »Die Freiheit des Menschen bedeutet genau genommen das Fehlen von Widerstand«, behauptet 
 der Philosoph Thomas Hobbes. Und: »Gerechtigkeit ist der feste Entschluß, jedem das Seinige zu geben.«
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Drei Freiheitsideen sind hierbei zu unterscheiden. Zum einen haben wir die negative Freiheit (Abwesenheit von Zwang), in der zum Ausdruck kommt, dass »der einzelne das Recht genießen soll, ohne äußere Einschränkung und unabhängig vom Zwang zur Prüfung seiner Motive nach Belieben zu handeln, solange er dabei nicht dasselbe Recht seiner Mitbürger verletzt«
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 . Zum zweiten die reflexive Freiheit (Selbstbestimmung), derzufolge das Individuum dann frei ist, wenn es ihm gelingt, »sich auf sich selbst in der Weise zu beziehen, daß es sich in seinem Handeln nur von eigenen Absichten leiten läßt«, eine Freiheitsidee, die von einer starken Selbstbezogenheit des Einzelnen ausgeht.
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 Die dritte Idee ist die der sozialen Freiheit. Hier handelt das Individuum nur dann frei, wenn es im Rahmen eines Zusammenwirkens mit anderen innerhalb einer sozialen Einrichtung die zur Selbstbestimmung erforderlichen reflexiven Leistungen erbringt.

Der Diskurs ist Element des Freiheitsvollzugs selbst. Dass der Einzelne auf Gesprächsteilnehmer angewiesen sei, um zu einer Festlegung seines Willens zu gelangen, erscheint mir zunächst als fragwürdig,
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 aber dieser Umstand könnte auch als vorteilhaft empfunden werden, sofern nämlich der Ort dieser sozialen Freiheitsermöglichung nicht die Gesellschaft, sondern das Gemeinwesen der Citoyens

45


 ist. Dennoch, in allen drei Freiheitsideen scheint mir doch ein richtiger Kern zu sein, der die Freiheit als solche als eine Grundbedingung von Gerechtigkeit darstellt und wonach die Gerechtigkeit wiederum auf das engste mit der Freiheit verbunden ist. Kann ich nicht tun, was ich frei zu tun beschlossen habe, so erscheint mir dies als Einschränkung; handelt es sich hierbei um eine willkürliche, unbegründete oder ungleich behandelnde Einschränkung, so nehme ich diese als ungerecht wahr. Das Gegenteil – ich werde gedrängt, etwas zu tun, was ich nicht frei zu tun beschlossen habe – ist ebenfalls interessant in Bezug auf drei Aspekte im Zusammenhang mit Corona: Erstens werden Zwänge aufgebaut, zweitens wird die reflexive Selbstbestimmung durch Propaganda unterlaufen, und schließlich drittens findet ein Entzug der politischen Sphäre als Ort sozialer Freiheit statt.


 Die Freiheit wie auch die Gerechtigkeit sind leider üblicherweise nicht stabile, sondern fragile Zustände, zu deren Aufrechterhaltung es an jedem Tag neuer Mutiger bedarf, um sie zu sichern. In diesem Sinne verweist Michel Foucault nach meinem Verständnis darauf, dass »die Freiheit die ontologische Bedingung der Ethik« sei und umgekehrt die Ethik »die reflektierte Form, die die Freiheit annimmt«.
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 Das ist noch grundsätzlicher gemeint: Ethik ist nur möglich und nötig, weil es Freiheit gibt. Mutige, die sich für Freiheit und für Gerechtigkeit einsetzen, geben ein Beispiel für ethisches Verhalten.

Gegenpol dieser Freiheits- und Gerechtigkeitsethik ist häufig die Macht, die sich freiheitsauflösend und ungerecht entgegenstellt. Ausgangspunkt der nun folgenden Überlegungen ist die Figur der Antigone und das Dilemma, in dem sie und ihr Onkel Kreon stehen.

Zur Erinnerung erzähle ich kurz die Geschichte, die Sophokles mit seiner Tragödie in die Weltliteratur eingeführt hat: Antigones Bruder Polyneikes hat gegen seinen Onkel Kreon, den König von Theben, rebelliert und wird daraufhin getötet. Sein Leichnam liegt vor den Toren Thebens. Kreon verbietet, den Leichnam nach den traditionellen und bis dahin unangefochtenen Ritualen zu bestatten. Er verkündet stattdessen, ihn den Geiern und den Hunden überlassen zu wollen, gegen alle Warnungen, die ihm sagen, dies verstoße gegen die Gebote der Götter, die auch den Verräter bestattet wissen wollen, und die er auch von dem blinden Seher Teiresias noch einmal ausdrücklich bestätigt erhält. Ein schönes Bild, das ich immer sehr gerne hatte: Die Argumente werden dem Nichtsehenden also von einem blinden Seher vor Augen geführt.

Antigone, die Schwester des getöteten Polyneikes, steht nun vor einem Dilemma: Soll sie sich gegen den Befehl des regierenden 
 Onkels entscheiden oder gegen die Gesetze der Götter, gegen all das, was in ihr darauf pocht, den guten Sitten zu folgen? Auch der Onkel sieht sich in einem Dilemma: Soll er seine Autorität untergraben lassen, indem er Antigone den Bruder bestatten lässt, oder soll er sie strafen, wenn sie dies tut, obwohl er für sie zugleich Verständnis haben sollte? Die Konfliktfrage für Antigone lautet: Treu sein gegenüber dem unrechten Recht oder aber dem Herzen und den Sitten und damit der Natur folgen und gegen das willkürlich gesetzte Recht verstoßen?

In der Tragödie wird deutlich, dass die Frage »Was ist ein gerechtes Handeln?« letztendlich zugleich eine existenzielle und generalisierende wie auch eine dramatisch persönliche Frage darstellt. Sowohl für Antigone wie auch für Kreon stellt diese sich am Ende in der Form »Was soll ich tun?«. Es geht um gerechte Handlungen eines jeden Einzelnen, aber zugleich auch um die gerechte Ordnung der Gesellschaft insgesamt.
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Im Konflikt zwischen Antigone und Kreon zeigt sich also bereits auch die entscheidende Frage, wie eine Gemeinschaft geordnet sein soll, will sie gerecht genannt werden. So wird bereits hier das Rechtswesen als der entscheidende Ort markiert, an dem sich Gerechtigkeit zu zeigen hat, an dem sich aber mitunter Willkür und Unrecht zeigen. »Der Konflikt zwischen Antigone und Kreon wirft nicht zuletzt die Frage auf, aus welchen Quellen das Recht seine Legitimation speist und wie geltendes Recht gerecht angewendet werden kann«
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 , sagt der Politologe Felix Heidenreich. Kann also ein legitim zu nennendes Recht aus Unrecht, aus einer unrechten Haltung, entstehen?

Nein, wo Unrecht herrscht, da kann wahres Recht nicht hervortreten, allenfalls ein Recht der Macht, der Durchsetzung, der sturen Illegitimität. Die durch das positive Recht gewährleistete Rechtssicherheit eines ungerechten Gesetzes verliert diesen Wert, wenn die in ihm enthaltene Ungerechtigkeit ein solches Maß annimmt, dass demgegenüber die durch positives Recht gewährleistete 
 Rechtssicherheit nicht ins Gewicht fällt, fasst der Jurist und Politiker Gustav Radbruch dies in die wichtige, nach ihm benannte Formel, die eine entscheidende Grenzlinie zwischen dem bloß gesetzten, positiven Recht und dem wahren, gerechten Recht zieht. Diese rote Linie ist überschritten, wenn »der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als ›unrichtiges Recht‹ der Gerechtigkeit zu weichen hat«, denn Wertmaßstab des positiven Rechts sowie Ziel des Gesetzgebers ist und müsse stets sein: die Gerechtigkeit.
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Das Recht der Götter sowie Brauch und Sitte halten eine Antwort parat auf die Frage »Bestattung eines Verräters – ja oder nein?«, nämlich: Na klar! Das Recht des Verratenen, geprägt von persönlicher Verletzung und von Stolz, gepaart mit der Macht, beides durchsetzen zu können, spricht jedoch: Nein! Kreon als Machthaber allerdings glaubt, hier Recht setzen zu können, sein Recht, das er zum Maßstab des Handelns für andere machen will. Der menschliche Machthaber als Maß aller Dinge führt zu einem weiteren Problem, nämlich dem, dass offenbar alles erlaubt ist, wenn sich der Mensch das Gesetz selbst gibt.

Gegen dieses gesetzte Recht ist aber eine ablehnende, ja widerständige und am Ende das unrechte Recht überwindende Haltung möglich und nötig.

Auf der einen Seite haben wir das Althergebrachte, die Sitten, die Gebräuche, das Überlieferte, die Götter, die Gebote des Glaubens und weitere Quellen für menschliches Rechts- oder Unrechtsempfinden, die wir Instanzen nennen wollen. Auf der anderen Seite tritt uns das gesetzte, positive Recht entgegen, welches dasjenige verschriftlicht, normiert, verallgemeinernd regelt, was wir die Spielregeln des Gemeinwesens nennen wollen. Was geschieht, wenn –wie bei Antigone – das gesetzte Recht sich nicht im Einklang mit den Instanzen befindet, wenn es aus der Waage geraten ist und Entscheidungskonflikte auftreten, die der Einzelne nur entweder 
 durch Missachten seiner Instanzen oder unter Verweigerung der Einhaltung von gesetzten Spielregeln zu lösen vermag?

Das Recht steht, wie wir gesehen haben, in einem Spannungsverhältnis zur Freiheit. Einerseits lässt sich Freiheit nur in einem System aus rechtlichen Regeln verwirklichen, die die Freiheit des Einzelnen gewährleisten. Andererseits beengt das Recht mit seinen Regeln die Freiheit. Das Recht verhält sich folglich wechselseitig zur Freiheit. Es ist geschöpft aus Freiheit, aber es ist gleichzeitig und in erster Linie freiheitserhaltend. Wäre das Recht nicht in erster Linie freiheitserhaltend, so würde es seine eigene Grundlage untergraben und wäre willkürlich, unterdrückend und totalitär. So wie die Freiheit notwendigerweise immer viele Nuancen und Schattierungen besitzt und diese ihrerseits zulässt, so muss auch das Recht in dem Sinne geschichtlich gestaltbar sein, dass es den wechselnden, sich wandelnden Freiheitsgefährdungen entgegentritt und diese fortgesetzt abzuwehren sucht, um so ein größtmögliches Maß an Freiheitsverwirklichung des Einzelnen zu bewirken und zugleich genau hierdurch eine größtmögliche Stabilität des Rechts selbst hervorzurufen.
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KULTURELLE LANDMARKEN SITTLICHER ORIENTIERUNG


Bevor wir mit dem Recht in Kontakt kommen, sind wir eingebettet in eine kulturelle Landschaft verschiedener Instanzen, die uns Auskunft geben über Gut und Böse, über das Gebotene und Untersagte und damit unserem inneren Kompass Anlass zum inneren Dialog geben. Dabei ist es durchaus denkbar, dass Menschen ihr Leben lang nicht explizit mit dem Recht in Kontakt kommen, also nicht mit der Staatsmacht kollidieren, deren Schutz nicht ausdrücklich in Anspruch nehmen müssen und auch keine Gefechte vor Gericht auszutragen haben.


 Im Corona-Regime häufen sich bedauerlicherweise die Anlässe, zu denen Menschen ihre Lebensvollzüge im Horizont der Rechtlichkeit reguliert sehen und sich dadurch in einem Kontext wiederfinden, der ihnen bislang überhaupt nicht geläufig war. Sie erleben hier oft eine erschreckende Diskrepanz zwischen der Rechtspraxis und ihrem eigenen moralischen Rechtsempfinden, das sich an traditionellen Werten und kulturellen Grundorientierungen ausrichtet. Die erlebte Rechtspraxis wirkt dabei umso verstörender, wenn diese in einem totalitären Gestus agiert. Zugleich haben die Landmarken an Orientierungskraft eingebüßt, weil sie zu Vehikeln des Totalitarismus funktionalisiert werden.

Im Folgenden soll sichtbar gemacht werden, welche Kraft die kulturellen Landmarken nach wie vor in sich tragen und inwiefern sie auch oder gerade heute sittliche Orientierung geben können. Dabei will ich als kulturelle Landmarken oder anthropologische Instanzen das Mitleid, die Moral, Brauch und Sitte, die Normen der Gesellschaft, die Natur, die Vernunft, die göttlichen Gebote und die Macht in den Blick nehmen.

DAS MITLEID

Gegenwärtig begegnet uns viel Mitleid, Menschen nehmen Rücksicht auf die vulnerablen Gruppen oder beklagen voller Mitleid deren Vereinsamung und Isolation, manche entscheiden sich für die Impfung aus Mitgefühl mit den Erkrankten, ein Schicksal, das sie nicht vermehren wollen, andere kritisieren die Impfpraxis, weil sie den Zwang, der davon ausgeht, als Schmerz empfinden oder Mitleid mit den Impfopfern haben. Kann das Mitleid also ein sinnvoller Ratgeber für unser Handeln sein, wenn es sich so facettenreich zeigt? Im Vierten Buch von Emil oder Über die Erziehung
 beschreibt Jean-Jacques Rousseau diese Instanz, die uns rührt und beeinflusst:


 »So entsteht das Mitleid, das erste Mitgefühl, das nach der Ordnung der Natur das Herz bewegt. Um mitfühlend und mitleidig zu werden, braucht ein Kind nur zu wissen, daß es andere Menschen gibt, die leiden, was es gelitten hat, die Schmerzen fühlen, die es gefühlt hat, und andere Schmerzen, von denen es sich vorstellen kann, daß sie daran leiden.«
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Rousseau leitet drei Grundregeln ab, die uns heute, ganz aktuell, aufgrund ihrer Zeitlosigkeit und Gültigkeit verblüffen mögen:


»
 Erste Grundregel:
 Der Mensch kann sich nicht in die Lage derer versetzen, die glücklicher sind, nur in die Lage derer, die unglücklicher sind.


Zweite Grundregel:
 Man beklagt bei anderen die Leiden, vor denen man selbst sicher zu sein glaubt.


Dritte Grundregel:
 Das Mitleid, das man mit anderen empfindet, wird nicht nach der Größe ihres Leidens gemessen, sondern nach dem Gefühl, das man dem Unglücklichen beimißt.«
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Mitleid in diesem Sinne verstehen wir als Anteilnahme an negativ erlebten Gefühlen wie Schmerz und Leid anderer Menschen. Indem wir mit anderen leiden, fühlen wir ihr Leid. Im Wort »Mitgefühl« steckt Fühlen. Nach Rousseaus Vorstellung gründet sich Mitleid in der Natur und kann deshalb auch bei Tieren beobachtet werden. Mitleid ist ein Reflex, ein Affekt, der der Reflexion vorausgeht. So handelt es sich um ein rein natürliches Gefühl, um die einzige natürliche Tugend. Mitleid stiftet zugleich Identifikation. »Unstreitig muß das Mitleid desto heftiger sein, je empfindungsfähiger das zuschauende Tier ist, sich an die Stelle des Leidenden zu setzen.«
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Zwei Motive leiten sich nach Rousseau aus dem Naturzustand ab, nämlich einerseits die Selbst-Sorge und zum zweiten die Hemmung, einem anderen ohne Not Schaden zuzufügen. Einer Moralität setzt Rousseau eine »Maxime des Mitleids« entgegen: »Sorge für dein 
 Wohl mit dem geringstmöglichen Schaden für andere.«
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 Es handelt sich also gerade nicht um die Maxime der durch Vernunft erschlossenen Gerechtigkeit, sondern um eine Maxime der natürlichen Güte, die nach Rousseau viel weniger vollkommen, aber vielleicht nützlicher ist als die erstgenannte.

»Sorge für dein Wohl mit dem geringstmöglichen Schaden für andere« – in diesem Satz liegt zum einen die Selbstsorge, sorge für dich selbst, zum anderen die Rücksichtnahme auf andere, denen möglichst wenig Schaden zugefügt werden solle. Sieht einer einen Vorteil oder etwas Gutes für sich selbst, so soll er es sich verschaffen. Dabei aber solle ein anderer möglichst wenig geschädigt werden, die Schädigung des anderen werde als Schmerz und Leid wahrgenommen. Schmerz und Leid lösen Mitleiden aus.

Denken wir an die »Bilder von Bergamo«
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 : Zeigen diese wirklich den Transport von Toten in Särgen aus Krankenstationen in Krematorien? Warum haben etwa Lehrer Mitleid mit den Toten von Bergamo, empfinden jedoch scheinbar nichts Ähnliches, wenn Kinder vor ihren Augen gegen den Widerstand der Maske atmen müssen? Jedenfalls lösen Bilder, tatsächliche und die in unserem Kopf, Mitleid aus, das sich instrumentalisieren lässt, es formiert sich ein regelrechter Opferwettbewerb. Wer am lautesten schreit, der leidet vermutlich auch am meisten.

Das Recht erscheint nun als eine Entlastung gegenüber der Überforderung des Einzelnen. Diesen Gedanken finde ich erst einmal sehr tröstlich, vielen geht es im ersten Moment wahrscheinlich so. Wie soll man sich zurechtfinden in all dem Mitleid? Das Mitleiden mit dem anderen zeigt sich doch auch sogleich als Hemmung, dem anderen Leid zuzufügen. Die Selbstsorge auferlegt einem andererseits die beständige Aufgabe, für das eigene Wohl zu sorgen. Das Recht normiert nun, was getan werden darf. Es bringt eine Ordnung zurück, die im Überschwang der Gefühle von Mitleid und der gleichzeitigen Sorge um sich selbst vielleicht erschüttert war.

In der Corona-Situation zeigte sich das Mitleid sehr früh. Die ersten Erkrankten, Angestellte einer bayerischen Firma, die in China auf Geschäftsreise waren und von dort infiziert zurückkehrten, kannte man beinahe persönlich, so personifiziert war die Berichterstattung über ihr Schicksal.

56


 Mitleid lösten die bedrückenden Bilder aus Italien aus, Kranke in den Intensivstationen, umgeben von unruhig blinkenden Apparaten, und Kranke, die auf den Gängen liegen mussten.


 Im April 2021 gab ich einem Reporter des Deutschlandfunks
 in Hamburg ein Interview. Gleich zur Begrüßung meinte er, mir erklären zu müssen, weshalb es wichtig sei, FFP2
 -Masken zu tragen. Er habe Mitleid mit den vielen Erkrankten, da wolle er auf keinen Fall selbst eine Mitschuld daran tragen, dass andere sich ansteckten. Später kehrte sich dies aber um: Wer als Ungeimpfter mit dem Krankenwagen gleich aus welchem Grund ins Krankenhaus gebracht werden musste, der bekam gelegentlich zu hören »Sie sollten wir eigentlich gar nicht mitnehmen.« Mitleid mit zweierlei Maß.

Der arme, arme Bettler, ich bedaure ihn so sehr, er erscheint mir im gegenwärtigen Moment so leidensvoll, ich will meinem Impuls folgen und ihm geben, was er benötigt. Doch einen Moment, ich selbst empfinde auch einen Mangel, ich muss ja auf mich selbst achten, für mich sorgen, ich will mir selbst Gutes tun. Die Maxime meines Handelns aber ist, ich soll dem Armen geben, was er benötigt, denn dies ist zugleich Ausdruck eines allgemein geltenden Handlungsprinzips.

Immanuel Kant unterlag dem gleichen Problem und konnte selbst auf seinen täglichen Spaziergängen durch Königsberg, das er zeitlebens nicht verließ, so heißt es, an den Bettlern nicht vorübergehen, ohne ihnen etwas zu geben. Das aber sprach sich herum und störte ihn so sehr, dass er schließlich auf seine täglichen Spaziergänge verzichten musste. Es wird deutlich, dass das Mitleid uns einen Hinweis auf einen ethischen Konflikt geben kann, aber gleichwohl einer Abwägung vor dem inneren Kompass bedarf, da es uns 
 lediglich auf ein moralisches Problem aufmerksam macht, dieses aber nicht aufzulösen vermag und zugleich, wie schon das Beispiel bei Kant zeigt, ausgenutzt werden kann. Heute wird das Mitleid häufig auch propagandistisch ausgebeutet. Mitleid kann auch rein egoistisch motiviert sein. Gefühlsduselei wie auch Mitleidlosigkeit sind gleichermaßen Irrwege.

DIE MORAL

Die zweite Instanz, die ich betrachten will, ist die Moral. Als solche bezeichnet man ein Handlungsmuster, das Handlungen in einem Abgleich mit bestimmten Kriterien als gut oder schlecht einstuft. Moralische Bewertungen beinhalten also Werturteile. Der Begriff Moral kommt vom lateinischen mores
 , die Sitten, die Gewohnheiten, der Charakter, und umschreibt ein System von Werten und Normen und deren Umsetzung im täglichen Leben. Häufig werden Moralvorstellungen als ungeschriebene Regeln in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext verankert, um ihnen so neben dem hohen moralisch-bedrängenden Impuls noch einen weiteren gesellschaftlich-erdrückenden Faktor hinzuzufügen. Moralvorstellungen unterliegen Moden und schwanken folglich von Zeit zu Zeit. Nietzsche fasst es in folgende Worte:

»Die einmal angenommene Rangordnung der Güter, je nachdem ein niedriger, höherer, höchster Egoismus das Eine oder das Andere will, entscheidet jetzt über das Moralisch-sein oder Unmoralisch-sein. […] Die Rangordnung der Güter ist aber keine zu allen Zeiten feste und gleiche; wenn Jemand Rache der Gerechtigkeit vorzieht, so ist er nach dem Maassstabe einer früheren Cultur moralisch, nach dem der jetzigen unmoralisch.« 
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 In dem Maße, in dem sich die Moral im Laufe der Zeit wandeln mag, trägt sie auch die Gefahr in sich, sich zur Hypermoral zu verwandeln. Hypermoral bezeichnet dabei einen erheblich übersteigerten Moralismus, einen »Moralismus mit totalitären Zügen«, so Alexander Grau und zuvor ähnlich Arnold Gehlen.
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 Moralismus in diesem Sinne ist nicht politisch neutral, sondern trägt die Züge eines politischen Konzepts mit Belehrungscharakter.

War es das, worauf ich hereingefallen war, als ich vor dem Bäckerladen stand und den Autofahrer mit dem laufenden Motor ansprach? Eine gesellschaftlich erzeugte Moralvorstellung, die ich mir unreflektiert hatte überstülpen lassen? War ich wirklich vom Willen zum Guten getrieben oder war ich in Wahrheit nur dankbar, mich über einen anderen moralisch erhöhen zu können, indem ich die Moralkeule schwinge?

Viele der moralisierenden Zurechtweisungen im Hinblick auf Hygieneregeln wie das korrekte Tragen von Masken, die wir über uns ergehen lassen mussten, sind tatsächlich nur Ausdruck eines krankhaften Geltungsbedürfnisses, das den Zurechtgewiesenen braucht, um die eigene Bedeutungslosigkeit mit unzuständigem Autoritätsgebaren zu überspielen. Wer formuliert solche moralischen Leitlinien? Wer überprüft, ob diese tatsächlich argumentativ tragen? Flüchtlinge auf einem Rettungsschiff erscheinen mir beispielweise aus Logik schützenswert – also brauche weder einen Appell an mein Mitleid noch einen moralin-triefenden Zeigefinger, der meine Solidarität einfordert. Moralische »Lehren« schlagen heutzutage schnell in eiserne Regeln um. Und: Wer sich gegen solche Moral-Zeigefinger wendet, erntet schnell den Moral-Stinkefinger und wird, heute wundert’s mich nicht mehr, zum »Rechten« und »Moral-Sünder«.

Im Zusammenhang mit Corona sprachen erste Stimmen noch sehr moderat von »notwendiger Besonnenheit«. »Abwarten, Tee trinken, Hände waschen«, so riet etwa der Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch und brachte damit die Besonnenheit ausdrücklich 
 ins Spiel.

59


 Doch andere erhoben früh den moralischen Zeigefinger. Die Moral müsse von der Politik fordern, (fast) alles zu tun, um Menschenleben zu retten. Es gehe um Leben und Tod einzelner Personen, Verpflichtungen gegenüber kollektiven Entitäten seien allenfalls sekundär. Den Schutz vulnerabler Gruppen nicht über alles andere zu stellen sei zynisch und dürfe daher als moralisch unstatthaft gelten. Bioethisch begründet seien »Zielfunktionen wie flattening the curve und buying time« und so gelte: »Wenn Verhaltenseinschränkungen dazu beitragen, die Praxis der Triage zu verhindern, hat jede/r einen moralischen Grund, sein persönliches Verhalten an entsprechenden Regeln zu orientieren.« Dann wird wieder an die Särge, an die Armeelastwagen, an Kühllaster vor den Kliniken in New York erinnert, und so ergibt sich mühelos aus der Verbindung mit Urängsten eine »Moral des Menschenleben retten«. »Die Maßnahmen und Regeln verhindern nicht alle, aber viele Infektionen, in der Konsequenz viele Erkrankungen und letztlich Sterbefälle. Damit gelten die Maßnahmen als moralisch nicht nur erlaubt, sondern geboten«
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 , so der Philosoph Konrad Ott.

Wie geht es Ihnen beim Lesen dieser mechanisch-kalten Zeilen? Wo ist die Menschlichkeit darin? Wo scheinbar an ein mitfühlendes, moralisches, weil Rettung von einzelnen Menschen ermöglichendes Handeln appelliert wird, höre ich nur eine entmenschlichte Zielbeschreibung heraus, die danach trachtet, so viele menschliche Körper wie möglich (Zahl) vor klinischen Maßnahmen (Technik) zu bewahren, um eine Überlastung des Systems (Funktionalität, Profit) zu vermeiden. Warum geht es mir so, vor allem, warum geht es dem Autor der obigen Zeilen womöglich anders?

Moral: für mich ein ganz schwieriges Kapitel. Moral taugt aus meiner Sicht weder als Instanz für die Politik (wie man am Beispiel von Annalena Baerbock, der »gescheiterten grünen Moralinstanz« sehen kann)
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 noch als absolute Instanz für das Recht. Sie mag jedoch gelegentlich als Quelle hilfreicher Leitfragen herangezogen werden. Wobei, Doppelmoral hält wohl besser, wie mein Freund, der Philosoph Matthias Burchardt, zu sagen pflegt …

BRAUCH UND SITTE

Brauch und Sitte bilden in ihren Praktiken und Deutungen ebenfalls wichtige Landmarken, die Orientierung über das Gute im vorrechtlichen Rahmen anbieten. Während man unter Sitte üblicherweise eine durch moralische Werte bedingte Verhaltensnorm versteht, die oft auf Tradition beruht, beschreibt ein Brauch eine wiederkehrende soziale Handlung und ist Ausdruck einer Gewohnheit. 
 Das Wort Sitte lässt einen auch sofort an ihr Gegenteil, die Unsitte, denken; dann meint sie eine als schlecht bewertete Gewohnheit. Eine Tischsitte hält man besser ein, sonst fällt man als ungehobelt auf. Sitten stellen häufig auch Formen der Höflichkeit dar. Aber, ebenso gilt: andere Länder, andere Sitten. Die früher tätige sogenannte Sittenpolizei griff bis in die 1970er Jahre bei Verstößen gegen die öffentliche Ordnung mit sittlicher Ursache ein. Erinnern wir uns etwa an den früheren § 175 StGB
 , der homosexuelle Geschlechtspraktiken als Delikt im rechtlichen Raum definierte, erscheint uns dies aus heutiger Sicht als unangemessen. Denn hier zeigt sich die Problematik einer Verrechtlichung des Lebens in Gestalt einer Übergriffigkeit auf das, was eigentlich privat bleiben sollte. Ähnliches erleben wir heute wieder, wenn nun definiert wird, mit wie vielen Menschen ich mich im privaten Raum zusammenfinden darf. Damit wurden zum Beispiel Weihnachten 2021 und 2022 familiäre Sitten und Gebräuche ganz praktisch verhindert.

Im Rechtlichen kennen wir das sittenwidrige Rechtsgeschäft, § 138 BGB
 . Im Gesetz wird der Begriff des Verstoßes gegen die guten Sitten verwendet, und generell gilt als Verkehrssitte, was im Rechtsverkehr gebräuchlich ist. Zudem weist das Grundgesetz in Artikel 2 Absatz 1 in Bezug auf eine Begrenzung der freien 
 Entfaltung der Persönlichkeit auf das Sittengesetz hin, womit laut Kommentarliteratur »die für ein geordnetes Zusammenleben als unverzichtbar anerkannten grundlegenden sozialethischen Wertvorstellungen« gemeint sind. Allerdings wird die Ansicht vertreten, diese sogenannte dritte Schranke der Handlungsfreiheit sei »ohne praktische Bedeutung«, denn: »Bei dem heutigen Grad der Durchnormiertheit aller Lebensbereiche und im Hinblick auf den Vorbehalt des Gesetzes für grundrechtsrelevante Maßnahmen wird man verlangen müssen, dass die Wertvorstellungen in einer Rechtsnorm ihren Niederschlag gefunden haben, mit der Folge, dass das Sittengesetz […] in der verfassungsmäßigen Ordnung aufgeht.«
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Hier zeigt sich genau das, was ich zuvor als das wechselseitige Wirkprinzip und Spannungsverhältnis beschrieben habe, nämlich wie Instanzen die Schaffung von Normen des Rechts beeinflussen, aber diese Normen des Rechts dann auch wieder auf die Instanzen einwirken, indem sie den Anspruch in sich tragen, die Instanz bestmöglich zu verkörpern.

Bräuche kennen wir eine ganze Reihe, zum Beispiel den Brauch, sich hierzulande zur Begrüßung die Hand zu reichen. Sie sind sozial eingespielte traditionelle Handlungsformen, die mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und Treue von regionalen Gemeinschaften im Jahreslauf oder anlässlich wiederkehrender Situationen vollzogen werden. Ihr Walten beruht nicht auf dem Willensakt Einzelner oder dem gemeinsamen Abstimmen von Gruppen, sondern vielmehr auf dem den Bräuchen selbst innewohnenden Drang der Wiederholung.

Ich möchte hier den Blick darauf lenken, dass ein Brauch aufgrund seiner Verwurzelung in einer Gemeinschaft eine ganz eigentümliche Kraft besitzen kann, auf Gemeinschaftsregeln diesseitsder Rechtssphäre hinzuweisen. Aprilscherze, Maibäume, Silvesterbräuche wie das nicht mehr gestattete Bleigießen vervollständigenden Jahreslauf der Bräuche. Die Liste ist schier unendlich. Gewesen. Seit Jahren sind die Bräuche nach meiner Wahrnehmung stark im Rückzug begriffen. Das sieht wie eine Nebensächlichkeit aus, doch 
 das ist es nicht. Denn an die Stelle der Bräuche, die den Jahreslauf in einer über die Jahrzehnte bewährten Weise mitgeregelt hatten, tritt nun ein Tugendterror, der dem Menschen stattdessen vor allem vorschreiben will, was er nicht zu tun habe.

Sehen wir uns näher an, was während der Corona-Pandemie aus den Bräuchen wie zum Beispiel dem Begrüßungsbrauch geworden ist. Das Hygieneregime hat versucht, den Händedruck aus dem kulturellen Repertoire zu verbannen und etwas Neues an dessen Stelle zu etablieren. Schon im Frühjahr 2020 ergaben sich bei der Begrüßung erste Irritationen, man zögerte, einander die Hand zu reichen, und berührte sich stattdessen irgendwie anders, entweder mit dem Bein, mit angewinkelten Ellbogen oder mit der Faust. Der Drang, sich buchstäblich zu kontaktieren, bestand fort, fand aber keine sozial etablierte Ausdrucksform. Keine der Ersatzgesten scheint sich bisher so recht durchgesetzt zu haben. Die neuartigen, als hygienisch eingestuften Begrüßungsformen ohne Berührung der Handflächen gleichen eher martialischem Gehabe. Während die offene Handfläche eine friedliche und eben offene Haltung signalisiert, faustet man sich zu, als befände man sich im Kampfmodus. Das Anstoßen von Ellbogen ist ebenfalls keine friedvolle Geste, sondern lässt eher an Ellbogenmentalität denken. Auch wenn dies nur Randerscheinungen sein mögen, so sind es doch solche von symbolhafter Qualität.

Dagegen hatte das Ansinnen der Bundesregierung, der Bevölkerung 2021 und 2022 das Weihnachtsfest mit den üblichen Familientreffen zu verbieten, schon drastischere Folgen, darauf wurde mit großem Unwillen reagiert. Wer wollte schon statt Gänseschmaus mit der ganzen Familie einsame Spaziergänge? Weihnachtsmarktbesuch unter »2G+«? Virtuelle Familientreffen? Man entschloss sich dann, dem Virus eine Weihnachtsmütze aufzusetzen, allerdings mit der ausdrücklichen Warnung vor den vermutlich nach Weihnachten explodierenden Infektionszahlen.


 Brauchtum ist tradierte und praktizierte Beheimatung. Die Auflösung von Bräuchen entwurzelt die Menschen und raubt ihnen Orientierung. Doch gerade in Zeiten einer Krise sollte es dazu nicht kommen, will man einen wesentlichen Faktor der Stabilisierung erhalten. In Sitten und Bräuchen findet sich sedimentiertes Sollen. Die Sitte ist der Sitz im Leben, sie verschafft dem Menschen einen festen Untergrund. Die Maßnahmen des Hygieneregimes aber berauben uns endgültig des tragenden Bodens der Herkunft.


 DIE NORMEN DER GESELLSCHAFT

Brauchen wir eigentlich überhaupt einen inneren Kompass oder tradierte Instanzen zur Orientierung? Oder ist nicht »die Gesellschaft« die einzig maßgebliche Instanz, die unser Denken und Handeln normiert? Die sogenannten Normen der Gesellschaft sind meiner Meinung nach gegenwärtig die in höchstem Maße problematische Instanz für Recht und Gerechtigkeit.

Was ist überhaupt die Gesellschaft? Unter der Gesellschaft verstehe ich nicht eine Summe von Menschen oder eine konkrete sichtbare Gruppe, die mich überwacht und sanktioniert, sondern ein Geflecht von ungeschriebenen Regeln und Erwartungen, das ein unsichtbares Kraftfeld der Macht bildet, durch das soziale Wirklichkeit produziert, transformiert, reglementiert und limitiert wird. Normen, die aus der Gesellschaft hergeleitet werden, bezeichnet man auch als soziale Normen. Sie betreffen konkrete Handlungsanweisungen, die das von der Gesellschaft gewünschte menschliche Sozialverhalten vorgeben.

Durch soziale Normen, die den Charakter ungeschriebener Gesetze haben, übt eine Gesellschaft Druck auf Individuen und eine soziale Kontrolle aus. Zentral geht es immer um das Herstellen und Aufrechterhalten von Konformität, und sei es in Form des gesellschaftlich produzierten und anerkannten Nonkonformismus, zum Beispiel in der Diversifikation der sexuellen Orientierungen und Lebensmodelle. Andersheit wird einerseits gefeiert, wer aber anders anders ist als gesellschaftlich erwünscht, der wird sanktioniert. So »darf« man etwa nicht die AfD wählen oder eine kritische Haltung zu Corona-Maßnahmen einnehmen, dann fällt man raus aus dem Konformitätskorridor zulässigen Andersseins (»Querdenker«). Der Kontrollaspekt erscheint mir in diesem Zusammenhang bedeutsam. Wer sich an Normen hält, erfährt den Zuspruch der Gruppe. Umgekehrt gilt, dass derjenige, der solche gesellschaftlichen Normen nicht einhält, schnell zum Außenseiter der Gesellschaft 
 wird. Der Gruppenausschluss ist ein scharfes Schwert der ungeteilten gesellschaftlichen Gewalt, die gleichzeitig Regeln festlegt, überwacht, Urteile spricht und exekutiert.

In der Soziologie bezeichnet der Begriff Gesellschaft üblicherweise eine durch unterschiedliche Merkmale zusammengefasste Anzahl von Personen, die als sozial Handelnde miteinander verknüpft leben und direkt oder indirekt interagieren. Wozu das führt, kann man sehr anschaulich bei Niklas Luhmann sehen, der von einer »Gesellschaft« spricht, wenn konformes und abweichendes Verhalten (Was genau ist konform, was abweichend?) in Bezug auf Normen und Werte festgelegt ist (Von wem?) und eine entsprechende Differenzierung von Erwartungen und Reaktionen vorhanden ist. »Die Gesellschaft ist ein autopoietisches System auf der Basis von sinnhafter Kommunikation«, so Luhmann, für ihn ist also die Gesellschaft ein System, das sich selbst erschafft und erhält und somit ein geschlossenes System darstellt.
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 Mir scheint bedeutsam, schon an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Annahme eines solchermaßen geschlossenen Systems nicht nur Fragen aufwirft, sondern auch erhebliche Gefahren mit sich bringt. Konsequent beschreibt Luhmann das »Rechtssystem als ein System, das sich selbst beobachtet und beschreibt, also eigene Theorien entwickelt und dabei […] ohne jeden Versuch der Abbildung von Außenwelt im System vorgehen muss«
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 . Dementsprechend erscheint das Recht hier als »regulativer Mechanismus im Dienst der Anpassung der Gesellschaft an ihre Umwelt«
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 und hat insofern eine Ordnungsfunktion, als »dass es wichtig ist zu wissen, was man berechtigterweise von anderen (und von sich selbst!) erwarten kann; oder salopp gesagt: mit welchen Erwartungen man sich nicht blamiert. Erwartungsunsicherheit ist viel unerträglicher als das Erleben von Überraschungen und Enttäuschungen.«
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Gibt man sich im Leben mit bloßer Erwartungssicherheit zufrieden, so überrascht wenig, wie klaglos eine Vielzahl von Menschen die unsinnigsten Hygienevorschriften unhinterfragt einfach befolgt. 
 Schließlich vermeidet man so, negativ aufzufallen, und kann sich nicht blamieren.

Erwartungssicherheit ist von allen Aspekten derjenige, der mich bei der Regelbetrachtung persönlich im geringsten Maße interessiert. Allenfalls dann, wenn es um zivilrechtliche Vereinbarungen und Transaktionen oder Vorgängen des Waren- und Geldaustausches geht, möchte auch ich eine gewisse Erwartungsunsicherheit vermeiden. Im Zusammenhang mit Corona allerdings wäre mir niemals in den Sinn gekommen, derlei vorauszusetzen. Widerständigkeit gegen Unsinn wäre für mich dagegen sofort die logische Konsequenz gewesen.

Dieser Aspekt, wonach das, was alle tun, richtig sein müsse, kommt auch in seltsamen Spielformen wie der sogenannten Schwarmintelligenz zum Ausdruck. Die Intelligenz des Schwarms, auch Gruppenintelligenz oder kollektive Intelligenz genannt, soll sich dadurch auszeichnen, dass Gruppen von Individuen durch Zusammenarbeit intelligente Entscheidungen treffen können. Das mag in seltenen Einzelfällen für Wissensentscheidungen gelten. Für moralische Entscheidungen allerdings zweifle ich ganz grundsätzlich an einer Intelligenz des Schwarms. Was nicht gut für den Schwarm sei, könne auch nicht gut für den Einzelnen sein, so die Grundidee. Kritiker werfen diesem Konzept dagegen vor, dass hierdurch Dummheiten stabilisiert werden, indem diese von vielen begangen werden.
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Gleichwohl hat sich die Kohorte der Maßnahmen-Befürworter von Anfang an viel Mühe damit gegeben, diejenigen als Außenseiter zu markieren, die dem Schwarm nicht gefolgt sind. Wer sich gegen Maßnahmen ausgesprochen hat, wurde unverzüglich als »Querdepp« oder gleich als »Reichsbürger« und »Nazi« etikettiert und so außerhalb jeglicher Akzeptanzlinie verortet. Normen der Gesellschaft markieren also auch die Grenzen des für die Gesellschaft Erträglichen. Toleranz spielt da, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle. Umgekehrt nehmen diejenigen, die der Hygienerichtung folgen, ihre ihnen zugewiesene Rolle gewissenhaft wahr. Es 
 erschreckt und fasziniert mich zugleich, immer noch, wie einfach es für die Staatsorgane war, hoheitliche Aufgaben in großem Stile Privatleuten aufzuerlegen. Kontrollaufgaben während der Corona-Zeit nehmen verblüffenderweise fast ausnahmslos Personen wahr wie Zugschaffner, Busfahrer, Taxifahrer, Verkäuferinnen in Geschäften, Kellner, Lehrer, Hausmeister, Wachdienstmitarbeiter und so fort. Nach erfolgter Positionszuweisung wollten meiner Beobachtung nach die Betroffenen sogar von selbst den an sie gerichteten Rollenerwartungen penibel und besonders gut gerecht werden.

Die Gesellschaft, was auch immer das konkret bedeuten mag, ist als Gebilde nicht handlungsfähig. Dennoch wird sie als Bezugspunkt für Normen herangezogen, die doch tatsächlich nur propagandistisch erzeugt und medienwirksam in das Bewusstsein einer Öffentlichkeit gehievt sind. Das Rechtssystem als ein geschlossenes System zu begreifen, das dem Gesellschaftssystem beigegeben ist, um dieses zu stabilisieren, macht das System des Rechts nach meiner Auffassung zu einem bloßen Hilfswerkzeug im Dienste einer manipulativ erzeugten Scheinwirklichkeit. Es stellt sich mir im Kern also die Frage: Wenn Gesellschaft Normen erzeugt, wie vermittelt sich das eigentlich in legitimer Form? Und wie wird erkennbar, ob manipulative Kräfte im Spiel sind, wenn von gesellschaftlichen Normen gesprochen wird? Dann nämlich müsste ein Korrektiv einsetzen, das Scheinnormen aussondert und nur wahre Normen zulässt.

DIE NATUR

Neben den Instanzen Mitleid, Gewissen, Moral, Brauch und Sitte sowie den Normen der Gesellschaft stellt die Natur den fünften möglichen Bezugspunkt für die Ausrichtung unseres inneren Kompasses dar. Unter zwei Voraussetzungen kann die Natur als Instanz der moralischen Orientierung in Betracht gezogen werden. Wird die Natur als Schöpfung Gottes angesehen, sind die ihr immanenten Normen der Ausdruck des göttlichen Willens, und folglich besitzt 
 das sich hieraus ergebende Recht, das Naturrecht, einen metaphysischen Charakter. Der Mensch ist zwar Teil der Schöpfung, jedoch mit Freiheit ausgestattet und kann sich daher auch gegen die göttlichen Gebote wenden, sei es aus Unkenntnis oder Mutwillen, und damit sein eigenes Unglück herbeiführen. Insofern ist er darauf angewiesen, sich am Vorbild der Natur zu orientieren, um im Einklang mit den in der Natur hinterlegten göttlichen Geboten zu handeln.

Die meiner Auffassung nach überzeugendere Sichtweise fasst die Natur in einem rationalistischen Sinne auf. Unter den Bedingungen von Aufklärung und Säkularisierung ist der Schöpfungsgedanke einer evolutionsbiologischen Sicht gewichen. Ausgehend von der Natur des Menschen als ein mit Vernunft begabtes Wesen, hat das Prinzip der Gerechtigkeit seinen Ursprung in der menschlichen Vernunft. Aus dem Naturrecht folgen dementsprechend naturgegebene, unverbrüchliche und unaufhebbare Rechte des Individuums.
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 Doch woran erkenne ich diese, wie werden mir diese offenbar? In der Natur zeigen sich nach der Auffassung der Naturrechtstheorien Gesetzmäßigkeiten, die so einleuchtend und unabweislich sind, dass sie gleichsam als unumgänglich angesehen werden müssen. Die Natur hat sich bis heute als Quelle des Unabweislichen erhalten, wenn wir etwa sagen »das liegt in der Natur der Sache«.

Gleichzeitig zeigen sich in der Natur des Menschen nicht nur dessen natürliche Beschaffenheiten, vielmehr werden in dieser auch wahre Bedürfnisse und Handlungsprämissen offenbar, die in natürliche Gesetzmäßigkeiten übersetzt werden. In der Natur des Menschen wird somit auch ein Richtmaß des Rechts gesehen. So wurde bereits bei den Sophisten aus Gemeinsamkeiten der natürlichen Beschaffenheit der Menschen auf deren Gleichberechtigung geschlossen. Aus dem Naturrecht des Mächtigen wurde der Wille zur Macht als natürliches Recht geschlussfolgert (Friedrich Nietzsche). Oder so wurde bei Samuel Pufendorf aus dem natürlichen Bedürfnis, eine wahrende und fördernde Gemeinschaft zu schaffen, ein dementsprechendes Naturrecht. Das Spannungsverhältnis 
 zwischen naturgegebenen Grundrechten und den daraufhin menschengemachten Gesetzen besteht dabei fort.

Der Philosoph Hugo Grotius beantwortet die Frage »Wie aber erkennen wir, ob ein Gesetz mit den naturgegebenen Prinzipien konform geht, gerecht und damit rechtens ist oder nicht?« mit der Konvergenzthese. »Diese besagt, daß sich in den Meinungen der Vielen, also im Corpus der Tradition und im interkulturellen Vergleich eine Konvergenz ablesen läßt, die auf Prinzipienkonformität hindeutet: Daß Mord, Ehebruch und Inzest dem Menschen widersprechen, haben alle gesehen, daher muß es stimmen.«
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 Dieser Ansatz lässt erheblichen Raum für Fehldeutungen jeglicher Art. Erneut werden den Wahrnehmungen der Mehrheit überragende, aber zumeist unbegründete Rechtsetzungsbefugnisse zugewiesen. Was alle gesehen haben, muss noch lange nicht stimmen.

Sehr überzeugend ist meines Erachtens die Begründung von Samuel Pufendorf, der ausgehend von der naturgegebenen Geselligkeit des Menschen (socialitas)
 mit der Gleichheit und der Würde (dignitas)
 zwei naturgegebene Grundprinzipien nennt. Pufendorf, so schreibt Felix Heidenreich, mache deutlich, »dass das Naturrecht prinzipiell über dem positiven Recht steht, also niemals etwas nur deshalb gerecht sein kann, weil es geltendes Recht ist. Entsprechend räumt er für den Fall, dass ein positiver Rechtsansatz eklatant gegen das Naturrecht verstößt, sogar ein Recht auf Widerstand
 ein.«
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 Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, weil hierdurch sehr verständlich wird, dass den geschriebenen Gesetzen immer die ungeschriebenen Gesetze des Naturrechts zur Seite und im Zweifelsfall sogar gegenüber, man könnte vielleicht auch sagen, über diesen stehen. Dies ist genau das Spannungsverhältnis zwischen den Instanzen des Rechts und dem gesetzten Recht, das mir heute grob vernachlässigt scheint.

In einer Pandemie ist die Natur so ziemlich das Letzte, woran man sich halten möchte, könnte man sarkastisch sagen, hat schließlich doch sie das böse Virus hervorgebracht. Ob das stimmt, wissen wir zwar noch immer nicht ganz sicher,

71


 aber gehen wir hier einmal von 
 der Annahme aus. Menschen, die sich von der Natur und dem, was diese hervorbringt, in Furcht und Angst versetzen lassen, werden sich kaum an den Gesetzmäßigkeiten der Natur orientieren. Auch ihrer eigenen vernünftigen Natur werden sie nicht folgen wollen, denn wohin hat diese sie schließlich gebracht?

In dieser Situation wird die Wissenschaft zur Heilsbringerin. Zusammen mit der Technik (Stichwort Beherrschbarkeit) und einem entsprechenden Regelwerk wird das Maß an Sicherheit zurückerobert, das die wilde Natur zuvor uns geraubt hatte. Tritt das Virus als Naturkatastrophe auf, so kann sich der moderne Mensch dagegen mit den inzwischen verfügbaren Mitteln der Labore und der Staatsmaschinerie zur Wehr setzen. Auf die natürlichen Heilkräfte setzte, wie ich verblüfft feststellen musste, kaum jemand. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich krank bin, warte ich erst einmal ab und beobachte, was mein Körper macht. Meist wird es von selbst besser, sofern nur mein Immunsystem im Großen und Ganzen funktioniert. Auf die Medizin und ihre Produkte setze ich erst, wenn es nicht anders geht. Sicherlich hat jeder hier ein eigenes Konzept. Aber auf die Idee von Kollektivmaßnahmen wäre ich in einer solchen Krise, zumal wenn ich diese als Naturkatastrophe empfunden hätte, nicht in erster Linie gekommen.

Für viele Menschen stellt die Natur einen orientierenden Bezugspunkt dar, allerdings wäre kritisch zu prüfen, ob hier nicht eine gewisse Projektion vorliegt, insofern der Natur nur eine bereits getroffene Wertentscheidung unterschoben wird unter der Ausblendung widerstrebender Naturphänomene. Der Natur wird beispielsweise Harmonie und Frieden unterstellt, was sich am Vogelgezwitscher und der friedlich grasenden Schafherde ausschnitthaft zeigen mag. Der erweiterte Blick offenbart jedoch, das Wolfsrudel lauert bereits hinter dem Busch. Die Natur kennt keinen Schutzraum für Schwache und keine Begrenzung gegen das »Recht« des Stärkeren. Dies alles wäre erst durch eine sittlich oder moralisch orientierte Kultur zu leisten. So wenig die Natur uns also ein moralisches Urteil in die 
 Feder diktiert, so wenig sind wir in der Lage, ihr moralische Vorschriften zu machen. Ein Vulkan muss sich nicht an Grenzwerte für den CO
2

 -Ausstoß halten und ein Hund ist kein schlechtes Wesen, nur weil er sich nicht vegan ernährt. Insofern mag die Natur als Erkenntnisgegenstand für den inneren Kompass von Belang sein, die Entscheidung über Gut und Böse aber müssen wir als Menschen treffen.

DIE VERNUNFT

Spätestens seit der Aufklärung ist die Vernunft zur maßgeblichen Instanz der Orientierung geworden. Unter der Vernunft versteht man die Fähigkeit des Menschen, durch Denken zu einer Erkenntnis zu gelangen. Abzugrenzen ist die Vernunft vom Verstand, der durch Beobachtung und Erfahrung einen Sachverhalt zu erfassen vermag. Die Vernunft wiederum kann durch Schlussfolgerungen Zusammenhänge erfassen. Vernunft ist oberstes Erkenntnisvermögen. Sie strukturiert die Wahrnehmung, die durch den Verstand erreicht wird.

Die Aufklärung ist von der Idee getragen, dass die Vernunft imstande ist, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Der Dunkelheit des Mittelalters wird die erleuchtete Neuzeit, das Licht der Erkenntnis, entgegengesetzt. In zahlreichen bildlichen Darstellungen zeigt sich die Aufklärung daher im hellen Lichtschein der Vernunft, im Gegensatz zum finsteren Aberglauben des Mittelalters.

Immanuel Kant unterscheidet zwischen der theoretischen und der praktischen Vernunft. Unter der theoretischen Vernunft versteht er die Fähigkeit, Schlüsse zu ziehen, sich selbst zu prüfen und unabhängig von der Erfahrung zu den apriorischen Vernunftsideen zu gelangen. Die praktische Vernunft ist dagegen das Vermögen, das, was wir bewirken oder initiieren wollen, im Hinblick auf dessen Güte zu beurteilen. Sie bezieht sich auf die Fähigkeit, ethische Prinzipien setzen zu können, die das Handeln leiten und denen der Wille unterworfen wird.


 Selbstbestimmung setzt Freiheit voraus und damit eine Wahlmöglichkeit zwischen Alternativen. Für Kant ist die Freiheit eine geregelte gesetzmäßige, aber auch eine regelsetzende Freiheit.
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 Die Handlungsfreiheit eines jeden muss nach seiner Auffassung mit der Handlungsfreiheit eines jeden anderen verträglich sein. Insofern findet die eigene Freiheit an der Freiheit des anderen ihre Schranke. Ein Satz, der in der aktuellen Debatte um die Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit etwaiger coronabedingter staatlicher Maßnahmen gerne und fast grundsätzlich falsch angebracht wird.

So führte beispielsweise in der Bundestagsdebatte um die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht am 17. März 2022 der neu ernannte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Kant an, um für diese zu werben. Eine Impfpflicht sei der »sicherste und schnellste Weg aus der Pandemie«, sagte Lauterbach. Eine Einführung sei medizinisch sinnvoll. Bei der Begründung, ob sie auch moralisch zu vertreten sei, verwies er dann auf Kants kategorischen Imperativ. In der Kurzform lautet dieser: »Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.« Eine Verweigerung des Impfangebots »könnte nie die Maxime des Handelns für uns alle sein«, so Lauterbach. Und weiter: »Wenn wir uns alle weigern würden, die gut erforschte und nebenwirkungsarme Impfung zu nutzen, um uns selbst vor Tod und schwerer Krankheit zu schützen, würden wir die Pandemie wahrscheinlich nie beenden können.«
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 Allerdings hat Lauterbach Kant hierbei gründlich fehlinterpretiert. Denn wer einem Menschen, der für sich selbst eine »aufgeklärte Entscheidung« gegen die Annahme eines Impfangebots trifft, eine unmoralische Handlungsweise unterstellt, kann sich niemals auf Immanuel Kant berufen. Die »Maxime seines Willens« war ja keineswegs, etwa der Gesellschaft zu schaden. »Diese Maxime war vielmehr, unter Nutzung seiner Patientenrechte eine ›aufgeklärte Entscheidung‹ zu treffen und zudem das in Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes garantierte Recht auf körperliche Unversehrtheit in Anspruch zu 
 nehmen.«
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 Die »Maxime des Willens« eines sich so entscheidenden Menschen ist daher in höchstem Maße vereinbar mit dem kategorischen Imperativ, und man könnte also sehr wohl wollen, dass diese Maxime zugleich ein allgemeines Gesetz werde. Denn es sollte allgemein gelten, eine freie, informierte Entscheidung für oder gegen eine Impfung treffen zu können. Karl Lauterbach hat hier Immanuel Kant sprichwörtlich die Worte im Mund verdreht.

Es lohnt sich deshalb, für einen kurzen Moment auf den Kategorischen Imperativ zu blicken. Kant postuliert, meine einzelne Handlung habe dann Geltung, wenn sie von jedermann als Maxime seines Handelns übernommen werden könne. Diese Maxime des Handelns verlangt mir eine Abstraktion als Prüfstein ab. Zur Erinnerung: Die kantische Argumentation »Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne«, enthält tatsächlich keine Gegenseitigkeitsperspektive und entspricht eben nicht dem Satz »Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem andern zu«. Vielmehr sagt die Kant’sche Maxime aus: »Was du tust, soll stets Ausdruck eines allgemeines Handlungsprinzips sein können.« Damit wird ein Verallgemeinerungsanspruch eingeführt. Kant war der Überzeugung, dass wir stets in Übereinstimmung mit unserer Pflicht, mit der allgemeinen Gesetzgebung, und nicht nach unserem Gefühl handeln müssten. Und dass ein solches Handeln in stetiger Übereinstimmung sodann den Anspruch auf eine allgemeine Geltung für alle haben müsse. »Unglücklicherweise führte ihn das auch dazu zu glauben, daß wir niemals lügen dürften, ohne Rücksicht auf die Folgen.«
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Allerdings, auch ein Rechtsbruch kann ethisch geboten sein. Dass dieser am Ende rechtlich sanktioniert werden muss, darüber lässt sich ja reden. In der Bewertung des Rechtsbruchs kann es dann jedoch Umstände der Notwehr oder eines Notstands geben, die einen Rechtsbruch schlussendlich schuldlos erscheinen lassen. Hinter Kants katagorischem Imperativ »Handle so, daß…« verbirgt sich eine Selbstbegründung. Die Regel hat ihre Rechtfertigung darin, 
 dass sie zum allgemeinen Prinzip tauglich ist. Sie ist dabei völlig unabhängig von jeglicher sinnlichen Motivation. Es handelt sich also um einen unbedingten Sittenbefehl.
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Zur Schattenseite der Vernunft gehört eben auch, dass sie sich selbst in den Dienst des Bösen stellen lässt. In diesem Sinne handelt es sich um eine instrumentelle Vernunft, die die Mittel optimiert und die Zwecke moralisch indifferent dem inneren Kompass entzieht. Es ist die instrumentelle Vernunft, die Raketen zum Mond schickt und mit kühler Effizienz den Genozid organisiert. Dieser von Max Horkheimer und der Frankfurter Schule geprägte Begriff bezeichnet die Dominanz einer technisch-rationalen Vernunft über die praktische Vernunft.

In seiner Abhandlung Zur Kritik der instrumentellen Vernunft
 beschreibt Horkheimer einen ganz wesentlichen Prozess der Instrumentalisierung der Vernunft: Diese wird zunehmend nur noch als strategisches Handeln aufgefasst. Gleichzeitig wird die Fähigkeit zum weltbezogenen Denken, Erkennen und Handeln systematisch reduziert. Das Substantiv »Vernunft« wird durch den Dispositionsbegriff der »Vernünftigkeit« beziehungsweise »Rationalität« ersetzt. Rationalität – Rationalisierung – rational – rationell: Man sieht, wo das endet, nämlich in einer technisch, technologisch begründeten »Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen« beispielsweise, die einer Ersetzung des Menschen durch Maschinen entspricht. Ein durch Vernunft erfahrbarer kreativer Verwirklichungsraum wie die menschliche Arbeitswelt wird so zu einem anonym-technisierten Arbeitsprozess degradiert, den der Mensch passiv erduldet und der in einer »Inhumanisierung der Lebenswelt« mündet.
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»Genau entsprechend verläuft die Entwicklung des Gerechtigkeitsbegriffs in zwei Schritten: Der erste bringt eine Entmythologisierung mit sich […], wobei der ursprünglich fundierte Gerechtigkeitsbegriff prinzipiell auf die Stufe menschlicher 
 Erkenntnis und Handlung herabgesetzt wird. Bleibt Gerechtigkeit zunächst auch im Kontext der Moral als ideale normative Grundlage erhalten, so bringt der zweite Schritt eine weitere Verflachung mit sich, insofern Gerechtigkeit jetzt nur noch als subjektiv gesetztes Recht verstanden wird, das sich in den positiven, staatlicherseits fixierten und ständig sich ändernden Gesetzen artikuliert. Dieses positive Recht sieht sich mit zwei Schwierigkeiten konfrontiert: Zum einen entbehrt es eines verbindlichen Inhalts; es ist rein formal. Seine Verbindlichkeit und sein verpflichtender Charakter beschränken sich auf eine bloß formale Pflicht gegenüber den Mitbürgern, die einklagbar ist und bei Weigerung oder Übertretung Strafe nach sich zieht und so seinen Zwangscharakter dokumentiert. Zum anderen füllt es die inhaltliche Leere mit einer prinzipiell beliebigen Auswahl von Werten (Normen), so daß das positive Recht und Gesetz stets nur einen bestimmten Ausschnitt aus dem Gesamtkanon von Werten artikuliert und das Stigma der Beliebigkeit in sich trägt.«
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Die Analyse ist notwendigerweise schonungslos und ernüchternd: Gerechtigkeit ist hier kein allgemein fundierter Begriff mehr, sondern wird auf die bloße Gerechtigkeitsformel zwischen Individuen reduziert. So gesehene Gerechtigkeit erfordert ein entsprechend reduziertes, rein formales Recht. Dieses beschränkt sich auf die Formulierung von Ansprüchen und Strafen. Hinsichtlich der in ihm verkörperten Werte bleibt es aber leer und beliebig.

Ich meine, auch der dann gezogene Schluss ist folgerichtig und unabänderlich. So resultiert hieraus nämlich »eine Kluft zwischen dem Ideal der Gerechtigkeit, der Moralität, und dem positiven Recht, das je ein spezifisches, historisch oder kulturell geprägtes ist und gegebenenfalls ein Widerstandsrecht gegen das staatlicherseits gesetzte Recht nahelegt«
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 Ist man an diesem Punkt angelangt, dann stellen sich konkrete Fragen nach der Legitimität eines Widerstandsrechts. Während Kant und andere ein Widerstandsrecht verwerfen, da die Einhaltung der Gesetze zwecks Wahrung der durch diese Gesetze etablierten Ordnung unbedingt und stets erforderlich sei, gehen andere von einem universellen Gerechtigkeitsgefühl, einem globalen Gerechtigkeitsbegriff aus,
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 der einem gleichsam immer zu sagen vermag, ob eine Handlung gegen die geltenden Gesetze durch eine Art höhere Gerechtigkeit legitimiert sei (man denke nur an die Widerstandsakte im Nationalsozialismus).

Keine Instanz wurde während der Corona-Monate so sehr in Zweifel gezogen wie die der Vernunft. Man denke nur an die Bundespressekonferenz vom 28. Juli 2020, auf der RKI
 -Chef Lothar Wieler dazu aufforderte, die Regeln einfach zu beachten, ohne sie jemals zu hinterfragen. Damit sprach er dem mündigen Bürger die Fähigkeit, durch eigenes Denken zu einer Erkenntnis zu gelangen, grundlegend ab.

Von Anfang an setzte ich wie viele andere aus der Widerstandsbewegung auf die Kraft der Aufklärung. Alle Energie der ersten Monate galt dem Sammeln, Verwerten und Verteilen von Fakten. Man glaubte damals ernsthaft an die Möglichkeit, durch das Zusammentragen von Nachweisen das Narrativ des Hygieneregimes erschüttern zu können. Und ich vermute, manche glauben nach wie vor daran (was ja auch gut ist, man sollte die Kraft der Argumente nicht vorschnell aufgeben).

Sicher, ich bleibe dabei, wer sich im März und April 2020 intensiv mit den seinerzeit bereits verfügbaren Details beschäftigte, der hatte alle Fakten zur Hand, die bereits zum damaligen Zeitpunkt eine lückenlos nachvollziehbare und in sich logische Erklärung für das Geschehen lieferten. Zum damaligen Zeitpunkt war bereits ersichtlich, dass sich in der Folge des Wuhan-Virus wohl keine Pandemie entwickeln würde, sondern lediglich eine Infektionskrankheit vorlag, die es schon vorher gegeben hatte, in der Zukunft weiterhin geben 
 werde, die zwar über eine starke Grippe hinausgehen mochte, jedoch keine ernstliche Bedrohung für die Menschheit darstellen würde. Davon ausgehend hätte sowohl die praktische als auch die theoretische Vernunft ein verfügbares Regulativ für Rechtsetzung darstellen können. Sachverhalte hätten im Hinblick auf ihre Tatsächlichkeit theoretisch und Maßnahmen in Betrachtung ihrer ethischen Qualität diskutiert werden müssen. Also beispielsweise: Wie groß ist tatsächlich die Gefahr einer symptomlosen Ansteckung, falls diese wirklich existiert? Wie wirksam ist das Tragen von Masken? Damit hätte sich die theoretische Vernunft beschäftigen müssen. Der praktischen Vernunft wäre eine Prüfung auf die Legitimität der Maßnahmen zugefallen. Selbst dann, wenn man zum Schlusse gelangt wäre, dass eine Maßnahme wie das Tragen von Masken wirksam sei, hätte die praktische Vernunft mittels Güterabwägung und Verhältnismäßigkeitsprüfung zu dem Ergebnis kommen können, dass diese Maßnahme insgesamt oder insbesondere für eine Gruppe wie beispielsweise den Kindern verantwortungslos sei. Was in der Folge dann allerdings geschah, das war eine Entwertung der Vernunft, der keine Berechtigung zugesprochen wurde. Was fortan zählte, war nur noch das positive, entmaterialisierte, inhaltsleere, rein formale Ordnungsrecht des Maßnahmenstaats: Fristen wie 90 Tage oder 180 Tage beim Genesenenstatus, willkürliche Zahlengrenzen wie 500 Menschen bei Demonstrationen, unerklärte Richtwerte wie Inzidenz oder Hospitalisierungsrate. Konsequent aber spiegelt sich seither die Widersprüchlichkeit in der Sache in der Widersprüchlichkeit des Rechts.

DIE GÖTTLICHEN GEBOTE

Die zehn Gebote, auch Dekalog genannt, bilden die Grundlage der christlichen Ethik und regeln das Verhalten der Menschen untereinander und auch gegenüber Gott. Der Dekalog orientiert und erschließt das Leben. Die Formulierungen sind zwar sehr allgemein 
 und stellen keine konkreten Rechtssätze mit ausformulierten Konsequenzen dar. Durch die Gebote werden jedoch ethische Sätze vermittelt, die dem Menschen als Richtschnur dienen sollen und ihn in die Pflicht nehmen wollen. Diese orientierenden Lebensregeln sind vernünftig und einfach, sie gehen von einer gegebenen Autorität aus, mit der uns Menschen Liebe verbindet und mit der wir Liebe verbinden. Die zehn Gebote sind grundsätzlich dem Meinungsstreit auf Erden entzogen und besitzen von Grund auf eine Verbindlichkeit, die nicht erst durch Macht hergestellt werden muss. Die Gebote kommen direkt von Gott und gelten so für die gesamte Schöpfung.

Mit dem Zeitalter der Aufklärung entfiel dieser göttliche Herkunftsgedanke. So kam es einerseits zur Trennung von Religion und Staat und andererseits zur Gewaltenteilung nach dem Montesquieu’schen Konzept. Demzufolge war die Staatsgewalt in drei voneinander unabhängige Instanzen zu teilen, und zwar in die Legislative, die Exekutive und die Jurisdiktion. Damit bereitete Montesquieu eine Machtbegrenzung des Herrschers zugunsten einer Volksvertretung und die Einsetzung unabhängiger Gerichte vor.

Das Spannungsverhältnis einer Trennung von Kirche und Staat eröffnete die Frage neu, welche Instanzenrolle dem Glauben und den Geboten Gottes tatsächlich noch zukommt. Die islamische Theologie etwa betrachtet die Scharia nach wie vor als vollkommene Ordnung, die Frieden und Gerechtigkeit schafft und eine Ordnung Gottes darstellt, die grundsätzlich nicht durch menschliche Gesetze eingeschränkt oder ersetzt werden darf. So entflammte im Jahr 2008 erneut der Streit um die Geltung der »Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte«, die aus Sicht einiger islamischer Staaten keine oder nur teilweise Geltung in diesen Ländern beanspruchen könne. Vielmehr müsse die »Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam« als komplementär zur »Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte« angesehen werden. Diese Auseinandersetzung macht den ursprünglichen Konflikt noch in unseren Tagen sichtbar.


 Vollkommen versagt haben überraschenderweise die Kirchen, als die Pandemie über uns kam. Hätte man nicht erwartet, dass die Gotteshäuser ihre Türen öffnen, damit sich unter anderem Hilfesuchende dort hätten versammeln können? Stattdessen Absagen von Gottesdiensten, virtuelle Messen, begrenzte Teilnehmerzahl bei Beerdigungen. Die Kirche verbarrikadierte sich ebenso wie alle übrigen Institutionen. Man fragt sich, hätte Jesus sich bei seinen Ansprachen nur mit Mund-Nasen-Bedeckung unter die Menschen gewagt? Wie hätten die Priester und Nonnen während der Pestepidemie den Kranken beigestanden, nur nach vorherigem Test? »Du brauchst dich nicht zu fürchten vor nächtlichem Schrecken, vor dem Pfeil, der bei Tage daherfliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die mittags wütet. Ob tausend dir zur Seite fallen, zehntausend zu deiner Rechten: an dich kommt’s nicht heran.« (Psalm 91, Vers 5–7). Hätte man sich nicht beispielsweise dieser Worte aus der Bibel besinnen können? Wäre es nicht die klare Aufgabe der Kirchen und ihrer Vertreter gewesen, gerade jetzt in einer solchen Notlage für die Menschen da zu sein? Wie kann es sein, dass Papst Franziskus zur Impfung mit einem höchst zweifelhaften Impfstoff aufruft und dies zudem mit einem Appell an die von jedem Gläubigen zu praktizierende Nächstenliebe als einen »Akt der Liebe« bezeichnet?

Man kann darüber streiten, ob die Kirchen in Notlagen, während Diktaturen, wirklich eine feste Arche waren. Nach Auffassung des Journalisten Peter Hahne sind die Wohlstandskirchen der heutigen Zeit jedenfalls bloße »Zeitgeist-Kirchen«, Corona habe sie sprachlos gemacht und damit marginalisiert.
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 Man frage sich, warum Pfarrer nicht lautstark protestiert haben, als man ihnen untersagte, die Kirchen für die Gläubigen zu öffnen, oder das Abhalten eines Gottesdienstes an Bedingungen wie Abstandhalten und Gesangsverbot geknüpft hat. Kirche unter »2G-Bedingungen«? Und in den Himmel kommt man nur noch mit Impfpass? Ein Teil der Gemeinden, die Ungeimpfte ausgegrenzt haben, werden damit sicherlich nicht dem 
 Bild gerecht, das da lautet »Jesus liebt alle Menschen und nimmt alle auf.« Ganz offensichtlich ist die Kirche an den Ansprüchen der göttlichen Gebote gescheitert.

DIE MACHT

Schließlich bleibt noch die Macht als letzte Instanz. Einfach erklärt, ist sie die Fähigkeit, auf andere so einzuwirken, dass diese sich unterordnen. Dies ermöglicht ihr, wenn sie nicht demokratisch-rechtsstaatlich kontrolliert und kanalisiert wird, Regeln in Geltung zu setzen, ohne sich vor einer höheren Instanz legitimieren zu müssen. Nach dem Motto »Die Regel gilt, weil ich die Macht habe«.

Macht zeigt sich in diversen Formen, beispielsweise durch Wissen (»Wissen ist Macht«), durch Belohnung, durch Identifikation, durch Zwang, durch Kommunikation (»Medienmacht«), als gesellschaftliche Macht
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 , als Deutungsmacht (»Deutungshoheit«), Entscheidungsmacht, Verfügungsmacht und so fort – aber auch als Ohnmacht oder Machtlosigkeit.

Macht sucht im Grunde stets einen Bezugspunkt in der Kontrollierbarkeit von Zuständen. Gelingt diese nicht, so offenbart sich schnell Machtlosigkeit, die zu Chaos führen kann. Das ist ein interessanter Aspekt, der vielleicht erklärt, weshalb die Corona-Maßnahmen so überaus vehement durchgesetzt werden. Das Umschlagen von Macht in Machtverfall, dem Chaos folgt, ist radikal und auch prozessual kaum aufzuhalten. Möglicherweise war dies den Verantwortlichen des Hygieneregimes von Anfang an bewusst, was eine Erklärung für die überraschend massiven Machtdemonstrationen wäre. Je größer die Gefahr der vollständigen Machterosion, desto drastischer die Versuche, genau dies zu verhindern.

Im Kontext von Corona zeigt sich die Demonstration von Macht sowohl im Physischen wie auch im Verbalen. Die Polizeieinsätze vor allem in Berlin markieren meines Erachtens einen Wendepunkt in der deutschen Innenpolitik, denn kaum je zuvor wurden friedliche Demonstranten so massiv angegriffen, kaum je zuvor wurden das 
 Recht der freien Meinungsäußerung und das Versammlungsrecht so dramatisch eingeschränkt. Das hat nicht zuletzt dazu geführt, dass für viele Menschen im Ausland Deutschland nun das Gesicht eines skrupellosen Polizeistaats hat. Verbal kommt die Macht durch Kriegsrhetorik zum Ausdruck. Erinnert sei hier nur an Emmanuel Macrons Ausspruch »Wir sind im Krieg!« oder Olaf Scholz, der meinte, man wolle »das volle Arsenal« nutzen.
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Hinweisen will ich noch auf das sogenannte Recht des Stärkeren, das bei Friedrich Nietzsche wieder aufscheint, der sich mit der These auseinandersetzt, dass der Stärkere mit aller Macht versuchen wird, seine Interessen durchzusetzen.
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 Nietzsche erachtet das Zustandekommen von Gerechtigkeit und Recht nur bei annähernd gleichen Machtverhältnissen der Parteien für möglich. »Die Gerechtigkeit (Billigkeit) nimmt ihren Ursprung unter ungefähr gleich Mächtigen […] der Charakter des Tausches ist der anfängliche Charakter der Gerechtigkeit. […] Gerechtigkeit ist also Vergeltung und Austausch unter der Voraussetzung einer ungefähr gleichen Machtstellung […].«
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Ein gerechter Ausgleich zwischen zweien ist also nur zu erwarten, wenn eine ausgeglichene Machtposition vorliegt. Aus einer Unterlegenheit wird zwangsläufig der Versuch erwachsen, sich aufzulehnen, um die eigene Machtbasis auszubauen, um sich eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen und so fort.

Gleich zu Beginn der Corona-Krise wurde durch die staatliche Verordnung von Masken meines Erachtens gezielt ein Über-/Unterordnungsverhältnis geschaffen, das bis heute aufrechterhalten wird. Die Menschen sollten durch die Masken daran erinnert werden, dass sie sich unterzuordnen haben.
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 Das faktische Recht des Stärkeren vermag indessen kein legitimes Recht entstehen zu lassen, so wie die tatsächlich ausgeübte Macht zu keinem Zeitpunkt eine legitime Quelle für berechtigte Rechtsauffassungen sein kann. Das Recht des Stärkeren, das Recht der Mehrheit ist Ausdruck einer nur quantitativen Überlegenheit. Hinter dieser Fassade der Macht steht aber 
 keine qualitative Überlegenheit, schon gar nicht in moralischer Hinsicht. Dass Regeln durch Macht in Geltung gesetzt werden, ist ein unbestreitbares Faktum der kulturellen Wirklichkeit im Hinblick auf die Gefahr der Willkür, jedoch auch ein bedenkliches Phänomen, insofern sich die Macht jederzeit verselbstständigen und sich damit dem Anspruch des Guten entziehen kann. Man beruft sich in solchen Fällen dann gerne auf das Prinzip der Staatsräson und suspendiert damit alle roten Linien.



TENDENZEN DES TOTALITÄREN


Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass uns zahlreiche Instanzen umgeben, die Orientierung im Hinblick auf das Gute geben wollen, dass diese Instanzen jedoch einerseits unvollkommen sind und andererseits, weil von beständiger gezielter Manipulation getragen, zudem zahlreiche Fragwürdigkeiten mit sich führen. Letztendlich begründen diese Instanzen in ihrer Unvollkommenheit, Ausbeutbarkeit und auch Widersprüchlichkeit zueinander die Notwendigkeit des kodifizierten Rechts. Die gesetzten Regeln beanspruchen den Status einer sozialen Verbindlichkeit, die vom Staat garantiert und sanktioniert wird. Zugleich tragen sie den Anspruch in sich, der Idee nach für immer zu gelten, sind im Prinzip jedoch auch offen für eine Revision, sofern es Zweifel in der Sache, im Verfahren oder in der Wertorientierung geben sollte. Dieses Element der Revision ist jedoch zurückhaltend anzuwenden, da dem gesetzten Recht ansonsten die zeitliche Entfaltung fehlen würde und damit den Menschen Planungssicherheit verloren ginge und die mit dem Rechtsetzungsakt intendierte Befriedung nicht eintreten würde. Die Rechtsetzung darf keinesfalls zu einem permanenten Kriegsschauplatz werden. Dies sind in der Tat legitime Ansprüche an die Rechtsgeltung.


 Im Zusammenhang mit Corona kommt es nun zu einer Perversion des Rechtsgeltungsgedankens. Denn dieses Recht, diese Regel, soll niemals
 hinterfragt werden. Damit entzieht sich zum einen der Ersteller der Regel, das RKI
 , einer Debatte über die Legitimität
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 des Verfahrens der Regelerstellung. Zugleich wird die Regel selbst einer jeglichen Legitimitätsdebatte enthoben und zum dritten ist dieses Vorgehen letztlich nicht abgesichert gegen den Vorwurf von Willkür eines entfesselten Willens zur Macht. Wir sollen weder fragen, woher die Regel kommt, ob diese von dort berechtigterweise kommen durfte, noch, ob die Regel selbst sowie deren Geltung und Geltungsdauer begründet sind.
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»Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen, ja. Diese müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. […] Also das ist die Grundregel. Die dürfte und sollte niemand mehr infrage stellen. Das sollten wir einfach so tun.«

Diese Sätze des RKI
 -Chefs Lothar Wieler offenbaren das ganze Dilemma, in dem sich Wissenschaft und Politik in Deutschland seit 2020 befinden. Kurzatmigkeit bei der Rechtsetzung und zugleich wird ein langer Atem von alle jenen gefordert, die diese Regelungen für welche Dauer auch immer befolgen sollen. Angesichts dessen kann sich der Rechtsetzende nur durch Blankoschecks und Beweismängel über die Ziellinie retten.

Was genau hat Lothar Wieler, hat das Robert Koch-Institut seit Januar 2020 zum Erkenntnisgewinn der Deutschen beigetragen? Geradezu nichts. Seitenlange Bulletins mit substanzlosen Schlussfolgerungen, angereichert mit Zahlenfriedhöfen, die man zuvor selbst erschaffen hat; viel mehr als das hat uns aus dem Hause der Bundesbehörde nicht erreicht. Spätestens im dritten Jahr der »Pandemie« ist zumindest eines klar geworden: Das RKI
 hat die Bürger nicht mit den notwendigen Belegen versorgen können, die auch nur eine der 
 die Grundrechte einschränkenden Maßnahmen hätte rechtfertigen können. Gemessen an den Worten Wielers scheint es auch nicht nötig, für echte Überzeugung zu sorgen. Die Maßnahmen sollen von den Menschen eben eingehalten werden. Bereits das Hinterfragen ist im Grunde unrecht. Es einfach zu tun, nur das ist recht.

In die gleiche Kategorie fällt die Aussage eines Richters in einem Strafverfahren, von der mir der Kölner Rechtsanwalt Dirk Sattelmaier berichtet hat. In einem Verfahren über eine Ordnungswidrigkeit sagte ein Richter zum Beschuldigten: »Regeln müssen einfach mal befolgt werden, Punkt.« Diese Ansicht ist so falsch, schlimmer geht es nicht. Sie offenbart eine so eklatant aufklärungsfeindliche Geisteshaltung, dass ich angesichts dieser erschreckenden Unkenntnis von den »goldenen Regeln der Jurisprudenz« nur zu dem Schluss gelangen kann, dass man diesen Richter sofort seines Amtes entheben sollte. Niemals kann und darf es sein, dass »Regeln einfach mal befolgt« werden.

Das Gegenteil ist vielmehr richtig, Regeln müssen unbedingt und stets überdacht und hinterfragt werden, gerade von professionellen Regelanwendern wie Polizisten, Richtern und anderen Beamten, bevor sich ein freies, selbstbestimmtes, aufgeklärtes Individuum in voller Ausübung der ihm eigenen Entscheidungsfreiheit zu einer Befolgung oder aber auch genauso gut Nicht-Befolgung einer Regel entscheidet. Im Akt der freien Entscheidung liegt die Legitimation der Rechtsregel begründet.

Sie muss sich vielmehr gerade in dem fortwährenden Prozess des Hinterfragens immer wieder als bestätigbar erweisen. Dabei ziele ich also nicht darauf ab, dass sich so Einfallstore für die manipulative Kraft gesellschaftlicher Normen öffnen. Recht muss dem »Ansturm der Zeit« (Matthias Burchardt) standhalten können. Das ist ein ganz allgemeiner Anspruch an eine jegliche Rechtsetzung. Ich will damit auch nicht ausdrücken, die Regel stünde ständig auf der Kippe, weil sich Individuen andauernd für deren Einhaltung oder dagegen entscheiden dürften. Ich baue im Gegenteil gerade darauf, 
 dass sich die Regel aufgrund der ihr innewohnenden Stärke, Klarheit, Eindeutigkeit und Angemessenheit bestätigt, dass sich somit Individuen gerade auch nach einer Überprüfung bereitwillig für die Einhaltung dieser guten Regel entscheiden können. So würde es zu einer rückbezüglichen Verstärkung sowohl des Rechts als auch von Rechtsstaatlichkeit kommen. Tatsächlich fehlen diese Rückbezüglichkeiten inzwischen völlig. Mit anderen Worten, wenn ich das Recht nicht hinterfragen darf, kann es sich auch nicht durch meine Bestätigung legitimieren.

Wie sieht die erschütternde Diagnose unseres heutigen Rechts aus? Ich finde mich als Bürger im Recht nicht mehr wieder. Auf der einen Seite begegnet mir eine Wirklichkeit – auf der anderen Seite stehe ich ratlos vor dem Recht, das mir Regeln auferlegt, die ich aus eigenem Antrieb heraus niemals setzen oder befolgen würde. Daneben gibt es noch einige Regeln, die ich nach Gebrauch meines Verstandes begreife und denen ich mich anschließe (auch so eine sprachliche Feinheit: Regeln sollte man sich niemals »unterwerfen«, sondern stets nur »anschließen«).

Recht kommt und geht in immer kürzeren Zeitabschnitten. Man findet sich buchstäblich nicht mehr zurecht, auch als Jurist nicht mehr. In diesem Zusammenhang sei an Hannah Arendts Diktum erinnert, wonach Totalisierungen immer auch und vielleicht sogar in erster Linie Dynamisierungen sind. Doch bei aller Regelungsgeschwindigkeit, ich möchte immer selbst abwägen, welchem Risiko ich unterliege, wenn ich mich an die Regel nicht halte, beziehungsweise welches Risiko ich für mich vermeide, wenn ich die Regel beachte.

Nehmen wir ein Beispiel: Ich erhalte etwa die Information, dass es draußen heftig stürmen solle, Bäume könnten umstürzen. Werde ich in diesem Fall mit dem Wagen über eine Straße fahren, die durch einen Wald führt? Vielleicht nicht. Es ist eine Sache meiner eigenen Risikoabwägung. Im nächsten Fall schickt mir meine Krankenkasse alle fünf Jahre ein Schreiben mit dem wohlmeinenden Rat, mich 
 aufgrund eines in meinem Alter erhöhten Risikos, an Darmkrebs zu erkranken, einer Vorsorgeuntersuchung zu unterziehen. Auf der Seite des Gesundheitsministeriums wird mir außerdem mitgeteilt, manche meinten, »Man gehe doch nur zum Arzt, wenn man krank sei«, daher nähmen viele diese Hinweise nicht ernst, doch mir rate man, klüger zu sein und die Untersuchung wahrzunehmen. Auch dies erfordert eine Risikoabwägung.

Nun aber haben wir den folgenden Fall: Das RKI
 veröffentlicht eine Verlautbarung, wonach aufgrund einer erhöhten Infektionswahrscheinlichkeit mit einem mir unbekannten Virus ab morgen beim Einkaufen in einem Geschäft eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen sei. Würde ich das aus eigener Vernunft heraus tun? Ich würde vermutlich, wie auch im Falle der Darmkrebsvorsorge oder angesichts der Sturmwarnung, höchstpersönlich entscheiden, was nun zu tun ist. Ich würde wissenschaftliche Studien konsultieren und mögliche Erkenntnisse in meine Entscheidung einbeziehen.

Das Absolutsetzen einer Instanz bedeutet, dass diese totalitär wird und alle Gegenkonzepte unterwirft. Deshalb ist die Aufrechterhaltung eines Spannungsverhältnisses zwischen den Instanzen und dem kodifizierten Recht entscheidend. Zu vermeiden ist ebenso das Übergewicht einer einzelnen Instanz, die sich des inneren Kompasses bemächtigt. Kommt einer Instanz ein zu großes Gewicht zu, verdrängt sie die übrigen und hebelt die notwendige Abwägung aus. Das Recht schlichtet den Konflikt unter den Instanzen. Die Instanzen geben ihrerseits der Rechtsetzung Orientierung. Aus den Werten, die sich in den Instanzen verkörpern, bezieht das Recht seine Legitimität.

Macht allein führt nicht zu einem legitimen Recht, das Recht verkümmert vielmehr zu einem bloßen Recht des Stärkeren. Am Beispiel der Antigone wird deutlich, dass eine Übermacht der Instanz Moral oder Pflicht zwar ein Recht zu begründen vermag, das auf Einhaltung der Anordnungen eines Herrschers gegenüber einem Verräter dringt, das jedoch angesichts der unterlegenen Instanz von Brauch und Sitte kein gerechtes Ergebnis produzieren kann.


 Zum anderen ist dem Prozess der Balancefindung zwischen den Instanzen genügend Zeit zu gewähren, eben so viel Zeit wie nötig. Dem entgegen steht eine kurzatmige Rechtsetzung, die sich in Phasen der Totalisierung in besonderem Maße zeigt. Scheinen neue Entscheidungen in immer kürzerer Abfolge erforderlich, werden die notwendigen Prozesse der Austarierung zwischen den Instanzen abgeschnitten. Dieses Beschleunigungsphänomen stellt häufig auch eine Herausforderung für die Herrschenden dar, die in immer rascherer Folge glauben, agieren oder reagieren zu müssen, um nur irgendwie »vor die Welle« zu kommen, und die sich an ihre eigenen Vorgaben nicht mehr halten können. Diese Dynamisierung und Kurzatmigkeit sind sehr typische Merkmale für das Vorliegen eines Maßnahmenstaats nach der Beschreibung des Politikwissenschaftlers Ernst Fraenkel.


DER MAẞNAHMENSTAAT


Es scheint mir wichtig, an dieser Stelle einen Blick auf die Erklärung Ernst Fraenkels zu werfen, die er in seinem grundlegenden Werk Der Doppelstaat
 für das faschistische Herrschaftssystem im Deutschland der Jahre 1939 bis 1945 gegeben hat. Auch hier sind Parallelen sehr augenfällig, und es ist daher legitim, diese sich ähnelnden Elemente und Phänomene zu benennen. Damit wird kein Vergleich angestellt, der darauf hinauslaufen soll, die heutige Bundesrepublik Deutschland mit dem deutschen Staat im Nationalsozialismus gleichzusetzen. Es wird also nicht vergleichend gleichgesetzt, sondern eben nur miteinander verglichen. Vielmehr sollen die Handlungsmuster erkennbar gemacht werden, die bereits in der Weimarer Republik und konkret in der Zeit zwischen 1936 und 1940 zu einer unheilvollen Entwicklung in den darauf folgenden Jahren geführt haben. Ähnliche Handlungsmuster sind meines Erachtens auch im Deutschland der Jahre 2020 bis 2022 zu erkennen, also nur rund 80 Jahre später. Da aber in Deutschland, zumindest nach meiner 
 Wahrnehmung, bis dahin galt, Lehren aus der besagten Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus gezogen zu haben, die verhinderten, dass es jemals wieder zu einer ähnlich totalitären Entwicklung unseres Staatswesens kommen sollte, muss ich mein großes Erstaunen darüber ausdrücken (und ausdrücken dürfen), dass wir uns in einer absolut vergleichbaren, sehr parallel verlaufenden Entwicklung befinden.

Fraenkel unterscheidet in seiner Untersuchung zwischen dem »Maßnahmenstaat« und dem »Normenstaat«. Unter dem »Maßnahmenstaat« versteht er das Herrschaftssystem der unbeschränkten Willkür und Gewalt, das durch keinerlei rechtliche Garantien eingeschränkt ist. Unter dem »Normenstaat« ist das Regierungssystem zu begreifen, das zwecks Aufrechterhaltung der Rechtsordnung mit weitgehenden Herrschaftsbefugnissen ausgestattet ist, wie sie in Gesetzen, Gerichtsentscheidungen und Verwaltungsakten der Exekutive zum Ausdruck gelangen. Diese beiden, Maßnahmenstaat und Normenstaat, stehen nebeneinander.
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 Wichtig wird also sein, die Linie aufzuzeigen, die sie voneinander trennt, und vor allem die Funktionen und Funktionsweisen beider sichtbar zu machen. So viel schon vorab: Zwischen den traditionellen Instanzen, die den Normenstaat repräsentieren, und den Organen der Diktatur oder des totalitären Systems, die die Instrumente des Maßnahmenstaats bedienen, besteht ein ständiges Spannungsverhältnis. Ausgangspunkt für die Entstehung des Maßnahmenstaats ist der Belagerungszustand oder der Ausnahmezustand.

So wie die Verfassung des Dritten Reichs ein Ausdruck eines solchen Notverordnungszustands war (Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933), so ist der gegenwärtige Ausnahmezustand, die »Epidemische Lage von nationaler Tragweite«, der Ausgangspunkt für den modernen Maßnahmenstaat. Zwei grundsätzlich voneinander zu unterscheidende Sektoren finden sich in einem solchen Staatswesen, das sich im Ausnahmezustand befindet: einmal der rechtlich-normierte Bereich und zum zweiten der politische Sektor. »Im politischen Sektor dient, was immer als 
 ›Recht‹ bezeichnet werden mag, ausschließlich dem Zweck, die politischen Ziele des Regimes zu fördern.«
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 Im politischen Sektor fehlen die Normen und herrschen die Maßnahmen.

Im Maßnahmenstaat sind Machtbefugnisse für Außenstehende schwer oder nicht erkennbar, Verlautbarungen, die diesen Sektor betreffen, beanspruchen keine unverbrüchliche Geltung, sie werden je nach Erfordernis, den politischen Sektor zu stärken, geändert. Im Ausnahmezustand wird den Gerichten die richtungssetzende Kompetenz, in deren Rahmen sie gesetzliche Unklarheiten durch Gesetzesauslegung und Richterspruch beseitigen und so den Streitfall befrieden, entzogen, vor allem in den vitalen verfassungsrechtlichen Fragen. Hier werden diese Gerichte zu Organen, die dem politischen Sektor nicht widersprechen wollen, sondern dessen Handeln weitestgehend absichern.

Genau so erleben wir aktuell einen großen Teil unserer Gerichte, vor allem die Verwaltungsgerichte. In dieser Situation werden zunehmend auch die Organe der Exekutive dem politischen Sektor untergeordnet. Mit der vom politischen Sektor »in die Wege geleiteten Beseitigung der Schranken der Polizeigewalt« fällt auch die Verhältnismäßigkeit als Prinzip. Die Polizei braucht nicht mehr nachzuweisen, dass die von ihr ergriffenen Maßnahmen zur Erreichung des angestrebten Ziels »den Verhältnissen angemessen« sind. Genau dies geschah bei der Aufweichung des Gefahrenbegriffs im Versammlungsrecht, wo nun das Vorliegen einer Gefahrenlage offenbar nicht mehr nachgewiesen werden muss. »Die Beseitigung des Rechtsgrundsatzes der Verhältnismäßigkeit trug maßgeblich zu der Verkümmerung des Verwaltungsrechts bei«, so Fraenkel ernüchternd.
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Wichtig ist nun der nächste gedankliche Schritt Fraenkels: Im Doppelstaat besteht eine Koexistenz von Normenstaat und Maßnahmenstaat, also von Rechtsordnung und Rechtlosigkeit. In diesem Zusammenhang scheint es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich nicht um ein Ausnahmerecht handelt, das den Maßnahmenstaat 
 hervorgebracht hat, sondern genauer um eine Ausnahmeherrschaft. Nach dem Staatsrechtler Carl Schmitt ist der Ausnahmefall folgendermaßen gekennzeichnet:

»Dazu gehört […] eine prinzipiell unbegrenzte Befugnis, das heißt die Suspendierung der gesamten bestehenden Ordnung. […] Weil der Ausnahmezustand immer noch etwas anderes ist als eine Anarchie oder ein Chaos, besteht im juristischen Sinne immer noch eine Ordnung, wenn auch keine Rechtsordnung. […] Die Entscheidung macht sich frei von jeder normativen Gebundenheit und wird im eigentlichen Sinne absolut. Im Ausnahmefall suspendiert der Staat das Recht, kraft eines Selbsterhaltungsrechts, wie man sagt.«
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Zwei Merkmale kennzeichnen diesen Ausnahmefall und die damit verbundene Ausnahmeherrschaft: Erstens, der Souverän entscheidet, ob der extreme Notfall vorliegt, als auch darüber, was geschehen soll, um ihn zu beseitigen.
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 Zweitens, das Recht ist »Situationsrecht«, der »Souverän schafft und garantiert die Situation als Ganzes in ihrer Totalität«. Er habe das Monopol dieser letzten Entscheidung, so Schmitt. Und noch verblüffender ist die Schlussfolgerung: »Der Ausnahmefall offenbart das Wesen der staatlichen Autorität am klarsten. Hier sondert sich die Entscheidung von der Rechtsnorm, und (um es paradox zu formulieren) die Autorität beweist, daß sie, um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben braucht.«
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Eine Kontrolle staatlichen Handelns durch Gerichte findet im Maßnahmenstaat nicht statt. Während im Rechtsstaat die Gerichte die Verwaltung (als verlängerten Arm der Regierung) unter dem Gesichtspunkt der Gesetzmäßigkeit kontrollieren, kontrollieren im Maßnahmenstaat die Polizeibehörden die Gerichte unter dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit.
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 Man denke hier an den Weimarer Richter Christian Dettmer, den die Polizei zu Hause aufsuchte, weil er ein aus Sicht des Staates unerhörtes Urteil gesprochen hatte. 
 Der Maßnahmenstaat hat die »Kompetenzkompetenz«, wie Fraenkel sagt, das heißt, er zieht diejenigen Themen an sich, die er aufgrund der Staatsraison im Sinne eines Erhalts der Staatsmacht für eminent wichtig hält. Immer wenn der Maßnahmenstaat die Zuständigkeit nicht an sich zieht, darf der Normenstaat herrschen. Die Grenzen des Maßnahmenstaats, so Fraenkel, werden ihm nicht von außen gesetzt, er setzt sich diese selbst.
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 Das haben wir ebenfalls erst jüngst erlebt, als das RKI
 sich für die Festlegung der Dauer des Genesenenstatus nach Infektion eigenmächtig für zuständig erklärte.

Und noch ein weiteres Merkmal: »Gemeinsam ist allen totalitären Tendenzen die Unterordnung sämtlicher Tätigkeiten unter den Staatszweck.«
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 Welche unserer augenblicklichen Handlungen fallen noch in den Schutzbereich des Privaten? Nichts mehr, alles wird staatlich überwacht. Zusammenkünfte privater Art sind hygienegründlich reglementiert. Versammlungen politischer Art und Demonstrationen werde als de-legitimierend deklariert, also sind auch sie staatlicherseits zu beschränken. Arbeiten wird zu einer Arbeitserbringung in Systemrelevanz oder auch nicht – im Begriff der »Systemrelevanz« bestätigt sich der Staatszweck sogar wortwörtlich. Der gesamte schulische Bereich wird nur aufgrund des staatlichen Bildungsauftrags noch halbwegs aufrechterhalten, »um nicht ganze Jahrgänge zu verlieren«. Schule, Bildung überhaupt, Arbeit, Sport, der familiäre Bereich: Es gibt augenblicklich keinen Bereich des Lebens mehr, der frei wäre von staatlicher Zwecksetzung und staatlichem Eingriff. Wir erleben gerade die vollständige Durchdringung des Privaten durch das Staatliche.

Insgesamt muss man sich klarmachen, dass es in totalitären Staaten oder Strukturen »nicht um Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit geht, sondern um Rechtsmäßigkeit oder Rechtslosigkeit«, schreibt Fraenkel. Diese Aussage muss man meines Erachtens im Lichte der Schmitt’schen Auffassung sehen, dass in einem totalitären Gebilde ein »konkretes Ordnungsdenken« vorherrscht. Dieses Denken fasst Ordnung nicht in erster Linie als Regel oder eine 
 Summe von Regeln auf, sondern im Gegenteil die Regel nur als einen Bestandteil und ein Mittel der Ordnung.


SOLIDARITÄT UND UNGERECHTIGKEIT


Ich möchte an dieser Stelle zum Begriff der Gerechtigkeit zurückkehren und noch einmal deutlich machen, worum es geht, wenn Menschen sich ungerecht behandelt fühlen beziehungsweise weshalb es so wichtig ist, dass Menschen sich sicher sein können, in jeder Lebenslage gerecht behandelt zu werden. Als Individuen sitzen wir, leider, nicht dauerhaft auf unserem Stein am Meer, allein mit der Brandung, keiner, der uns stört. Im Gegenteil, die meiste Zeit verbringen wir alle in der Gesellschaft anderer.

Es ist der normale Lauf der Dinge, dass sich früher oder später Partikularinteressen von Individuen überschneiden, berühren oder auch frontal miteinander kollidieren, sollten diese nicht im Dialog einvernehmlich zu klären sein. Für diesen Moment brauchen wir das kodifizierte Recht. Wir brauchen es aber nicht nur zur Regulation von Konflikten zwischen den Bürgern, sondern auch im Rahmen des Staates, der den Raum des Rechts bildet, als Abwehrrecht des Einzelnen gegen den Staat. Recht begrenzt Macht. Recht zieht auch Grenzen gegen die Übergriffigkeit von Individuen. Recht sagt mir, was ich dürfen darf, ohne vorher irgendeine Instanz um Erlaubnis bitten zu müssen. Insofern ist Recht ein Mittel der Vereinfachung. Recht sagt mir nicht, was ich sollen soll. Dies gilt es zu erkennen, dies eben nicht! Recht trägt insofern aus meiner Sicht keine moralische Maßgabe in sich, es sollte aber auf dem Boden von Instanzen gegründet sein, zu denen eben auch die Moral zählt. Im staatlichen Raum des Rechts ist Gerechtigkeit Pflicht.

Häufig wird der Begriff der Gerechtigkeit in einem Zusammenhang mit dem Begriff der Solidarität genannt. Aktuell wird ständig 
 Solidarität eingefordert, zum Beispiel wenn »Impfbefürworter« über »Impfgegner« rechten. Am 8. Dezember 2021 gab Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD
 ) dem 
STERN

 ein Interview. Darin warf er den Ungeimpften ein unsolidarisches Verhalten vor. Es sei »doch eine Sache der Solidarität, dass wir uns gemeinschaftlich schützen. Impfen ist auch eine Frage der Solidarität«, so Scholz. Und in Zuspitzung dessen formuliert der Regierungschef, der den Wählerauftrag erhalten hat, alle (!) Deutschen zu vertreten: »Darf eine ungeimpfte Minderheit das ganze Land in den Lockdown treiben?«
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 Die ursprüngliche Bedeutung von »Solidarität« ist eine gemeinschaftliche Haftung, »obligatio in solidum«. Aber möchte der Bundeskanzler wirklich an diesen Aspekt erinnern, der die Aussage »Einer für alle, alle für einen« beinhaltet? So verstanden würde Solidarität in einer Gruppe das Einstehen füreinander in Notlagen oder bei Gefahren bedeuten, eine wechselseitige Verpflichtung, eine Hilfe auf Gegenseitigkeit innerhalb einer Schicksalsgemeinschaft. Ich erwähne das ausdrücklich, weil ich meine, dass genau dieser Aspekt sowohl von Regierungsseite wie auch von der Mehrheitsgruppe in der Frage des Umgangs mit der »Pandemie« nicht verstanden worden ist.

Solidarität ist eben, und das wird deutlich, keine Einbahnstraße, sondern ein wechselseitiger Akt. Nun bedeutet das nicht, dass eine Seite ihre solidaritätsbezogenen Handlungen einzustellen berechtigt wäre, wenn die andere Seite nicht mitmacht, sondern: Wer helfen kann, der helfe dem anderen, Solidarität ist ein Akt der Menschenliebe. Hier geht es nicht um das Thema Gerechtigkeit, hier geht es um eine Art Geschwisterlichkeit, die aus der natürlichen Bindung entspringt. Geht aber nun ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung wie im vorliegenden Fall der »Pandemie« gar nicht vom Vorliegen einer Notsituation aus, und fühlt sich dieser Teil noch dazu von der Mehrheit in den höchstpersönlichen Rechten bedrängt, so kann es von vornherein nicht zu dem vehement eingeforderten solidarischen Handeln kommen. Denn dieses kann nur freiwillig und in echter Hilfsbereitschaft entstehen. Solidarität ist nach meiner Auffassung 
 nicht dazu geeignet, Gerechtigkeit herzustellen, wenn diese nur von einer Seite, von einem Einzelnen erwartet wird, jedoch keine Bereitschaft besteht, in umgekehrter, wechselseitiger Weise ebenfalls solidarisch zu sein.

Auf der Suche nach einer Erklärung für das Entstehen von Gerechtigkeit stoße ich auf ein Buch von Judith N. Shklar, das den Titel Über Ungerechtigkeit. Erkundungen zu einem moralischen Gefühl
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 trägt. Das spricht mich an. Shklar beginnt ihre Überlegungen damit, zwischen einem Unglück und einer Ungerechtigkeit zu unterscheiden. Das ist tatsächlich ein guter Punkt, an den ich bisher noch nicht gedacht hatte. Während ein Unglück durch äußere Naturgewalten hervorgerufen wird, also durch Ereignisse, die wir Menschen nicht beeinflussen können, handelt es sich um Ungerechtigkeiten, wenn »menschliche Wesen mit üblen Absichten« etwas Schlimmes herbeiführen.

Das ist eine verblüffend einfache wie logische Unterscheidung, die uns vielleicht auch im Hinblick auf die gegenwärtige Corona-Situation eine Erklärung liefern könnte, warum so viele Menschen das augenblickliche Geschehen als Unglück verstehen und sich fragen, weshalb gleichzeitig andere Menschen sich einer gemeinsamen Abwendung der Naturkatastrophe beharrlich zu verweigern scheinen. Wenn sich das, was sich gegenwärtig als »Pandemie« abspielt, für die Mehrheit der Gesellschaft als Naturkatastrophe darstellt, die nicht von Menschenhand gemacht ist, erklärt sich vielleicht, warum dieser Teil der Gesellschaft vom Minoritätsteil Solidarität einfordert. Nun zweifeln viele auf Seiten der Maßnahmenkritiker an, dass es sich hier erstens um eine Naturkatastrophe handele und dass diese zweitens nicht menschengemacht sei. Ich will auch diese Frage hier nicht entscheiden müssen, darauf kommt es für meine Überlegungen im Zusammenhang mit Recht und Gerechtigkeit nicht an.

Sicher ist für mich so viel: Wenn es ein Unglück wäre, auch dann wäre nicht ein jegliches staatliches Handeln gerechtfertigt, auch dann bliebe es bei dem kategorialen Unterschied von gerechtem 
 und ungerechtem Handeln im Unglück. Was will ich damit sagen? Mir ist es entschieden zu einfach, ein Geschehen als Unglück und als Naturereignis einzuordnen, um so den Blick von menschlichem Handeln in solchen Krisensituationen abzulenken. Gerade in den Ausnahmesituationen einer Naturkatastrophe, einer Überschwemmung etwa (das Hochwasser an der Ahr im Jahr 2021), eines Krieges, eines Flugzeugabsturzes, zeigt sich die Qualität menschlichen Handelns. Gerade in Situationen, in denen Menschen einander beistehen und helfen müssen, weil die Gemeinschaft durch ein von außen kommendes Ereignis bedroht wird, muss sich menschliches Handeln nicht nur im praktischen, sondern vor allem auch im moralischen Sinne bewähren.

Nun ist die Bewertung, ob ein Ereignis ein Unglücksfall ist, sehr häufig auch eine Frage der Wissenschaft, der Ideologie, des Glaubens oder der Interpretation. Das scheint mir ein ganz bedeutsamer Punkt zu sein. Auch dies zeigt sich in der Corona-Krise in exemplarischer Weise. Was ist nicht über die wissenschaftliche Begründung der »Pandemie« gestritten worden! Heerscharen von Experten traten und treten auf, um dies und das zu bewerten, zu belegen, zu begründen.

Ich bin Jurist. Ich bin kein Virologe, und ich möchte auch keiner werden. Vor allem aber muss ich gar kein Virologe sein, um zu erkennen und zu begründen, was recht ist und was unrecht. Es wäre ein fataler Fehler und geradezu ein fundamentales Missverständnis, würde man voraussetzen, dass nur derjenige zwischen Recht und Unrecht, zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit unterscheiden könne, der tief in die wissenschaftliche Begründung des die Frage herbeiführenden Umstands eingetaucht sei. Nein, das Gegenteil ist der Fall und muss von uns mit Vehemenz gefordert werden: Alle Vorgänge menschlichen Handelns müssen sich auch ohne eine vorhergehende tiefschürfende Debatte um die Grundlagen des Unglücksfalls moralisch-kategorial einordnen lassen. Mit 
 anderen Worten, was gut ist und was nicht, was recht gehandelt ist und was wir dagegen als unrechtes Handeln einordnen müssen, das muss ganz unabhängig von der Frage zu entscheiden sein, was genau geschehen ist, warum etwas geschehen ist, warum und ob eine Naturgewalt oder ein menschliches Eingreifen dafür verantwortlich ist. Ich meine, zu beurteilen ist immer das menschliche Handeln im engeren Sinne in der uns direkt gegenübertretenden Artikulation und Form. Gerechtigkeit ist dabei eben keine Disziplin einer kleinen Elite.

So erscheint es mir auch wenig sinnvoll, zwischen der Wahrnehmung der Opfer und der Wahrnehmung der direkten oder indirekten Täter und ferner der Wahrnehmung der bloßen Beobachter eines Geschehens zu unterscheiden, so wie Judith Shklar dies tut. Welchen Unterschied macht es für mich als dem von einem menschlichen Handeln Betroffenen, welche Rolle wer hat, außer dass damit von der fokussierten Betrachtung des eigenen
 Handelns abgelenkt wird? Wer beurteilt in diesem Moment, wer wirklich Täter ist, wer Opfer?

Natürlich gibt es Situationen, in denen einer zum Täter deklariert wird (zum Beispiel wegen eines »Abstandsverstoßes«), als solcher dann zu Boden geworfen wird (auf Demonstrationen in Berlin und anderswo hundertfach durch Polizisten geschehen) und sich dann gleichwohl die Frage nach dem rechten oder unrechten Tun des einen (Demonstrant) wie des anderen (Polizist) stellt. Shklar weist darauf hin, dass eine »moralische Gewissheit, die wie so viele andere Gewissheiten nicht zu haben«
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 sei, uns hier leider fehle. Das aber zweifle ich ausdrücklich an. Ebenso zweifle ich daran, dass unser Grundproblem darin besteht, dass Bürger wegsehen, wenn sie eingreifen sollten – es besteht viel eher darin, dass sich ständig Bürger um Dinge bekümmern, die sie nichts angehen, sodass ihr aktives Einschreiten vielmehr zum Eindringen in den Bereich der persönlichen Freiheiten eines anderen wird. Kein Wunder, dass das »Gutbürgertum« in der uns von der Gesellschaft vermittelten Form scheinbar auferlegt, andauernd danach Ausschau zu halten, 
 was der andere im Alltag so alles falsch macht, anstatt einmal mehr bei sich selbst zu sein und darauf zu achten, selbst im Einklang mit sich und dem, was man tut, zu bleiben. Wenn sich jeder um sich selbst kümmern würde, wäre für alle gesorgt.

Man muss sich doch mal fragen, wohin uns ein solches Handlungsmuster gesellschaftskonformer Verhaltensweisen bringt oder bereits gebracht hat. Diese Form der ungehemmten Fremdbeschau anstelle von Selbstreflexion hat das Tor zu einem Denunziantentum, zu einem Diffamierungsimpetus und zu einer Perzeption des Gutbürgertums eröffnet. Nur wer ein Gutbürger ist, kann ein wertvoller Teil der Gesellschaft sein, so die reine Lehre des rot-grünen Neosozialismus. Letztlich geht es um den Ausschluss der »Wutbürger« aus der Gesellschaft. Im traumseligen Gutbürgertum lässt sich derweil prima vergessen, was sich moralisch tatsächlich gehört und was nicht – man ist so sehr mit der Beurteilung des anderen beschäftigt, dass für die Selbstbetrachtung einfach keine Zeit mehr bleibt.


EIN KOMPASS, DER NACH NORDEN ZEIGT


Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass eine Kompassnadel immer nach Norden zeigt? Als Kind habe ich einmal versucht, eine Kompassnadel daran zu hindern, nach Norden zu zeigen, indem ich die Beschichtung von dem kleinen Nadelkopf abzukratzen versuchte. Es gelang mir natürlich nicht, und so wurde mir klar, da ist eine andere Art Macht am Werke, die meine Absicht der Einflussnahme verhindert. Die kleine Nadel zeigte tapfer weiter nach Norden, egal wie oft ich den Kompass auch drehen mochte.

Während ein Gesetzesrahmen uns angibt, welche Regelungen zur Vereinfachung des Zusammenlebens und zum besseren Überblick über ein scheinbar täglich komplizierter werdendes Miteinander 
 gelten sollen, verweist der ethische Rahmen uns auf die Eckpfeiler von Recht und Unrecht. Beide, der Gesetzesrahmen wie der ethische Rahmen, geben uns Orientierung. Der Begriff der Orientierung bezieht sich auf den Sachverhalt, der in der lateinischen Formulierung »ex oriente lux« zum Ausdruck gebracht wird, was bedeutet: den Orient (Osten) am Horizont suchen und im übertragenen Sinne sich zurechtfinden.
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 Im Osten geht die Sonne auf, von dort scheint es hell herüber. Wem die Orientierung fehlt, der weiß weder wo er ist, noch wo die anderen sind, noch wo er hinsoll.

Orientierung im Hinblick auf die richtigen Handlungen geben uns eine Reihe verschiedener Bezugsrahmen. Erwähnt hatte ich bereits den rechtlichen Rahmen. Daneben steht uns ein anthropologischer Rahmen zur Verfügung. Es würde zu weit führen, hier tiefer in die Anthropologie eintreten zu wollen. Ich erwähne diesen Rahmen neben dem rechtlichen Rahmen jedoch absichtsvoll, denn beide Bezugsräume unterscheiden sich fundamental in der Weise, wie durch sie Rahmenbedingungen für menschliches Zusammenleben geschaffen werden. Während der rechtliche Rahmen eine Kausalität nach dem Muster Regelbefolgung und Gehorsamkeit vorsieht, haben wir es im anthropologischen Rahmen nach meinem Verständnis mit dem Muster Intention und Erfüllung zu tun. In beiden Bezugsräumen finden sich dann Grundregeln wie »pacta sunt servanda« (Verträge sind einzuhalten). Es bestehen kulturelle Selbstverständlichkeiten wie diese, nicht in die Freiheit des anderen einzugreifen. Dann gibt es den ethischen Impuls, etwas zu tun oder zu lassen, was eine gute, sinnstiftende, gerechte Sache befördert oder das Gegenteil bewirken könnte. Daneben kennen wir eine Art Gruppenkonsens, der den Frieden zwischen Individuen erhält. Orientierung gibt uns ferner vielleicht ein Willensbündnis, eine Form des Einvernehmens, oft unausgesprochen. Darüber hinaus achten Individuen gemeinhin darauf, gewisse Güter nicht zu verletzen, wie das Gut des Eigentums oder das Gut der Ehre. Alle diese Orientierungs- und Bezugsrahmen sind meines Erachtens 
 aber letztlich intellektuelle Überdeckungen dessen, was bereits im »inneren Kompass« angelegt ist.

In seinem Essay Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde
 behandelt Albert Camus das aus seiner Sicht einzig wirklich ernste philosophische Problem, den Selbstmord, die Entscheidung, ob das Leben sich lohne oder nicht. Kurz die Geschichte: Sisyphos wird von den Göttern bestraft aufgrund seiner List und Täuschungen, die er anwandte, um dem Tode zu entgehen, und muss nun für immer einen Felsblock auf einen Berg hinaufwälzen. Jedoch kurz bevor der Felsblock oben auf den Gipfel hinaufgeschafft ist, entgleitet dieser ihm wieder und rollt den ganzen Berg hinunter. Immer wieder, und so wiederholt er seine Strafe ein ums andere Mal. Die Ableistung dieser Strafe hat von vornherein den grausamen Anschein des Sinnlosen und Aussichtslosen. Es ist eine unnütze und fürchterliche Arbeit.

In den Augenblicken, in denen der Stein wieder einmal den Hang hinabrollt, interessiert sich Camus besonders für seinen Helden. Er beschreibt Sisyphos dann als »Der ewige Rebell« und stellt fest:

»Sisyphos, der ohnmächtige und rebellische Prolet der Götter, kennt das ganze Ausmaß seiner Lage: über sie denkt er während des Abstiegs nach. Das Wissen, das seine eigentliche Qual bewirken sollte, vollendet gleichzeitig seinen Sieg. Es gibt kein Schicksal, das durch Verachtung nicht überwunden werden kann.«
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Oft kommt uns das Leben genau so vor, wie Camus es in seiner Darstellung des Sisyphos beschrieben hat: sinnlos, grausam, zu nichts führend. Die intellektuelle Kraft, die uns aus diesen Lagen befreien kann, besteht darin, sich bewusst zu machen, in welcher Situation sich der Mensch befindet. Camus bringt darüber hinaus den Gedanken ins Spiel, sich mit dem Gegebenen abzufinden, und fragt: »Kann ich mich mit dem Gesicht des Lebens, so wie es mir gegeben ist, abfinden?« Bei einer früheren Lektüre dieses Textes beschlich mich die Vermutung, Camus habe hier eine besondere Form der 
 Resignation beschreiben wollen, jedoch nur kurz – tatsächlich handelt es sich meiner Ansicht nach um eine Beschreibung der Grundbedingungen für Widerständigkeit und Auflehnung, für eine Haltung des unverschleierten Erkennens der weltlichen Gegebenheiten (die nun mal oft absurd sind) und als Konsequenz darauf um die Bewusstmachung der eigenen Möglichkeiten innerhalb dieser Absurdität. So schreibt Camus: »Leben heißt: das Absurde leben lassen. Das Absurde leben lassen heißt: ihm ins Auge sehen.«
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 Der eigentliche Gegenstand der menschlichen Revolte ist der Mensch selbst, der es schaffen muss, seine eigene Verschleierungstaktik zu überwinden, die ihn entweder das Absurde nicht erkennen oder, einmal erkannt, daran verzweifeln lässt. Camus’ Schluss:

»Revolte. Diese Auflehnung gibt dem Leben seinen Wert. Erstreckt sie sich über die ganze Dauer einer Existenz, so verleiht sie ihr ihre Größe. Für einen Menschen ohne Scheuklappen gibt es kein schöneres Schauspiel als die Intelligenz im Widerstreit mit einer ihm überlegenen Wirklichkeit.«
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Das Absurde, die Bewusstmachung, die Revolte: In dieser Abfolge setzt sich schließlich das Wissen des Menschen um sein Schicksal und um die Absurdität der Welt über die Verzweiflung hinweg. So wird der Bezugsrahmen der auch im Absurden bestehenden Möglichkeiten erkennbar: Ein Mensch, der diesen Weg eingeschlagen hat, wird fortan danach streben, aus den ihn umgebenden Grundbedingungen das Beste für sich selbst zu machen.

In den langen Diskussionen mit Freunden und Mitstreitern war mir in der letzten Zeit hin und wieder mein »innerer Kompass« scheinbar verloren gegangen. Ich fühlte mich gleichsam wie Markus Happe nach seinem Fußballspiel gegen Thierry Henry, dem Rainer Calmund den Spruch hinterherrief: »Zum Schluss mussten wir Markus Happe einen Kompass geben, damit er den Weg in die Kabine findet.« Ich war platt und leer. Die Suche nach dem richtigen 
 Weg fühlte sich in der Tat an wie das unaufhörliche Steinrollen des Sisyphos. Das lag vor allem daran, dass diejenigen, die es betraf und für die es wichtig gewesen wäre, sich dem Diskurs zu öffnen, denen auf der »anderen Seite« nicht zuhören wollten. Als Anwalt hilft es einem ebenfalls oft nicht zu wissen, was Recht ist, man muss es am Ende bekommen.

Aber stimmt das wirklich? Geht es nicht vielleicht nur vordergründig darum, am Ende Recht zu bekommen? Sicher, Mandanten fragen: Warum haben wir den Rechtsstreit nicht gewonnen, wenn wir doch recht hatten? Und zeigen sich unzufrieden mit der Prozessführung, wenn ein Verfahren nicht mit einem Freispruch oder mit einer Stattgabe des geltend gemachten Anspruchs endet. Diese Unzufriedenheit mancher Mandanten kann ich natürlich verstehen. Aber mir ist auch seit Langem bewusst, dass es einen bedeutsamen Unterschied zwischen dem Denken eines Verfahrens vom Ende her – man möchte obsiegen – und dem im Verfahren beinhalteten Prozess der Rechtsfindung und der damit verbundenen Dokumentation gibt. Denn ein Prozess, der Elemente der Ungerechtigkeit und der Willkür enthält und deshalb ungünstig verläuft, gibt immer auch Aufschluss über den qualitativen Zustand einer Rechtsgemeinschaft.

Die Corona-Krise hat uns den Zustand unserer gegenwärtigen Rechtsgemeinschaft in deutlichen Bildern vor Augen geführt. Wir befinden uns als Wertegemeinschaft in Auflösung und als Rechtsgemeinschaft in Agonie
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 , weil die Instanzen und kulturellen Landmarken ihrer Orientierungskraft beraubt oder durch Ideologien korrumpiert wurden. Zivilisatorisch ist der Umgang mit Corona ein Desaster. Die Bilder zeigen uns traurige Augen maskierter Kinder, prügelnde Polizisten im Willkürwahn, enthemmte Richter, erstarrt in Virusangst und voller voreingenommener Abscheu gegen selbstbestimmt auftretende Bürger. Dabei werden Vertreter der Exekutive oder der Judikative in ihrem Tun begleitet und angeleitet von einer Politikerkaste ohne Skrupel und ohne Grenzlinien. Gleichwohl 
 bleibt es meine Aufgabe, sage ich mir, dem Absurden entgegenzutreten und mithilfe meines inneren Kompasses den Weg zu finden. Meine Sympathie gehört den ungerecht Behandelten, derjenigen Partei, die unter die Räder zu geraten droht. Ich kämpfe für andere, weil mich mein eigener Weg immer wieder auf meinen Stein am Meer zurückführen soll, und ich werde nicht aufhören, dafür zu kämpfen, so wie andere auf »ihrem Stein« auch selbst dort in Ruhe gelassen zu werden.


BILDER HIMMELSCHREIENDEN UNRECHTS


Es begann mit Bildern und es endet mit Bildern. Als die SPD
 -Fraktion im Oktober 2021 im Deutschen Bundestag zusammenkommt, um ein Gruppenfoto zu machen, hat nur einer die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung getragen: Karl Lauterbach. Alle übrigen nicht. Das Foto wurde auch nicht schnell gemacht, wie Lauterbach anschließend bei Sandra Maischberger in einer TV
 -Talkrunde erzählte, sondern die Session dauerte eine ganze Weile, und es wurde dabei gesprungen und geklatscht. Ein Superspreader-Event. Die Bundestagsverwaltung teilte kurz darauf lapidar mit, der Verstoß sei nur »geringfügig«, von der Einleitung eines Verfahrens gegen die Abgeordneten sehe man ab. Die 
BILD

 -Zeitung zeigte sich zu Recht empört und schrieb: »Hier stehen bis zu 1 Million Euro Bußgeld! Doch nun ist klar: Das Gruppenbild der SPD
 -Fraktion ohne Masken (Ausnahme: Karl Lauterbach) bleibt ohne Strafe«.
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Dieses Foto löste in mir blankes Entsetzen aus. Und ich frage mich, kann es sein, dass ich mit dieser Gefühlsaufwallung allein bin? Natürlich weiß ich, dass sich viele dazu geäußert haben, in Medien wie Twitter
 , in diversen Telegram
 -Gruppen, auch einige Journalisten in Zeitungen. Aber der ganz große Aufschrei blieb doch aus. Welche Reaktion, welche Konsequenz wäre angemessen gewesen? 
 Sehr einfach: Sämtliche Abgeordnete, und zwar ausnahmslos alle bis auf einen, hätten sofort einen Anhörungsbogen und im Anschluss daran einen Bußgeldbescheid erhalten (!) und umgehend ihr Amt als Abgeordnete niederlegen müssen. Alle bis auf einen: Karl Lauterbach. Ich nehme ihn wirklich äußerst ungern in Schutz, aber wie er da so ganz allein inmitten der SPD
 -Fraktion steht, die mit diesem einen Gruppenfoto ihr gesamtes gesundheitspolitisches Konzept auf einen Streich in die Tonne kickte, das hat schon etwas Rührend-Naives. Karl Lauterbach steht da mit seiner Maske wie ein kleines Kind, das nicht gehört oder nicht verstanden hat, dass gerade alle hitzefrei bekommen haben. Der Rest der Mannschaft aber hat sich in eben diesem Moment endgültig und unwiederbringlich disqualifiziert – aus Sicht des Teams Corona jedenfalls. Aus Sicht des Teams Freiheit natürlich nicht, da möchte man der SPD
 -Fraktion eigentlich zujubeln und sagen: Bravo! Endlich verstanden!

Doch so einfach ist das nicht mit dem Lob. Denn während die SPD
 -Fraktionsmitglieder auf ihre eigenen, von ihnen selbst mitgesetzten Regeln pfeifen, erhalten im selben Augenblick Bundesbürger Bußgeldbescheide wegen eben solcher Vergehen.

Als am 13. Februar 2022 die Delegierten der Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten zusammenkommen, werden ebenfalls Gruppenfotos gemacht. Immerhin treffen sich hier 1.472  Leute, also nicht gerade wenige. Alle Parteien veröffentlichen die Bilder anschließend ungerührt in ihren Social-Media-Kanälen, so beispielsweise auf Twitter
 . Masken werden nicht getragen.

Währenddessen sitzen deutsche Schüler weiterhin vermummt in ihren Klassenzimmern.
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 Was empört mich so sehr an diesem Umstand, der für mich sehr direkt mit den Fotos in Verbindung steht, die verbreitet werden? Es ist vielleicht vor allem die Schamlosigkeit, mit der solche Bilder von den Politikern in Umlauf gebracht werden, die sich praktisch zeitgleich mit der Ausformulierung von Regeln befassen, die andere Menschen, wo nicht drangsalieren, so doch sehr empfindlich in ihren Freiheitsrechten beschneiden. Dazu 
 kommt, dass sich unsere Kinder gegen solche Einschränkungen nur sehr begrenzt selbst zur Wehr setzen können. Sie sind also auf unser aller Hilfe angewiesen. Ich stöbere bei Twitter
 zufällig ein Bild auf, das ein Mädchen gemalt hat und das ein Kind ohne Mund und Nase zeigt. Das gemalte Kind hat praktisch keinen Gesichtsausdruck. Das Bild löst in mir eine große Traurigkeit aus.

Kinder sehen andere Kinder nur noch maskiert und nehmen nicht wahr, wie ein anderer lächelt, wütend dreinschaut, die Mundwinkel traurig nach unten hängen lässt oder vor Freude den Mund weit aufreißt. Die Botschaft, die das Bild vermittelt, ist eindeutig. Empörend aber ist, was sich unterhalb des Posts in den Kommentaren der anderen zeigt: Menschenverachtung in reiner Form. Ich zitiere auszugsweise:

»Es ist echt witzig, dass sich gefühlt 99 % Erwachsene über die Masken beschweren und viel weniger Kinder. Die Kleineren schaffen es eine Maske zu tragen ohne bei jedem kleinen Ding zu heulen, ihr leider nicht. Schon schade, dass sie euch in diesem Punkt deutlich voraus sind.«

»Den Mund hat sie nicht gemalt, weil sie nicht sagen darf, wie beängstigt sie durch die Infektionsgefahr ist.«

»Für mich sieht das aus, als hätte das Kind ursprünglich einen breit lächelnden Mund gemalt, den es dann aber nachträglich übermalt hat. Der Farbauftrag im Gesicht ist auch viel stärker, als an den Händen. Vielleicht auf Wunsch der Mutter? Man weiß es nicht.«

»Yap, die Zeichnung ist so ›echt‹ wie die meisten ›Sorgen‹ dieses AfD-nahen, rechten Dummaccounts.«

»Wir tragen FFP2
 -Masken sogar bei der Arbeit über Stunden. Resultat: Keine Covid Infektionen, die sich im Kollegium ausbreiten. Wenn Ausfall beim Personal, dann bei Elternteilen, die über ihre Schulkinder infiziert sind.«


 »Ach so, in einer noch immer nicht unter Kontrolle gebrachten Pandemie mit nach wie vor über hundert Toten täglich (außer Sonntag, da Fax) soll auch der letzte Schutz für die Kinder fallen, anstatt die Erwachsenen ebenfalls wieder in die Pflicht zu nehmen? Wirre Logik.«

Zum Glück darf ich noch wenigstens eine zutreffende Anmerkung lesen, denn einer rückt das Bild gerade, indem er schreibt: »Schwere Schuld trifft alle, die das zu verantworten haben! Wo schon so lange bekannt ist, dass Kinder von Corona nicht betroffen sind.«
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Bilder zeigen schonungslos die Verwahrlosung unserer Kultur. Wir erleben ein Rechtssystem, das uns nicht mehr zu legitimen Rechtsergebnissen zu führen vermag. Wir erdulden, wie bewusst Falschinformationen verbreitet werden, um so ein gesellschaftliches Kraftfeld entstehen zu lassen, das als Störquelle für den inneren Kompass fungieren soll und kann. Wir sehen uns der Manipulation von Instanzen (Mitleid, Moral, Ethik) ausgesetzt, die uns vorspiegeln, es sei verwerflich, die Alten und Vulnerablen nicht zu schützen (was ja grundsätzlich zutrifft), daher müsse dies zur Inkaufnahme von Freiheitseinschränkungen für alle (!) führen (was aber eben nicht zutrifft).

Dem Individuum bleibt angesichts dieses ungeheuerlichen Kulturbruchs nichts anderes übrig, als sich »auf seinen Stein« zurückzuziehen und von dort aus den Untergang der abendländischen Kultur, gleichsam ihr haltloses Versinken im Meer, zu beobachten. Oder aber sich im Gespräch mit sich selbst zum Widerstand zu entscheiden, im Kampf um Recht und Gerechtigkeit, und den Stein am Meer gelegentlich zu verlassen.


»Immerhin gibt es noch solche, die mit dem vorgekauten Futter und mit der Welt der Gleise und Stellwerke nicht auskommen. Die Geister scheiden sich.«
 (Ernst Jünger, Annäherungen
 )
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 twitter.com/ezzy__8/status/1491426324581392384?s=21





 »Früher litten wir an Verbrechen, heute an Gesetzen.«


Publius Cornelius Tacitus, Annalen 3,25



»Wenn Gesetze den Willen zur Gerechtigkeit bewußt verleugnen, zum Beispiel Menschenrechte Menschen nach Willkür gewähren und versagen, dann fehlt diesen Gesetzen die Geltung, dann schuldet das Volk ihnen keinen Gehorsam, dann müssen auch die Juristen den Mut finden, ihnen den Rechtscharakter abzusprechen.«


Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie III



»Die Regeln müssen vernünftig und einfach genug sein, damit jeder, der es wünscht und eine mittlere Fähigkeit zur Aufmerksamkeit besitzt, verstehen kann, welchem Nutzen sie einerseits entsprechen, und von welchen Notwendigkeiten sie andererseits eingeführt wurden. Sie müssen von einer Autorität ausgehen, die von denen, die sie leitet, nicht als fremd oder feindlich empfunden, sondern geliebt wird als etwas, das zu ihnen gehört. Diese Regeln müssen stabil genug, von geringer Zahl und allgemein genug sein, damit das Denken sie sich ein für alle Mal einprägen kann und nicht jedes Mal, wenn eine Entscheidung ansteht, sich mit ihnen herumschlagen muß.«


Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu,

Meine Gedanken
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 DER VERORDNETE AUSNAHMEZUSTAND


Wenige Tage nachdem ich mich zu Hause in mein Arbeitszimmer zurückgezogen und in das Studium zahlloser Quellen zur »Corona-Pandemie« vertieft hatte, verkündete die deutsche Regierung am 25. März 2020 die »epidemische Lage von nationaler Tragweite«. Was für ein monströser Begriff!

In Berlin tritt am Morgen des 25. März der Deutsche Bundestag zusammen, unter anderem um über einen Gesetzentwurf zu beraten, der als Beginn eines Paradigmenwechsels in die bundesdeutsche Rechtssetzungsgeschichte eingehen wird. Schon in seiner Eröffnung erinnert der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU
 ) die Abgeordneten daran, dass die Sitzung unter ungewöhnlichen Bedingungen stattfinde. Er sagt: »Wir unterliegen wie alle anderen den gleichen allgemeinen Beschränkungen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Niemand darf leichtfertig seine eigene oder die Gesundheit anderer aufs Spiel setzen.«
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Bereits bei diesem Satz hätte jeder hellhörig werden müssen. Warum eigentlich darf nicht jeder leichtfertig seine eigene Gesundheit aufs Spiel setzen? Bei der Gesundheit anderer mag man noch mitgehen, denn tatsächlich möchte vermutlich fast niemand diese leichtfertig gefährden. Aber über meine eigene Gesundheit habe doch nur ich eine Verfügungsberechtigung, soweit mir selbst überhaupt ein Einfluss darauf zu eigen ist und es nicht in der Natur des Schicksals liegt, ob man erkrankt oder nicht. Genau an diesem Punkt bereits wird die scharfe Trennlinie deutlich zwischen denen, die dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen über seine Gesundheit einen überragenden Raum, und denen, die diesem letztendlich keinen Raum einräumen.

Unter der Bundestags-Drucksache 19/18111 wird sodann über den von den Fraktionen der CDU
 /CSU
 und SPD
 eingebrachten »Gesetzentwurf eines Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei 
 einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite« debattiert. Die wenigsten von uns lesen Sitzungsprotokolle des Deutschen Bundestags. Ich tue das mit großem Interesse seit meiner Jugend. In den Beiträgen der Abgeordneten findet man immer viel versteckte Wahrheit und sogar Ankündigungen, mit denen sich viele spätere Ereignisse vorhersagen lassen. Schon der erste Redebeitrag des damaligen Bundesfinanzministers Olaf Scholz (SPD
 ), dem heutigen Bundeskanzler, hätte uns alle wach machen müssen. Er führt aus:


»Wir erleben
 gegenwärtig eine Krise, die in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Vorbild ist. Die Krise ist groß – größer als die Krisen, die wir in der letzten Zeit erlebt haben. Sie ist zugleich eine schicksalhafte Herausforderung für die ganze Menschheit. Es gibt ja noch keine endgültig wirksamen therapeutischen Maßnahmen gegen die Krankheit, und das fordert jeden Einzelnen, der infiziert ist, ganz besonders heraus. Aber es zeigt auch, wie verletzlich wir als Menschen sind, und es zeigt übrigens auch, dass Politikmodelle falsch sind, die der Devise folgen, dass jeder am besten alleine zurechtkommt. Das, was wir jetzt brauchen, ist Solidarität.«
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Schon in dieser Äußerung deutet sich an, dass die Krise als große Naturkatastrophe verstanden wird, der mit dem Konzept der Solidarität begegnet werden soll. Der Einzelne soll nicht sich selbst überlassen werden. Mehr noch, dem Einzelnen wird geradezu die Berechtigung abgesprochen, mit der ihn ja nur persönlich betreffenden Erkrankung allein umzugehen. Erinnert sei auch an folgenden Satz im Aufruf der Weltgesundheitsorganisation (WHO
 ) und 23 Staats- und Regierungschefs vom 30. März 2021: »Die Covid-19-Pandemie hat uns nachdrücklich und schmerzhaft daran erinnert, dass niemand sicher ist, solange nicht alle sicher sind.«
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 Das ist die Ausdeutung, die man der Corona-Krise geben wird. In der Pandemie ist jeder des anderen Gefahr. Solange nicht alle sicher sind, 
 sind alle in Gefahr. Aber wir befinden uns noch ein Jahr davor, und Scholz fährt am 25. März 2020 im Bundestag fort:

»Die Pandemie ist aber auch eine nationale Herausforderung. Wir sind aufgefordert, zu zeigen, dass offene und freiheitliche Gesellschaften die innere Kraft besitzen, mit solchen besonderen Lagen umzugehen. Ja, wir schränken die Bewegungsfreiheiten ein. Aber wir setzen dabei auf die aufgeklärte Einsicht der Bürgerinnen und Bürger. Ja, wir verlangen allen vieles ab. Aber das tun wir, weil sich demokratische Regierungen in Bund und Ländern darauf verständigen. Und es ist gut, dass uns freie Medien und eine kritische Öffentlichkeit dabei begleiten.«
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Ich bin beim erneuten Lesen überrascht, wie offen schon zu diesem Zeitpunkt die Rolle der Medien definiert wird, die sich in den folgenden Wochen durch eine vollständig kritiklose Übernahme des staatlichen Corona-Narrativs der Vorschusslorbeeren würdig erweisen sollten.

Nächster Redner nach Olaf Scholz ist Alexander Gauland (AfD). Er erinnert daran, dass das Robert Koch-Institut bereits im Jahr 2012 ein detailliertes Katastrophenszenario vorgelegt habe, in dem eine »Pandemie mit einem Modi-SARS
 -Virus aus Asien durchgespielt [wurde], die nach Deutschland kommt«. Die Krankheitssymptome seien damals in der Studie beschrieben worden mit Fieber und trockenem Husten, Atemnot, in Röntgenaufnahmen sichtbaren Veränderungen in der Lunge. Gauland fragt: »Das Papier prognostizierte Abertausende Tote. Warum gab es keine ausreichenden Vorsorgemaßnahmen?«
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 Ja, warum nicht? Diese Frage bleibt bis heute unbeantwortet.

Nach weiteren Redebeiträgen debattieren die Abgeordneten über eine Änderung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags, durch die das Quorum für die Beschlussfähigkeit des Parlaments im Rahmen einer bis September befristeten Sonderregelung von 
 der Hälfte der Abgeordneten auf ein Viertel reduziert werden soll. Auf einen sinnvollen Einwand des AfD-Abgeordneten Thomas Seitz antwortet der CDU
 -Abgeordnete Patrick Sensburg:

»Alle diese Regelungen, die wir heute beschließen, dienen natürlich zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit und der Beschlussfähigkeit des Bundestages. Sie dienen aber auch dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Alle diese Regelungen haben die Menschen in unserem Land verstanden; sie verhalten sich inzwischen vorbildlich.«

Sodann ermahnt er die AfD-Fraktion, durch Zustimmung zu zeigen, dass sie ebenfalls verstanden habe, »wie Millionen Bürgerinnen und Bürger«.
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 Ein Aufruf zur Solidarität auch hier, es soll keine Abweichler geben. Dann schließlich beginnt die Aussprache über den eigentlichen Gesetzentwurf 19/18111. Als erster Redner spricht Georg Nüßlein (CSU
 ) und erinnert an die Bilder von »Särgen in italienischen Militärkonvois, schwerkranke Patienten auf dem Boden in Krankenhäusern in Madrid«. Das Ziel, das mit dem Gesetz verfolgt wird, beschreibt Nüßlein so:

»Das Bevölkerungsschutzgesetz ist die Grundlage für Eingriffe in Grundrechte wie die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person oder die Versammlungsfreiheit. Das Gesetz ermächtigt aber auch den Bundesgesundheitsminister, umfassend und situativ einzugreifen, um insbesondere die Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Es ist, meine Damen und Herren, ein unabdingbarer Vertrauensvorschuss an den Gesundheitsminister.«
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Für die FDP
 spricht Michael Theurer und bemängelt, dass die Eingriffe den Parlamentsvorbehalt missachteten: Die massiven Eingriffe in Grundfreiheiten seien beachtlich. »Wir sind der Meinung, dass dies nur mit Parlamentsvorbehalt, nur durch den Deutschen 
 Bundestag möglich ist.«
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 Sodann folgt die unspektakuläre Abstimmung per Handzeichen, bei der zunächst in »zweiter Beratung« und sodann in sich direkt anschließender »dritter Beratung« der Gesetzentwurf bei Enthaltung der Fraktionen der AfD und der Linken angenommen wird.

Zwei Tage später, nachdem der Bundesrat grünes Licht für das Corona-Krisenpaket gegeben hatte, wird das Gesetz am 27. März 2020 im Bundesgesetzblatt
 verkündet. In Presseberichten wird hervorgehoben, das Paket umfasse umfangreiche Hilfen für Unternehmen und Arbeitnehmer und den Gesundheitsbereich. Der Bund könne nun neue Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro aufnehmen. Die Einzelheiten klingen so, als hätte die Politik dieses Mal schnell reagiert, der Bundespräsident spielte ebenfalls zügig mit, unterzeichnete noch am selben Tag, und nun sollten die Euros fließen: Solo-Selbstständige sollen »erleichterten Zugang zur Grundsicherung erhalten« (Wer ist davon noch mal genau betroffen?), ältere Menschen und Erwerbsgeminderte erhalten finanzielle Hilfen (Woher genau, wie viel und weshalb?), Familien mit Kindern erhalten einen erleichterten Zugang zum Gesamtkinderzuschlag ohne erneute Einkommensprüfung (Was ist ein Gesamtkinderzuschlag und warum genau ist das jetzt wichtig?), soziale Dienstleister und Einrichtungen der Fürsorge werden »Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und Sachmittel« zur Verfügung gestellt (Woher soll all das kommen?), für Bezieher von Kurzarbeitergeld werden »Anreize geschaffen«, um in ihrer arbeitsfreien Zeit vorübergehend eine Tätigkeit in einem systemrelevanten Bereich im Gesundheitssystem oder in der Landwirtschaft (?) aufzunehmen (Hat man irgendwann später hiervon noch einmal etwas gehört? Wie viele Menschen haben diese »Anreize« tatsächlich genutzt?), es werden bundesweit einheitliche Ausnahmen von den Arbeitszeitvorschriften ermöglicht, Rentner dürfen im Jahr 2020 statt bisher 6.300 Euro nun 44.590 Euro hinzuverdienen (Wahnsinn!), die Insolvenzantragspflicht wird bis zum 30. September 2020 ausgesetzt (die erste Regelung in der Auflistung, 
 mit der ich inhaltlich etwas anfangen kann …), Strafprozesse können nun bis zu drei Monate und zehn Tage unterbrochen werden, ohne dass der Prozess platzt (Woher die Fristberechnung kommt, erschließt sich mir nicht, vielleicht muss ich einen Strafrechtler fragen, um das zu verstehen?), Hauptversammlungen einer Aktiengesellschaft können virtuell stattfinden (na schön), Wohnungseigentümergemeinschaften können auf eine Versammlung ganz verzichten (Warum einmal so und einmal so?).

Ich zähle diese Regelungen mit Absicht alle auf, denn ich muss offen gestanden sagen, eine todbringende Pandemie hatte ich mir anders vorgestellt! Bis hier waren keine Regelungen ersichtlich, die mir direkt anzeigen würden, dass es bei einer Pandemie, also einer landesweiten, ja vermutlich weltweiten Virusinfektion, die, so wie es sich anhörte, Millionen von Bundesbürgern erleiden und dann zu Hunderttausenden zeitgleich alle Krankenhäuser und Arztpraxen des Landes fluten würden, doch wohl vor allem nur auf eines ankommen würde, nämlich so viele Krankenhausbetten wie möglich und so viele Ärzte und Pfleger wie möglich bereitstellen zu können. Lag ich so falsch?

Für das Krankenhauswesen stimmt der Bundestag am 27. März 2020 dem COVID
 -19-Krankenhausentlastungsgesetz zu. Damit die Krankenhäuser ihre Bettenkapazitäten erhöhen und zusätzliche intensivmedizinische Behandlungsmöglichkeiten einrichten können, wird ihre Liquidität gesichert. Für jedes Intensivbett, das die Krankenhäuser mehr schaffen oder vorhalten, erhalten sie einen Bonus in Höhe von 50.000 Euro. Zudem bekommen die Kliniken einen Zuschlag in Höhe von 50 Euro je Patient zum Ausgleich ihrer Mehrkosten, zum Beispiel für erforderliche Schutzausrüstung des Personals. Auch für niedergelassene Ärzte gibt es mehr Geld. Das klingt auf den ersten Blick folgerichtig. Später wird sich allerdings herausstellen, dass die Krankenhausmanager, die ohnehin für ihre Kreativität bekannt sind, unverzüglich Maßnahmen eingeleitet und sofort Betten abgebaut (!) haben, um anschließend für ganz 
 viele dann neu geschaffene (!) Intensivbetten die versprochenen 50.000 Euro abkassieren zu können.

Indes, die gemeldeten offiziellen Zahlen stimmten hinten und vorne nicht, doch das war bei oberflächlichem Hinsehen nicht sogleich erkennbar, sondern sollte sich erst später zeigen. Tatsächlich waren der Bettenabbau und der darauffolgende Kapazitätsaufbau immens. Das Verschwinden der Betten, mitten in der schlimmsten und todbringendsten Pandemie aller Zeiten, sollte erst ein Jahr später durch die Recherchen von Tom Lausen rekonstruiert werden. In unserem Buch Die Intensiv-Mafia
 , das ich initiiert habe und für das ein Autorenteam mit Walter van Rossum, Tom Lausen, Matthias Burchardt und mir unzählige Details zu diesem Thema zusammentrug,
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 wird anhand zahlreicher Echtdaten aus allen Krankenhäusern Deutschlands konkret nachgewiesen, wie die politischen Entscheidungen des Jahres 2020 von Anfang an nicht die Aufstockung der Intensivkapazitäten mit allen Mitteln beförderten, sondern vielmehr die Kreativität findiger und windiger Krankenhausmanager anregen sollten. Viel politischer Wind mit null oder sogar gegenteiligem Effekt, so könnte man sagen. Durfte man in einer so schlimmen Pandemie nicht etwas anderes erwarten?

Der eigentlich bedeutsame Paradigmenwechsel aber lag in der Zuweisung der Befugnisse an das Bundesministerium für Gesundheit (BMG
 ). Noch niemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik hatte ein einzelnes Ministerium so weitreichende Befugnisse erhalten wie nun das Haus des Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU
 ). Der Bundestag nahm sich praktisch selbst aus dem Prozess. Später wurden dem BMG
 durch das Gesetz noch weitere Befugnisse übertragen, um per Verordnung Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung mit diversen Medizinprodukten treffen zu können.

Zudem sollte der grenzüberschreitende Personenverkehr fortan durch den Bund eingeschränkt und durch Kontrollen hinsichtlich Identität und Gesundheitszustand der Einreisenden überwacht werden können. Man durfte sich fragen, wie das praktisch 
 funktionieren sollte, durch Wiedereinführung von Grenzkontrollen etwa? Ich bin seither bei unzähligen Gelegenheiten über die bundesdeutsche Grenze gereist, kontrolliert wurde ich kein einziges Mal.

Gravierendste Neuerung aber ist die Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG
 ) und die Feststellung der pandemischen Lage nationaler Tragweite, nachdem die WHO
 eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen hat, die befürchten lasse, dass eine bedrohliche übertragbare Krankheit nach Deutschland eingeschleppt werde.


ERSTE ÄNDERUNG DES INFEKTIONSSCHUTZGESETZES


Die Kritik an der Gesetzgebung des 25. beziehungsweise 27. März 2020 fiel in Teilen der juristischen Fachliteratur fundamental und eindeutig aus: Mit diesem Gesetz hatte der Gesetzgeber die verfassungsrechtlichen Grenzen überschritten. Das Fazit ist unzweifelhaft, hier wurde der verordnete Ausnahmezustand beschlossen. Mit den Regelungen rund um die epidemische Notlage von nationaler Tragweite hat der Bundestag zusammen mit dem Bundesrat ein umfassendes Notverordnungsrecht geschaffen, das insbesondere in Form des neuen § 5 Infektionsschutzgesetz (IfSG
 ) mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Die Verordnungsermächtigung schließt auch schwerwiegende Grundrechtseingriffe nicht aus – im Laufe der Zeit mussten wir feststellen, dass der Gesetzgeber bereit war, sogar noch darüber hinauszugehen. Dies alles widerspricht aber der Leitidee der Notstandsverfassung des Grundgesetzes, nach der die verfassungsmäßigen Garantien des Grundgesetzes rechtlich auch in einer Notlage weiter Geltung besitzen, ja gerade dann Geltung besitzen müssen.

An dieser Stelle lohnt es sich, an den Staatsrechtler Carl Schmitt zu erinnern, der darauf hinwies, der Ausnahmezustand enthülle den 
 Kern des Staates überhaupt. Souverän ist, »wer über den Ausnahmezustand entscheidet, das heißt darüber, ob der extreme Notfall vorliegt, als auch darüber, was geschehen soll, um ihn zu beseitigen«
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 . Dieser Zustand sollte im Deutschland der Nachkriegszeit aber auf den absoluten Notfall beschränkt sein. Nur in der außerordentlichen Notlage konnte es nach Schmitt überhaupt gerechtfertigt sein, dass der Staat selbst die verfassungsmäßige Ordnung kurzzeitig durchbrechen könnte.

Wichtig ist, hier zu verstehen, dass diese Durchbrechung der Verfassungsordnung durch einen kurzzeitigen Ausnahmezustand nur den Zweck haben darf, diese verfassungsmäßige Ordnung schnellstmöglich wieder herzustellen. Mit anderen Worten: ein Verfassungsbruch, um hierdurch die Verfassung wieder in volle Geltung bringen zu können! Darum darf ein solcher Zustand auch immer nur von kurzer Dauer sein und muss inhaltlich auf das Engste zu diesem einen einzigen Zweck begrenzt werden. Andernfalls würde der Rechtsstaat ad absurdum geführt. Aber war diese erkennbar enge und rare Situation durch das Coronavirus wirklich gegeben?

In das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland hatte man erst nach langwierigen Diskussionen überhaupt Regeln für die innere und äußere Notlage aufgenommen, schließlich einigte man sich 1968 nach zähem Ringen auf die Notstandsgesetze. Dabei wurde festgelegt, dass die Verfassung unbedingt auch und gerade im Ausnahmezustand grundsätzlich gelte. »Eine Verfassung, die in Notzeiten nicht gehalten werden kann, verfehlt ihren Sinn.«
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Seit März 2020 aber ist die Verfassung, ist das Grundgesetz ausgehebelt. Seit dem ersten gesetzgeberischen Schritt gilt das Ausnahmerecht, und es ist zum Dauerausnahmerecht geworden. Es ist also genau das eingetreten, was niemals hätte geschehen dürfen: Der Notstand wurde nicht zur kurzfristigen Ausnahme, die den alleinigen Zweck verfolgt, die volle Geltung des Grundgesetzes zu sichern, sondern zum dauerhaften Normalfall, der den Zweck hat, die volle Geltung des Grundgesetzes und der Grundrechte in gerade 
 umgekehrter Weise auszuschließen. Und wichtig scheint mir hierbei: Der Ausnahmezustand wurde eben nicht dafür eingesetzt, um die Verfassung selbst wieder zur vollen Geltung zu bringen, sondern um einen externen »Feind«, eine schlichte Virusinfektion, abwehren zu können. Es fehlt also bereits an der wichtigsten Grundvoraussetzung, die allenfalls als Argument für Grundrechtssuspendierungen hätte herhalten können. Nichts davon war hier der Fall, lediglich eine als »Naturkatastrophe« beschriebene Infektion bedrohte (angeblich) das Land. Wir sehen hierin, und genau das ist der Kern der Kritik, den Fraenkel’schen Maßnahmenstaat in beispielhafter Form in seinen Anfängen: Der Staat regiert in einzelnen Maßnahmen und diese richten sich an politischen Zweckmäßigkeiten aus.

In einer sehr grundlegenden Auseinandersetzung mit der neuen Regelung wies der Jurist Thomas Mayen im Anwaltsblatt
 darauf hin, dass auffallend zeitgleich mit der Entscheidung des Bundestags im März 2020 der Deutsche Ethikrat warnte, »nicht in ein Denken in Kategorien des Ausnahmezustands zu verfallen«, denn Krisen seien nicht die Stunde der Exekutive, die aktuellen Entscheidungen dürften »nicht an einzelne Personen oder Institutionen delegiert« werden, sie müssten vielmehr »von den Organen getroffen werden, die hierfür durch das Volk mandatiert sind und dementsprechend auch in politischer Verantwortung« stünden.
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 In dem Papier mit dem Titel »Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise« schreibt der Ethikrat: »Die Corona-Krise ist die Stunde der demokratisch legitimierten Politik.« Das Gegenteil hiervon aber erleben wir seither. Kompetenzen werden verschleiert oder einzelnen Personen (Gesundheitsminister) oder Institutionen wie dem RKI
 zugewiesen, das noch dazu als Bundesbehörde dem BMG
 direkt untergeordnet ist. Dadurch werden Parlamente (Bundestag, Landesparlamente) und Gesetzgebungsorgane (Bundesrat) ausgehebelt und somit der Rechtsstaat systematisch ausgehöhlt.

Der Kern der Kritik gilt §5 Infektionsschutzgesetz. Die dort verwendete Formulierung der »epidemischen Lage von nationaler 
 Tragweite« nennt Mayen »gewunden«. Sein Fazit: »Die gewundene Formulierung […] kann nicht darüber hinwegtäuschen: Es handelt sich um ein Notstandsgesetz, sein Ziel ist die Bekämpfung des seuchenrechtlichen Notfall[s]«.
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 Konkret wird durch § 5 IfSG
 erreicht, dass das Ministerium nicht nur durch Anordnungen Bundesgesetze selbst ausführen und nachgeordnete Behörden damit beauftragen kann. Zudem kann das Ministerium auch durch Rechtsverordnungen ohne Zustimmung des Bundesrats »Ausnahmen« von den Vorschriften etwa des IfSG
 oder des Arzneimittelgesetzes (AMG
 ) zulassen sowie Maßnahmen »in Abweichung von bestehenden gesetzlichen Vorgaben« vorsehen. Auch die Aussetzung oder Änderung bundesgesetzlicher Vorgaben, die Anpassung, Ergänzung oder Aussetzung bestimmter untergesetzlicher Richtlinien und Regelungen einschließlich Vereinbarungen und Beschlüsse der Selbstverwaltungspartner nach dem Sozialgesetzbuch sind dem Ministerium nun gestattet. All dies geht unverhältnismäßig weit. Mayens Schlussfolgerung lautet: »Im Ergebnis erstreckt sich die Notfallkompetenz des BMG
 für den Krisenfall auf nahezu alle Gesetze im Bereich des öffentlichen Gesundheitsrechts.«
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Auch von anderen Verfassungsrechtlern kommt deutliche Kritik. So wird die Frage aufgeworfen, ob § 5 Absatz 1 IfSG
 dem Bestimmtheitsgebot genüge. Dort heißt es nämlich nur lapidar, dass eine Feststellung einer außergewöhnlichen Gefahrenlage wie der epidemischen Lage von nationaler Tragweite eine Reihe von exekutiven Befugnissen aktivieren solle, also konkret dem Bundesgesundheitsministerium die Befugnis zur gesetzesändernden Verordnung zuschreiben solle. Nur was genau sind die Voraussetzungen für die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite überhaupt? Auch die mehrfache Lektüre des Gesetzestextes helfe nicht weiter, so Thomas Mayen sarkastisch.

In gleicher Weise äußern sich Klaus Ferdinand Gärditz und Florian Meinel in der FAZ
 vom 26. März 2020 unter der Überschrift »Unbegrenzte Ermächtigung?«. Sie nennen die Übertragung der 
 Vollmachten an den Bundesgesundheitsminister und sein Ministerium »beispiellos, bisher ungekannt«.
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 Die Autoren stellen fest: »Das neue Infektionsschutzgesetz stellt die Gesetzesbindung von Regierung und Verwaltung weitgehend zur Disposition.« Das liest man am besten ein zweites Mal, um die ganze Tragweite dieser Aussage zu ermessen: Wenn die Gesetzesbindung von Regierung und Verwaltung weitgehend zur Disposition gestellt ist, dann, ja dann gilt für diesen beiden Gewalten keine Schranke mehr. Macht wird grenzenlos.

Die schärfste Kritik kommt von Christoph Möllers. Im Verfassungsblog
 bezeichnet er das gesetzgeberische März-Unterfangen als »Parlamentarische Selbstentmächtigung im Zeichen des Virus«. Die leichte Abwandlung des Begriffs Ermächtigung zu Entmächtigung zeigt sehr deutlich, dass das Parlament sich, wie Möllers feststellt, hier selbst aufgegeben hat. Und er macht gleich deutlich: Geforderte Solidarität in der Krise bedeutet nicht Kritiklosigkeit. Auch die Naturkatastrophe, die es zu bekämpfen gilt, müsse überprüft werden, und allemal die Maßnahmen, mit denen dies geschehen soll. »Wenn der Staat seine institutionelle Macht voll ausschöpfen kann und muss, ist von ihm zu erwarten, dass er das in ihn investierte Vertrauen so weit wie möglich im Rahmen der vorhandenen Formen nutzt und diese nur im äußersten Notfall in Frage stellt.«
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Selbst wenn man nur seine Kritik als einzige ernst genommen und auf deren Basis Argumente für das Bestehen einer solchermaßen behaupteten Naturkatastrophe und ferner vor allem Argumente für die nun für notwendig erachteten Maßnahmen gegeben hätte, uns wäre viel erspart geblieben. Nur so viel sei gesagt, mit diesem Gesetz hat sich der Bundesgesetzgeber direkt zu Beginn der Pandemie keinen verfassungsrechtlichen Gefallen getan. Die Kompetenzverlagerung vom Parlament auf ein einzelnes Ministerium bleibt nicht nur im Ansatz fragwürdig, sie erscheint auch höchst unlogisch, zieht so doch ein einzelner Minister alle Kritik auf sich (wie geschehen) und konzentriert eine derartige Machtfülle 
 in seinem Haus, wie es weder jemals zuvor geschehen war noch je in der Umsetzung funktionieren konnte.

Was also sollte hier erreicht werden? Es bleibt unklar. Welchen praktischen Vorteil sollte es ernsthaft bringen, beispielsweise die Kontrolle der Außengrenzen dem Gesundheitsministerium zu unterstellen? Soll das Ministerium etwa eine eigene Gesundheitspolizei an den Grenzen vorhalten?, fragt Möllers zu Recht. Welchen Gefallen hat man sich damit getan, die Bundesregierung zu ermächtigen, durch Rechtsverordnung und ohne die Zustimmung des Bundesrats Ausnahmen von den Vorschriften dieses Gesetzes erlassen zu können (§ 5 Absatz 2 Nr. 3 IfSG
 )? Hier gehe es um die »Derogierung großer, nicht abgegrenzter Teile des Gesetzes«, so Möllers. Mit Artikel 80 Absatz 1 Grundgesetz jedenfalls sei das nicht zu vereinbaren.

Ebenfalls von einem »Ermächtigungsgesetz« ist in einem Beitrag von Dagmar Richter die Rede. Sie sieht am Horizont eine »Gesundheitsdiktatur« heraufziehen und stellt trocken fest: »Aber welche Maßnahmen sind (…) wirklich ausgeschlossen? Eine Verordnung über das Wegsperren ganzer Bevölkerungsgruppen zur Aufrechterhaltung einer funktionstüchtigen Intensivmedizin oder eine Zwangs-App zur Nachverfolgung potentieller Infektionen gibt zumindest der Wortlaut der Ermächtigungsklausel mühelos her.«

17




Kritik von allen Seiten. Man kommt daher nicht umhin festzustellen, dass bereits der Start in die Pandemie dem Gesetzgeber gründlich misslungen ist. Der Göttinger Kirchen- und Verfassungsrechtler Hans Michael Heinig weist frühzeitig auf die Gefahr hin, dass sich »unser Gemeinwesen von einem demokratischen Rechtsstaat in kürzester Frist in einen faschistoid-hysterischen Hygienestaat« verwandeln könnte.
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 § 5 Infektionsschutzgesetz begegnet ernsthaften verfassungsrechtlichen Bedenken, daran kommt man nicht vorbei. Die Vorschrift überträgt in unzulässiger Weise Befugnisse auf ein einzelnes Ministerium und kann sich dabei weder auf ein Notstandsrecht stützen (wie es in den 70er und 80er Jahren 
 des letzten Jahrhunderts im Rahmen der Terrorismusbekämpfung gegen die Rote Armee Fraktion diskutiert worden war) noch auf Notstandsregelungen aus dem Kontext des Grundgesetzes. § 5 IfSG
 in der Form der Verabschiedung im März 2020 ist damit eindeutig verfassungswidrig. Für ein solches unbegrenztes Notstandsrecht der Bundesregierung ist im Verfassungsstaat des Grundgesetzes weder Raum noch rechtfertigt dies die behauptete epidemische Notlage von nationaler Tragweite – umso mehr nicht, als dieser Begriff unbestimmt ist und das Gesetz keinerlei Anhaltspunkte enthält, wann diese Notlage gegeben sein soll und wann nicht mehr. Dem Grundgesetz kommt auch während einer nationalen Notlage ein unumschränkter Geltungsanspruch zu, es beansprucht also auch oder sogar gerade dann seine uneingeschränkte Fortgeltung. Gerade im Ausnahmezustand, der nur kurz anhalten und nur dazu genutzt werden darf, um Gefahren für die verfassungsgemäße Ordnung abzuwenden, muss das Grundgesetz uneingeschränkt gelten. Das gilt auch und gerade für diejenigen Grundrechte, mit deren Hilfe Bürger politische Entscheidungen kritisch hinterfragen und begleiten können, wie beispielsweise die Meinungsfreiheit, das Versammlungs- und das Demonstrationsrecht. Der Geltungsanspruch unseres Grundgesetzes lebt davon, dass er tatsächlich in jeder Situation, auch und gerade in einer Krisensituation, beachtet und eben nicht für die Zeit des Ausnahmezustands außer Kraft gesetzt wird.

Tatsächlich glaube ich, wenn schon der Einstieg verdorben ist, wird ein Projekt auch später nicht mehr zu retten sein. Mit dem völlig verunglückten Start in das erste »Pandemiejahr« schlug der Bundesgesetzgeber eine Richtung ein, die in der Folge von den Landesgesetzgebern und nachgeordneten Behörden übernommen wurde. Auf Ebene der Länder ergingen Regelungen, bei denen fortan nur sehr beiläufig auf die Einhaltung verfassungsrechtlicher Schranken geachtet wurde – einfach deshalb, weil der Bund es vorgemacht hatte. Warum sollte man sich schon akribisch an die Verfassung 
 halten, wenn doch der Bund gezeigt hatte, dass es auch ohne strikte Achtung des Grundgesetzes geht.

In der Folgezeit hatte es Methode, das Grundgesetz auszuhebeln, der »Lerneffekt« aus dem ersten Gesetz zur epidemischen Lage konnte ja nur sein, dass Verfassungswidrigkeiten von der breiten Öffentlichkeit fast ausnahmslos achselzuckend hingenommen wurden. Die Zahl derjenigen, die wie ich zu Recht empört waren und auf die Barrikaden gingen, war von Anfang an begrenzt. Inzwischen habe ich die Befürchtung, dieses gesetzgeberische Versagen war tatsächlich ein beabsichtigter Test, um herauszufinden, wie weit der Gesetzgeber ungestraft gehen kann, ohne dass es Konsequenzen hat, und wie weit die breite Masse der Bevölkerung im Namen der Pandemie- und Ansteckungsangst mitzugehen bereit ist. Wie sich zeigt, überraschend weit. Nie hätte ich gedacht, dass sich die Menschen so schnell und in vielen Fällen klaglos einer Unsinnigkeit ergeben würden. Die Angst war offenbar groß, ja übergroß, und versetzte das Volk in eine Massenhysterie, der mit Argumenten, so schien es, nur schwerlich zu begegnen war.


EINE UNÜBERSICHTLICHE FLUT VON VERORDNUNGEN


In der Zeit von März bis Juni 2020 verzeichnet die Website LexCorona
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 insgesamt 57 Rechtsakte des Bundes, 351 Rechtsakte der Bundesländer und 626 Rechtsakte der Gemeinden und Landkreise – die Betreiber scheinen dann irgendwann das Zählen und Archivieren aufgegeben zu haben. Einen zuverlässigen Überblick bietet wie immer die Website dejure
 .
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 Dort findet man Gesetze zur COVID
 -19-Pandemie nach Bundes- und Landesrecht geordnet. Außerdem gibt es einen Service für diejenigen, die nach Gerichtsentscheidungen zum Thema suchen. Für den Zeitraum 30. Januar 2020 bis 11. Februar 2022 verzeichnet dejure
 168 
 bundesrechtliche Gesetze und Verordnungen. Von einer Erfassung der zahllosen Gesetze und Verordnungen auf Landesebene habe ich abgesehen, es sind viele Hunderte … Wikipedia
 führt unter dem Stichwort »Liste der infolge der COVID
 -19-Pandemie erlassenen deutschen Gesetze und Verordnungen« 40 Gesetze auf Bundesebene, 58 Verordnungen und 53 weitere Bekanntmachungen auf, alles in der Zeit zwischen dem 30. Januar 2020 und dem 10. Dezember 2021.
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 Parlamentsmaterialen des Deutschen Bundestags sind über einen gesonderten Link zugänglich, auch hier finden sich unendlich viele Einzeldokumente.
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 Die Bundesrechtsanwaltskammer sah sich ebenfalls veranlasst, eine eigene Seite zur Sammlung vielerlei Rechtsinformationen rund um die Corona-Gesetzgebung zur Verfügung zu stellen, vermutlich mit der gut gemeinten Intention, Anwälten und Rechtssuchenden einen Überblick zu verschaffen.
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 Die schiere Anzahl dürfte deutlich machen, dass ein Überblick über diese Gesetzes-, Verordnungs- und Bekanntmachungsflut kaum zu geben ist. Ich muss mich daher auf einige wenige Beispiele konzentrieren, die mein persönliches Rechtsempfinden, meinen »inneren Kompass«, am empfindlichsten gestört haben.

Bei der Suche nach aktuellen Verordnungen scheitert der rechtssuchende Laie unweigerlich. Dass auch der Rechtskundige, also beispielsweise ich als Anwalt, daran scheitern würde, war für mich eine neue Erfahrung. Steckte da Vorsatz dahinter? Der deutsche Föderalismus machte es mir dabei noch zusätzlich schwer. Einmal wollte ich, zum Schulbeginn im April 2021 nach den Osterferien, eine Übersicht darüber gewinnen, in welchem Bundesland nun welche Regelungen für Schüler, Eltern und Lehrer aktuell gelten, da ich eine fundierte juristische Stellungnahme zu diesem Thema für eine Zeitung und für einen Videobeitrag zugesagt hatte. Ein Ding der Unmöglichkeit! Die zunächst einfach scheinende Aufgabe entpuppte sich schnell als nahezu undurchführbar. Ich sammelte und sammelte, sortierte im Hinblick auf die einzelnen Bundesländer und trennte zudem zwischen Schulbekanntmachungen, Verlautbarungen der Ministerien 
 und Presseberichten, denn auch dort fand ich wesentliche Unterschiede vor. Schnell füllte sich ein kompletter Aktenordner. Ein andermal machte ich mich interessenhalber auf die Suche nach sämtlichen Vorschriften, die ich zu beachten hätte, würde ich eine Deutschlandreise quer durch alle 16 Bundesländer machen. Das Ergebnis diesmal zwei volle Aktenordner, nur mit den aktuellen Corona-Schutzverordnungen der Länder … Nicht berücksichtigt hatte ich dabei lokale Allgemeinverfügungen. Auch hatte ich wirklich nur auf die aktuell geltenden Verordnungen abgestellt und vormals geltende Vorschriften außer Acht gelassen.

Vor einigen Monaten befand ich mich anlässlich einiger Verhandlungen über banale Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit angeblichen Verletzungen des Abstandsgebots und derlei mehr in dem kleinen, beschaulichen Ort Bad Fredeburg im Sauerland. Weil dort ein solches Verhandlungsthema offenbar für Aufregung sorgt, war Polizei vor dem Gericht stationiert worden, die das Treiben der Herren Rechtsanwälte mit ihren Mandanten kritisch beobachten sollte. Kritisch, aber, wie sich herausstellte, unkundig. Ich überquerte mit meinem Kollegen Dirk Sattelmaier die Straße, um die Ordnungshüter freundlich zu begrüßen. Auf die Frage, was sie denn hier täten, welchem Auftrag sie denn folgten, erklärten zwei stotternde Polizisten zunächst, sie sollten »eine allgemeine Verkehrskontrolle« durchführen, dann aber gaben sie an, »wir schauen, ob die Abstände eingehalten werden«. Auf meinen weiterhin freundlichen Hinweis, dass zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort doch im Freien aktuell überhaupt gar keine Abstandsregelungen gelten würden, entschuldigte sich einer der beiden schnell, na ja, man wisse ja ohnehin nicht mehr, was gerade gelte, da müsse er schon zurück zur Wache fahren und »mal nachschlagen«, denn auswendig könne das wohl keiner mehr sicher sagen …

Kann all das rechtens sein? Kann die seit dem Frühjahr 2020 ergangene Gesetzes- und Verordnungsflut tatsächlich 
 geltendes Recht darstellen? Nehmen wir als Beispiel Hessen und die dortigen Regelungen zwischen Frühjahr 2020 und Herbst 2021. Im Internet findet man eine Liste, die hier im Buch abgedruckt sieben Seiten umfassen würde, ich zitierte nur auszugsweise einige Titel der Verordnungen, sehe auf die Geltungszeiträume, und merke: Das kann unmöglich jemand überblicken …

Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. März 2020 (GVBl. S.153) [Besuchsverbote, Schulbesuch]

Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus sowie der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 14. März 2020 (GVBl. S.156)

Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 16. März 2020 (GVBl. S.169)

Zweite Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 16. März 2020 (GVBl. S.170)

Dritte Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 14. März 2020 (GVBl. S.161) [Kontaktbeschränkungen] [in Kraft 14. März – 8. Mai 2020]

Vierte Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 17. März 2020 (GVBl. S.167) [Betriebsschließungen] [in Kraft 18. März – 8. Mai 2020]

… und so weiter und so fort, die Liste ist schier unendlich …

Sechsunddreißigste Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 26. Mai 2021 (GVBl. S. 272) mit Begründung (GVBl. S.274)


 Wie sollen die Ordnungsbehörden, wie gar der normale Bürger, tatsächlich noch wissen, was gerade wo gilt? Ich denke, es wird sehr deutlich, dass eine solche Flut an Gesetzen und Verordnungen niemals wirksames Recht setzen kann. Natürlich ist klar, dass der Gesetzgeber manchmal kurzfristig reagieren muss. Ich möchte mich aber an dieser Stelle ausdrücklich auf Gustav Radbruch beziehen, der zutreffend formulierte: »Ein Rechtssatz ›gilt‹ […] nur dann, wenn er in der überwiegenden Mehrzahl seiner Anwendungsfälle darauf rechnen kann, auch tatsächlich befolgt zu werden«, somit erlangt ein obrigkeitlicher Wille, dessen Beachtung nur durch Zwang oder Furcht vor Zwang erzielt würde, »ebensowenig Geltung […] wie ein wertloses Papier«.
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 An einer anderen Stelle wird der Rechtswissenschaftler noch deutlicher: »Denn gilt das Recht nur, weil hinter ihm die Macht steht, so kann es auch nur gelten, insoweit diese Macht nicht versagt.«
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Radbruch macht sehr eindringlich darauf aufmerksam, dass ein Imperativ immer dann versagen muss, wenn sich dessen Gegenüber, der gezwungen wird, sich ihm zähneknirschend zu unterwerfen, diesem Zwang nicht mit Vernunft beugen kann. Und wenn die Regelungen so unübersichtlich sind, dass sie kaum jemand verstehen kann. Wenn die Struktur und Formulierung einer kurzlebigen Regel ein echtes Verständnis ihres Inhalts durch die Menschen von vornherein unmöglich machen, dann kann man sich an eine solche Regel einfach praktisch nicht halten, da man gar nicht genau weiß, was gerade gilt.

Zu den Strategien unserer aktuellen Gesetzgeber in Bund und Land gehört es offenbar, einerseits die Verständlichkeit von Regeln durch eine Steigerung der Komplexität zu reduzieren und zudem andererseits durch extrem kurzlebige und wechselseitig aufeinander verweisende Regelungswerke größtmögliche Unübersichtlichkeit und Rechtsunsicherheiten zu schaffen. Eine andere Erklärung habe ich für dieses Verordnungschaos nicht. Meines Erachtens weisen alle Regelungswerke zum Thema »Corona« genau dieses Muster auf. Unüberschaubar gestaltete Regelwerke können von vornherein 
 keinen Anspruch auf rechtliche Geltung entfalten. Ernst-Wolfgang Böckenförde greift die Montesquieu’sche Vorstellung vom Gesetz als Ausdruck einer »raison humaine« auf, indem er beschreibt:

»Gesetz ist also zunächst eine sachbezogene vernünftige Regel, ratio, nicht voluntas. Damit ist eine gewisse inhaltliche Allgemeinheit gegeben, eine Erstreckung auf alle Fälle gleicher Art. Ferner eine gewisse Dauer, da die Änderung des Gesetzes nicht auf beliebigen Willensentschluss, sondern nur auf eine Änderung der Sachgegebenheit hin erfolgt.«
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Ich frage mich ernsthaft: Welche vielfachen Änderungen der Sachgegebenheiten sollten sich während der relativ kurzen Zeitspanne von weniger als 24 Monaten ergeben haben, die eine solche Unmenge an Gesetzes- und Verordnungsänderungen hätte rechtfertigen können? Das Virus zeigte Mutationen, richtig, aber das behauptete Resultat, nämlich Infektionen, war stets dasselbe.


WEGWERFRECHT


Die zuvor dargestellte Art von Gesetzgebung bezeichnet der französische Rechtsgelehrte Bertrand Mathieu als Wegwerfrecht, »la loi jetable«. Es ist ein Recht, das nach einmaligem Gebrauch entwertet scheint, das aber durch diese eigentliche Unbrauchbarkeit selbst wiederum zu einer Entwertung des Rechts überhaupt führt. Die Formalität des Gesetzes ist auch ein entscheidender Faktor für seine Instabilität: Je technischer das Recht ist, desto schneller rückt sein Ablaufdatum näher. Ein wichtiger Motivator für den Gesetzgeber, Recht als Wegwerfrecht auszugestalten, zum einmaligen Gebrauch, scheint eine entsprechend bessere »Medienrentabilität« zu sein.
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 Politiker können »schnelle Erfolge« darstellen, vernachlässigen dafür jedoch die langfristige Geltung einer Rechtsregel.


 Ein weiteres Kriterium, das für eine schlechte Qualität des Rechts spricht, ist nach Mathieu die große Anzahl der Gesetze und deren Instabilität (»des lois nombreuses et instables«) Das dritte Kriterium für schlechtes Recht ist die Unlesbarkeit (»la loi illisible«), die seine Wirksamkeit untergräbt. Viertens zeigt eine Fülle von Verordnungsbestimmungen, dass es sich um qualitativ schlechtes Recht handelt (»des lois non législatives«). Von einem weichen, vagen Recht (»la loi molle«), spricht Mathieu, wenn die Lektüre des Rechtstextes es nicht ermöglicht, die Absicht der Handlung herauszulesen und das Rechtmäßige vom Rechtswidrigen sofort zu unterscheiden. Eine solche Vagheit kann sich auch aus einem Gesetzestext ergeben, der eine Lehre transportiert: Die pädagogische Versuchung schwächt den Text, meint Mathieu. Kritisch sieht er auch ein moralisierendes Recht (»la loi moralisatrice«) sowie ein von Emotionen beeinflusstes Recht (»la loi émotionnelle«). Wir erleben dann eine rechtliche Instrumentalisierung politischer Themen. Achtes und letztes Merkmal für schlechte Gesetzgebung ist ein nicht durchgesetztes Recht, das lediglich auf dem Papier existiert (»la loi inappliquée«).

Sämtliche Befunde treffen auf die deutsche Corona-Gesetzgebung zu. Wir haben es fast durchgängig mit Wegwerfrecht zu tun, das sich nach kurzem Gebrauch buchstäblich verbraucht hat. Die Anzahl der Regelungen führt nicht nur zur Instabilität der Corona-Rechtsordnung, sondern der gesamten Rechtsordnung. Die Regelungen sind zudem unleserlich und unverständlich, der Sinn offenbart sich nicht sofort, sie bleiben zudem vage und werden häufig nicht final durchgesetzt. An anderer Stelle aber werden die Regeln besonders strikt verfochten, sodass allein aus diesem ungleichgewichtigen Zustand neue Instabilität und Verunsicherung erwächst. Die Regelungen sind von starker Emotionalität getrieben und geraten dem Gesetzgeber fast durchweg moralisierend – und das, obwohl etliche Formulierungen auf eine zunehmende 
 Technisierung, Mathematisierung und Automatisierung des Rechts hindeuten. Wegwerfrecht.


WEITERE PANDEMIEVERLÄNGERUNGEN


Am 25. März 2020 stellte der Deutsche Bundestag erstmals das Bestehen einer epidemischen Lage in Bezug auf die Ausbreitung von SARS
 -C
 oV
 -2 fest. Die erste Verlängerung dieser Feststellung erfolgte am 18. November 2020, begleitet von heftigen Protesten in der Bundeshauptstadt. Am 4. März 2021 wurde die »epidemische Lage« zum zweiten Mal verlängert. In der Sitzung am 26. März 2021 erteilte der Bundesrat seine Zustimmung zum Gesetz zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen. Die entsprechenden Änderungen des Infektionsschutzgesetzes traten zum 31. März 2021 in Kraft. Seitdem gilt die epidemische Lage automatisch als aufgehoben, wenn der Bundestag nicht spätestens drei Monate nach der letzten Feststellung ihr Fortbestehen erneut bestätigt. Die dritte Verlängerung erfolgte dementsprechend am 11. Juni 2021, dieses Mal bis zum 11. September 2021. Die Geltung der sogenannten Bundesnotbremse, auf die noch eingegangen wird, wurde dagegen bis zum 30. Juni 2021 befristet (§ 28b Absatz 10 IfSG
 ).

Als die Abgeordneten des Bundestags am 25. August 2021 erneut zusammenkamen und eine weitere Verlängerung für drei Monate bis Ende November beschlossen, wurden auch in Regierungskreisen zahlreiche Stimmen laut, man könne die Lage nunmehr auslaufen lassen. Der Regierungswechsel brachte dann eine Veränderung mit sich, die sich auch auf diesen hygienepolitischen Teil der Politik beziehen sollte. Die neue Regierung setzte darauf, die bisherigen Maßnahmen auch ohne weitere Verlängerung der epidemischen Lage aufrechtzuerhalten. Somit wurde ein neuer Entwurf des Infektionsschutzgesetzes eingebracht, der ohne eine solche »epidemische Lage« 
 auszukommen glaubte – erneut also ein gewagter Entwurf, der sich wiederum dem Vorwurf der Verfassungswidrigkeit ausgesetzt sah.

Mit Ablauf des 24. November 2021 endete die epidemische Lage mehr oder weniger sang- und klanglos, denn sämtliche freiheitseinschränkenden Maßnahmen liefen einfach weiter. Die paradoxe Situation kann man in dem Satz zusammenfassen: »Mit dem Ende der epidemischen Lage enden zwar die Anti-Corona-Maßnahmen, sie werden aber durch die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes teilweise weiter ihre Gültigkeit behalten.«
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 Ein absurderes Ergebnis war zu diesem Zeitpunkt im Herbst 2021 kaum vorstellbar. Die durch das RKI
 medial verbreiteten Infektionszahlen stiegen beständig, sie »sind so hoch wie nie während der Corona-Pandemie«, hieß es offiziell, doch die Ampel-Parteien wollten die epidemische Lage abschaffen. Es klang absurd. Im Verfassungsblog
 kommentiert Thorsten Kingreen, am 11. Juni 2021 und am 25. August 2021 hätte der Bundestag die epidemische Lage nicht nur nicht verlängern dürfen, sondern hätte sie beenden müssen. Denn zu diesen beiden Zeitpunkten habe in Deutschland eindeutig keine nationale Notlage mehr bestanden. Man habe diese beiden Verlängerungen wohl nur ausgesprochen, »weil man sonst noch nicht einmal mehr eine Maskenpflicht hätte anordnen können«, so Kingreen mit Verweis auf § 28a Absatz 1 Nr. 2 IfSG
 .
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Wollen wir uns das einmal vor Augen führen: Die Politiker sind sich offenkundig wie alle übrigen Bürger im Land darüber bewusst, dass die Sommermonate eine Abflachung des angeblichen Infektionsgeschehens gebracht haben, dass also wirklich jede Grundlage für eine epidemische Notlage entfallen war, und sie verlängern den Status dennoch, weil man sonst noch nicht einmal mehr eine Maskenpflicht hätte verordnen können – zu der ja ganz eindeutig zu diesem Zeitpunkt kein Anlass mehr bestand? Ein ohne Zweifel sehr verfassungswidriger Vorgang.

Wer sich über die zeitlichen Fortgeltungen der »epidemischen Lage« informieren wollte, erhielt oft Falschinformationen, auch auf 
 den Internetseiten der Bundesbehörden. So ist auf der Website der Bundesregierung zu lesen: »Der Bundestagsbeschluss vom 25.  August 2021 ist die fünfte Verlängerung«, dabei ist es erst die vierte. In Medienberichten werden die Datumsangaben, an denen darüber abgestimmt wurde, verwechselt, wie auch Zählweisen und Geltungsdauer der Regelungen oft unterschiedlich angegeben werden. Dies führte nicht nur bei mir zu zahlreichen Nachfragen, ob denn diese ominöse »epidemische Lage« noch fortbestehe, denn schließlich seien daran ja sämtliche Verordnungen und deren Regelungen geknüpft. Da dabei ab einem bestimmten Punkt auch die strikte Einhaltung der Drei-Monats-Frist wichtig zu sein schien, glaubten nicht wenige Menschen, die Regelungen hätten zwischenzeitlich ihre Geltung verloren, weil der Bundestag nicht rechtzeitig, nicht innerhalb der Frist, über eine Verlängerung abgestimmt habe.

Zudem gab es noch epidemische Notlagen in einzelnen Bundesländern, die zusätzlich Verwirrung stifteten. Am 15. Juni 2021 etwa meldeten die Aachener Nachrichten
 , die »epidemische Lage von landesweiter Tragweite« solle in Nordrhein-Westfalen nicht ein weiteres Mal verlängert werden. Damit entfielen ab dem 19. Juni 2021 besondere Befugnisse der Landesregierung.
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 Ging es noch komplizierter? Wenn es sich doch nun bei der Corona-Pandemie um die bis dahin schlimmste nur denkbare Notlage aller Zeiten handelte, wie konnte es da unterschiedliche Notlagen-Feststellungen auf Bundes- und Länderebene geben? Das konnte man eigentlich keinem vernünftig denkenden Menschen erklären.


DRITTES GESETZ ZUM SCHUTZ DER BEVÖLKERUNG


Zurück zur Chronologie. Wir hatten über die erste Änderung des Infektionsschutzgesetzes gesprochen, eines Gesetzes, das bis dahin, vor Corona, kaum ein Mensch und kaum ein Jurist in Deutschland 
 kannte, geschweige denn anwenden musste. Ein ganz wesentlicher Kritikpunkt an der bisherigen gesetzlichen Lage war das Fehlen einer Legaldefinition des Kunstbegriffs „epidemische Lage von nationaler Tragweite«. Mit dem vom Bundestag und Bundesrat am 18. November 2020 in einem beispiellosen Eilverfahren beschlossenen »Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite« wurden daraufhin in § 5 Absatz 1 Satz 4 IfSG
 die Voraussetzungen für die Feststellung einer solchen Lage vom Gesetzgeber definiert. Dort heißt es, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite liege vor, wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland bestehe, weil entweder »die Weltgesundheitsorganisation eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen hat und die Einschleppung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland droht« oder »eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder stattfindet«.

War die erste Feststellung am 25. März 2020 noch ein schlichter Parlamentsbeschluss und kein Gesetzgebungsakt, weshalb sie auch nicht im Bundesgesetzblatt
 verkündet wurde, so sind die Feststellung und die Aufhebung der Lage nunmehr im Bundesgesetzblatt
 bekannt zu machen (§ 5 Absatz 1 Satz 3 IfSG
 ). Das Gesetz wurde durch Bundestag und Bundesrat geradezu gepeitscht. Die zweite und dritte Lesung im Bundestag fanden am selben Tag statt, und an diesem Tag stimmte dann etwas später auch gleich noch der Bundesrat zu – ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier benötigte keine Zeit zur Überprüfung, er unterzeichnete das Gesetz noch an diesem 18. November. Ebenfalls noch am selben Tag erfolgte die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt
 . Fünf Schritte im Gesetzgebungsprozess an einem Tag – wann hatte es das schon einmal gegeben? Was für eine unglaubliche Eile!


 Durch das Änderungsgesetz wurde der neue § 28a IfSG
 in das bestehende Infektionsschutzgesetz eingefügt. Die Vorschrift hat den Titel »Besondere Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus SARS
 -C
 oV
 -2 « und enthält in Absatz 1 einen Katalog mit 17 (!) Freiheits- und Grundrechtseinschränkungen:

1. Anordnung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum,

2. Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht),

3. Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen Raum,

4. Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von Hygienekonzepten für Betriebe, Einrichtungen oder Angebote mit Publikumsverkehr,

5. Untersagung oder Beschränkung von Freizeitveranstaltungen und ähnlichen Veranstaltungen,

6. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzurechnen sind,

7. Untersagung oder Beschränkung von Kulturveranstaltungen oder des Betriebs von Kultureinrichtungen,

8. Untersagung oder Beschränkung von Sportveranstaltungen und der Sportausübung,

9. umfassendes oder auf bestimmte Zeiten beschränktes Verbot der Alkoholabgabe oder des Alkoholkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder in bestimmten öffentlich zugänglichen Einrichtungen,

10. Untersagung von oder Erteilung von Auflagen für das Abhalten von Veranstaltungen, Ansammlungen,


 Aufzügen, Versammlungen sowie religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften,

11. Untersagung oder Beschränkung von Reisen; dies gilt insbesondere für touristische Reisen,

12. Untersagung oder Beschränkung von Übernachtungsangeboten (vgl. Beherbergungsverbot),

13. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von gastronomischen Einrichtungen,

14. Schließung oder Beschränkung von Betrieben, Gewerben, Einzel- oder Großhandel,

15. Untersagung oder Beschränkung des Betretens oder des Besuchs von Einrichtungen des Gesundheits- oder Sozialwesens,

16. Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von § 33, Hochschulen, außerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung oder ähnlichen Einrichtungen oder Erteilung von Auflagen für die Fortführung ihres Betriebs,

17. Anordnung der Verarbeitung der Kontaktdaten von Kunden, Gästen oder Veranstaltungsteilnehmern, um nach Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus SARS
 -C
 oV
 -2 mögliche Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen zu können.

Nach Absatz 2 sind zudem noch folgende drei Schutzmaßnahmen zulässig, »soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID
 -19) erheblich gefährdet wäre«:


 1. Untersagung von Versammlungen oder Aufzügen im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und von religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften nach Absatz 1 Nummer 10,

2. Anordnung einer Ausgangsbeschränkung nach Absatz 1 Nummer 3, nach der das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur zu bestimmten Zeiten oder zu bestimmten Zwecken zulässig ist, und

3. Untersagung des Betretens oder des Besuchs von Einrichtungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 15, wie zum Beispiel Alten- oder Pflegeheimen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Entbindungseinrichtungen oder Krankenhäusern für enge Angehörige von dort behandelten, gepflegten oder betreuten Personen.

Wieder handelt es sich um eine besorgniserregende Liste an Einschränkungen, wieder hat der Gesetzgeber keinerlei Beleg für die Notwendigkeit der Maßnahmen erbracht. Zur Abstimmung stand die Bundestags-Drucksache 19/23944, ein Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU
 /CSU
 und SPD
 . Die Begründung zu diesem Entwurf hat einen Umfang von eineinhalb Seiten und ist inhaltlich denkbar dünn. Nachdem der Gesetzgeber mit der ursprünglichen Feststellung der epidemischen Lage am 27. März 2020 die beiden Ziele verfolgt habe, zum einen das Funktionieren des Gesundheitswesens sicherzustellen und zum anderen die damit verbundenen negativen finanziellen Folgewirkungen abzumildern, habe sich das Coronavirus SARS
 -C
 oV
 -2 zwischenzeitlich weiter verbreitet und mache nun weitere Regelungen notwendig, die immer noch auf den Schutz des Gesundheitswesens abzielen. Wie schon im März wird also der Erhalt der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens in den Mittelpunkt gestellt. Ich frage mich bereits an dieser Stelle, warum man nicht einfach mehr Betten aufgebaut und mehr Personal eingestellt hat. 
 Wäre das nicht die logische und dringlichste Maßnahme bei einer Pandemie gewesen? Dafür hätte es genau eines Gesetzes bedurft, und einer entsprechenden Menge Geld. Eine weitere Begründung für die stattdessen getroffenen Maßnahmen wird nicht gegeben. Weder wird nachgewiesen, dass es sich überhaupt um eine Pandemie handelt, noch wird dargelegt, inwiefern das deutsche Gesundheitssystem, das weltweit sicher einen Spitzenplatz unter den hervorragend ausgebauten medizinischen Versorgungssystemen einnimmt, dem immer noch ausbleibenden Ansturm von Patienten möglicherweise nicht gewachsen sein sollte.

Als ich weiterlese, stutze ich. Unter anderem soll mittels der nun beschlossenen Maßnahmen als Bestandteil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenkassen (GKV
 ) ein Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion oder auf das Vorhandensein von Antikörpern gegen das Virus bestehen. Testungen, gut – aber Antikörper?

Über das Thema »Antikörper« hatte ich mich häufig mit dem Mediziner Dr. Ronald Weikl unterhalten. Er erklärte mir, dem Juristen, dass Antikörper nur ein »Surrogat-Parameter« seien und es im Falle von Corona gar nicht so sehr auf die Menge an Antikörpern ankommen könne. Es gebe sogar Studien, die sagten, ein hoher Antikörper-Titer gehe bei einer späteren Infektion mit einem schwereren Krankheitsverlauf einher. Es käme viel mehr auf die T-Zellen-Funktion an. Aber man könne vielleicht nach Ablauf von über sechs Monaten durch den Nachweis eines Antikörper-Titers beweisen, dass noch genügend Immunschutz im Sinne von Antikörpern vorliege, um jemandem eventuell eine Impfung zu ersparen. Leider jedoch gebe es keine Gerichtsurteile dazu, die diese Nachweise als Immunität anerkennen.
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 Wäre mit einem solchen Nachweis nicht die Impfung obsolet? Diese wichtige Frage ist aus meiner Sicht bis heute offen.

Nun lese ich im Gesetzentwurf, dass ein Anspruch auf Testungen geschaffen worden sei, Antikörper nachzuweisen, ein Anspruch, von 
 dem ich seither nie wieder etwas gehört habe … Wäre es nicht wünschenswert gewesen, über einen Nachweis von Antikörpern eine Impfnotwendigkeit ausschließen zu können?

Schließlich wird in der Begründung noch auf die zum damaligen Zeitpunkt »in Kürze möglich erscheinenden Impfprogramme« hingewiesen, für die ebenfalls eine weitere Fortentwicklung der gesetzlichen Grundlagen angezeigt erscheine. Offenbar wird bereits der kommenden Impfung im wahrsten Sinn des Wortes entgegengefiebert.

Die Begründung schließt mit dem kurzen Hinweis, die »erheblichen Eingriffe in grundrechtliche Freiheiten« dienten dem Schutz der Bevölkerung vor Neuinfizierungen. Behaupten kann man viel. Die Einschränkungen erfolgten in Umsetzung der Gewährleistung des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Aber steht das da überhaupt?

Üblicherweise prüfen Juristen bei Maßnahmen dieser Art deren Verhältnismäßigkeit. Dieses Prüfungsschema, das drei Schritte umfasst, lernen Jurastudenten in den ersten Semestern (Geeignetheit, Angemessenheit, Erforderlichkeit). Dazu wird als Erstes überprüft, ob die Entscheidung einen legitimen Zweck erfüllt. Diese Überprüfung ist in der Regel unproblematisch. Nehmen wir an, der legitime Zweck wäre hier der Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit einem neuen Virus. Nächste Frage, passt eines der eingesetzten Mittel zur Verfolgung des Zwecks? Schon etwas kniffliger, aber wir nehmen für unseren Fall die im § 28a IfSG
 aufgelisteten 17 Maßnahmen und schauen, ob eine darunter ist, die passend erscheint. Sind Zweck und Mittel herausgearbeitet, wird im nächsten Schritt die Zweck-Mittel-Relation, also das Verhältnis der beiden zueinander, überprüft. Ist die Einsetzung des konkreten Mittels zur Erreichung des legitimen Zwecks geeignet, erforderlich und angemessen? Geeignet ist eine staatliche Maßnahme immer dann, wenn mit ihrer Hilfe das angestrebte Ziel gefördert werden kann. Nehmen wir beispielsweise das Abstandsgebot, so beginne ich bereits daran zu 
 zweifeln. Nehmen wir die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, und mein Zweifeln geht weiter. Für welchen der Punkte auf der Maßnahmen-Liste liegen eigentlich belastbare unabhängige Studien mehrerer Experten vor, die zudem in einen wissenschaftlichen Diskurs eingetreten sind und eventuelle Meinungsverschiedenheiten gemeinsam ausgeräumt haben? Wohl für keinen der genannten Punkte trifft das zu.

Zweiter Prüfungsschritt ist die Erforderlichkeit. Eine Maßnahme ist dann erforderlich, wenn kein milderes Mittel vorhanden ist, das den gleichen Erfolg mit der gleichen Sicherheit und einem vergleichbaren Aufwand herbeiführen würde. Dieses Prinzip bezeichnet man als »Interventionsminimum«. Genau darum geht es den sogenannten Maßnahmenkritikern bei ihren Einwänden ja, denn sie behaupten, es hätten nicht nur wenige, sondern sogar sehr viele anderweitige Möglichkeiten zur Verfügung gestanden, die bei vergleichbarem Aufwand zu einem ähnlichen Grad an Sicherheit geführt hätten. Beispielsweise hätte man es jedem freistellen können, eine Maske zu tragen oder Abstand zu halten, und wer dies möchte, hätte andere Menschen darum bitten dürfen, ihm dieses Verhalten zu gewähren. Warum aber zwangsweise auch diejenigen, die das nicht wollten, dazu verpflichtet werden mussten, ist bis heute weder von der Politik hinreichend erklärt noch von der Wissenschaft geklärt worden.

Der dritte Prüfungsschritt betrifft die Angemessenheit im engen Sinne. Angemessen ist eine staatliche Maßnahme, wenn das mit ihr verfolgte Ziel in seiner Wertigkeit nicht außer Verhältnis zur Intensität des Eingriffs steht. Um das beurteilen zu können, muss man eine Rechtsgüterabwägung für den konkreten Fall vornehmen. Das Rechtsgut, in welches eingegriffen wird, stellt man neben das Rechtsgut, weswegen eingegriffen wird, und dann wägt man unter Beachtung des Einzelfalls ab. An dieser Stelle passiert nun das, was kritische Juristen von Anbeginn der Maßnahmen gegen Corona für so verwerflich halten. Genau an diesem Punkt wird ganz offenkundig 
 das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes zum »Supergrundrecht« erklärt und letztlich über alle übrigen Grundrechte gestellt. Es wird die Wertigkeit der Grundrechte untereinander verändert – und dies, obwohl es hierfür keinen Anlass, keine Rechtfertigung und keinen Konsens gab. Die Änderung der unser Zusammenleben bestimmenden Werte ist es, was die Gemüter so aneinandergeraten lässt. Am Anfang eines jeglichen Totalitarismus steht immer die Umwertung der Werte …

Es gibt kein »Supergrundrecht« auf Gesundheitsschutz im deutschen Grundgesetz. Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG
 ist unmissverständlich formuliert: »Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.« Träger des Grundrechts ist zunächst jede natürliche Person. Jedes menschliche Leben profitiert von diesem Grundrecht, also auch das werdende Leben im Mutterleib. Erst der Tod lässt das Grundrecht enden. All das Gesagte gilt auch für die körperliche Unversehrtheit.

Der Schutzbereich des Grundrechts umfasst das Leben, also das körperliche Dasein, die biologisch-physische Existenz vom Zeitpunkt ihres Entstehens bis zum Eintritt des Todes, so das Bundesverfassungsgericht in einer der wichtigsten Entscheidung in der Rechtsprechungsgeschichte, der Entscheidung zum Luftsicherheitsgesetz vom 15. Februar 2006.
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 Die Frage, ob nur die Aufrechterhaltung des Lebens geschützt ist oder auch die Entscheidung gegen das eigene Leben, also der Selbstmord und Ähnliches, bleibt umstritten. Die besseren Argumente sprechen für die zweite Auffassung, so einer der maßgeblichen Kommentatoren des Grundgesetzes, Prof. Hans D. Jarass
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 , da nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf die körperliche Unversehrtheit auch die Selbstschädigung geschützt sei. Somit gehören zum Schutzbereich der körperlichen Unversehrtheit also sowohl die Ungestörtheit der Körpersphäre als auch das psychische Wohlbefinden sowie ferner die körperliche Integrität im Sinne der körperlichen Selbstbestimmung. 
 »Daher wird auch die Selbstverletzung geschützt sowie die Freiheit zur Krankheit.«
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Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt, den wir uns an dieser Stelle ein wenig genauer ansehen müssen. In einer grundlegenden Entscheidung vom 23. März 2011, die mein geschätzter Anwaltskollege David Schneider-Addae-Mensah erfolgreich erstreiten konnte, hatte das Bundesverfassungsgericht sich mit der Frage zu befassen, ob das grundsätzlich bestehende Selbstbestimmungsrecht der »Freiheit zur Krankheit« dort seine Grenzen finde, wo eine drohende gewichtige gesundheitliche Schädigung abgewendet werden müsse. Zunächst bestätigte das Gericht, dass es selbstverständlich zum traditionellen Gehalt des Grundrechts aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG
 gehöre, dass der Einzelne sich gegen jegliche staatliche Zwangsbehandlung wehren könne (so bereits BV
 erfGE
 79, 174, 201). Demnach bleibe der Eingriffscharakter einer Zwangsbehandlung auch dann bestehen, wenn diese ausdrücklich zum Zwecke der Heilung vorgenommen werde, denn eine schädigende Zielrichtung sei nicht vorausgesetzt. Das Verfassungsgericht stellt ausdrücklich klar, dass weder der gebotene Schutz Dritter als rechtfertigender Belang in Betracht komme noch eine Berechtigung des Staates bestehe, den Einzelnen vor sich selbst in Schutz zu nehmen. Die Begründung für den letztgenannten Punkt finde ich überaus wichtig und zitierenswert: Es bestehe, so das Bundesverfassungsgericht, »keine Vernunfthoheit staatlicher Organe über den Grundrechtsträger dergestalt, dass dessen Wille allein deshalb beiseitegesetzt werden dürfte, weil er von durchschnittlichen Präferenzen abweicht oder aus der Außensicht unvernünftig erscheint«. Mit anderen Worten, es besteht ein Recht auf Unvernunft, das von staatlicher Seite nicht durch eine Art Allwissenheit übertrumpft werden darf.

Denken wir an dieser Stelle kurz an die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht, so ist die Frage, ob diese wohl verfassungswidrig sein würde, schnell beantwortet: ganz eindeutig ja! Auch für die Frage, ob der Staat Maßnahmen verordnen darf, die den 
 Schutz des Einzelnen, der sich vielleicht gar nicht schützen lassen will, betreffen, sind wir an diesem Punkt bereits im Bereich der Verfassungswidrigkeit angekommen: Dies darf der Staat eindeutig nicht. Und zwar nach bisher unangegriffener eigener Einschätzung des höchsten deutschen Gerichts, des Bundesverfassungsgerichts. Nun war das Gericht zugegebenermaßen im Jahr 2006 noch deutlich anders besetzt. An der Entscheidung, aus der ich soeben zitiert habe, wirkten unter anderem die hoch angesehenen Richter Andreas Voßkuhle und Udo Di Fabio und weitere hervorragend ausgebildete Verfassungsrichter mit – und nicht laienartig und zudem politisch gefällig urteilende Richterdarsteller.

»Die Freiheitsgrundrechte schließen das Recht ein, von der Freiheit einen Gebrauch zu machen, der jedenfalls in den Augen Dritter – den wohlverstandenen Interessen des Grundrechtsträgers zuwiderläuft. […] Die grundrechtlich geschützte Freiheit schließt auch die ›Freiheit zur Krankheit‹ und damit das Recht ein, auf Heilung zielende Eingriffe abzulehnen, selbst wenn diese nach dem Stand des medizinischen Wissens dringend angezeigt sind.«

So formulierte das Bundesverfassungsgericht unmissverständlich. Welche Bedeutung kommt dann aber dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit im Gefüge der Grundrechte der Artikel 1 bis 19 tatsächlich zu? Vor allem handelt es sich bei Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG
 um ein höchstpersönliches Abwehrrecht gegen Übergriffe des Staates.

Im September 2021 meldet sich der Philosoph und Sozialwissenschaftler Jürgen Habermas mit einem Aufsatz zu Wort, in dem er folgender Frage nachgeht: »Welche Pflichten erlegen die Grundsätze einer liberalen Verfassung der Regierung in einer solchen Situation wie der Corona-Krise auf und welche Handlungsspielräume haben sie dabei gegenüber ihren Bürgern?« Ausgehend von einem 
 Naturereignis (umstritten), stellt Habermas konkret die Frage, ob ein demokratischer Rechtsstaat Politiken verfolgen darf, mit denen er vermeidbare Infektions- und Todeszahlen in Kauf nimmt. Bereits an dieser Stelle entgegne ich, die Frage ist falsch gestellt. Im Gegenteil müsste gefragt werden: Muss ein demokratischer Rechtsstaat nicht zwingend eine Politik verfolgen, mit der er zugunsten der unbedingten Aufrechterhaltung aller individuellen Freiheits- und Grundrechte notfalls Infektionen in Kauf nimmt? Habermas dagegen kommt zu dem völlig abwegigen Schluss, der Staat müsse schon allein aus funktionalen Gründen die notwendigen Solidarleistungen von allen Bürgern rechtlich erzwingen dürfen. Zwar sieht er die Aporie, also den Widerspruch, zwischen Rechtszwang und Solidarität. Aber er befindet, »die asymetrische Beanspruchung der Bürgersolidarität« könne »auf Kosten gleichmäßig gewährleisteter subjektiver Freiheiten […] durch die Herausforderungen einer Ausnahmesituation gerechtfertigt sein«.
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 Es liegt meines Erachtens auf der Hand, dass die von Habermas angeführte Argumentation nicht trägt: Sowohl die Verlautbarungen eines »Expertenrates« oder Aussagen von Fachpolitikern wie Karl Lauterbach als auch die Äußerungen einflussreicher Ministerpräsidenten wie Markus Söder enthalten Scheinargumente im politischen Raum, zielen auf eine Medienpräsenz ab und können in keiner Weise eine rechtliche
 Legitimation bewirken. Dass er sich zudem den Verweis auf »die politisch aggressive und verschwörungstheoretisch begründete Verleugnung der pandemiebedingten Infektions- und Sterberisiken« nicht verkneifen kann, sagt ein Übriges über die mittlerweile eingetretene Realitätsferne von Jürgen Habermas aus, ist doch zwischenzeitlich erwiesen, dass die Infektions- und Sterbezahlen während der Pandemie tatsächlich erheblich geringer als staatlicherseits angegeben sind.

Im Rahmen dieser verfehlten Auffassung kommt Habermas zu dem Schluss: »Man kann nicht die Würde einer Person schützen wollen und deren Physis versehren lassen.« Ein fatales Missverständnis. Ist es doch gerade Ausdruck der Achtung der Menschenwürde 
 aus Artikel 1 GG
 , die Entscheidung darüber, ob ein Einzelner einen staatlichen Schutz seiner Physis wünscht, dem Einzelnen und nur diesem allein zu überlassen. Umgekehrt würde für mich ein logischer Satz lauten: »Man kann nicht die Physis eines Menschen schützen und dabei seine Würde verletzen.« Auch an folgender Aussage von Habermas ist aus meiner Sicht alles falsch: »Diese vernunftrechtliche Sublimierung des Sinns der politischen Vergemeinschaftung schließt aber den handfesten Schutz der physischen Unversehrtheit des Menschen als Basis der Unantastbarkeit der Menschenwürde der Person ein.«. Er scheint hier überhaupt nicht zu merken, dass auf dem Feld individueller Grundrechte eine »politische Vergemeinschaftung« schon von vornherein ausgeschlossen sein muss. So entsteht am Ende genau das, was unbedingt vermieden werden muss, nämlich eine Politisierung des Rechts.

Nein, ein Supergrundrecht »Gesundheitsschutz« existiert nicht, weder im Grundgesetz noch anderswo. Es gibt auch keinen Anspruch darauf, an einer bestimmten Krankheit nicht zu erkranken. Zahlreiche Autoren haben darauf hingewiesen, ich will beispielhaft nur auf den ausgezeichneten Gesprächsbeitrag des Anwaltskollegen Prof. Niko Härting verweisen, der in einem Interview mit den Nach-DenkSeiten
 klarstellt:

»Vor Corona hätte sich dies kein Jurist vorstellen können. Im Jurastudium haben wir Grundrechte ganz anders gelernt. […] Die Gesundheit ist kein ›Supergrundrecht‹, ebenso wenig wie ›Sicherheit‹ ein ›Supergrundrecht‹ ist. Wir alle haben das Recht, von den Regierenden zu verlangen, dass es ein funktionierendes Gesundheitssystem gibt und dass die Ämter und Behörden in der Pandemie nicht untätig bleiben. Aber niemand hat das Recht zu verlangen, dass sich die gesamte Gesellschaft, das gesellschaftliche Leben und alle Mitmenschen dem Ziel des Infektionsschutzes vollständig unterordnen.«
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 Ähnlich äußert sich der Staatsrechtler Friedrich Schoch, auch nach seiner Auffassung existiert kein Supergrundrecht Gesundheitsschutz.
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 Doch woher kommt diese Idee? Wesentlichen Auftrieb erhielt die Vorstellung durch einen Aufsatz des Berliner Rechtsprofessors Christian Pestalozza aus dem Jahr 2007, in dem ein »Recht auf Gesundheit« in die Debatte eingeführt wird. Nach Pestalozzas Auffassung, zu diesem Zeitpunkt eine absolute Mindermeinung, haben zwar andere Grundrechte mit der eigenen Gesundheit nichts zu tun, müssen sich aber möglicherweise Begrenzungen gefallen lassen. »Die freie Entfaltung der Persönlichkeit, garantiert in Artikel 2 Absatz 1 GG
 , lässt sich im Interesse der Gesundheit anderer einschränken«, meint Pestalozza. Er gesteht zwar ein, über ein Recht auf Gesundheit finde man im Grundgesetz nichts. Gleichzeitig konstruiert er jedoch ein solches, indem er behauptet, es gebe sogenannte »grundrechtsbegleitende Solidaritätsgebote«, die es dem Einzelnen auferlegten, sich innerhalb einer Solidargemeinschaft von Gesunden und Kranken Pflichten und Obliegenheiten auferlegen zu lassen. Daraus entsteht ihm zufolge ein Recht auf Gesundheit, das er offenbar auch an Artikel 20a GG
 anknüpfen lassen will, der vom Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen handelt. Pestalozza verleiht diesem Gesundheitsschutz den Begriff »kombinatorisches Grundrecht auf Gesundheit«.
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Ich halte diesen Ansatz für sehr problematisch, da er ein neues Grundrecht schaffen möchte, wo das Grundgesetz aus gutem Grunde kein solches vorgesehen hatte. Der Ansatz, den wir im Artikel 2 Absatz 2 GG
 finden, schließt an die Erfahrungen im Dritten Reich an und sucht jeglichen staatlichen Zwang, der in einer Beschädigung der körperlichen Unversehrtheit münden könnte, zu verhindern. Artikel 2 Absatz 2 GG
 ist also ausdrücklich ein Abwehrrecht des Einzelnen gegen Übergriffe des Staates. Ein Recht auf Gesundheit aber würde unweigerlich Konflikte zwischen Individuen auslösen und zudem den Staat vor unlösbare Aufgaben stellen. Wollte man ein Recht auf Gesundheit ernsthaft verwirklichen, dann müsste 
 man vieles, was Menschen tun, verbieten: Autofahren, Rauchen, Mannschaftssport, Extremklettern, Bungeejumping, Fensterputzen und etliches mehr.

Mit dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit sollte eben gerade kein Supergrundrecht geschaffen werden, das hierarchisch über den anderen Grundrechten stehen würde. Im Grundgesetz gibt es vielmehr nur ein Grundrecht, das sich von den übrigen abhebt und das eine herausragende Stellung vor allen anderen beansprucht, und das ist die Würde des Menschen. Ohne die Beachtung der Menschenwürde in allen Situationen des Lebens, so wie es Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 und 2 GG
 fordern, haben alle übrigen Grundrechte keinen Sinn. Die Würde des Menschen ist der oberste Verfassungswert. Sie zu achten ist die wichtigste Wertentscheidung des Grundgesetzes. Damit fungiert die Garantie des Artikels 1 GG
 als tragendes Konstruktionsprinzip und bindet insbesondere auch alle staatlichen Organe. »Der Staat und seine Ziele haben keinen Eigenwert, sondern ziehen ihre Berechtigung allein daraus, dass sie den Menschen konkret dienen.«
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 Den Menschen und ihrer Würde, möchte ich hinzufügen.

Nun haben manche genau aus solchen Sätzen wie dem gerade zitierten geschlussfolgert, dies sei just der Hintergrund, der den Staat berechtige, Regelungen wie den neuen § 28a IfSG
 zu schaffen. Die Neuregelung gehe doch konkret auf die veränderte Infektionslage ein und verarbeite neue Erkenntnisse der Wissenschaft, so wie es in der Begründung zum Gesetzentwurf auch angedeutet werde. Dem Menschen konkret dienten die neuen Beschränkungen, und sie seien auch nötig, da eben der Erhalt der Gesundheit aller das höchste Ziel des Staates sein müsse. Allerdings, das ist eine unzulässige Verdrehung der bestehenden Werteordnung, die das Grundgesetz eindeutig vorgibt.

Es verwundert daher nach alldem nicht, dass es vor und nach der Beschlussfassung zu heftiger Kritik der im Bundestag getroffenen Regelungen kam. Menschen gingen auf die Straße, während Juristen 
 bemängelten, dass mit der Neufassung nach wie vor keine geeignete Rechtsgrundlage für die Maßnahmen gegen Corona geschaffen werde. Insbesondere genüge der neue § 28a IfSG
 nicht den Vorgaben des Parlamentsvorbehalts und nicht dem Bestimmtheitsgrundsatz.
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 »Verfassungswidrig und voller handwerklicher Fehler«, so die Zusammenfassung in der angesehenen Legal Tribune Online
 (LTO
 ). Das Eiltempo, die fragwürdige vorbereitende Ausschussarbeit im Bundestag, der sich entschieden hatte, die vorwiegend juristischen Fragen im Gesundheitsausschuss und nicht im Rechtsausschuss zu behandeln, die äußerst kurze Frist für die dort geladenen Sachverständigen, sich vorzubereiten, die Ausgestaltung der Maßnahmen als bloße Regelbeispiele, die rechtstechnisch zu beanstanden sei und viele Interpretationsspielräume öffne, sowie das Fehlen von zeitlichen Befristungen für schwere Grundrechtseingriffe standen im Zentrum der Kritik.
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In Berlin demonstrierten am 18. November 2020, am Tag der entscheidenden Abstimmung, weit über 10.000 Menschen rund um den Bundestag. Dabei setzte die Polizei mehr als 2.500 Beamte und sogar Wasserwerfer ein. Polizeiaufgebot, Gewaltanwendung und auf der anderen Seite der Schock bei den Demonstranten angesichts der unverhohlenen Machtdemonstration einer im Grunde von der Wissenschaft entmachteten Politik waren riesig. Szenen wie aus einem Polizeistaat. Als Begründung für den Einsatz von Wasserwerfern hieß es, die Demonstranten hätten sich nicht an die Auflagen gehalten. Beschönigend wird man vonseiten der Polizei später davon sprechen, man habe die Demonstranten nur »beregnet« …

Meine Frau Mella ist an diesem Tag in Berlin. Ich bin zu Hause bei den Kindern und verfolge das Geschehen über Livestreams. Zwischendurch telefonieren wir auch. Die Eindrücke, die sie wiedergibt, sind erschütternd. Die Polizisten nimmt sie durchweg im Eskalationsmodus wahr. Die Demonstranten sind dagegen entspannt und singen viel. »Die Stimmung war trotzdem gedrückt, es 
 war eigentlich klar, dass wir nichts bewirken können«, sagt sie am nächsten Tag, als sie zurückgekehrt ist, noch immer im Schock. Ich notiere in meinem Tagebuch: »CDU
 /CSU
 ,SPD
 und Grüne beschließen die Aufgabe der deutschen Demokratie und setzen das Grundgesetz außer Kraft. Ein schwarzer Tag.« In einer Gesprächsrunde sagte der Journalist Roland Tichy sinngemäß, wer einmal als friedlicher Bürger im Wasserstrahl eines Wasserwerfers gestanden habe, der sei für die Demokratie für immer verloren …


DAS JURISTISCHE NULLUM DER MINISTERPRÄSIDENTENKONFERENZ


Während der Corona-Krise hatte sich ein neuartiges Gremium etabliert, von dem man bis dahin noch nichts gehört hatte und das unter dem Namen »Ministerpräsidentenkonferenz« oder »Bund-Länder-Konferenz« relativ regelmäßig seit dem Frühjahr 2020 tagte. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte erstmals am 12. März die Regierungschefs der Bundesländer zusammengerufen, um mit ihnen die aktuelle Lage zu besprechen. Anfangs hat, glaube ich, niemand so richtig mitbekommen, was da eigentlich genau geschah. Im Laufe der Zeit wurde aber klar, in diesem Kreis werden die Weichen gestellt. Zwar schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags beschönigend, es handele sich nur um eine Abstimmungsrunde, denn schließlich »verbiete das Grundgesetz Bund und Ländern nicht, sich über Art, Umfang und Zielrichtung von Maßnahmen der Landesverwaltung abzustimmen«.
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Tatsächlich täuscht diese Formulierung aber nur über ein Dilemma hinweg, für dessen Lösung der Bundesregierung und den Ländern nur eine Verfassungsumgehung einfiel. Die Ausführung des Infektionsschutzgesetzes ist nämlich, abgesehen von einzelnen Normen wie dem § 5 IfSG
 , Ländersache und liegt nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes gemäß Artikel 83 GG
 nicht im 
 Zuständigkeitsbereich des Bundes. Da die Pandemie aber als bundesweites Problem gesehen und alsbald klar wurde, wie unterschiedlich Länderregelungen ausfallen können, entstand sehr schnell das Bedürfnis nach einem Abstimmungsgremium, das es so gar nicht hätte geben dürfen.

Aber ist diese Bund-Länder-Konferenz wirklich ein »informelles Gremium«, dessen »getroffene Absprachen über die zu ergreifenden Maßnahmen allerdings nicht verbindlich« sind, wie der Wissenschaftliche Dienst formulierte? Davon kann meines Erachtens keine Rede sein. Mitnichten handelte es sich um bloße »politische Absichtserklärungen«, man sehe sich nur einmal an, wie alle Menschen vor den Treffen gebannt auf die neuesten Entscheidungen warteten, oder man lese die regelmäßigen Schlagzeilen nach den Treffen. Vom 12. März 2020 bis 22. März 2021 fanden 26 solcher Treffen statt, teilweise drei in einem Monat.
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 Schon vom ersten Treffen am 12. März 2020 wurde auf der Website der Bundesregierung berichtet, welchen »Beschluss« das Gremium getroffen habe. De facto handelte es sich um ein ganzes Paket an Beschlüssen, darunter dieser, dass aufgrund des Erfordernisses »sich die Krankenhäuser in Deutschland auf den erwartbar steigenden Bedarf an Intensiv- und Beatmungskapazitäten zur Behandlung von Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen durch Covid-19 konzentrieren sollen, soweit medizinisch vertretbar, grundsätzlich alle planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe in allen Krankenhäusern ab Montag auf unbestimmte Zeit verschoben und ausgesetzt werden«

44


 . Genau das geschah dann in der Folgezeit. Ich finde, das war durchaus ein Beschluss und nicht lediglich eine unverbindliche Abstimmung. Am 14. Oktober 2021 schreibt die Bundesregierung über ein solches Treffen: »Harte, aber notwendige Maßnahmen beschlossen«.


»
 ›Wir fordern alle Bürgerinnen und Bürger auf, die Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken. Und 
 wir werden private Zusammenkünfte nur im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestatten‹, betonte die Kanzlerin nach den Beratungen. Man sehe sich zu dieser Maßnahme genötigt, auch wenn man wisse, dass sie hart sei.

Darüber hinaus haben sich Bund und Länder zu einer weiteren möglichen Maßnahme in Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 200 entschieden – nämlich zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort herum, sofern kein triftiger Grund vorliege. ›Insbesondere haben wir hier im Blick, dass tagestouristische Ausflüge keinen triftigen Grund darstellen‹, betonte Merkel.
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Interessant ist auch die Teilnehmerliste: Neben den wichtigsten Ministern und den Regierungschefs der Bundesländer nehmen auch die Chefs der Staatskanzleien der Länder, der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, Heyo K. Krömer, Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité und selbst ernannter Obervirologe, sowie RKI
 -Chef Lothar Wieler teil. In seiner viel beachteten Verfassungsbeschwerde rügte der Berliner Richter Pieter Schleiter das Gremium als »verfassungswidrig« und führte aus: »Jetzt erlassen zwar formal die Länder ihre Verordnungen – aber nach einem Abstimmungsprozess in einem Gremium, das im Grundgesetz nicht vorgesehen ist.«
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Machen wir uns noch einmal kurz klar, was hier geschieht. Ein Gremium wird von der Bundeskanzlerin installiert, das es nach dem Grundgesetz nicht geben soll, und beschließt öffentlichkeitswirksam alle paar Wochen, unter welchem Schicksal die Bundesbürger fortan leiden sollen. Ein Nichtgremium als Wirkmacht. Hier manifestiert sich der Maßnahmenstaat par excellence. Ich habe zuvor schon ausgeführt, dass sich der Maßnahmenstaat durch eine sichtbare Dynamisierung der rechtlich relevanten Prozesse zeigt. Alles verselbstständigt sich, das Tempo nimmt zu, die Qualität leidet. Hierin 
 kommen Beschleunigung, Wandel und Ungewissheit zum Ausdruck, vor allem indem die Geltungszeit des gesetzten Rechts drastisch herabgesetzt wird. Andererseits sind aber gerade die Grundrechte dieser Dynamik entzogen und sollen bewusst stabil gelten, gerade auch in Zeiten der Krise. Grundrechte sind der Kurzlebigkeit enthoben, das in ihnen formulierte Recht gilt zeitlich unendlich. Die Grundrechte stehen damit über dem übrigen Recht. Und nun kommt ein Gremium, das es gar nicht geben darf, und löst all das auf, indem in diesem Kreis allwöchentlich neu über unsere Grundrechte befunden wird. Das ist absurd und vor allem eindeutig verfassungswidrig!


BUNDESNOTBREMSEN - AUSBREMSER


Im Mai 2020 legte die Bundesregierung als Grenzwert für neue »Eindämmungsmaßnahmen« eine Inzidenz von 50 Coronavirus-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner willkürlich fest. Lag die gemeldete Zahl an den letzten sieben Tagen über diesem Wert, so musste der Landkreis oder die Stadt weiter einschränkende Maßnahmen verhängen. Für Bayern hatte die Bayerische Landesregierung, ebenso willkürlich, den Wert von 35 festgelegt. Man war der Ansicht, anhand der Sieben-Tage-Inzidenz zeige sich, wie effizient eindämmende Maßnahmen seien. An dieser Zahl wollte man auch ablesen, ob Neuinfektionen verstärkt auftreten, wenn man die Maßnahmen wieder lockert. Das mathematisch anmutende System schien Sicherheit und zahlengestützte Logik zu versprechen.


Beispielrechnung:
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 In einer Stadt mit 400.000 Einwohnern wurden an den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen dem Gesundheitsamt insgesamt 700 Personen mit positivem laborbestätigten Corona-Test gemeldet. Zur Berechnung der »Sieben-Tage-Inzidenz« wird zunächst die aktuelle Einwohnerzahl der Stadt durch 100.000 dividiert (400.000 : 100.000 = 4). Danach wird 
 die Zahl der gemeldeten Coronafälle durch das Ergebnis geteilt (700:4 = 175). Die »Sieben-Tage-Inzidenz« in der Stadt beträgt demzufolge 175.

Diese Festlegung eines pauschalen Indikators
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 als Maßstab für Maßnahmen verleite den Gesetzgeber dazu, solche einschränkenden Maßnahmen ebenfalls pauschal in der Allgemeinbevölkerung umzusetzen, obgleich ein gezieltes Vorgehen viel wirksamer wäre, so lautete die Kritik des Epidemiologen Gérard Krause, den der Bundestag als Sachverständigen angehört hatte.
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 Nun aber hatte der Gesetzgeber durch die im Dritten Bevölkerungsschutzgesetz beschlossene Koppelung von Maßnahmen an einen einzigen Indikator, nämlich allein an den Inzidenzwert der Fallmeldungen, »die Exekutive in Abhängigkeit eines Messwertes gegeben, der nachweislich keine konstante Messgrundlage hat«, so der Sachverständige Krause. Warum hat man nicht andere Indikatoren als zusätzliche Kenngrößen herangezogen, so etwa die Krankenhausneuzugänge und die Intensivbettenbelegung, die Sterbezahlen, die Altersstruktur im Zusammenhang mit Infektionen, Clusterausbrüche, den Anteil Geimpfter und Genesener oder allgemein den Anteil immuner Personen, Daten zur regionalen Testungspraxis oder gar Abwasserdaten, um das Infektionsgeschehen regional eingrenzen zu können.
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 All dies erfolgte jedoch nicht, stattdessen kettete der Gesetzgeber die Exekutive an einen rein willkürlichen Zahlenwert und erzeugte genau damit neue Verunsicherung und den Eindruck der Willkür.

Vorsichtig ausgedrückt ist es also höchst fragwürdig, wenn nun diese Sieben-Tage-Inzidenz bei der Festlegung von Maßnahmen von den politischen Entscheidungsträgern als quasi alleiniges Entscheidungskriterium herangezogen wird. Zur Kritik gesellt sich hinzu, dass die jeweils erhobenen Kennziffern nicht einer auf repräsentativen Stichproben basierenden epidemiologischen Inzidenz entsprechen und zudem die Dunkelziffer im nicht getesteten Teil der Bevölkerung naturgemäß nicht erfasst wird. Nimmt man dann noch die massive Kritik an der Aussagekraft aller verwendeten Testmethoden 
 von Antigen-Schnelltest bis PCR
 -Test hinzu, dann wird der Wert vollends zur Roulettezahl.

Mit Beschluss vom 3. März 2021 vereinbarten die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, dass fortan ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 eine »Notbremse« greifen soll.
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 Angesichts einer zu diesem Zeitpunkt wieder stark ansteigenden Dynamik gemeldeter Infektionsfälle war Aktionismus angesagt, es mussten Taten folgen. Im Laufe des März war Angela Merkel dann aber offenbar mit der Umsetzungspraxis einiger Bundesländer unzufrieden. In der Polit-Talkshow Anne Will
 am 28. März 2021 orakelte Merkel über eine mögliche Anpassung des Infektionsschutzgesetzes und deutete an, dass der Bund aktiv werden könne, wenn die Länder in der Umsetzung nicht konsequent genug seien.

Von dem sich ausbreitenden Flickenteppich in Deutschland mit 16 unterschiedlichen Landesregelungen hatte ich schon gesprochen. Am 29. März 2021 veröffentlichte der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags eine Ausarbeitung zur Reichweite der Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich des Infektionsschutzes. Darin heißt es, der Bund könne alle erforderlichen Maßnahmen des Infektionsschutzes selbst regeln und müsse den Ländern keine eigene Regelungsspielräume überlassen. Das Infektionsschutzgesetz stützt sich im Wesentlichen auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 GG
 und sieht eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes vor. In einer früheren Ausarbeitung vom 9. April 2020 hatte der Wissenschaftliche Dienst den Ländern noch tendenziell einen Gestaltungsspielraum zugewiesen, den diese trotz der Ausgestaltung des Infektionsschutzes im IfSG
 weiterhin nutzen konnten. Die neuerliche Ausarbeitung aber darf man so verstehen, dass dem Bund die eigentliche Gesetzgebungskompetenz zugewiesen wird und den Ländern dann nur noch wenig Spielraum für länderspezifische Regelungen und beim Gesetzesvollzug des IfSG
 verbleibt. Das Ergebnis: »Der Bund kann Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vollumfänglich gesetzlich regeln.«


 Diese Auffassung spiegelte sich dann auch im Gesetzentwurf und der Begründung wider. Darin wird deutlich, die Änderung ist eine Reaktion auf die gegenwärtig »bundesuneinheitliche Auslegung der gemeinsam von den Ländern in der regelmäßig stattfindenden Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Maßnahmen«.
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 Mit dem Vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, das dem Bundestag in Form der Drucksache 19/28444 am 13. April 2021 zur Entscheidung vorgelegt wurde, betrat der Gesetzgeber erneut verfassungsrechtliches Neuland. Nun wollte man auf eine neue Virusvariante reagieren, diesmal B. 1.1.7, und wieder wurde die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems in den Mittelpunkt der Begründung gestellt. Schon in dieser Begründung wird deutlich, dass der Gesetzentwurf das Schließen von Lücken zum Gegenstand hat:

»Es wird eine bundesweit verbindliche Notbremse ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 eingeführt. […] Zudem wird die Bundesregierung ermächtigt, zur einheitlichen Festsetzung von Corona-Maßnahmen Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen. Die Rechtsverordnungen sind an die Überschreitung einer Inzidenz von 100 geknüpft.«
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Am 21. April 2021 beschlossen, trat die Bundesnotbremse zwei Tage später in Kraft, allerdings nur in Landkreisen und freien Städten mit einer Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Ab diesem Moment waren alle in meinem Umfeld ständig damit beschäftigt, in der Inzidenzahlentabelle ihres Bundeslandes nachzuschauen, ob der Kreis, in dem man sich aufhielt oder in den man wollte, gerade über oder unter den magischen 100 lag. Was für ein unglaublicher und unbegründeter Wahnsinn! Keiner konnte erklären, wofür gerade die Zahl 100 gut sein sollte, aber (fast) alle machten mit.


 Verständlicherweise gab es an der Bundesnotbremse parteiübergreifend Kritik. Von allen Seiten wurde die Zahl 100 infrage gestellt. Während manche die Regelungen als zu lasch bewerteten, wurde erneut auf breiter Front die Verfassungsmäßigkeit hinterfragt: Dürfen Grundrechte pauschal durch Maßnahmen eingeschränkt werden, ohne dass klar ist, ob diese tatsächlich dem Gesundheitsschutz dienen? Ist die »Ermächtigung« der Bundesregierung rechtmäßig? Durch die Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen kam es zu einem massiven Einschnitt in elementarste Freiheitsrechte. Durch die flächendeckenden Schulschließungen wurden die allgemeine Schulpflicht und ihr Gegenstück, das Recht auf Bildung, massiv eingeschränkt.

In der Folge gingen mehr als 300 Klagen und Eilanträge gegen die Bundesnotbremse beim Bundesverfassungsgericht ein – denn das hatte sich nun ja auch noch geändert: Da es sich um ein Bundesgesetz handelte, war quasi nur noch der Rechtsweg direkt zum höchsten deutschen Gericht offen, nicht mehr der zu den Verwaltungsgerichten in den Ländern. Sämtliche Eilanträge wiesen die Richter in Karlsruhe schon im Mai ab. Auf die beiden desaströsen Entscheidungen, die unter dem Namen »Bundesnotbremse I und « in die Rechtsgeschichte eingehen werden, gehe ich später noch genauer ein.

Beachtlich aber bleibt, mit welchem Grad an Machtanmaßung gerade vonseiten der Bundeskanzlerin die Zentralmacht Bund den Ländern hier die Regelungshoheit abgenommen hat. Die Bundesnotbremse ist zugleich ein Ausdruck der Hilflosigkeit. In ihr drückt sich aus, dass die Politik ohne eine automatenhafte Zahlenmechanik offenbar nicht mehr auszukommen glaubt. Die Mechanisierung der politischen Sphäre wird sowohl im Ablauf der Hervorbringung als auch im Wortlaut der Regelung selbst sichtbar. »Überschreitet […] die Anzahl […] den Schwellenwert, so gelten dort ab dem übernächsten Tag die folgenden Maßnahmen […].« Auch für die dann folgenden Maßnahmen spielen wieder nur Zahlen eine Rolle: »bis 
 15 Personen«, »von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags«, »für die ersten 800 Quadratmeter Gesamtverkaufsfläche eine Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden je 20 Quadratmeter«.

Für meine Begriffe wurde die Bundesnotbremse zur Bremse der Politik anstatt zu einer effizienten Bremse irgendeiner Infektion. Und genau darin liegt auch die Verfassungswidrigkeit begründet. Wie kann man anhand eines solchen Wirkmechanismus, anstelle von konkreter Gefahrenbeurteilung und darauf abgestellter lokaler Reaktion, eine Grundrechtseinschränkung dieses Ausmaßes begründen? Ich meine, das ist von vornherein ausgeschlossen. Letztlich richteten sich die Maßnahmen der Bundesnotbremse gegen alle Menschen, obgleich zu keinem Zeitpunkt alle Menschen gleichermaßen von möglichen Corona-Gefahren betroffen waren. Die Zahlen wiederum, die zu keinem Zeitpunkt je wissenschaftlich begründet wirkten, sondern durchgängig jegliche epidemiologische oder sonstige Fundierung vermissen ließen, wirkten weiterhin willkürlich.



VON FALSCHEN GESUNDHEITSZEUGNISSEN UND DEM STRAFGESETZBUCH


Wer sich von den Maßnahmen befreien wollte, die diverse Regelungen des Gesetzgebers ihm immer wieder auferlegten, der wählte dabei meist den Gang zum Hausarzt. Mit der Einführung der Mund-Nasen-Bedeckungen stellte sich eine medizinische Frage, nämlich die, ob das Tragen von Masken nicht seinerseits erhebliche Gefahren für die Gesundheit des Trägers mit sich bringen mochte. Kommt nun ein Arzt entweder aufgrund der eingehenden Untersuchung seines Patienten oder aber aufgrund allgemeiner medizinischer Erwägungen zu dem Schluss, dass das Tragen einer Maske bei einem bestimmten Patienten zu einer gesundheitlichen Gefährdung führen könnte oder bereits dazu geführt hat, und stellt dieser Arzt diesem Patienten dann ein Attest aus, wie könnte ich mir als Jurist dann anmaßen, 
 die medizinische Auffassung des Arztes anzuzweifeln und anstelle dieser Einschätzung meine eigene, nicht fachlich fundierte Ansicht zu setzen? Richtig: Dazu bin ich weder befugt noch in der Lage.

Vor Corona hätte dies jedem, ich betone: jedem Juristen eingeleuchtet. Mehr noch, bis dahin galten ärztliche Einschätzungen und insbesondere schriftliche Stellungnahmen von Ärzten als vollkommen unangreifbar. Im Arbeitsrecht galt der Grundsatz, dass man dem Arbeitgeber über seinen Gesundheitszustand keinerlei Auskunft zu geben hat – ich meine, der Grundsatz gilt nach wie vor. Im Ordnungsrecht galt der Grundsatz, dass man als Beschuldigter gegenüber Ordnungsamtsbeamten wie der Polizei keinerlei Auskunft über seinen Gesundheitszustand zu geben hat – ich meine, der Grundsatz gilt nach wie vor. In der Schule galt der Grundsatz, dass man als Schüler oder dessen Eltern über gesundheitliche Details keinerlei Auskünfte zu geben hat – ich meine, dieser Grundsatz gilt nach wie vor.

Urplötzlich aber liegt der Gesundheitszustand eines jeden auf der Gasse. Und medizinische Bescheinigungen sind plötzlich Gegenstand von strafrechtlichen Ermittlungen.

Im Verlauf der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen wurden die Behörden zunehmend auf die Atteste aufmerksam, die Demonstranten beispielweise bei Kontrollen wegen angeblicher Verstöße gegen die Auflage, während eines Aufzugs oder einer Versammlung eine Maske zu tragen, vorzeigten. Schon früh gerieten so einige Ärzte ins Visier der ermittelnden Beamten, und zwar allein aufgrund der Tatsache, dass sie »Atteste zur Befreiung von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung« in größerer Anzahl ausgestellt hatten.

Später, ab Ende 2021, als Stoffe auf dem Markt waren, mit denen sich die Menschen impfen lassen sollten, und diese »Impfungen« zur Eintrittsvoraussetzung in Restaurants, zu Sportveranstaltungen, zur Arbeitsstätte oder zur Passergänzung für den Grenzübertritt wurden, kamen findige Menschen auf die Idee, sich die entsprechenden 
 Nachweise nicht durch das Aufsuchen einer Impfstation oder eines impfenden Arztes, sondern auf anderem Wege zu besorgen. Verschärft wurde die Not der Impfausweisnutzer noch, als das Erfordernis aufkam, den gewohnten gelben Impfausweis in ein digitales Dokument umzuwandeln. Dies sollte in Apotheken geschehen und konnte dazu führen, dass der argwöhnische Apotheker die Echtheit des gelben Heftchens infrage stellte – und schon hatte man ein weiteres Problem. Vorgänge, die vor 2020 jenseits jeglicher Vorstellungskraft lagen. Kein Mensch auf diesem Planeten hat jemals zuvor Ärger wegen eines Impfausweises bekommen.

Doch nun erkannte die Politik Handlungsbedarf, jetzt sah sich der bundesdeutsche Gesetzgeber dazu bestimmt, eine überfällige Reform anzupacken, die Reform der §§ 277 bis 279 Strafgesetzbuch (StGB
 ). Die Rechtssetzungsgeschichte nimmt ihren Anfang, als die Justizminister »auf ihrer Frühjahrskonferenz am 16. Juni 2021 die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz gebeten« haben, »die Regelungen der §§ 277 bis 279 StGB
 auch unter Berücksichtigung der nebenstrafrechtlichen Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes und des Schutzes digitaler Nachweise zu überprüfen und einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, der insbesondere eine sachgerechte Gleichstellung des § 277 Var. 2 und 3 StGB
 mit der Urkundenfälschung nach § 267 StGB
 herbeiführt«.
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Der Umstand ist unglaublich: Die Regierung stellt zuerst fest, dass Menschen die verordneten Masken nicht tragen, weil sie behaupten, ein Arzt habe sie davon befreit. Und dann stellt die Regierung fest, es entsteht kein Rennen um den ebenso sicheren wie sehr wirksamen Impfstoff, sondern stattdessen so etwas wie ein »Schwarzmarkt« für Impfausweise. Beide Feststellungen lösen bei der Regierung nicht etwa den Gedanken aus, möglicherweise seien die Masken Blödsinn oder eventuell bringe der Impfstoff so wenig, dass einige Menschen diesen nicht wollen, nein, die Überlegung, die dieser Gesetzgeber anstellt, lautet: Wie kriminalisiere ich am besten Bürger und Ärzte? Mein Anwaltskollege Dirk Sattelmaier spricht in solchen Fällen 
 von einem »Empörungsdelikt«, wenn die Bewertung eines Delikts am Maß der öffentlichen Erregung festgemacht wird. Im Fall der gefälschten Impfausweise – es gibt nur Schätzungen, wie viele davon in Umlauf sind – kann ich das gesetzgeberische Vorgehen als Jurist noch annähernd verstehen. Wenngleich auch hier wohl sinnvoller gewesen wäre, die Energie des Staates auf die langfristige Entwicklung von gesundheitspolitischen Strategien gegen mögliche Viruserkrankungen zu verwenden. Aber im Fall der Maskenatteste fehlt mir tatsächlich jegliches Verständnis. Was soll an einer von einem Arzt getroffenen Beurteilung eines medizinischen Sachverhalts falsch sein, was davon könnte zu einem unrichtigen Gesundheitszeugnis führen?

Klären wir erst einmal die Maskenfälle. Ein Mann mit Allergien bekommt von seinem Arzt ein solches Attest ausgestellt. Dieses legt er bei irgendeiner Gelegenheit vor, dessen Richtigkeit wird angezweifelt. Nun stellt sich die Frage: Kann sich der Arzt wegen Ausstellens eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses gemäß § 278 StGB
 strafbar gemacht haben?

Führen wir uns hierzu kurz vor Augen, was ein Gesundheitszeugnis ist. Bei einem Gesundheitszeugnis handelt es sich um eine Urkunde im Sinne des § 267 StGB
 , die eine Gedankenerklärung zur früheren, jetzigen oder voraussichtlich zukünftigen physischen oder psychischen Verfassung eines Menschen enthält und insofern im Rechtsverkehr zum Beweis geeignet und bestimmt ist, und die einen Arzt oder eine andere approbierte Medizinalperson als Aussteller erkennen lässt.
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 Bisher waren gute Beispiele hierfür die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder der Impfnachweis.

Unrichtig ist ein solches Gesundheitszeugnis dann, wenn wesentliche Feststellungen nicht im Einklang mit den Tatsachen oder dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft stehen. Ebenso gilt dies, wenn ein Befund bescheinigt wird, ohne dass der Arzt überhaupt eine Untersuchung des Patienten durchgeführt hat, so der BGH
 in einer Entscheidung.
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 Strittig ist 
 dagegen, ob der Arzt ein solches Zeugnis ausstellen darf, wenn sich die Schilderung der Gesundheitsmerkmale nahtlos in das ihm bekannte Krankheitsbild einpasst, ohne dass hierfür eine neuerliche Untersuchung stattfinden muss. Zudem gilt: Ein Schriftstück, in dem bestätigt wird, das das Tragen eines Mundschutzes aus medizinischen Gründen nicht ratsam sei, dürfte wohl kein Zeugnis über den Gesundheitszustand im Sinne der §§ 277 bis 279 StGB
 darstellen.
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Was sehen wir hier? Bislang war das, was ein Arzt auf ein Blatt Papier geschrieben hat, per se vertrauenswürdig und wurde nicht angezweifelt. Inzwischen wissen selbst wir Anwälte nicht mehr sicher zu sagen, ob sich jemand aus der Sicht eines Strafrichters strafbar gemacht hat oder nicht. Wenn ein Arzt einem Patienten bescheinigt, dass er einen Mundschutz aus gesundheitlichen Gründen nicht tragen kann, dann muss das meines Erachtens geglaubt werden. Dafür ist es eben auch gerade nicht erforderlich, wie das OVG
 Münster meinte
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 , dass in einem ärztlichen Attest für dessen Glaubwürdigkeit die medizinischen Gründe ausdrücklich genannt werden müssen, denn eine solche Nennung würde gegen den Datenschutz und gegen den allgemeinen Persönlichkeitsschutz verstoßen.

Nun zu den Impfausweisen. Nehmen wir einen Fall aus dem wahren Leben, der durch die juristische Fachliteratur ging. Im Oktober 2021 legte ein Mann in einer Apotheke einen gefälschten Nachweis über eine erhaltene Corona-Schutzimpfung vor, um sich ein elektronisches Impfzertifikat geben zu lassen. Dem Apotheker kam der Nachweis unecht vor, die Polizei beantragte beim zuständigen Amtsgericht die Beschlagnahme des als Fälschung erkannten Dokuments, und das Amtsgericht lehnte den Antrag ab. Begründung: Die Vorlage eines gefälschten Impfnachweises sei nach geltendem Recht nicht strafbar. Das Landgericht bestätigte die Entscheidung, die natürlich unter der alten Rechtslage richtig war, denn der Tatbestand der Urkundenfälschung nach § 267 StGB
 sei, so das Gericht, auf Gesundheitszeugnisse nicht anwendbar, und 
 nach den spezielleren Normen der § 277 bis 279 StGB
 alter Fassung war eine Strafbarkeit geradezu ausgeschlossen. Die Tatbestände setzten einen Gebrauch zur Täuschung im Rechtsverkehr mit einer Behörde oder einer Versicherungsgesellschaft voraus, darunter fiel aber nicht die Vorlage in einer Apotheke.

59


 Es ist klar, dass dies die Justizminister schließlich ärgerte.

Mich interessieren hier nicht die strafrechtlichen Details der Neuregelung. Jeder kann nachlesen, was inzwischen gilt.
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 Ich wundere mich vielmehr über die Dringlichkeit, mit der der Gesetzgeber hier eine Änderung vorgenommen hat, und blicke besorgt auf das Ergebnis. Offenbar ist man davon ausgegangen, dass die Vorschriften, die seit der Einführung des Reichsstrafgesetzbuchs 1871 praktisch unbeachtet waren, »eine explosionsartig gewachsene praktische Bedeutung« erlangt haben. »Impfbescheinigungen (…) haben nunmehr große Relevanz für das soziale Leben erhalten. In vielen Bereichen verschafft erst der Nachweis der notwendigen Impfungen dem Inhaber des Zeugnisses Zutritt zu bestimmten Räumlichkeiten oder Veranstaltungen; wer ungeimpft ist, dessen soziales Leben wird zunehmend auf den häuslichen Bereich beschränkt.« Nun bestehe durch den Zugang zu Räumlichkeiten, in denen sich viele andere Personen aufhalten, aber die Gefahr, auf diese Viren zu übertragen. Dies beruhe auf der Annahme, dass ungeimpfte Personen das Virus stärker verbreiten als geimpfte. Dann geht der Gedanke weiter und es wird gefragt, was, »wenn sich eine ungeimpfte Person durch die Verwendung eines manipulierten Impfnachweises den Zutritt zu […] verschafft, […]«
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 ? Hören sich die Verfasser selbst zu? Ich bin schockiert. Was ich hier lese, bedeutet nichts anderes als den Ausschluss aller, die sich nicht impfen lassen wollen, vom öffentlichen Leben.

Noch mal zur Klarstellung: Ich will nicht befürworten, dass Menschen Dokumente fälschen. Aber ein Impfnachweis soll nun wie ein Ausweispapier gelten? Das kann es sicher auch nicht sein. Im Grunde handelt es sich hier um nichts anderes als das Ziehen einer 
 Trennlinie zwischen Geimpften und Ungeimpften. Wer sich nicht impfen lässt, der kommt nicht rein und muss eben zu Hause bleiben. Das finden die Verfasser offenbar völlig in Ordnung. Schließlich geht es um die überaus große Gefährlichkeit des Virus und tatsächlich nicht die konkrete Gefahr, denn »ob die ungeimpfte Person, die den ihr zugänglichen sozialen Raum unrechtmäßig erweitert, tatsächlich jemanden ansteckt, der sonst die Krankheit nicht bekommen hätte, hängt von einigen nicht zu steuernden Zwischengliedern einer Kausalkette ab«. Hier scheint durch, dass die Verfasser und offenbar auch der Gesetzgeber eine Anwesenheit von Ungeimpften als potenzielle Körperverletzung betrachten. Deshalb wird dann auch davon gesprochen, dieses Verschaffen von unrechtmäßigem Zutritt greife »im Bereich der lebensbedrohlichen COVID
 -19-Erkrankung in sehr erheblicher Weise in das ohnehin unter Druck befindliche Gesundheitssystem und gleichzeitig in die labile Verteilung von Freiheit unter Pandemie-Bedingungen ein. Solche Verhaltensweisen sind daher strafwürdig und der Gesetzgeber hat gut daran getan, die Strafbarkeit rasch neu zu regeln.«
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Ich musste das ausführlich zitieren, so unglaublich sind diese Sätze. So sehr ich als Rechtsanwalt Verständnis dafür aufbringe, dass Sachverhalte, die einen Schaden hervorrufen, unter Umständen nicht nur durch einen zivilrechtlichen Schadenausgleich zu lösen sind, sondern möglicherweise auch strafrechtlich geahndet werden müssen, so sehr bin ich der Auffassung, dass es sich hier um einen völlig unbedeutenden Bagatellbereich handelt, der weiterhin vernachlässigbar gewesen wäre, hätte der Gesetzgeber nun nicht mittels Neuregelung eingegriffen. Das Ergebnis ist eine Pönalisierung, ein unter Strafe Stellen eines ganz normalen Verhaltens. Als Mensch habe ich auf der ganzen Welt Zutritt, es ist denklogisch unmöglich, dass ich den mir zugänglichen sozialen Raum unrechtmäßig erweitere, mir also unrechtmäßig Zutritt verschaffe, außer ich begehe Hausfriedensbruch, breche irgendwo gewaltsam ein oder verletze ein ausgesprochenes Hausrecht. Wo sind wir denn hingekommen, 
 dass ich aufgrund eines in der Welt herumschwirrenden Virus, das es vermutlich schon seit Jahrmillionen gibt und das uns seit unserer Geburt in der einen oder anderen Mutationsform begleitet, plötzlich kriminalisiert werde, wenn ich irgendwo hingehe?

Ich sehe ein, dass eine gewisse kriminelle Energie in dem Umstand des unrechtmäßigen Herstellens eines Zutrittspapiers gesehen werden kann, aber wenn schon alle Umstände nicht zutreffen, die den Zutritt beschränken oder die das Papier zu einem notwendigen Dokument machen, wie kann dann ein solcher Sachverhalt unter Strafe gestellt werden? Hier wurde aus einem Randbereich ein Zentraldelikt gemacht. Zu den Tatbeständen der §§ 277 bis 279 StGB
 zählt nun, neben dem Landfriedensbruch, dem Widerstand gegen die Staatsgewalt und der unangemeldeten Versammlung, das
 Corona-Delikt.


AUFHEBUNG DER EPIDEMISCHEN LAGE OHNE FOLGEN


Der Sommer 2021 verlief so, wie auch der Sommer 2020 verlaufen war. Die Menschen reisten, machten Ferien und übten sich mehrheitlich in der Hoffnung, dass der Herbst nicht wieder schlimmer werden würde, schließlich hatte man seit dem Jahresanfang ja die Impfung
 , die alle retten sollte. Tatsächlich dachte ich das zu keinem Zeitpunkt. Mir war klar, sobald die Temperaturen wieder fallen, kommen die Atemwegsinfektionen zurück, so wie in jedem Herbst und Winter. Woher sollte also die Hoffnung kommen, dass man mithilfe von Testmethoden, die auch ohne Krankheitsanzeichen etwas
 feststellen konnten, nicht wieder eine neue Welle würde herbeizählen können?

Am 17. Juni 2021 demonstrierten die »Anwälte für Aufklärung« zum zweiten Mal vor dem Bundesverfassungsgericht. Das Motto der Demonstration lautete »Für Freiheit und für den Erhalt der Grundrechte«. In den Reden ging es um die Forderung an den 
 Verfassungsgerichtspräsidenten Stefan Harbarth, von seinem Amt zurückzutreten.
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Doch Freiheit war in diesem Sommer nicht in Sicht, auch wenn Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet wenige Tage zuvor angekündigt hatte, die epidemische Lage werde in NRW
 nicht verlängert. Landespolitiker wiesen zeitgleich darauf hin, auch wenn die epidemische Lage nicht verlängert werde, die Pandemie sei noch nicht vorbei … Am 23. Juni 2021 legte die Bundeskanzlerin bei der Befragung der Bundesregierung im Deutschen Bundestag einen historischen Auftritt hin und verwechselte Infektion und Infektiösität mit Krankheit, sagte, sie glaube, wenn ein PCR
 -Test positiv sei, dann habe der Mensch SARS
 -C
 oV
 -19, und halte daher den PCR
 -Test für einen hervorragenden Indikator dafür, ob jemand krank sei.
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 Am 8. Juli 2021 wies Tom Lausen als Gutachter im Unterausschuss des Gesundheitsausschusses den Bundestag darauf hin, dass es zu keinem Zeitpunkt bis dahin eine Überlastung des Gesundheitssystems oder der Intensivstationen während der angeblichen Pandemie gegeben habe.
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Der Sommer ging dem Ende entgegen und die Bundestagswahl in die heiße Phase. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde durch die Hospitalisierungsrate abgelöst. Ab September sollte die wichtigste Größe die Zahl der Corona-Infizierten in den Krankenhäusern sein. Aber diese neue Bezugsgröße sollte durch weitere Indikatoren ergänzt werden, wie die »unter infektionsepidemiologischen Aspekten differenzierte Anzahl der Neuinfektionen«, die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten und die Anzahl der geimpften Menschen, beschloss der Bundestag am 7. September 2021.
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 Neue Indikatoren, die die gesamte Betrachtung scheinbar stärker an die Realität anpassten, die aber am Ende zu mehr Unklarheit führten, weil sie wiederum nicht transparent und nachvollziehbar veröffentlicht wurden. Zudem kursierten unterschiedliche Zahlen, und am Ende wusste zudem niemand mehr, welche Zahl gerade diejenige war, auf die es ankommen sollte.


 Mit der neuen Regierung, die sich nach der Bundestagswahl am 26. September 2021 für viele überraschend aus den Parteien SPD
 , FDP
 und Bündnis 90/Die Grünen bildet, ändert sich auch die gesetzgeberische Strategie im Umgang mit Corona grundlegend. Nunmehr wird die epidemische Lage nicht
 mehr verlängert, sie läuft am 24. November aus und die neuen Koalitionsparteien bringen, noch bevor sie mit dem Regieren angefangen haben, einen Gesetzentwurf zur erneuten Änderung des Infektionsschutzgesetzes in den Bundestag ein. Der Entwurf in der Drucksache 20/15 (mit der Ergänzung in Drucksache 20/78), über den die Abgeordneten am 18. November 2021 abstimmen, behält den § 28a IfSG
 wiederum in Form eines Maßnahmenkatalogs bei, mit dessen Hilfe Grundrechte weiterhin eingeschränkt werden. Nur einige wenige Einschränkungen fallen weg.

Der reduzierte Katalog sieht für die Zeit nach Wegfall der epidemischen Lage nicht mehr vor: Ausgangssperren, Kita- und Schulschließungen, das Verbot, Sport zu treiben, das Verbot von Demonstrationen oder religiösen Versammlungen sowie die flächendeckende Schließung von Hotels, Gastronomie und Betrieben. Weiterhin möglich bleiben jedoch das Abstandsgebot, Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum, die Masken- und Testpflicht, die Zugangsbeschränkungen »2G« und »3G«, Auflagen im Handel und in der Gastronomie. Die Entscheidung über 2G
 , 2G
 plus, 3G
 treffen die Länder jeweils selbst, sodass es hier umgehend wieder zu unterschiedlich harten Eingriffen kommt.
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 Während die einen auf 2G
 oder 2G
 plus setzen, bleiben andere bei 3G
 . Diese Regelungsunterschiede ziehen sich bis ins Jahr 2022 hinein. Wer den Überblick behalten will, wie beispielsweise ich als Anwalt, der ist praktisch verloren. Ich erinnere mich an die Zeit zurück, in der ich in zwei dicken Aktenordnern suchen musste, was gerade in welchem Bundesland gilt. Da waren wir also wieder. Wer die Regelungen zum Stand 10. Februar 2022 nachlesen möchte, kann dies tun,
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 aber ich 
 warne: An dem Tag, an dem der Leser nachschaut, gilt mit Sicherheit schon wieder etwas gänzlich anderes …

Das Infektionsschutzgesetz enthält in der Neufassung vom November 2021 weitere Regelungen. So sind das Fälschen von Impfzertifikaten und der Gebrauch falscher Impfnachweise strafbar. Im Nah- und Fernverkehr soll 3G gelten, was das Personal der Beförderungsunternehmen stichprobenartig kontrollieren soll, Schüler sind ausgenommen.

Für den Arbeitsplatz gilt: Arbeitgeber sollen Homeoffice anbieten müssen
 , wo es betrieblich möglich ist, und wenn ein Arbeitgeber das Arbeiten von zu Hause anbietet, muss der Arbeitnehmer dies annehmen. Die Arbeitsschutzverordnung sieht an Arbeitsplätzen 3G vor: Beschäftigte, die ihren Impf- oder Genesenenstatus dem Arbeitgeber nicht offenlegen wollen oder können, müssen sich täglich testen und das Ergebnis dem Arbeitgeber vorlegen. Wer sich weigert, soll innerbetrieblich in Bereiche ohne physischen Kontakt zu anderen Menschen versetzt werden. Alternativ bleibt nur die unbezahlte Freistellung.

Ungeimpftes Personal von Pflegeeinrichtungen muss sich täglich testen, die Testpflicht gilt weiterhin auch für alle Besucher. Krankenhäuser sollen mehr Geld bekommen, wenn sie COVID
 -19-Patienten behandeln, dazu werden die Behandlungspauschalen erhöht, sobald Infizierte mehr als 24 Stunden im Krankenhaus liegen. »Um das Impftempo zu beschleunigen, sollen Ärzte auch abends und an Wochenenden Impftermine anbieten. Dafür hat das Bundesgesundheitsministerium die Vergütung für Impfungen in Randzeiten bereits erhöht.«
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Im Grunde kann man zusammenfassend feststellen, durch den Wegfall der epidemischen Lage von nationaler Tragweite hatte sich praktisch nichts geändert. Kritik kam umgehend,
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 allerdings hörte man fast nur Stimmen, die sich daran störten, angesichts der »beunruhigenden Dynamik des Infektionsgeschehens« die epidemische Lage entfallen zu lassen. Einzelne Verbände, die vor der 
 Beschlussfassung im Bundestag angehört wurden, kritisierten unterschiedliche Einzelaspekte, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB
 ) beispielsweise die Auskunftspflicht der Arbeitnehmer gegenüber Arbeitgebern über den individuellen Impfstatus.

Diese Einzelkritik verschleiert jedoch den Blick auf die beiden Kernprobleme, die aus verfassungsrechtlicher Sicht mit der Neufassung einhergehen. Zum einen hatte ich schon auf die nun wieder vorhandene Flickenteppich-Lage hingewiesen, da Entscheidungen wieder auf Länderebene getroffen wurden. Entscheidend aber ist der zweite Baufehler: die Verschiebung des Ausnahmezustands in den Bereich des Normalfalls. Wo bisher zumindest auf der Basis eines unbestimmten Rechtsbegriffs eine Notfallsituation konstitutive Voraussetzung für die Ergreifung freiheitsberaubender Maßnahmen war, bleibt diese nun auch ohne die Fortgeltung der epidemischen Notlage aufrechterhalten. Monatelang hatten wir uns anhören müssen, wie dramatisch die Lage sei und warum deshalb der Bundestag fünf Mal befinden musste, dass eine epidemische Notlage von nationaler Tragweite bestehe. Welche fast an griechische Tragödien heranreichende Dramatik in dieser Feststellung jedes Mal lag, mit welchen Durchhaltereden Politiker den Fortbestand des ausnahmehaften Zustands jedes Mal erneut beschworen ... Aber nun sollte sich all das in Wohlgefallen auflösen und plötzlich gar nicht mehr nötig sein?

Indem sich mit dem Verzicht auf den Begriff »Notlage« gleichzeitig praktisch gar nichts änderte, verwahrloste der Notfall zum normalen Ausnahmezustand. Für die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes im November 2021 konnte nach Wegfall der Notlagenfeststellung keine Legitimierung mehr bestehen – denn eine Notlage existierte fortan nach eigener Feststellung des Bundestags nicht mehr. Die Legitimierung für die Fortsetzung der Maßnahmen schöpfte der Gesetzgeber von diesem Moment an ausschließlich aus wissenschaftlich höchst umstrittenen Infektionsdaten. War für mich die Koppelung von Grundrechtseinschränkungen 
 an WHO
 -Pandemie-Feststellungen und Notlage-Beschlüsse des Bundestags schon absurd, so war es die freischwebende Fortsetzung von Grundrechtseinschränkungen ohne solche Voraussetzungen erst recht.


 GESETZ ZUR STÄRKUNG DER IMPFPRÄVENTION


Seit Bildung der neuen Bundesregierung geisterte das Gerücht durch das Land, in Deutschland werde eine allgemeine Impfpflicht kommen. Im November 2021 konnte man erste Stellungnahmen von Verfassungsrechtlern lesen, die eine Impfpflicht befürworteten und diese auch für verfassungsgemäß hielten. »Werden Ungeimpfte bald mit der Polizei zum Impfarzt gebracht?«, lautete eine Schlagzeile.
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Ein Auftritt von RKI
 -Präsident Lothar Wieler, der fortan als »Wutrede« in der Corona-Historie geführt wird, kündigt hierzulande einen Strategiewechsel an. Wieler sagt am 17. November 2021 in einer Online-Diskussion mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer: »Wir dürfen denen, die sich nicht impfen lassen, wirklich nicht die Chance geben, die Impfung zu umgehen, zum Beispiel, indem sie sich freitesten lassen.« Wielers Wutrede ist wirklich ein zeitgeschichtliches Dokument, und wer die Zeit hat, sollte sie bei Gelegenheit nachlesen oder anhören. Sie markiert für mich den Wechsel von der Doktrin »Impfung als Angebot« zur »Impfpflicht um jeden Preis«.
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Von diesem Tag an ging ich davon aus, dass auch der deutsche Gesetzgeber versuchen würde, eine allgemeine Impfpflicht zu installieren. Gleich am nächsten Tag legte Bundesarbeitsminister Hubert Heil (SPD
 ) nach und sagte einer Reporterin der 
BILD
 :
 »Menschen müssen sich impfen lassen. Wer den Arbeitsplatz betritt, muss ab kommender Woche nachweisen, dass er oder sie geimpft ist, und wenn das nicht da ist, einen tagesaktuellen Test mitbringen. Wenn man das nicht tut, darf man den Betrieb nicht betreten, und dann muss man auch damit rechnen, dass zum Beispiel Lohnfortzahlung in Frage steht.«
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 Zwei Aussagen in kürzester Zeit, die den kommunikativen Paradigmenwechsel verdeutlichen.


 Am 10. Dezember 2021 tritt der Bundestag zusammen, um über einen »Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID
 -19«
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 zu beraten. Dem Antrag der Fraktionen SPD
 , FDP
 und Die Grünen wird mehrheitlich zugestimmt. Damit beschließt der Bundestag eine Impfpflicht für Personal in Kliniken, Pflegeheimen und weiteren Einrichtungen des medizinischen Bereichs, wie es pauschal in den Medien heißt. Inhaltlich handelt es sich um eine »Nachweispflicht«, da auch dieses Gesetz keine Impfverpflichtung vorsieht. Die tückische Konstruktion des Gesetzes und eilfertige Kommentatoren lassen die Regelung am Ende des Tages jedoch tatsächlich wie eine Impfpflicht erscheinen.

Die Details der Regelung sind dramatisch:
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 Menschen, die in Kliniken und in der Pflege arbeiten, müssen bis zum 15. März 2022 gegen Corona geimpft sein und dies durch Vorlage eines Dokuments nachweisen oder aber bis dahin einen Nachweis vorlegen, dass sie nach Infektion genesen sind oder generell eine Impfunverträglichkeit aufweisen. Für bestehende und bis zum 15. März 2022 einzugehende Tätigkeitsverhältnisse müssen die Nachweise bis zum 15.  März 2022 vorliegen. Neue Tätigkeitsverhältnisse können ab dem 16. März 2022 nur bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises eingegangen werden. Dieser Punkt kommt einem Einstellungsverbot für Ungeimpfte und Ungenesene gleich. Nachweise, die ab dem 16. März 2022 durch Zeitablauf ihre Gültigkeit verlieren, müssen innerhalb eines Monats nach Ablauf der Gültigkeit bei der Einrichtungs- oder Unternehmensleitung durch Vorlage eines gültigen Nachweises ersetzt werden. Wie absurd ist das? Zuerst habe ich mich also infiziert, bin dann genesen, aber da dieser Genesenenstatus zeitlich abläuft, soll ich mich dann impfen lassen? Obwohl ich die »Krankheit« bereits hatte?

Bestehen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises, kann das Gesundheitsamt Ermittlungen einleiten und einer Person, die trotz der Anforderung keinen Nachweis innerhalb einer angemessenen Frist vorlegt oder der 
 Aufforderung zu einer ärztlichen Untersuchung nicht folgt, untersagen, die Räume der Einrichtung oder des Unternehmens zu betreten oder dort tätig zu sein.

Insgesamt kommt die Regelung einem Berufsverbot für Teile der Beschäftigten gleich und stellt ein Zugangshindernis für bestimmte Bewerber dar. Insbesondere dieser Punkt dürfte europarechtswidrig sein, jedenfalls verstößt all dies gegen die Menschenwürde und die Berufsfreiheit. Wo bisher galt, dass der Bereich des Erhalts der Lebensgrundlagen, zu denen der Arbeitsplatz durch die Unverletzlichkeit des Rechts auf Arbeit unzweifelhaft gehört, von Grundrechtseingriffen auszunehmen sei, wird durch die bereichsbezogenen Nachweispflicht ein Weiterarbeiten für Ungeimpfte und Ungenesene, die nicht über eine anerkannte Impfunverträglichkeitsbescheinigung verfügen, faktisch unmöglich. Wer sich nicht fügt, soll offenbar seinen Arbeitsplatz verlieren. Dass dies ausgerechnet den Bereich trifft, der durch die Aufrechterhaltung unseres Gesundheitssystems ohnehin bei niedrigsten Löhnen eine hohe Last zu tragen hat, bringt eine besondere Dramatik und Absurdität in die Sache.

Argumente der Verfechter dieser Gesetzgebung, diejenigen könnten sich doch impfen lassen, dann wäre doch alles gut, kann ich nach wie vor nur als zynisch und menschenverachtend bezeichnen. Hier wird die freie Entscheidung, einer Körperverletzung mit ungeahnten Folgen nicht zustimmen zu wollen, gegen die banale Notwendigkeit, den Lebensunterhalt für die Familie und für sich selbst aufrechterhalten zu müssen, in moralisch verwerflicher Weise gegeneinander aufgewogen. Wer Geld verdienen will, muss sich eben impfen lassen, so die dreckige Wahl, vor die sich die Betroffenen gestellt sehen.


 HIN UND HER UM DEN GENESENENSTATUS


Einen gesetzgeberischen Coup besonderer Art leistete sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach, als dessen Haus im Januar 2022 die »Verordnung zur Änderung der COVID
 -19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung und der Coronavirus-Einreiseverordnung« vorlegte. Diese Verordnung enthält, neben einer unglaublich verschachtelten Sprachkonstruktion, die äußerlich unauffällige, aber inhaltlich brisante Regelung, wonach die alleinige Entscheidungsbefugnis über die Dauer des Genesenenstatus in den Herrschaftsbereich des Robert Koch-Instituts verschoben, genauer auf die Webseite des RKI
 verlagert wird. Damit werden die Freiheitsrechte von Millionen Bürgern in die Hände einer Bundesbehörde gelegt.

Meine Empörung darüber war immens, und die anderer Verfassungsrechtler ebenfalls. Wenn wir uns die Regelung und ihre Entstehungsgeschichte genauer ansehen, dann fällt zunächst nichts Außergewöhnliches auf. Wie schon seit Anfang 2020 zeichnet sich auch diese Corona-Maßnahme zunächst nur durch ihre sprachliche Unverständlichkeit aus. »Die COVID
 -19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021, die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Dezember 2021 geändert worden ist, wird wie folgt geändert«, so beginnt der Artikel 1 der neuen Änderungsverordnung.
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 Auch ich muss hier dreimal lesen, auch ich weiß nicht, was in der anfänglichen Verordnung vom Mai stand, was im Dezember bereits geändert wurde und weshalb nun nach nur etwas mehr als einem Monat schon wieder eine Änderung notwendig wird. Aber in Corona-Zeiten wundert man sich darüber nicht mehr sonderlich.

Dann geht es in die Änderungsformulierungen hinein, und in Artikel 1 steht unter Ziffer 1b etwas zum Genesenenausweis. Einen solchen erhalten alle Menschen, die an COVID
 -19 erkrankt waren und dies mittels eines laborbestätigten PCR
 -Tests nachgewiesen erhielten, vom Gesundheitsamt. Im Grunde ist das ein Stück Papier, 
 das man anschließend, wenn man dies möchte, in einer Apotheke in ein digitales Zertifikat umwandeln kann. Die Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung definiert nun (neben der Definition des Impfnachweises Nr. 1a) in Nr. 1b den Genesenennachweis:

»Ein Genesenennachweis [ist] ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens eines durch vorherige Infektion erworbenen Immunschutzes gegen das Coronavirus SARS
 -C
 oV
 -2 […], wenn der Nachweis den vom Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse www.rki.de/covid–19–genesenennachweis unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft veröffentlichten Vorgaben […] entspricht«.

Auffällig ist der Verweis auf die Website. So etwas hatte man selten gesehen. Die Entsprechung sollte in Bezug auf die » veröffentlichten Vorgaben« hinsichtlich Art der Testung, hinsichtlich der Zeit, die seit der Testung vergangen sein muss, und ferner hinsichtlich der Zeit, die die Testung höchstens zurückliegen darf, gelten. Ich stutze und gehe auf die angegebene Seite des RKI
 . Inzwischen erscheint die Meldung »Diese Seite gibt es nicht«.

Wo finde ich also die Vorgaben? Die Idee war, man gehe einfach auf die Internetseite des RKI
 , das zuvor im Benehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI
 ) entschieden hat, was gerade gelten soll, lese dort nach und wisse dann, wie lange jemand als geimpft oder genesen gilt. »Ohne öffentliche Debatte. Ohne Vorankündigung. Einfach nachzulesen auf der Webseite des RKI
 . Quasi für jedermann.« Das war selbst dem ZDF
 zu viel: »Es wirkt wie eine Geschichte aus dem Tollhaus.«
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 Denn was so einfach klang, hatte eine sehr pikante Vorgeschichte.

Die Änderung der Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung musste wie jedes Gesetz dieser Art nach dem Bundestag auch dem Bundesrat vorgelegt werden. Dies erfolgte am 14. Januar 2022, einem Freitag. Dort hielt auch Gesundheitsminister Lauterbach 
 eine kurze, nur etwa 15 Minuten dauernde Rede und warb für seine Verordnung zur Änderung der Verordnung. Nur einen Tag vorher aber hatte das RKI
 unbemerkt die wissenschaftlichen Grundlagen noch einmal ganz genau nachgelesen und den Status der Genesenen durch eine entsprechende Änderung auf seiner Webseite um drei Monate verkürzt. Ohne öffentliche Debatte und ohne Vorankündigung, einfach so. Der Bundesrat, dessen Sitzungsvertretern das alles vollkommen unbekannt war, stimmte einstimmig zu, und die neue Regelung trat umgehend in Kraft.

Nach der Entscheidung übte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff massive Kritik.
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 Dass hier wichtige Befugnisse vom Gesetzgeber auf eine Bundesbehörde verlagert wurden, war ihm schon zuvor aufgefallen. Nun aber, nachdem ihm die Konsequenzen der Abstimmung in Gestalt der dramatischen Verkürzung des Genesenenstatus klar geworden waren, warf er dem Bundesgesundheitsminister eine Instrumentalisierung des RKI
 vor. Bis heute ist ungeklärt, ob Lauterbach sich während seiner Rede vor dem Bundesrat dieser Verkürzungsfolge bewusst war und er diese absichtsvoll verschwieg oder ob auch er selbst von der Änderung des RKI
 überrumpelt wurde. In letzterem Sinne jedenfalls versuchte er sich anschließend wortreich herauszureden. In der Vorlage an den Bundesrat findet sich zumindest kein Hinweis auf die erhebliche Folge dieser Beschlussfassung.

Beachtlich, denn diese unscheinbare Regelung entfaltet die volle Wucht der Grundrechtseinschränkung. Wer statt sechs nur noch drei Monate als genesen gilt, der wird vielleicht schon sehr viel früher eine Impfung in Betracht ziehen, so das politische Kalkül.

Kritik an Lauterbachs Vorgehen kam auch von Volker Bouffier. »Hintergangen fühlte sich der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU
 ). Lauterbach habe sich nicht an die Abmachung gehalten. Der Gescholtene kroch zu Kreuze. Öffentlich entschuldigte er sich für den Gau. […] Ein Kommunikationsfehler. Die Entscheidung sei dennoch richtig. Das RKI
 hätte nach wissenschaftlichen 
 Erkenntnissen gehandelt.«
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 Das erscheint allerdings unglaubwürdig, denn zeitgleich wurde in anderen Ländern der Genesenenstatus verlängert, nicht verkürzt, so beispielsweise in Nachbarland Schweiz auf zwölf Monate.

Doch schon die Übertragung derart weitreichender Kompetenzen selbst stellt eine Verfassungsübertretung erheblicher Qualität dar. Auch hier erinnere ich wieder an den Maßnahmenstaat nach Ernst Fraenkel, der genau dies beschreibt: Die Legislative schafft durch Gesetze neue Zuständigkeiten auf einer unteren Exekutivebene und verlagert so die wesentlichen Entscheidungen in einen Bereich, der beispielsweise durch Volksvertreter oder auch die Öffentlichkeit praktisch unkontrollierbar ist. Ein politischer und verfassungsrechtlicher Skandal erster Güte.

Auch an der Regel selbst gäbe es noch vieles auszusetzen. Nachdem das Werk veröffentlicht war, fragten viele Mandanten bei mir nach, wie lange denn nun ihr Genesenenstatus gelte. Anfangs war ich mir nach Lektüre des Gesetzestextes sicher. Bei einer Infektion am 22. Dezember 2021, also der Feststellung einer solchen durch PCR
 -Test an diesem Tag, würde man 28 Tage warten müssen, das wäre dann also der 19. Januar 2022, dann gelte man als aufgrund der Infektion immunisiert. Das Gesundheitsamt würde in der Zwischenzeit einen Genesenenausweis ausstellen und zusenden, und der gelte dann ab dem 19. Januar 2022 für drei Monate somit bis zum 19. April 2022 (vor der Änderung wäre es der 19. Juli 2022 gewesen). Doch halt, mir fiel auf, die Änderung der Regelung sollte ja erst ab dem 15. Januar 2022 gelten, denn das Gesetz wurde am 14.  Januar vom Bundesrat beschlossen und trat einen Tag später in Kraft. Dann konnte doch eine vor dieser Änderung bereits begonnene Phase der natürlichen Immunisierung nicht rückwirkend verkürzt werden, oder doch? Ich war unsicher und machte eine Umfrage unter 129 Anwaltskollegen. Das Ergebnis war erschütternd, für alle denkbaren Auslegungsvarianten fand sich je ein Viertel der Stimmen. Wie kann, frage ich, eine Regelung legitime Rechtskraft 
 erlangen, wenn selbst erfahrene Anwälte die Kernfrage, um die es in dieser Regelung geht, nicht auf Anhieb und einheitlich beantworten können?
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 Die Qualitätsmerkmale guten Rechts, die da wären Vereinfachung, leichte Verständlichkeit, Eindeutigkeit, Langlebigkeit und derlei mehr, sind hier sämtlich nicht erfüllt.

Die Kritik an der Regelung, die Karl Lauterbach nach wie vor inhaltlich verteidigt, hält an.
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 Inzwischen haben viele Betroffene geklagt und reihenweise vor Verwaltungsgerichten Recht bekommen. Doch derartige Entscheidungen sind lediglich Einzelfallentscheidungen, das heißt, sie gelten nur für den jeweiligen Kläger. Nach Artikel 20 Absatz 3 GG
 gilt jedoch, dass die vollziehende Gewalt an Recht und Gesetz gebunden ist. Demnach muss erwartet werden, dass die Regierung diese offensichtlich unabhängig vom individuellen Fall rechtswidrige Norm korrigiert.

Zwischenzeitlich stellte das RKI
  – natürlich wieder auf dessen Website – klar, die Verkürzung von 180 auf 90 Tage gelte nur für Ungeimpfte, für alle anderen seien es weiterhin (oder wieder?) 180 Tage.
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 Ein kleines Detail am Rande: Im Bundestag galt für einige Zeit nach der RKI
 -Entscheidung noch der längere 180-Tage-Zeitraum. Als Grund, warum die Abgeordneten eigene Regeln hatten, wurde angeführt, dass die Corona-Regelungen im Bundestag in diesem Punkt an eine Fassung der COVID
 -19-Schutzmaßnahmenverordnung gekoppelt seien, die inzwischen veraltet sei.
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 Was Büroräume in den Bundestagsgebäuden betraf, da galt allerdings bereits die neue RKI
 -Regel und damit der verkürzte Zeitraum. Raumbezogene Gesetzesgeltung also. Das kann man sich nicht ausdenken … Am 10. Februar 2022 passte der Bundestag seine Regelung nach überdeutlicher Kritik an.
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 ALLGEMEINE IMPFPFLICHT


Der einstweilige Höhepunkt des Dramas im Corona-Theater war die Diskussion um die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland. Eine erste »Orientierungsdebatte« fand im Bundestag am 26. Januar 2022 statt, wieder begleitet von Protesten besorgter Bürger in Berlin. Die Planung sah dann zunächst vor, in den Bundestagssitzungen am 16., 17. und 18. März 2022 weiter über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland zu debattieren.

Der ersten Lesung der Gesetzentwürfe sollte eine Abstimmung in der dritten Lesung folgen, geplant für den 7. April im Bundestag. Zwei der fünf angekündigten Anträge lagen irgendwann vor, der Antrag Drucksache 20/680 der Abgeordneten um Wolfgang Kubicki (FDP
 ), der gerade keine allgemeine Impfpflicht vorsieht, jedoch die Impfbereitschaft fördern will
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 , und der Antrag Drucksache 20/516 der Abgeordneten um Peter Boehringer (AfD), der ausdrücklich regeln will, dass es keine gesetzliche Impfpflicht gegen das COVID
 -19-Virus geben wird, und zudem die ab dem 15. März 2022 geltende Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegeberufe aufheben will
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 . Drei weitere Anträge sollten noch zur Debatte gestellt werden. So hatte eine Gruppe um den Abgeordneten Andrew Ullmann (FDP
 ) einen Antrag für eine Impfpflicht ab 50 Jahren angekündigt.
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 Von der CDU
 sollte ein weiterer Antrag kommen, die Details blieben lange im Dunkeln.
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 Die zahlenmäßig wohl stärkste Gruppe um den Abgeordneten Dirk Wiese (SPD
 ) arbeitete an einem Antrag für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren, der weitgehendste Antrag.
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Ich rufe am 1. März im Wahlkreisbüro von Dirk Wiese an und frage nach, ob der Entwurf denn schon fertiggestellt und bereits abrufbar sei. Die Antwort der Mitarbeiterin ist ernüchternd, passt aber zum sonstigen wirren Auftritt des Abgeordneten: Von einem Entwurf zur Impfpflicht wisse sie nichts, das sei bestimmt ein Missverständnis … So bleibt dieses Kapitel der Corona-Gesetzgebung an diesem Tag noch offen.


 Verwirrend geht es weiter. Hinter die Politikkulissen lässt sich wohl nur schwer blicken, dennoch scheint mir klar, den Parteien wurde alsbald deutlich, dass man sich an diesem Thema profilieren kann. Während viele Menschen sich vor einer allgemeinen Impfpflicht regelrecht fürchteten und daher fortgesetzt hiergegen auf die Straße gingen, erkannten einige Politiker nach meinem Eindruck, dass eine CDU
 /CSU
 sich taktische Vorteile erarbeiten könnte, komme sie mit einem eigenen Entwurf auf die Bühne. Ebenso die Abgeordneten um Wolfgang Kubicki. Und entsprechend die Hardliner aus SPD
 und Grünen. Mehrere Entwürfe würden bedeuten, dass es am Ende kein Entwurf schaffen würde, eine Mehrheit zu bekommen, das wurde mir allmählich klar. Am Ende kam es genau so: Kein Antrag konnte eine Mehrheit der Stimmen im Bundestag auf sich vereinen. Wir alle erlebten am Tag der Abstimmung im Parlament am 7. April 2022
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 einen guten Tag und viel Ärger sowie eine Menge Energie, die man auf die strafrechtliche Beantwortung der zu erwartenden Bußgeldbescheide hätte ansonsten verwenden müssen, konnten wir auf diese Weise für andere Projekte bewahren, gut so.

Das eigentliche Problem blieb, wie so oft in diesen Monaten, unbesprochen, nicht ausdiskutiert, nicht verständlich erörtert. Ich kann mir eine Impfpflicht, die mit dem Grundgesetz vereinbar ist, nicht vorstellen. Eine Impfung ist eine Körperverletzung. In diese muss man einwilligen, ohne Einwilligung bleibt es eine strafbare Körperverletzung. Eine Einwilligung aber setzt Freiwilligkeit voraus. Ist diese nicht gegeben, darf die Impfung nicht gegen den Willen des Betroffenen durchgesetzt werden. Eine Androhung von Nachteilen wie beispielsweise Bußgeldern oder Arbeitsplatzverlust ist eine Nötigung, und auch diese ist strafbar. Damit ist eine Impfpflicht, egal wie diese inhaltlich im Detail ausgestaltet wird, in jedem Fall verfassungswidrig. Dass diese zudem völkerrechtswidrig und vor allem natürlich menschenrechtswidrig ist, bedarf keiner weiteren Erörterung, sondern ergibt sich bereits aus dem Wortlaut des 
 Völkerrechts, hier aus Artikel 7 des Römischen Status des Internationale Strafgerichtshofes und aus der Allgemeinen Erklärung über Bioethik und Menschenrechte, um die beiden wichtigsten Regelungen in diesem Zusammenhang zu nennen. Eine Impfung gegen den individuellen Willen ist und bleibt am Ende ein Verbrechen gegen die Menschheit.


KÜNFTIGE EINREISEHINDERNISSE


Angesichts des Ukraine-Konflikts drohen, während ich an diesem Text schreibe, einige wichtige Änderungsvorhaben der Bundesregierung von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen zu werden. Ein mit dem Bearbeitungsstand 18. Februar 2022 veröffentlichter Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums, der derzeit die Runde in den diversen Kanälen macht, lässt schwerwiegende Verschärfungen der Einreisemöglichkeiten ab Herbst diesen Jahres befürchten – und der mediale Aufschrei ist nur leise, weil derzeit alle mit blau-gelben Fähnchen vor dem Brandenburger Tor stehen oder Solidaritäts-Selfies für die Ukraine in Fahrstühlen machen. Von der EpochTimes
 um eine aktuelle juristische Stellungnahme gebeten, habe ich die Situation zusammengefasst.


Was soll sich ändern?


Die Einreiseverordnung enthält künftig gesetzliche Definitionen, was unter einem Hochrisikogebiet, einem Genesenennachweis, einem Impfnachweis, einem vollständigen Impfschutz zu verstehen ist:

Einreise nur bei dreifacher Impfung, andernfalls besteht Testpflicht

Als Hochinzidenzgebiet gilt, wenn dort eine Virusvariante vorherrscht, die im Vergleich zu Omikron 
 stärker krank machend ist. Die Festlegung obliegt dem RKI
 , liegt also in Behördenwillkür.

Genesenennachweis gilt wiederum nur für 62 Tage

Hochsetzung des Alters von sechs auf zwölf Jahre, bis zu dem für Kinder eine verkürzte Absonderungspflicht ohne Freitestung von fünf statt zehn Tagen gilt


Meine Stellungnahme dazu:


Der vom Bundesgesundheitsministerium vorgelegte Entwurf einer neuen Einreiseverordnung begegnet erneut schweren verfassungsrechtlichen Bedenken. Wir finden dort nur Verschärfungen vor, und das, obwohl zuvor angekündigt worden war, dass es nach dem 19. März 2022 nur noch »niedrigschwellige Basisschutzmaßnahmen« mit einer nur geringen Eingriffsintensität geben solle. Diese Ankündigung kam zwar aus dem Kreis der Bund-Länder-Konferenz, die schon als solche meines Erachtens verfassungswidrig ist, aber woran soll man sich denn noch halten, wenn selbst die Ankündigungen von Gremien, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, nichts mehr wert sind?

Ein Eingriff in Grundrechte bedarf stets einer sorgfältigen vorherigen Verhältnismäßigkeitsprüfung. Nur wenn eine Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen ist, darf es überhaupt zu Grundrechtseinschränkungen kommen. Diese Prüfung kann ich hier nicht erkennen. Die Voraussetzungen für das Vorliegen von verhältnismäßigen Maßnahmen sind hier nach meiner Einschätzung nicht gegeben. Für den Schutz vulnerabler Gruppen stehen andere Möglichkeiten zur Verfügung, für die nun nicht die Einreise nach Deutschland beschränkt werden muss. Eine Einschränkung der Reisefreiheit oder die wiederum völlig willkürlich Begrenzung des Genesenenstatus auf die umstrittenen 62 Tage, während alle anderen europäischen Länder auf 180 Tage erhöht haben, ohne dafür irgendwelche wissenschaftlichen und nachgeprüften Belege 
 vorzulegen, widerspricht klar dem Grundgesetz. Unsere Verfassung erlaubt dem Staat eben gerade keine gesetzgeberische Willkür. (1. März 2022)

Wie soll das alles nun für uns weitergehen? Haben wir tatsächlich in der Zukunft im Wochentakt neue Entwürfe für immer noch absurdere Gesetze oder Verordnungen vor uns, die wir Juristen zuerst mühsam verstehen und dann bei einer Einordnung in den Gesamtkontext doch immer wieder nur dem Resümee »verfassungswidrig« zuordnen müssen? Geht das jetzt unendlich so weiter? Ich fürchte, ja.

Die Art und Weise, wie derzeit in Deutschland Gesetze und Verordnungen gemacht werden, ist – ich kann zu keinem anderen Schluss kommen – insgesamt entweder dilettantisch und besorgniserregend oder absichtsvoll desaströs und deshalb ebenso besorgniserregend. Die Vorbereitung der Texte selbst ist schludrig, die Sprache verwinkelt und unverständlich, die eigentlichen Absichten sind nicht auf den ersten Blick erkennbar. Eine Vermittlung der Absichten mit dem Ziel, möglichst umfassendes Verständnis für die gesetzgeberischen Vorhaben hervorzurufen, findet gar nicht statt. Dagegen werden die Öffentlichkeit und die Juristen jedes Mal vor quasi vollendete Tatsachen gestellt und blicken nur noch rätselnd auf das, was sich der Gesetzgeber nun schon wieder Neues ausgedacht hat. Definitionen werden nur dann gegeben, wenn der Weg, es zuvor mit unbestimmten Rechtsbegriffen und vagen Andeutungen probiert zu haben, nach massivem Druck, zuletzt vom Bundesverfassungsgericht, nicht mehr weitergegangen werden kann. Für die vorgesehenen Maßnahmen fehlt grundsätzlich jede wissenschaftliche Fundierung, und das, obwohl an jeder passenden und unpassenden Stelle auf »die Erkenntnisse der Wissenschaft« oder auf irgendwelche Experten verwiesen wird, nicht zuletzt auf die eigene Leute im Robert Koch-Institut, dem für das Thema Corona offenbar großzügigste Generalvollmacht erteilt wurde. Der Verweis auf das bundeseigene Institut, das weisungsabhängig nur genau 
 das verlautbart, was politisch opportun ist, zeigt sogleich das neue gängige Verfahren auf, bei dem prinzipiell die üblichen und eigens dafür gewählten Volksvertreter möglichst »außen vor« gelassen und damit entmachtet werden (oder sich selbst entmachten, indem Vollmachten ohne Not abgegeben werden). Im gesamteuropäischen Kontext geht man in Deutschland zudem gesetzgeberisch den härtesten nur möglichen Weg, um nur ja an der Tabellenspitze der Staaten mit den härtesten Freiheitseinschränkungen zu bleiben.
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 Das alles löst die Frage in mir aus: In was für einem Land leben wir hier eigentlich gerade?


IM SCHLECHTESTEN DEUTSCHLAND ALLER ZEITEN?


Wohin haben uns zwei Jahre Corona-Rechtsetzung gebracht? Für eine ausführliche Besprechung aller Gesetze und Verordnungen fehlt in diesem Buch der Raum. Aber dies ist auch gar nicht nötig. Bereits an den von mir ausgewählten Beispielen sieht man den dramatischen Verfall der Rechtsetzungsqualität.

Was sind die Qualitätskriterien für eine gute Rechtsetzung und für ein hierdurch entstehendes gutes Recht? Es geht um Orientierungssicherheit im Allgemeinen. Wichtig sind vor allem Klarheit und Transparenz. Die Kontinuität der Rechtsordnung muss sichergestellt sein. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Sachverhalte benötigt man Orientierungssicherheit durch nachvollziehbare Einzelentscheidungen. Und das Recht sollte sich auf die rechtserheblichen Sachverhalte beschränken. Normen müssen der Billigkeit entsprechen. Selbstgesetzter Anspruch der rechtsetzenden Tätigkeit muss die Schaffung eines funktionalen und zugleich ethischen Rechts sein.

Corona-Recht ist in den meisten Fällen ein Schnellschussrecht mit den Merkmalen kurze Geltungsdauer und fehlerhafte Gesetzestexte. 
 Eigentlich alle Regelungen, die ich mir angesehen habe, halte ich für eindeutig verfassungswidrig. Das ist ein ebenso deprimierender wie offenbarender Befund. Wir stehen fassungslos vor einer Deprozessualisierung durch die gezielte Aussetzung von Verfahrenstreue und vor einer gleichzeitigen Externalisierung durch die Installierung illegitimer Instanzen wie beispielweise der WHO
 .

Am Beispiel der Bundesnotbremse konnte ich die zunehmende Mechanisierung der politischen Sphäre aufzeigen. Zudem findet eine Machtanmaßung in Person der Bundeskanzlerin beziehungsweise des Bundeskanzlers statt, die/der im selben Moment aufgrund des ständigen Verweises auf die Wissenschaft fortlaufend Teile der Macht abgibt und so den fortschreitenden Gang der Politik in die Bedeutungslosigkeit bestätigt. Während die inhaltliche Politik und mit ihr die Charakterisierung des politischen Raumes durch eine Kultur der ergebnisoffenen Debatte sich mehr und mehr auflösen, erleben die Menschen ein weitgehend illegitimes Recht, illegitime Machtstrukturen, den Verfall von Gerechtigkeit schaffenden und Gerechtigkeit erhaltenden Strukturen und werden in diesem Prozess selbst in eine soziale Gruppe von Entrechteten hineingedrängt. Kommt jemand aus dieser Gruppe dann auch noch in Konflikt mit der als totalitär wahrgenommenen Staatsmacht, so ereignet sich zumeist eine Abstrafung, bevor überhaupt ein Delikt begangen wurde. Der Täter ist bereits als schuldig ausgemacht, wenn ihn die Anklage trifft, denn dies ergibt sich schon allein aus der Zugehörigkeit zu einer Fraktion sogenannter Coronaleugner. Kurz gesagt, wer gegen Hygieneauflagen verstößt, der ist ein aussätziger Gesetzesbrecher und egoistischer Gefährder. Allgemeinverfügungen und widersinnige Detailvorschriften mit scheinbaren Schutzfunktionen führen zu einer Institutionalisierung eines Generalverdachts ohne Unschuldsvermutung. So einer ist dann eben automatisch Coronaleugner, Querdenker, Nazi oder Reichsbürger.

Die schlechte Rechtsordnung befördert all dies. Eine allgemeine Rechtsunsicherheit ist eine wesentliche Folge. Eine unbewusste 
 Reaktion auf diese Rechtsunsicherheit ist wiederum die Selbsterhöhung der Bürger zu überwachenden Blockwarten, ohne dass ich dies entschuldigen möchte. Ich versuche nur, es zu erklären. Am Ende steht hier empfundene Haltlosigkeit versus Haltegriff des fundamentalistischen Gesinnungsterrors, und die Mehrheit entscheidet sich für den Haltegriff.

Gutes Recht dagegen unterstreicht den Wert des Rechtssubjekts. Es ist geprägt von Achtung vor dem Einzelnen und seinen unverbrüchlichen Grundrechten. Grundrechte sind keine Privilegien. Sie bestehen und bleiben, ganz unabhängig von in der Sache nötigen gesetzlichen Regelungen. Im gesetzgeberischen Idealfall findet man eine wechselseitige Legitimierung von Gesetz und Gesetzesgeber vor. Das Gesetz wird durch den guten Gesetzgeber legitimiert. Der Gesetzgeber wird durch das gute Gesetz rückbestätigt. Ich möchte daher sagen: Gutes Recht unterstreicht die Würdigkeit des oder der Rechtsetzenden. Umgekehrt delegitimiert ein schlechtes Gesetz den Gesetzgeber. Während der Corona-Zeit fand ich nur schlechte Gesetze.
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 »Dem Gedanken bleibt kein Verstehen als das Entsetzen vorm Unverständlichen.«


Theodor W. Adorno, Minima Moralia



»Nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, daß sie demokratische Rechte mißachtet.«


Gustav Heinemann
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 VOM EXEKUTIVEN UND EXEKUTIEREN



»Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.«
 (Franz Kafka, Der Prozeß
 )

»Was waren denn das für Menschen? Wovon sprachen sie? Welcher Behörde gehörten sie an? K. lebte doch in einem Rechtsstaat, überall herrschte Friede, alle Gesetze bestanden aufrecht, wer wagte, ihn in seiner Wohnung zu überfallen?« Viele kennen die Geschichte des Josef K., der an seinem 30. Geburtstag erfährt, er sei verhaftet. Sie stammt von Franz Kafka und erschien erst nach seinem Tod unter dem Titel Der Prozeß
 .

Viele Passagen des Romans erinnern mich frappant an unsere aktuelle Situation. Kennzeichnend für K.s Situation ist zum einen der totale Verlust jeder Intimität. Alle um ihn herum scheinen schon alles von ihm zu wissen, nichts Intimes über ihn bleibt den anderen verborgen. Zum anderen ist sich K. bei seiner Verhaftung keiner Schuld bewusst, er hat nichts Böses getan, und doch findet er sich von einem Moment auf den anderen in einer von Anfang an ausweglos scheinenden Lage wieder. Er versucht verzweifelt herauszufinden, was ihm vorgeworfen wird. Vergeblich. Er versucht, Zugang zum Gericht zu erlangen. Ohne Erfolg. Obwohl er verhaftet ist, darf er sich weiter bewegen und seiner Arbeit nachgehen. Und obwohl er dies anfangs nicht beabsichtigt, beschäftigt sich K. immer mehr mit seinem Prozess und gerät dadurch in ein Labyrinth der Bürokratie. Diese alptraumartige Situation löst sich im Verlauf auch nicht etwa auf, bis zum Schluss erfährt K. nicht, weshalb er angeklagt sei, und er ergibt sich schließlich schicksalhaft in das ebenso mysteriöse wie banale Urteil. In den Begegnungen mit den Menschen, die ihn in seinem bisherigen Leben umgeben haben, spürt K., dass seine Zeit abgelaufen ist. Die Unentrinnbarkeit aus Zeit und Situation wird ihm durchaus bewusst, aber er kann ganz offenbar nichts dagegen 
 tun. Sein Leben beenden zwei Herren in einem Steinbruch mit einem Messerstich ins Herz.

In ähnlicher Weise wie K. stehen Menschen derzeit vor den Trümmern einer ehemaligen Gemeinschaft von Bürgern, jäh wach gemacht und nun dem Befund ausgesetzt, dass nichts mehr ist wie vor Corona. Nirgendwo sonst wird dies deutlicher als in unseren Rechtsbeziehungen. Während einige Beziehungen zu Freunden und Verwandten, also soziale Strukturen, dem Sturm standhielten und trotz oder gerade wegen Corona fortbestehen oder aber neu geknüpft wurden, ist der totale Zusammenbruch der rechtlichen Strukturen unübersehbar. Und ähnlich dem Schicksal des K. kam dieser Zusammenbruch der Rechtsverbindlichkeit, der Rechtsstaatlichkeit und des Vertrauens in das Recht wirklich praktisch über Nacht, eines Morgens
  – auch wenn viele inzwischen meinen, es habe sich bereits lange zuvor angekündigt und sei entsprechend langfristig vorbereitet worden.

Der Satz, es werde nichts mehr so sein, wie es war, wird oft einfach leicht dahingesagt. In einem Essay vom März 2020 verweist Jonas Schaible auf das Beispiel von Terroranschlägen, in deren Kontext ein solcher Satz häufig fällt, und stellt fest: »Fast immer ist er falsch. Diesmal könnte er stimmen. Und es lohnt sich, sich mit diesem Gedanken vertraut zu machen. Wir gehen ins Offene, das muss man erst einmal verarbeiten.«
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 In einer frühen Phase der Krise entnimmt Schaible den Beschränkungen vor allem, dass diese den Raum für neue Möglichkeiten eröffnen könnten. Insofern erscheint es ihm nahezu notwendig, dass die Möglichkeiten im Moment zunächst abnehmen, um dann einen neuen Möglichkeitsraum entstehen zu lassen. »Künftig kann keiner mehr behaupten, dass nicht mehr geht, was bisher nicht ging, weil es bisher nicht ging. Die Paradigmen sind gefallen.«

So sehr einem dieser Gedanke gefallen mag, mich erschreckt er doch zunächst. In dem Schwinden von Freiheiten und der Aufgabe von Grundrechten sehe ich in erster Linie Gefahren, 
 nicht Chancen. Noch nie zuvor hat ein Gemeinwesen, das dem Einzelnen Individualrechte genommen hat, diese freiwillig wieder zurückgegeben.

Ein dystopisch herbeiinszeniertes neues Normal, das sollten wir uns klarmachen, ist vielleicht ein vom »Great Reset« vorhergesagtes neues Leben, aber deshalb noch lange keines, das wir uns alle wünschen. Ich jedenfalls habe diese Form der Zukunftsgestaltung von jeher als sehr aggressiv und übergriffig empfunden. Ja, der Realität kann man nicht entfliehen, aber wollen wir wirklich in einer Welt des ewig dauernden Ausnahmezustands leben? Dann tatsächlich gliche unsere Lage derjenigen des K., der weder einen Zugang zum Gericht zur Aufklärung der Situation noch einen anderen Ausweg findet und dem nichts anderes übrig bleibt, als banal auf den eigenen Tod zu warten. Entgegenhalten möchte ich diesem düsteren Bild, dass in den Zeiten, in denen ich an allen Ecken des Alltags Corona-Unrecht miterlebt habe, Hoffnung gebende neue Gemeinschaftsstrukturen und Vertrauensverhältnisse entstanden sind.

Viel mehr als vor einem allzu freien Individuum fürchte ich mich vor einem schrankenlosen Staat und seinen Organen. Von Montesquieu geprägt, der diesen Gedanken einer Notwendigkeit der Begrenzung obrigkeitlichen Handelns gegenüber dem Einzelnen vielfach hervorhebt, erinnere ich an seinen grundlegenden Gedanken: Die Unabhängigkeit und Sicherheit des Einzelnen kann nur dann überhaupt erreicht werden, wenn der Missbrauch der Staatsgewalt durch die Machtträger unmöglich gemacht wird.
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In diesem Kapitel will ich nun näher betrachten, wie weit der Staat unter dem vorgeblichen Diktat eines Virus zu gehen bereit war und inwieweit die Exekutive Ermessensspielräume, die ihr die Gesetze gegeben hatten, ausgelegt und über die von mir für unüberschreitbar gehaltenen Grenzen hinaus willkürlich ausgedehnt hat. Hierbei kann ich unmöglich eine Auflistung sämtlicher Handlungen unter dem Corona-Regime liefern, dazu waren 
 die Grundrechtseinschränkungen zu zahlreich, zu tief wirkten die Unrechtsmaßnahmen in das Leben der Menschen hinein. Ich werde daher nur einige der mir besonders wichtig erscheinenden Taten herausgreifen und dabei versuchen, Handlungsmuster und Handlungsmotive aufzuzeigen. Auf diese Weise wird wohl so etwas wie eine Phänomenologie des Corona-Unrechts entstehen. Gleichzeitig blicken wir in eine Art »Archiv der verlorenen Rechte«, denn durch das meines Erachtens rechtswidrige exekutive Handeln, das auf dem Boden einer ungerechten Rechtssetzung fußt, gehen uns die Freiheitsrechte verloren, Stück für Stück und gezielt. Bei meiner Darstellung gehe ich immer der Leitfrage nach: Worin zeigt sich das Unrecht eigentlich? Dass die Handlungsmuster dabei einen totalitären Zug aufweisen, habe nicht ich mir ausgedacht, sondern dies haben diejenigen in Kauf genommen, die sich in ihren Einzelfallentscheidungen dazu haben hinreißen lassen, sich in einer solchen unrechten Weise zu verhalten. Sie alle hätten individuell andere, deutlich mildere Handlungsoptionen zur Verfügung gehabt.


MASKENTERROR UND VERMUMMUNGSPFLICHT


Anfang November versuche ich immer, wenn es geht, in Ulm zu sein, in meiner Heimatstadt. Dann hat meine Mutter Geburtstag, und da meine Eltern nun schon beide über 80 sind, scheint es mir wichtig, dass man sich an solchen Tagen sieht. Im Jahr 2020 rechneten meine Eltern nicht mit meinem Erscheinen, zu groß war die Furcht vor »Corinna«, wie meine Mutter spaßeshalber sagte, um der Sache eine gewisse Leichtigkeit zu verschaffen und sie damit vielleicht beherrschbarer zu machen.

Um meine Mutter am nächsten Morgen überraschen zu können, war ich schon am Vorabend in Ulm angekommen und quartierte 
 mich in einem kleinen Hotel nahe dem Münster ein, wo man mich erfreulicherweise maskenlos empfing. Es war erst gegen neun Uhr, doch die Stadt war menschenleer, alle Gassen wirkten wie ausgestorben, gespenstisch. Ich dachte an meine Jugend hier, nie wäre abends so dermaßen nichts los gewesen, an jeder Ecke sah man Leute, bis tief in die Nacht hinein. Am Abend nach der Tschernobyl-Katastrophe des 26. April 1986 waren wir Abiturienten unterwegs in der Stadt: Ja, wäre da irgendjemand zu Hause geblieben, nur weil eine Regierung anwies, dies aus gesundheitlichen Gründen zu tun, aus Angst vor einer radioaktiven Wolke und um die Gesundheit des Einzelnen vor einer solchen Katastrophe und etwaigen Auswirkungen zu schützen?

Heutzutage funktionierte das ganz offensichtlich. Ich ging schnell schlafen. Am nächsten Tag gelang die Geburtstagsüberraschung. Die Angst meiner Eltern vor dem Virus war zum Glück kleiner als ihre Freude, mich zu sehen. Wenn ich in Ulm bin, lese ich, wenn möglich, die Tagesausgabe der Südwest Presse
 , für die ich viele Jahre lang als junger Journalist gearbeitet hatte. In der Ausgabe vom Freitag, dem 6. November 2020 fand ich einen großen Bericht mit dem Titel »Ohne Maske, aber mit Attest« über eine 64-jährige Ulmerin, die aufgrund gesundheitlicher Probleme keine Maske tragen kann. Wenn sie in die Straßenbahn einsteigt, »hat sie Angst. Angst davor, beschimpft und angegriffen zu werden.« Sie leidet unter Asthma und neigt überdies zu Panikattacken. Daher hat sie ein Attest. Häufig werde ihr nicht geglaubt. »Ich werde für eine Lügnerin gehalten.« Fahrgäste hätten ihr lauthals gewünscht, sie möge an Corona erkranken und sterben. […] Auch Busfahrer und Bahnfahrer seien nicht helfend eingesprungen. Ein Fahrer habe sie nach Pöbeleien von Mitfahrenden sogar aufgefordert, den Bus zu verlassen. Die Stadtwerke sehen ihre Fahrer hier nicht in einer Pflicht, schon gar nicht in der Pflicht, Streit zwischen Fahrgästen zu schlichten. Diese wollten lediglich, dass der Bus pünktlich fahre, 
 und wer an der nächsten Haltestelle wartet, wolle schließlich auch einen pünktlichen Bus.

Scheinbar nur ein Alltagsproblem. Und doch ist es eines, dass es ohne die Maßnahmen des Corona-Regimes nicht geben würde. Wohlgemerkt, nicht Corona selbst ist das Problem, sondern vielmehr, wie wir damit umgehen. Wäre es im Bewusstsein der Menschen verankert, dass jeder selbst entscheiden darf, was für ihn gut ist und welcher Gefahr er sich aussetzen möchte, dann könnten diejenigen, die Angst haben, nach Begegnungen mit Mitmenschen zu sterben, entweder zu Hause bleiben oder aber ein anderes Fortbewegungsmittel wählen, in dem sie ganz allein sind, während diejenigen, denen die eigene Risikoeinschätzung anrät, bei Busfahrten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sich für diese Möglichkeit entscheiden könnten. Und alle übrigen, die denken, es wird nichts Schlimmes passieren, fahren so mit, ohne Maske.

Doch zu diesem Zeitpunkt, im November 2020, ist die Stimmung schon längst komplett in Angst umgeschlagen. Wir befinden uns in einer Angstneurose massenhaften Ausmaßes. Aus Angst werden Menschen, die keine Maske tragen, beschimpft, bedrängt, diese aufzusetzen, oder sogar noch massiver belästigt. Eine Blockwart- und Denunziantenmentalität hat Konjunktur, normale Bürger übernehmen freiwillig staatliche Ordnungsaufgaben und belehren ihre Mitmenschen darüber, was diese zu tun und zu lassen hätten.

Das Tragen einer »Mund-Nasen-Bedeckung« gehörte zu den ersten Maßnahmen, die der neuen Corona-Gesellschaft verordnet wurden. Nachdem es zuerst allseits hieß, Masken brächten nichts, änderte das Hygieneregime bald seine Auffassung. Auch Obervirologe Christian »Drostradamus« Drosten hatte sich anfangs gegen Masken ausgesprochen, da er diesen keine Wirksamkeit zusprach.
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Doch nach einer Kehrtwende des RKI
 im April 2020
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 und der nunmehr von dort kommenden Empfehlung, Masken zu tragen, liefen von einem Moment auf den anderen fast alle mit einer Verhüllung im Gesicht herum. Zu Beginn waren auch sogenannte 
 Alltagsmasken erlaubt, die geschickte Hausfrauen aus bunten Stoffresten nähten. Das machte Spaß und die Dinger sahen geradezu harmlos aus. („Also das Blümchenmuster ist doch richtig fröhlich!“) Sodann folgte Stufe 2 mit den »medizinischen Masken«, herkömmliche Krankenhausbilligware, zumeist aus China importiert. Und schließlich wurden für bestimmte öffentliche Bereiche FFP2
 -Masken verordnet, die nur noch durch FFP3
 zu steigern wären, wahrscheinlich atmungsdicht. Die Maske ist das
 Symbol der Pandemie. Symbol des Zwangs und der Unterdrückung.

Würde etwa ein Kind, das man fragt, möchtest du gerne eine Maske tragen, mit Ja antworten? Ich glaube kaum, es würde sofort fragen, warum. Bei Kindern funktioniert das natürliche Abwehrverhalten in Bezug auf etwas Unnatürliches meist noch. Doch was mich viel mehr beschäftigt, sind die unzähligen Fälle von echter Gewalt im Zusammenhang mit der Verpflichtung zum Tragen einer Maske. Ich meine die Ordnungsamtsvertreter, die beispielsweise in der Frankfurter Zeil einen Mann, der keine Maske tragen will, zu Boden drücken, oder Polizisten, die bei Demonstrationen Menschen gegen deren Willen aus der Gruppe ziehen und wegen der fehlenden Maske geradezu wie einen Schwerverbrecher »stellen«. Und ich meine die Lehrer, die Kinder anweisen, während des gesamten Unterrichts Maske zu tragen. Ich meine die zahllosen Arbeitnehmer, die den ganzen Tag mit der Maske arbeiten müssen, die Menschen in der Gastronomie, die schwer beladene Tabletts herumschleppen, was schon ohne Maske eine anstrengende Tätigkeit ist. Diese Gewalt ist anders, zugegeben, subtil, sie ist weniger handgreiflich als die Polizeigewalt, doch nicht minder problematisch.

Im September 2020 führte die Bundesregierung eine Vorsorgemaßnahme mit der griffigen Bezeichnung »AHA
 -Regel« ein: Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske tragen (später 
 geändert in Alltag mit Maske). Es geht um nicht weniger als einen »neuen Alltag«, und der bedeutet:

» […] dass wir mehr Rücksicht auf andere nehmen, damit sich weniger Menschen mit dem Virus infizieren. Ziel ist es, Menschenleben zu schützen und unser Gesundheitswesen nicht zu überlasten. Das heißt auch, wachsam zu bleiben: Dort, wo das regionale Infektionsgeschehen stark zunimmt, können wieder konsequentere Maßnahmen ergriffen werden. Der neue Alltag in der Pandemie – mit AHA
 ! Wir alle können dazu beitragen, unsere Mitmenschen und das Gesundheitssystem zu schützen. Alltag mit weniger Ansteckungsgefahr und mehr Rücksichtnahme bedeutet, dass wir die AHA
 -Formel beachten.«
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Was aber, wenn ich persönlich all das gar nicht möchte? Vielleicht möchte ich nicht mehr Rücksicht auf andere nehmen, vielleicht glaube ich nicht, dass sich durch die Einhaltung dieser Regeln weniger Menschen mit dem Virus infizieren. Sehen wir im Falle der Masken doch einmal nach, was die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
 (DGUV
 ) zum Gebrauch von Mund-und-Nasen-Bedeckungen empfiehlt. Dort liest man von einer Begrenzung der Tragezeit auf 120 Minuten und anschließender Erholungsdauer von 30  Minuten und von einem Wechseln der Masken bei Durchfeuchten.
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Ich muss kein Experte sein, um den Schluss ziehen zu können, eine länger als 30, vielleicht 45 Minuten über Mund und Nase getragene Stoffschicht, die ständig angeatmet wird, feuchtet durch, belegt sich mit Keimen und wird bei wiederholter Verwendung voraussichtlich eine bunte Flora von Unverträglichem aufweisen. Welche »Alltagsmaske« wurde nach einer Stunde gewechselt und vor dem nächsten Tragen erst mal gewaschen oder auch gleich weggeworfen? Wer verwendet während der achtstündigen Arbeitszeit acht oder mehr medizinische Masken? Welcher Lehrer achtet darauf, dass seine Schüler 
 eine Maske nach 30 Minuten wechseln und die gebrauchte wegwerfen? Darauf wird nicht geachtet, sondern nur darauf, dass die Maske Mund und Nase auch vollständig bedeckt. Auch wenn es zahlreiche Publikationen von Wissenschaftlern zur praktischen Nutzlosigkeit der Mund-Nasen-Bedeckungen gibt – die Maske bleibt auf! Bis heute, nicht nur in Innenräumen, sondern auch im Freien, sei es auf dem Fahrrad, im Auto oder bei Spaziergängen, überall.

Mir tun die Kinder leid. Die entgegen jeder wissenschaftlichen Evidenz unter Zwang die Masken tragen müssen und die diese Entscheidung nicht selbst treffen dürfen. »Aber sie machen das sooo toll mit«, sagen Lehrer. Wie zynisch und menschenverachtend kann man sein?

An den Gerichten hat eine neue Art von Rechtsfällen Einzug gehalten, die »Maskenfälle«, die inzwischen an der Tagesordnung sind. Am Düsseldorfer Amtsgericht sagte mir ein Richter, er sei praktisch mit nichts anderem mehr beschäftigt. Es hagele nur so Bußgeldbescheide wegen angeblicher Verstöße gegen die Maskenpflicht. Betroffen sind Spaziergänger, die auf der Rheinpromenade keine Maske tragen, im Freien. Oder Passanten in einer Fußgängerzone, die neben einem Demonstrationszug herlaufen. Wer kann schon unterscheiden, wer zur Demonstration gehört und daher Maske tragen muß und wer nicht?

Wenn jemand sagt: »Ich weiß gar nicht, warum man sich wegen eines kleinen Stückes Stoff so wehrt, das ist doch nicht schlimm«, sage ich, doch, das ist schlimm. Zunächst ist die Beurteilung, was jemand als »schlimm« empfindet oder nicht, höchst subjektiv. Weshalb soll jemand, der etwas anders empfindet als ich, beurteilen dürfen, wie ich etwas zu empfinden habe? Wer gestattet einem anderen, sich über mich und meine Entscheidung zu erhöhen und mir vorzuschreiben, was ich schlimm zu finden habe und was nicht? Viel entscheidender neben der Frage der Empfindung ist jedoch, darf ich dazu gezwungen werden, etwas in meinem Gesicht zu tragen, was ich freiwillig niemals tun würde?


 Es hat tatsächlich einige Zeit gebraucht, bis mir klar wurde, worum es sich im Fall der Masken im Kern handelt. Die Frage, soll oder muss ich eine Maske tragen, ist kein moralisches Dilemma und auch kein ethischer Dissens.

Ein moralisches Dilemma
 ist dann gegeben, wenn wir uns in einer Situation befinden, in der nach sorgfältiger Prüfung mindestens zwei moralische Forderungen bestehen, die nicht zugleich erfüllt werden können.
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Beispielsweise der Arzt, der entscheiden muss, ob er einen älteren Patienten, der nicht für sich selbst entscheiden kann und keine Verwandten hat, die dies für ihn übernehmen könnten, operiert und der nach einer Operation vermutlich ständig unter Schmerzen leiden wird. Tut er es nicht, wird dieser Patient sicher sterben. Operiert er ihn, wird sein Leben sehr wahrscheinlich gerettet, aber er wird für die ihm verbleibenden Lebensjahre unter starken Schmerzen leiden. Es gibt hier folglich moralische Gründe sowohl für als auch gegen eine Operation, ein moralisches Dilemma also.

Im Fall der Masken haben wir es jedoch mit einer anderen Ausgangssituation zu tun. Die Forderung, Maske zu tragen, ist ein gesellschaftlich-politischer Imperativ. Von Anfang an wurde in der öffentlichen Darstellung behauptet, mit Maske sei sicherer als ohne. Sicherer für den Träger selbst, er könne sich nicht so leicht anstecken. Sicherer aber vor allem für die anderen, deren Ansteckungsgefahr dadurch reduziert werde. Einen moralischen Grund für das Maskentragen konnte man nur konstruieren, indem man diesem eine Schutzwirkung zugesprochen hat. Tatsächlich aber kommt dem Tragen von Masken diese überhaupt nicht zu. Aus moralischer Sicht wäre ein Dilemma in der Maskenfrage erst dann gegeben, wenn sicher wäre, dass das Tragen von Masken tatsächlich irgendeinen Nutzen hat.

Ein ethischer Dissens
 liegt vor, wenn in einer Entscheidungssituation verschiedene ethische Theorien zur Anwendung kommen, die sich entweder explizit oder implizit widersprechen. So wird in 
 solchen Kontexten häufig mit Bezugnahmen auf eine kulturelle Zugehörigkeit oder auf eine Wertegemeinschaft gearbeitet. Ein ethischer Dissens kann auch die Frage nach den richtigen Handlungsmotiven betreffen. »Der ethische Dissens entsteht also zwischen der normativen Theorie des Handlungsutilitarismus und der impliziten Theorie unserer Alltagsmoral.«
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 Eine Handlung soll eine Nützlichkeit entfalten, möglichst einen Gesamtnutzen für eine Gesellschaft haben. Ein Gesunder soll Organe für fünf kranke Patienten spenden, dies hätte möglicherweise einen Nutzen für eine Gesellschaft, würde aber unserer Alltagsmoral zuwiderlaufen. Aber auch um einen solchen ethischen Dissens handelt es sich meiner Ansicht nach nur scheinbar, wenn wir uns die Frage stellen, Maske oder keine Maske. Wiederum wird mit der Scheininformation, es sei eine moralisch gute Handlung, zum Schutze der anderen eine Maske zu tragen, die Meinung manipuliert, bevor es (und das ist wichtig) zu einer Entscheidungsfrage auf Seiten des noch Unentschlossenen kommt. In der aktualen Konfliktsituation liegt ein Scheinproblem vor, denn die Behauptung, das Tragen von Masken schütze (mich und meine Umgebung), ist im schlechtesten Fall eine Fehlinformation, im besten Fall eine nicht mit validen Nachweisen unterlegte Behauptung. Dagegen handelt es sich bei der Gegenposition –das Tragen von Masken stellt für mich, der ich die Entscheidung für mich nun aktuell treffen muss, eine unangemessene Beschwernis dar und es drohen mir gesundheitliche Nachteile – um im schlechtesten Fall individuelle Behauptungen, die aber gleichwohl beachtlich bleiben, da ihnen ja nur mit einem unter allen Umständen zu vermeidenden Eingriff in die Individualrechte zu begegnen wäre. Wenn nun ein sich gefährdet Fühlender behaupten würde, auch in seine Rechte werde eingegriffen, wenn er sich wegen der drohenden Gefahr nicht mehr frei würde bewegen können, dann geht diese Argumentation an dieser Stelle fehl, da sich der so gefährdet Fühlende nun auf seine Bewegungsfreiheit bezieht, die er dem angeblichen Gefährder aber nehmen möchte. Sprich, der ohne Maske soll 
 entweder zu Hause eingesperrt werden, weil sonst der andere nicht auf die Straße kann, oder der Maskengegner soll gegen seinen Willen Maske tragen, weil sonst von ihm eine zu große Gefahr für dessen Umgebung ausgehe – eine letztlich nicht valide Behauptung. Im Grunde handelt es sich bei der Frage, soll man Maske tragen oder nicht, um eine sehr einfache Entscheidung, die jeder nur für sich selbst treffen kann. Der Entscheider steckt allein schon deshalb in keinem Dilemma, weil das Nicht-Tragen einer Maske nicht zwangsläufig zu einer Ansteckung von anderen führt. Er weiß aber, ob ihn das Tragen einer Maske belastet oder nicht. Das weiß tatsächlich auch nur er selbst. Einzig diese Abwägung hat zu erfolgen. Belastet die Maske, muss diese nicht getragen werden.

Die grundlegende Frage aber lautet, darf ich jemanden dazu zwingen, eine Maske zu tragen, weil diese angeblich schütze? Nein, denn damit setze ich mich über den Willen des Betroffenen, und das ist nicht zulässig. Und selbst wenn die Nutzen-Behauptung hinreichend validiert wäre, kann niemand zum Tragen einer Maske gezwungen werden. Denn eine Verpflichtung, andere zu schützen, besteht für den Einzelnen nicht. Ein aktives Eingreifen, das den anderen bewusst schädigt, das steht unter Strafe. Nicht jedoch das passive Nicht-Mittun, das lediglich gegen die nicht greifbare Pseudomoralforderung einer angeblich nötigen »Solidarität aller« verstoßen mag. Für die Nicht-Solidarität darf ich mich sehr wohl entscheiden, zumal dann, wenn ich gar nicht davon überzeugt bin, dass dieses Handeln solidarisch sei. Auch in diesem Zusammenhang sei auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Luftsicherheitsgesetz vom 15. Februar 2006 verwiesen, in dem entschieden wurde, dass das eine Leben niemals gegen ein anderes Leben abgewogen werden darf. Mit anderen Worten: Nur um einen Menschen zu retten, müssen sich nicht zehntausend andere opfern.

Das verordnete Tragen von Masken stellt immer einen Fall von Folter dar, da es sich um eine Einschränkung handelt, die von dem Maskenträger als bedrückend und belastend empfunden wird. Sie 
 behindert nicht nur die lebensnotwendige Atmung über Nase und Mund. Auch die psychischen Auswirkungen des Masketragens sind ein starkes Argument für die Verwirklichung des Folter-Tatbestandes. Die Maske hält die ganze Zeit die Angst hoch und erinnert permanent spürbar daran, dass eine schreckliche Gefahr droht, ist zudem zumindest im westlichen Kulturkreis eine unnatürliche Verhüllung. Die Maske ist ein modernes Folterinstrument, natürlich nicht zu vergleichen mit mittelalterlichen Folterinstrumenten wie der Streckbank, aber Methoden der Beeinflussung und Brechung des freien Willens kommen eben heutzutage in einem etwas subtileren Gewand daher.


KONTAKTNACHVERFOLGUNG


Es muss im November oder Dezember 2021 gewesen sein, als die Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung weitgehend aufgaben. Zu dieser Zeit mehrten sich jedenfalls die Nachrichten, dass die Ämter mit der Suche nach Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nicht mehr hinterherkämen, zu viele Fälle habe man gemeldet bekommen. Von einem »Strategiewechsel« berichteten die Medien, die Infizierten müssten nun selbst ihre Kontaktpersonen informieren. Neben dieser Form der Kontaktnachverfolgung wurden über Monate hinweg und in wesentlich größerem Umfang die Kontaktdaten von Gästen in Gastronomiebetrieben erfasst. Eine solche Nachverfolgung greift jedoch tief in Persönlichkeitsrechte ein. Wen geht es etwas an, mit wem sich jemand getroffen hat? Diese Informationen haben jedenfalls in staatlichen Händen nicht das Geringste zu suchen.

Besorgniserregend scheint mir vor allem zu sein, dass in der Folgezeit nichts über einen tatsächlichen Nutzen der erhobenen Daten bekannt geworden ist. In einer Anfrage einer Abgeordneten des Bayerischen Landtags an das dortige Gesundheitsministerium kann man 
 nachlesen, dass dem Ministerium nicht bekannt war, in wie vielen Fällen auf Gästelisten zurückgegriffen wurde.
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 Am 22. Januar 2022 berichtete das ZDF
 , dass Behörden »in über 100 Ermittlungsverfahren auf Daten aus Corona-Listen und der Luca-App« zugegriffen haben – allerdings handelte es sich zumeist um Corona-fremde Sachverhalte, und dafür war nach Ansicht von Datenschützern eine Verwendung der Daten ausgeschlossen.
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Auch aus dem Gebrauch der »Luca-App«, mit der man seine Kontaktdaten beim Restaurantbesuch hinterlegen konnte, scheint sich kein greifbarer Nutzen der Datenerhebung zu ergeben. Was sich allerdings aus dem Einsatz der App ergibt, das sind hohe Kosten. Laut Bericht im Stern
 zahlte allein die Stadt Hamburg jeden Monat über 137.000 Euro für 18 beschäftigte Mitarbeiter, die für Tausende Datenabfragen eingesetzt wurden.
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 Laut einem anderen Bericht hat die Einführung der Luca-App und die Anbindung der Gesundheitsämter das Land rund 1,7 Millionen Euro gekostet.
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 Im September 2021 lag dann ein ernüchterndes Ergebnis für Rheinland-Pfalz vor: Während es bei den Gesundheitsämtern in Daun, Wittlich und Bitburg keine einzige Kontaktnachverfolgung über Luca gegeben hatte, meldete das Trierer Gesundheitsamt immerhin drei Fälle.

Die Recherche ergibt insgesamt einen offenbar nicht messbaren Nutzen unterhalb des Promillebereichs, was angesichts des immensen Aufwands in zahllosen Betrieben und des Einsatzes von Mitarbeitern und sogar von Soldaten der Bundeswehr in den rund 375  Gesundheitsämtern Deutschlands ein erstaunlich mageres Ergebnis darstellt. Und dafür sollen die Eingriffe in Persönlichkeitsrechte gerechtfertigt gewesen sein? Ich möchte dies erheblich bezweifeln. Während einige sich damit behalfen, unter falschem Namen in Restaurants zu essen, beschäftigten sich die Gerichte wieder mit Bußgeldbescheiden, wenn hinterlassene falsche Angaben aufflogen. Auch hier wird ein Muster erkennbar: Erst erlässt man eine gegen Datenschutz und Grundrechte verstoßende Regelung der 
 Kontakterfassung und der Nachverfolgung, dann installiert man für viel Steuergeld eine nutzlose technische Lösung in Form einer App, beschäftigt sinnlos Personal, sogar unter Zuhilfenahme der Bundeswehr, damit alles noch dramatischer aussieht – und am Ende stellt sich heraus, dass die Daten kaum einen Nutzen haben. Es ist in der Folgezeit nichts über einen tatsächlichen Mehrwert der Daten bekannt geworden.

Mit großer Sorglosigkeit wird ein Datenberg gesammelt, der ohne Weiteres die Erstellung sensibler Bewegungsprofile ermöglicht. Blicken wir an dieser Stelle nach Fernost, so wird klar, wohin die Reise langfristig geht. Mittels digital erstellbarer Bewegungsprofile ist eine genaue Lokalisierung von Infizierten möglich, der denklogisch nächste Schritt ist eine zwangsweise Quarantänisierung von Erkrankten. Orwell lässt grüßen.

Das Thema Kontaktnachverfolgung macht deutlich, in welchem Maß wir bereits in einer Transparenzgesellschaft angekommen sind. Während der Pandemie hat der Staat keinen Hehl daraus gemacht, über jeden Schritt seiner Bürger informiert sein zu wollen. Transparenz bedeutet auch eine Unterwerfung. Man unterwirft sich einem Unbekannten, dem dunklen Staat, der sich wie ein Krake ausbreitet und seine Tentakel über alle verfügbaren Daten legt. Der Transparente wird vollständig durchleuchtet, der Durchleuchter aber bleibt im Verborgenen. Der Kulturwissenschaftler und Philosoph Byung-Chul Han spricht in seinem Essay Transparenzgesellschaft
 vor allem von deren totalitären Zügen und beschreibt sie als eine »Hölle des Gleichen«.
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 Wir dürfen nicht vergessen, welche Bedeutung die alte Intimität für die Unversehrtheit der menschlichen Seele hatte. Dies alles geben wir auf und hinterlassen unsere Anwesenheitskoordinaten nahezu überall. Dass wir es durch unsere mobile Telefonexistenz ohnehin schon ständig tun, ist bereits mehr, als uns guttut.

Ohne die Intimität sind wir aber tatsächlich nur noch ein funktionelles Rädchen im großen Getriebe. Ich erschrecke auch immer noch darüber, wie bereitwillig so viele ihre Daten in Restaurants 
 und anderswo dem Staat überlassen haben. Ich fürchte, auch dieser Dammbruch wird sich alsbald rächen.


AUSGANGSSPERREN KONTRA BEWEGUNGSFREIHEIT


Einen sehr gravierenden Einschnitt stellen die weitgehenden Ausgangssperren dar, die die Menschen vor allem während der Zeit der Bundesnotbremse (23. April bis 30. Juni 2021) erlebt haben. Zur Erinnerung: Die Bundesnotbremse sah bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 100 unter anderem Ausgangssperren in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr vor. Bewegung an der frischen Luft sollte bis Mitternacht erlaubt sein, allerdings nur allein und nicht in Sportanlagen. An diese Zeit, die uns heute bereits lange zurückliegend vorkommt, erinnere ich mich noch sehr gut.

Wir besuchten Freunde im Ort und schlichen im Schutz der Dunkelheit von Haus zu Haus, um nicht gesehen zu werden. Hier und da begegneten uns ebenfalls huschende Gestalten. Offenkundig gaben auch andere Menschen ihre Gewohnheiten nicht auf, versuchten nur, hierbei nicht gesehen zu werden. Zu dem Zwecke wurden auch Autos mehrere Häuser weiter geparkt, nicht vor dem Haus, in dem man sich aufhielt. Was für ein Wahnsinn.

Fast alle, die ich fragte, machten das, nur einige nicht. Sie zogen sich zurück, trafen sich mit niemandem. In Gesprächen mit ihnen schien es mir, als würden sie inzwischen in einer gänzlich anderen Welt leben, in einer Welt der Ängste, entweder der Angst vor dem Virus oder der Angst vor den Ordnungsämtern und der Polizei. Schon der kleinste Verstoß löste bei ihnen ein schlechtes Gewissen aus. Diejenigen, die sich dagegen weiterhin mit Freunden trafen, hatten nach meiner Wahrnehmung nie ein schlechtes Gewissen. Sie machten vielmehr die Erfahrung, dass ihre regelmäßigen Treffen 
 gerade während einer weltweiten Krise etwas Elementares bedeuten konnten und dem Einzelnen, der sich sonst allein mit der überfordernden Situation und verloren gefühlt hätte, einen geschützten Raum boten, in dem man Kraft tanken konnte, um der Krise zu widerstehen. Was mag denjenigen auf Dauer verloren gegangen sein, die so bereitwillig ihr Recht auf Bewegungsfreiheit aufgegeben haben?

In den Bundesländern gab es leicht voneinander abweichende Bestimmungen: Beispielsweise in Baden-Württemberg galt die Ausgangssperre in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr, ebenso in Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz sowie Sachsen, während Bayern mit 22 bis 5 Uhr und Mecklenburg-Vorpommern mit 21 bis 6 Uhr andere Regelungen getroffen hatten. In dieser Zeit durfte man nur mit triftigem Grund sein Haus oder seine Wohnung verlassen, sonst drohten wieder im Falle einer Kontrolle Bußgelder.


SCHULE, ORT DER KINDESMISSHANDLUNG


Um es klar vorweg zu sagen: Für mich ist die Schule der Ort der schlimmsten Misshandlungen während der Corona-Zeit. In den Klassen wurden Kinder aller Altersstufen durch die Verpflichtung zum Tragen von Masken sowie zum Testen systematisch einer hygienisch-restriktiven Situation ausgesetzt. Wie werden wir das, was den Kindern in den Schulen während dieser Zeit von Lehrern, Schulleitern und auch Eltern angetan wurde, mit etwas zeitlichem Abstand wohl bezeichnen? Qual oder gar Folter?


Folter
 ist das gezielte Zufügen von psychischem oder physischem Leid, das sich in Schmerz, Angst, massiver Erniedrigung äußert. Häufig wird der Begriff in einem militärisch-polizeilichen Kontext verwendet, was einen dazu verleiten mag, alle übrigen Lebenssachverhalte auszublenden, die nicht in dieses Bild eines 
 den Delinquenten folternden Polizeischärgen passt. Doch auch in nicht-militärischen, nicht-polizeilichen Lebensumständen kann es zu Situationen kommen, in denen einem Menschen durch eine andere Person gezielt physisches oder psychisches Leid zugefügt wird. In diesen Fällen geht es meist darum, das Opfer zu erniedrigen, dessen Willen zu brechen, es einzuschüchtern oder zu bestrafen.

Sowohl der UN
 -Antifolterkonvention als auch der Europäischen Antifolterkonvention wohnt der Gedanke inne, dass jedwede Behandlung eines Menschen, die geeignet ist, diesem physischen oder psychischen Schmerz zuzufügen und dabei das Ziel einer Erniedrigung, Herabsetzung, Willensbrechung oder sonstigen Unmenschlichkeit verfolgt, als Folter einzustufen und zu verhindern ist.

Gelegentlich sprechen wir auch von Misshandlung
 und verstehen darunter gemeinhin jede üble oder unangemessene Behandlung von Menschen. Im Kontext »Misshandlung von Schutzbefohlenen« kommt zudem der Aspekt einer Über- und Unterordnung zur Geltung.

Durch die Verpflichtung für die Schüler, in der Schule während des gesamten Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die ihnen meiner Ansicht nach nicht nur in der Absicht auferlegt wird, Erkrankungen abzuwenden (was auf der Basis der geringen wissenschaftlichen Evidenz ohnehin nicht zu rechtfertigen wäre), sondern zudem und vielleicht sogar noch viel mehr den Zweck verfolgt, einen hygienischen Verhaltenstypus herauszubilden und so die zukünftigen Insassen der societas hygienica
 zu schaffen, ist mindestens der Tatbestand einer Misshandlung erfüllt. Durch diese Umerziehungsmaßnahmen werden die Kinder in ihrer Psyche verletzt, sie fühlen sich herabgesetzt, erniedrigt, wollen die Masken nicht tragen, weinen deshalb, verstehen nicht, wozu eine Maske dienen soll, sind in ihrer Atmung stark eingeschränkt oder haben sogar das Gefühl zu ersticken und so fort.


 Die Maske verhindert, dass Kinder das Gesicht ihres Gegenübers wahrnehmen können, Stimmungsäußerungen eines anderen können nicht erfahren werden, auf Bildern malen Kinder Gesichter ohne Mund und Nase. In Schilderungen von Kindern, die über einen langen Zeitraum von Lehrern gesammelt wurden, mit denen ich in Verbindung stehe (und die mir vorliegen), zeichnet sich ein klares Bild ab: Kinder leiden massiv unter dem Tragen von Masken, darüber können dümmliche Sprüche von Lehrern oder Eltern, die Kinder machten das ja so toll mit, nicht hinwegtäuschen.

Der Leidensdruck der Kinder und die gesundheitlichen Belastungen durch das Tragen von Masken werden, so meine Erfahrung, immer wieder heruntergespielt. So behauptete etwa der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Burkhard Rodeck, in einem Focus
 -Gespräch am 30. Oktober 2020, gängige Alltagsmasken seien durchlässig genug, es gebe keinen Sauerstoffmangel oder eine nennenswerte CO
 2
 -Retention bei gesunden Kindern und Jugendlichen, auch wenn diese die Masken über eine längere Zeit tragen würden.
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 Er bezieht sich auf Stoffmasken –diese wurde aber sehr bald nicht mehr gestattet, die Situation wurde also für die Kinder verschlimmert.

Gegen verharmlosende Aussagen, Masken seien doch nicht so schlimm, sprechen inzwischen mehrere wissenschaftliche Untersuchungen, so beispielsweise die zweite » COPSY
 -Studie« (Corona und Psyche) des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf

15


 . Dagegen spricht auch eine großangelegte Studie der Universität Witten/Herdecke, die auf Angaben basiert, die fast 18.000 Eltern über ein von der Universität eingerichtetes Online-Portal machten. Dabei erfassten die Forscher Daten von rund 26.000 Kindern.
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»Dabei stellten die Forscher fest, dass 68 % aller Kinder nach Angaben der Eltern unter der Belastung leiden. An erster Stelle steht hier eine erhöhte Reizbarkeit, die bei rund 60% der Kinder auftrat. 53 % von ihnen litten unter Kopfschmerzen, 50% 
 waren weniger fröhlich und 44% waren geringer motiviert, Schule oder Kindergarten zu besuchen. […] 38 % der Kinder bekamen Lernschwierigkeiten. Weitere Beschwerden waren ein allgemeines Unwohlsein (42 %) sowie Erschöpfungszustände (37 %). Besonders bedenklich waren allerdings zunehmende Ängste, die bei 25 % der Kinder zu beklagen waren.«

Ungehört blieben die vernehmbaren Klagen der betroffenen Kinder. Lehrer und Schulleiter redeten sich damit heraus, sie würden nur den Vorgaben von Schulämtern und Ministerien folgen, doch dies zeigt nur deren Sorglosigkeit und Gutgläubigkeit und eine Weigerung, selbst zu denken und sich ernsthaft Gedanken über den Gesundheitszustand der ihnen anvertrauten Kinder zu machen. Unverständnis lösen bei mir auch die Verharmlosungsversuche von egoistischen Eltern aus, die ihre Kinder weiter mit Masken (und getestet) mit der Begründung in die Schulen schickten, sie könnten leider nicht den ganzen Tag ihre Kinder betreuen. Immer wieder höre ich, es gebe eben Eltern, die entweder kein Homeoffice machen könnten oder mit Homeoffice an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stießen. Für mich sind das Scheinargumente. Wer seine Kinder schützen möchte, der findet eine Lösung und schickt seine Kinder unter solchen Umständen nicht in die Schule. Es kann keine Alternative sein, zu sagen, da ich arbeiten muss, schicke ich die Kinder notgedrungen in ein Schulsystem, in dem sie gesundheitlichen Gefahren und Misshandlungen ausgesetzt sind – unter keinem denkbaren Umstand.

Von Anfang an hatte das Hygiene-Regime auch die Kinder im Visier. Bereits im Panikpapier des Bundesinnenministeriums vom März 2020 heißt es:

»Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die 
 menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden: […] Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, z.B. bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken, und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil sie z.B. vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann.«
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Nicht zuletzt die Kinder sollten sich strikt an die neuen Corona-Regeln halten, sie sollten durch die Schockwirkung in der Angst gehalten werden, dass sie womöglich ihre Eltern oder Großeltern anstecken und töten könnten – ein unglaublicher Tabubruch, die Kinder in eine Schuldsituation zu bringen, aus der sie sich selbst niemals befreien können.

Absurdester Auswuchs dieser auf die Kinder übertragenen Erwachsenenhysterie war zweifellos die am 16. November 2020 im Bundeskabinett diskutierte sogenannte Ein-Kind-Regel, nachdem die kinderlose Bundeskanzlerin Angela Merkel allen Ernstes vorgeschlagen hatte, ein Kind solle sich nur noch mit einem weiteren Kind treffen dürfen.
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 In Artikel 3 der UN
 -Kinderrechtskonvention
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 , die seit dem 5. April 1992 als Bundesrecht auch in Deutschland gilt, heißt es zum »Wohl des Kindes«:

(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.

Anstatt diese einfache Regel zu beachten, wurden die Rechte der Kinder während der Pandemie durchgängig am geringsten geachtet. Bis heute gelten in der Schule und im Jugendsport die strengsten Einschränkungen – und dies, obwohl gerade von den Kindern das 
 geringste Infektionsrisiko ausgeht und unter den Kindern Corona kaum schwere Infektionen zur Folge hatte. Nun, im Jahr 2022, entfielen am 2. April 2022 die meisten Corona-Maßnahmen zumindest für die Sommerzeit erst einmal, so auch die Maskenpflicht an Schulen. Doch es gibt immer noch Schulen und angstbesetzte Eltern, die die Masken auch dann noch beibehalten wollten – welch eine Absurdität!

Der Ausschluss der Kinder von gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Veranstaltungen und Teilhabemöglichkeiten ist ein eindeutiger Verstoß gegen Artikel 31 der Kinderrechtskonvention und letztlich auch eine Diskriminierung im Sinne des Artikels 3 Grundgesetz. Der zeitweise Ausschluss der Kinder vom Präsenzunterricht stellt einen Verstoß gegen Artikel 28 der Kinderrechtskonvention dar. Die Ächtung der Ungeimpften in Schulen und Gesellschaft unter Billigung, ja tätiger Mithilfe von Lehrern, Schulleitungen, Schulämtern, Regierungspräsidien und Schulministerien ist nicht nur unerträglich, sondern ebenfalls ein Verstoß gegen die Kinderrechtskonvention.

Sehr aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist das Buch Corona-Angst. Was mit unserer Psyche passiert
 von Hans-Joachim Maaz, Dietmar Czycholl und Aaron B. Czycholl. Darin geht es unter anderem um die psychischen Folgen von Zwang, der etwa mit dem Tragen von Masken verbunden ist. Durch die Gebote, Maske zu tragen und sich am besten täglich zu testen, werden folgende Botschaften vermittelt:

Du musst tun, was ich dir sage.

Du tust, was ich für dich vorgesehen habe.

Erfülle meine Erwartungen.

Kein Widerspruch.

Daraus folgt die Angst des Menschen, Erwartungen nicht erfüllen zu können, zu versagen, gekoppelt an ein Gefühl, dem eigenen Körper und der eigenen Einschätzung einer Lage nicht mehr vertrauen zu 
 können oder zu dürfen. Das Virus wird als allgegenwärtiger Feind wahrgenommen und verinnerlicht, es kann praktisch überall auf einen lauern. »Das Ausgeliefertsein, die relative Hilflosigkeit und Ohnmacht und die reale Bedrohung sind psychosoziale Qualitäten, die die meisten Menschen als Erfahrung aus ihrer frühen Kindheit kennen.«
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 Die Liste der Folgen, von denen berichtet wird, ist mehr als besorgniserregend, am gravierendsten ist aus meiner Sicht das sich hierdurch einstellende Gefühl von Ohnmacht und Kontrollverlust, das Kinder und Jugendliche ein Leben lang begleiten kann. Kinder gewöhnen sich an Masken. Darin sind sich Psychologen weitgehend einig, Kinder verfolgen während des Aufwachsens zwangsläufig eine Art »Überlebensstrategie«, indem sie sich fortlaufend an die Umstände anpassen, denen sie ausgesetzt sind. Aber dies kann niemals als Rechtfertigung für das Ausüben von seelischer oder körperlicher Gewalt oder für einen lieblosen Umgang mit Kindern dienen. Ganz im Gegenteil kann jeder erkennen, dass das stundenlange Tragen von Masken eine eindeutige Misshandlung von Schutzbefohlenen darstellt und die Masken bei den Kindern in jeder Hinsicht, also emotional, entwicklungspsychologisch, sozial und physisch, schweren Schaden anrichten. Der unnötige Hygieneterror beeinträchtigt die Entwicklung einer ganzen Kindergeneration – und die Erwachsenen, unter ihnen viele Mütter und Väter, schauen einfach weg.

Ähnliches gilt für die in den Schulen erzwungenen Tests, die in den weiterführenden Schulen als Antigen-Tests durchgeführt und in den Grund- und Förderschulen verharmlosend als »Lollitests« bezeichnet werden.

Diese »Lollitests« sind jedoch alles andere als harmlos. Bei dieser Methode stecken sich die Kinder selbst Stäbchen in den Mund, wo sie mindestens 30 Sekunden zu belassen sind. Währenddessen sollen die Kinder auf den Stäbchen herumlutschen wie auf einem Lolli, daher der Name. Bei den Stäbchen soll es sich um unbedenkliche 
 Plastikstäbchen mit einer Spitze aus steriler Viskose handeln –so zumindest wurde es auf der Website des Ministeriums für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen eine Zeit lang verlautbart. Inzwischen ist die Seite nicht mehr ohne Weiteres zu finden, man muss wissen, wo man suchen muss. Was nach wie vor ohne Probleme aufgefunden werden kann, ist das zugehörige Video
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 von Prof. Dr. Gerd Fätkenheuer, der an der Universitätsklinik Köln tätig ist und die Pilotstudie » SCHOKO
 « durchgeführt und überwacht hat. Auch dieser »Experte« spricht von einem völlig unbedenklichen Wattestäbchen. Tatsächlich aber handelt es sich bei den Stäbchen um billigsten China-Import mit einer abrieselnden Nylonbeflockung. Was mag wohl im Kindermund geschehen, wenn die Kleinen auf diesen Stäbchen herumlutschen oder -kauen?

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Laboranalysen, die eine mangelhafte Qualität und zugleich Gesundheitsgefährdung dieser nach wie vor Verwendung findenden Stäbchen belegen. Sie sind nicht nur mit Fremdstoffen wie Aluminium, Nickel, Gold und anderem kontaminiert, sondern auch mit erbgutschädigendem und krebserregendem Ethylenoxid und 2-Chlor-Oxid belastet. Laut Angabe beispielsweise der Unfallkasse NRW
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 sei es »gängig«, dass solche Medizinprodukte mit Ethylenoxid sterilisiert werden, jedoch muss das Verfahren dabei ordnungsgemäß ausgeführt worden sein, damit keine Gesundheitsgefahren durch Rückstände drohen. Mit dem Hinweis auf die angeblich unwahren Aussagen der Unfallkasse wurden viele Eltern vom Schulministerium im ersten Moment beruhigt, tatsächlich aber kalt »abgespeist«. Für Rückstandsmengen gibt es sehr strenge Grenzwerte. Da diese Stäbchen aber in den Körper des Probanden, also in den Mund eines Kindes (!), eingeführt werden und Teile solcher Stäbchen nachweislich im Kindermund verbleiben, gelten hier die Grenzwerte für Lebensmittel, was bedeutet: Es gibt keine Toleranzgrenze, mit anderen Worten, es darf überhaupt keinen Rückstand geben. Das Schulministerium in NRW
 behauptete, entgegen der möglichen Suggestion durch den 
 Namen »Lollitest« werden durch das Lutschen keinerlei Stoffe an den Anwender abgegeben, es werde vielmehr durch die angeregte Speichelproduktion eine erleichterte Probenentnahme angestrebt.
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 Das aber ist nachweislich falsch.

Retten könnte das Ganze für das Ministerium möglicherweise eine ordnungsgemäße CE
 -Zertifizierung, die belegen würde, dass zumindest vorherige ausreichende Kontrollen und Anwendungstests durch Fachlabore durchgeführt wurden. Nun, die meisten in Verwendung gebrachten Produkte weisen auf der Verpackung tatsächlich eine CE
 -Kennzeichnung auf, mittlerweile. Allerdings hat man im Rahmen einer Analyse
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 , die ebenfalls die gesundheitliche Gefährdung der Stäbchen nachgewiesen hat, aufdecken können, dass der EU
 -Bevollmächtigte, der für die Testkits zuständig war, die zu Beginn des Lollitest-Desasters aus China nach NRW
 eingeführt wurden, auf der Liste der amtsbekannten CE
 -Kennzeichenfälscher steht. Diese durchaus ansehnliche Liste wird vom TÜV
 Süd

25


 erstellt und sollte doch wohl eigentlich zur Folge haben, dass gerade solche Leute, die ihren Namen auf dieser Liste verewigt haben, als Bevollmächtigte nicht infrage kommen.

Mittlerweile sind die Lollitests fast bundesweit eingeführt worden. Im Zuge dessen wurden die Herstellerfirma und auch der zuständige EU
 -Bevollmächtigte, der die CE
 -Kennzeichnung vorbereitet und für die Einfuhr in den europäischen Markt zuständig ist, gewechselt. Ironie am Ende: Auch der neue EU
 -Bevollmächtigte steht prominent auf selbiger Liste der CE
 -Kennzeichenfälscher des TÜV Süd …

Fassen wir noch einmal zusammen: In den Grund- und Förderschulen wurden Lollitest-Stäbchen in Kindermündern verwendet, die ihre Beflockung verlieren und Giftstoffe enthalten, die im Körper des Kindes verbleiben. Die Stäbchen, die als Medizinprodukte gelten, sind nicht ausreichend getestet, und die Packungen, in denen sie geliefert werden, enthalten keine Beilage mit einer Auflistung der Inhaltsstoffe und Nutzungshinweisen. Davon abgesehen sind die Begleitumstände der Einfuhr zumindest dubios. (Dabei habe ich 
 noch nicht einmal die Frage gestellt, wer an alldem wohl verdient.) All dies ist den Behörden inzwischen bekannt – Reaktion: Fehlanzeige. Was hätte geschehen müssen? Natürlich hätten diese Testkits sofort aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Das Ganze ist ein Skandal.

Eine Vielzahl von Eltern und Lehrern interessiert das Thema jedoch offensichtlich nicht. Auf Nachfrage bei diversen Schulleitungen und Lehrkräften erhielten besorgte Eltern immer wieder die gleiche Antwort: Wenn diese Testkits bei uns zur Anwendung kommen, dann wird das Schulamt (wahlweise das Ministerium) sich dabei schon etwas gedacht und die Produkte geprüft haben. Man verlässt sich auf, ja, was? Auf ministerielles Verantwortungsbewusstsein?

Es gibt gute Gründe, die gegen eine anlasslose Testung von gesunden Kindern sprechen. Einer davon ist die Gesundheitsgefährdung, die von Billigimporten aus China ausgeht. Ein viel wichtigerer aber ist, dass Kindern abtrainiert wird, auf ihren eigenen Körper zu hören. Ganz früh schon sollen sie lernen, dass nicht sie selbst beurteilen können, ob sie gesund oder krank sind, sondern dass sie dafür Medizinprodukte benötigen. Im Zweifelsfall wird so einem gesunden Kind gesagt, es sei krank, und einem sich krank fühlenden Kind, nein, du bist gesund – nur weil ein Test ein rotes Strichlein mehr aufweist oder eben nicht.

Mit dem Ausfallen des Präsenzunterrichts im ersten Corona-Jahr 2020 wurde eine ganze Elterngeneration derart traumatisiert, dass der größte Teil von diesem Moment an bereit war, jegliches Mittel der Hygieneprävention den eigenen Kindern aufzubürden. Viele wollten um fast jeden Preis eine nochmalige Schulschließung vermeiden. Denn wohin mit den Kindern, wenn der eigene Arbeitsplatz nicht nach Hause verlagert werden konnte? Andere wiederum hatten das Problem, Homeoffice und die gleichzeitige Beschulung der Kinder zu Hause unter einen Hut zu kriegen. Abgesehen davon 
 braucht es für Homeoffice wie auch für Homeschooling technisches Equipment und eine stabile Internetverbindung. Während der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern den Laptop üblicherweise zur Verfügung stellt, hatte längst nicht jedes Kind einen Computer, um am Distanzunterricht teilnehmen zu können. Wobei sich sowieso recht schnell herausstellte, dass diese Form des Unterrichts insbesondere bei jüngeren Kindern nicht gut oder gar nicht funktioniert. Nach den ersten Monaten des Aufeinanderhockens waren die Eltern also reif dafür, jeglichen Preis für die vertrackte Situation durch die Kinder bezahlen zu lassen. Das Problem hatte sich auf die Schwächsten in der Gesellschaft verlagert. Anstatt Sturm zu laufen, weil nach sechs Wochen Sommerferien im Jahr 2020 und vorhergehender Schulschließung an staatlich finanzierten Schulen noch immer keine einzige Lüftungsanlage installiert war, wurde den Kindern ohne Zögern von morgens sieben Uhr bis nachmittags um vier eine Maske aufgezwungen. Im Verwaltungshandeln gilt, zur Erinnerung, der Grundsatz des mildesten Mittels.

Das Grundrecht auf Teilhabe an Bildung war und ist gröblichst verletzt, und an vorderster Linie durch die willfährigen Schulleiter, die einem uninformierten Ministerium blind folgten. Hätten schließlich die Eltern ihre Elternpflichten ernst und wahrgenommen, dann hätten sie ihre Kinder dem Hygieneregime aus Masken und Test niemals ausgesetzt.

Meine Frau wurde auf einer unserer Vortragsreisen in Bayern einmal gefragt, wie sie das denn nur praktisch
 machen würde, wenn sie nicht zulassen wolle, dass unsere Kinder in der Schule getestet werden oder den ganzen Tag mit Maske sitzen müssten? Sie antwortete: »Ganz einfach, ich bringe sie morgens nicht zum Bus.«


GESCHLOSSENE UNIVERSITÄTEN



 Die Universität ist ein Ort der Begegnung. Hier versammeln sich Menschen, die in verschiedensten Disziplinen lernen und lehren. Die Universität ist auch ein Ort des Diskurses – oder sollte es sein. »Der Sinn der Bildungsinstitution Universität realisiert sich in physischer Präsenz, als gemeinsamer Lebensraum und als Mittelpunkt einer entscheidenden Lebensphase für junge Menschen«, befindet Johannes F. Lehmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
 am 19. Juli 2021.
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 In einer geschlossenen Universität realisiert sich nichts. Dabei hätte der freie Raum der Universität, der vielerlei Gedanken kreative Verwirklichungs- wie Vermittlungschancen böte, gerade in Zeiten einer gesellschaftlichen wie politischen Krise seine lebenswichtige Existenzberechtigung. Hier hätten die Debatten stattfinden können.

Tatsächlich frage ich mich, ob wir uns das zu meiner Zeit wirklich hätten gefallen lassen. Als ich studierte, wollte der Staat Studiengebühren einführen. Mitte der 1990er Jahre, daran erinnert sich wahrscheinlich heute kaum einer mehr, wurden sehr hitzige Debatten darüber geführt. Natürlich waren wir Studenten dagegen, natürlich gingen wir auf die Straße. Vor allem taten wir das deshalb, weil es der Staat war, der etwas mit Zwang und unter Zuhilfenahme staatlicher Macht einführen wollte. Wir demonstrierten rund um die Uhr, bestreikten den universitären Betrieb, und Tracy Chapmans »Talking ’bout a Revolution« lief in Dauerschleife.

Niemals hätte man sich damals als Student einem staatlichen Druck gebeugt. Tragt Masken? Ihr könnt uns mal. Testet euch, damit ihr in die Vorlesung gehen dürft? Geht’s noch? Vielleicht kann man mir an dieser Stelle Verklärung vorwerfen, viel Zeit ist ja seither tatsächlich vergangen. Aber es bleibt für mich unerklärlich, wie schnell auch dieser Raum aufgegeben wurde. Scharen von Studenten hockten nach der Schließung der Universitäten zu Hause, wartend auf eine wiederkehrende Zugangsberechtigung.

»Uni geht in Lockdown: Alle Gebäude ab Mittwoch geschlossen«, titelte das Hamburger Abendblatt
 am 15. Dezember 2020:


 »Sämtliche Gebäude der Hochschule werden am Mittwoch bis zum 10. Januar geschlossen, der Betrieb der Bibliotheken wird eingestellt, wie die Universität am Dienstag mitteilte. Lehre und Prüfungen würden nur digital abgehalten, alle Präsenzveranstaltungen abgesagt oder digital angeboten. ›Die Universität Hamburg kommt mit diesen Entscheidungen ihrer Pflicht als öffentliche Einrichtung nach, einen signifikanten Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten‹, erklärte Uni-Präsident Prof. Dieter Lenzen.«
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»Für Menschen heißt Leben […] so viel wie ›unter Menschen weilen‹ (inter homines esse) und Sterben so viel wie ›aufhören unter Menschen zu weilen‹ (desinere inter homines esse)«, schreibt Hannah Arendt in ihrem Essay Vita activa oder vom tätigen Leben
 . Ein Mensch sehnt sich nach der Gemeinschaft mit Freunden oder seiner Familie. Völlig zutreffend weist der Philosoph Matthias Burchardt auf »den grundsätzlich gemeinschaftlichen Charakter aller Lebensvollzüge« hin und darauf, dass »Lernen, Erziehung und Unterricht stets im Horizont von gegebenen mitmenschlichen Beziehungen stattfinden«.

28


 Einer universitären Lehre unter Videochatbedingungen fehlt all das, was »Kraftquell der gemeinschaftlichen Existenz« (Burchardt) sein könnte oder Erfüllungsort der Menschlichkeit. Der fehlende Diskursraum Universität ist, glaube ich, der eigentliche Verlust, den wir in den letzten zwei Jahren erlitten haben.

Nachdem die Universitäten zumindest in Teilen wieder geöffnet wurden, ergab sich ein neues Problem. So lesen wir am 22. November 2021 in 
ZEIT
 campus
 :

» 3G
 , 2G
 oder wieder Onlineuni? Überall werden die Corona-Regeln anders kontrolliert. Viele Studierende und Dozierende fühlen sich nicht sicher und wollen nach Hause.«
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 Erst wird der Zutritt zu wichtigen Ausbildungsstätten reglementiert. Hierdurch wird das Recht auf Bildung eingeschränkt. Dann muss man erst einmal nachweisen, dass man überhaupt berechtigt ist, die Bildungseinrichtung zu betreten. In Hamburg beispielsweise mittels »Campuspass«. An manchen Unis werden die Hörsaaltüren sogar von privaten Securitykräften kontrolliert. Und dann ist da wieder die Angst, die inzwischen so sehr verinnerlicht wurde, dass man lieber zu Hause vor dem Bildschirm sitzt, auf dem man seine Kommilitonen und den Dozenten zwar sieht, aber ein wirklicher Austausch kann so nicht stattfinden.


ARBEIT — HAUSARREST ODER HYGIENEDIKTAT


Mitte März 2020 endete für viele Werktätige das Arbeitsleben, so wie sie es jahrzehntelang kannten: Sie wurden von ihren Arbeitgebern ins Homeoffice geschickt. Sicher, in manchen Branchen galt auch vor Corona schon mobiles Arbeiten, also die Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistung von einem frei vom Arbeitnehmer gewählten Ort aus. Seit Corona ist aus diesem Privileg jedoch eine Last geworden. Arbeiten von zu Hause aus, so nett sich das zunächst auch anhört, ist vor allem eines: die Verlagerung des Arbeitsplatzes in den Privatbereich. Dieser einfache Schritt hat weitreichende Konsequenzen, hebt er doch die bis dahin scharfe Trennlinie zwischen privatem Rückzugsbereich und öffentlicher Arbeitswelt abrupt auf. Hat man der Schlange Arbeit aber erst einmal Einlass gewährt, bleibt dem gestressten Arbeitnehmer oft kein Ort mehr, an den er sich zur Erholung zurückziehen kann.

Wer zudem Kinder hat, der hatte zur gleichen Zeit auch die zu Hause und musste sich um deren Beschulung und Beschäftigung kümmern. Etwas einfacher war es wahrscheinlich für jene, die daheim über genügend Platz verfügen. Doch für viele galt das nicht. Zudem waren die meisten zunächst gar nicht ausgestattet 
 für Homeoffice und Homeschooling. Plötzlich brauchte man in den eigenen vier Wänden einen oder mehrere Schreibtische mehr, man brauchte Equipment und ruhige Räume. Das mag man als Kleinigkeiten betrachten, doch auch diese gehörten zum Corona-bedingten Alltag und mussten von vielen Arbeitnehmern erst einmal bewältigt werden. Nun also blieben viele gemeinsam mit dem Rest der Familie zu Hause, man richtete sich dort einen Arbeitsplatz ein, saß auf ungeeigneten Stühlen und an nicht höhenverstellbaren Arbeitstischen oder gleich am Küchentisch, die distanzbeschulten Kinder in Rufnähe. War dann auch noch ein Familienmitglied positiv getestet worden, hatte man zudem die Quarantänesituation zu bewältigen. Zu Beginn dieser Phase gingen bei mir zahlreiche Rechts- und Beratungsanfragen von Arbeitgebern ein, die auf mich den Eindruck machten, dass man guten Willens war. Seit nunmehr 27 Jahren berate ich Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Betriebsräte in arbeitsrechtlichen Fragen. Da kann man als Anwalt grob unterscheiden, ob ein Arbeitgeber es mit seinen Angestellten gut meint, wenn er sich überlegt, wie man das Arbeiten von zu Hause besser organisieren kann. Fragen lauteten beispielsweise: Wer bezahlt die Kosten für einen zweiten Monitor, den der Arbeitnehmer für sein Zuhause anschaffen möchte? Kann ein Mitarbeiter verlangen, dass man ihm einen höhenverstellbaren Schreibtisch oder ergonomischen Stuhl zur Verfügung stellt? Oder: Unter welchen Bedingungen kann ein Chef seinen Mitarbeiter ins Büro beordern, falls dort unaufschiebbare Aufgaben erledigt werden müssen?

In der Rückschau würde ich sagen, das gesamte Jahr 2020 war in arbeitsrechtlicher Hinsicht zunächst von gutem Willen auf beiden Seiten gekennzeichnet. Manche Firmen veranstalteten sogar virtuelle »After Work Events«, man wollte als Team zusammenhalten und meinte wohl, es werde ja auch nicht so lange dauern, bis man wieder zum normalen Büroalltag zurückkehren könne.


 Im Nachhinein kann ich nicht mehr genau ausmachen, wann auch in der Arbeitswelt die ganze Sache gekippt ist. Auf jeden Fall haben wir inzwischen, im Frühjahr 2022, eine ganz andere Situation. Wie die übrige Gesellschaft haben sich auch Belegschaften in Geimpfte und Ungeimpfte geteilt. Während sich dies in den meisten Betrieben noch am Rande der praktischen Bewältigbarkeit bewegt, führte es im medizinischen und im Pflegebereich zu prekären Situationen für diejenigen, die keinen Impf-, Genesenen- oder Impfunverträglichkeitsnachweis vorlegen konnten. Allerdings habe ich auch einige Rechtsfälle außerhalb dieses Bereichs vorliegen, in denen der Arbeitgeber ein Arbeitsverhältnis gekündigt hat, weil sich jemand nicht hat impfen lassen.

Mittlerweile ist eines der Hauptprobleme am Arbeitsplatz bereits die fehlende Testbereitschaft von Arbeitnehmern. Eine Mandantin, die seit 17 Jahren in einem Unternehmen arbeitete und dort die »rechte Hand« des Inhabers war, wurde fristlos gekündigt, weil sie sich weigerte, sich zu testen. Ihre Argumentation lautete, sie sei gesund, wozu solle sie sich testen, wenn sie krank sei, gehe sie zum Arzt, werde von diesem arbeitsunfähig geschrieben und bleibe dann folglich zu Hause. Der Arbeitgeber sah das nicht ein und sprach eine fristlose Kündigung aus. Ein krasser Fall, dachte ich, doch bei Gericht musste ich dann feststellen, dass der Richter vollstes Verständnis für den Chef hatte. Natürlich könne man mit einer solchen Mitarbeiterin nicht mehr zusammenarbeiten, die doch schon solch einen grundlegenden Punkt infrage stelle wie eine Testnotwendigkeit. Der Arbeitgeber erklärte dagegen feierlich, er selbst teste sich dreimal täglich, er wolle schließlich sicher sein, dass er sich nicht infiziert habe …

Vor Beginn der Corona-Krise waren sich alle Juristen über einige grundlegenden Anker in der weiten See des Arbeitsrechts einig. Über seinen Gesundheitszustand brauchte ein Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber gegenüber keinerlei Auskünfte zu erteilen. Umgekehrt waren Fragen des Arbeitgebers nach dem 
 Gesundheitsstatus unzulässig. Die Einstellung eines Stellenbewerbers vom Vorliegen eines spezifischen Gesundheitszertifikats abhängig zu machen, gar den Nachweis einer vorherigen Impfung zu verlangen, war vollkommen abwegig. Undenkbar ebenso, dass ein tägliches oder wöchentliches Testen Teil der vertraglich vereinbarten und fortan geschuldeten Arbeitsleistung sein könnte und der Zugang zur Arbeitsstelle verweigert würde, wenn man kein negatives Testergebnis vorlegt. Vor Corona, als man noch ein empfindliches Gespür für mögliche Diskriminierung hatte, wäre es kategorisch ausgeschlossen gewesen, ungeimpften Arbeitnehmern zur Absolvierung des Tests einen separaten Eingang zum Werksgelände zuzuweisen und ihre Zugangskarte zu sperren, während alle geimpften Arbeitnehmer wie gewohnt mit ihrer Zugangskarte den Haupteingang passieren.

Im Verlauf der Corona-Krise sind diese Anker verloren gegangen. So hatte die Ludwigsburger Kreiszeitung
 eine Umfrage durchgeführt und veröffentlichte am 25. November 2021 einen Beitrag mit dem Titel »So setzen Unternehmen im Kreis die 3G-Regelung am Arbeitsplatz um«.


»
 Trumpf (Ditzingen): Beim Hochtechnologieunternehmen Trumpf in Ditzingen arbeiten etwa 4400 Menschen – um dort die neuen 3G-Regeln am Arbeitsplatz zu erfüllen, sei ein ›erheblicher Aufwand‹ nötig, teilt Trumpf-Sprecher Rainer Berghausen mit. Um lange Kontrollschlangen zu vermeiden, wird der Zugang über die Mitarbeiterausweise kontrolliert. ›Das heißt, wir werden den Zugang zum Werksgelände über die Mitarbeiterausweise sperren. Wer den Status geimpft oder genesen nachweisen kann, schaltet seinen Ausweis frei‹, erklärt Berghausen. ›Für diejenigen, die ihren Status nicht offenlegen wollen oder ungeimpft sind, haben wir ein Testzentrum in einem Nebengebäude außerhalb des Werksgeländes. Dort kann 
 man sich testen lassen – mit dem Nachweis bekommt man Zugang über die Hauptpforten zum Werksgelände.‹

Wer keinen 3G-Nachweis vorlegen will oder kann, ›muss mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen‹, so der Sprecher. ›Wer deshalb seine Arbeitsleistung nicht erbringen kann, kann beispielsweise seinen Vergütungsanspruch verlieren.‹ Außerdem entstehe durch die 3G-Regel am Arbeitsplatz kein Anspruch auf Homeoffice oder mobiles Arbeiten.

Ungeimpfte Trumpf-Beschäftigte könnten ›jederzeit‹ einen Impftermin im firmeneigenen Gesundheitszentrum beim Betriebsarzt vereinbaren. ›Wir weisen auch intern bei jeder passenden Gelegenheit auf die Impfmöglichkeit hin und klären auch im Intranet und im Gesundheitszentrum über die Vorteile einer Impfung auf‹, so Berghausen. Wer nicht geimpft sei und wegen des Kontakts zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person in Quarantäne müsse, der habe ›unter Umständen für die Zeit der Quarantäne keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung‹. Gestern trat auch die Homeoffice-Pflicht in Kraft – deshalb arbeiteten am Standort Ditzingen nur rund 1900 Beschäftigte. ›Davon haben sich bis zum frühen Nachmittag bereits 1500 als geimpft oder genesen registriert‹, so Berghausen. Für den Zugang zum Ditzinger Trumpf-Betriebsrestaurant gilt seit 8. November die 3G-Regel. ›Eigene Bereiche für Geimpfte und Genesene und für Ungeimpfte sind derzeit nicht vorgesehen‹, so der Sprecher.«
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Gleich mehrere arbeitsrechtliche Verstöße finden sich in diesem Bericht: Freigeschaltete Mitarbeiterausweise nur für Geimpfte oder Genesene? Rechtswidrig, da diskriminierend.

Zugang zur Arbeit nur getestet? Rechtswidrig, da menschenrechtswidrig, grundrechtswidrig und ein Verstoß gegen den Arbeitsvertrag, weil eine Testnotwendigkeit bei Abschluss des Vertrags nicht vereinbart wurde.


 Arbeitsrechtliche Konsequenzen für den, dem vorgeworfen wird, aufgrund der Nichtvorlage eines »3G-Nachweises« seine Arbeitsleistung nicht erbringen zu können? Rechtswidrig, da der Nachweis nichts darüber aussagt, ob ein Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung erbringen kann oder nicht, denn wer vom Arzt nicht arbeitsunfähig geschrieben ist, kann sehr wohl seine geschuldete Arbeit erbringen, ist arbeitsbereit und der Arbeitgeber hat eine Verpflichtung, diese angebotene Arbeitsleistung auch entgegenzunehmen.

Verlust des Vergütungsanspruchs? Rechtswidrig, da derjenige Arbeitnehmer, der arbeitet oder arbeitswillig ist, seinen Anspruch auf Vergütung auch dann behält, wenn der Arbeitgeber die angebotene Arbeitsleistung nicht entgegennimmt.

Hinweise auf eine Impfmöglichkeit durch den Arbeitgeber? Rechtswidrig, da eine unberechtigte Beeinflussung durch den Arbeitgeber. Zumindest sind sie ethisch fragwürdig, da der Arbeitgeber hier Werbung für bestimmte Medizinprodukte macht, was zudem hoch problematisch ist, da der Arbeitgeber für medizinische Dienstleistungen, die er in eigenem Namen bewirbt und durch einen Betriebsarzt durchführen lässt, die volle Haftung für eventuell daraus folgende Schädigungen übernimmt.

Kein Anspruch auf Lohnfortzahlung wegen Quarantäne? Rechtswidrig, denn wer krank und damit arbeitsunfähig ist, bezieht über die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall weiterhin Entgelt.

Registrierung von Geimpften und Genesenen? Rechtswidrig, da der Arbeitgeber derartige Daten nicht erheben und aufgrund des Datenschutzes auch nicht verarbeiten oder speichern darf.

Zugang zum Betriebsrestaurant nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete? Rechtswidrig, da eine Kantine eine Sozialleistung darstellt, die schon aufgrund des geltenden arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes allen Mitarbeitern gleichermaßen und unabhängig von der Erfüllung von Zugangsvoraussetzungen offen stehen muss.


 Vor Corona undenkbar und von jedem Arbeitsrechtler fraglos in den Bereich des Mobbings verwiesen worden wäre ein Verhalten von Vorgesetzen, die einzelne Mitarbeiter nicht mehr für bestimmte Tätigkeiten einsetzen, weil diese sich nicht impfen lassen oder Tests nicht durchführen. Mit einer Abmahnung wäre ein Mitarbeiter geahndet worden, der erklärt hätte, mit einem ungeimpften Kollegen setze er sich nicht in ein Auto, um einen Kundentermin wahrzunehmen. Vor 2020 wären sich sämtliche Arbeitsrechtler auch darin einig gewesen, dass Stellenbewerber bei Vorstellungsgesprächen auf die Frage »Sind Sie geimpft oder genesen?« entweder die Antwort verweigern oder lügen dürfen, da diese Frage als sittenwidrig galt.

Noch im Juni 2021 konnte man von Arbeitsrechtlern auf die Frage, ob Arbeitgeber den Impfstatus abfragen dürfen, zumeist ein Nein hören. Dem DGB
 -Rechtsschutz zufolge dürfen Arbeitgeber nur solche Informationen abfragen, an denen sie ein legitimes Interesse haben. Da es sich aber bei den Informationen über den Impfstatus um besonders sensible Gesundheitsdaten handelt, die der Arbeitgeber gemäß § 9 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO
 ) nur unter sehr strengen Voraussetzungen abfragen und verarbeiten darf, müsste sich das Unternehmen hierzu nach Meinung der bis dahin überwiegenden Mehrheit der Arbeitsrechtler die Einwilligung seiner Mitarbeiter einholen.

Generell fragt sich zudem, ob der Arbeitgeber den Impfstatus seiner Mitarbeiter überhaupt kennen muss, um seiner Fürsorgepflicht nachzukommen, indem er beispielsweise ein entsprechendes Schutzkonzept ausarbeitet und umsetzt. Ich konnte nicht erkennen, warum sich an einer solchen differenzierten Betrachtung im Laufe des Jahres 2021 irgendetwas würde ändern müssen: Der Datenschutz verbot eine Erfassung von Gesundheitsdaten. Arbeitsschutz war auch ohne Masken und Testung sowie Impfstatus-Erfassung möglich.

Dramatisch ist die Zerstörung jeglicher Arbeitskultur in den Betrieben, in denen nicht mehr mit gemeinsamer Kraft versucht wird, alle Kollegen durch die Corona-Zeit zu tragen, sondern dieselbe 
 Ausgrenzung der Verweigerer unlogischer Hygienemaßnahmen stattfindet wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Verloren ist der betriebliche Zusammenhalt. Die Arbeitsstätte soll sich in der schönen neuen Welt aus funktionierenden Arbeitnehmern zusammensetzen, die wie ein Zahnrad ins andere passen und baugleich die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Wo bisher galt, dass unsinnige Anweisungen berechtigterweise missachtet werden dürfen, katapultieren sich der Maskenverweigerer wie der Testverweigerer nunmehr unweigerlich ins betriebliche Aus, ohne dass man ihnen mitteilt, warum sie denn überhaupt eine Maske tragen sollen, was diese bewirken soll, warum ein Test zu machen sei und was dieser überhaupt würde nachweisen können. Im Unterschied zu anderen Lebensbereichen ist die wirtschaftliche Folge hier gravierend, denn oftmals geht es um die Existenzgrundlage der betroffenen Arbeitnehmer. Allein der so entstehende Druck macht dem einzelnen Zweifelnden eine freie Entscheidung für oder gegen Maske, Test und letztlich Impfung unmöglich.

Besonders tragisch ist die Situation in den medizinischen und pflegerischen Berufen. Der Gesetzgeber hatte bekanntlich entschieden, gerade für diejenigen Beschäftigten, die im Rahmen einer Pandemie wohl die schwerste Arbeitslast zu tragen haben (und diese auch ohne Corona bei absurd geringer Bezahlung vorher bereits trugen), ab dem 15. März 2022 entweder den Nachweis einer vollständigen Immunisierung, einen Genesenennachweis nach vorheriger Infektion oder eine ärztliche Bescheinigung über einer bestehende Impfunverträglichkeit zu fordern. Die Bezeichnung »Impfpflicht für die medizinischen Berufe« ist ein sprachlicher Trick, mit dessen Hilfe von vornherein klargestellt werden sollte: Die Leute sollen sich gefälligst alle impfen lassen!

Der 15. März ist vergangen, einige haben keinen solchen Nachweis vorgelegt. Was droht in diesen Fällen? Laut § 20a Infektionsschutzgesetz hat der Arbeitgeber jene Mitarbeiter dem zuständigen 
 Gesundheitsamt zu melden. Dieses soll dann im Rahmen eines Ermessensspielraums entscheiden, ob gegenüber den Betroffenen ein Betretungsverbot für die Einrichtung oder den Betrieb auszusprechen sei. Das ist also keine zwingende Folge und wird sich sinnvollerweise an der Aufrechterhaltung einer Versorgungssicherheit orientieren. Aber schon vor dem 15. März preschten einige Arbeitgeber vor, forderten vorzeitig die Vorlage dieser Dokumente und kündigten sogar bereits, wenn eine solche nicht erfolgte. In einigen Bundesländern verschickten die Gesundheitsämter umgehend Aufforderungsbescheide, die fehlenden Unterlagen vorzulegen. Wer die Frist nicht einhielt, sah sich mit einem Bußgeldbescheid konfrontiert. Die Beschäftigten sind in einer bemitleidenswerten Situation, haben sie doch teils jahrelang unter schwierigen Arbeitsbedingungen die Last der Pflege oder medizinischen Betreuung getragen, immerhin eine soziale Aufgabe, die in der Gesellschaft Beachtung, Respekt und Dank verdient. Nun werden sie entsorgt, wenn sie nicht die willkürlichen Regeln befolgen. Ein unerträglicher Zustand.

Mit den arbeitsrechtlichen Situationen in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen, den Praxen und mobilen Pflegeteams habe ich mich ab Dezember 2021 intensiv beschäftigt und in mehreren Videos und in meinem Podcast »Grundrechte & Demokratie« allgemein gehaltene juristische Ratschläge gegeben, wie man sich in den diversen misslichen Situationen verhalten kann.
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 Ich habe mit unzähligen Betroffenen gesprochen, hatte weinende Menschen vor mir, die ihren Beruf lieben, eine Tätigkeit, die zu den anspruchsvollsten, bewundernswertesten und wertvollsten Leistungen in einem Gemeinwesen gehört. Mich schmerzt sehr zu sehen, wie Menschen nach zehn, fünfzehn oder mehr Jahren aus ihrem geliebten Beruf gedrängt werden, nur weil sie sich gegen eine fragwürdige Impfung oder einen umstrittenen Nachweis sträuben. Es ist beklagenswert, dass sich eine Gesellschaft erlaubt, auf solche wertvollen Menschen zu verzichten.


 Die uneinheitliche Vorgehensweise der Bundesländer verunsichert die Betroffenen zudem: Wie wird mein Arbeitgeber oder das für mich zuständige Gesundheitsamt vorgehen? Während die Gesundheitsminister von Bayern und Thüringen angekündigt hatten, die gesetzliche Regelung des § 20a Infektionsschutzgesetz eher langsam auszuführen, ging man in Rheinland-Pfalz einen anderen Weg. Dort kündigte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD
 ) am 14.  Februar 2022 an:

»Für uns ist ganz klar, dass diejenigen Menschen, die heute noch nicht in den Einrichtungen geimpft sind, zügig auch weiterhin ein Impfangebot bekommen, aber wer es nicht annimmt bis zum 15. März, der soll danach auch bestenfalls ganz schnell nicht mehr arbeiten gehen können.«
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Sein Kollege, Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD
 ), sekundiert:

»Das ist schon der maximale Druck, wenn man als Arbeitnehmer, als Pflegekraft, als Küchenkraft seinen Arbeitsort nicht mehr betreten darf und dann womöglich auch kein Geld mehr bekommt, das ist schon wirklich ein starker Druck, und der wird seine Folge haben. Ich hoffe, dass er die Folge hat, dass die Menschen nochmal in sich gehen und sagen, ich lass mich am Ende doch impfen, weil das ist das Ziel, möglichst viele sollen sich impfen lassen.«

Aus juristischer Sicht sind diese Aussagen meines Erachtens wohl ein klarer Fall von Nötigung im Sinne des § 240 StGB
 , und hier handelt es sich vermutlich auch um einen besonders schweren Fall, da die Minister ihre Amtsstellung zur Ausführung der Tat missbrauchen.


 ARCHIV DER VERLORENEN RECHTE


Der mit den bisher aufgeführten Maßnahmen, Regelungen, Pflichten und Verboten einhergehende Verlust von Rechten deckt längst noch nicht alle verlorenen Rechte in meinem Archiv ab. Hinzu kommen kleinteilige Einzelverbote in allerlei Bereichen, bevorzugt in solchen, die bis dahin als Quelle von Freude und Sinnhaftigkeit des Lebens insgesamt gelten durften.

Von elementarer Bedeutung sind beispielsweise die Reiseverbote und zahlreichen Reisebeschränkungen, die sich aus dem Bestreben ergaben, die Landesgrenzen nach »Ausbruch der Pandemie« möglichst lange geschlossen zu halten. Weder sollten Ausländer hereinnoch Deutsche hinausdürfen. Reisebeschränkungen führten zu seltsamen Etikettierungen, plötzlich galten beinahe alle Länder auf der Welt als »Risikogebiet« oder sogar als »Hochrisikogebiet«. Für einen gewissen Zeitraum schienen Reisen ins Ausland gänzlich unmöglich – für den, der sich daran hielt. Manche betätigten sich als »Risikogebietsverharmloser« und überquerten überraschend unbehindert mehrfach die Landesgrenzen, meist ohne jede Kontrolle …

Zu den Reisebeschränkungen gehörten praktisch die gesamte Corona-Zeit über auch die vor und teilweise nach der Reise erforderlichen Testnachweise. Dazu kamen dann noch landesspezifische Einreiseformulare, die ausgefüllt werden mussten. Die unbeschwerte Möglichkeit, praktisch jedes Land der Erde mit überschaubaren Mitteln erreichen zu können, scheint verloren gegangen zu sein. Vielleicht ist all das bereits eine Vorbereitung auf die kommende (künstliche) Klimakrise.

Ohne Maske und ohne Einkaufswagen konnte man ein Geschäft erst gar nicht betreten. Einmal drinnen, musste man Einbahnpfeilen auf dem Boden folgen und sah sich umzingelt von unzähligen »Bitte Abstand halten!«-Schildern. Anfangs fand man das vielleicht noch 
 witzig, doch irgendwann verging sicher jedem angesichts dieses völlig sinnbefreiten Hygienewahns das Lachen.

Das Einkaufen verlor jedenfalls für mich jeden Reiz. Das scheint vielen Konsumenten so gegangen zu sein: Entweder haben sie die vielen Regelungen abgeschreckt oder aber die Angst vor dem Virus. Es kam zu etlichen Geschäftsschließungen, sei es temporär oder dauerhaft. Zumindest zeitweise ein Gewerbe zu schließen schien angesichts der Kurzarbeitsoptionen für manchen Geschäftsbesitzer wirtschaftlich günstiger zu sein, als es um jeden Preis als Service für die Kunden weiter offen zu halten – auch das ist eine bemerkenswerte und bedenkliche Entwicklung. Viele Besitzer mussten aber deshalb schließen, weil sie wegen des Lockdowns schlicht keinen Umsatz mehr hatten.

Gar nicht zu bemessen ist der Verlust an Lebensqualität, der mit den Einschränkungen im Einzelhandel und im Gastronomiebereich einhergegangen ist. Waren die Innenstädte bereits vor Corona vereinsamt, verödeten diese nun zusehends weiter. Leere Fußgängerzonen waren nunmehr normal, freie Parkplätze in Innenstädten der Regelfall.

In gleicher Weise wie die Orte des Konsums verloren auch die kulturellen Orte wie Theater, Kinos, Museen, Kunsthallen, Galerien oder Bibliotheken jegliche Anziehungskraft. Kulturveranstaltungen entfielen zumeist gänzlich, noch dazu mit desaströsen finanziellen Folgen für die betroffenen Künstler und alle, die in der Unterhaltungsbranche tätig sind wie zum Beispiel Bühnen- oder Tontechniker. Auch die öffentlichen Räume wie Plätze, Bürgerhäuser, Parks oder Schwimmbäder verloren ihre Bedeutung. Nehmen wir nur den Park als Ort, an dem man sich eigentlich frei bewegen kann. Nun galten auch hier Corona-Regeln.

Auch der öffentliche Nah- und Fernverkehr, der für viele unverzichtbar ist, konnte zeitweise nur noch unter Beachtung von strengen Hygienemaßnahmen genutzt werden. Bemerkenswert auch, wie der Staat ohne Bedenken hoheitliche Aufgaben auf die Beförderer 
 übertragen hat, und noch mehr, wie deren Angestellte, Bahnschaffner, Busfahrer, ihre neu gewonnene Kleinbürgermacht ausspielten.

Am 8. Dezember 2021 wurde in der Neuen Westfälischen
 berichtet, dass die Deutsche Bahn ihre » 3G-Kontrollen im Nahverkehr« verschärfe. Fortan würde bei Fahrgästen durch die Schaffner überprüft, ob diese geimpft, genesen oder getestet seien.
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 Für mich eine absurde Regelung, denn wie sollen medizinische Laien wie Bahnschaffner um Himmels willen ein medizinisches Dokument dieser Art überprüfen? Am selben Tag wurde im gleichen Medium die Arbeit in den Zügen »schon jetzt als ein Feld alltäglichen Terrors« bezeichnet.
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Im Hamburger Abendblatt
 hieß es am 3. Februar 2022, in der Hansestadt habe die Hochbahn-Wache bis dahin mehr als 85.000 Fahrgäste kontrolliert und dabei 634 Verstöße gegen Corona-Maßnahmen festgestellt.
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 Die Deutsche Bahn verlautbarte, sie habe bis Ende Januar 2022 rund zwei Millionen 3G-Kontrollen durchgeführt, dabei hätten etwa 99 Prozent aller Fahrgäste entweder einen Geimpften-, einen Genesenen- oder Getestetennachweis vorzeigen können. »Wer dies nicht kann, muss beim nächsten Halt aussteigen und sich vor einer Weiterfahrt testen lassen. Im Konfliktfall wird die Bundespolizei hinzugerufen.«
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Nicht vergessen werden dürfen die Religionsgemeinschaften, deren bis dahin unangreifbar scheinenden rituelle Handlungen kaltschnäuzig auf dem Altar der Gesundheit geopfert wurden. Kirchen wurden geschlossen, Gottesdienste abgesagt, Weihwasserbecken geleert, weil man eine Ansteckungsgefahr befürchtete. Die Meldung »Coronavirus: Finger weg vom Weihwasser!« aus dem März 2020 zeigt, in welche Angst selbst diejenigen versetzt wurden, die nichts zu fürchten hätten, stehen sie doch unter einem höheren Schutz.
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Die panische Angst der kirchlichen Würdenträger, denen wohl ihr Glaube in der Pandemienot wenig zu helfen schien, führte auch zu so mancher absurder Innovation. So entwickelten die Caritas Werkstätten Aachen einen »berührungslosen Weihwasserspender«, dessen Besitz sich beispielsweise auch die Dompfarrei St. Bartholomäus 
 in Frankfurt rühmt.
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 Die Errungenschaft wurde stolz als »coronakonform « bezeichnet. Naiv hätte ich angenommen, geheiligtes Weihwasser könnte noch so sehr viruskontaminiert sein, anstecken könne sich aufgrund des göttlichen Schutzes hierdurch trotzdem keiner. Was mochte einen denn besser gegen die Gefahren eines Virus schützen als geheiligtes Wasser?

Tatsächlich aber hatten fast alle Pfarrer schnell ihren Glauben verloren. Sie gaben nicht den Pandemiebeladenen Schutz und Hilfe, wie man es in der Not hätte erwarten können, sondern verschlossen ihre Kirchentore. Abgesehen von ein paar löblichen Ausnahmen grenzte die Kirche ihre ungeimpften Gläubigen aus und schottete sich selbst damit weitgehend ab. In einer Notlage die Kirchentore zu verschließen – das hatte es noch nicht einmal im finstersten Mittelalter, nicht während Pest und Cholera, gegeben. Kirchen galten in allen Krisenzeiten in der Menschheitsgeschichte als Ort der Errettung, als ein Hilfe oder zumindest Trost spendendes Refugium. Wer Zuflucht suchte oder sein Heil im stillen Gebet in der Gemeinschaft der Gläubigen finden wollte, der konnte die Gotteshäuser aufsuchen. Mit Corona war das nicht mehr möglich.

Und dann rührte auch noch Papst Franziskus, das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, die Werbetrommel fürs Impfen. Im September 2021 rief er in einer Videobotschaft alle Menschen auf der Welt dazu auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Dies sei »ein Akt der Liebe«
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 . »Die Menschheit hat eine Geschichte der Freundschaft mit Impfstoffen. Als Kinder wurden wir gegen Masern geimpft, gegen Polio. Alle Kinder wurden geimpft, und niemand hat etwas gesagt.«
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 So Franziskus, der wie auch sein Amtsvorgänger Benedikt geimpft sei, teilte der Vatikan mit.
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 Mein Verständnis für kirchliche Würdenträger, das seit Langem nur noch begrenzt ist, hört hier vollständig auf. Wie kann ein Papst, der den Gläubigen versichert, Gott schütze sie, sich einen künstlich erzeugten Impfstoff verabreichen lassen und der Angst der Menschen damit ein weiteres Vehikel zur Verbreitung verschaffen? Wie kann die Kirche 
 es zulassen, sich in einer Zeit angeblich höchster Not abzuschotten und Gläubigen die Hilfe zu verwehren, die diese in Gottesdiensten und im persönlichen Kontakt mit der übrigen Gemeinde zu finden hoffen?

Die Ausgrenzungen gingen weit. Irgendwann durften Gottesdienste wieder in den Kirchen abgehalten werden, allerdings nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und zuweilen sogar G-Regeln. Für Ungeimpfte und Unmaskierte gab es an manchen Orten immerhin die Möglichkeit, dem Gottesdienst außerhalb der Kirche per Videoübertragung zu folgen. Aber vielleicht durften die Ausgegrenzten unter freiem Himmel ja wenigstens singen, denn in der Kirche galt Gesangsverbot.

Ein weiteres Thema sind Hochzeiten und Taufen, für viele festliche Höhepunkte im Leben. Wie viele dieser kirchlichen Feiern wurden auf unbestimmte Zeit verschoben, in der Hoffnung, dass man sie irgendwann wieder in großem Kreise begehen kann? Und dann die Beerdigungen, im Grunde noch schlimmer, die nur im allerengsten Familienkreis oder mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden durften. Wie viele wurden so daran gehindert, von einem Familienmitglied, einem Freund oder dem Nachbarn würdevoll Abschied zu nehmen, und dies im Kreis von Menschen, die ebenfalls um einen Verstorbenen trauern? Die Einhaltung der Corona-Maßnahmen war am Ende wichtiger als der Tod selbst.

Das soziale Miteinander, der Zusammenhalt, die Fürsorge – all dies wurde ganz besonders den in Heimen lebenden alten und pflegebedürftigen Menschen auf drastische Weise verwehrt. Da sie die besonders vulnerable Gruppe sind, wurden Pflege- und Altenheime zeitweise fast vollständig abgeriegelt. Besuche von Angehörigen oder Freunden, für die Bewohner von immenser Bedeutung, waren entweder unter strengsten Auflagen oder aber gar nicht möglich.

Ein Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
 vom 25. April 2020, also zu einem Zeitpunkt, als in den Mainstream-Medien noch 
 teilweise objektiv berichtet wurde, beginnt mit einer sehr typischen Fallbeschreibung:

»Seit zwei Wochen ist der Vater von Maria Walter in seinem Zimmer. Bett, Fernseher, Tisch, ungefähr vierzehn Quadratmeter, etwa so sieht es aus. Er darf nur selten in den Garten, das Mittagessen bekommt er gebracht und nimmt es allein ein, hat er seiner Tochter am Telefon erzählt. Nicht in jedem Altenheim in Deutschland sind die Maßnahmen derart strikt. Doch alle versuchen, die Bewohner, die zur Covid-19 Risikogruppe gehören, zu schützen. (…) Ein Ende des Besuchsverbots ist nicht in Sicht.«
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Verständlich ist, dass die Heime das Virus draußen halten wollten. Doch wie kann das gelingen, fragt die Autorin des Artikels, ohne dass der Schaden den Nutzen übersteigt? Die Maßnahmen waren drastisch und hatten erhebliche Konsequenzen für die älteren Menschen. Nach Schätzungen von Anwaltskollegen, die als Betreuer in der Pflege tätig sind, dürften rund 50 Prozent mehr Todesfälle in Pflegeheimen auf die entstandene Vereinsamung der Menschen zurückzuführen sein.

43


 Die Heime sind kein Lebensort mehr, seit Corona sind sie ein bloßer Aufbewahrungsort. Die strikte Absonderung und die mit den Hygieneregeln einhergehende zunehmende Bevormundung der Bewohner wirken sich dramatisch auf die Psyche der älteren Menschen aus, wie mir Kollegen immer wieder berichten.

Es fehlt in der Alten- und Pflegebetreuung die Nähe, die menschliche Wärme, es fehlen die Umarmungen durch Familienangehörige, die Berührungen. Heimbewohner werden in den Garten gerollt, damit sie überhaupt ihre Angehörigen sehen können. Oder ein Besuch findet hinter Trennglasscheiben statt, wie im Gefängnis. Kollegen berichteten auch von weinenden Alten, die nicht verstehen können, warum niemand mehr zu Besuch kommt. Menschen, die unter Demenz leiden, können kaum nachvollziehen, was vorgeht 
 und warum ihre Welt sich so verändert hat. Inzwischen ist bereits offensichtlich, welchen immensen Schaden nicht das Virus, sondern die Absonderung und die damit einhergehende Vereinsamung bei dieser besonders schützenswerten Gruppe der Bevölkerung angerichtet hat.

Der Erlass von Regeln und die Verhängung von Maßnahmen hat zudem zu einem Phänomen geführt, das in Deutschland zwar nicht unbekannt, aber in diesem erschütternden Maße schon lange nicht mehr aufgetreten ist: das Denunziantentum. Zur Veranschaulichung möchte ich einen Fall anführen: Ein Mann hat etwa 15 Leute in seinen Garten eingeladen, um über eine örtliche Initiative zu sprechen. Er hat sich sogar ein Hygienekonzept überlegt und mittels Verteilung von Stehtischen dafür gesorgt, dass die Anwesenden, wohlgemerkt im Freien, weit genug voneinander entfernt stehen. Ein wachsamer Nachbar sieht dies und ruft die Polizei. Als diese mit vier Streifenwagen und acht Beamten anrückt und die Versammlung auflösen will, ruft mich der Mann an und fragt: »Was soll ich tun?« Solche Fragen erhielt ich am laufenden Band. Kein Mensch wusste mehr, was man gerade durfte und was nicht. Auch ich kann mittlerweile nicht mehr sofort sagen, ob eine Handlung gerade erlaubt ist oder nicht. Es braucht in der Regel eine stundenlange Detailrecherche nach der gerade am fraglichen Ort gültigen Verordnung in der jeweils momentan gültigen Fassung. Dann muss man die dort zu findenden umständlichen Formulierungen mühsam entwirren und den Sachverhalt schließlich auf den Tatbestand anwenden. Aber man kann nie sicher sein, ob man wirklich den richtigen Tatbestand mit dem richtigen Regelwerk in Bezug setzt, es gibt häufig unzählige Ausnahmen und Sonderfälle …

Der Mann in dem oben geschilderten Fall hatte sogar Hygienemaßnahmen ergriffen – und trotzdem hat ihm der Nachbar die Polizei auf den Hals gehetzt. Privatsphäre? Existiert nicht mehr. Feiern oder bloß für eine Besprechung im Garten treffen? Kann man nicht mehr. Der Nachbar sieht und hört alles. Denunziation ist 
 wieder salonfähig in Deutschland, erst recht, wenn Minister sogar öffentlich dazu auffordern, jeder solle jeden kontrollieren.

Der Südkurier
 meldete am 1. April 2020 Folgendes:

»Der baden-württembergische CDU
 -Innenminister Thomas Strobl fordert die Bürger des Landes dazu auf, sich gegenseitig zu überwachen und Verstöße gegen die Corona-Rechtsverordnung oder den Verdacht auf Verstöße und Beobachtungen bei der Polizei zu melden.«

Weiter heißt es in dem Artikel, dass ein Treffen mehrerer Personen in einer geschlossenen Shisha-Bar aufgelöst worden sei, nachdem die Polizei einen Hinweis aus der Nachbarschaft erhalten hatte.

»›Ich bin dankbar, wenn die Bürger wachsam sind und uns dabei helfen, dass diese notwendigen Regeln eingehalten werden‹, sagte Strobl in Stuttgart bei einer Regierungspressekonferenz. Die Polizei rufe ja auch seit Langem in Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen dazu auf, in der Nachbarschaft die Augen offen zu halten. ›Aber da geht es um Sachen, hier geht es am Ende um Menschenleben‹, so Strobl.«
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Strobl hätte nach dieser Aussage sofort seinen Rücktritt einreichen müssen, im Amt hat dieser Minister, der hier offen zur Spaltung der Gesellschaft aufruft, meiner Auffassung nach nichts mehr verloren. Denn eine Gesellschaft lebt unter anderem ganz maßgeblich von Toleranz und nicht von Spitzeltum. Strobl aber hat das genaue Gegenteil propagiert.

Im Falle der Gartenversammlung ließ ich mir den einsatzleitenden Polizisten ans Telefon geben. Er war zum Glück besonnen und erklärte mir, auch er und seine Kollegen hätte wirklich Besseres zu tun, als sich um einen solchen Fall zu kümmern, aber inzwischen wisse man ja nie, wie man als Polizei empfangen werde, bei 15 Leuten 
 im Garten habe man sicherheitshalber die Streifenkollegen verständigt, um am Ende nicht mit zu wenig Beamten vor Ort zu sein. Er wolle die Situation am besten ganz unaufgeregt lösen. Wir kamen zu einem schnellen Einvernehmen, die Gartenbesprechung konnte mit noch etwas mehr Abstand zwischen den Stehtischen und der Versicherung, sich beim Getränkeholen nicht zu nahe zu kommen, weitergeführt werden. Das aber hätte auch anders laufen können: Aufnahme aller Personalien, Ordnungswidrigkeiten-Verfahren für alle Teilnehmer, ein besonderes Verfahren für den Veranstalter der unangemeldeten Versammlung. Inzwischen steht man als normaler Bürger und Gartenbesitzer mit Sozialkontakten mit einem Bein im Knast, wenn man zu sich einlädt.


 IMPFUNGEN UND NEBENWIRKUNGEN


In ihrem 2021 erschienenen Buch Corona-Impfung
 weist Beate Bahner, Fachanwältin für Medizinrecht, darauf hin, dass es vor Beginn der Impfungen keinerlei Studien mit schwer erkrankten oder immungeschwächten Personen gegeben habe und dass nur wenige Studienteilnehmer über 65 oder gar über 75 Jahre alt gewesen seien.
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 Angesichts der sogenannten Impfpriorisierung hätte man aber genau auf diese Personengruppen besonderes Augenmerk legen und gerade hier alle Risiken ausschließen müssen, bevor mit einer Impfung begonnen wurde. Beate Bahner kommt zu der einzig möglichen Schlussfolgerung: »Auch die älteren Menschen ab 75 Jahren sind somit Teil eines Experiments, da sich erst mit Durchführung der Impfung auch Todesfälle zeigen.«
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Ihr Buch ist im Übrigen für alle relevant, die aktiv selbst Impfungen durchführen oder sich haben impfen lassen beziehungsweise dies trotz der mittlerweile bekannten massiven Nebenwirkungen einer Impfung noch beabsichtigen. Die dort gegebenen und belegten Hinweise machen deutlich, ein gesundes Misstrauen gegen eine staatlich verordnete »Impfung« ist mehr als angebracht. Bahner stellt daher fest:

»Nicht geimpfte Menschen haben keine Todesangst vor dem SARS
 -C
 oV
 -2-Virus. Sie sind redliche Menschen mit berechtigtem Vertrauen in das deutsche Gesundheitssystem, mit Vertrauen in ihre eigene Kraft und ihr gut funktionierendes Immunsystem und mit Vertrauen in die Kraft ihrer Kinder. Sie haben allerdings nicht dasselbe Vertrauen in die neuen experimentellen Geninjektionen. […] Die Corona-Impfungen sind nicht nur sinnlos, nutzlos und wirkungslos. Sie haben sich darüber hinaus für sehr viele Menschen als hoch gefährlich dargestellt, weil sie nicht auf Sicherheit geprüft wurden.«
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 Niemals sollten sich gesunde Menschen zu einer Impfung drängen lassen, sie sollten vielmehr eine wohlüberlegte Entscheidung treffen, was nur aufgrund einer entsprechend sorgfältigen Aufklärung durch den verantwortungsvollen Arzt möglich ist, so der eindeutige Rat von Bahner.
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Warum sind solche Sätze wichtig, warum sollten alle, die in Unternehmen und Einrichtungen für eine Impfung »werben« oder geworben haben, ihr Handeln überdenken? Eine Entscheidung, sich impfen zu lassen oder sich nicht impfen zu lassen, ist immer eine höchstpersönliche Entscheidung eines Menschen unter Berücksichtigung seiner Gesundheit, seiner Ängste und letztlich das Ergebnis einer individuellen Risikoabwägung. Verallgemeinernde Aspekte, gar staatlicher Zwang oder lediglich Druck von Kollegen, Vorgesetzten, Freunden, Familienangehörigen, Pflegern, der Gesellschaft, von Politikern, egal von welcher Seite, sind nicht nur nicht angebracht, sondern zudem menschenrechtswidrig und ignorieren die Würde des Einzelnen, dem eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche Entscheidung nicht nur möglich sein muss, sondern geradezu ausdrücklich ermöglicht zu werden hat, eine Entscheidung ohne jeden Druck und frei von jeglicher Beeinflussung. Ebenso wie die so etikettierten »Impfgegner« ein Anrecht haben, keinen Druck zu verspüren, haben in einer freien Gesellschaft auch impfoffene Menschen die Möglichkeit zu erhalten, sich ohne Diskriminierung für eine Impfung entscheiden zu können. Ebenso, wie ich mich für die freie Selbstbestimmung derjenigen einsetze, die sich nicht impfen lassen möchten, würde ich auch für diejenigen auf die Straße gehen, die sich unbedingt impfen lassen wollen, denen dies aber verwehrt werden sollte. Eine freie Entscheidung ist unverzichtbar. Zur Phänomenologie der durch die Rechtsanwendung verloren gegangenen Rechte gehört daher auch dieses: das Recht, sich selbst zu entscheiden, ob man geimpft werden möchte oder nicht.



 SOZIALE KONTROLLE UND AUSGRENZUNG


»Wir alle müssen unsere Freiheiten einschränken, um der Freiheit anderer willen.« Mit diesen Worten wird Stefan Gosepath, Professor für Sozialphilosophie an der Freien Universität Berlin, in einem Zeitungsartikel vom 9. April 2020 zitiert.
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 Eine einfältigere Aussage im Zusammenhang mit Corona, Entschuldigung, kann man sich kaum vorstellen, aber dann legt Gosepath sogar noch eins drauf:

»Wir Menschen sind nicht so gut menschlich, dass wir uns immer an die eigenen moralischen Regeln halten, selbst wenn wir einsehen, dass es die richtigen Regeln sind. Wir brauchen auch immer Unterstützung durch andere, die uns daran erinnern, dass wir hier gerade ein Fehlverhalten zeigen.«

Meint Gosepath mit Fehlverhalten das Nicht-Tragen von Masken dort, wo es vorgeschrieben ist, aber nachweislich nichts bringt? Oder das Nichteinhalten von Abstand ohne wissenschaftliche Evidenz einer Wirkung? Oder die fehlende Bereitschaft, sich zu testen, wenn es einem gut geht und man sich gesund fühlt? Oder die Entscheidung, über seinen Impfstatus keine Auskunft zu geben? Oder am Ende die Entscheidung, sich nicht mit einem höchst fragwürdigen Stoff impfen zu lassen? Was genau meint der Mann? Ich bin ratlos. Ja, wer sich nicht an geltende Ausgangsbeschränkungen hält, erntet womöglich Feindseligkeit. Wer ohne Maske in ein Geschäft geht, ebenso. An dieser Stelle kann ich als Rechtsanwalt nachvollziehen, dass Regeln erst einmal zur Kenntnis zu nehmen sind, auch wenn sie einem nicht gefallen. Aber das ist nicht der Punkt.

Es geht vielmehr darum, dass in unserer Gesellschaft aktuell Menschen aufgrund ihrer Haltung ausgegrenzt und als »schlechte« Menschen stigmatisiert werden, verleumdet und herabgewürdigt und mit negativ besetzten Schlagworten versehen werden, nur um sie aus der 
 »ehrenwerten Gesellschaft der Gutbürger« ausschließen und womöglich auch noch wirtschaftlich vernichten zu können.

Einige Einzelbeispiele, um die Lage zu veranschaulichen. Ein Hamburger, der mit dem Docks
 und der Großen Freiheit 36
 zwei renommierte Clubs betreibt, traut sich was und stellt kritische Fragen, indem er die Flächen vor seinen Locations unter anderem für mutige Statements zur Corona-Politik nutzt.
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 Die Absicht: einen öffentlichen Diskurs anregen. Das Ergebnis: die Ächtung der Clubs, Verlautbarungen unterbelichteter Hamburger SPD
 -Stadträte, ein Clubkombinat, das sich nicht entblödet, die Traditionsclubs schädigen zu wollen, aber gleichzeitig zu einer Aussprache nicht erscheinen will, weil die andere Seite möglicherweise ohne Masken kommen könnte.

Eine Kreistagspolitikerin wird aus der Fraktion der Grünen ausgeschlossen, weil sie angeblich während einer Sitzung keine Maske habe tragen wollen. Dabei wollte sie nur nicht ganz hinten sitzen, weil sie dort akustisch nicht alles verstanden hatte. Deshalb war sie nach vorne gegangen und hatte lediglich versäumt, auf dem Weg zwischen den beiden Plätzen, auf denen man keine Maske tragen musste, diese aufzusetzen. Aus einem Hörverständnisproblem wird im Zusammenhang mit vorausgehenden grundsätzlichen Diskussionen über Sinn und Unsinn der Corona-Maßnahmen schnell die »falsche« Haltung, die bei den Grünen, die moralisch auf einem ganz hohen Ross sitzen, einen Fraktionsausschluss nach sich zieht.

Auf Corona-Demonstrationen tragen einige einen gelben Stern mit der Aufschrift »Ungeimpft«. Journalisten greifen das auf, sprechen, da sie offenbar den Unterschied zu einem »Davidstern« nicht kennen, fälschlicherweise von einem »Judenstern«, maßen sich aber ansonsten an, historisch alles endkorrekt einordnen zu können. Dabei handele es sich zweifelsfrei um eine Ungeheuerlichkeit, die Rede ist von »schleichender Desensibilisierung für die historische Einmaligkeit des Holocaust«, das Wenigste ist noch der Vorwurf der 
 »Verharmlosung«. Behauptet wird, Antisemitismus sei »von Beginn an zentrales Ideologiemoment bei den Protesten« gewesen.
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 Das ist ebenso wenig wahr wie belegt. Ich war wirklich auf vielen Veranstaltungen, nirgendwo war Antisemitismus auch nur im Ansatz spür- und erkennbar. Tatsächlich aber darf man offenbar heutzutage keinen Davidstern mehr tragen und damit einen Protestinhalt zum Ausdruck bringen. Ich bin überrascht. Übrigens beschäftige ich mich seit meiner Jugend intensiv mit Geschichte und habe ein feines Gespür für Antisemitismus, den ich abstoßend finde. Hier handelt es sich aber um etwas ganz anderes.

»Weil er einen gelben Davidstern mit der Aufschrift ›Ungeimpft‹ verbreitet hat, ist ein 56-jähriger Berliner wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Laut Generalstaatsanwaltschaft hatte er bei Facebook einen Post verbreitet, auf dem der gelbe Stern mit der Überschrift ›Die Jagd auf Menschen kann nun wieder beginnen‹ abgebildet war. ›Dieses Symbol vergleicht Nichtgeimpfte mit den verfolgten Juden in der Zeit des Nationalsozialismus‹, teilte die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mit (seltsam, seit wann twittert die Generalstaatsanwaltschaft?). Dieses ›in der Querdenkerszene‹ verbreitete Symbol verharmlose den Holocaust und sei strafbar. Der Mann wurde zu einer Geldbuße von 80 Tagessätzen verurteilt.«
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Ich lese diese Nachricht vom 30. September 2021 und bin, gelinde gesagt, sprachlos. Es wird behauptet, wenn Teilnehmer von Corona-Demos abgewandelte »Judensterne« tragen, könne dies volksverhetzend sein.

»Die Stadt München hat das Tragen des gelben ›Judensterns‹ auf Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen verboten. Dies gehe aus dem Auflagenbescheid der bayerischen Landeshauptstadt für die Kundgebung am vergangenen Samstag 
 hervor, sagte ein Polizeisprecher […]. Hintergrund des Verbots ist, dass auf einigen Corona-Kundgebungen der sogenannte Judenstern, eine den Juden von den Nationalsozialisten aufgezwungenen Kennzeichnung, mit der Inschrift ›ungeimpft‹ gezeigt wurde. Damit sollen Assoziationen an die Verfolgung während der Nazi-Zeit geweckt werden. Dies will die Stadt München nun nicht mehr dulden. Laut Polizei drohe bei einem Verstoß ein Bußgeld.« 
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Im selben Artikel wird auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, zitiert. Die Corona-Proteste seien »ein Sammelbecken für Antisemiten, Verschwörungswütige, Holocaust-Relativierer und Demokratiefeinde, die versuchen, Menschen für ihre Zwecke zu vereinnahmen«, so Klein.

An anderer Stelle finde ich die Aussage: »in rechtsradikalen Kreisen sowie in der Querdenkerszene sind zur Zeit Nazivergleich en vogue«. Durch Hinweise auf die Verfolgung der Juden unter dem nationalsozialistischen Regime solle suggeriert werden, »dass die in diesem Milieu vermutete und gefühlte gesellschaftliche und politische Ausgrenzung mit der Judenverfolgung im Nationalsozialismus vergleichbar sei«.
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Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU
 ) hält das Tragen eines solchen Sterns für strafbar. Dieselbe Einschätzung gelte für »das Präsentieren der stilisierten Torbogen-Inschrift ›Impfen macht frei‹«. Sie sei mit den drei Generalstaatsanwälten in Niedersachsen »einig, dass diese Verhaltensweisen als Volksverhetzung verfolgt werden können«
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Das Thema veranlasst mich, einige grundsätzliche Fragen aufzuwerfen. Welches Geschichtsbild steht hinter solchen Aussagen? Was soll mit derartigen Forderungen nach einer Strafbarkeit erreicht werden? Ich selbst wäre nie auf den Gedanken gekommen, in der Symbolik selbst eine Verharmlosung des Holocaust oder eine antisemitische Geste zu sehen. Wer sich eines solchen Zeichens bedient, 
 der stellt sich doch deutlich und sichtbar auf die Seite der jüdischen Verfolgten zur Zeit des Nationalsozialismus.

Wieder ein neues »Delikt in Vorbereitung«? Zuletzt hatte ich beim Tragen von Anti-Strauß-Plaketten oder dem Anpinnen von »Atomkraft? Nein Danke!«-Buttons Derartiges gehört. Ich kann mich tatsächlich auch daran erinnern, dass damals Schüler, die einen Anstecker trugen, der sich gegen den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß richtete, von der Schule verwiesen werden sollten und hatte dort bereits den Kopf geschüttelt.

Doch hier geht es um mehr. Hier wird nicht nur versucht, Menschen für das Tragen eines Symbols zu bestrafen, sondern vor allem geht es darum, eine gesamte Gruppe unter den Verdacht des Antisemitismus zu stellen. In der Sache ist und bleibt ein Anstecker oder ein Aufnäher ein Symbol, mit dem etwas ausgesagt wird, eine Meinungsäußerung. Ein Delikt wird dadurch zum Delikt, dass es eine öffentliche Erregung darüber gibt. So kann eine beliebige öffentliche Empörung inszeniert werden, und schon entsteht Raum für die politische Forderung nach Verfolgung und Bestrafung.

Zurück zum »Davidstern«. Harald Martenstein veröffentlicht am 6. Februar 2022 in seiner Kolumne im Tagesspiegel
 einen Text, in dem es um »Nazi-Vergleiche« geht. Zwar sei das Tragen von »Judensternen« mit der Aufschrift »Ungeimpft« auf Corona-Demonstrationen eine Anmaßung, auch eine Verharmlosung, aber »sicher nicht antisemitistisch«, da sich die Träger ja ausdrücklich mit den verfolgten Juden identifizierten. Martenstein schreibt:

»Jetzt werden auf Corona-Demos häufig Judensterne mit der Aufschrift ›ungeimpft‹ getragen. Von denen, die das ›antisemitisch‹ nennen, würden wahrscheinlich viele, ohne mit der Wimper zu zucken, Trump mit Hitler und die AfD mit den Nazis vergleichen. Der Widerspruch in ihrem Verhalten fällt ihnen nicht auf.«


 Als es daraufhin Kritik hagelt, reagiert der Tagesspiegel
 mit einer Löschung des Textes. Martenstein, der seit 1988 dort veröffentlichte, verlässt daraufhin das Blatt. In einem Gespräch mit einem der Chefredakteure erfährt er, die Leserschaft sei empört, Kollegen seien empört, Experten seien befragt worden, sie seien sich einig, der Text verharmlose den Antisemitismus, ebenso wie der gelbe Stern im Corona-Zusammenhang den Antisemitismus verharmlose. »Das also war die Botschaft: Du stehst allein. Niemand hält zu dir. Du hast jeden Kredit verspielt.«
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Alle drei Vorfälle zeigen, wer sich heutzutage außerhalb der Gruppe positioniert, der wird dort allein gelassen und vernichtet. Das dramatischste Beispiel für diese Form der persönlichen Vernichtung zeigt sich in Person des Sinsheimer Arztes Dr. Bodo Schiffmann. Er hat schon sehr frühzeitig auf die sich abzeichnenden Entwicklungen aufmerksam gemacht, zuerst verhalten und fachlich-sachlich, im Laufe der Zeit – vermutlich, weil er erstaunt und enttäuscht war, dass den vernehmbaren und validen Warnungen keinerlei Taten der Politik folgten – in immer schärferen und deutlicheren Worten. In seinem Buch Die schlimmste und die beste Zeit meines Lebens
 beschreibt er seine Wandlung vom Schwindelarzt, einem der renommiertesten Fachärzte Europas auf diesem Gebiet, zum Warner vor Totalitarismus, Corona-Mythen und Impfgefahren. Seine Videos wurden auf Youtube
 millionenfach gesehen, doch von den öffentlich-rechtlichen Sendern meldete sich niemand bei Schiffmann. Anders als früher, wo er viel zitierter und gefragter Fachmann für das wichtige medizinische Thema Schwindel gewesen war, wollte niemand im Staatsfunk oder in der regionalen und überregionalen Presse seine Meinung zu Corona hören.

Das Ausbleiben jeglichen Diskurses war sicherlich eine herbe Erfahrung. Was sich im Falle Schiffmanns dann aber anschloss, das war mehr, das kann man nur als eine gezielte Rufmordkampagne unter reger Beteiligung zahlreicher Behörden bezeichnen. Bodo 
 Schiffmann hat aufgeklärt, er hat gewarnt. Aber er hat gegen keine Gesetze verstoßen. Vorgeworfen werden ihm aber Sachverhalte, die sich wie ein Kompendium an Tatbeständen schwerster Kriminalität lesen.

Im März 2022 berichtete er mir, dass man ihm nun an die Fluglizenz gehen wolle, »Zuverlässigkeitsüberprüfung von Personen, gem. § 7 Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG)« heißt das korrekt. Eine außerfristmäßige Überprüfung, vorzeitig also. Da er ein so beredtes Beispiel für die Willkür der Behörden einerseits wie für den Gesinnungsterror andererseits darstellt, fragte ich ihn, ob ich darüber schreiben dürfe, was er mir ausdrücklich erlaubte. Mehr noch, ich zitiere das Regierungspräsidium Stuttgart, das diese ungewöhnliche Überprüfung vornehmen will, da es »im Zuge dieser Nachberichtspflicht […] darüber informiert« worden sei, »dass gegen Sie folgende Erkenntnisse geführt werden bzw. wurden«. Dann folgt eine Auflistung aller Verfahren, die Behörden gegen Bodo Schiffmann in den Jahren 2020 und 2021 eingeleitet haben, acht an der Zahl, vier davon eingestellt, vier noch nicht abgeschlossen. Die Inhalte der Verfahren: viermal Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, zweimal Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse, außerdem Volksverhetzung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Nichts davon hat auch nur im Entferntesten mit dem Steuern eines Flugzeugs zu tun. Mir geht es auch gar nicht um die Luftsicherheit, sondern um die Ausführungen des Regierungspräsidiums, die so unglaublich sind, dass ich sie in Gänze zitiere:

»Weiterhin sind Sie als maßgebender Akteur der extremistischen Initiative ›Querdenken 711‹ bekannt. Unter anderen traten Sie gemeinsam mit Herrn Michael Ballweg bundesweit auf ›Querdenken‹-Demonstrationen als Redner auf und nahmen dabei eine relevante Rolle im Veranstaltungsgeschehen ein. Hier sind u. a. folgende Sachverhalte bekannt: Am 23. August 2020 wurde auf ›Twitter‹ ein Video veröffentlicht.


 In dem Video dementieren Sie ›Nazis‹ auf Demonstrationen gesehen zu haben und behaupteten, dass die wahren Faschisten in der Regierung säßen. In einer Ansprache am 05. Februar 2021 im Rahmen einer Anti-Corona-Versammlung in Weißenhorn vergleichen Sie den jetzigen Rechtszustand mit dem des. Reichs und forderten die ›Bürger in Uniform‹ auf, aufzustehen und gegen das faschistische Regime vorzugehen. Auf Grund dieser Erkenntnisse wurden Sie vom Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg als ›Reichsbürger‹ eingestuft. Sie werden diesem Milieu aufgrund Ihrer intensiven Vernetzung mit entsprechenden Akteuren von ›Querdenken 711‹ zugerechnet.

Die Initiative ›Querdenken 711‹ und ihre baden-württembergischen Ableger lassen tatsächliche Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 Landesverfassungsschutzgesetz, gerichtet gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung, erkennen. Dies ergibt sich insbesondere aus den personellen und ideologischen Überschneidungen zum Milieu der ›Reichsbürger‹ und ›Selbstverwalter‹, gespickt mit anderen extremistischen Narrativen aus der Verschwörungsideologie ›QA
 non‹ sowie NS
 -Relativierungen. Hinzu kommt die mangelnde und unzureichende Distanzierung von extremistischen Rednern und Teilnehmern bei den ›Querdenken‹-Demonstrationen, was die Veranstaltungen nicht nur für ›Reichsbürger‹ und ›Selbstverwalter‹, sondern auch für Rechtsextremisten anschlussfähig macht.

Das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg ordnet daher maßgebliche Akteure der ›Querdenken‹-Bewegung dem Milieu der ›Reichsbürger‹ und ›Selbstverwalter‹ zu, da diese die Existenz der Bundesrepublik leugnen und demokratische und rechtsstaatliche Strukturen negieren. Hinzu kommt die bewusste, überregionale Zusammenarbeit mit anderen bekannten extremistischen Akteuren aus dem Milieu 
 der ›Reichsbürger‹ und ›Selbstverwalter‹ sowie aus dem Rechtsextremismus. Führende ›Querdenken‹-Akteure vertreten eine grundsätzliche Staatsfeindlichkeit, die sich nicht nur an der Nähe zu den benannten Phänomenbereichen, sondern auch an Bezugnahmen auf Verschwörungsideologien erkennen lässt. Die verfassungsfeindlichen Aussagen der Organisatoren von ›Querdenken‹ deuten darauf hin, dass das politische System nicht auf demokratischem Wege beeinflusst werden soll, sondern dass vielmehr ein nicht näher definierter Umsturz angestrebt wird. Das ursprünglich formulierte Ziel einer Aufhebung der staatlichen Corona-Maßnahmen weicht zusehends einer prinzipiellen Staats- und Politikfeindlichkeit. Die propagierte Staatsfeindlichkeit in ›reichsbürger‹-typischer Form, also die Infragestellung der Legitimität des Grundgesetzes in Verbindung mit der Absicht, dieses durch eine eigene Verfassung abzulösen, richtet sich gegen das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip und damit gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung.

Über Verschwörungsideologien wie ›QA
 non‹, zu denen ›Querdenken 711‹ in öffentlichen Aussagen Verbindungen zog, werden neben staatsfeindlichen Ansichten auch immanent antisemitische Narrative transportiert, die dem Aspekt der Menschenwürde und damit einem weiteren Bestandteil der freiheitlich demokratischen Grundordnung entgegenstehen. Auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse bestehen nunmehr Zweifel an der geforderten Zuverlässigkeit i. S. d. § 7 LuftSiG und die mit Bescheid vom 11. 07. 2019 ist einer erneuten Bewertung zu unterziehen [sic!].«

Der Text ist eine einzige Verleumdung. Schiffmann ist weder Reichsbürger noch QA
 non-Anhänger noch Antisemit. Im Gegenteil zielt seine Kritik gerade auf die Zerstörer der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ab, die man aktuell vor allem im linken und grünen 
 Milieu finden kann. Hier handelt es sich um nichts anderes als eine gezielte Herabsetzung einer Person, deren guter Name, deren wirtschaftliche Existenz und deren bürgerliche Verankerung ausradiert werden sollen. Das wird von staatlicher (!) Seite betrieben, von der Seite derjenigen, die nur in ihren Ämtern sind, weil wir, die Bürger, sie dazu ermächtigt haben. Sich gegen jemanden wie Bodo Schiffmann zu wenden, der nicht nur die Fakten genannt und kritische Fragen gestellt hat, sondern der vor allem aufrecht für die Freiheit und das Grundgesetz eintritt, steht diesen Staatsbediensteten nicht einmal im Ansatz zu.


POLITIK OHNE OPPOSITION


Im politischen Raum ist gerade in Krisenzeiten eine lebhafte Debattenkultur von allergrößter Bedeutung. Dies hätte gerade auch in Zeiten von Corona gelten müssen, angesichts der weit auseinandergehenden Ansichten. Im Bundestag fand sich eine solche Debattenkultur divergierender Meinungen jedoch nicht, CDU
 /CSU
 , SPD
 und die Grünen machten gemeinsame Sache, man war sich nahezu deckungsgleich einig – fast ununterscheidbar die Positionen … Sachte hielt anfangs lediglich die Linke dagegen, in der sich dann aber auch die Stimmen mehrten, Impfen sei die Lösung und so fort.

Die FDP
 schien verzweifelt zu versuchen, ihr altes liberales, den Rechtsstaat verteidigendes Profil wiederzugewinnen, was aber nur Einzelnen in Partei und Fraktion glaubhaft abgenommen werden konnte. Aufsehen erregte praktisch nur der Rechtsanwalt Wolfgang Kubicki, der Quertrinker, als er über seine Kneipenbesuche in Kiel plauderte
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 und dabei zwischen den Zeilen wirkmächtig durchblicken ließ, was er im Grunde von all den Maßnahmen hält, die den Rechtsstaat und die Bürgerrechte aushöhlen.


 Bleibt noch übrig die AfD, ein Kapitel für sich. Eine Partei im inneren Streit, abgelehnt von allen übrigen, durch ihr Ausgegrenztsein der natürliche »Verbündete« der »Querdenker«, und doch von diesen so weit entfernt wie der Nordpol vom Äquator. Das Bild ist aber vielleicht ganz treffend, da die AfD politisch einen Außenposten darstellt, während die Querdenken-Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft entspringt.

Umso nötiger aber wären echte Oppositionsparteien gewesen, die sich dem Treiben der Hygieniker entgegengestellt hätten, dies wurde in der Vorbereitung der Bundestagswahl 2021 deutlich. Von erheblicher Bedeutung waren daher die Einschränkungen im politischen Raum, die es den bestehenden, aber vor allem den neu zu bildenden Parteien nahezu unmöglich machten, einen Prozess der politischen Willensbildung geordnet zu administrieren. Parteiversammlungen waren praktisch unmöglich, Parteigründungsversammlungen wurden bereits im Keim erstickt. Von den nötigen Versammlungen, die im Zuge eines Meinungsbildungsprozesses in größerer Anzahl erforderlich wären, von Zusammenkünften im öffentlichen wie im nicht-öffentlichen Raum ganz zu schweigen. All dies, schon die einfachste Besprechung in kleiner Gruppe, scheiterte an den restriktiven Hygienebestimmungen. Dies gilt – das sei nur am Rande bemerkt – übrigens auch für die gesamte Vereinskultur und für den ehrenamtlichen Bereich, der in den letzten zwei Jahren nahezu vollständig brachlag.

Als Beispiel für die Einschränkungen, die Parteigründern entgegenstanden, nenne ich die mehrfach von der Polizei in Berlin vereitelte Gründungsversammlung der Partei »Team Freiheit Scotch & Sofa« in einem Lokal. Mein Kollege Rechtsanwalt Reiner Füllmich berichtete hiervon in einem Video.
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 Das Video von der Auflösung selbst wurde bei Youtube
 inzwischen gelöscht, da es »gegen die Community-Richtlinien« verstoße.
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 Zusammen mit Rechtsanwältin Viviane Fischer war Füllmich vor Ort beratend zugegen, beide Anwälte erlebten mit, wie die Polizei das Lokal betrat, wie die 
 Beamten zunächst einmal versuchten, von jedem Anwesenden die Personalien aufzunehmen, und wie danach jeder aufgefordert wurde, das Lokal zu verlassen. Mehrfach wiesen beide Anwälte darauf hin, dass dies eine »urdemokratische Veranstaltung« sei, hier gehe es »um den Kern der Demokratie«, das Wahlrecht sei eine Seite, »aber das Austauschen von freien Meinungen und insbesondere zum Zwecke einer Parteigründung steht […] unter dem Schutz des Grundgesetzes, nämlich Artikel 20 und 21«. Artikel 20 Grundgesetz beinhaltet insbesondere das Gewaltenteilungs- und Rechtsstaatsprinzip, Artikel 21 das Grundrecht der freien Willensbildung innerhalb von politischen Parteien. »Das war allerdings dem Leiter der Einsatzhundertschaft offenbar egal«, resümiert Füllmich.
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Kurz darauf wurde ein zweites Mal versucht, die Gründungsversammlung durchzuführen, wieder löste die Polizei das Treffen auf. Hierüber berichtete der Tagesspiegel
 unter der irreführenden Überschrift »Corona-Verharmloser in Berliner Bar: Parteigründung via Livestream – Polizei löst auch zweites Treffen auf«.
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 Dieser Bericht ist an unsolider, nicht objektiver Arbeit nicht zu unterbieten:

»Bei der Bar handelt es sich um das Scotch & Sofa in der Kollwitzstraße. Die Polizei stellte neun Frauen und 19 Männer zwischen 32 und 69 Jahren fest. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung, gegen das Versammlungsgesetz und wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet. Anwesend waren auch ein szenebekannter Ufo-Forscher und die prominente Berliner Hutmacherin Rike Feurstein, die allerdings im Kosmos der Coronaleugner:innen als Rechtsanwältin Viviane Fischer auftritt.«

Auf Twitter
 wurde von einer »illegal geöffneten Bar« gesprochen, als habe man sich dort zu einem Umtrunk verabredet. Was hier so verzerrend wie harmlos als ein Treffen von Außenseitern der Gesellschaft im geselligen Kreis dargestellt werden soll, hat doch einen 
 sehr ernsten Kern. Die Verhinderung von Parteigründungen stellt zugleich das Parteienprinzip und das Rechtsstaatsprinzip infrage. Bereits an dieser Stelle kann man ernsthaft darüber diskutieren, ob es sich nicht um einen Versuch handelt, die im Grundgesetz verankerte Ordnung zu beseitigen, Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz, wenn Parteien sich nicht frei und ungehindert zu gründen vermögen. Parteien und ihre Sympathisanten, ob bereits Mitglied oder nicht, müssen sich zwingend frei und unbehelligt treffen können. Dies kann und muss gerade auch in Zeiten einer behaupteten Corona-Pandemie möglich sein, denn ansonsten können diese Gruppierungen politisch nichts tun, um einen aus ihrer Sicht falschen Politikkurs zu beeinflussen oder sogar zu korrigieren.


MASKIERTES DEMONSTRATIONSRECHT


Wenn Rechte weggenommen werden, dann muss es Menschen geben, die für deren uneingeschränkte Rekonstituierung eintreten. Für immer ist verloren, wofür man nicht streitet. Der Übergang in eine Gewohnheit verläuft schleichend. Der freiheitliche Rechtsstaat aber lebt von den mutigen Menschen, die eben selbstlos, für andere, für den Erhalt der Freiheit, der Grundrechte und der Menschenrechte einstehen und sich dabei nicht von Staatsmacht und Terror von ihrem Weg abbringen lassen. Diese Menschen folgen in letzter Instanz ihrem inneren Kompass, vor allem dann, wenn das Recht korrumpiert und in den Dienst einer vermeintlich legitim handelnden Hygienejunta gestellt wurde. Das Unrecht zeigt sich dabei in immer neuen Varianten. Unser persönlicher Einsatz, unsere Verantwortung für die Gerechtigkeit endet so betrachtet nie.

Wenn Menschen für die Gerechtigkeit und für ihre Auffassungen von Recht und Gesetzmäßigkeit eintreten wollen, tun sie dies in allererster Linie in Gestalt einer Meinungsäußerung und in der Protestform der Demonstration. Versammlungen sind in Deutschland 
 insbesondere durch das Versammlungsrecht des Artikels 8 Grundgesetz geschützt:

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.

(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.

Auch Artikel 12 der Europäischen Grundrechtecharta verbürgt diesen Schutz. Darin ist ausdrücklich formuliert:

Jede Person hat das Recht, sich insbesondere im politischen, gewerkschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Bereich auf allen Ebenen frei und friedlich mit anderen zu versammeln und frei mit anderen zusammenzuschließen […].

Daneben schützt Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention freie Versammlungen und Demonstrationen.

Das Recht, sich ohne Anmeldung und Erlaubnis zu versammeln, wird – für viele unlogisch und nicht nachvollziehbar – in der Praxis mit der Notwendigkeit einer Anmeldung versehen. Man muss also trotz des eindeutig anderen Wortlauts des Artikels 8 Grundgesetz eine Versammlung anmelden, diese braucht allerdings nicht genehmigt zu werden. »Versammlungen stehen in Deutschland nicht unter einem Erlaubnisvorbehalt.«
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 Ich erkläre dies hier grundlegend, da gerade im Versammlungsrecht erhebliche Unklarheiten und Unsicherheiten sowohl im Hinblick auf die Durchführung als auch die Teilnahme an Versammlungen bestehen. Dies ist ein Resultat der unklaren Gesetzeslage, die sich aus der teilweise widerstreitenden Regelung im Bundes-Versammlungsgesetz und in den bisher erlassenen Landes-Versammlungsgesetzen ergibt.


 Bis zum Jahr 2006 lag die Gesetzgebungskompetenz für das Versammlungsrecht beim Bund. Das änderte sich im Rahmen einer Föderalismusreform 2006, in deren Folge einige Länder – Bayern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Berlin – eigene Versammlungsgesetze erlassen haben, die teilweise erleichterte Möglichkeiten vorsehen, Versammlungen zu beschränken, und eigene Definitionen zum Versammlungsbegriff enthalten.

Neben den anzumeldenden, aber nicht zu erlaubenden Versammlungen bestehen noch zwei weitere Versammlungsformen. Zum einen die Eilversammlung, bei der die Anmeldung unverzüglich zu erfolgen hat, die aber aufgrund der besonderen Eilbedürftigkeit des Themas möglichst schnell stattfinden soll, und zum anderen die Spontanversammlung, »die eine spontane, unmittelbare Reaktion auf öffentlichkeitswirksame Ereignisse«
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 darstellt und entsprechend ohne Einladung, meist ohne Versammlungsleiter und vor allem ohne Anmeldeerfordernis stattfinden kann.

Nun kommt der entscheidende Punkt, mit dem sich auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages in einer grundlegenden Darstellung des aktuellen Versammlungsrechts aus dem Jahr 2016 beschäftigt hat – wann nämlich können Versammlungen beschränkt, mit Auflagen versehen oder gar aufgelöst werden? Drohe bei einer öffentlichen Versammlung nach Einschätzung der zuständigen Behörden Unfriedlichkeit oder sehe die Behörde die öffentliche Sicherheit (darunter versteht man die gesamte objektive Rechtsordnung, die subjektiven Rechte Einzelner sowie den Schutz des Staates und seiner Einrichtungen) oder die öffentliche Ordnung (das betrifft die Gesamtheit der ungeschriebenen Regeln, die für ein gedeihliches Zusammenleben der Gesellschaft unerlässlich sind) gefährdet, so könne die Behörde nach § 15 Absatz 1 Versammlungsgesetz (VersG) die Durchführung der Versammlung von Auflagen abhängig machen. Damit meint man in der Praxis eine Abänderung einer geplanten Marschroute, eine Verkürzung 
 der für die Versammlung vorgesehenen Zeit oder die Festlegung einer alternativen Zeit sowie die Änderung des Veranstaltungsortes. Ein Verbot einer Versammlung aber ist nur als Ultima Ratio möglich und kommt nur dann in Betracht, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2001 ist entgegen dem Wortlaut von § 15 Absatz 1 VersG allein die Feststellung der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ein geeigneter Verbotsgrund, nicht aber die bloße Gefährdung der öffentlichen Ordnung, die das Gericht zum damaligen Zeitpunkt ausdrücklich für ein Verbot nicht hat genügen lassen.
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 Eine Gefahrenprognose der Behörde muss »auf erkennbaren Umständen beruhen«, so die Verfassungsrichter, »ein bloßer Verdacht und Vermutungen reichen nicht aus«.

Dieser Beschluss ist noch aus einem anderen Grund von maßgeblicher Bedeutung, legt er doch unmissverständlich fest, dass die Meinungsfreiheit für die freiheitlich-demokratische Ordnung schlechthin konstituierend sei. Dabei gelte grundsätzlich die Vermutung zugunsten der freien Rede, bei der die Bürger nicht gehalten seien, die Wertsetzungen der Verfassung persönlich zu teilen, denn: das Grundgesetz erzwinge nicht die Werteloyalität. Mehrheitsanschauungen allein, so das Bundesverfassungsgericht, reichten im Übrigen zur Bestimmung des Begriffs der öffentlichen Ordnung nicht aus, enthalte Artikel 8 Grundgesetz doch vielmehr einen besonderen Schutz für Minderheiten und deren Meinungen.

Aus diesem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts ergeben sich Grundsätze für die Durchführung von Versammlungen, an denen vor Corona kein Richter, kein Verwaltungsbeamter, kein Polizist vorbeikam. Ergänzt wird die genannte Entscheidung durch die »Meschede-Entscheidung« des BV
 erfG aus dem Jahr 2007
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 , die den Umfang der auf einer Versammlung geäußerten Meinungen weit auslegt, und durch die »Fraport-Entscheidung« des Ersten Senats aus dem Jahr 2011
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 , die den öffentlichen Raum definiert 
 und klare Ausführungen zu Versammlungen im öffentlichen und nichtöffentlichen Raum enthält. Darüber hinaus finden sich die Grundlagen des Versammlungsrechts in der »Brokdorf-Entscheidung« aus dem Jahr 1985
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 , mit der das höchste deutsche Gericht der Versammlungsfreiheit den Rang eines elementaren Bürgerrechts in der Demokratie zuerkannte.

Bis Ende 2019 galt also versammlungsrechtlich Folgendes: Die Auflösung einer Versammlung war die Ultima Ratio, und zwar nur dann, wenn andere Möglichkeiten, einen rechtmäßigen Zustand wiederherzustellen, nicht bestehen. Ein Versammlungsverbot war ebenfalls die letzte aller Möglichkeiten, und dies nur bei Vorliegen klarer, nachweisbarer Behördenhinweise, wonach eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit (und nicht allein der öffentlichen Ordnung) bei Versammlungsdurchführung eintreten würde. Auflagenanordnungen durch die Behörde konnten ebenfalls nur dann und allein zum Zweck, die Versammlung durchführbar zu machen, erlassen werden.

Wo aber stehen wir heute? Was haben Verwaltungen und Polizei aus dem »elementaren Bürgerrecht in der Demokratie«
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 , aus diesem unverzichtbaren Bestandteil der menschlichen Persönlichkeitsentfaltung, unter Corona-Bedingungen gemacht?

Zu Pfingsten 2021 waren trotz der sich abzeichnenden Verbote viele Menschen nach Berlin gekommen. Die Veranstalter hatten für die Tage vom 21. bis 24. Mai ein vielfältiges Programm mit Demonstrationen, Aufzügen und Autokorsos zusammengestellt, »Pfingsten in Berlin« sollte ein großes frühlingshaftes Friedensfest werden. Doch die Behörden untersagten die geplanten Großveranstaltungen. Nur wenige kleinere Kundgebungen durften stattfinden, und auch diese wurden durch die Polizei massiv gestört. Ich halte es dabei für ausgeschlossen, dass Polizei und Gerichte ernsthaft angenommen haben, die Menschen würden nicht in die Stadt kommen, nur weil die geplanten Versammlungen verboten 
 wurden. Schon bei früheren Gelegenheiten hatten Verbote nicht dazu geführt, dass Menschen, die ihre Meinung äußern wollten, zu Hause blieben. Möglicherweise kommen weniger als erwartet, aber die meisten Demonstranten sind ohnehin in der Regel bereits in der Stadt, wenn die Verbotsentscheidungen in allerletzter Minute bekannt werden.

Das Ergebnis war so vorhersehbar wie desaströs: viele Menschen in der Stadt, aber kein einheitlicher Sammlungsort, sodass sich alle über die Stadt verteilten und von ihrem jeweiligen Punkt versuchten, an zentrale Orte zu gelangen, um die anderen Demonstranten zu finden. Was wiederum zur Folge hatte, dass die Polizei ebenfalls von Ort zu Ort eilte – eine Katz-und-Maus-Jagd.

Sieht so eine ungestörte Meinungskundgabe in der Demokratie aus? Stellt man sich so einen Ablauf einer friedlichen Versammlung in einem Rechtsstaat vor? Man denke nur an die Bilder, die die Polizei auf diese Weise produzierte: abgesperrte Kreuzungen, Reihen von vergitterten Mannschaftswagen, Polizistenketten an zentralen Orten, Durchgangsbeschränkungen für alle ohne Begründung, Polizeiwagen, die mit lauten Sirenen an Demonstranten vorbeiheulten, um bei einer Gruppe abrupt zu stoppen, zehn Mann springen raus und umzingeln im Laufschritt friedliche Passanten. Es drängt sich der Verdacht auf, dass es den Verantwortlichen in der Polizeiführung genau darum ging, solche Bilder zu bekommen.

Ärgerlich für die Veranstalter, die im Vorfeld alles taten, um einen reibungslosen Ablauf der Kundgebungen vorzubereiten. Zur Vorgeschichte: Pfingsten in Berlin wurde von einem kleinen Team organisiert. Für Samstag und Sonntag waren auf den Bühnen 80  Musik- und 148 Redebeiträge zu koordinieren, 320 Ordner sollten nach vorheriger Einweisung im Einsatz sein. Für eine solche Veranstaltung benötigt man viel technisches Equipment von Generatoren über Sprechfunkgeräte bis zu Mikrofonständern. Die Presse will betreut werden, es werden Rechtsanwälte gebraucht, Sanitäter, Security, Toiletten und Verpflegung.


 Ab Anfang Mai drängten die Veranstalter, die schon zuvor erfolgreich Versammlungen organisiert und friedlich durchgeführt hatten (also bei der Berliner Polizei durchaus bekannt waren), die Versammlungsbehörde der Polizei, einen Termin für ein Kooperationsgespräch zu nennen. Die Einladung kam extrem spät am 11. Mai 2021. Solch ein Gespräch hat den Zweck, alle Hürden aus dem Weg zu räumen, damit eine Versammlung stattfinden kann. Die Organisatoren saßen mit fünf Polizeibeamten viele Stunden zusammen und besprachen die Routen, so auch die gleichzeitige Ankunft der Teilnehmer aus vier Richtungen an der Siegessäule gegen 15.00 Uhr. Vorschläge der Polizei wurden aufgegriffen, um die Teilnehmer zu lenken. Eine konstruktive Besprechung, auf Augenhöhe. »Die Polizei war bestens vorbereitet, hatte sogar unsere handschriftlichen, mehrseitigen, auf den Karten des Berliner Senats eingereichten Unterlagen selbst digital, absolut professionell erarbeitet und uns als Entwurf übergeben. Chapeau!«, teilte einer der Organisatoren mit. Nach dem Koordinationsgespräch widmeten sich die Veranstalter den bundesweiten Werbemaßnahmen.

»Dann, am Dienstag, 18. Mai, 13.30 Uhr, kam ein Anruf von der Polizei: Wollen Sie nicht die Anmeldung zurückziehen? Unsere Antwort: Nein!«, berichteten die Veranstalter. Am 19. Mai 2021 um 12.22 Uhr erhielten sie von der Polizei einen 26-seitigen Verbotsbescheid. Dagegen legte ihr Rechtsanwalt noch am selben Tag Widerspruch ein. Am 21. Mai beschloss das Verwaltungsgericht Berlin, dass der Antrag unbegründet sei, und man ging in die nächste Instanz zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Die Veranstalter warteten auf eine Entscheidung des Gerichts, aber die Instanz schwieg, obwohl die Zeit drängte. Waren die Richter etwa im Pfingsturlaub?

Am selben Tag bestätigte die Versammlungsbehörde um 13.20  Uhr eine angemeldete Versammlung für den Pfingstmontag, 24. Mai, die in der Masurenallee stattfinden sollte. Zwei Tage später, am 
 23. Mai, um 14.31 Uhr wurde die Versammlung wieder verboten. Die Veranstalter sagten daraufhin alle Versammlungen für den 24. Mai 2021 ab. Zur Begründung führten sie aus:

»Uns ist bekannt, dass es bei ›Querdenker-Demos‹ zur Einkesselung von friedlichen Demonstranten gekommen ist. Es scheint Polizeitaktik zu sein, die Menschen in den Aufstellungsflächen vor dem Startpunkt der Demonstrationen zu verdichten. Statt den angemeldeten und genehmigten Demonstrationszug loslaufen zu lassen und eine eventuelle temporäre Verdichtung aufzulösen, wird verzögert, wird sogar ein weiterer Zustrom von Nachzüglern gestattet. Ist es Ziel, einen Grund zu haben, die Demonstration wegen Nichteinhaltung der Abstandsregeln nach SARS
 -C
 oV
 -2-Verordnungen aufzulösen?«

Es stand die Vermutung im Raum, das Verbot sei von ganz oben gekommen, denn den Polizeistellen war bekannt, dass die erfahrenen Organisatoren in der Vergangenheit bei allen angemeldeten und genehmigten Demonstrationen dafür gesorgt hatten, dass die Ordner in den Aufstellungsflächen streng auf das Maskentragen und die Einhaltung von Abständen achten. Dennoch erfolgte das Verbot. Wie kann es sein, dass mehrere Veranstaltungen verboten werden, ohne dass vorher nochmals ein Kooperationsgespräch stattgefunden hat, in dem man versucht, diese Veranstaltungen zu ermöglichen?

Von Anfang an richteten sich die Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge und sonstigen Aktionen gegen die übergriffigen, überzogenen und grundgesetzwidrigen Corona-Maßnahmen, also gegen Masken, gegen Abstände, gegen Tests und gegen Impfungen. Von dem Moment an, da das Hygieneregime die Maskenpflicht und das Abstandsgebot in den Maßnahmenkatalog aufgenommen hatte, mussten die Meinungskundgaben unter Einhaltung der Maskenpflicht und des Abstandsgebots stattfinden.
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 Wie aber soll man gegen Masken und gegen Abstände demonstrieren und genau dabei 
 Masken tragen und Abstände einhalten? Juristen sprechen in solchen Fällen von einer denklogischen Unmöglichkeit. Verstöße gegen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot waren fast immer der Grund für Versammlungsauflösungen, Einkesselungen, Verhaftungen, Feststellungen von Personalien und Gewaltexzesse von Polizisten. Demonstranten aber wollten Abstände teilweise nicht einhalten, denn man wollte sich ja umarmen, man traf schließlich Freunde (oder sie konnten Abstände nicht einhalten, weil die Polizei sie zusammengetrieben hatte und die Versammlungsfläche für eine Einhaltung des Gebots viel zu klein war). Versammlungsteilnehmer wollten auch nicht Masken tragen, um dann unter den Masken »Die Maske muss weg« zu skandieren – wie absurd!

Ich glaube, die Politik kommt sich nach wie vor schön schlau vor, dass man es mit diesem Trick – »Verordne genau das, wogegen die Leute demonstrieren, und du wirst sie in der Unlogik fangen, sie werden diesem inneren Widerspruch niemals entkommen können« – geschafft hat, die Gruppe der Maßnahmengegner nicht nur zu verunsichern, sondern auch von vornherein zu kriminalisieren. Denn wer keine Maske trägt, der ist ein Schwerverbrecher! Der darf des Platzes verwiesen, festgenommen oder auch zu Boden getreten werden. Denn er will alle mit seinen ausgeatmeten Viren töten.

Seit März 2020 haben trotz allem rund 10.000 maßnahmenkritische Demonstrationen der Freiheitsbewegung in Deutschland stattgefunden. Einen Überblick über das, was gerade wo geplant ist, findet man unter anderem im »Demokratischen Kalender«
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 , der tagesaktuell über das Demonstrationsgeschehen in Deutschland unterrichtet.

Seit November 2020 bin ich zusammen mit Anwaltskollegen deutschlandweit unterwegs und begleite und beobachte Demonstrationen, Aufzüge und Kundgebungen aller Art aus juristischrechtspolitischer Sicht, immer mit dem Blick auf mögliche Menschenrechtsverletzungen, Grundrechtsverstöße und Straftaten der 
 Polizisten und sonstigen Ordnungshüter. Die genaue Beobachtung staatlicher Übergriffe ist eine rechtsstaatlich bedeutsame Aufgabe, der sich verantwortungsbewusste Anwälte zum Erhalt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet fühlen müssen, da diese von niemandem sonst wahrgenommen wird. Demonstranten sollen letztlich ungestört ihre Meinung kundgeben können, nur darauf kommt es an.

Um zu veranschaulichen, wie Demonstrationen in Corona-Zeiten abliefen, greife ich jene noch etwas weiter zurückliegende Großdemo am 18. November 2020 in Berlin heraus. Während der Bundestag über das neue Infektionsschutzgesetz beriet, versammelten sich zehntausende Demonstranten. 
BILD
 .tv
 war vor Ort und berichtete:

»Berlin-Mitte. Am frühen Morgen versammeln sich binnen weniger Stunden mehrere Tausend Menschen vor dem Brandenburger Tor. Corona-Leugner und Maskengegner protestieren gegen die neuen Beschlüsse der Bundesregierung. Von Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln keine Spur. Während auf den Straßen die Anhänger der sogenannten Querdenker-Demo laut protestieren, wird im Bundestag heiß diskutiert. Die Abgeordneten treffen sich, um den § 28 des Infektionsschutzgesetz klar zu definieren. Was bisher vorerst nur allgemein und schwammig beschrieben wurde, ist heute in klare Aussagen gepackt worden, konkret im § 28a, der die Rechtsgrundlage für die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einschränkungen schafft. Genau das lässt die Gegner auf den Straßen laut werden. Doch die Polizei ist vorbereitet, soll bei weiterer Nichteinhaltung der Abstandsregeln die Demonstration auflösen. 2000 Beamte aus ganz Berlin und neun weiteren Bundesländern stehen dafür zur Verfügung, Wasserwerfer und Beschallungsfahrzeuge stehen parat.« Dann kommt die Polizeisprecherin zu Wort: »Aktuell ist es so, dass der Versammlungsleiter der Versammlung, der Verantwortliche noch einmal 
 aufgefordert wird, Einfluss auf seine Versammlung zu nehmen, die Teilnehmer aufzufordern, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, die Abstände einzuhalten, den Raum zu nutzen, sollte es ihm nicht möglich sein, Einfluss zu nehmen oder sollte er es nicht tun, wird die Versammlung aufgelöst werden.«
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Auch meine Frau Mella war an diesem historischen Tag in Berlin und hat als Teilnehmerin der Demonstration ihre Eindrücke festgehalten.


»Mein 18. November 2020:



Ich war bis 2020 weder politisch interessiert noch aktiv. Beim Gedanken an Demonstrationen hatte ich Bilder von steinewerfenden linken Chaoten in Berlin im Kopf und Aufmärsche von glatzköpfigen ›harten Jungs‹ in schwarzen Bomberjacken und Springerstiefeln. Dann kamen die Großdemonstrationen im August 2020 in Berlin. Am 29. August hing ich den ganzen Tag mit Gänsehaut im Livestream von Samuel Eckert und erfreute mich an der Menschenmenge, die an diesem Tage aus allen gesellschaftlichen Schichten friedlich und bunt zusammengefunden hatte, um für den Erhalt der Grundrechte zu demonstrieren. Statt fliegender Steine sah man Herzchenballons, anstelle von brennenden Mülltonnen gab es Tanz, Gesang und Meditation.



Dann verfolgte ich abends die Berichterstattung über diesen Tag, und es verschlug mir schlichtweg die Sprache. Von gewaltbereiten Nazis, Rechtsradikalen, dem Sturm auf den Reichstag, esoterischen Spinnern, Schwurblern war da die Rede. Ich war schockiert über diese diametral andere Darstellung dessen, was ich den ganzen Tag live verfolgt hatte, und traf die Entscheidung: ›Bei der nächsten Demo in Berlin bist du dabei.‹



Ich fuhr am 17. November allein nach Berlin. Wenn’s dort knallt, sollte ein Elternteil zu Hause bei den Kindern sein … Morgens sehr früh verließ ich mein Hotelzimmer in Richtung 
 Brandenburger Tor. Unzählige Mannschaftsbusse, Einsatzwagen, Polizei zu Fuß, zu Pferd waren zu sehen. Am Brandenburger Tor war alles abgesperrt. Polizeiketten sicherten die Sperrgitter. Ich schlug mich durch bis in den Tiergarten und kam an die Grenzmauer zwischen Tiergarten und dem Platz des 18.  März. Hier halfen Demonstranten einander über die Mauer, um aufs Demonstrationsgelände zu gelangen. Auch ich kam so rüber. Der Platz und die Straße des 17. Juni waren schon gut gefüllt. Ich machte mich auf die Suche nach den versprochenen Nazis und Rechten, fand aber vor allem viele ältere Leute. Der entzückenden Dame mit dem Hütchen, den Nelken und dem Grundgesetz in der Hand bin ich an dem Tag viele Male begegnet. Ich war baff. Ü65 (also die Risikogruppe) war stark vertreten, Ü15–30 fast gar nicht. Ein großer Flügel stand mitten auf der Straße, ein Mann am Klavier. Menschen, die umherstehen, singen ›Freiheit‹ von Westernhagen. Das Demonstrationsgelände ist umzingelt von Polizei. Alles ganz junge Bengel und Mädels. Mir wird klar, warum diese Generation auf der Demo fehlt. Die stehen alle in Polizeikostüm mit Helmen, Schlagstöcken und Pfefferspray am Rand der Veranstaltung. Keiner ist für Teilnehmer ansprechbar. Man dreht sich weg, schubst Demonstranten beiseite.



Im Laufe des Vormittags heizt sich die Stimmung weiter auf. Polizeidurchsagen am Platz des 18. März verlautbaren, die Demonstration sei aufgelöst, man solle über die Ausgänge Richtung Siegessäule die Demonstrationsfläche verlassen. Einige, auch ich, tingeln mal in die Richtung. Hier ist kein Durchkommen. Die Polizei weiß dort von nix, schubst, brüllt rum. Ich lausche einer Rede von Rolf Kron auf dem Bühnenwagen. Die meisten um mich herum sitzen auf dem Boden, hören zu, einige singen, unterhalten sich. Die Stimmung ist angespannt, wir bemühen uns um Deeskalation. Dann kommen von der Yitzhak-Rabin-Straße zwei Wasserwerfer angerollt. Ich bin 
 fassungslos. Wasserwerfer fahren auf eine sitzende Menschenmenge zu. Ich stehe auf und gehe zurück Richtung Brandenburger Tor. Wo vor einer halben Stunde noch gemeinsam musiziert und getanzt wurde, stehen jetzt drei Wasserwerfer. Mir kommen die ersten Menschen mit tropfnasser Kleidung (bei +4 Grad) entgegen. Viele reiben sich die Augen. ›Diese Schweine mit ihrem scheiß Tränengas!‹, brüllt ein circa Mitte 50-jähriger, der seiner Frau mit Wasser die Augen auswäscht. Die ältere Dame steht weiterhin mit ihrem Grundgesetz im Arm und einem gütigen Lächeln im Gesicht in der Menschenmenge. Am Rand haben sich die Polizisten gruppiert und Ketten gebildet. Wie auf Knopfdruck brechen immer wieder fünf bis acht Polizisten aus der Gruppe raus, gehen gezielt auf einen einzelnen Demonstranten los – und prügeln einfach nur. Ich kriege weiche Knie.



Gegen 16.30 Uhr versuche ich mit brennenden Augen das Gelände zu verlassen. Die Polizei, die ja eigentlich möchte, dass alle ›endlich verschwinden‹, riegelt aber fast jeden Ausgang ab. Es wird ein weiter Weg bis zum nächsten Bahnhof. Auf dem Weg werde ich noch Zeuge, wie sechs Polizisten auf dem gegenüberliegenden Gehweg einen Senioren niederprügeln. Seine Frau steht schreiend daneben und wird von zwei Polizistinnen rüde festgehalten. Ein Spazierstock liegt ein paar Meter weiter auf dem Boden. Ein paar Demonstranten eilen herbei, um zu helfen, werden aber von der Polizeikette weggedrängt, geschubst & geschlagen, Pfefferspray liegt in der Luft. Die Menschen sind außer sich. Der Anblick geht durch Mark und Bein. Ich komme 90 Minuten später im Hotel an. Ich bin zu geschockt, um zu weinen. Meine Augen brennen von dem Zeug, was dem Wasser des Wasserwerfers beigemischt war. Ich hänge meine nasse Kleidung im Bad über die Heizung und rufe meine Familie an. Eigentlich mag ich nicht mal mehr reden, aber sie 
 sind in Sorge. Sie haben die Bilder gesehen. Nur die Bilder. Ich war dabei. Ich fühle mich wie im freien Fall.



Karl Lauterbach twittert, dass er sich von den Chaoten nicht den Erfolg des Tages versauen lässt, und jetzt auf seinem Balkon auf die Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit einem Sekt anstößt. In den Nachrichten wird berichtet, die Polizei hätte die Demonstranten ›beregnet‹. Beregnet. Mit einem Wasserwerfer. Friedliche Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Bei + 4  Grad im November. Wegen des Infektionsschutzes. Ist klar. Seit 2013 hat es keinen Wasserwerfer-Einsatz mehr in Berlin gegeben. Weder bei rechten Aufmärschen noch bei den 1.-Mai-Krawallen der Linksautonomen, die durch Gewaltbereitschaft gegen die Polizei und Zerstörungswut seit Jahren glänzen. Aber gegen Menschen die friedlich, aber regierungskritisch demonstrieren … ›Meinetwegen hätten sie mit Schneekanonen auf euch schießen können‹ und ›Wieso wunderst du dich? Sie haben doch die Veranstaltung aufgelöst. Hättet halt gehen müssen, dann wird man auch nicht nass‹, so unempathische Stimmen von Bekannten zum Tag. Ich fühle mich verloren und von der Gesellschaft, die das zugelassen hat, vollständig abgespalten.«


Es war ein Foto, das um die Welt ging: Ein älteres Ehepaar, er mit einer »Pace«-Fahne in der Hand, mit der anderen hält er die Hand seiner Frau, werden von Polizisten aus dem Berliner Tiergarten geführt. Man könnte auch sagen: Sie werden wie Delinquenten abgeführt. Das geschah Pfingsten 2021 während einer Demonstration. Bei dem Paar handelt es sich um Helene und Ansgar Klein. Beide sind Jahrgang 1937, und sie haben einen ähnlichen »Kasernenhofgehorsam in der deutschen Beamtenschaft« bereits in ihrer Kindheit erlebt, wie sie in bewegenden Worten später an das Ordnungsamt Berlin-Charlottenburg schreiben. Sie wurden festgenommen und mussten sich in der Folge mit zwei Ordnungswidrigkeiten-Verfahren beschäftigen. ›Ein totalitäres System kann sich nicht ohne das 
 willige Mitwirken breiter Schichten in den Organen des Staates etablieren und sein verhängnisvolles Tun entfalten‹, steht auf der Website der Gruppe Aachener für eine menschliche Zukunft
72

 , der sich die Kleins zugehörig fühlen.

Ich telefoniere im März 2022 mit Ansgar Klein. Er freut sich über meinen Anruf und erzählt: » Im Grunde sind wir von Anfang an gegen die Maßnahmen aufgestanden.« Schon 2020 hatten die Kleins eine Petition mit dem Ziel der sofortigen Beendigung aller Corona-Maßnahmen gestartet, die am Ende über 80.000 Unterschriften bekam. ›Wir sind dann irgendwann auch deshalb in Berlin gewesen, um die Petition persönlich am Bundeskanzleramt abzugeben. Natürlich kam da nur der Pförtner raus und nahm die Unterschriften entgegen. Wir haben nie etwas aus dem Bundeskanzleramt dazu gehört, politisch hat es dort keinen Niederschlag gefunden, aber wichtig war es doch‹, sagt Ansgar Klein.

So also geht die politische Klasse in Deutschland mit über 80.000 Wählerstimmen um, denke ich, und frage Klein nach den Wurzeln für dieses Engagement. »Wir sind seit über 40  Jahren in der Friedensbewegung aktiv«, berichtet er mir stolz. »Die erste Festnahme erfolgte im Tiergarten, weil man sich dort angeblich nicht aufhalten durfte. Ja, wir wurden regelrecht an die Wand gestellt, fotografiert und mussten uns dazu praktisch ein Namensschild vor den Bauch halten, wie im Film.« Nach der Personalienfeststellung wurden die Kleins im »Präsidentendreieck« im Tiergarten des Platzes verwiesen. Anschließend begaben sie sich zum Breitscheidplatz, wo sie ein zweites Mal zur Feststellung ihrer Personalien festgehalten wurden. »Es war nirgendwo möglich, eine Kundgebung stattfinden zu lassen«, erinnert sich Ansgar Klein. Ich frage ihn, wie sich die Polizisten im Tiergarten verhalten hätten. Rüpelhaft, antwortet er, gewaltsam sei er mit seinen »über 80« am Arm gepackt und weggeführt worden. Als er sich noch mal habe hinsetzen müssen, da er ›völlig fertig‹ gewesen sei, sei gleich ein Polizist zu ihnen gekommen und habe angeordnet: ›Nein, nein, Sie müssen sofort hier weg!‹ Der 
 habe sie dann mit einem Kollegen handgreiflich aus dem Park geführt und seine Frau dabei von hinten geschoben.

Entscheidend ist für mich, was Ansgar Klein am Schluss des Telefonats zu mir sagt: »Geben Sie nie auf, für die Gerechtigkeit einzustehen, wir werden es in unserem Leben auch nicht tun.«


 WILLKÜRLICHE POLIZEIGEWALT


Berichte und Videos über Macht- und Gewaltexzesse der Polizei finden sich im Internet zuhauf. Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, diese hier darzustellen. Ein Beispiel aus Berlin: Am 25.  Oktober 2020 nimmt die Polizei Rechtsanwalt Markus Haintz am Alexanderplatz brutal fest, ein hinzukommender Polizist schubst Friederike Pfeiffer-de Bruyn mit einem gewaltigen Stoß gegen eine Hauswand. Am Ende wird die Polizei Haintz schweren Landfriedensbruch, § 125 StGB
 , vorwerfen. Haintz war auf einer legal angemeldeten Demonstration und kündigte an, den Platz zu verlassen. Dabei wurde er von hinten gepackt, ihm wurden die Augen zugehalten, er wurde an beiden Armen gepackt.

Die schlimme Szene vom 21. April 2021 am Übergang vom Tiergarten in Richtung Ebertstraße in Berlin, wo ein Polizist mit der Rückennummer BE
 14301 auf einen Mann zugeht, ihm die Pfefferspraydose über den Kopf schlägt und ihm anschließend direkt das scharfe Pfefferspray ins Gesicht sprüht
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 , oder die Szene an Pfingsten in der Leipziger Straße, wo ein Anführer einer Polizeieinheit, der im Laufschritt gegen 16 Uhr die Einkesselung von Demonstranten in der Leipziger Straße auf Höhe des Novotels
 befehligt, seinen Leuten plötzlich ein Zeichen gibt und ihnen deutlich vernehmbar zuruft: »Jetzt rein, jetzt rein, hier rein und zu! Alle aufs Maul hauen!«
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 , verstören mich.

Schlimm ist auch der Vorfall vom 29. August 2021 in Berlin. Einige Camper hatten am Vorabend am Einsteinufer mit ihren Wohnmobilen geparkt. Dort wurden sie am Morgen einer Polizeikontrolle unterzogen.
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 Die Polizisten gaben zunächst vor, es handele sich um eine allgemeine Verkehrskontrolle. Auf Nachfrage des kontrollierten Ehepaars erklärte einer der Beamten, es seien sogenannten »Querdenker« in der Stadt, die sich zu nicht genehmigten Demonstrationen dort aufhielten, sie, die Polizisten, seien in diesem Zuge mit der Ermittlung dieser Leute beauftragt. 
 Man ließ sich von dem Mann Warndreieck und Warnweste zeigen. Plötzlich kam es zu einem Gerangel zwischen den Polizisten und der Frau, die – wie ein Zeuge wahrnahm – »von mindestens zwei Polizisten gepackt, seitlich rückwärts ins Gestrüpp gezerrt und dort niedergeworfen wurde. Sie rief laut um die Hilfe ihres Mannes, der eilte herbei, wurde dann aber sogleich mit Faustschlägen und Knietritt eines Polizisten zu Boden gerungen. Der Zeuge sieht, dass einer der Polizisten der Frau den Kopf weit nach hinten gezogen hatte und ihr dabei Mund und Nase zuhielt. Von der Situation gibt es mehrere Videos. Die Brutalität der Polizisten ist unzweifelhaft erkennbar.

Einmal wird ein Mann gegen eine Fensterscheibe geworfen, die Scheibe bricht, der Mann blutet. Einmal wird direkt neben mir ein Mann von mehreren Polizisten mit brutalster Gewalt von der Straße gezerrt und in einen Mannschaftswagen geschoben, der mit dem Mann in großer Geschwindigkeit davon fährt – der Grund, der Mann hatte während eines Aufzugs fortgesetzt aus dem Grundgesetz (!) vorgelesen. Im Prenzlauer Berg tritt bei einem Aufzug ein Polizist einem Mann mit dem Knie gegen den Kopf, nachdem er diesen zuvor nach unten gezogen hatte. Am Alexanderplatz werden Demonstranten mit Schildern einzeln aus der Menge geholt und in die »GeSa«, die Gefangenensammelstelle, gebracht, die die Polizei in einer Wagenburg aus Polizeifahrzeugen errichtet hat. Als ich dort einen befreundeten Musiker als Rechtsanwalt aufsuchen möchte, verweigert man mir den Zugang, ich muss mich erst laut bemerkbar machen, bevor einer der Polizisten reagiert. Ignoranz, gespielte Schwerhörigkeit, Wegschauen, Wegschubsen, Zur-Seite-Stoßen, Würgegriff, Kopf-nach-unten-Ziehen und Zutreten. Das sind ganz offenbar die neuen Schulungsinhalte insbesondere der Berliner Polizei, aber auch Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern zeichnen sich nicht aus.

Die Aufgaben der Polizei im Versammlungsrecht sind eindeutig. Der Polizei kommt in erster Linie die Aufgabe zu, die Versammlung 
 oder den Aufzug zu ermöglichen. Erst in zweiter Linie, wenn die von der Versammlung ausgehenden Gefahren vollkommen unbeherrschbar werden und wenn insbesondere der Versammlungsleiter keinen maßgeblichen Einfluss mehr auf seine Versammlung ausüben kann, kommen Auflösung, Verbot oder sonstige Maßnahmen in Betracht. Diese haben sich aber wiederum stets am Grundsatz auszurichten, dass die Versammlung soweit nur irgend möglich erhalten oder durchgeführt werden soll.

Gewaltsame Übergriffe von Polizisten machen selbst vor Familien mit Kindern nicht Halt. Das für mich erschreckendste Beispiel erlebte ich mit, als ich die Proteste Unter den Linden in Berlin am Tag der »Orientierungsdebatte« im Bundestag zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht begleitete. Dort hatte die Polizei die Demonstranten zuvor an der Kreuzung Wilhelmstraße zusammengetrieben und eingekesselt. Wie üblich wurde die den Menschen zur Verfügung stehende Fläche absichtlich durch die Polizei so weit zusammengeschoben und verkleinert, dass die Abstände zwischen den Einzelnen gar nicht mehr eingehalten werden konnten. Am Rand, auf der Seite der russischen Botschaft, bewegte sich ein Mann mit einem Schild auf die Polizisten zu. Wenig später, nachdem ich das wahrgenommen und mich kurz abgewandt hatte, wurde die Menge hinter mir lauter und ich sah, wie der Mann von circa zehn Polizisten aus der Gruppe gezerrt wurde. Auf meinem Video werde ich später auswerten können, dass es sich um einen Vater handelte, neben dem aber auch seine Frau und – und das ist der Skandal – sein siebenjähriger Sohn von der Polizei aus der Menge geschleppt und vorläufig festgenommen wurde. Die Videoszene lässt erneut nichts an Eindeutigkeit hinsichtlich der Gewaltbereitschaft dieser Polizisten zu wünschen übrig.

Dem Mann, der laut rief, hielten die Polizisten immer wieder mit Gewalt den Mund zu, dies ist im Video zweifelsfrei zu sehen. Im Einsatz waren Beamte der 33. Einsatzhundertschaft, bullige und unfreundlich wirkende Typen. Der Junge weinte. Die Mutter 
 drehte sich immer wieder zu ihm um. Und der Vater wollte ganz eindeutig nur zu seinem Jungen, ihn nicht allein in der Menge zurücklassen, deshalb vermutlich rief er ihn immer wieder, und genau deshalb wollte er nicht von den Polizisten gewaltsam fortgerissen werden, genau darum wollte er nicht, dass man ihm den Mund zudrückte. Wiederum war genau dies alles auch gar nicht erforderlich, der Mann hatte nichts getan, außer ein Schild getragen. Ein Schild, auf dem stand: »Hände weg von unseren Kindern –Nein zur Impfung«.

Ist das das neue Bild bei Polizeikontrollen in Deutschland? Haben wir nun damit alltäglich zu rechnen? Ich halte das für kulturell undenkbar, dass wir solche Macht- und Gewaltexzesse von Polizisten hinnehmen.

Auch muss ich zugeben, dass ich solche Polizisten, auch so angezogene Polizisten in ihren massiven Rüstungen, mit Helmen, alles in schwarz, vermummt, mit den Kopfstrümpfen, die man sonst nur von Motorradfahrern oder Bankräubern kennt, mit schusssicheren Westen (wozu bei Demonstrationen?), stark bewaffnet, bisher nie gesehen hatte. Habe ich da zu lange weggeschaut, muss ich mich selbstkritisch fragen? Hätte man ansonsten eine solche Entwicklung hin zu einem Polizeistaat diktatorischer Prägung kommen sehen können? Die Polizisten sind zumeist jung und kräftig gebaut. Sie wirken genervt, aber so, als ob sie jedem Befehl folgen werden. Sie lassen sich häufig nicht gerne in die Augen schauen – wenn sich die Blicke treffen, sehen sie schnell zur Seite oder wenden sich ab. Die wenigen, die einen direkt ansehen, haben oft »gute Augen«, wie man sagen würde, sie wirken verletzlich und haben sicher auch private Sorgen. Die Polizisten sind Menschen wie du und ich. Sie werden in diese Situationen hineingeschickt. Die Verantwortung trägt vor allem eine skrupellose Polizeiführung, die in Berlin regelmäßig in blauen, sorgsam gebügelten Hemden und Schirmmützen erscheint, wenn der Kampf vorüber ist, begleitet vom multiple Minderheiten repräsentierenden Polizeisprecher Thilo Cablitz, der es versteht, 
 mit wohlgewählten Worten selbst Gewaltexzesse in Polizeitaktik zu übersetzen. Allerdings, jeder einzelne der Polizisten hätte eine andere Wahl gehabt, und zwar in jeder einzelnen Situation. Häufig konnte ich beobachten, dass es gerade die älteren Kollegen im Polizistentrupp sind, die die Jungen gelegentlich zurückpfeifen und sie manchmal daran hindern, zu weit zu gehen. Eindeutig sind die Besonnenen die Erfahrenen. Sie aber sind in der deutlichen Minderzahl, es dominieren die jungen Wilden, die brutal prügelnd und rücksichtslos schubsend auf den Demonstrationen in Erscheinung treten.

Es ist daneben wichtig, dass die Arbeit von Journalisten, die immer dann, wenn sie gegen den sogenannten »Mainstream« aus Süddeutscher Zeitung, Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ZEIT
 , Tagesspiegel
 und Co. realitätsgetreu berichten, sofort reflexartig verbal (und manchmal von offenbar staatlich finanzierten Agitatoren auch tätlich) angegriffen werden sollten, geschützt werden. Mindestens kann ein solcher Schutz durch eine beobachtende Begleitung der Journalisten erreicht werden, wie ich in Berlin beim Spazierengehen mit Boris Reitschuster wiederholt erlebte. Reitschuster verfehlte am 30. August 2021 um Haaresbreite ein Blumentopf an seinem Kopf, den ein wütender Anwohner gezielt von einem Balkon auf ihn warf.
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 Mein Kollege Ivan Künnemann stand bei Reitschuster, ich kam dazu, und wir erlebten, wie die Berliner Polizei gedrängt werden musste, den Mann zu ermitteln. Derartige Übergriffe sind nichts Neues, tatsächlich war Boris Reitschuster bereits mehrfach Opfer von Übergriffen, ohne dass die Polizei ihn ausreichend schützte, und auch andere machten diese bittere Erfahrung. Ich selbst bin mehrfach von Polizisten weggeschubst worden. Inzwischen werde ich, als Berliner Rechtsanwalt, von Berliner Polizeibeamten wiedererkannt, und so begegnete ich immer wieder einem glatzköpfigen Beamten der Einheit »BE
 14301«, der sich offenbar zum Ziel gesetzt hatte, mich bei jeder Berliner Demonstration als Pressevertreter trotz bekanntem und anerkanntem Presseausweis wo immer möglich wegzuschieben und zu schubsen. Auf meinen 
 Einwand, ich hätte als Pressevertreter Zugang, antwortete er unfein »Verpiss Dich …«. Auf meine Beschwerde beim Journalistenverband bdfj, dem ich angehöre, erhielt ich die unbefriedigende Aus- kunft, das rechtswidrige Verhalten speziell der Berliner Polizisten sei dort bekannt, leider reagiere die Polizeiführung nicht auf offizielle Beschwerden. Ist das im Sinne des Versammlungsrechts und der Meinungsfreiheit, zu der auch eine jederzeit freie Berichterstattung gehört? Sicher nicht.

Auch vor Rechtsanwälten macht die Berliner Polizei nicht Halt. Als ich am 23. Mai 2021 mit meinen Kollegen Dr. Kirsten König, Ralf Ludwig und Markus Haintz vom Park am Gleisdreieck in Richtung Potsdamer Straße spazierte und im Gespräch mit Journalisten und Parteienvertretern war, alle als Beobachter des Demonstrationsge- schehens in Berlin, bremste neben uns plötzlich eine »Polizeiwanne«, die Türen wurden abrupt geöffnet, heraus sprangen Polizisten und trieben sofort, gut einstudiert, sämtliche Passanten in der kleinen Straße nahe der Potsdamer von beiden Seiten der Gehwege auf einer Seite zusammen, egal ob die Leute zu uns gehörten oder nicht. »Rechtsanwälte beim Spazierengehen eingekesselt« – ein weiteres Highlight der Berliner Polizei. Solchen Geschehnissen kann ich tatsächlich wenig Humor entgegenbringen, auch wenn ich auf dem Video
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 des befreundeten Filmers und Journalisten Max Kittan noch halbwegs gutgelaunt erscheine. Denn, was ist dies weniger als eine Freiheitsberaubung, dazu eine Behinderung unserer Arbeit als Rechtsanwälte und damit als Organe der Rechtspflege und als Journalisten (soweit diese betroffen waren). Mit den Kollegen musste ich sehr massiv auf die Rechte der Journalisten hinweisen, bis man endlich ein Einsehen hatte, mit irgend jemandem telefonierte und dann entschied, die Journalisten mit einem »echten« Presseausweis dürften den Kessel verlassen. Welcher Presseausweis »echt« ist und welcher nicht, das entscheidet wie immer der Polizeibeamte – auf der Basis welchen Wissens blieb wie stets ein Geheimnis. Die Festsetzung zur Feststellung der Personalien kostete uns ungefähr 
 zwei Stunden, intensive Diskussionen Ralf Ludwigs mit Passanten mit eingerechnet, und vermutlich hatte die Polizei genau das beabsichtigt, nämlich Rechtsanwälte für zwei Stunden aus dem Spiel zu nehmen. Worum ging es hier eigentlich? Lautete der Vorwurf, man dürfe nicht in Gruppen von Personen des eigenen Hausstandes plus mehr als zwei Personen zusätzlich gemeinsam an der frischen Luft durch die Straßen gehen? Ging es um die Nichteinhaltung von Mindestabständen? Oder ging es um eine Teilnahme an einer verbotenen Veranstaltung? Im Park am Gleisdreieck fühlten wir uns bereits von Zivilstreifen der Polizei überwacht. Ging es etwa tatsächlich nur darum, uns für einige Zeit zu binden? Die uns am Ende festhaltenden Beamten wussten es entweder tatsächlich nicht, oder sie wollten die Frage, warum wir gestoppt wurden, nicht beantworten. Die Maßnahme war klar rechtswidrig – und ich hatte die ganze Zeit über das ungute Gefühl, den Polizisten war das vollkommen klar. Bis heute haben wir von der Sache nie wieder irgendetwas gehört.


EINMAL SO UND EINMAL SO


Die eklatanten Missverhältnisse sind es, die empören. Als der 1. FC
 Union Berlin am 22. Mai 2021 in die Conference League einzieht, freuen sich über 1.000 Fußballfans am Stadion an der Alten Försterei
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  – maskenfrei und abstandsenthemmt. Am selben Tag
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 werden laut Bilanz der Berliner Polizei 1.019 Personen bei Anti-Corona-Maßnahmen-Protesten von der Polizei unter anderem wegen Verstößen gegen die Hygieneregeln vorläufig festgenommen.
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Und in einem ICE
 der Deutschen Bahn fährt Karl Lauterbach am 16. Mai 2021 ohne Maske: Er liest auf seinem Handy, offenbar steht das dem Verzehr von Essen und Trinken gleich. Zeitgleich haben andere Menschen das Recht, maskenfrei in der Bahn zu sitzen, verloren.


 

1

 Jonas Schaible, »Die zersplitterte Normalität«, www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-und-die-gesellschaft-zersplitterte-normalitaet-a-0efb9a97-7cbb-442e-b25e-fdaa95bf7874






2

 Vgl. Alexander Christ, Bürgerliche Freiheit und Strafrecht bei Montesquieu,
 Grauer Verlag, Berlin 2003, S. 119 sowie grundlegend zu Montesquieus Gewaltenteilungslehre Ernst-Wolfgang Böckenförde, »Die Theorie der Gewaltengliederung«, in: Edgar Maas, Paul-Ludwig Weinacht, Montesquieu-Traditionen in Deutschland, Beiträge zur Politische Wissenschaft
 , Band 139, Duncker & Humblot, Berlin 2005, S. 153ff.





3

 Prof. Dr. Christian Drosten in einer Anhörung des Gesundheitsausschusses am 9. September 2020, abrufbar unter: www.theeuropean.de/egidius-schwarz/drosten-bezweifelt-wirksamkeit-von-maskenbei-corona-krankheitsverlauf/






4

 Zur Kritik am RKI für die späte Entscheidung, Masken zu empfehlen: www.rnd.de/gesundheit/rki-und-whoschwer-in-kritik-fruhes-maskentragen-hatte-leben-gerettet-SFEYKFO7CLNQVIDNE4KYJRJ6ZU.html
 . In diesem Text finden sich auch Hinweise auf zwei Aussagen, wonach Masken durchaus zur Virenabwehr geeignet seien.





5

 www.zusammengegencorona.de/informieren/alltag-und-reisen/ein-neuer-alltag/






6

 Stellungnahme des Koordinierungskreises für Biologische Arbeitsstoffe der DGUV vom 27. Mai 2020, aktualisierte Fassung 7.10.2020





7

 Stephan Sellmaier, Ethik der Konflikte
 , 2. Aufl., Kohlhammer, Stuttgart 2011, S. 12





8

 Stephan Sellmaier, a. a. O., S. 11, Zitat auf S. 12





9

 Anfrage der Abgeordneten Christina Haubrich vom 29. April 2021, Bayerischer Landtag, Drucksache 18/12189, zitiert nach: www1.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/Drucksachen/Schriftliche%20Anfragen/18_0012189.pdf






10

 www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-kontaktdaten-abfrage-datenschutz-100.html






11

 www.stern.de/digital/luca-app--chef-verteidigt-nutzen-seiner-software-vehement-31480818.html






12

 www.volksfreund.de/region/die-teuer-eingekaufte-luca-app-hat-bei-der-kontaktnachverfolgungbislang-wenig-gebracht_aid-62805723






13

 Byung-Chul Han, Transparenzgesellschaft
 , 5. Aufl., Matthes & Seitz, Berlin 2017, S. 6–8





14

 www.focus.de/familie/eltern/maskenpflicht-im-unterricht-muessen-sich-eltern-sorgen-machen_id_12592003.html






15

 S iehe dazu: https://tkp.at/2021/02/11/kinder-leiden-am-staerksten-unter-corona-massnahmen-undmasken/
 ; Ulrike Ravens-Sieberer, Anne Kaman, Christiane Otto, Michael Erhart, Janine Devine, Robert Schlack, »Impact of the COVID-19 pandemic on quality of life and mental health in children and adolescents in Germany«, in: European Child & Adolescent Psychiatry
 , 25. Januar 2021, https://doi.org/10.1007/s00787-021-01726-5




 

16

 Zitiert nach: https://renegraeber.de/blog/corona-maskenpflicht-studien/






17

 Internes Strategiepapier des Bundesinnenministeriums, März 2020, »Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen«, https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unter-kontrolle-bekommen/
 ,S. 13





18

 Auch zu den Auswirkungen solcher Kontaktbeschränkungen auf Kinder: www.focus.de/familie/eltern/psychologin-ueber-appell-der-kanzlerin-ein-freund-regel-masken-zwang-merkel-plan-behindertkindliche-entwicklung_id_12671904.html






19

 UN-Kinderrechtskonvention im Wortlaut, Texte in amtlicher Übersetzung vom 20. November 1989, am 26. Januar 1990 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet (Zustimmung von Bundestag und Bundesrat durch Gesetz vom 17. Februar 1992 – BGB1. II S.121), am 6. März 1992 Hin terlegung der Ratifikationsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen, am 5. April 1992 für Deutschland in Kraft getreten (Bekanntmachung vom 10. Juli 1992 – BGBl. II S. 990), www.kinderrechte.de/kinderrechte/un-kinderrechtskonvention-im-wortlaut/#c3262






20

 Vgl. zu diesem Punkt: Hans-Joachim Maaz, Dietmar Czycholl, Aaron B. Czycholl, Corona-Angst. Was mit unserer Psyche geschieht
 , Frank & Timme, Berlin 2021, S. 40f.





21

 www.schulministerium.nrw/interview-mit-prof-dr-gerd-faetkenheuer-leiter-der-infektiologie-amuniversitaetsklinikum-koeln






22

 www.unfallkasse-nrw.de/service/nachrichten/anwendung-von-pcr-lolli-tests-1673.html






23

 https://web.archive.org/web/20210603002832/https://schulministerium.nrw/lolli-tests.
 Hier muss man sehr weit nach unten scrollen, um zu der Stelle zu gelangen. Diese Information des Schulministeriums in NRW ist auch nur noch über einen Link zum Internetarchiv Wayback-Machine abrufbar, da das Ministerium die Seite inzwischen verändert hat.





24

 Diese Analyse hat ein Team aus Eltern unter Beiziehung des Qualitätssicherheitsexperten Werner  Bergholz auf Initiative meiner Frau Melanie Christ sowie unter Nutzung des Fachlabors von Dr.  Antoinetta Gatti durchgeführt.





25

 www.tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/produktpruefung-und-produktzertifizierung/zertifikatsdatenbank/tuev-sued-pruefzeichen/liste-gefaelschter-zertifikate






26

 Zitiert nach: www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/johannes-f-lehmann-ueber-geschlosseneuniversitaeten-17440653.html






27

 www.abendblatt.de/hamburg/article231149934/Uni-geht-in-Lockdown-Alle-Gebaeude-ab-Mittwochgeschlossen.html






28

 Matthias Burchardt, Digitalisierung – Pädagogik – Hygiene. Versuch über die Sterilisierung des Lernens (Manuskript Dr. M. Burchardt)



 

29

 www.zeit.de/campus/2021-11/hochschulen-corona-regeln-bundeslaender?utm_referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com






30

 Ludwigsburger Kreiszeitung
 , 25. November 2021, www.lkz.de/lokales/landkreis-ludwigsburg_artikel,-so-setzen-unternehmen-im-kreis-die-3g-regelung-am-arbeitsplatz-um-_arid,661823.html






31

 Podcast »Grundrechte & Demokratie« bei Anchor
 : https://anchor.fm/alexander-christ9
 ; oder Spotify
 : https://open.spotify.com/show/3XPGqp9HBzLjzm1nXvK1fW?si=wx2ti5wVTQ6SntmE7tI68w






32

 SWR-Bericht, 14. Februar 2022, www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/einrichtungsbezogeneimpfpflicht-in-rlp-100.html






33

 www.nw.de/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsnachrichten/23145415_Deutsche-Bahn-verschaerft-3G-Kontrollen-im-Nahverkehr.html






34

 www.nw.de/nachrichten/politik/23145060_Schaffner-kontrollieren-ab-heute-3G-das-erleben-sie-bei-Corona-Kontrollen.html






35

 www.abendblatt.de/hamburg/article234478959/hvv-hamburg-3g-kontrolle-geimpft-genesen-coronaregel-hochbahn-wache-u-bahn-bus-impfnachweis.html






36

 https://meinka.de/mehr-als-zwei-millionen-3g-kontrollen-bei-der-deutschen-bahn/






37

 https://hpd.de/artikel/corona-virus-finger-weg-weihwasser-17786






38

 www.cbw-gmbh.de/de/WWS-Bildmaterial?file=files/website_data/Downloads/Aktuelles/Weihwasser-Desinfektion/Weihwasserspender.pdf&cid=504
 ; www.dom-frankfurt.de/aktuelles/meldungen/neuer-coronakonformer-weihwasserspender-im-dom






39

 www.rnd.de/politik/papst-franziskus-corona-impfung-ist-ein-akt-der-liebe-2X5R3PI25AYUDRDGS35ZERCM6M.html






40

 https://de.catholicnewsagency.com/story/papst-franziskus-ueber-impfung-selbst-unter-kardinaelengibt-es-leugner-9161






41

 https://religion.orf.at/stories/3204091/






42

 www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/wie-altenheime-besuch-von-angehoerigenwaehrend-corona-ermoeglichen-16739858.html






43

 »Corona und die Einsamkeit in den Pflegeheimen – ein lesenswert er Brief«, in: NachDenkSeiten
 , 8.  September 2020, www.nachdenkseiten.de/?p=64526






44

 www.suedkurier.de/baden-wuerttemberg/sinnvoll-oder-aufruf-zum-bespitzeln-innenminister-stroblfordert-buerger-zur-gegenseitigen-corona-ueberwachung-auf;art417930,10485142






45

 Beate Bahner, Corona-Impfung. Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten
 , Rubikon, München 2021, S. 279ff. (281)





46

 Ebd., S. 282



 

47

 Ebd., S. 390





48

 Ebd., S. 28





49

 Rachel Boßmeyer, »Soziale Kontrolle in der Corona-Krise«, in: Rhein-Neckar-Zeitung
 , 9. April 2020, www.rnz.de/wissen/gesellschaft_artikel,-solidaritaet-oder-wichtigtuerei-soziale-kontrolle-in-dercorona-krise-_arid,508888.html






50

 www.deutschlandfunkkultur.de/docks-und-grosse-freiheit-36-verschwoerungsmythen-bringen-100.html






51

 Matthias Meisner, »Antisemitismus als ideologischer Kitt«, https://mission-lifeline.de/antisemitismus-alsideologischer-kitt/






52

 www.rbb24.de/panorama/beitrag/2021/09/berlin-verurteilung-volksverhetzung-gelber-davidsternimpfgegner-antisemitismus.html






53

 www.juedische-allgemeine.de/politik/muenchen-verbietet-judenstern-auf-corona-demos/






54

 www.haufe.de/recht/kanzleimanagement/missbrauch-des-judensterns-durch-rechte-undquerdenker_222_556852.html






55

 www.kreiszeitung.de/lokales/niedersachsen/coronademos-justiz-geht-gegen-holocaust-relativierungvor-91275816.html






56

 Harald Martenstein, »Es wächst eine neue totalitäre Ideologie heran«, in: WELT
 , 1. März 2022, www.welt.de/kultur/medien/plus237046703/Harald-Martenstein-Es-waechst-eine-neue-totalitaere-Ideologie-heran.html






57

 www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/Wolfgang-Kubicki-der-Quertrinker-id33756987.html






58

 https://youtu.be/tdk5Nprf9U0






59

 www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PfzIL4-HQNw






60

 https://youtu.be/tdk5Nprf9U0






61

 https://m.tagesspiegel.de/berlin/corona-verharmloser-in-berliner-bar-parteigruendung-via-livestreampolizei-loest-auch-zweites-treffen-auf/26819364.html






62

 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Sachstandsbericht: Fragen zum deutschen Versammlungsrecht, WD 3 – 3000 – 183/16 vom 22. Juli 2016, abrufbar unter: www.bundestag.de/resource/blob/475590/ad84fadd1aafc33f2d460c738ab7d498/wd-3-183-16-pdf-data.pdf
 , S. 5





63

 Ebd., S. 6





64

 BVerfG, Beschluss vom 24. März 2001, Az. 1 BvQ 13/01, abrufbar unter: www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2001/03/qk20010324_1bvq001301.pdf?__blob=publicationFile&v=1






65

 BVerfG, Beschluss vom 19. Dezember 2007, Az. 1 BVR 2893/04





66

 BVerfG, Urteil vom 22. Februar 2011, Az. 1 BvR 699/06





67

 BVerfG, Urteil vom 14. Mai 1985, Az. 1 BvR 233/81, 341/81



 

68

 BverfG, Urteil vom 14. Mai 1985, Az. 1 BvR 233/81, 341/81, Rn. 344/345: Versammlungsfreiheit als »Freiheit zur kollektiven Meinungskundgabe«, Meinungsfreiheit zählt zu den »unentbehrlichen und grundlegenden Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens«, »unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit« und »eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt, welches für eine freiheitlich demokratische Staatsordnung konstituierend ist; denn sie erst ermöglicht die ständige geistige Auseinandersetzung und den Kampf der Meinungen als Lebenselement dieser Staasform«. Zitiert nach: https://versammlungsrecht.org/bverfge-69-315-brokdorf/






69

 Die Grundrechte-Demonstration am 29. August 2020 wurde mit genau dieser Begründung durch die Polizei aufgelöst. Die Polizeisprecherin Anja Dierschke sagte wörtlich: »Grund hierfür ist das Nichteinhalten der beauflagten Mindestabstände von anderthalb Metern sowie das Nichttragen von Mund-Nasen-Schutz, was als weitere Auflage im Rahmen dieses Aufzuges durch die Polizei dazugekommen ist.« Allerdings war damit nur der Aufzug aufgelöst, der Unter den Linden über die Torstraße gehen sollte. — Nach den Corona-Maßnahmen-Protesten am 29. August 2020 beschloss der Berliner Senat eine Maskenpflicht bei Demonstrationen.





70

 https://demokratischer-kalender.de/de/






71

 www.youtube.com/watch?v=StfEv9-MhDg






72

 www.ac-frieden.de/2022/01/25/pfingsten-2021-in-berlin-festnahmen-durch-berliner-polzei-und-folgen/






73

 https://youtu.be/zdNduMiE0oc






74

 https://t.me/InfoWelle/6285






75

 www.youtube.com/watch?v=sguDvzEl8pI
 ; www.youtube.com/watch?v=r3OnZIjOtUE






76

 Boris Reitschuster, »Blumentöpfe statt Argumente«, https://reitschuster.de/post/blumentoepfe-stattargumente/
 ; den Vorfall kann man im Video hier betrachten: www.youtube.com/watch?v=Tmm6C3ueQTA






77

 Max Kittan, »Liberty News Berlin«, www.youtube.com/watch?v=W79lP_HvEeo






78

 www.t-online.de/sport/fussball/bundesliga/id_90093546/aerger-fuer-union-berlin-buergermeistermichael-mueller-kuendigt-nachspiel-an.html






79

 https://t.me/barucker/1378






80

 www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/2021/pressemitteilung.1087927.php





 »Zu den intellektuellen Fähigkeiten des Juristen treten aber charakterliche Anforderungen.«


Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie III



»Ja, seht. Zum Straucheln braucht’s doch nichts, als Füße. Auf diesem glatten Boden, ist ein Strauch hier? Gestrauchelt bin ich hier; denn jeder trägt Den leid’gen Stein zum Anstoß in sich selbst.«


Heinrich von Kleist, Der zerbrochene Krug
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 ENTSCHEIDEN OHNE ANGST


Einmal saß ich wirklich auf einem Stein am Meer, niemand störte mich, und ich hatte Zeit zum Nachdenken. Die Kinder waren damit beschäftigt, die Klippen hinauf- und wieder herunterzurennen. Ich sah aufs Meer und in den Himmel. Als ich den Blick zu den Klippen wandte, sprangen meine Jungs gerade an der Kante entlang –ich erschrak kurz und dachte unwillkürlich, hoffentlich geht das gut und keiner stürzt. Ein unbedachter Schritt würde reichen. Der Impuls ist ganz klar: Ich muss eingreifen, doch genauso groß ist mein Impuls, das nicht zu tun. Bis ich mich entschieden habe, könnte es schon zu spät sein. In diesem Moment wurde mir klar, dass es meine
 Angst ist, die hier die Entscheidung bestimmt, nicht die der Kinder, die dort oben völlig angstfrei von einem Stein zum anderen hüpfen und sich dabei köstlich amüsieren.

Ich habe zwar nicht eingegriffen, aber ein Vater darf so entscheiden, er darf sich von seiner Angst leiten lassen, zumal er in seine Entscheidung auch seine größere Erfahrung, was alles geschehen kann im Leben, einbezieht. Es ist meine Angst um die Kinder, die mich drängt, verantwortungsvoll zu entscheiden, ob ich einzugreifen habe, um Schlimmes zu verhindern. Hat man sich das einmal klargemacht, dann geht es, finde ich, ganz gut, solche Entscheidungen für andere, wenn diese unter 18 sind, zu treffen. Bevor ich selbst Kinder hatte, konnte ich mir das nicht vorstellen. Kinder zu haben, das ändert viel im Leben, alles tatsächlich.

Für andere entscheiden, das müssen Menschen oft. Eltern für Kinder, erwachsene Kinder für ihre alten Eltern, Betreuer für Betreute, Ärzte für nicht ansprechbare Kranke. In der Regel haben wir es in solchen Fällen mit einem Über-/Unterordnungs-Verhältnis zu tun. Auch im Falle eines Rechtsstreits, in dem ein Richter zwischen zwei Parteien zu entscheiden hat, handelt es sich scheinbar um ein Verhältnis, in dem der Richter den Parteien übergeordnet 
 ist. Doch tatsächlich haben sich die Parteien nur dem Recht untergeordnet, während der Richter die Aufgabe hat, eine neutrale, objektive, unvoreingenommene Position einzunehmen, um von dieser Warte aus besser überschauen zu können, welche der beiden Waagschalen der Justitia sich neigen wird. Dem Richter kommt die Rolle des Entscheiders folglich nicht zu, weil er den Parteien kraft seiner Person an Macht und Stellung überlegen wäre, sondern nur deshalb, weil seine Ausbildung ihn zum Richteramt befähigt und weil ihn die Bürger auf diesen Stuhl gesetzt haben, um Recht zu sprechen.

Die Entscheidung eines Richters sollte daher sein: frei von Parteinahme, frei von Vorurteil, frei von jeder Abwägung eines Lebens gegen ein anderes Leben, frei von Angst, frei von einseitiger Emotion, frei von Ideologie und vor allem frei von Staatsraison. Aber inwieweit kann man davon in der Rechtsprechung ab Frühjahr 2020 überhaupt noch sprechen?


 
VERWALTUNGSRECHT



VERWALTUNGSGERICHTLICHES TOTALVERSAGEN

Als das Bundesverfassungsgericht am 7. September 2021 sein 70-jähriges Bestehen feierte, erschienen bereits zuvor aus diesem Anlass viele Beiträge, in denen zurückgeblickt wurde auf die Höhen und Tiefen der bisherigen Verfassungsrechtsprechung. Der jüngsten Vergangenheit widmete sich Ende September 2021 eine Podiumsdiskussion zum Thema »Corona – hat der Rechtsstaat funktioniert?«, an der die Rechtsanwälte Nico Härting und Gerhard Strate teilnahmen. Die beiden kamen zu einem desaströsen Urteil. Nicht nur habe die Justiz insgesamt in der Corona-Pandemie keine gute Figur gemacht, »am unglücklichsten war die Rolle des Bundesverfassungsgerichts«, so Härting. Die Gerichte hätten unsicher, überfordert und ängstlich agiert. Dies habe man bei Entscheidungen zum Präsenzunterricht in 
 den Schulen, zur Maskenpflicht oder bezüglich der Einschränkungen für Gastronomie und Clubs beobachten können. Ohne jede Unterstützung durch das Bundesverfassungsgericht seien insbesondere die Verwaltungsgerichte überfordert gewesen, denn es fehlten die Aussagen, wo beim Grundrechtsschutz in der Pandemie die Grenzen verlaufen, meinte Härting. Hilflos hätten sie sich zu oft pauschal auf die Erkenntnisse des Robert Koch-Instituts gestützt. Dieses ist jedoch keine unabhängige Forschungseinrichtung, sondern eine weisungsabhängige Bundesbehörde. Tritt dann noch der Vorwurf einer politischen Justiz hinzu, werden einige Entscheidungen leicht erklärbar. Dazu passt die Aussage von Gerhard Strate, er habe das Gefühl gehabt, dass es egal sei, was er vor Gericht vortrage. Entschieden worden sei doch immer nur so, »wie entschieden werden soll«.
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Konnte man wirklich annehmen, die Gerichte, insbesondere die Verwaltungsgerichte, würden die staatlich verordneten Corona-Maßnahmen allesamt stoppen? Schon während meiner Referendarausbildung, und die liegt nun wirklich einige Jahre zurück, sagte ein alter Verwaltungsrichter zu mir: »Schauen Sie, der Verwaltungsrichter mag die Verwaltung, der klagende Bürger dagegen mag sie nicht – was meinen Sie, wer hier Recht bekommen wird?« Verwaltungsgerichte führen ein Verfahren, dabei tun sie so, als würden sie den Sachverhalt prüfen, und am Ende entscheiden sie pro Verwaltung. Was also konnten wir Anwälte anderes erwarten?

Ich meine, eine ganze Menge. Wir konnten durchaus erwarten, dass ein Gericht wenigstens eine Beweisaufnahme durchführen würde. Wir konnten erwarten, dass man Sachverständige hören und deren Meinung ernst nehmen würde. »Ich kenne keinen einzigen Fall, der jemals mit einer Studie gewonnen wurde«, sagte Nico Härting bei der Podiumsdiskussion. Schön und gut, aber mit dem Gutachten eines Sachverständigen sollte man als Anwalt doch zumindest Gehör finden. Ich hatte nie erwartet, dass sämtliche Verfahren, die in Sachen Corona angestrengt wurden, glanzvoll gewonnen werden. Einige Gerichte mit abweichender Meinung hat man 
 in einer bedeutsamen rechtlichen Frage bundesweit immer. Aber dass alle Gerichte, wirklich alle (bis auf marginal wenige Ausnahmen) unisono genau das ausurteilen würden, was der Staat vorher verordnet hatte, und dass dabei noch nicht einmal eine intensive, detailtiefe und ernsthafte Beweiswürdigung stattfinden würde, das hatte ich nicht erwartet.

Mein damaliger Strafrechtsprofessor an der Universität Augsburg, Wilfried Bottke, pflegte in seinen Vorlesungen zu fragen, wenn wir Studenten hinsichtlich eines Falls nicht zu sagen wussten, ob der Täter die Strafe nun verdient habe oder nicht: »Was würde denn Ihre Oma sagen? Fragen Sie Ihre Oma, und glauben Sie mir, sie hat in praktisch allen Fällen recht, wenn sie sagt, der Täter hat die Strafe verdient oder nicht.« Von diesem inneren Kompass scheint mir nichts mehr vorhanden zu sein, sehe ich mir die Richterschaft und ihre Entscheidungen zu Corona an. Die Urteile sind oft, zu oft, gekennzeichnet von eklatanten Abwägungsfehlern, einer dramatischen Unkenntnis, was die Menschenwürde als Wert bedeutet, und einem noch dramatischeren Missverständnis hinsichtlich der Grund- und Freiheitsrechte sowie der Menschenrechte.

Die Verwaltungsgerichte folgten in fast allen Streitfällen der Staatsraison. Eine ernsthafte Befassung mit etwaigen Gegenpositionen fand quasi nicht statt. Und das ging schon sehr früh los, verblüffenderweise aus heutiger Sicht schon direkt mit dem Beginn der Corona-Hysterie. In der Frühphase der Geschehnisse wartete ich, daran erinnere ich mich noch gut, mit Spannung auf die ersten eintreffenden Gerichtsentscheidungen. Ich dachte, da wird gleich vieles kippen. Tatsächlich dachten viele Juristen, die ich kenne, so.

Die erste Entscheidung, von der ich las, war ein Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Hamburg
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 , das eine Allgemeinverfügung zur Schließung von Einzelhandelsgeschäften für rechtens erklärte. Die Gesundheit der gesamten Bevölkerung überwiege wirtschaftliche Interessen. Die zweite Entscheidung, die mir bekannt wurde, war die des Verfassungsgerichtshofs in Bayern, der in einem Eilverfahren 
 entschied, die vorläufige Ausgangsbeschränkung als Maßnahme gegen die Corona-Pandemie bleibe in Vollzug. Die damit verbundenen Grundrechtseingriffe seien zwar tiefgreifend, der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung überwiege aber.
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 Bei einer Aufhebung der Verordnung würde es mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Vielzahl von sozialen Kontakten kommen, die diese ja gerade unterbinden wolle. Hierdurch würde die Gefahr der Ansteckung mit dem Virus, der Erkrankung vieler Personen, einer Überlastung des Gesundheitssystems und schlimmstenfalls des Todes von Menschen erhöht. Nach der Risikoeinschätzung des Robert Koch-Instituts und so weiter und so weiter … Beide Entscheidungen stammen vom 26. März 2020. Und an diesem gerichtlichen Entscheidungsduktus hat sich seither bis heute nichts, rein gar nichts geändert.

Am 30. März 2020 entschied der Verwaltungsgerichtshof München in einem Fall über die vorläufigen Ausgangsbeschränkungen und lehnte auch hier den Erlass einer einstweiligen Anordnung ab, weil die angegriffene Verordnung aller Voraussicht nach eine hinreichende gesetzliche Grundlage darstelle. Jedoch sei der Verordnungsgeber laufend verpflichtet, so das Gericht, zu überprüfen, ob und inwieweit er die durch die Verordnung getroffenen Einschränkungen aufrechterhält.
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 Das wiederum beruhigte mich. Mir schien nun erkennbar, es werde sich wohl allenfalls um eine Angelegenheit von zwei, drei, vielleicht vier Wochen handeln. Denn durch die Pflicht zur laufenden Überprüfung, ob man derartige Eingriffe in die Freiheiten der Bürger überhaupt noch aufrechterhalten könne, sei nun ja sichergestellt, dass der Gesetzgeber sehr genau hinsehen und sofort nach Gewinn neuer Erkenntnisse über die tatsächliche Gefährlichkeit von SARS
 -C
 oV
 -2 die Freiheitsbeschränkungen maximal zurückfahren werde.

Die weiteren Entscheidungen der ersten Wochen diverser Verwaltungsgerichte nahm ich unter dem Einfluss dieser Beruhigung –trotz deren beunruhigender Inhalte – nur aus den Augenwinkeln wahr. So schmetterte das Verwaltungsgericht Dresden einen 
 Eilantrag gegen sächsische Maßnahmen ab.
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 Ein Antragsteller wollte eine einstweilige Verfügung erwirken, um in Dresden eine Demonstration unter dem Motto »Gesundheit und Grundrechte für alle« mit voraussichtlich sechs Teilnehmern durchführen zu können. Man würde die Versammlungsteilnehmer auffordern, nicht in Gruppen anzureisen (bei sechs auch eher irrelevant), und es solle während der Versammlung unter freiem Himmel ein Mundschutz getragen und ein Mindestabstand eingehalten werden. Das Verwaltungsgericht entschied jedoch, eine Ausnahme komme auch für eine kleine Versammlung nicht in Betracht, schließlich solle diese ja an einem stark frequentierten Ort stattfinden und dort die Aufmerksamkeit auch unbeteiligter Dritter erwecken (was eine Demonstration als öffentliche Meinungskundgebung ja denklogisch bezweckt), womit es nicht im Einflussbereich des Versammlungsleiters läge, wie viele Menschen tatsächlich zu der Versammlung kämen. Im Übrigen sei gegenwärtig das Verlassen der eigenen Wohnung nur aus triftigen Gründen erlaubt.

Nicht öffnen durften Läden in Nordrhein-Westfalen, die nur Haushaltswaren und Geschenkartikel
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  – »vor allem im Tiefpreissegment«, wie es in der Entscheidung heißt – vertreiben, ein mobiler Hähnchen-Verkaufsstand in Schleswig-Holstein
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 , denn es handele sich bei einer solchen mobilen Verkaufsstelle nicht um einen Einzelhandelsbetrieb für Lebensmittel, noch liege ein nach der Verordnung ausnahmsweise zulässiger Außerhausverkauf vor, zudem sei vor dem Hähnchenwagen mit »unerwünschten Ansammlungen« zu rechnen.

Öffnen durften dagegen ein Hundesalon
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 , sofern die Hundebesitzer ihre Tiere an der Tür abgeben und selbst den Salon nicht betreten, sowie ein Weinhändler aus Aachen
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 , da Wein zur Gruppe der »Lebensmittel« zähle, auch wenn dieser (strittig) nicht der Grundversorgung der Bevölkerung dienen mag.

Die Öffnung beziehungsweise Schließung von Fitnessstudios beschäftigte die Verwaltungsgerichte eine ganze Weile, und bald 
 stellte sich heraus, dass die Rechtsprechung in den Bundesländern hierzu unterschiedlich ausfiel. »Dicht in Hamburg und Brandenburg, offen in Thüringen« titelte die Legal Tribune Online
 im Mai 2020.
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 Während das OVG
 Hamburg
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 der Ansicht war, gerade in Fitnesseinrichtungen komme es naturgemäß zu einem intensiveren Ausatmen mit hoher Wahrscheinlichkeit einer entsprechend erhöhten Aerosolbelastung der Raumluft, orientierte sich das Thüringer OVG
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 daran, dass es gegenüber der vollständigen Schließung von solchen Studios gleich wirksame und effektive mildere Maßnahmen zur Gefahrvermeidung gebe, etwa in Gestalt von entsprechenden Infektionsschutzkonzepten. Die ausnahmslose Schließung sei dagegen eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung. Solchermaßen begründete Urteile ließen mich Hoffnung schöpfen, dass die Gerichte doch gewillt sein würden, sich im Laufe der Zeit mit einer echten Verhältnismäßigkeitsprüfung den nötigen Respekt zu erhalten.

Da zu diesem Zeitpunkt, im Frühjahr 2020, mein Bild von einer doch im Großen und Ganzen noch brauchbaren Rechtsprechung halbwegs intakt war, nahm ich »Rückschläge« hin. So entschied das OVG
 Schleswig am 2. April 2020
13

 , das Verbot der Anreise auswärtiger Zweitwohnungsbesitzer zu ihren Ferienwohnungen in Schleswig-Holstein sei rechtmäßig. Der Kreis, der dies per Allgemeinverfügung verfügt hatte, habe sich beanstandungsfrei darauf berufen dürfen, das Virus werde vermutlich gerade durch auswärtige Personen verbreitet, die erst im Skiurlaub gewesen seien und die danach üblicherweise direkt in ihre Ferienwohnung reisen würden. Das Gericht ließ keine Begründung gelten, warum man in seine Wohnung müsse, zum Beispiel aus beruflichen Gründen. Passend dazu wies dasselbe OVG
 auch Eilanträge gegen Reiseverbote der SARS
 -C
 oV
 -2-Bekämpfungsverordnung ab und untersagte damit touristische Reisen nach Schleswig-Holstein im Ergebnis generell.

Ähnlich restriktiv zeigte sich das OVG
 Berlin-Brandenburg hinsichtlich des Besuchsrechts in Pflegewohnheimen.
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 Die Besuchseinschränkungen seien zum Schutz der in Pflegewohnheimen lebenden, 
 durch das Coronavirus besonders gefährdeten Personen durch das Infektionsschutzgesetz gedeckt und mit dem Grundgesetz vereinbar. Daran, dass mit den Besuchseinschränkungen erhebliche Gefährdungen der Pflegebedürftigen einhergehen würden, die nun unter Kontaktarmut zu leiden hatten und mitunter gar nicht verstanden, warum sie plötzlich keinen Besuch bekamen, dachte das Gericht offensichtlich überhaupt nicht.

Als im Vorfeld bekannt wurde, nun beschäftigten sich zwei Gerichte mit den Gottesdienstverboten, war ich mir ebenso wie andere Juristen sicher, dies werde das gesamte Thema der coronabedingten Einschränkungen zum Kippen bringen. Aber wir täuschten uns. Zuerst lehnte der VGH
 München den Eilantrag eines bayerischen Katholiken ab, der auch während der Corona-Pandemie den Schutz und Trost der Kirche suchte und Gottesdienste besuchen wollte.
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 Als gläubiger Katholik sei er in seiner Religionsausübungsfreiheit als Teil seiner grundrechtlich geschützten Glaubensfreiheit verletzt, machte der Kläger deutlich. Doch der VGH
 entschied gegen ihn, vor allem auch, weil es ja eine eigene, autonome Entscheidung des Erzbistums München und Freising war, auf jegliche Gottesdienste zu verzichten. Tatsächlich war es so, die Kirchen kamen den öffentlich-rechtlichen Regelungen kanonisch vorauseilend gehorsam zuvor.

Dann aber schaltete sich das Bundesverfassungsgericht in die Thematik ein, als der Eilantrag eines hessischen Katholiken den Weg vor das höchste deutsche Gericht fand.
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 Der Antragsteller hatte unter Bezugnahme auf das II
 . Vatikanische Konzil und den Katechismus der Katholischen Kirche nachvollziehbar dargelegt, dass die Einschränkungen nach seinem Glaubensverständnis schwerwiegend und nicht hinnehmbar seien. Das Verbot erstrecke sich auch auf die wichtige Eucharistiefeier während der Osterfeiertage als dem Höhepunkt des religiösen Lebens der Christen. Bei einem Verbot seien die Nachteile irreversibel. Doch das Bundesverfassungsgericht entschied, trotz des überaus schwerwiegenden Eingriffs in 
 die Glaubensfreiheit überwiege der Gesundheitsschutz. Dem Gläubigen blieben alternative Formen der Glaubensbetätigung wie das individuelle Gebet, oder er könne sich die Übertragung von Gottesdiensten im Internet anschauen. Ein verblüffende Begründung in zweierlei Hinsicht: einmal, weil hier so offen von einem Vorrang des Gesundheitsschutzes gesprochen wurde, der so im Grundgesetz nicht zu finden ist – zum zweiten, weil die Unmittelbarkeit der Glaubensausübung im Gotteshaus schon nach den kirchlichen Regeln nicht durch ein mittelbares Medium wie das Internet zu kompensieren ist.

Aus heutiger Sicht sehe ich, schon diese frühen Entscheidungen des März und April 2020 enthielten alle Argumentationsstränge, die dem Corona-Narrativ entsprachen. So ist bereits hier davon die Rede, dass der Gesundheitsschutz alle übrigen Grundrechtsgüter überwiege, dass die Gefahr, wenn auch abstrakt, so doch so groß sei, dass damit geradezu alles andere hintanzustehen habe und dass individuelle Nachteile hinzunehmen seien, zumal die Einschränkungen voraussichtlich nur zeitlich begrenzt gelten würden. Von Anfang an schwenkte die Rechtsprechung vor allem der Verwaltungsgerichte auf die staatliche, offizielle Linie ein und argumentierte versatzstückhaft mit der drohenden Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems und dem nötigen Schutz der besonders vulnerablen Gruppen. Alles, was die Rechtsprechung danach hervorgebracht hat, waren und sind im Grunde nur Wiederholungen oder aber Auswüchse, Verschärfungen und Exzesse sowie Zeugnisse des absichtlichen Ignorierens von Fakten auf Basis der Argumentationsstränge aus dem März und April 2020.

AUSGANGSBESCHRÄNKUNGEN

Besonders starke Einschränkungen stellten die Ausgangssperren dar, die im März und April 2020 und im Verlauf des Frühjahrs 2021 verhängt wurden. Eine Vielzahl von Klägern oder Klägergruppen 
 versuchte daher, gegen diese Maßnahmen vorzugehen. Einen ersten Erfolg konnte man in der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom 6. April 2021 sehen. Das OVG
 bestätigte hier in einer Eilentscheidung die erstinstanzliche Entscheidung des VG
  Hannover vom 2. April 2021, wonach die angeordnete Ausgangsbeschränkung der Region Hannover vom 31. März 2021 voraussichtlich rechtswidrig war.
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 Die Region Hannover reagierte umgehend und hob die Ausgangssperre mit sofortiger Wirkung noch am selben Tag auf.

Es konnte also alles auch schnell gehen, dachte ich. Auch konnte man die OVG
 -Entscheidung nur als »mutig« zu bezeichnen, führten die Richter doch klar aus, dass Ausgangssperren nur als »ultima ratio« in Erwägung zu ziehen seien und damit nur dann, wenn andere Maßnahmen nach § 28a Absatz 1 IfSG
 voraussichtlich nicht mehr griffen. Die Richter rügten nun, die Antragsgegner hätten nicht ansatzweise nachvollziehbar aufgezeigt, dass und in welchem Umfang sie bisher Bemühungen unternommen hätten, die behauptete unzureichende Einhaltung der Kontaktbeschränkungen durch staatliche Kontrolle und staatliches Eingreifen zu verbessern. Auch sei dem Vortrag der Region Hannover nicht ansatzweise zu entnehmen, in welchem Umfang die von ihr behaupteten regelwidrigen nächtlichen Zusammenkünfte im privaten Raum tatsächlich stattfänden. Eine wirkliche Klatsche, anders konnte man das nicht bezeichnen. Die Begründung des ohnehin als kritisch bekannten OVG
 Lüneburg gipfelt in der Feststellung, der Erlass einschneidender Maßnahmen »lediglich auf Verdacht« lasse sich in dem fortgeschrittenen Stadium der Pandemie jedenfalls nicht mehr rechtfertigen. Das Urteil war ein klares Signal.

Und nun war ich gespannt: Was würde passieren, würden sich andere Gerichte nun ebenfalls mehr trauen? Prompt kam wenige Tage später die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Arnsberg
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 auf meinen Tisch, das die Ausgangssperren im Märkischen Kreis mit ähnlichen Begründungen kippte.


 Die beiden Entscheidungen des OVG
 Lüneburg und des VG
 Arnsberg zeugen von guter juristischer Arbeit, weil sie solide und handwerklich gut gemacht sind. Und sie enthalten nachvollziehbare Argumente, die so formuliert sind, dass sie auch dem juristischen Laien einleuchten dürften. So heißt es zum Beispiel in der Entscheidung des OVG
 Lüneburg:

»Soweit die Antragsgegnerin auf das Ziel der Unterbindung spätabendlicher Treffen junger Menschen an beliebten Treffpunkten in der Öffentlichkeit hinweist, drängt sich der Erlass von Betretensverboten hinsichtlich dieser Örtlichkeiten als milderes Mittel geradezu auf. Des Erlasses einer Ausgangssperre bedarf es im Hinblick auf die Erkennbarkeit dieser Treffpunkte für Polizei und Ordnungskräfte ersichtlich nicht.«

So macht man das, man wägt ab und überlegt, ob es echte Alternativen gibt, um das tiefer eingreifende Mittel zu vermeiden. Dann weist der Senat auf einen weiteren sehr wichtigen Punkt hin: Der Staat misstraut anscheinend seinen Bürgern. Und ein solches Misstrauen, das sich darin zeigt, dass zur Begründung noch stärker beschneidender Maßnahmen auf »Defizite bei der Befolgung« rekurriert wird, ist eben nicht zur Begründung geeignet. Wenn der Staat meint, die Bürger würden sich nicht an die Regeln halten, dann muss er zuerst versuchen, sie durchzusetzen, bevor noch schärfere Regeln verhängt werden.

»Der Senat hat in zahlreichen Normenkontrollverfahren während er Corona-Pandemie darauf hingewiesen, dass neben fortdauernden und vor weiteren Beschränkungen für alle Einwohner Niedersachsens zuvörderst auch Maßnahmen, die ein noch aktiveres Handeln staatlicher Stellen bei der Pandemiebekämpfung erfordern, in den Blick zu nehmen und zu forcieren sind.«
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 Der Senat weist hier den Staat zurecht und gibt ihm mit auf den Weg, schöpfe zuerst alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen aus und ziele auf die relevanten Einzelfälle ab, bevor alle Bürger mit unverhältnismäßigen Maßnahmen, die eben blind alle treffen, in ihren Freiheitsrechten beschnitten werden. Ein wegweisender Satz eines sich wirklich mit der Entscheidung sichtbar Mühe gebenden Oberverwaltungsgerichts. Leider gab es wenige solcher Entscheidungen während der Corona-Krise.

Ausgerechnet in Bayern aber gab es noch eine solche Entscheidung, die in der juristischen Fachpresse zu der Frage Anlass gab: »Steht der Herbst der Corona-Gerichtsentscheidungen an?« Am 4. Oktober 2021 erklärte der Verwaltungsgerichtshof München die vorläufigen Ausgangsbeschränkungen zu Beginn der Corona-Zeit, die vom 21. März bis 19. April 2020 gegolten hatten, rückwirkend für unwirksam.
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Bayern hatte 2020 als erstes Bundesland per Verordnung strenge Ausgangsbeschränkungen erlassen, und ich merke nun, da ich darüber schreibe, wie schnell man vergisst. Meine über 80-jährige Mutter hatte mich damals angerufen und entsetzt ins Telefon gerufen: »Wir dürfen hier gar nicht mehr raus!« Tatsächlich durfte die eigene Wohnung nur verlassen, wer einen triftigen Grund hatte, beispielsweise der notwendige Weg zur Arbeit oder ein Arztbesuch. Zweifellos war erkennbar, welches Ziel der Verordnungsgeber erreichen wollte, es sollten unbedingt die Kontakte zwischen den Menschen reduziert werden. Man glaubte, so die »Infektionsketten« durchbrechen und dies sogar durch nächtliche Ausgangssperren erreichen zu können. Und genau hier setzten die bayerischen Verfassungsrichter an. Sie fragten, hätte es nicht mildere, gleich geeignete Alternativen gegeben, und bejahen dies. So hätten Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum beispielsweise den gleichen Effekt erzielen können, aber den Aufenthalt für die Menschen im Freien weiter grundsätzlich zugelassen. Die beiden Kernaussagen des Beschlusses sind folgende:


 »Offen bleibt im Vortrag des Antragsgegners dagegen, warum ein Verhalten, welches für sich gesehen infektiologisch unbedeutend ist, nämlich das Verweilen alleine oder mit den Personen seines Haushalts im Freien außerhalb der eigenen Wohnung, ebenso der Ausgangsbeschränkung unterworfen wurde. Sollte in dem Verweilen in der Öffentlichkeit eine Gefahr für die Bildung von Ansammlungen gesehen worden sein, weil sich um den Verweilenden sozusagen als Kristallisationspunkt Ansammlungen von Menschen bilden könnten, so unterstellt diese Sichtweise ein rechtswidriges Verhalten der Bürger und setzt dieses sogar voraus.«
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Auch hier ist wieder der mahnende Zeigefinger in Richtung Verwaltung und Verordnungsgeber zu sehen, dem Bürger nicht von vornherein ein rechtswidriges Verhalten zu unterstellen. Zum zweiten wird einer pauschalisierenden Grundrechtseinschränkung durch diese Entscheidung im Grunde jeder Boden entzogen. Der Verordnungsgeber soll vielmehr solche stark einschränkenden Maßnahmen nur dann verhängen, wenn andere Alternativen eine wirksame Eindämmung des Infektionsgeschehens nicht mehr möglich erscheinen lassen. Eine sehr abgewogene und kluge Entscheidung, wie ich meine, die aufzeigt, wie eine Verhältnismäßigkeitsprüfung auszusehen hat.

MASKE, TESTS UND ABSONDERUNG

Erhebliche Bedeutung hat ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 24. September 2020
22

 , in dem völlig neue Anforderungen an Maskenbefreiungsatteste, man kann es nicht anders bezeichnen, erfunden wurden. Bis zu diesem Urteil hätte niemand verlangt, dass ein ärztliches Attest auch nur einen einzigen Hinweis auf eine Diagnose, auf eine spezifische Erkrankung oder auf Vorerkrankungen enthalten muss – seit diesem Urteil soll genau das aber scheinbar und plötzlich für alle Atteste gelten, die irgendjemand 
 irgendwo vorlegt. Das Urteil ist – auch in seiner Diktion –ein Skandal und stellt ein Musterbeispiel für Corona-Unrecht dar.

Zu entscheiden hatte das OVG
 über einen Fall, den zuvor schon das VG
 Münster abgelehnt hatte. Der Antragsteller begehrte für die Teilnahme am Präsenzunterricht in der Schule eine Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Dazu legte er zwei Atteste von Ärzten vor, die ihm bescheinigten, dass er aus ärztlicher Sicht und aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen solle. Das OVG
 weigerte sich nun im Ergebnis, dem Antragsteller zu glauben, dass solche Gründe ernsthaft bestehen. Um diesen Weg gehen zu können, musste das OVG
 die beiden vorliegenden Atteste entkräften. Dies geschah, indem völlig neue Grundsätze erfunden werden, wie sie so niemals zuvor gegolten hatten. Atteste dieser Art hatte es auch vor Corona schon in vielfältigen Zusammenhängen gegeben, in der Schule sowieso, aber auch zur Vorlage beim Arbeitgeber, bei amtlichen Terminen, bei Verhinderungen wie etwa einer Reiseabsage. Nie war gefordert, dass der Arzt mehr tun musste, als die Verhinderung oder das Bestehen einer Einschränkung zu bestätigen. Nun wurde vom OVG
 aber gefordert, an ein ärztliches Attest seien »gewisse Mindestanforderungen« zu stellen.

»Aus dem Attest muss sich regelmäßig jedenfalls nachvollziehbar ergeben, welche konkret zu benennenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf Grund der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule alsbald zu erwarten sind und woraus diese im Einzelnen resultieren. Soweit relevante Vorerkrankungen vorliegen, sind diese konkret zu bezeichnen. Darüber hinaus muss im Regelfall erkennbar werden, auf welcher Grundlage der attestierende Arzt zu seiner Einschätzung gelangt ist.«

Sehen wir uns die Ausführungen des Gerichts im Einzelnen an. Erstens stellte das Gericht fest, von einer Maskenpflicht kann es 
 Ausnahmen geben. Die Schulleitung könne einem Schüler durchaus eine Befreiung von der Maskenpflicht erteilen, wenn medizinische Gründe vorlägen, die auf Verlangen nachzuweisen seien. Woraus aber ergibt sich das Recht der Schule
 , diese Befreiung zu erteilen? Wenn ein Arzt einem Schüler diagnostiziert, er solle (ganz oder für eine bestimmte Zeit) keine Maske tragen, dann ist das für sich genommen völlig ausreichend. Auf welcher Grundlage soll denn der Schule nun noch ein weiteres Recht zukommen, eine Befreiung auf der Basis des ärztlichen Attests zu erteilen? Hier liegt schon der erste grundlegende Denkfehler der Richter. Nicht die Schule hat zu beurteilen, ob ein gesundheitlicher, medizinisch zu betrachtender Sachverhalt vorliegt, der zu diesem oder jenem Schulverhalten führt, sondern dies ist durch die Ausstellung einer zum Beispiel Maskenbefreienden Bescheinigung doch bereits durch den Arzt beurteilt worden – und es ist dort auch fachlich kompetent beurteilt worden, wozu die Schule wiederum gar nicht in der Lage ist.

Der zweite Fehler im Urteil ist die Behauptung, eine ärztliche Bescheinigung, die nur die Feststellung enthalte, dass der Patient aus gesundheitlichen Gründen von der Maskenpflicht befreit sei, reiche nicht aus. Auch hier frage ich mich, woher nehmen die Richter diese krude Idee? Warum sollte die fachliche Beurteilung eines Arztes denn auf einmal nicht mehr ausreichen? Welche bessere Beurteilung könnte denn der Schulleiter haben? Dieser hat fachlich keine Kompetenzen, um ein Attest zu beurteilen, geschweige denn, um es inhaltlich überhaupt zu verstehen. Was soll praktisch besser werden, wenn auf einem Attest nun nicht nur das Ergebnis, sondern in medizinischen Fachbegriffen verpackt die Herleitung des Ergebnisses verzeichnet werden muss, wenn dieses Attest nur Menschen zu sehen bekommen, die dies zu verstehen fachlich gar nicht in der Lage sind?

Völlig verrannt aber haben sich die Verwaltungsrichter, wo sie fordern, auch die zu erwartenden Gesundheitsbeeinträchtigungen seien konkret zu benennen, plus Vorerkrankungen. Man möchte 
 also die gesamte Krankengeschichte hören. Dies soll ein Laie (der Patient) von einem Fachmann (dem Arzt) einholen und jemanden vorzeigen (zum Beispiel Schulleiter, Lehrer), der davon überhaupt nichts versteht und somit das Attest auch nicht als richtig oder falsch bewerten kann. Das ist nicht nur vollkommen unsinnig, sondern stellt auch eine unerträgliche Übergriffigkeit dar.

Bis 2020 enthielt ein Attest lediglich eine Aussage wie: »A. wird hiermit von der Befreiung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus ärztlicher Sicht befreit.« Mehr nicht. Der Grund hierfür ist einleuchtend: Es handelt sich schlicht um höchstpersönliche Gesundheitsdaten, die keinen Dritten etwas angehen. Wen geht es denn etwas an, wenn ich unter starkem Asthma leide? Wen gehen meine Vorerkrankungen etwas an? Niemanden geht dies etwas an.

Hier sind wir wieder mitten in der heutigen Transparenzgesellschaft angekommen, wo alles offenbart werden muss, wo es keine Geheimnisse mehr geben darf. Die Schlussfolgerung ist nämlich neuerdings sogleich, wenn etwas nicht offenbart wird, wenn jemand etwas verschweigt, dann wird es nicht anerkannt, dann ist es sicher nicht wahr. Der Grund aber, warum ich keine Maske tragen kann, bleibt doch auch dann bestehen, wenn ich ihn niemand anderem als nur meinem Arzt anvertrauen möchte. Die Gesundheitsinformation oder die Krankengeschichte des Patienten darf nur dem Patienten und dem Arzt zugänglich sein.

Entgegen der Auffassung des OVG
 ist die Situation des Schülers eben durchaus der eines Arbeitnehmers vergleichbar, der seinem Arbeitgeber auch nur eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ohne Angaben des Krankheitsgrundes vorlegen muss – und übrigens aus gutem Grund, denn der Arbeitgeber könnte sonst Rückschlüsse ziehen, aus denen dem Arbeitnehmer Nachteile erwachsen könnten (wie Versetzung, Diskriminierung oder sogar Kündigung). Genau so liegt der Fall auch hier.

Zudem maßen sich die Richter des OVG
 eine Fachkenntnis an, die ihnen gar nicht zukommt, indem sie ausführen, eine allgemeine 
 Beeinträchtigung stelle schon keinen brauchbaren medizinischen Grund dar. Sie mögen von der Jurisprudenz das ein oder andere verstehen, aber die Entscheidung darüber, was ein ausreichender medizinischer Grund sei, das sollten sie doch den Medizinern überlassen. Besser gesagt, demjenigen Arzt, der den Patienten und seine Krankenakte kennt.

Kaum war das Urteil des OVG
 Münster bekannt, erhielten die Schulleiter in NRW
 eine Anweisung vom Schulministerium, sie mögen nun bitte die Maskenatteste strikt nach diesen Vorgaben kontrollieren. Aber: Lehrern und Schulleitern fehlt jede Fachkompetenz, um den Inhalt eines Ärztlichen Attestes zu verstehen und zu beurteilen. Für Ärzte ergibt sich das Problem, etwas angeben zu sollen, was sie nicht angeben wollen, nämlich eine konkrete Krankengeschichte, die eigentlich vertraulich ist. Die bisherige Attestpraxis der Ärzte war auf den Kopf gestellt.

In der Konsequenz des verhängnisvollen und rechtlich falschen Urteils des OVG
 entschied das VG
 Münster dann am 7. Dezember 2020, dass diejenigen Schüler, die keine Maske tragen wollen, vom Unterricht ausgeschlossen werden können.
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 Das Corona-Unrecht setzte sich also fort. Auch in diesem Fall ging es um Befreiungsatteste, die von der Schule »als nicht ausreichend gewertet« wurden. Erneut frage ich mich, auf welcher Wissensbasis? Es war damit möglich geworden, Schüler vom Unterricht so lange auszuschließen, bis sie eine Maske gemäß der geltenden Corona-Schutzverordnung tragen würden. Recht auf Bildung, Recht auf Unterricht? Fehlanzeige.

Zu einem anderen Ergebnis als die Kollegen in Münster kam das OVG
 Berlin-Brandenburg.
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 Mit Beschluss vom 4. Januar 2021 wurde die SARS
 -C
 oV
 -2-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg vorläufig außer Vollzug gesetzt, weil diese zum Nachweis einer Befreiung von der Maskentragepflicht die Diagnose sowie konkrete Angaben zum Befreiungsgrund fordere. Das Gericht befand jedoch, es handele sich um sensible personenbezogene Gesundheitsdaten, die einem besonders hohen Datenschutz unterfielen.


 Was hilft uns dies nun? Ein Gericht entscheidet so, ein anderes gegenteilig. Ich fürchte, die Sache ist gelaufen, und wir werden einen neuen Verlust unserer Datenintimität zu beklagen haben. Die Dämme scheinen mir mit anderen Worten seit Münster in Sachen Arztattest gebrochen.

Einen interessanten Vorstoß zu einem Verwaltungsgericht unternahm noch ein Hamburger Rechtsanwalt, der sich dagegen wandte, an Elbe, Alster und im Jenischpark an Wochenenden und Feiertagen nur mit Mund-Nasen-Bedeckung joggen zu dürfen. Er wollte dies verständlicherweise maskenfrei tun dürfen. Aber auch er unterlag vor dem OVG
 Hamburg.
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 Die Begründungen für die Entscheidung will ich hier gar nicht anführen, es sind stets dieselben. Bedrückend ist auch hier, dass sich das OVG
 überhaupt nicht mit dem Argument des Antragstellers auseinandergesetzt hat, das Tragen der Maske erschwere die Sauerstoffzufuhr erheblich. Im Urteil findet sich kein einziger Satz hierzu. Nur eine Stelle möchte ich zitieren, da sie einen gewissen Unterhaltungswert hat: »Allerdings ist wissenschaftlich nicht geklärt, wie hoch das Infektionsrisiko durch Jogger einzuschätzen ist.« Einerseits würden Jogger sich ja schneller bewegen als Spaziergänger, die von ihnen ausgeatmeten Aerosole seien ja quasi schon mit ihnen weitergerannt. Andererseits atmet ein Jogger natürlich deutlich mehr und heftiger aus, und dann rasen die Tröpfchen und die Aerosole wild durch die freie Luft. Da gehen die Richter dann doch lieber auf Nummer sicher. Es sei nicht auszuschließen, dass auch von Joggern Gefahren ausgehen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass morgen ein Meteorit die Erde trifft.

Die Entscheidung hat nur ein »Gutes«. Am Ende hatte der Antragsteller noch die Idee, wie es wäre, wenn er sich nur nach einem vorherigen Corona-Test zum Joggen aufmachen würde, wie ich finde, ein ganz bemerkenswertes »Angebot«. Hierzu schreibt das OVG
 Hamburg: »Auch mit seinem Hilfsantrag bleibt der Antragsteller erfolglos. Die Aussagekraft eines negativen Corona-Tests ist zeitlich begrenzt und bietet schon nach einigen Stunden keine 
 Gewähr mehr dafür, dass kein Infektionsrisiko besteht.« Das zumindest wissen wir nun also.

Masken haben die Verwaltungsgerichte erklärlicherweise vielfach beschäftigt, schließlich ist die Maske doch das Symbol der wütenden Pandemie. Dann, einige Monate nach Beginn der Impfkampagne, wurde zusätzlich zur Maskenpflicht am 21. September 2021 die » 3G-Regel« eingeführt, nach der man nur noch als Geimpfter, Genesener oder Getesteter Zugang zu manchen Orten und Veranstaltungen hatte. Was also tun, wenn man eine Impfung ablehnt, sich auch noch nicht angesteckt und damit – zumindest für eine gewisse Dauer – als genesen gilt und sich auch nicht andauernd testen lassen möchte?

Im Februar 2022 zog ein Student, der kurz vor der Zweiten juristischen Staatsprüfung stand, vor das VG
 Hamburg, um gegen die 3G-Regelung zu klagen. Wir vermuten bereits, er unterlag. Aber nicht dass er unterlag, ist das Erwähnenswerte, vielmehr wie er unterlag. Das Verwaltungsgericht bestätigte zunächst, dass die Klausurentermine im Rahmen des Zweiten juristischen Staatsexamens Zusammenkünfte seien, die der Durchführung von Prüfungen dienen, weshalb also § 5a Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 der Corona-Bekämpfungsverordnung für Hamburg ihre Wirkung entfalte. »Dies bedeutet, dass der Antragsteller geimpft, genesen oder getestet sein muss, um Zugang zu den Prüfungen zu erhalten.« Schon dieser Satz allein macht mich unbeschreiblich ärgerlich. Ein Zugang zu Prüfungen muss selbstverständlich hürdenlos möglich sein. Dass man nicht zu einer Prüfung zugelassen werden kann, wenn man zum Beispiel nicht alle erforderlichen »Scheine« erworben hat, das ist klar. Aber einen bestimmten Gesundheitsstatus zur Eintrittsvoraussetzung zu einer Prüfung zu machen, ist absurd.

Nun aber kommt der Hammer. Als Begründung, wieso das Verwaltungsgericht diese Hürde für gerechtfertigt hält, wird exakt ein Argument vorgetragen: »Sämtliche in § 5 Corona-BekämpfVO
 , verkündet am 11. 01. 2022 und 14. 01. 2022, in Kraft seit dem 15. 01. 2022, 
 und derzeit mindestens wirksam bis 08. 02. 2022 festgelegten Maßnahmen entsprechen den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und sind daher allesamt nicht zu beanstanden.«
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 In anderen Worten: Was das RKI
 sagt, ist alleinige Grundlage, und wenn eine Maßnahme dem entspricht, was das RKI
 empfiehlt, dann ist das nicht zu beanstanden (»daher«).

Mit den Beanstandungen des Klägers müsse sich das Gericht daher gar nicht befassen. Die Frage der Ungeeignetheit einer Impfung gegen COVID
 -19: irrelevant. Die Frage der Geeignetheit eines PCR
 -Tests zum Nachweis einer Erkrankung: irrelevant. Die Frage von Gesundheitsrisiken: irrelevant. Nicht ganz: »Mögliche Gesundheitsrisiken sind fernliegend, wären aber hinzunehmen.« Wahnsinn. Auch sieht das Gericht keine ähnlich geeigneten alternativen Maßnahmen. Dem Prüfling einen eigenen Raum zur Verfügung zu stellen, würde einen »unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand des Antragsgegners begründen«, wohingegen die Verpflichtung, sich testen zu lassen, diesen nicht übermäßig belasten würde. Einen Raum zu öffnen soll also ein höherer Aufwand sein, als an jedem Prüfungstag zu einem Testzentrum zu gehen und sich dort einen Abstrich aus dem Rachen entnehmen zu lassen, zudem mittels eines Tests, dessen Nachweisfähigkeit zumindest umstritten, eher nicht gegeben ist?

Der Fall wurde dann an das OVG
 Schleswig-Holstein verwiesen. Wenig verwundert war ich darüber, dass das Oberverwaltungsgericht in der Berufungsinstanz den Auffassungen des VG
 Hamburg folgte. Zumindest aber finden sich in dieser Entscheidung ein paar Argumente. So ist das OVG
 der Ansicht:

»Solange keine zuverlässigere Testmethode vorhanden ist, die gleichermaßen verfügbar und anerkannt ist, stellen PCR
 -Tests sowie PoC/Antigen-Schnelltests ein geeignetes Instrument zur Einschätzung der Übertragungsgefahr von SARS
 -C
 oV
 -2 dar.«
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 Dies hatte so in Bezug auf PCR
 -Tests auch bereits der München am 8. September 2020 (also recht früh) entschieden, der meinte:

»Die von den Antragstellern vorgetragenen Ungenauigkeiten des PCR
 -Tests führen aber nicht dazu, dass der PCR
 -Test grundsätzlich ungeeignet ist, die Infektionsgefahr von SARS
 -C
 oV
 -2 abzubilden. Solange keine zuverlässigere Testmethode vorhanden und anerkannt ist, stellt der PCR
 -Test ein geeignetes Instrument zur Einschätzung der Übertragungsgefahr von SARS
 -C
 oV
 -2 dar.«
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Das ist die Stelle, auf die sich alle Urteile per Copy & Paste beziehen, wenn es um den PCR
 -Test geht.

Noch ein weiterer Punkt wurde mir klar. Ich hatte mich schon seit Längerem gefragt, was sollen die vielen Testwiederholungen bringen, jeden Tag ein Test – wozu? »Eine regelmäßige Wiederholung dieser Tests erhöht die Wahrscheinlichkeit, das diagnostische Fenster eines Antigentests zu treffen.«
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 Diesen Satz entnahmen die Richter in Schleswig-Holstein einem Beschluss des VGH
 Mannheim vom 29. April 2021.

30


 Jeden Tag ein Test und bei positivem Antigentest noch vorsorglich ein PCR
 -Test hinterher, das war auch die Zeit über die gängige Praxis in den Schulen. Mit vielen Tests werde man schon den richtigen Moment treffen. Die Argumentation ist deshalb perfide, weil sie die Unzulänglichkeiten der Tests geradezu anerkennt, nur um diese im nächsten Moment dann doch für verpflichtend zu halten. Man müsse nur häufig genug testen, dann werde man früher oder später schon mal einen Erreger finden.

Der mit der Testung verbundene körperliche Eingriff wird vom Gericht »nur als geringfügig« eingestuft, der erforderliche Abstrich sei nur von kurzer Dauer und niedrigschwelliger Intensität. Auch auf die von den Testkits ausgehenden Gesundheitsgefährdungen geht das Gericht ein, allerdings auch hier nur, indem per Copy & Paste 
 Entscheidungssätze anderer Gerichte übernommen werden. Das Resümee: kein Anlass zur Besorgnis.

Man kann all dies als Anwalt nicht begreifen. Am meisten verstört mich, wie die Gerichte in ihren Entscheidungen hier den Eindruck zu erwecken versuchen, dies sei normale Gerichtspraxis. Dabei werden die Einfügungen aus den immer gleichen anderen Urteilen gar nicht kaschiert, sondern eindeutig als bloße Versatzstücke gezeigt. Nun ist es nicht so, dass Gerichte nicht auch schon früher auf Entscheidungen anderer Spruchkörper verwiesen hätten. Doch diese Verweise dienten dazu, eine eigene Argumentation zu stützen, die es nun gar nicht mehr gibt. Und: Die Verweise wurden als solche kenntlich gemacht, indem man die Quelle angegeben hat. Das scheint heutzutage obsolet geworden zu sein.

Es handelt sich also nicht mehr um eine Rechtsprechung zu dem vorliegenden speziellen Fall, die sich mit den Einzelheiten dieses (und nur dieses) Sachverhalts auseinandersetzt und dann das Für und Wider abwägend erörtert, sondern vielmehr nur noch um eine Wiedergabe von Argumentationsbrocken eines anderen Gerichts, das einen vergleichbaren Fall bereits im Sinne der Staatsraison entschieden hat. In dieser Art von Rechtsprechung drückt sich eine tiefe Verachtung der Richter gegenüber den Rechtssuchenden aus. Man macht sich nicht mehr die Mühe, sich mit dem Sachverhalt ernsthaft und beweiswürdigend auseinanderzusetzen. Man schlunzt den Urteilstext in möglichst kurzer Zeit hin, indem man die jeweils passenden Passagen einfach aneinanderkopiert. Erbärmlich.

DEMONSTRATIVE GERICHTSSCHLACHTEN

Teilnehmer von Demonstrationen fragten mich des Öfteren, warum Versammlungen überhaupt angemeldet werden, wenn sie dann sowieso verboten werden und die Demonstranten anschließend dennoch zum Protest zusammenkommen. Dann könnte man sich doch die Anmeldung gleich sparen. Eine gute Frage. Allerdings 
 kommt es erstens nicht immer zu einem Verbot. Und zweitens muss man immer versuchen, den rechtlich vorgesehenen Weg zu gehen. Wird die geplante und angemeldete Demonstration dann von der Ordnungsbehörde verboten, kann in dem sich möglicherweise anschließenden Prozess nachgewiesen werden, dass die Versammlungsinitiatoren den legalen Weg gegangen sind und die Justiz es war, die in nicht nachvollziehbarer Weise das Versammlungsrecht entgegen ihrem eigentlichen Auftrag nicht geschützt hat.

Als Anwalt ist es für mich normal, dass man vor Gericht einmal verlieren kann und dann in einem anderen Fall gewinnen wird. Es gibt keine Anwaltskollegen, die alle Fälle gewonnen haben, auch wenn manche das von sich behaupten. Daher sind Niederlagen vor Gericht ein Teil des Anwaltsberufs, damit muss man rechnen und damit muss man umgehen. Schmerzhaft sind nur die Prozessniederlagen, die auf Willkür, Unvermögen oder Ignoranz der Gerichte beruhen. Von diesen will ich erzählen.

Von einer »Gerichtsschlacht um Corona-Demos in Berlin« sprach die 
BILD

 -Zeitung nach der Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts über das Verbot der geplanten Demonstrationen gegen die Corona-Politik Ende August 2020.
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 In der Hauptstadt waren damals zahlreiche Versammlungen angemeldet worden, die größte mit 22.000 Teilnehmern durch die Initiative »Querdenken 711«. Diese wurde von der Polizei untersagt. Gegen das Demonstrationsverbot gingen die Initiatoren gerichtlich vor. »Und: Beide Parteien kündigten bereits an, im Fall einer Niederlage in erster Instanz vor das Oberverwaltungsgericht zu ziehen.« So lief das meiner Wahrnehmung nach immer. Anmeldung, Kooperationsgespräch gut, Verbot, erste Instanz, zweite Instanz, Verbot nicht aufgehoben, Demo mit polizeilichen Hindernissen, Einkesselungen, Katz-und-Maus-Spiel. Begonnen hatte es bereits mit dem Abbruch der Abschlussveranstaltung am 1. August. Seither standen sich zwei verhärtete Fronten gegenüber. Der martialische Begriff »Gerichtsschlacht«, für den sich die 
BILD

 entschied, ist wohl gar nicht so unzutreffend.


 Zuvor hatte es bereits eine Entscheidung gegeben, die mir Anlass zur Hoffnung gab, was den weiteren Verlauf anging. So wollte in Gießen ein Anmelder zwischen dem 14. und 17. April 2020 mehrere Versammlungen unter dem Motto »Gesundheit stärken statt Grundrechte schwächen – Schutz vor Viren, nicht vor Menschen« durchführen. Nach einem Kooperationsgespräch sprach die Stadt ein Verbot aller Versammlungen aus und bezog sich auf § 15 Absatz 1 des Versammlungsgesetzes. Bei Durchführung der Versammlungen seien die öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar gefährdet. § 1 Absatz 1 der Verordnung der Hessischen Landesregierung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 14. März 2020 in der Fassung der Verordnung vom 30. März 2020 stehe hier entgegen. Durch die Instanzen gelangte der Beschwerdeführer schließlich zum Bundesverfassungsgericht, das seinem Eilantrag gegen das Versammlungsverbot teilweise recht gab. Zur Begründung führten die Richter aus, die Hessische Verordnung enthalte kein generelles Verbot von Versammlungen von mehr als zwei Personen, die nicht dem gleichen Hausstand angehörten, sondern räume vielmehr der Versammlungsbehörde zum Schutz der Versammlungsfreiheit einen Entscheidungsspielraum ein. Ich las »zum Schutz der Versammlungsfreiheit«, und ich war ehrlich beruhigt.

Am 9. April 2020 äußerten sich die Gesellschaft für Freiheitsrechte
 (GFF
 ) und Greenpeace
 zu den Demonstrationsbeschränkungen. Sie forderten die Bundesländer auf, Versammlungen trotz der Corona-Pandemie zu ermöglichen. Eine im Auftrag von Greenpeace
 erstellte Studie zeige, dass die Versammlungsfreiheit durch die Corona-Maßnahmen einzelner Bundesländer unverhältnismäßig stark beschränkt sei, hieß es in einer Pressemitteilung.
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 Und eine Pauline Weller von der GFF
 sprach mir aus der Seele: »Gerade angesichts der aktuell gravierenden Grundrechtseinschränkungen braucht die Demokratie den friedlichen Protest.« Und: »Genau diese zivilgesellschaftlichen Interventionen geraten im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus momentan unter die Räder.« Beide Organisationen 
 forderten für jeden Einzelfall eine Prüfung. Der Staat müsse dafür sorgen, dass Demonstrationen, die Maßnahmen gegen die Ansteckungsgefahr beachteten, so weit wie möglich ungestört stattfinden können, sagte Anna von Gall von Greenpeace
 in der Pressemitteilung. Ich war erneut beruhigt.

Dass es kurz darauf zu einigen Versammlungsverboten mit anschließender verwaltungsgerichtlicher Bestätigung kam, irritierte mich nur wenig, zu sehr war ich noch in dem Glauben, Ausnahmeverbote bestätigten am Ende nur die Regel, dass man im Rechtsstaat Deutschland immer demonstrieren darf.

Dann allerdings reihten sich Rückschritte an Enttäuschungen und ein Gericht nach dem anderen bestätigte Versammlungsverbote. Am 16. April 2020 entschied das OVG
 Hamburg gegen die erste Instanz und hielt das Verbot einer Versammlung zum Thema »Abstand statt Notstand – Verwaltungsrechtler*innen gegen die faktische Aussetzung der Versammlungsfreiheit«, die auf dem Hamburger Rathausmarkt geplant war, bekanntlich ein Platz mit viel Raum für Abstand zwischen den Teilnehmern. Während die erste Instanz ein generelles Versammlungsverbot noch als im Kern unvereinbar mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Beschränkung der Versammlungsfreiheit ansah, setzte sich das Oberverwaltungsgericht der Hansestadt locker darüber hinweg.
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 Einen wichtigen Wendepunkt sehe ich in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 30. August 2020 zum sogenannten Protestcamp »Berlin invites Europe – Fest für Freiheit und Frieden – Camp«, das als Dauermahnwache auf der Straße des 17. Juni geplant war. Seitens der Versammlungsbehörde wurde die Anmeldung nicht akzeptiert und das trotzdem tags zuvor errichtete Camp am 30. August 2020 aufgelöst. Wer sich die Videos
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 vom 29. August 2020 in Berlin anschaut, der sieht eine riesige friedliche Menschenmenge mitten im Sommer in Berlin. Eine konkrete Gefahr ist nicht erkennbar.


 Entscheidend in dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts sind die Ausführungen, in denen es heißt, die Behörde habe, was grundsätzlich nicht zu beanstanden sei, unter anderem auf Vorerfahrungen mit einer von demselben Antragsteller bereits am 1.  August 2020 an gleicher Stelle und unter einem im Wesentlichen vergleichbaren Motto veranstalteten Versammlung abgestellt. »Bei dieser Versammlung kam es zu einer Vielzahl von Verstößen gegen geltende Abstandsregelungen sowie gegen eine angeordnete Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen, was schließlich zur Auflösung dieser Versammlung führte.«
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 Erster wichtiger Punkt war also, da die Versammlung am 1. August nicht den Auflagen entsprechend abgelaufen sei, bestünden nun hinsichtlich der neuerlichen Veranstaltung Ende August Bedenken gegen diesen Antragsteller. Dieser zweite Punkt bedeutet nichts anderes, als dass die Verfassungsrichter hier den für sie einfachsten Weg gehen: Sie verweigern die Einzelfallprüfung und abstrahieren den Fall auf die allgemeine Gefahr, durch irgendetwas Nachteile zu erleiden, die den Staat dann sogleich zum Einschreiten legitimiere.

Sodann folgten in kurzem Abstand zwei Entscheidungen des VG
  Neustadt an der Weinstraße, in denen jeweils das Verbot einer Versammlung bestätigt wurde. Ich gehe hier nur auf die erste ein, bei der es um eine Versammlung unter freiem Himmel unter dem Motto »Enlightening Europe – Leuchtendes Europa« in Kaiserslautern ging.

»Unter Würdigung des Vortrags beider Beteiligter und Berücksichtigung der gerade in den letzten Tagen bei Versammlungen der sog. ›Querdenker‹ festzustellenden Verhaltensweisen gelangt die Kammer nach summarischer Prüfung zu der Einschätzung, dass die Antragsgegnerin zu Recht kein milderes Mittel als das angefochtene Versammlungsverbot hatte.«
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 Es könne zudem nicht ernsthaft bezweifelt werden, so die Richter, dass aufgrund der aktuellen Verbreitung des Coronavirus eine epidemische Lage von nationaler Tragweite im Sinne des § 28a Absatz 1 IfSG
 vorliegt. Begründung des Gerichts: Die weltweite epidemische Lage hat ja schließlich die WHO
 ausgerufen, dann muss es ja stimmen. Dann folgt eine Liste ähnlich lautender Beschlüsse von acht verschiedenen Oberverwaltungsgerichten. Angesicht einer solch einhelligen Beurteilung erübrige sich ein näheres Eingehen auf die ausführlichen Darlegungen der Antragstellerin in der Antragsschrift.

Ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen, wie banal hier der gewichtige Vortrag einer Partei zur Seite gewischt wurde. Wir sind uns unter den Verwaltungsgerichten ohnehin einig, eine Antragstellung wäre also gar nicht erforderlich gewesen und schon gar nicht beschäftigen wir uns mit Einzelheiten. So darf man das aber nicht machen. Auch wenn sich von Bundesland zu Bundesland Situationen und Argumentationen ähneln, so muss man doch für jedes Bundesland, für jeden Versammlungsort die dort geltenden Vorschriften und den individuellen Fall gesondert unter die Lupe nehmen.

Die Verwaltungsrichter in Neustadt führen dann aus, welche Hygienemaßnahmen sie für erforderlich halten: »[…] ist es ganz entscheidend, dass wenigstens Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden.« Es folgen unbelegte Äußerungen über den Nutzen von Masken. Aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Tage und polizeilich festgestellter Vorkommnisse bei vergleichbaren Veranstaltungen der »Querdenkenbewegung« sei eine mangelnde Bereitschaft zu erkennen, eine Auflage zur Maskenpflicht zu befolgen. Tatsächlich hatte der Veranstalter im Rahmen des Kooperationsgesprächs nur gefragt, ab welchem Abstand auf eine Maskenpflicht verzichtet werden könne. Daraus macht das Gericht hier die Behauptung, sämtliche Auflagen würden missachtet.
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 Die erheblichen Zweifel des Gerichts sollen nun mit möglichst drastischen Beispielen belegt werden. »Demgegenüber teilt die Kammer die Zweifel der Antragsgegnerin daran, ob die Teilnehmenden der geplanten Veranstaltung 
 überhaupt Schutzvorgaben beachten werden«, schließlich handele es sich ja um »Querdenker«. Ganz besonders schlimm findet die Kammer wohl, es seien in Berlin bei einer Versammlung »bewusst Kinder mitgenommen« und »die Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen durch gezielte Provokationen behindert« worden. Ein Großteil der Versammlungsteilnehmer sei folglich nicht bereit, irgendwelche Auflagen einzuhalten.

Mit dieser Neustädter Entscheidung wandelte sich die Stimmungslage noch einmal deutlich. Sicher, das Problem liegt auf der Hand: Demonstrationen dieser Art richten sich gegen Corona-Maßnahmen, die die Teilnehmer hier nun selbst einhalten sollen. Angemeldete Versammlungen aber von vornherein zu verbieten, wenn sie von einer Gruppe angemeldet werden, die sich gegen die Hygienemaßnahmen wendet, weshalb per se nicht mit einer Einhaltung der strengen Auflagen zu rechnen sei, ist perfide, mehr noch: Es ist ein gezielter Ausschluss aller maßnahmenkritischen Demonstrationen und kommt damit de facto einem kompletten Versammlungsverbot für die regierungskritische Fraktion gleich.

BREMEN, 5. DEZEMBER 2020

Endgültig aus den Angeln gehoben wurde das deutsche Versammlungsrecht mit den drei Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Bremen, des Oberverwaltungsgerichts Bremen und des Bundesverfassungsgerichts zu der für den 5. Dezember 2020 in der Freien und Hansestadt angemeldeten Versammlung unter dem Titel »Bundesweites Fest für Frieden & Freiheit« dar. Mit diesen Entscheidungen wurde es in einem vermutlich nicht wieder zu reparierenden Umfang ausgehöhlt. Zurück bleibt ein nicht mehr brauchbares Recht, ein hohler Torso, um den Kern der Durchführbarkeit von kritischen Versammlungen beraubt. Versammlungen, die nicht der aktuell jeweils geltenden Staatsraison entsprechen, können nach meiner Einschätzung in Deutschland fortan mühelos verboten werden, 
 solange die Sicherheit besteht, dass sich Gerichte finden, die auf der Linie der Bremer Verwaltungsrichter und der Karlsruher Politrichter ihre Entscheidungen treffen.

Kurz zur Geschichte der Versammlung und ihrem Verbot. Am 28. Oktober 2020 wurde eine Großdemonstration mit 5.000 erwarteten Teilnehmern durch »Querdenken421« angemeldet, die am 5. Dezember stattfinden sollte. Am 3. November 2020 teilten die Anmelder einen Wechsel des Ortes an; nun wollte man sich auf der Bürgerweide versammeln, einer großen Fläche in Bremen, die ausreichend Platz bieten sollte. Für denselben Tag meldete eine andere Initiative namens »Kinderlachen« eine Veranstaltung unter dem Motto »Für eine gesunde Zukunft unserer Kinder« ebenfalls in Bremen an, allerdings an einem anderen Ort. Da die Versammlungsbehörde jedoch die Befürchtung hegte, die Teilnehmer der beiden Veranstaltungen könnten sich im Laufe des Tages vermischen, regte sie in einem Kooperationsgespräch am 24. November 2020 an, die Veranstaltungen nacheinander am selben Ort stattfinden zu lassen. Die beide Veranstalter wandten jedoch ein, einen Zusammenhang zwischen beiden Versammlungen gebe es nicht. Daraufhin erhielten sie die Gelegenheit, binnen 48 Stunden nochmals Stellung zu nehmen. Von beiden Anmeldern erfolgte hierzu keine Antwort.

In der Folge erließ die Versammlungsbehörde am 30. November 2020 eine Verbotsverfügung bezüglich der »Querdenken«-Demonstration. Hiergegen legte der Anwalt Friedemann Däblitz Rechtsmittel ein. Das Verwaltungsgericht Bremen lehnte den Antrag in erster Instanz am 2. Dezember 2020 ab. Auch das hiergegen eingelegte Rechtsmittel der Beschwerde blieb vor dem Oberverwaltungsgericht Bremen erfolglos, sie wurde am 4. Dezember 2020 zurückgewiesen. In letzter Instanz stellte Däblitz einen Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht, das diesen am 5. Dezember 2020 abschlägig beschied. Die Versammlung blieb verboten.

Das Fax des Bundesverfassungsgerichts erreichte Däblitz am 5. Dezember um 10.53 Uhr, also am Vormittag des 
 Versammlungstages. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits Tausende von Menschen auf dem Weg nach Bremen. Die Versammlung fand nicht statt, dafür gingen an diesem Tag Zehntausende in Bremen ungeordnet durch die Stadt. Laut Polizei sollen es nur wenige Hunderte gewesen sein, angesichts der Live-Berichte diverser Streamer eine wenig glaubwürdige Aussage. Auch die Zahl der Festnahmen und Personalienfeststellungen widerspreche dieser angeblich geringen Demonstrantenzahl, wie die EpochTimes
 berichtete.
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 Immerhin kam es an diesem Tag zu fast 700 Anzeigen und 900 Platzverweisen. Übrigens: Während die »Querdenken«-Veranstaltung verboten blieb, durfte sich unter anderem ein »Bündnis gegen Rechts« ungehindert versammeln.

So weit die tatsächlichen Umstände. Entscheidend sind die Ausführungen der Versammlungsbehörde, der Polizei und der angerufenen Gerichte, die schwerste Besorgnis über den desaströsen Zustand der Exekutive und Judikative auslösen müssen.

Die Verbotsverfügung beginnt zunächst mit ganz zutreffenden Zitaten aus der Versammlungsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Bei einem Verbot einer Versammlung handele sich um die schwerste mögliche Beeinträchtigung der Versammlungsfreiheit.
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 Zur Annahme einer Gefährdung im Sinne des § 15 Absatz 1 Versammlungsgesetz genüge es zudem nicht, eine abstrakte Gefahr darzustellen. Die Gefährdung müsse vielmehr nach dem gewöhnlichen Ablauf der Dinge unmittelbar bevorstehen. Der Eintritt der Störung müsse mit hoher Wahrscheinlichkeit in aller Kürze zu erwarten sein. Zum Zeitpunkt des Erlasses der Verbotsverfügung müssten erkennbare Umstände dafür vorliegen, dass eine Gefährdung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei. Das setze nachweisbare Tatsachen voraus, die als Grundlage der Gefahrenprognose heranzuziehen seien. Bloße Vermutungen reichten nicht aus. Es sei also eine Sachlage vorausgesetzt, die bei ungehindertem Geschehensablauf mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden für die 
 Interessen führen werde, die der Versammlungsfreiheit entgegenstehen.
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 Alles so weit richtig.

Doch dann setzt die Versammlungsbehörde, das Ordnungsamt der Freien Hansestadt Bremen, zu einem Rundumschlag auf »Querdenken« an. Aufgerufen sei zu einer »coronakritischen Versammlung«, die sich gegen Beschränkungen der Corona-Pandemie richte. »Die grundsätzliche Ablehnung der Coronabeschränkungen hat sich dabei bereits in der Anmeldung und darüber hinaus bei einer Vielzahl von Versammlungen aus der Querdenker-Szene gezeigt. Als Organisator der Bremer Versammlungen agiert dabei der Ableger Querdenken421 Bremen.«
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 In einer »Einordnung der Anmeldeorganisation« werden die Anmelder auf das Gröbste diffamiert und in eine Ecke mit Rechtsradikalen, Extremisten und Antisemiten gestellt. Keine einzige dieser Behauptungen wird belegt. Übrig bleibt das Bild einer kriminellen Vereinigung, deren erklärtes Ziel der Sturz der Regierung ist. Zum Beleg wird vor allem auf zwei Versammlungen verwiesen, die Demonstration in Leipzig am 7.  November 2020 und die in Berlin am 29. August 2020. Die Rede ist von »einer offenen Vermischung von Aktivist*innen mit Neonazis, Reichsbürger*innen und Hooligans aus dem rechten Spektrum«, von einem »neuartigen Extremismus«, von »gewaltbereiten Holligans und Neonazis«, die »Seite an Seite mit bürgerlichen Aktivist*innen marschieren«, immer öfter seien auch Kinder dabei, Begriffe wie »Elitenfeindlichkeit» und »ausgeprägter Antisemitismus« sollen einen »Extremismus sui generis« belegen, abschließend fällt der Begriff »kriminelle Handlungen«.

Auf Seite 6 des Versammlungsverbots geht die Behörde in die Vollen und unterstellt der Versammlungsinitiative tatsächlich einen antisemitischen Kern. Der Querdenken-Protest agiere mindestens strukturell antisemitisch. Dies liege vor, sofern sich Hass nicht unmittelbar auf Juden richte, die Erklärungs- und Denkmuster einander jedoch glichen. Dass die Verfasser selbst mit ihren Erklärungs- und Denkmustern die eigene Definition von Antisemitismus 
 vollumfänglich erfüllen, geht ihnen offenbar nicht auf … Es folgen einige Beispiele, so, wie in Bremen in einem Redebeitrag vom 7. November 2020 Menschen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und sich nicht impfen lassen möchten, mit Juden zu Zeiten des Nationalsozialismus gleichgesetzt worden sein sollen. Ärzte, die solche Impfungen durchführten, seien »von Querdenker*innen auf eine Stufe mit einem SS
 -Lagerarzt von Auschwitz-Birkenau gestellt worden«. Dann folgt selbstredend der Hinweis auf den Sophie-Scholl-Vergleich einer Rednerin auf einer Kundgebung in Hannover.

»Kindergeburtstage zu Corona-Zeiten wurden mit der Verfolgung Anne Franks verglichen. Diese Inhalte verharmlosen den industriellen Massenmord an sechs Millionen Juden im Nationalsozialismus. Dadurch wird die Einstellung gegenüber Opfern, Überlebenden und Nachkommen deutlich und ist inhaltlich konkret einer klaren rechten Position zuzuordnen. Das dabei vorgetragene Selbstbild der Redner*innen als verfolgtes Opfer ist ein zentrales Element antisemitistischer Einstellung.«

Wer dies geschrieben hat, müsste meines Erachtens sofort vom Dienst suspendiert werden. Die Ausführungen zeugen von einem eklatanten Mangel an Geschichtskenntnis, insbesondere was den Holocaust angeht. Wer heute so argumentiert, sperrt morgen Demonstranten ein. Eine demokratiefeindlichere Haltung als diejenige, die hier zum Ausdruck kommt, habe ich selten gelesen. Die Zeilen sind menschenverachtend und grob diskriminierend. Den Begriff Antisemitismus als pauschale Etikettierung zu verwenden halte ich für grundfalsch, zumal wenn dies ohne jegliche Kenntnis der Historie/Geschichte geschieht. Einmal abgesehen davon, dass Derartiges in einem behördlichen Bescheid, der ausschließlich von Sachlichkeit geprägt sein muss, nichts zu suchen hat. Und: Durch den inflationären Gebrauch von Antisemitismus-Vorwürfen wird 
 das antisemitische Geschehen zu Zeiten des Nationalsozialismus auf verwerfliche Weise relativiert!

Zudem wird ganz offenbar kein Unterschied zwischen Vergleichen und Gleichsetzen gemacht. Vergleichen kann ich vieles, entscheidend ist dabei die Frage, ob ich eine Gleichsetzung intendiert habe oder nicht. Sofern also Menschen davon sprechen, das Tragen einer Maske zur Kennzeichnung eines angeblichen Pandemie-Sachverhalts sei für sie etwa vergleichbar mit dem Tragen eines gelben Davidsterns zur Kennzeichnung von Juden, so ist ein solcher Vergleich für sich genommen nicht zu beanstanden. Anders liegt der Fall, wenn jemand sagen würde, dies sei gleichwertig. In »Äpfel, Birnen, Nazis und weiße Rosen. Kleiner Versuch über den Vergleich«
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 führt der Philosoph Matthias Burchardt dazu aus:

»Die Philosophie spricht vom tertium comparationis
 , von der Vergleichshinsicht, welche Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten zum Vorschein bringt. Denn tatsächlich kann man auch Äpfel und Birnen miteinander vergleichen, schließlich sind beide Obst und teilen damit eine Eigenschaft, bei allem, worin sie sich unterscheiden. Fazit: Der Vergleich geht in die Irre, wenn er gleichsetzt, weil er dann die Differenzen übersieht. Wer dagegen auf den Vergleich verzichtet, dem geraten die Ähnlichkeiten aus dem Blick. […] Dies gilt für Früchte und Pflanzen ebenso wie historische Konstellationen.«

Gerade Vergleiche mit dem Nationalsozialismus und der Verfolgung zu jener Zeit, so Burchardt, können auch dazu beitragen, das historische Vermächtnis der Demokratie zu verteidigen, dort, wo sich Tendenzen autoritärer Herrschaft, menschenfeindlicher Gesinnung, der Untergrabung von rechtsstaatlichen Prinzipien, Einschränkungen von Grundrechten oder willkürlichen Angriffe auf die offene Gesellschaft zeigen.


 Nach den unglaublichen Auslassungen folgt die Zuverlässigkeitsbewertung, in der die Versammlungsbehörde drei Ereignisse aufführt, die nachweisen sollen, dass es dem Anmelder der fraglichen Versammlung »erwiesenermaßen nicht möglich [sei], eine zuverlässige Angabe zu den regionalen Versammlungen zu tätigen«. Die drei Beispiele aber zeigen lediglich, dass der Anmelder dort einmal überhaupt nichts von einer Versammlungsdurchführung wusste und zweimal vorsorglich zu viele Teilnehmer angemeldet hatte, während die letztendliche Teilnehmerzahl weit darunter lag (500 bis 1.000, am Ende nur 180; 12 bis 35 statt der angemeldeten 1.000). Als Folge war das Polizeiaufgebot massiv höher als der tatsächliche Bedarf. Das wiederum wird dem Anmelder zur Last gelegt – obwohl niemand die Polizei gebeten hatte, mit vielen Beamten vor Ort zu sein.

Dies veranlasst mich zu einer grundsätzlichen Bemerkung: Wozu eigentlich ist bei einer angemeldeten Versammlung überhaupt Polizei anwesend? Ich frage das ernsthaft. Eine friedliche Versammlung benötigt keine massive Polizeibegleitung. Ich habe auch schon früher an Demonstrationen teilgenommen. Außer bei der Startbahn-West habe ich selbst niemals ein so beträchtliches Polizeiaufgebot gesehen wie bei den coronakritischen Demonstrationen der Jahre 2020 und 2021, und niemals in solche Armeemonturen verpackte Kampfpolizisten.

Die im Verbotsbescheid enthaltene Stellungnahme der Polizei nimmt routinemäßig Bezug auf die besorgniserregende Inzidenzlage und die Auslastung der Intensivstationen – zwei unzutreffende Behauptungen ohne jeden Beleg. Beide Initiatoren, »Querdenken« und »Kinderlachen«, würden die Gefahren massiv verkennen. Bemerkenswert ist auch, dass in der »Gefährdungsbewertung der Polizei« auf die hier bereits besprochene Entscheidung des VG
 Neustadt vom 20. November 2020 verwiesen wird, in der im Grunde bereits der Boden für ein Verbot jeglicher »Querdenken«-Veranstaltungen bereitet wurde.


 Weiterer Teil der Gefährdungsbewertung ist ein Seitenhieb auf meinen Anwaltskollegen Ralf Ludwig, der behauptet habe, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
 (DGUV
 ) habe bestätigt, dass keine Maske länger als zwei Stunden getragen werden dürfe, danach zwingend abgenommen werden und eine halbe Stunde Pause gemacht werden müsse. Die DGUV
 habe deswegen gegen Herrn Ludwig erfolgreich eine einstweilige Verfügung erwirkt (LG
 Leipzig, 17.11.2020, Az. 9 O 2588/20). Dieser Vortrag dient offensichtlich als Begründung für die Gefährdungsbewertung, denn so wird gefolgert:

»Es ist also zu erwarten, dass dieser Redner vor dem Hintergrund der von ihm in einem vormaligen Querdenken-Versammlungsgeschehen in Leipzig getätigten Falschäußerungen nicht zur Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen anhalten wird und sich im Gegenteil gegen diese wenden wird.«

Dies sei noch kurz erwähnt: Die DGUV
 hatte zwischenzeitlich die Empfehlungen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf ihrer Internetseite geändert, inzwischen liest sich das Ganze staatskonform, und Ralf Ludwig konnte erfolgreich seine im Kern richtige Aussage untersagt werden.

Die Gesamtschau von Polizei und Verwaltungsbehörde fällt nach dieser umfangreichen Vorbereitungsarbeit wenig überraschend aus. Nachdem man die Demonstranten als marodierende Masse ohne jeden Mundschutz und Abstand reichsflaggenschwenkend und antisemitische Parolen skandierend dargestellt hatte und Redner und Veranstalter ausreichend verunglimpft waren, konnte nur ein Schluss gezogen werden: Diese Versammlung darf niemals stattfinden.

Beim Lesen der zusammenfassenden Worte fühle ich mich wie im falschen Film. So ist dort die Rede von einer »einschüchternden Wirkung der missbräuchlich eingesetzten Symboliken, die bei Querdenkenprotesten genutzt werden«. Mir sind auf Demonstrationen Menschen begegnet, die das Grundgesetz in der Hand gehalten 
 haben oder Friedensfahnen oder Kerzen. Oder: Das »Tragen von Bekleidung« mit Aufschriften wie »Ungeimpft« oder »Impfen macht frei« in »unmittelbarer Umgebung zur Corona-Ambulanz« habe eine »einschüchternde und beängstigende Wirkung für die Passant*innen«. Welche Angstpsychose mag solche Assoziationen hervorrufen und wie behandelt man so etwas? Folgender Satz, in dem die Anmelder überraschend direkt angesprochen werden, scheint mir besonders entlarvend zu sein:

»Darüber hinaus rufen Sie in Ihrem Hygienekonzept dazu auf, Kerzen und ähnliche brennbare und leuchtende Versammlungsmittel zu nutzen. Dieses ist als klarer Aufruf zu verstehen, sich entgegen der Corona-Bestimmungen zu einem gemeinsamen Aufzug zusammenzuschließen und in Tausenden in die Innenstadt zu strömen.«

Kerzen als Versammlungsmittel? Aufruf zum Zusammenschluss? Die Panikparanoia der Autoren zeigt sich hier in extremster Form. Diese Art der Gefahrenbewertung kann ich nur als krank und dringend behandlungsbedürftig bezeichnen.

Mir ist unbegreiflich, wie dieser Verbotstext irgendeine interne Kontrolle passieren konnte, falls es diese überhaupt gab. Absurdität reiht sich an Absurdität. Die Versammlung sei als Aktion zu verstehen, »die politischen Entscheidungen grundsätzlich in Frage zu stellen«, heißt es. Sicher, aus dem Grund macht man schließlich Demonstrationen. Aber deshalb stellt eine Versammlung noch lange keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar.

Ich habe mich so eingehend mit dem Verbotsbescheid befasst, weil dieser in der Entscheidung des VG
 Bremen vom 2. Dezember 2020 ausführlich zitiert wird.
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 Das Gericht übernimmt die dort zusammengetragenen Behauptungen von Polizei und Versammlungsbehörde ungeprüft. An einer Stelle scheint den Richtern allerdings 
 aufzufallen, dass die Verfasser des Verbots etwas überzogen haben könnten. Dort heißt es:

»Wenngleich die einleitenden Ausführungen der Versammlungsbehörde zu einer von ihr angenommenen Gefahr für die öffentliche Ordnung zunächst den Eindruck erwecken könnten, das Versammlungsverbot werde (allein) aufgrund einer bestimmten politischen oder weltanschaulichen Einstellung der Versammlungsteilnehmer und einer darauf resultierenden einschüchternden Wirkung auf Teile der Bevölkerung erlassen, machen die weiteren Ausführungen im angegriffenen Bescheid deutlich, dass das Verbot (auch) mit einer Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung begründet wird.«

Ich finde, es scheint schon deutlich durch, dass den Richtern am VG
  Bremen klar war, hier soll in Wahrheit die Gesinnung der erwarteten Demonstranten diskreditiert und durch das Versammlungsverbot abgestraft werden. Dementsprechend beeilen sie sich auch zu versichern: »Diese Ausübung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit wird durch den angegriffenen Bescheid jedoch nicht mit einem Verbot belegt, sondern die zu erwartenden Begleitumstände dieser Grundrechtsausübung.« Als zentraler Begründungspunkt für die Aufrechterhaltung des Verbots bleibt demnach die Erwartung bestehen, die Teilnehmer würden sich nicht an irgendwelche Auflagen halten. Werde dann aufgelöst, weil massenhaft Verstöße gegen Abstandsregeln und so weiter festgestellt werden, dann seien Auseinandersetzungen mit der Polizei bis hin zu Ausschreitungen zu erwarten. Das gelte es zu vermeiden.

Die sich hieran anschließende Beschwerdeentscheidung des OVG
  Bremen vom 4. Dezember 2020
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 bescheinigt dem erstinstanzlichen Verwaltungsgericht, es habe bei seiner Prüfung der Gefahrenprognose alles richtig gemacht. So sei entgegen dem Beschwerdevorbringen für eine solche Prognose nicht der konkrete 
 Nachweis erforderlich, dass es in der Vergangenheit zu Infektionen mit dem Coronavirus infolge der Teilnahme an einer Versammlung gekommen sei. »Das Erfordernis einer unmittelbaren Gefahr setzt nach dem oben dargestellten Maßstab zwar die hohe Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts, nicht jedoch dessen sicheren Nachweis voraus«, schreiben die Richter ebenso verblüffend wie unlogisch.

Keine Klarstellung zu der Frage, ob weniger einschränkende Maßnahmen wie konkrete Versammlungsauflagen nicht eine Durchführung der Demonstration unter Wahrung des Versammlungsrechts ermöglichen würden. Hierzu heißt es nur lapidar, die Beschwerde habe nicht dargelegt, dass es überhaupt ein Schutz- und Hygienekonzept gegeben hätte, das als milderes Mittel der Untersagung vorzuziehen sei – als ob es die alleinige Aufgabe des Anmelders wäre, ein vollumfängliches Konzept für alle Eventualitäten vorzulegen, und nicht vielmehr die Aufgabe von Polizei, Ordnungsbehörde und Verwaltungsgericht, die Durchführbarkeit einer Versammlung zu gewährleisten und notfalls herbeizuführen.

Kein Wort findet sich in der Entscheidung zu den ungeheuerlichen Gesinnungsausführungen der Bremer Ordnungsbehörde. Kein Kommentar zu den völlig absurden Unterstellungen der Bremer Polizei, durch die die Veranstalter in die Nähe von Rechtsextremisten gerückt werden. Ich habe die Vermutung, sowohl den Richtern am Verwaltungsgericht wie auch am Oberverwaltungsgericht waren diese Ausführungen im Verbotsbescheid peinlich. Das Ausblenden des größten Teils des Verbotsbescheids, dieser »blinde Fleck«, erscheint mir wie ein Ausdruck von Scham. Denn man kann sich für diese Versammlungsbehörde nur schämen. Der Demokratie hat sie mit ihren extremistischen, den Rechtsstaat zersetzenden Ausführungen jedenfalls einen Bärendienst erwiesen.

Nach der OVG
 -Entscheidung wandte sich der Anwalt Friedemann Däblitz mit einem 32-seitigen Schriftsatz an das 
 Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Der Schriftsatz verließ seine Kanzlei am 4. Dezember 2020, die Sache eilte, die Großversammlung sollte am folgenden Tag, einem Samstag, um 13 Uhr beginnen. Er enthielt noch einmal alle Argumente für eine Durchführung der Versammlung. Im Detail wurde auch darauf eingegangen, dass keine Erkenntnisse vorliegen, von einer solchen Versammlung im Freien würden besondere Infektionsgefahren ausgehen. Däblitz wies zu Recht darauf hin, dass die bloße Erhöhung eines Risikos eben gerade kein fast mit Gewissheit eintretender Schaden sei. Und er betonte mehrfach die Bedeutung des Schutzgutes der Versammlungsfreiheit, insbesondere in einer Krisensituation wie der gegenwärtigen. Sein Vortrag mündete in der Feststellung: »Das Versammlungsrecht kann sicherlich nicht suspendiert werden von sozialadäquat zu erwartenden allgemeinen Lebensrisiken.«
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Es konnte wohl. Die Antwort des Bundesverfassungsgerichts am Morgen des 5. Dezember 2020 umfasste gerade einmal zwei Seiten, fiel also denkbar knapp aus. In solchen Eilverfahren nimmt das Verfassungsgericht üblicherweise nur eine Abwägung zwischen den möglicherweise verletzten Interessen des Antragstellers und den möglicherweise verletzten Interessen Dritter vor. Auf Seiten des Antragstellers wäre bei einer Aufrechterhaltung des Versammlungsverbots möglicherweise die Versammlungsfreiheit als Grundrecht verletzt. Dagegen wären bei einer Aufhebung des Versammlungsverbots eventuell die »grundrechtlich durch Art. 2 Abs.2 GG
 geschützten Interessen einer großen Anzahl Dritter, die ebenfalls von hohem Gewicht sind, betroffen«.

In dieser Abwägung kommen die Richter Harbarth, Britz und Radtke zu dem Schluss, es würden wohl die gebotenen Mindestabstände nicht eingehalten werden. Dass die hierauf gerichteten Risikoeinschätzungen von Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht »offensichtlich fehlsam wären, ergibt sich weder aus den Darlegungen des Antragstellers noch ist dies nach dem derzeitigen Verfahrensstand sonst erkennbar«. Daher müsse das Interesse des 
 Antragstellers an einer Durchführung der geplanten Versammlung mit circa 20.000 Teilnehmern zurücktreten.

Auch die Verfassungsrichter gehen nicht auf die seitenlange Begründung der Bremer Versammlungsbehörde ein, obgleich diese ihnen mit der Akte vorgelegen hat. Man suchte wohl schlicht den kürzesten Weg zum Versammlungsverbot. Genau darin liegt aber der Kern meiner Kritik. Aufgabe von Versammlungsbehörden, Polizei und Gerichten ist es, einer angemeldeten Versammlung zur Realisierung zu verhelfen, und nicht, diese unmöglich zu machen. Die Folgen der Bremen-Entscheidungen waren fatal, denn fortan konnten Versammlungen mit der bloßen Behauptung, es stecke wohl die »Querdenken«-Bewegung dahinter, untersagt werden. Auch wenn die drei Gerichtsentscheide diese Passagen nicht kommentierten, sie waren von nun an in der Welt und konnten von anderen Versammlungsbehörden aufgegriffen werden. Zudem zeigte die abschließende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass bis zur höchsten Instanz alle Verbote letztlich durchgewinkt und für angemessen befunden werden, mögen diese auch noch so hanebüchen begründet werden wie die Bremer Verbotsentscheidung. Übrig bleiben drei Kernsätze:

1) Symptomlose Infizierte sind bei Großversammlungen eine Gefahr.

2) Die Einhaltung von Hygienekonzepten ist bei maßnahmenkritischen und insbesondere bei »Querdenken«-Versammlungen nicht zu erwarten.

3) Mindestabstand und Mund-Nasen-Bedeckungen sind bei Versammlungen nicht verzichtbar, auch wenn genau diese beiden Maßnahmen Kern des Protestes sind.
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Nachdem in der Folge zahlreiche maßnahmenkritische Versammlungen verboten wurden, kamen findige Menschen Ende 2021 auf eine Idee und machten aus Demonstrationen »Spaziergänge«. Doch 
 sobald zu erkennen war, welch großen Zuspruch vor allem Montagsspaziergänge fanden, reagierten Städte mit Allgemeinverfügungen, untersagten Spaziergänge als Versammlungen und konnten sich auch hierbei auf die Gerichte verlassen, die dies nicht verhinderten. Hauptargument: Es sei zu verhindern, dass die Hospitalisierungen aufgrund der nun vorherrschenden Omikron-Variante stark zunähmen.

In den Jahren 2020 und 2021 haben wir also nichts weniger erlebt als die sukzessive Aushebelung des Versammlungsrechts. Demonstrieren wird zukünftig nur noch der dürfen, der dies anmeldet und eine Genehmigung erhält, was allerdings nur bei politisch harmlosen oder genehmen Themen in Betracht kommen wird. »Fiat iustitia et pereat mundus.« In der Übersetzung von Martin Luther heißt das wohl: »Es geschieht, was recht ist, und solt die welt drob vergehen.«

GENESENENVERWIRRUNG

Wie wirr und uneinheitlich die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte geworden ist, hat sich auch beim Thema »Genesenenstatus« gezeigt. Hatte man eine per PCR
 -Test nachgewiesene Corona-Infektion hinter sich, galt man ab dem Tag der Testung für die Dauer von 180 Tagen beziehungsweise sechs Monaten als genesen. Das änderte sich am 15. Januar 2022, als das Robert Koch-Institut den Zeitraum des Genesenenstatus kurzerhand auf die Hälfte reduzierte. Zuvor hatte es keinerlei Ankündigung gegeben, die Änderung wurde lediglich durch einen Hinweis auf der Homepage des RKI
 bekannt gegeben. Begründet wurde sie mit der zu diesem Zeitpunkt angeblich rasanten Verbreitung der Omikron-Variante, mit der man sich häufiger erneut anstecken könne. So galten viele Menschen plötzlich nur noch halb so lange als genesen und konnten somit am öffentlichen Leben nicht mehr ohne Weiteres teilnehmen.

Nachdem sich die ersten Betroffenen an die Verwaltungsgerichte wandten, zeigte sich schnell, dass in dieser Frage nicht einheitlich 
 geurteilt wurde. Während die Verwaltungsgerichte in Osnabrück
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 , Berlin, Halle, Hamburg
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 , Frankfurt, Ansbach und Stuttgart die Verkürzung des Genesenenstatus für rechtswidrig hielten, erklärten die Verwaltungsgerichte in Schleswig und Dresden sie für rechtens.

Die Begründung des VG
 Osnabrück brachte dabei eine verfassungsrechtliche Diskussion ins Rollen, denn das Gericht war der Auffassung, § 2 Nr. 5 der Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der Fassung vom 14. Januar 2022 sei verfassungswidrig. Im Einzelnen verstoße es gegen das Verfassungsrecht, dass der Verordnungsgeber sich lediglich darauf beschränke, auf die vom RKI
 im Internet veröffentlichten Vorgaben zu verweisen. Für eine solche Weiterdelegation an die Bundesbehörde RKI
 fehle es jedoch an einer Rechtsgrundlage. Zudem sei der Verweis auf eine sich ständige ändernde Internetseite intransparent und unbestimmt. Als ich das las, atmete ich geradezu erleichtert auf: Endlich hatte es ein Gericht einmal kapiert, dachte ich.

Doch es hagelte Kritik für die Entscheidung des VG
 Osnabrück. Durfte ein Verwaltungsgericht eine Rechtsverordnung des Bundes pauschal als verfassungswidrig verwerfen?
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 Das OVG
 Lüneburg sorgte dann in der Folge für zusätzliche Verwirrung – und da dieser Beschluss so typisch für die deutsche Justiz und ihre Unfähigkeit ist, die wirklich relevanten Fragen streitbefriedend zu klären, sei hier kurz darauf eingegangen. Nun nämlich stellte das OVG
 fest, bei einem Genesenennachweis handele es sich gar nicht um einen Verwaltungsakt, sondern bloß um eine behördliche Willenserklärung. Der Nachweis selbst sei lediglich eine Bescheinigung über Tatsachen, an die das Gesetz selbst wiederum unmittelbare Rechtsfolgen knüpfe, nämlich Ausnahmen von andernfalls geltenden bundes- und landesrechtlichen Geboten und Verboten. Es werde somit nur ein behördliches Wissen kundgetan, nämlich wann eine Infektion nachgewiesen worden sei und zu welchem Datum der Genesenenstatus ende.


 Danach aber hatte der Antragsteller im Verfahren überhaupt nicht gefragt. Leider hatte er auch nicht gefragt, ob er nun einen berichtigten Genesenennachweis, also 180 anstatt nur 90 Tage, erhalten könne, denn in seinem Antrag war immer nur von der Berechnung der Frist die Rede. Das OVG
 nahm es wörtlich: Dem Antragsteller, der offenbar nicht nachvollziehen könne, dass die Dauer des Genesenenstatus von dem Datum der Abnahme des positiven Tests und nicht von der Genesung im medizinischen Sinne oder dem Ablauf einer angeordneten Absonderung abhänge, erklärte das Gericht erst einmal, dass nur die Abnahme des Tests entscheidend sei. Schon dies lässt sich aus dem Gesetz nicht ohne Weiteres herauslesen. Dann beschied das OVG
 ihm formal konsequent (da er danach nicht gefragt hatte), dass er keinen Anspruch auf Ausstellung eines berichtigten Nachweises habe, und gab der Behörde im Gegensatz zur verwaltungsgerichtlichen Erstinstanz in Osnabrück damit in zweiter Instanz recht. Durch die Republik ging die Nachricht, dass die mutige Entscheidung des VG
 Osnabrück wieder aufgehoben worden sei. Für die Gründe interessierte sich kaum jemand.

Nach wie vor aber unklar blieb die rechtliche Lage. Was galt denn nun? 90 Tage? 180 Tage? Einige Gerichte wiesen nach dem 18. März 2022 weitere Anträge ab, da sich nunmehr ja die Gesetzeslage geändert habe und die 90-tägige Dauer des Genesenenstatus durch § 22a Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes geregelt sei.
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 Verwirrung komplett, der Rechtssuchende ratlos. Am Ende bleibt nur festzustellen, dass die Justiz offenkundig ihre Kraft, einen rechtlichen Streitfall schlichtend zu entscheiden und für Klarheit und Befriedung zu sorgen, vollkommen verloren hat. Einen Gang zum Verwaltungsgericht kann man einem Mandanten heutzutage kaum empfehlen. Die Gerichte betätigen sich als Rechtfertigungsinstanz für unklares oder unzureichendes Verwaltungshandeln, nicht als Kontrollinstanz der Exekutive. Das ist für die Grundlagen des Gewaltenteilungsprinzips ein bestürzender Befund, der dringendes Handeln erfordert. 
 Ohne wirksame Kontrolle geriert sich die Exekutive außer Rand und Band, gerät in einen Machtrausch und kann praktisch jeden Grundrechtsentzug mit beliebiger Begründung an die Menschen durchreichen. Corona hat das eindrucksvoll gezeigt.



 
STRAF- UND ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT



VOR GERICHT UND AUF HOHER SEE

Wird man als Anwalt von seinem Mandanten gefragt, wie das Verfahren denn wohl ausgehen werde, ob man wohl Recht bekommen werde, sagen manche: Ach, wissen Sie, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Gemeint ist damit, eigentlich kann einem alles passieren, jeder Verfahrensausgang ist letztlich möglich. Auch im Strafrecht ist es aus meiner Sicht eigentlich immer so, alles erscheint möglich, auch wenn man meinen möchte, hier wären die Regeln doch klar und jeder wisse genau, was man tun darf und was nicht. Doch oft lässt ein Sachverhalt Raum für Auslegungen, und mir scheint, mehr als in anderen Rechtsgebieten kommt es im Strafrecht darauf an, in welcher Stimmung man am Verhandlungstag den Richter oder die Richterin vorfindet und in welche Stimmungslage man das Gericht im Laufe des Verfahrens versetzt. Trifft man auf Verständnis, hat man eine Chance, dass die Sache eingestellt wird oder dass man einen Freispruch erreicht. Hat das Gericht dagegen fortgesetzte Zweifel an der Richtigkeit der wiedergegebenen Geschichte, dann endet das Verfahren wohl nicht mit einer Einstellung oder einem Freispruch.

Im Falle von Sachverhalten aus dem Corona-Zusammenhang haben es die Angeklagten oder Betroffenen (bei einer Straftat wird man angeklagt, bei einer bloßen Ordnungswidrigkeit ist man Betroffener) mit einer zusätzlichen Hürde zu tun, einer Schwierigkeit, die mir selbst erst im Laufe der Zeit in ihrer ganzen Tragweite bewusst wurde. Straf- oder Ordnungswidrigkeitenrecht hatte ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Damit habe ich notgedrungen erst wieder im letzten Jahr begonnen, weil sich immer mehr Rechtssuchende an mich wandten, die ich nicht abweisen wollte. Und so war mit anfangs nicht sofort klar, wo in den strafrechtlichen Corona-Themen das eigentliche Problem liegt.


 Der Leser oder die Leserin möge sich einmal vorstellen, sie oder er säße auf dem Richterstuhl. Es ist Corona. Im Gerichtssaal herrscht Maskenpflicht. Zwischen Richterstuhl und den Tischen für die Staatsanwaltschaft sowie die Verteidigung sind Plexiglaswände aufgebaut. Die Beteiligten betreten den Saal. Zuletzt erscheint man als Richterin oder Richter, alle erheben sich, setzen sich. Und man hat selbst gehörig Angst vor dem Virus, vor der Ansteckung, vor den möglichen Folgen. Und vor einem sitzen nun Leute, ein Betroffener, dem vorgeworfen wird, die Maskenpflicht oder das Abstandsgebot vernachlässigt zu haben. Und ein Anwalt, der seinen Mandanten verteidigt und somit die Tat rechtfertigt. Und dann diese eigene Angst.

Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es schwierig ist, als Richter die eigene Angst hintanzustellen. Erst im Laufe der Zeit wurde mir klar, dass in den Fällen mit Corona-Bezug zu der üblichen Hürde, dass ein Gericht dem Angeklagten oder Betroffenen erst einmal ohnehin nicht glaubt, noch die Hürde hinzukommt, dass viele Richter selbst in großer Angst befangen sind und nach wie vor dem staatlichen Narrativ ernsthaft Glauben schenken.

In einem vom Sachverhalt her einfachen Fall saß ich vor einer Richterin am Amtsgericht in Schorndorf. Es ging um einen Verstoß gegen die Maskenpflicht bei einer Versammlung im April 2021. Meine Mandantin war bei der Verhandlung nicht anwesend, ich hatte sie von der Pflicht, im Termin zu erscheinen, entbinden lassen. Der Sachverhalt war mit der Richterin schnell besprochen, von der Staatsanwaltschaft war – wie häufig – niemand anwesend, es waren auch keine Zeugen zugegen, weil die Richterin deren Aussagen für unnötig gehalten hatte. Meine Mandantin trug also keine Maske, aber sie nahm auch weder an der stationären Versammlung noch am Aufzug teil, sondern hielt nur eine Rede auf der Bühne, ansonsten stand sie abseits. Ein wichtiges Detail, an das sich in ein paar Jahren vermutlich keiner mehr erinnern wird: Wenn während Corona für eine Versammlung oder ein Aufzug eine Masken- oder Abstandsauflage galt, dann mussten die Teilnehmer diese erfüllen, 
 zufällig vorbeilaufende Passanten jedoch nicht. Weil das Virus weiß, wer Demonstrant und wer Passant ist und nur den Demonstranten befallen will.

Meine Mandantin also stand abseits, war nicht Teil der Versammlung, aber sie hielt eine Rede, dafür ging sie zur Bühne, dort sprach sie ohne Maske (was kein Problem war, denn das Virus unterscheidet auch zwischen Rednern und Zuhörern), und dann verließ sie den Versammlungsraum wieder. Somit war schnell klar, das wird ein Freispruch oder zumindest eine Einstellung. Von den Polizisten, die sie trotzdem kontrollierten, auch abseits der Versammlung und des Aufzugs, wurde sie nur auf die nicht getragene Maske angesprochen. Meine Mandantin verfügte auch über ein Maskenbefreiungsattest. Danach fragten die Polizisten sie aber nicht. Sie erwähnte es auch nicht von selbst, wollte nur die Personalien möglichst schnell aufnehmen lassen, um dann weitergehen zu können. Vor Gericht legte ich das originale Attest vor und erhielt eine Einstellung, auch auf Kosten der Staatskasse. Zum Freispruch konnte sich die Richterin nicht bewegen lassen.

Da der Fall schnell erledigt war, hatten wir noch etwas Zeit für ein freundliches Gespräch. Die Richterin erwähnte, sie habe sich neulich die Spaziergänger einmal genauer angesehen, sie habe sich ein eigenes Bild machen wollen. Und sie sei erstaunt gewesen, ganz normale Menschen zu sehen, aber erkennbare Rechtsextreme seien nicht darunter gewesen. Ich fragte nach, ob sie diese denn erwartet hätte. Natürlich, antwortete sie schnell, überall höre man davon, alle diese Leute, die da so auf Demonstrationen gegen Corona gehen – ich unterbrach sie, »gegen Corona« gehe eigentlich niemand demonstrieren, das bringe auch nicht viel, gegen ein Virus auf die Straße zu gehen – ja, ja, das sage man doch so, gegen die Maßnahmen halt, aber alle jedenfalls, die da auf die Straße gehen, die seien doch entweder Coronaleugner oder Reichsbürger oder Rechtsextreme.


 Wir sprachen noch eine Weile, dann verabschiedeten wir uns, es war mir gelungen, das Gespräch zu einem halbwegs höflichen Ende zu bringen. Aber ich merkte auf der Rückfahrt, wie mich eine Mischung aus Ärger und Enttäuschung beschlich. Die eigentlich klug wirkende Frau war voller Angst und Vorurteile und hatte ganz offensichtlich ein völlig verzerrtes Bild von den Realitäten. Und mir wurde klar, dass man als Anwalt und als Betroffener gegen die Angst und gegen die Vorurteile der Richterin oder des Richters ankämpfen muss, während sie oder er selbst gar nicht so sehr gegen seine Vorurteile ankämpft. Das hat natürlich unweigerlich Auswirkungen darauf, wie in einem Fall entschieden wird.

In den Ordnungswidrigkeiten geht es meist um banale Vorgänge. Die Skandalisierung des Unspektakulären, das Eindringen der Staatsmacht in den privaten Raum, das macht das Unrecht hier aus.

ROSA-LUXEMBURG-PLATZ

Am Nachmittag des 4. April 2020 versammelte sich eine Gruppe von 20 bis 30 Personen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Sie waren dem Aufruf zur »Zweiten Hygienedemo« gefolgt. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Berlin keine Ausnahmen vom Versammlungsverbot. Der Angeklagte betrat den Rosa-Luxemburg-Platz und bewegte sich sodann unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Metern zu den übrigen Anwesenden durch die Versammlung. Dabei hielt er abwechselnd Schilder in die Höhe, darunter eines mit der Aufschrift »Die Apokalypse fällt aus, Herr Drosten!«. Als die Polizei mittels Lautsprecherdurchsagen zum Verlassen des Platzes aufrief, entfernte sich der Angeklagte nicht, weshalb ihn zwei Polizeibeamte mithilfe weiterer Beamter und unter Anwendung des »Handgelenk-Knick-Griffs« zwecks Identitätsfeststellung zu einem Einsatzwagen verbrachten und ihm hierbei das in diesem Moment von ihm hochgehaltene Schild abnahmen.


 In der Verhandlung ging es um die Frage, ob der Angeklagte überhaupt an einer Versammlung teilgenommen hatte. Er bestritt dies, er habe nur sein eigenes Schild hochgehalten und die übrigen Menschen auf dem Platz überhaupt nicht gekannt. Das Gericht sah dies anders und ging von dessen Teilnahme an einer Versammlung aus. Dazu reicht nach der Überzeugung des Gerichts und nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Teilnehmer in der Gemeinschaft mit anderen eine Vergewisserung von ihrer Überzeugung erfahren und andererseits nach außen – schon durch die bloße Anwesenheit, die Art des Auftretens und die Wahl des Ortes – im eigentlichen Sinne des Wortes Stellung nehmen und ihren Standpunkt bezeugen.
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 Dazu reicht es auch schon, wenn ein hinreichender räumlicher Zusammenhang der Handlungen einer Person mit dem übrigen Demonstrationsgeschehen gegeben ist.

Und so verurteilte das Gericht den Angeklagten zu einer Geldbuße von 50 Euro. Die Strafe fiele gering aus, da der Mann während der ganzen Zeit den erforderlichen Mindestabstand eingehalten habe und geständig gewesen sei, so das Gericht. Auch sei seine Motivation als Bürger der ehemaligen DDR
 berücksichtigt worden, »der die damals erheblichen Einschränkungen menschenrechtlicher Freiheiten durch staatliche Autoritäten miterlebt hat« und sich deshalb glaubhaft besorgt über Intensität und Tiefe der grundrechtlichen Eingriffe durch die Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus gezeigt habe, heißt es in der Begründung. Damit hatte Berlin sein erstes Urteil wegen Teilnahme an einer Corona-Demo.
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Die eigentliche Bedeutung des Urteils liegt aber darin, dass das Gericht im Gegensatz zur Ansicht der Staatsanwaltschaft nicht die Strafnorm des § 75 Absatz 1 Nr. 1 IfSG
 angewendet hat, wonach dem Angeklagten bei Zuwiderhandlung gegen § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG
 eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe gedroht hätte. Stattdessen sah es § 73 Absatz 1a Nr. 6 IfSG
 in seiner zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung als anwendbar an, wonach nur ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 
 vollziehbaren Anordnung nach § 28 Absatz 1 oder Satz 2 IfSG
 zuwiderhandelt. Das Gericht wandte also das sogenannte Meistbegünstigungsprinzip oder -privileg an (§ 2 Absatz 3 StGB
 ), wonach das mildeste Gesetz anzuwenden ist, wenn das Gesetz, das bei Beendigung der Tat gilt, vor der Entscheidung geändert wird.
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Damit kam dem Fall eine Signalwirkung für weitere Verfahren zu, denn die Staatsanwaltschaft hätte gerne alle derartigen Vergehen als Strafsache geführt und eben nicht nur im begrenzteren Rahmen der Ordnungswidrigkeiten. Die eingelegte Sprungrevision der Staatsanwaltschaft Berlin, mit dem Ziel, derartige Verfahren als Strafverfahren fortführen zu können, wurde letztlich zurückgenommen.

EIN MUTIGER RICHTER AUS DORTMUND

Für weitreichende Debatten sorgte das Urteil eines Richters am Amtsgericht Dortmund

54


 , der im November 2020 drei Männer freisprach, die im Frühjahr gegen die damals geltenden Kontaktbeschränkungen verstoßen haben sollten. Nicht ungewöhnlich, viele Ordnungswidrigkeiten endeten so, doch die Begründung in diesem Fall ließ allgemein aufhorchen. Der Richter äußerte, ein derart gravierender Grundrechtseingriff bedürfe eines förmlichen Gesetzes durch das Parlament und nicht nur einer Verordnung durch die Regierung. Die Entscheidung bezieht sich auf die Verordnung zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS
 -C
 oV
 -2 (CoronaSchVO
 ) vom 22. März 2020. Auf der Basis dieser Verordnung wurde der erste Lockdown verfügt. Darin heißt es: »Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum von mehr als zwei Personen sind untersagt.« (§ 12 Absatz 1 Satz 1 CoronaSchVO
 )

Im Kern argumentiert der Dortmunder Richter so: § 12 der CoronaSchVO
 verstößt gegen höherrangiges Recht. Die Norm hat für sich genommen keine geeignete gesetzliche Grundlage, weil eine solche Regelung dem parlamentarischen Gesetzgeber vorbehalten ist. Bei dem fraglichen Kontaktverbot handelt es sich um einen 
 äußert schwerwiegenden Eingriff in die grundrechtlich geschützten Interessen der Bürger. Mit dieser Einschränkung ist der Kern einer durch Interaktion der Bürger in allen Lebensbereichen ausgezeichneten offenen, freiheitlichen und sozialen Gesellschaft betroffen. Einen solch massiven Eingriff in die Grundrechte aber könne man nicht einfach durch Ministererlass machen. Seit der ersten NRW
 -Coronaschutzverordnung vom Frühjahr 2020 wurde diese mehr als 20 Mal verändert, ein weiterer Hinweis auf die Flüchtigkeit dieser Rechtsgrundlage.

Das Amtsgericht führt völlig klar und verständlich aus:

»Das in § 12 CoronaSchVO
 normierte Kontaktverbot kann unter Berücksichtigung dieser Bewertung [dargestellte Schwere des Grundrechtseingriffs, Anm. d. Verf.] nicht auf § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG
 gestützt werden. Eine Ermächtigung zu einem flächendeckenden, jede Bürgerin und jeden Bürger unabhängig von der konkreten Gefährdungssituation betreffenden Kontaktverbot mit dem Ziel, das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen zu bringen, kann § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG
 nicht entnommen werden, ohne dass die Vorschrift selbst als verfassungswidrig angesehen werden müsste.«

Folgende zwei Hauptargumente führt der Richter an: Erstens würde die Wortlautgrenze der genannten Vorschriften in unzulässiger Weise überschritten. Die flächendeckende, das gesamte Landesgebiet betreffende Regelung sprenge die durch den Wortlaut (Verpflichtung, bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten) begrenzte Auslegungsmöglichkeit der Norm. Aus der Verwendung des Plurals im Begriff Orte werde klar ersichtlich, dass »zumindest Differenzierungsmöglichkeiten denknotwendig verbleiben« müssen. Zweitens werde ein Zusammenkunfts- und Ansammlungsverbot vollkommen unabhängig von situativen, örtlichen und persönlichen Zusammenhängen 
 zu der zu bekämpfenden übertragbaren Krankheit erlassen. Der Richter meint also einleuchtend, solche massiven Verbote müssten doch zumindest einen Zusammenhang zu der Virusgefahr in der jeweiligen Situation, am jeweiligen Ort oder in Gestalt der jeweiligen Person aufweisen, damit sie nicht allzu pauschal gegenüber allen verhängt werden. In dieser Ausgestaltung des § 12 CoronaSchVO
 aber »werden Gefahrenprognose und Adressatenauswahl derart pauschalisiert, dass sie als Grundsätze der Gefahrenabwehr gänzlich zu Gunsten einer allgemein gültigen und gänzlich abstrakten Einschätzung aufgegeben werden«.

Leider legte die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel ein. Das OLG
 Hamm wiederum, das zu entscheiden hatte, bemühte sich weniger um eine elegante Begründung. Recht grobschlächtig vertreten die Richter dort einfach eine entgegengesetzte Auffassung. Nein, Orte im Plural bedeute nicht, dass ausgewählt werden müsse, es könne auch ganz NRW
 gemeint sein. Und nein, der Adressatenkreis sei auch nicht zu weit gezogen, gemeint seien durchaus alle Bürgerinnen und Bürger, die sich im Geltungsbereich der Norm aufhalten. »Auch eine unzulässige Abkehr vom Grundsatz der vorrangigen Inanspruchnahme eines Störers im polizeirechtlichen Sinne vermag der Senat nicht festzustellen«, so das OLG
 . Während der Amtsrichter sich große Mühe gab, genau zu argumentieren, und den Begriff des Störers exakt angewandt wissen wollte, vermeiden die OLG
 -Richter eine allzu genau Festlegung und sprechen ganz pauschal davon, dass die Schutzmaßnahmen nicht nur gegenüber der als krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder als Ausscheider festgestellten Person nach § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG
 infrage kommen, sondern auch gegenüber Dritten (Nichtstörern), um sie vor Ansteckung zu schützen oder Ähnliches. Das OLG
 verkennt hierbei, dass durch diesen Trick eben doch genau die ungewünschte Ausweitung einer Maßnahme schlechterdings auf alle erfolgt. Es wird im Ergebnis nicht mehr differenziert.


 Umso erschreckender, wenn man weiterliest. Das OLG
 schreibt, aus infektionsschutzrechtlicher Sicht sei allein der Bezug der durch die konkrete Maßnahme in Anspruch genommenen Person zur Infektionsgefahr maßgeblich. Im nächsten Satz heißt es dann:

»Dabei gilt für die Gefahrenwahrscheinlichkeit kein strikter, alle möglichen Fälle gleichermaßen erfassender Maßstab. Vielmehr ist der im Polizei- und Ordnungsrecht geltende Grundsatz heranzuziehen, dass an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts umso geringere Anforderungen zu stellen sind, je größer und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist.«

Von einer Kontaktbeschränkung sind nun alle Menschen in NRW
 in gleicher Weise betroffen gewesen. Pauschaler und undifferenzierter kann eine Maßnahme nicht sein. Eine Unterscheidung nach dem Maß der entweder von einer Person oder Situation ausgehenden Gefahr oder der für eine Person entstehenden Gefahr findet hier erkennbar gerade nicht statt. Wenn dann auch noch der Grundsatz gelten soll, je größer und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden (dargestellt und aufgebauscht) ist, umso geringer sollen die Anforderungen daran zu stellen sein, dass man genau hinschaut, ob der Schadenseintritt auch tatsächlich wahrscheinlich ist. Dann gute Nacht. Denn dann ist es mit der Koppelung dieser beiden Aussagen bei größtmöglichem Nichtwissen und gleichzeitig maximaler Aufbauschung der angeblichen Gefahr ein Leichtes, die schwerwiegendsten Grundrechts- und Freiheitseinschränkungen zu verhängen, ohne dass ein Bürger sich hiergegen gerichtlich zur Wehr setzen kann. Denn die Gefahr war doch so groß, unmöglich konnte man es unterhalb der kompletten Kontaktbeschränkung machen. Und genau dazu passt dann auch der übernächste Satz im Urteil:


 »Im Falle eines hochansteckenden Krankheitserregers, der bei einer Infektion mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer tödlich verlaufenden Erkrankung führen würde, drängt sich angesichts der schwerwiegenden Folgen auf, dass die vergleichsweise geringe Wahrscheinlichkeit eines infektionsrelevanten Kontakts genügt.«

An diesem Satz ist tatsächlich fast alles falsch, jedenfalls trifft er nicht auf die Corona-Situation zu. Es handelt sich nicht um einen hochansteckenden Krankheitserreger – bei Omikron vielleicht, aber: Es liegt bei einer Infektion jedenfalls keine große Wahrscheinlichkeit für eine tödlich verlaufende Krankheit vor. Infektionsrelevante Kontakte sind äußerst rar. Ein Satz, der entweder nur der Panik Vorschub leisten sollte oder dokumentiert, dass die Richter selbst in Panik gefangen sind – ich weiß nicht, was ich schlimmer finden soll.

FAMILIENTREFFEN

Die Corona-Regeln führten fast ausnahmslos zu absurden juristischen Sachverhalten. Ich möchte dies an einem Fall aus Thüringen veranschaulichen. Am 4. April 2020 hielt sich ein Mann auf einem von ihm gepachteten Gartengrundstück auf, wo er zusammen mit seiner Lebensgefährtin, deren Sohn und dessen 8-jährigem Sohn den Tag verbringen wollte. Nach der zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Verordnung in Thüringen war dies jedoch verboten, da alle vier in verschiedenen Haushalten lebten. Deshalb erhielt der Mann einen Bußgeldbescheid. Das Weimarer Amtsgericht sprach den Betroffenen frei mit der Begründung, dass es keinen Bußgeldtatbestand zur Ahndung eines Verstoßes gegen § 3 Abs. 1 der Thüringer SARS
 -C
 oV
 -2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung gegeben habe. Zudem sei dieser Paragraf verfassungswidrig, weil die Verordnung 
 nicht von einem ordnungsgemäß ermächtigten Verordnungsgeber erlassen worden sei.
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In dem Urteil vom 15. März 2021 wird deutlich ausgeführt, woraus sich die Verfassungswidrigkeit der Norm im Einzelnen nach Auffassung des Gerichts ergibt. Neben der Tatsache, dass die Verordnung nicht von einem ordnungsgemäß ermächtigten Verordnungsgeber erlassen wurde, verstoße die Norm zudem gegen das Wesentlichkeitsprinzip beziehungsweise den Parlamentsvorbehalt, verletze die Menschenwürdegarantie aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und stelle schließlich einen Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip dar. Der Amtsrichter hielt sich auch für befugt, selbst über die Verfassungsmäßigkeit der Norm zu entscheiden, weil die Pflicht zur Vorlage beim Bundesverfassungsgericht gemäß Artikel 100 Absatz 1 des Grundgesetzes nur für förmliche Gesetze des Bundes und der Länder gelte, nicht aber für materielle Gesetze wie Rechtsverordnungen, und genau um eine solche handele es sich ja hier. Somit habe jedes Gericht selbst darüber zu entscheiden, ob eine solche Rechtsverordnung mit der Verfassung vereinbar sei.

Bereits zuvor, am 11. Januar 2021, hatte derselbe Amtsrichter, Matthias Guericke, in einem Fall, bei dem es ebenfalls um einen Verstoß gegen das Kontaktverbot ging, ein dementsprechendes Urteil gesprochen.
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 Verständlicherweise erregte diese Entscheidung große mediale Aufmerksamkeit, vor allem aufgrund der umfangreichen und frappierenden Begründung des Weimarer Amtsrichters. Reflexartig wurde umgehend gefragt, ob dieser Richter wohl selbst ein Coronaleugner sei und wie gegen den Mann vorgegangen werden könne. Der Regensburger Strafrechtsprofessor Henning Ernst Müller griff Amtsrichter Matthias Guericke in der Zeitschrift Focus
 scharf an und behauptete, dieser habe Argumente aus der »Corona-Verschwörer-Szene« verwendet und Tatsachen »schlichtweg geleugnet«.
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 Weiter heißt es in dem Artikel, der Richter habe schon selbst als Privatmann gegen Maskenpflicht 
 und Abstandsregeln geklagt, womit man wohl unterstellen wollte, der Mann habe eine vorgefasste Meinung.

Das Urteil wurde vielfach zitiert, auch von den Organisatoren einer Demonstration in München, die die guten Argumente des Weimarer Richters für ihren Eilantrag zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof verwendeten. Daraufhin sah sich der VGH
 genötigt, in seiner Eilantragsentscheidung zum Weimarer Urteil Stellung zu beziehen. Dieses sei »methodisch höchst fragwürdig« und stelle wohl nur eine »Einzelentscheidung« dar, die zudem im Widerspruch zur »ganz überwiegenden Rechtsprechung der deutschen Gerichte stehe«. Der Richter maße sich eine Sachkunde an, die ihm nicht zustehe. Er setze seine Auffassungen an die Stelle des Bundestages und des Verordnungsgebers in Thüringen und blende gegenteilige Hinweise und Quellen systematisch aus. Außerdem, so die bayerischen Richter, verkenne der Richter die naheliegende Annahme, dass die niedrige Übersterblichkeit und die geringe Auslastung der Intensivbetten auf die Schutzmaßnahmen im Frühjahr 2020 zurückzuführen sein könnten.
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 Mich würde brennend interessieren, ob die bayerischen Richter aufgrund der so offenkundigen Unrichtigkeit aller ihrer Feststellungen in diesem Beschluss heute noch guten Gewissens in den Spiegel sehen können.

Müller übrigens, der Strafrechtsprofessor aus Regensburg, kommt zu dem Schluss, die Entscheidung von Guericke spreche durchaus berechtigt einige wunde Punkte an, die möglicherweise vom Verordnungsgeber unzureichend berücksichtigt worden seien. Er glaube sogar, dass »der Freispruch im konkreten Fall durchaus vertretbar war«. Auch seiner Meinung nach habe es Mitte April 2020 im Infektionsschutzgesetz keine hinreichende Ermächtigungsgrundlage für das Kontaktverbot in Thüringen gegeben, auf dem der fragliche Bußgeldbescheid beruhe. Das Gesetz sei erst im November 2020 entsprechend geändert worden. Am Ende seiner Kommentierung schwenkt aber auch Müller wieder auf die offizielle Hygienelinie ein und meint im Hinblick auf das Urteil aus Weimar: »Es werden 
 weder die direkt durch die Maßnahmen verhinderten Todesfälle noch die indirekten positiven Folgen der Maßnahmen in Rechnung gestellt.« Guericke war in seinem Urteil zu der gegenteiligen Auffassung gelangt: »Nach dem Gesagten kann kein Zweifel daran bestehen, dass allein die Zahl der Todesfälle, die auf die Maßnahmen der Lockdown-Politik zurückzuführen sind, die Zahl der durch den Lockdown verhinderten Todesfälle um ein Vielfaches übersteigt.« Während Müller hier meint, dies sei eine Behauptung, »für die es außerhalb der Corona-Verschwörer-Szene keinen Beleg gibt«
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 , führt Guericke zahlreiche Belege auf.

So heißt es in seinem Urteil: »Es gab [im April 2020] keine epidemische Lage von nationaler Tragweite (§ 5 Abs. 1 IfSG
 ), wenngleich dies der Bundestag mit Wirkung ab 28. 03. 2020 festgestellt hat. Diese Einschätzung ergibt sich bereits allein aus den veröffentlichten Daten des Robert-Koch-Instituts.« Dazu verweist Guericke auf die Situationsberichte des RKI
 , speziell auf das Epidemiologische Bulletin
 Nummer 17/2020, und auf die Angaben zur Intensivbettenbelegung, nach denen im März und April 2020 durchgehend mindestens 40 Prozent der Intensivbetten frei waren. »Am 16. 04. 2020, also zwei Tage vor dem Erlass der Verordnung, wurden 501 Intensivbetten als belegt gemeldet, davon 56 mit COVID
 -19-Patienten. Dem standen 528 (!) freie Betten gegenüber.« Dann verweist er auf die Sterbestatistik, spricht die Unrichtigkeit und die eklatanten Übertreibungen in den verbreiteten Schreckensszenarien an und kommt danach zu dem einzig möglichen Schluss: »Da nach allem keine Situation bestand, die ohne einschneidende Maßnahmen zu ›unvertretbaren Schutzlücken‹ geführt hätte, [ist die Kontaktbeschränkung] wegen Verstoßes gegen die Anforderungen der Wesentlichkeitslehre verfassungswidrig.«

Guericke begründet ausführlich, weshalb die schwerwiegenden Kontakteinschränkungen einen Verstoß gegen die Unantastbarkeit der Menschenwürde darstellen, und geht dabei auch auf die wohl gute Absicht des Gesetzgebers ein. Er unternimmt eine 
 mustergültige Verhältnismäßigkeitsprüfung, von der sich andere Gerichte eine dicke Scheibe abschneiden können. Und er geht vor allem auf die massiven Auswirkungen des Lockdowns ein, die von anderen Gerichten unbefriedigenderweise (und meines Erachtens auch unzulässigerweise) vollkommen ausgeblendet werden. Bei der Betrachtung der Kollateralschäden und Folgeschäden verweist der Amtsrichter vor allem auf die umfangreichen Arbeiten des Mediziners Matthias Schrappe und des Rechtswissenschaftlers Dietrich Murswiek
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 , die zu diesen Themen komplex und fundiert Stellung bezogen hatten. Folgerichtig kommt Guericke zu der Schlussbeurteilung:

»Das Wort ›unverhältnismäßig‹ ist dabei zu farblos, um die Dimension des Geschehens auch nur anzudeuten. Bei der von der Landesregierung im Frühjahr (und jetzt erneut) verfolgten Politik des Lockdowns, deren wesentlicher Bestandteil das allgemeine Kontaktverbot war (und ist), handelt es sich um eine katastrophale politische Fehleinschätzung mit dramatischen Konsequenzen für nahezu alle Lebensbereiche der Menschen, für die Gesellschaft, für den Staat und für die Länder des Globalen Südens.«

So weit die Ausführungen aus dem Urteil, die die politische Dimension des Sachverhalts beleuchten – und das ist durchaus ein entscheidender Teilaspekt, denn ein Richter, der entscheiden soll, ob er jemanden wegen einer Tat verurteilen oder freisprechen soll, der muss sich Gedanken machen, ob die Gesamtumstände überhaupt eine Sanktion rechtfertigen. Ich will kurz die fünf wichtigsten Argumente des Richters erläutern.

1) Das Infektionsschutzgesetz enthielt in § 73 bei Zuwiderhandlungen einige Bußgeldfolgen. Dabei wird zwischen Zuwiderhandlungen gegen vollziehbare Anordnungen, also Einzelverwaltungsakte und Allgemeinverfügungen, und Zuwiderhandlungen gegen 
 Rechtsverordnungen unterschieden. Da § 32 Absatz 1 IfSG
 erst nach der Gesetzesänderung am 27. März 2020 als Ermächtigungsgrundlage in den Katalog des § 73 Absatz 1 Nr. 24a IfSG
 aufgenommen wurde, konnte zum Zeitpunkt des Erlasses der Verordnung am 26.  März 2020, also einen Tag davor, nur eine Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anordnung, die hier aber nicht vorlag, als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Dies war erst ab dem 28. März 2020 möglich. Man sieht, was passiert, wenn der Verordnungsgeber selbst offenbar den Überblick aufgrund zu vieler und zu schneller Änderungen verliert.

2) Die Verordnung vom 26. März 2020 wurde von einem nicht ordnungsgemäß ermächtigten Verordnungsgeber erlassen. Durch § 32 Satz 1 IfSG
 werden die Landesregierungen ermächtigt, solche Rechtsverordnungen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen. Auch die Übertragung auf andere Stellen ist möglich. In Thüringen geschah genau dies, die Landesregierung übertrug die Ermächtigung auf das Gesundheitsministerium. Gemäß Artikel 80 Absatz 1 Satz 3 Grundgesetz ist aber beim Erlass einer Rechtsverordnung die Rechtsgrundlage anzugeben, das nennt man Zitiergebot. Genau dies wurde aber hier missachtet, sodass dies zur Nichtigkeit des § 7 ThürIfSG
 ZustVO
 führt, wie der Thüringer Verfassungsgerichtshof entschied,
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 was wiederum die Folge hat, dass die Zuständigkeit nicht wirksam auf das Gesundheitsministerium übertragen wurde. Entsprechend ist die vom Gesundheitsministerium erlassene Verordnung vom 26. März 2020 verfassungswidrig.

3) Das dritte Argument betrifft die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage selbst, also den § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG
 , der zusammen mit § 32 Satz 1 IfSG
 die Basis für die Kontaktbeschränkungen bildet. Der Richter sagt hier, diese Ermächtigungsgrundlage sei unwirksam, weil sie nicht den Anforderungen des Parlamentsvorbehalts beziehungsweise der Wesentlichkeitsdoktrin genüge. Hier geht die Argumentation tief in das Verfassungsrecht. Und hier muss ein Richter nun 
 prüfen, ob am fraglichen Tag, hier am 26. März 2020, überhaupt eine Situation bestanden hat, die so weitreichende Eingriffe wie im Falle eines Kontaktverbots überhaupt hätte rechtfertigen können. Während alle übrigen Gerichte landauf, landab bis heute diesen Umstand einfach annehmen, ohne ihn zu prüfen, macht Guericke das einzig Richtige: Er schaut ganz genau hin und prüft. Sein Resümee: Es gab am 26. März 2020 keine epidemische Lage von nationaler Tragweite.

4) Sein viertes Argument lautet: Ein Ansammlungsverbot für den öffentlichen und private Raum und ein allgemeines Kontaktverbot verletzen die in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz garantierte Menschenwürde, zumal dies unabhängig davon gelte, ob der oder die Betreffende mit SARS
 -C
 oV
 -2 infiziert und ansteckend oder auch nur ansteckungsverdächtig sei. Auch zur Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitssystems hält der Richter das allgemeine Kontaktverbot nicht für menschenwürdekonform. Hier müsste der Staat schon nachweisen, dass nur diese Maßnahme infrage komme und dass zuvor alle übrigen Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine freiwillige Kontaktreduzierung, ausgeschöpft worden seien. Erforderlich seien außerdem eine evidenzbasierte Beurteilung und ein entsprechender Nachweis durch staatliche Stellen. (Ich möchte hinzufügen: durch unabhängige Stellen, also gerade nicht staatliche Behörden.)

5) Das fünfte und letzte Argument betrifft die Verletzung des Grundrechts der Allgemeinen Handlungsfreiheit gemäß Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Hier setzt Guericke hilfsweise zu seiner umfassenden Verhältnismäßigkeitsprüfung an, die er an sich nicht mehr benötigt, da nach seiner Auffassung bereits mit Argument zwei und drei die Fallprüfung hätte beendet werden können. Bereits mit diesen beiden Argumenten steht die Verfassungswidrigkeit fest. Die anschließende Verhältnismäßigkeitsprüfung lenkt aber den Fokus noch einmal auf einen zusätzlichen Aspekt, nämlich die zuvor bereits angesprochenen Kollateral- und Folgeschäden, und räumt mit vielen Scheinargumenten für die Richtigkeit der Maßnahmen auf, die hier nicht 
 eingehend erörtert werden sollen. Nur so viel: Nach Guerickes Verhältnismäßigkeitsprüfung ist von der staatlichen Hygieneargumentation nicht mehr viel übrig.

Natürlich hat sich eine Zweite Instanz mit dem Urteil des Weimarer Amtsrichters vom 11. Januar 2021 befasst. Das OLG
 bestätigte die rechtliche Würdigung des AG
 Weimar in allen wesentlichen Punkten, verwarf daher die Rechtsbeschwerde und legte die Kosten der Staatskasse auf.

62


 Allerdings konnten sich die OLG
 -Richter einen Seitenhieb auf Guericke nicht verkneifen und waren zudem darauf bedacht, sich selbst hygienisch reinzuwaschen, um nur ja nicht selbst in den Ruch der Coronaleugnung zu kommen. So formulierte man am Ende: »Die für seine rechtliche Würdigung insgesamt maßgebliche Einschätzung des Tatrichters, dass am 18.04.2020 […] weder in Deutschland im Ganzen betrachtet, noch in Thüringen eine epidemische Lage bestand […], wird vom Thüringer Verfassungsgerichtshof zu Recht nicht geteilt.«

In einem Gespräch, das ich mit Matthias Guericke führte, sagte dieser in der Rückschau, dass es für ihn durchaus etwas seltsam gewesen sei, so ins Rampenlicht gerückt zu werden. »Das hat mich schon überrollt, man ist es ja als Richter nicht gewohnt, sondern macht nur seine Arbeit.« Interviewanfragen habe er abgelehnt, als Richter kommentiere man sein eigenes Urteil nicht. Unter Richterkollegen habe er nur Schweigen vernommen. »Dass insgesamt bei dem Thema kein offener Diskurs zugelassen werden durfte oder konnte, das wird wohl von anderen bestritten werden. Aber es ist doch so«, meinte Guericke. Auf jeden Fall hätten ihn nach dem Urteil Hunderte Briefe und Postkarten erreicht, ihm sei für sein geradliniges Urteil gedankt worden, auch zahlreiche Blumensträuße seien am Gericht für ihn abgegeben worden. »Die Menschen wollten einfach Danke sagen, besorgt um den Rechtsstaat.«

Einfacher ist es für Matthias Guericke nicht geworden seither, aber seine Tätigkeit kann er ungehindert ausführen. Zwei Strafanzeigen 
 gegen ihn löste sein Urteil aus, beide sind inzwischen eingestellt worden. Mit der Einstellung habe er fest gerechnet. »Sonst wären wir wirklich in einem anderen Land«, sagt er. Ein Disziplinarverfahren läuft noch, eingeleitet von seiner Dienstvorgesetzten, der Direktorin des Amtsgerichts. Von dieser Seite ist Dank für eine ordentliche Arbeit in der Rechtsprechung wohl am wenigsten zu erwarten.

UNTER FREIEM HIMMEL

Während der Corona-Pandemie reiste im Herbst 2020 ein Bus durch Deutschland, um die Menschen über die wahren Corona-Fakten aufzuklären. Der Anwalt Ralf Ludwig, der Arzt Dr. Bodo Schiffmann sowie die Unternehmer Wolfgang Greulich und Samuel Eckert versammelten vor dem auf Plätzen haltenden Bus insgesamt Zehntausende interessierter Menschen. Aufklärung in Zeiten der Pandemie war und ist rar, die Bustour brachte den Menschen aber nicht nur Informationen, sondern vor allem auch Hoffnung und Mut. Die, die nicht vor Ort sein konnten, lauschten einer Live-Übertragung und hofften mit den vier mutigen »Buskettieren«, dass auch diese Versammlung friedlich verlaufen möge.

Aber die Bustour zog auch Probleme an, mehr als einmal kam es zu Störungen durch die Polizeikräfte. So zum Beispiel am 17.  November 2020, wo auf dem Volksfestplatz in Murnau unter freiem Himmel die Versammlung zum Thema »Aufklärung zum Thema Corona-Fakten« stattfand, bei der Wolfgang Greulich der Anmelder und Leiter der Veranstaltung war.
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 Die Versammlung selbst war durch Bescheid des Landratsamts Garmisch-Partenkirchen vom 16. November 2020 genehmigt worden. Als Auflage wurde eine Begrenzung auf 500 Personen und eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung »ab Betreten der Versammlungsfläche, während der Versammlung und bis zum Verlassen der Versammlungsfläche« angeordnet. Als Wolfgang Greulich seine Rede hielt, geschah Folgendes:


 »In Kenntnis der Beschränkungen forderte der Angeklagte im Rahmen einer von ihm gehaltenen Rede auf der durchgeführten Versammlung sämtliche Teilnehmer dazu auf, ihre Maske abzulegen und äußerte hierbei wörtlich Folgendes: ›So bitten wir als Zeichen des Widerstandes die Maske abzusetzen und dann schauen wir mal, was hier passiert!‹«
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Ein Großteil der in ausreichendem Abstand zueinander stehenden circa 360 Teilnehmer setzte daraufhin die Maske ab. Das Gericht sah sich die Videoaufnahmen an, die von jedem Stopp der Bustour vorliegen. Dabei war festzustellen, dass Wolfgang Greulich ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, bei diesem »Zeichen des Widerstandes« auf die geforderten Mindestabstände zu achten. Nach etwa zwei Minuten forderte er zudem die Anwesenden auf, die Masken wieder aufzusetzen, nachdem die anwesende Polizeileitung die Auflösung der Versammlung angedroht hatte.

Das Amtsgericht vernahm den Beamten, der den Genehmigungsbescheid verfasst hatte, und erfuhr, dass dieser von der aktuellen Auslastung der Intensivstationen mit COVID
 -19-Patienten vor Ort nicht die geringste Ahnung hatte. Das Gericht rechnete selbst nach, wie die Inzidenzsituation am 17. November 2020 aussah. Und stellte fest, dass man kaum eine Chance hatte, auf einen Infizierten zu stoßen.

»Nach dem Lagebericht des Robert-Koch-Instituts vom 17. 11. 2020 lag die 7-Tage-Inzidenz an diesem Tag bayernweit bei 173. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen lag die 7-Tage-Inzidenz am 17. 11. 2020 bei 127. Bundesweit ging das Robert-Koch-Institut mit Lagebericht vom 17. 11. 2020 davon aus, dass zum damaligen Zeitpunkt 272.700 aktive Covid-19-Fälle zu verzeichnen waren. Bei einer Gesamteinwohnerzahl der Bundesrepublik Deutschland von rund 83 Millionen bedeutet dies, dass zum damaligen Zeitpunkt auf 1.000 Einwohner gerade mal 3 Personen fielen, die nachweislich mit dem Covid-19-Virus 
 infiziert waren. Diese Personen mussten sich aber nach den gesetzlichen Bestimmungen ohnehin in häuslicher Quarantäne befinden, sodass das Antreffen einer solchen Person auf einer Versammlung äußerst unwahrscheinlich war.«

Ich frage mich, warum haben nicht alle Gerichte so detailliert geprüft? Und das Gericht hörte einen Sachverständigen, Prof.  Gerhard Scheuch, einen der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Aerosolforschung.
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 Scheuch erklärte, dass sich aufgrund von Untersuchungen zu Infektionsketten in der Wissenschaft die Erkenntnis durchgesetzt habe, dass die Infektion mit dem COVID
 -19-Virus im Wesentlichen ein Phänomen von Innenräumen sei und unter freiem Himmel nahezu keine Ansteckungen auftreten würden. Er könne zwar nicht mit letzter Gewissheit ausschließen, dass auch im Freien eine Ansteckung möglich sei, zumal dann, wenn sich Personen für längere Zeit unmittelbar dicht gegenüberstehen und hierbei beim Sprechen, Niesen oder Husten winzige aerosole Viruspartikel durch die Atemluft ausstoßen. Insgesamt bestehe aber für eine Ansteckung unter freiem Himmel allenfalls eine äußerst geringe Wahrscheinlichkeit. Scheuch gab zudem an, dass entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse bereits im November 2020 vorlagen, und äußerte sein Unverständnis darüber, dass die insoweit maßgeblichen Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung nicht bereits viel früher bei dem Erlass von Gesetzen und Rechtsverordnungen durch die politischen Entscheidungsträger berücksichtigt worden seien.

Mit diesen Informationen im Gepäck stellte das Amtsgericht eine Verhältnismäßigkeitsprüfung an, und dabei ereignete sich Erstaunliches. Das Gericht zitierte zunächst Textpassagen anderer Urteile, es begann also damit, dass der Artikel 8 Grundgesetz die Freiheit der Versammlung schütze, stellte fest, dass die Auflage zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes eine Beschränkung der Versammlung darstelle, und hielt dann den zweifellos vorliegenden Verstoß des Versammlungsleiters gegen die Auflage fest. Dann aber machte das 
 Gericht einen gedanklichen Halt und fragte: War die Maßnahme gegen die Versammlung oder gegen einen einzelnen Teilnehmer denn rechtmäßig? Denn nur wenn die Rechtmäßigkeit einer Maßnahme festgestellt worden ist, kommt auch eine Bestrafung wegen versammlungsbezogener Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten in Betracht.
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Diese Frage habe ich kaum ein anderes Gericht stellen sehen. Doch genau dies ist zu fragen, es kann nicht einfach stillschweigend davon ausgegangen werden, das, was die Behörden tun, das wird schon seine Richtigkeit haben. Genau dieser Punkt ist es, der uns Anwälten während der Corona-Krise so bitter aufstößt, nämlich dass die meisten Gerichte an dieser Stelle der Prüfung ihre Arbeit eingestellt, ja verweigert haben und wie zum Trotz gegen die unliebsam freiheitssuchend auftretenden Kläger, Antragsteller, Betroffenen und Angeklagten einfach blind weitergeurteilt haben, ihr Vorurteil gegen Corona-Maßnahmengegner pflegend und ihr Image als staatstreue Bedienstete genießend.

Wie eklatant anders es tatsächlich geht, führt das Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen vor.

»Eine verfassungskonforme Auslegung gebietet jedoch, die Rechtmäßigkeit der Anordnung wegen der Bedeutung der Versammlungsfreiheit gemäß Artikel 8 Absatz 1 GG
 als ungeschriebene objektive Bedingung der Strafbarkeit zu verstehen.«

Ein Satz wie in Stein gemeißelt. Voraussetzung sei ferner, dass zum Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung erkennbare Umstände vorlägen, aus denen sich eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ergebe. Als Grundlage der Gefahrenprognose seien konkrete und nachvollziehbare tatsächliche Anhaltspunkte erforderlich, bloße Vermutungen reichten nicht aus. Dann wird auf die bekannte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Bezug genommen.
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 Eine Gefahr sei nur dann unmittelbar gegeben, 
 wenn ein Schaden mit hoher Wahrscheinlichkeit, das heißt fast mit Gewissheit, zu erwarten sei.
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 Genau dies aber verneint das Amtsgericht und verweist – mein Herz geht auf, wenn ich es lese – auf die »Brokdorf«-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Versammlungsrecht.
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 Darin hat das höchste deutsche Gericht die herausragende Bedeutung der Versammlungsfreiheit als wesentliches und unentbehrliches Funktionselement eines demokratischen Gemeinwesens hervorgehoben.

Zwar verfolge die Anordnung der Maskenpflicht einen legitimen Zweck und sie sei auch nicht völlig ungeeignet. Dazu reiche es nämlich schon aus, dass die Maßnahme zur Zweckerreichung beitrage. Da aber für eine Ansteckung unter freiem Himmel fast kein Risiko bestehe und der Eintritt eines Schadens eben nicht fast mit Gewissheit zu erwarten sei, sei die Beschränkung der Versammlung durch die angeordnete Maskenpflicht jedenfalls nicht mehr angemessen.

Besonders schön ist der Schluss des Urteils:

»[…] auch wäre es unzulässig, ein bewusstes Ignorieren der Befolgungsbereitschaft der Mindestabstände allein aus der kritischen Haltung der Teilnehmer gegenüber den Corona-Maßnahmen abzuleiten. Mit einer solchen Pauschalargumentation könnten nämlich aus Behördensicht nahezu beliebig Beschränkungen der Versammlungsfreiheit gerechtfertigt werden, wenn der Gegenstand der öffentlichen Meinungsbildung nur die kritische Auseinandersetzung mit solchen Maßnahmen wäre. Der Ausdruck verschiedener Meinungen zum Umgang mit dem Corona-Virus ist durch die Meinungs- und Versammlungsfreiheit aber gerade gewährleistet und elementarer Bestandteil einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft.«

Wolfgang Greulich also wurde freigesprochen. Und an der Urteilspraxis der übrigen Gerichte änderte sich: nichts. Trotzdem, es 
 bleibt ein wichtiges Urteil, denn hier hat ein Gericht den anderen gezeigt, wie es geht.

PRAXIS- UND HAUSDURCHSUCHUNGEN BEI ÄRZTEN

Viele Menschen sind im Laufe der vergangenen zwei Jahre in Kontakt mit Polizei und Justiz gekommen, die bisher nicht das Geringste mit diesen Behörden zu tun hatten. Eine Gruppe, die es ganz besonders hart getroffen hat, sind die Ärzte.

Bekanntes Beispiel ist Bodo Schiffmann, wie er hatten auch andere Ärzte im Laufe der vergangenen zwei Jahre Besuch von der Polizei. Es fing mit den Maskenbefreiungsattesten an und ging mit den Impfunverträglichkeitsbescheinigungen (IUB
 ) hinsichtlich einer Corona-Impfung weiter, vor allem im Pflege- und Gesundheitssektor relevant, nachdem man dort die Nachweispflicht eingeführt hat.

Der Vorgang ist immer der gleiche, ein Patient sucht einen Arzt auf, dieser macht sich ein Bild vom Gesundheitszustand des Patienten und stellt im Falle eines entsprechenden Befundes ein ärztliches Attest aus. Ärzten kommt meiner Überzeugung nach eine eigenständige Beurteilungskompetenz hinsichtlich gesundheitlicher Zustände von Patienten zu. Ein auf dieser Basis ausgestelltes ärztliches Attest bleibt ein richtiges. Ein unrichtiges Attest ist denklogisch nur möglich, wenn der Arzt positiv weiß, dass er nun etwas Unrichtiges bestätigen wird, und es gleichwohl tut. In allen anderen Fällen stellt er immer ein richtiges Attest aus, er mag sich dabei fachlich täuschen oder nicht.

Viele renommierte Ärzte hatten dennoch Haus- und Praxisdurchsuchungen, die in allen mir bekannten Fällen einen maximalen staatlichen Übergriff und ein maximales Staatsversagen darstellten. Für eine Hausdurchsuchung braucht es den Antrag eines Staatsanwalts, die richterliche Anordnung eines Amtsrichters und einen Trupp von Polizisten, die das Ganze ausführen. Kommt es nun zu einer Hausdurchsuchung, so haben diese drei Stellen hintereinander versagt. 
 Am tragischsten ist dabei die Rolle des Richters, denn spätestens dieser hat zu erkennen, dass ein lapidares Maskenbefreiungsattest in keinerlei Verhältnis zum Schaden einer Haus- und vor allem Praxisdurchsuchung steht.

Ich habe mich früh gegen diese Form der Einschüchterung gewandt und meine Freunde von den Ärzten für Aufklärung e. V. anwaltlich und kommunikativ unterstützt, allen voran Dr. Walter Weber, daneben die Ärzte der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e. V.
 , insbesondere Dr. Ronald Weikl, und natürlich die Ärzte stehen auf e. V.
 , in erster Linie Rolf Kron und Dr. Carola Jarved-Kistel. Diese Ärzte haben dem Hippokratischen Eid und dem Genfer Gelöbnis entsprechend gehandelt und wollten das Beste für ihre jeweiligen Patienten, nämlich deren Gesundheit. Hieraus einen gar strafrechtlichen Vorwurf zu konstruieren, ist sowohl absurd als auch eine massive Verletzung der geschützten Patient-Arzt-Beziehung, die sich durch eine besondere Vertraulichkeit auszeichnet und jeglichen staatlichen Eingriffen entzogen sein muss.

Nie zuvor waren solche Maßnahmen gegenüber Ärzten ergriffen worden, schließlich gefährden sie die Vertraulichkeit des Patienten-Arzt-Verhältnisses und schädigen das ärztliche Ansehen.

Im Zuge von Ermittlungen wollte die Staatsanwaltschaft Hannover eine solche Praxisdurchsuchung bei einem Arzt in Hamburg durchführen. Er hatte für einen Patienten eine Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt. Beantragt die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbefehl, so muss dieser Antrag vom Amtsgericht geprüft werden. Hier hatte das Amtsgericht aber Bedenken und erließ den beantragten Durchsuchungsbeschluss nicht.
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 Über die sich hier anschließende Beschwerde der Staatsanwaltschaft hatte dann das Landgericht Hannover zu entscheiden, das den Antrag ebenfalls ablehnte. Begründung: es liege bereits kein Anfangsverdacht einer Straftat vor. Das bisher einzige Indiz, die Anwesenheit des Arztes und desjenigen, der das Attest bei der Polizei vorgezeigt 
 hat, auf einer »Querdenkerdemo«, reiche nicht aus. Auch Presseberichte, in denen der Arzt als »Impfgegner« und »Querdenker« bezeichnet wurde, könnten den Verdacht nicht auslösen. Eine Durchsuchung einer Arztpraxis stelle einen erheblichen Eingriff dar, für den die vorliegenden Indizien keinen ausreichend starken Rechtfertigungszusammenhang schafften.

Das Landgericht führte weiter aus, das Amtsgericht habe zu Recht darauf hingewiesen, dass bei einer Durchsuchung eine Vielzahl von Patientinnen und Patienten und deren Daten aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich betroffen sein könnten. »Etwaige irreparable Folgen für den Betroffenen durch eine möglicherweise besonders negative Presseberichterstattung und eine damit einhergehende Stigmatisierung nebst möglichen beruflichen Folgen dürfen mit Blick auf die hier konkret vorgeworfene Straftat nicht außer Betracht bleiben.« Und noch ein wichtiges Detail entschied das Landgericht: Handschriftliche Atteste lassen nicht automatisch den Rückschluss zu, sie seien aus Gefälligkeit oder »aus ideologischen Gründen grundlos« erteilt worden.

Eine Durchsuchung von Wohnungs- und Praxisräumen und die nachfolgende Rufschädigung sind traumatisierende Erlebnisse. An dieser Stelle sei exemplarisch die Geschichte von Rolf Kron aus Kaufering wiedergegeben, der durch die Maßnahmen, zumindest vorläufig, seine komplette Existenz als praktizierender Mediziner hat aufgeben müssen. Bis die gerichtlichen Entscheidungen getroffen und rechtskräftig sind, dürfte noch Zeit vergehen. Inzwischen aber ist der gute Ruf des Arztes auf jeden Fall ruiniert.


»
 Hier meine Geschichte. Im März 2020 habe ich mein erstes Interview gegeben. Ich stellte Vergleiche zwischen der Schweinegrippe und der sich in China ausbreitenden Corona-Epidemie an und verwies auf die Hintergründe dieser von langer Hand geplanten Pandemien. Daraufhin erntete ich schon einen großen ›Shitstorm‹ über die Medien, der meinen Ruf erheblich 
 schädigte. In der Zwischenzeit setzten dann immer mehr zum Teil völlig unsinnige Maßnahmen zum Infektionsschutz ein.



Bei der Verordnung der Maskenpflicht, vor allem bei Kindern, war für mich als Arzt die ›rote Linie‹ überschritten. Da sich immer mehr Patienten bei mir meldeten und ihre Beschwerden äußerten, stellte ich für meine Patienten Atteste aus, die ihnen bescheinigten, aus gesundheitlichen Gründen keine Masken tragen zu können. Ähnlich wie Hunderte und Aberhunderte Ärzte in Deutschland wurde auch ich nun verdächtigt, ein sogenannter ›politisch motivierter Straftäter‹ zu sein, nur weil ich meinen ärztlichen Auftrag ernst nahm und angefangen hatte, diese Maskenbefreiungsatteste auszustellen. Wir Ärzte im Widerstand bekommen einer nach dem anderen Razzien, Berufsverbote, Kontensperrungen bei unseren jahrelangen Hausbanken und Kündigungen. Die Presse tut ein Restliches dazu.



So war es auch bei mir. Am 13. 1. 2021 stürmte in der Früh um 6 Uhr ein circa 30-köpfiges Polizeieinsatzkommando mein Haus und meine Praxis. Zeitgleich wurde meine Sekretärin besucht. Später auch meine frühere Gehilfin und mindestens sechs meiner Patienten. Gerade für Familien mit Kindern stellt so eine Razzia mit schwer bewaffneten, schwarz vermummten Polizisten ein großer Schock dar. Man forderte vor Ort eine Pfändungssumme von 32.000 Euro und nahm mir meine Computer, Handys, Festplatten, Steuerordner und Patientenakten weg. Im April wurde die Pfändungssumme auf 145.000  Euro erhöht und mir ein Berufsverbot durch die Staatsanwaltschaft erteilt, ohne dass es eine Verhandlung oder Anhörung gegeben hätte. Wieder leistete die Presse ganze Arbeit, meinen Ruf weiter zu demontieren. Mein Anwalt konnte nach dreizehn Wochen das Berufsverbot rückgängig machen, es blieb aber bei einem Verbot, Maskenbefreiungsatteste auszustellen.



 Da bei manchen meiner Kollegen inzwischen erneut Razzien durchgeführt wurden, überkam mich die Angst vor weiteren Besuchen der Raubritter der Regierung. Eine weitere Traumatisierung wollte ich meiner Familie und mir nicht mehr zumuten, deshalb meldete ich mich krank und berufsunfähig.



Nach circa elf Monaten konnte ich durch den Verkauf einer Immobilie meine Konten wieder freischalten lassen und die Pfändungssumme hinterlegen. Inzwischen, nach gut einem Jahr, rechtzeitig zu Weihnachten, teilte mir die Staatsanwaltschaft die Verfahrenseröffnung mit. 117 Zeugen sollen nun an zehn bis zwölf Prozesstagen verhört werden. Wie gegen Schwerstverbrecher geht der Staat gegen Ärzte vor, die – ihrer Berufsordnung folgend – sich schützend vor Patienten stellen.«



 
ARBEITSRECHT



POLITISIERTES ARBEITSRECHT

Fast in gleicher Weise wie die Kinder in den Schulen hatten es auch Arbeitnehmer in ihren Unternehmen mit einer Vielzahl von Regeln zu tun, die sich zudem immer wieder änderten. Für die Arbeitsrechtler unter den Anwälten war es nur eine Frage der Zeit, bis auch diesbezügliche Fälle vor den Gerichten in Erscheinung treten würden. Ich bin erstaunt, wie lange es nicht
 vor den Arbeitsgerichten zu einer wahren Flut von Verfahren rund um Corona kam, wie lange Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer es »betrieblich« ausgehalten haben, ohne Rechtsstreit die Dinge des täglichen Arbeitslebens vor Ort zu regeln. Natürlich gab es schon vereinzelt Fälle, die die Arbeitsgerichte beschäftigten, doch nach meiner persönlichen Wahrnehmung traten erst im Sommer 2021 immer öfter Konflikte auf, die sich nicht mehr innerbetrieblich lösen ließen.


 Ich beschränke mich hier auf drei exemplarische Fälle, von denen mir mein Anwaltskollege Tobias Gall berichtet hat, und auf zwei weitere aus meinem Umfeld. Ich mache seit 27 Jahren Arbeitsrecht, noch nie habe ich so etwas erlebt, wie augenblicklich. Die Fälle zeugen von einer Verrohung der Sitten im Arbeitsumfeld. Und man kommt nicht umhin zu erkennen, dass Arbeitgeber ganz offensichtlich Corona ausnutzen, um sich von Mitarbeitern leicht trennen zu können. Jedes Mittel scheint recht, um Leute loszuwerden. Am Job aber hängen vielfach Familien und Existenzen – um so verwerflicher, Corona als Druckmittel zur Gehorsamsdurchsetzung zu nutzen.


Fall eins:
 Ein Angestellter eines Unternehmens hatte im Intranet der Firma unter der Rubrik »Marketplace« und der Unterrubrik »Veranstaltungshinweise« einen Post platziert, in dem er auf die Demonstration am 29. August 2020 am Großen Stern in Berlin aufmerksam machte. Darin hatte er sinngemäß geschrieben: »Nehmt doch teil!«, ohne jede weitere politische Botschaft. Nach einer halben Stunde, ohne dass jemand auf ihn zugekommen war, besann er sich und dachte, das bewirkt eh nichts, ich bekomme nur Ärger mit der Geschäftsführung. Diese aber hatte bereits davon erfahren. Nachdem sie die Zustimmung des Betriebsrats eingeholt hatte, wurde ihm fristlos gekündigt. Die Kündigungsschutzklage ging vor das Arbeitsgericht Regensburg, das die fristlose Kündigung für berechtigt hielt. In der Begründung hieß es, dass in den Nutzungshinweisen für das Intranet klar formuliert sei, dass es sich um eine reine Verkaufsplattform handle. Die Unterrubrik »Veranstaltungshinweise« hat das Arbeitsgericht dabei ignoriert. Die Entscheidung wurde vom Landesarbeitsgericht München in der zweiten Instanz bestätigt.


Fall zwei:
 Darin geht es um die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Ein Mitarbeiter einer Firma, die sich um Wartung und Reparatur von Sendemasten kümmert, hatte schon seit vielen Jahren, also auch vor Corona, seinen Arbeitsplatz zu Hause. Dort erhielt er per Mail die 
 Serviceaufträge und auch die Ersatzteile wurden ihm nach Hause geschickt. Von dort aus ist er dann zu den Sendemasten gefahren, um Reparaturarbeiten durchzuführen, und anschließend wieder nach Hause zurückgekehrt. Am 24. November 2021 wurde er von seinem Arbeitgeber aufgefordert, sich täglich zu testen. Er antwortete, dass erstens ein Sendemast und auch der Betrieb keine Arbeitsstätten im Sinne von § 28b IfSG
 seien und dass er zweitens nur im Freien unterwegs und dann wieder in seiner Wohnung sei. Da er zudem niemandem begegnete, stellte er die Frage, warum er sich testen solle. Daraufhin bekam er im Tagesabstand zwei Abmahnungen und dann eine fristlose Kündigung (mit der Option, diese in eine ordentliche umzuwandeln).


Fall drei:
 Ein seit 1987 und schon zu VEB
 -Zeiten in Ost-Berlin tätiger Straßenbahnfahrer sollte nach dem 24. November 2021 einen täglichen Test vorweisen. Auch er machte geltend, dass die Straßenbahn und dort der Fahrerplatz keine Arbeitsstätte im Sinne des Infektionsschutzgesetzes sei, weil physische Kontakte sehr wohl ausgeschlossen werden können, und darum verweigere er als Ungeimpfter die tägliche Testung. Daraufhin wurde er mündlich verwarnt, war dann länger krank, wurde nach Rückkehr wieder bedrängt und in der Woche um den 14. März 2022, rund eine Woche vor dem Außerkrafttreten des § 28b IfSG
 , bekam er dann die ordentliche Kündigung, wie als Quittung für seine dauernde Verweigerungshaltung. Das ist arbeitsrechtlich der befremdlichste Fall, schon weil es im Arbeitsrecht immer um Prognoseentscheidungen für die Zukunft geht. Und so hätte man hier fragen müssen, wird das Arbeitsverhältnis Belastungen in der Zukunft erfahren, und das ist hier eben gerade nicht der Fall, nachdem klar war, dass die belastende 3G-Vorschrift in wenigen Tagen auslaufen würde.


Fall vier:
 Ein Servicetechniker, der im Außendienst an medizintechnischen Anlagen in Kliniken und Arztpraxen Wartungs- und 
 Reparaturarbeiten vornimmt, macht diesen Job seit 30 Jahren, ohne Beanstandungen. Bereits einige Zeit vor dem 15. März 2022 schrieb der Arbeitgeber seine Kunden an und teilte ihnen freudig mit, bei ihm seien nur noch Geimpfte beschäftigt. Als der Techniker ihm mitteilte, dass er ungeimpft sei, sagte der Arbeitgeber, dass er ihn aufgrund seiner Werbemaßnahmen nicht mehr beschäftigen könne, und bot ihm einen Aufhebungsvertrag an. Der Techniker war konsterniert und lehnte ab, der Streit dauert aufgrund der dann erfolgten Kündigung an.

Ein Fall fünf
 sei noch angeführt, weil er in drastischer Weise deutlich macht, in welchem Maß die Politik Einzug ins Arbeitsleben gehalten hat.
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 Ein Arbeitnehmer hatte sich in seiner Freizeit über die geltenden Corona-Maßnahmen lustig gemacht, indem er ein Selfie von sich und fünf weiteren Männern per WhatsApp
 verschickte. Das Foto zeigt die Männer in enger Runde auf dem Boden sitzend beim Kartenspiel, dazu der Text »Quarantäne bei mir« sowie ein Tränen lachendes Smiley. Zum Zeitpunkt des Versands der Nachricht galten umfangreiche Kontaktbeschränkungen, so unter anderem das Verbot, sich mit mehr als zwei Personen außerhalb des eigenen Hausstands zu versammeln.

Der Arbeitgeber, der ebenfalls die WhatsApp
 -Nachricht erhalten hatte, sprach daraufhin die fristlose Kündigung aus. Er hatte erst kurz zuvor eine Betriebsversammlung zu COVID
 -19 und Sicherheitsbestimmungen abgehalten, um seine 25 Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen.
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 Der Techniker klagte gegen die Kündigung, der zudem keine Abmahnung vorangegangen war. Er trug vor, es habe sich doch nur um einen Scherz gehandelt, außerdem sei das Foto Anfang März entstanden, als die Corona-Maßnahmen noch nicht gegolten hätten. Der Arbeitgeber machte wiederum geltend, dass die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar sei, denn er müsse davon ausgehen, dass der Techniker die angeordneten Maßnahmen weder ernst nehmen noch sich daran halten werde.


 Die Frage ist hier, inwieweit das private Verhalten eines Mitarbeiters in das Arbeitsverhältnis hineinwirken kann. Kann dies sogar das Vertrauen des Arbeitgebers so weit zerstören, dass es eine fristlose Kündigung rechtfertigt? In diesem Fall einigten sich die Parteien auf einen Vergleich, aber der Arbeitnehmer verlor am Ende doch seinen Job. Ich meine, ein außerdienstliches Verhalten kann nicht so weit in das Arbeitsverhältnis eingreifen. Was der Arbeitnehmer in seiner Freizeit tut – ob er auf Demonstrationen geht, ob er Selfies in Kanälen postet –, all das ist seine Privatsache.

IM NAMEN DES VOLKES

Kann ein einmaliges Nicht-Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ohne vorherige Abmahnung eine fristlose Kündigung rechtfertigen? Fälle dieser Art sind nicht selten. Als sich eine Mandantin bei mir meldete, lautete meine Antwort auf die Frage: natürlich nicht. Eine fristlose Kündigung ist immer nur die allerletzte Möglichkeit, vorher muss der Arbeitgeber eigentlich fast immer eine Abmahnung aussprechen. Durch die Abmahnung soll der Arbeitnehmer noch einmal deutlich darauf hingewiesen werden, was er nach dem Arbeitsvertrag tun soll und inwiefern er mit seinem Verhalten gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten verstoßen haben soll. Ebenso unverzichtbar ist die Warnung, dass es bei einem weiteren identischen Verstoß zu arbeitsvertraglichen Konsequenzen bis hin zur Kündigung kommen kann.

Im Fall meiner Mandantin aber hatte der Arbeitgeber ohne vorherige Abmahnung sofort die fristlose Kündigung ausgesprochen. Meine Mandantin, seit sechs Jahren beanstandungslos in der Personalabteilung tätig, war geschockt. Mit den im Betrieb forcierten Hygienemaßnahmen war sie, das ist unbestritten, nicht einverstanden. So hatte sie der Geschäftsleitung in einigen E-Mails mitgeteilt, dass sie die Maskenpflicht nicht für sinnvoll halte und dass sie selbst vom Tragen einer Maske befreit sei. In einer dieser E-Mails schrieb sie 
 unter anderem: »Das Tragen der Maske ist Willkür und hochgradig politisch, um die Angst unter der Bevölkerung weiter aufrechtzuerhalten.« Angesichts des geleakten Strategiepapiers des Innenministeriums
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 , in dem genau das steht, konnte man durchaus dieser Auffassung sein. Des Weiteren teilte sie in einem Schreiben mit:

»Viele Mitarbeiter, die uns im Personalbüro besuchten, habe ich hinter der Maske gar nicht erkannt, dieses Genuschel unter der Maske konnte ich erst recht nicht verstehen. Zu einer offenen Kommunikation gehört ein Gesicht mit der zugehörigen Mimik und Gestik, das macht uns Menschen aus. […] Ich selbst vermied es, meinen Arbeitsplatz zu verlassen, da mein Chef es mir verbot, wenn ich keine Maske trage. Damit entfiel jeglicher persönliche Kontakt meinerseits zu anderen […] Mitarbeitern. […] Den Menschen wurde von der Politik die Maske aufgezwungen, zu einem Zeitpunkt, als die Erkältungswelle längst am Abklingen war. Sie hatte und hat einzig und allein den Zweck, die Bevölkerung daran zu erinnern, dass das Virus immer noch da ist und die Menschen weiterhin im Dauerstress bzw. im Angstmodus gehalten werden.«

Offenkundig wollte der Arbeitgeber sich mit Argumenten nicht befassen. Dass die Mitarbeiterin ihren eigenen Arbeitsplatz im Personalbüro hatte und dort ihre Arbeit getrennt von den übrigen Mitarbeitern verrichten konnte, reichte nicht aus, er kündigte. Zur Begründung wurden drei Begebenheiten angeführt, bei denen die Mandantin keine Maske getragen haben und dabei von ihrem Arbeitsplatz entfernt gewesen sein soll: im Sekretariat, im Empfangsbereich und im Flur, für einen davon gab es einen Zeugen. Mehr als das wurde ihr formal nicht vorgeworfen, aber die ablehnende Haltung meiner Mandantin gegenüber den Hygieneregeln wird die Entscheidung bestimmt maßgeblich beeinflusst haben.


 Die Arbeitnehmerin legte gegen die Kündigung Klage beim Arbeitsgericht in Brandenburg an der Havel ein. Als ich am 1. September 2021 mit ihr gemeinsam im Gericht erschien, war schon fraglich, ob wir ohne Maske überhaupt in den Saal kommen würden. Wir kamen, sogar ohne eine Ansprache, was nicht selbstverständlich ist. Bei der Eröffnung der Verhandlung sagte der Richter, bevor er in den Sachverhalt einsteige, wolle er ein paar allgemeine Bemerkungen machen. Er habe in den Schriftsätzen gelesen, dass es sich bei der Klägerin um eine ausgesprochene Leugnerin der Wirksamkeit von Hygienemaßnahmen handele. Daher sehe er sich veranlasst, sie einmal auf die Gefährlichkeit des Virus hinzuweisen. Und was dann folgte, habe ich so noch nie zuvor in einem Gericht erlebt. Der Richter holte weit aus, er fing bei der Entstehung des Virus in China an, es habe sich ja, »wie man wisse«, durch unsauberes Lebensmittel auf den Menschen übertragen, dann habe es sich »blitzschnell« in Europa verbreitet, dieses Virus sei »brandgefährlich«, die Sterberate sei »gewaltig«, die Krankenhäuser »randvoll« und so weiter. Der ganze Vortrag dauerte über eine halbe Stunde, und als er fertig war, saßen vor uns auf der Richterbank links und rechts des Vorsitzenden zwei verstört dreinblickende Schöffen und in der Mitte ein vor Angst und Erregung geradezu zitternder Mann.

Ich ließ eine gewisse Pause verstreichen und fragte ihn bei meiner erheblich kürzeren Gegenrede unter anderem nur, ob er denn wisse, wie viele Menschen im Krankenhaus am Ort gerade auf der Intensivstation lägen und wie viele davon an Corona erkrankt seien. Er verneinte, antwortete aber wörtlich: »Aber ich weiß, dass die Situation auf der Intensivstation nicht mehr zu bewältigen ist, meine Frau ist selbst Ärztin am Krankenhaus.«

Brandenburg an der Havel hat rund 72.000 Einwohner und verfügt in der Regel über eine Kapazität von 60 bis 70 Intensivbetten. Am 1. September 2021 waren es 69. Davon waren 60 Betten belegt. Allerding war keiner der intensivmedizinisch behandelten Patienten an COVID
 -19 erkrankt …
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 Die sich anschließende Verhandlung über den Fall selbst verlief vonseiten des Richters weitgehend desinteressiert – er hatte sein Pulver verschossen. Eine Beweisaufnahme, also die Anhörung von Zeugen, hielt er nicht für erforderlich, sondern sah die drei Verstöße als gegeben an, wandelte aber die fristlose Kündigung in eine ordentliche Kündigung um. Eine Abmahnung betrachtete das Gericht als entbehrlich, da die Arbeitnehmerin in mehreren Schreiben »unmissverständlich zum Ausdruck gebracht« habe, »dass sie sich nicht und auch zukünftig nicht an eine entsprechende Verpflichtung halten werde. Das Ziel einer Abmahnung, eine Verhaltensänderung herbeizuführen, wäre also nicht eingetreten. Die entsprechende Zukunftsprognose für weitere Pflichtverletzungen lag somit vor.«
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Aus meiner Sicht ist dies eine unzutreffende Behauptung. Eine negative Zukunftsprognose darf nur dann angenommen werden, wenn ein Arbeitnehmer wirklich explizit die zukünftige Verweigerung einer Einhaltung von bestimmten Regeln ausgeschlossen hat oder wenn sein Verhalten sonst eindeutige Hinweise auf eine künftig als sicher anzunehmende Verweigerungshaltung gibt. Es darf aber nicht ausreichen, wenn eine Arbeitnehmerin wie in diesem Fall ihre persönliche Ansicht transparent zum Ausdruck bringt, ohne Ausblicke auf ihr weiteres situativ möglicherweise unterschiedliches Verhalten zu geben. Zudem enthalten ihre Schreiben nur allgemeine Ausführungen zur Corona-Situation, aber keine Aussagen zu ihrem künftigen Verhalten.

Ärgerlich ist auch, dass das Gericht bereits bei Behauptung eines dreimaligen Verstoßes gegen die Maskenpflicht einen wichtigen Grund für eine ordentliche Kündigung nach § 626 Absatz 1 erkannte – ohne jede Beweisaufnahme, ohne Abwägung, ob das Nichttragen einer Maske für sich genommen eine Haupt- oder Nebenpflicht aus dem Arbeitsvertrag oder sogar weder das eine noch das andere sein könnte, und vor allem ohne Abwägung, ob eine solche Banalität überhaupt reicht, den 
 langjährigen Bestand eines Arbeitsverhältnisses aufs Spiel zu setzen oder gar zu beenden.

Nach dem Termin war ich mir ziemlich sicher, dass die Mandantin in die Berufung gehen würde, sollte der Fall erstinstanzlich nicht gewonnen werden. Das Urteil wurde mir allerdings erst nach fünf (!) Monaten sowie nach dreimaligem Anmahnen zugesandt, eine Ungeheuerlichkeit und womöglich eine weitere Retourkutsche des Richters. Üblicherweise erhält man das Urteil nach drei, vier Wochen. Aber die Mandantin entschied sich gegen die Berufung, und ihre Begründung sagt viel über den gegenwärtigen Zustand unseres Landes: »Ich habe einen neuen Weg für mich gefunden, der ohne Streit und Kampf auskommt. In einem Umfeld der Feindlichkeit, wie ich es bei diesem Arbeitgeber erlebt habe, wo keiner mit dem Anderen Argumente austauscht, sehe ich mich nicht mehr.«


 SIEGBURGER RATHAUS

Großes Aufsehen erregte ein früher Arbeitsrechtsfall, der im Siegburger Rathaus seinen Anfang nimmt. Die Parteien streiten vor dem Arbeitsgericht Siegburg über einen Beschäftigungsanspruch eines Mitarbeiters im Rathaus, der dort keine Mund-Nasen-Bedeckung und auch kein sogenanntes Gesichtsvisier tragen möchte. Der Mitarbeiter arbeitet zu etwa 70 bis 80 Prozent im Büro, die restliche Zeit im Außendienst. Im Rathaus war seit dem 11. Mai 2020 angeordnet, dass Beschäftigte wie Besucher in den Räumlichkeiten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen haben. Der Kläger legte daraufhin seinem Arbeitgeber ein ärztliches Attest vom 8.  Mai 2020 vor, in dem es heißt: »Herr A. ist heute von mir untersucht worden. Aufgrund einer Erkrankung ist er vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes befreit.« Auf Bitte der Rathausverwaltung ließ sich der Kläger im Werksarztzentrum von einem weiteren Arzt untersuchen, der am 8. Oktober 2020 ein zweites Attest erstellte, in dem es heißt: »Herr A. stellte sich am 7. Oktober 2020 bei mir in der Sprechstunde im W. zur Beratung und Beurteilung seiner Einsatzfähigkeit vor. Anlass war ein hausärztliches Attest vom 8.  Mai 2020, nach dem A. vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu befreien ist. Das vorliegende Attest ist aus arbeitsmedizinischer Sicht nach den Darstellungen des Mitarbeiters nachvollziehbar.«

Die Rathausverwaltung reagierte darauf und forderte den Mitarbeiter nunmehr auf, in Gemeinschaftsräumen, bei Betreten der Flure oder des WC
 s sowie der Teeküche und des Pausen- und Druckerraums ein Gesichtsvisier zu tragen. Daraufhin legte der Kläger ein drittes Attest vom 11. November 2020 vor, in dem es heißt: »Herr A. ist heute von mir untersucht worden. Aufgrund einer Erkrankung ist er vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder alternativer Gesichtsvisiere jeglicher Art befreit.« Die Rathausverwaltung blieb jedoch bei ihrer Haltung und bestand darauf, dass zumindest das Gesichsvisier zu tragen sei. Mit Schreiben vom 4. Dezember 2020 
 lehnte der Arbeitgeber schließlich eine Beschäftigung des Arbeitnehmers ohne Mund-Nasen-Schutz oder Gesichtsvisier ab.

Als ich zuerst von diesem Fall hörte, lautete mein erster Kommentar, eine eindeutige Sache, der Mitarbeiter hat hier drei Atteste, die einheitlich bescheinigen, dass er nichts im Gesicht tragen kann. Die medizinischen Gründe hierfür braucht der Betroffene dem Arbeitgeber nicht zu offenbaren – möglicherweise ist Hintergrund für all dies eine psychologische Begründung, die offenzulegen dem Betroffenen durchaus unangenehm sein kann. Für mich war die Lösung klar, der Arbeitgeber habe sich hier um ein alternatives Hygienekonzept zu bemühen und beispielsweise sicherzustellen, dass der Mitarbeiter entweder von zu Hause oder allein in einem Einzelbüro oder hinter einer Trennscheibe (wir wollen nicht diskutieren, was das bringen soll…) arbeiten kann oder Ähnliches. Aber klar war für mich, hier sind es die Atteste, die zählen, und ein Arbeitsgericht kann nicht seine juristische Ansicht über die ärztliche Beurteilung setzen. Weit gefehlt: Im Urteil – der Mitarbeiter hatte den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt – stellte das Siegburg fest, es überwiege hier der Gesundheits- und Infektionsschutz aller Mitarbeiter und Besucher des Rathauses über dem Interesse des Klägers an einer Beschäftigung ohne Gesichtsvisier oder Mund-Nasen-Abdeckung.
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»Zudem bestehen insbesondere im Hinblick auf das zuletzt vorgelegte ärztliche Attest vom 11.11.2020 erhebliche Zweifel daran, dass es dem Verfügungskläger tatsächlich unzumutbar ist, zumindest ein Gesichtsvisier in den Räumlichkeiten der Verfügungsbeklagten außerhalb seines eigenen Büros zu tragen. Eine Beschäftigung des Verfügungsklägers ohne Gesichtsvisier ist der Verfügungsbeklagten jedenfalls in der derzeit bestehenden Pandemiesituation nicht zumutbar.«


 Eine Bewertung, die das Arbeitsgericht hier gar nicht vornehmen konnte. Weder war geprüft worden, ob man sich tatsächlich in einer »Pandemiesituation« befand, noch enthält das Urteil irgendwelche Erläuterungen dazu. Man war schlicht davon ausgegangen. Der Begriff »derzeitige Pandemielage« kommt im Urteilstext noch einige Male vor, jeweils ohne Nachweis. Zudem machte sich das Arbeitsgericht auch keine Mühe, zu erläutern, warum an einem dritten Attest nun Zweifel bestehen dürften. Es wird nur darauf Bezug genommen, dass der Befreiung von der Tragepflicht hinsichtlich Gesichtsvisieren »jeglicher Art« in einem Attest nur ein »geringer Beweiswert« zukomme, anders als bei einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, der anerkanntermaßen ein »hoher Beweiswert« zukomme. Die rechtliche Situation sei hier nicht vergleichbar. Das ist nicht nachzuvollziehen. Beide Bescheinigungen kommen von einem Arzt. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist ein Standardpapier, ein Prozess, der am Tag viele Tausend Mal in Deutschland bei Ärzten vorkommt. Ich behaupte, über eine sogenannte » AU
 « macht sich ein Arzt recht wenige Gedanken. Aber ein explizites Attest für eine spezielle Situation, noch dazu ein Folgeattest zu einer ersten medizinischen Beurteilung, muss dem Arzt als wichtig aufgefallen sein, sodass hier von einer besonderen ärztlichen Sorgfalt bei der Ausstellung auszugehen ist.

Schließlich ist enttäuschend, dass das Arbeitsgericht auch einen Anspruch des Arbeitgebers auf Gestattung eines sogenannten »Home Office«-Arbeitsplatzes ausschließt. Es gebe dafür keine Anspruchsgrundlage. Mag sein, aber bereits 2020 sollte es sich bei Arbeitgebern, auch bei öffentlichen, herumgesprochen haben, dass man Tätigkeiten gerade in Zeiten einer behaupteten Pandemie durchaus gut auch von zu Hause aus erfüllen kann. Arbeitgeber vergessen leider immer, dass es ihre Aufgabe ist, dem Arbeitnehmer eine Arbeitserbringung zu ermöglichen. Mit anderen Worten, das Rathaus hätte sich in diesem Fall kreativ etwas einfallen lassen müssen, anstatt nur stur auf Maske oder Visier zu bestehen.


 Als das Siegburger Urteil als eines der ersten zu diesem Thema bekannt wurde, war die Aufregung unter den Arbeitsrechtlern groß. Zum Zeitpunkt späterer arbeitsgerichtlicher Verfahren mit ähnlichen Sachverhalten hatten sich die Gerichte mittlerweile auf neue Eckpunkte für Maskenatteste eingelassen. So entschied beispielsweise das Arbeitsgericht Cottbus im Fall einer Logopädin, dass in einem Dienstleistungsbetrieb, in dem ein physischer Kundenkontakt bestehe, der Arbeitgeber das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend anordnen könne. Zudem müsse aus einem Attest zur Befreiung von der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hervorgehen, welche konkret zu benennenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufgrund eines solchen Mund-Nasen-Schutzes zu erwarten sind. Schließlich sei aufgrund einer wirksamen Befreiung oder aufgrund der Weigerung des Tragens eine Kündigung in der Regel gerechtfertigt, wenn es keine andere Möglichkeit des Einsatzes des Mitarbeiters im Betrieb gebe.
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 Ich meine, alle drei Feststellungen des Arbeitsgerichts Cottbus wären vor Corona, vor dem Jahr 2020 also, arbeitsrechtlich vollkommen undenkbar gewesen.

ARBEITSWELT IM ANGSTMODUS

Die Angst vor dem Virus ist seit dem Frühjahr 2020 allgegenwärtig, so auch in der Arbeitswelt. Als ich beim Arbeitsgericht Rheine wegen der fristlosen Kündigung einer langjährigen Mitarbeiterin in einem Taxiunternehmen erschien, saßen mir Richterin und Taxiunternehmer dick vermummt hinter zwei Meter hohen Plexiglasscheiben gegenüber. Der Unternehmer erklärte, er teste sich am Tag dreimal, nur so fühle er sich sicher, und das sei er auch seinen Fahrgästen schuldig. Die Gekündigte arbeitete ausschließlich im Büro, hatte keinerlei Kontakt zu Fahrgästen und nur vermeidbaren Kontakt zu Fahrern, ihre Arbeit hätte sie genauso gut auch von zu Hause aus erledigen können. Deshalb wollte sie sich nicht testen. Der Arbeitgeber war jedoch in all seiner Angst völlig unzugänglich für ihre Argumente.


 Eine Firma kam sogar auf die Idee, mittels Kameras zu überwachen, ob ihre Arbeitnehmer die Abstandsregeln einhalten. Absurd, aber real im Deutschland des Jahres 2020. Glücklicherweise hatte das Arbeitsgericht Wesel Bedenken und untersagte dies.
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 Doch ich frage mich, wann kommt das erste Gericht, das auch hier die Schranken fallen lässt und eine solch unglaubliche Idee, die eindeutig rechtswidrig ist, gestattet?

Der Überblick über einige Themen, mit denen sich Arbeitsgerichte im Zuge der Coronakrise beschäftigen mussten, gibt wieder, mit welcher Bandbreite wir Anwälte es mittlerweile auch im Corona-Arbeitsrecht zu tun haben:

Kündigungen wegen Missachtung der Corona-Regeln am Arbeitsplatz
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Kündigung einer Ungeimpften
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Kündigung wegen Corona-Quarantäne
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Lohnfortzahlung bei Quarantäne

82




Fragen zu Nachgewährung von Urlaub nach Infektion während der Urlaubsabwesenheit
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Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers im Lockdown
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Rechtsfragen zur Ausgestaltung von Home Office
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Anspruch auf Erschwerniszulage wegen des Tragens einer Maske
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Rückforderung einer sogenannten Corona-Prämie nach Kündigung
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Mitbestimmung des Betriebsrats während der Corona-Situation
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 Zutritt zum Werkgelände nur nach negativem PCR
 -Test gestattet
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Berechtigung einer Videoüberwachung von Corona-Schutzvorschriften
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Etliche Fragen, die Corona im Arbeitsrecht aufwarf – zum Beispiel Corona-Sonderzahlungen als unpfändbare Erschwerniszulage
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 oder Vergütungsanspruch einer geringfügig Beschäftigten bei Betriebsschließung wegen Corona
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  –, ließen sich sachlich und den bisherigen Grundsätzen entsprechend lösen, ohne dass die zunehmende Politisierung des Rechts eine Rolle gespielt hätte. Bei denjenigen Fragen, die für die Arbeitnehmer wirklich drängend waren, ließen sich aber auch die Arbeitsgerichte vom allgemeinen Angstprogramm leiten. Es wurde nicht hinterfragt, es wurde einfach davon ausgegangen, es gebe eine Pandemie, sie sei furchtbar, sie gefährde oder koste Menschenleben in großer Zahl und daher dürfe der Arbeitgeber in Stellvertretung des Staates dessen Wächteraufgaben übernehmen. Eine bedrückende Entwicklung, da sie letztlich für diejenigen, die sich dem Hygienediktat nicht beugen wollten und wollen, zu einer faktischen Unmöglichkeit führt, ihren Beruf in der bisher gewohnten Weise weiter auszuüben. Im Gesundheitswesen haben wir alle gesehen, welchem Druck die Beschäftigten dort ausgesetzt sind, weil sie nun Nachweise für ihren Gesundheitsstatus vorlegen sollen. Dort, im Gesundheitswesen, ist die Ungerechtigkeit der Regelung im Übrigen geradezu mit Händen zu greifen: Ein Ungeimpfter, der eine Impfunverträglichkeit nachweisen kann, darf weiterhin im Krankenhaus arbeiten, während ein Ungeimpfter, der sich wegen Bedenken hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen des Impfstoffs nicht impfen lassen will, nicht mehr arbeiten darf.



 
ZIVILRECHT



GEFÄHRDUNG DES KINDESWOHLS

Aus dem zivilrechtlichen Bereich stammt eine Entscheidung vom 8. April 2021 zum Thema Gefährdung des Kindeswohls, die seinerzeit durch alle Medien ging. Verfahren, Urteil und Konsequenzen stellen Meilensteine in der Corona-Rechtsgeschichte dar, vor allem weil hier erstmals vonseiten des Staates in massiver Weise auf die Rechtsprechung eines Richters reagiert wurde. Der Weimarer Richter Christian Dettmar ist aufgrund der gegen ihn, gegen Zeugen im Verfahren, gegen Sachverständige und gegen die Verfahrensbeiständin veranlassten Haus- und Bürodurchsuchungen und des zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Buches noch immer laufenden Ermittlungsverfahrens zu einer Person der Zeitgeschichte geworden.

Angeregt durch eine Idee des früheren Familienrichters Christian Prestien, kamen Rechtsanwälte, die sich als Verfahrensbeistand in Kinderschutzverfahren betätigten, zusammen mit Eltern auf den Gedanken, gerichtlich prüfen zu lassen, ob durch Maskenauflagen an Schulen in Einzelfällen eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls im Sinne von § 1666 Absatz 1 und 4 BGB
 vorliegen könnte. In einem dieser Fälle, dem Weimarer Fall, der von Richter Dettmar verhandelt wurde, ging es konkret um zwei Kinder im Alter von 14 und 8 Jahren, das eine besuchte eine Regelschule, das andere eine Grundschule. Die Mutter machte geltend, dass durch den in beiden Schulen geltenden Zwang, eine Gesichtsmaske zu tragen und Mindestabstände einhalten zu müssen, das Wohl ihrer Söhne gefährdet sei. Die Kinder würden, so die Mutter, durch das Tragen von Masken den ganzen Schultag über physisch, psychisch und pädagogisch geschädigt, ohne dass dem ein Nutzen für die Kinder oder für Dritte gegenüberstehe. Glaubhaft berichtete der ältere Junge davon, so starke Kopfschmerzen zu haben, dass er sich fast übergeben müsse. Auf die Vorlage des Maskenattests hin sei er von 
 seiner Lehrerin diskriminiert und beleidigt worden und habe sich in die hinterste Ecke des Unterrichtsraums setzen müssen. Von seiner Lehrerin sei er im Unterricht häufig nur noch als »Du ohne Maske« angesprochen worden. Der jüngere Sohn berichtete ebenfalls glaubhaft von Kopfschmerzen, Übelkeit und Bauchschmerzen. Seit der Einführung der Maskenpflicht gehe er nicht mehr gerne in die Schule, der Junge weine im Schlaf und schlafe überhaupt sehr unruhig. Eine Gefährdungsbeurteilung habe an den Schulen nicht stattgefunden. Die Lehrer achteten nicht auf eine korrekte Handhabung und das häufige Wechseln der Maske. Man kann davon ausgehen, dass an vielen Schulen ein Wechseln der Masken kaum oder überhaupt nicht überwacht wurde und damit zumeist auch nicht erfolgte – mit allen sich daraus ergebenden hygienischen Folgen.

Sowohl der Freistaat Thüringen als auch die betroffenen Schulleitungen wurden aufgefordert, zu allen in diesem Verfahren aufgeworfenen Fragen Stellung zu nehmen. Darüber hinaus stellte Richter Dettmar dem Freistaat Thüringen noch 18 besondere Fragen, wie die, ob die möglichen physischen Auswirkungen der Maskenpflicht evidenzbasiert geprüft worden seien. Doch die Stellungnahmen sind nicht erfolgt.

Richter Dettmar tat noch mehr, er beauftragte drei unabhängige Sachverständige mit der Erstellung von Gutachten, und zwar Ines Kappstein, Professorin und Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie sowie für Hygiene und Umweltmedizin, sodann Christoph Kuhbandner, Inhaber des Lehrstuhls für Pädagogische Psychologie an der Universität Regensburg, Experte im Bereich wissenschaftliche Methoden und Diagnostik, sowie Ulrike Kämmerer, Professorin mit den Spezialgebieten Humanbiologie, Immunologie und Zellbiologie.

Die drei Gutachten nehmen in dem insgesamt 178-seitigen Urteil vom 8. April 2021, das äußerst lesenswert ist, großen Raum ein.
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 Hier die wichtigsten Erkenntnisse:


 1) Das Gutachten von Ines Kappstein ist 88 Seiten lang und kommt zu dem Schluss, es gebe keine Belege dafür, dass Gesichtsmasken unterschiedlicher Art das Infektionsrisiko durch SARS
 -C
 oV
 -2 überhaupt oder sogar nennenswert senken könnten. Diese Aussage gelte für Menschen aller Altersgruppen, egal ob asymptomatisch, präsymptomatisch oder symptomatisch. Masken erhöhten aber das Risiko, selbst mit dem Erreger in Kontakt zu kommen, weil es so zu häufigeren Hand-Gesicht-Kontakten komme. Für die normale Bevölkerung bestehe weder im öffentlichen noch im privaten Bereich ein Infektionsrisiko, das durch das Tragen von Gesichtsmasken oder andere Maßnahmen gesenkt werden könne. Es gebe zudem keine Anhaltspunkte dafür, dass die Einhaltung von Abstandsvorschriften das Infektionsrisiko senken könne.

2) Christoph Kuhbandner legt in seinem Gutachten auf 37 Seiten dar, dass es zahlreiche Belege für mögliche Schädigungen auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene gebe, welche mit dem längeren Maskentragen bei Kindern verbunden sein können.

3) Ulrike Kämmerer kommt in ihrem 19-seitigen Gutachten zu dem Resultat, dass durch Testung asymptomatischer Menschen anhand eines Nasen-Rachen-Abstrichs eine Infektion mit SARS
 -C
 oV
 -2 eindeutig nicht zu erkennen sei, insbesondere nicht, wenn diese Testung durch nicht-medizinisches Personal ohne Anamnese- und Symptomerhebung erfolge. Ferner zieht sie das Fazit, dass die zum Massentest eingesetzten Antigen-Schnelltests keinerlei Aussage über eine Infektiosität leisten können, da hiermit nur Protein-Bestandteile ohne Zusammenhang mit einem intakten vermehrungsfähigen Virus nachgewiesen werden können.

Aus dem Vortrag der betroffenen Kinder und der Mutter sowie den drei Sachverständigengutachten zog das Amtsgericht in Person von Richter Dettmar den einzig möglichen Schluss, nämlich dass hier eine mögliche Kindeswohlgefährdung vorliegt. Konsequent ordnete er daher nach § 1666 BGB
 Maßnahmen an, die das Wohl 
 der Kinder im Blick haben, und untersagte das Maskentragen an den beiden Weimarer Schulen.
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Kurze Zeit nach seinem Urteil wurde ein weiteres Urteil veröffentlicht, das in die gleiche Richtung geht. Das AG
 Weilheim in Oberbayern

95


 traf eine vergleichbare Anordnung gegen eine Realschule. Es handelt sich immer um Einzelfallentscheidungen, aber gleichwohl haben diese eine gewisse Signalwirkung.
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Was in der Folge der Weimarer und Weilheimer Urteile passierte, kann man nur als Skandal bezeichnen. In Weilheim wurden gegen die Richterin Vorermittlungen eingeleitet (die im Juli 2021 eingestellt wurden). In Weimar wurde Richter Christian Dettmar am 26.  April 2021 von Durchsuchungen heimgesucht, die den Verdacht einer Rechtsbeugung im Amt
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 erhärten und die nötigen Beweismittel hierfür erbringen sollten. Die Legal Tribune Online
 berichtete:

»Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat am Montagmorgen das Dienstzimmer des Familienrichters am Amtsgericht Weimar durchsucht, zudem seine Privatwohnung und das Auto. Die Ermittler haben das Handy und ›weitere Beweismittel‹ des Richters beschlagnahmt. Der Richter hatte im Rahmen einer Kindschaftssache die Maskenpflicht für alle Schüler an zwei Schulen in Weimar aufgehoben und damit bundesweit für Aufregung gesorgt.«
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Sein Anwalt Gerhard Strate äußerte sich umgehend und teilte mit, der Vorwurf der Rechtsbeugung sei nicht im Ansatz plausibel. Über einen Punkt konnte man rechtlich verschiedener Auffassung sein: nämlich ob ein Familienrichter Lehrer und Schulleiter, die in einem hierarchischen Verhältnis zum Staat stehen, als »Dritte« im Sinne des § 1666 Absatz 4 BGB
 betrachten und sie somit anweisen kann, bestimmte hygienetechnische, aber eben auch kindeswohlgefährdende Maßnahmen, wie das Tragen von Masken, den Schülern nicht mehr vorzuschreiben. Zum Zeitpunkt der Entscheidung war diese 
 Frage obergerichtlich und höchstrichterlich ungeklärt. Dafür spricht jedoch sehr stark Artikel 3 der seit dem 15. Juli 2010 in Deutschland vorbehaltlos geltenden UN
 -Kinderkonvention, der das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt stellt. Darin gebietet die übernommene Verpflichtung, das Tatbestandsmerkmal »Dritte« in § 1666 Absatz 4 BGB
 völkerrechtskonform dahingehend auszulegen, dass damit auch Lehrer und Schulleiter erfasst sind.

Worüber jedoch keine zwei Meinungen bestehen sollten, ist der Grundsatz, dass ein Richter, der nichts anderes tut, als seine Arbeit vollständig zu erledigen, keinesfalls mit persönlichen Vorwürfen zu überziehen ist oder durch staatlich angeordnete Durchsuchungsaktionen eingeschüchtert werden darf, um ihn so auf einen hygieneregimetreuen Kurs zu bringen.

Als noch problematischer als diese erste Durchsuchung werte ich die zweite Durchsuchungsaktion der Staatsanwaltschaft, von der die Legal Tribune Online
 am 30. Juni 2021 berichtete.
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 Dabei wurden Dienst- und Privatwohnungen des Richters und von acht Zeugen und weiteren Verfahrensbeteiligten durchsucht, sogar die Wohnung mehrerer nicht am Verfahren Beteiligter: ein mit Dettmar befreundetes Ehepaar, die Frau Mitglied eines Gesangsensembles, der Mann der Kabarettist Uli Masuth, zu diesem Zeitpunkt Bundestagskandidat für die Partei DieBasis, eine weitere befreundete Dame und Matthias Guericke, ein Richterkollege von Christian Dettmar. Bei allen beinhaltete der Durchsuchungsbeschluss die bizarre Begründung, es bestehe ein »Kennverhältnis« mit dem Amtsrichter beziehungsweise ein solches müsse überprüft werden. Sehr kurios ist die Durchsuchung bei Richter Guericke, der bei einem nur zehnköpfigen Richterkollegium am Weimarer Gericht naturgemäß mit Dettmar bekannt war. Einer Überprüfung bedurfte das wohl kaum. Höchst problematisch zudem: Bei Richter Dettmar sei erneut das Laptop beschlagnahmt worden, auf dem sich die Korrespondenz mit seinem Rechtsanwalt Strate befinde. Die Korrespondenz eines Beschuldigten mit seinem Rechtsanwalt zu beschlagnahmen halte 
 ich rechtsstaatlich für außerordentlich bedenklich. Die Durchsuchungen bei den Genannten dürften ebenso wie bei den Sachverständigen und der Verfahrensbeiständin unverhältnismäßig gewesen sein, weil das mildere Mittel der einfachen Zeugenvernehmung zu ergreifen gewesen wäre. Überhaupt drängt sich bei den Aktionen der Staatsanwaltschaft der Verdacht auf, eine politische Hand habe hier die Fäden gezogen. In den Medien fiel der Verdacht schnell auf den Thüringer Justizminister Dirk Adams und auf entsprechende politische Kreise.

In Weimar führte all das zu Kundgebungen, der Niederlegung von weißen Rosen und zu unzähligen Dankesschreiben an die Adresse des Richters Christian Dettmar, in dem viele zu Recht einen standhaften Verteidiger einer unabhängigen Justiz sehen.

Ich habe mich mit Christian Dettmar über seine heutige Sicht auf die Umstände seiner damaligen Rechtsprechung unterhalten und ihn gefragt, wie er die Wochen im April und Juni persönlich empfunden habe. »Für mich war das alles sehr belastend, was ja nachvollziehbar ist, wenn eine in richterlicher Unabhängigkeit getroffene Entscheidung derart angegriffen wird«, sagte Dettmar. Mit einer Korrektur einer an bestimmten Stellen unrichtigen Entscheidung könne jeder Richter gut leben, auch er, aber natürlich nur dann, wenn eine Richtigstellung erforderlich ist und auf dem ordentlichen Rechtsweg erreicht wird. »Ich habe hier so gearbeitet, wie ich immer arbeite: Ich habe die Tatsachen aufgeklärt und auf dieser Grundlage eine Entscheidung getroffen«, stellte Dettmar klar. Die Dinge, die er nach der Urteilsverkündung mitbekommen habe, seien natürlich schon exorbitant gewesen, »ein solcher Aufruhr im ganzen Land«, er habe zwar durchaus damit gerechnet, dass die Entscheidung zu fachlichen Diskussionen führen würde, »aber der Umfang und die unsachlichen Vorwürfe haben mich überrascht«. Besonders habe ihn getroffen, dass er in die rechte Ecke gestellt worden sei, ohne dass diese Leute, von denen die Diffamierungen kamen, sich mit der Entscheidung selbst befasst hatten. »Ich habe 
 nichts dagegen, wenn jemand Kritik an etwas übt, das nehme ich ja für mich auch in Anspruch, aber sie muss sachlich sein«, sagte Dettmar und verwies auf den Grundsatz, dass Kritik »ad rem«, auf die Sache, und nicht »ad hominem«, auf den Menschen, gerichtet sein sollte. Das Letztere, die Angriffe auf Personen, passierten aber, damit man sich zur Sache gar nicht äußern müsse.

Ich fragte nach, welche Reaktionen er denn konkret auf das Urteil erhalten habe. »Na, einmal Zuschriften aus dem ganzen Land, darunter auch viele von Kollegen, aus der Richterschaft und von Anwälten, und da hat eindeutig der Zuspruch überwogen«, erzählte Dettmar, den auch die Masse der Reaktionen überrascht hatte. Interviewanfragen habe es sehr viele gegeben, aber nur am Anfang habe er mit zwei Reportern gesprochen, dann nicht mehr. »Ich möchte meine Entscheidung auch nicht im Nachhinein erklären müssen.« Immer wieder hätten ihn die Leute gefragt, ob er noch arbeite –diese Frage habe er immer bereitwillig beantwortet, denn er sei ja zu keinem Zeitpunkt suspendiert, sondern natürlich weiterhin und insofern auch uneingeschränkt als Richter tätig gewesen. »Das ist mir wichtig, sonst hätten wir doch noch mal eine andere Situation.«

Auf meine Frage, welche Lehren er selbst aus dem Vorgang ziehe und in welchem Zustand er unseren Rechtsstaat sehe, antwortete Christian Dettmar:

»Vor allem bin ich sehr enttäuscht. Enttäuscht darüber, dass die Justiz ihre Kernaufgabe nicht mehr gesehen hat, dass die Judikative die Exekutive kontrollieren muss. Stattdessen hat die Judikative den Vortrag der Exekutive weitgehend übernommen, indem sie den von der Bundesregierung benannten Experten, die letzten Endes Teil der Exekutive selbst sind, unbefragt geglaubt hat, und das kann nicht richtig sein. Damit ich richtig verstanden werde: Das, was diese Experten sagen, kann falsch sein, es kann aber auch richtig sein, nur muss es überprüft werden.«


 Eines könne man als Richter auf jeden Fall nicht, einfach sagen, das ist per se richtig, und das gelte ganz allgemein für den Richterberuf, auch wenn man sich seine Entscheidung einmal wegdenke. »Als Richter muss man immer nachfragen und sich vergewissern.«


 
VERFASSUNGSRECHT



BUNDESNOTBREMSE I

Wie stellen Sie sich ein gutes, brauchbares Urteil des höchsten deutschen Gerichts vor? Was sollte dieses enthalten und welchen Zweck sollte es erfüllen? Wie zeitnah sollte man ein solches Urteil sinnvollerweise bekommen? Das Bundesverfassungsgericht (BV
 erfG) ist das höchste deutsche Gericht. Seine Urteile haben Signalwirkung, ganz zweifellos. Denke ich an das Bundesverfassungsgericht, dann doch in solchen Situationen, wenn alle übrigen Gerichte gefragt, alle anderen Rechtsinstanzen ausgeschöpft sind. Die »Rettung« kann dann nur noch mittels einer Prüfung der Verfassungsgemäßheit der angegriffenen Maßnahme durch die höchste richterliche Instanz erfolgen. In solch einem herausgehobenen Fall, der immer auch einen Moment der Verzweiflung und Hilflosigkeit der Kläger angesichts der bereits erfolgten Grundrechtsbeschädigung enthält, erwarte ich von diesen herausgehobenen Richtern, dass sie den kritischen Sachverhalt auf die wesentlichen Elemente einer möglichen Verfassungswidrigkeit hin eingrenzen und dann die Argumente des Für und Wider in glasklarer Form und unter Zuhilfenahme aller verfügbaren fachlichen Belege unangreifbar vorbringen, sodass dieses umfassende, ja lückenlose Verfahren schlussendlich zu einem maximal möglichen Schutz aller im Grundgesetz verankerten Grundrechte führen muss.

Die Aufgabe der Richter des Bundesverfassungsgerichts erfordert dabei sehr unterschiedliche, einander ergänzende Voraussetzungen. 
 Zunächst ist dem Rechtsphilosophen Gustav Radbruch zufolge natürlich eine erhebliche Rechtskenntnis
 im Sinne einer gründlichen Kenntnis der Gesetze und der Rechtsprechung erforderlich, sodann Lebenserfahrung
 als Grundlage aller Beweiswürdigung, drittens Scharfsinn
 , um dem Gesetzeswortlaut seinen letzten Sinn abzugewinnen. Weiter muss der Richter in der Lage sein, durch einen praktischen Sinn
 die im Rechtsstreit liegenden Sonderinteressen zu erkennen. Zudem ist eine konservative Grundhaltung
 erforderlich, die bei der Rechtsfindung zu der Frage führt, ob eine bestimmte Rechtslage nicht zu sehr in der Bevölkerung eingewurzelt ist, als dass an ihre Stelle eine noch so zweckmäßige Neuregelung treten könnte. Darüber steht allerdings ein Rechtssinn
 , der sich an der Gleichheit des Rechts für alle zu orientieren hat, als höchste und über allen anderen Fähigkeiten geforderte richterliche Begabung.
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Ich möchte noch ein weiteres Kriterium hinzusetzen, das auf die charakterliche Eignung des Richters abzielt. Wesentlich für die Ausübung dieses Berufs ist Unbestechlichkeit
 . Der Richter darf stets nur die Rolle des wehrhaften Verteidigers der normierten Gesetze und
 der Sittengesetze einnehmen, keinesfalls darf er sich auch nur dem Anschein nach auf die Seite einer Prozesspartei stellen und dieser womöglich aus Sympathie für eine Gesinnung einen Vorteil im Prozess einräumen.

Dies gilt insbesondere dann, wenn eine mögliche Verletzung von Grundrechten vorliegt. Geht es um unsere Grundrechte, so geht es um das Innerste, das Herz des Gemeinwesens. Die Verteidigung dieser Grundrechte ist die grundsätzliche und zentrale Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts und seiner Richter.

Vor dem Hauptgebäude des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe steht ein Schild, das Teil des Kunstprojekts »Hauptstadt des Rechts. Platz der Grundrechte« von Jochen Gerz ist. Dort kann man lesen:


 »Gleich kann man nur sein im Sinne seiner Rechte, im Sinne seiner Mitwirkungsmöglichkeiten. Ungleich sind wir immer, was unsere Fähigkeiten angeht. Ungleich sind wir, was unsere Talente angeht. Auch was unser Schicksal angeht, sind wir ungleich. Also muss man Gleichheit begrenzen auf die Rechtsbeziehungen aller zueinander.«
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Man möchte das Bundesverfassungsgericht ja eigentlich nicht bemühen, aber wenn man es tut, dann besteht wirklich höchste Not. Und was man dann wirklich am allerwenigsten erwartet, das ist eine banale Rede des Gerichts zur Verteidigung der angegriffenen Maßnahmen der Regierung.

Seit dem Tag der Gründung am 7. September 1951 sind am Bundesverfassungsgericht rund 250.000 Verfahren anhängig gewesen, von denen die überwiegende Mehrzahl Verfassungsbeschwerden waren. Das Gericht wird seit Langem einhellig als der »Hüter der Verfassung« bezeichnet.
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 Wichtige Entscheidungen mit wegweisendem Charakter hat das Gericht in seiner Geschichte verkündet. Nun, im Verlauf der Corona-Krise, wartete die bundesdeutsche Öffentlichkeit lange Zeit darauf, dass sich das höchste Gericht im Lande endlich zu den drängenden Fragen äußern würde: Liegt überhaupt eine Pandemie vor, darf man die Definition einer Pandemie nach Belieben ändern, stimmen die veröffentlichten Infektionszahlen, wie kann eine Infektion nachgewiesen werden, welche Aussagekraft hat ein PCR
 -Test, welchen Nutzen haben Masken und die übrigen Maßnahmen, wer hat welche Kompetenzen und so fort. Und dann dies: Am 19. November 2021 veröffentlichte das Bundesverfassungsgericht die lang erwarteten ersten Hauptsacheentscheidungen, die unter den Schlagworten »Bundesnotbremse I« und »Bundesnotbremse  « geführt werden. Bis Ende Juli 2021 waren 301 Verfahren gegen die Bundesnotbremse beim BV
 erfG eingegangen. Bei 281 hiervon handelt es sich um Verfassungsbeschwerden, 20 betreffen Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, stellen damit 
 Eilverfahren dar. Weitere 151 Eingaben wurden darüber hinaus hierzu im sogenannten Allgemeinen Register erfasst, also Eingaben, mit denen der Absender entweder keinen bestimmten Antrag verfolgt oder für die kein Anliegen geltend gemacht wird, für das eine Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts besteht.
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74 Seiten umfasst die Entscheidung »Bundesnotbremse I«, 50 Seiten die Entscheidung »Bundesnotbremse  «. Doch wie viele Seiten davon befassen sich wirklich mit den Fragen, auf die die Menschen im Jahre 2021 dringend eine Antwort benötigten? Im Fall der »Bundesnotbremse I« geht es im Grunde nur auf 40 Seiten um die Prüfung der Verfassungswidrigkeit, schaut man sich dann aber deren Inhalt genauer an, stellt man schnell fest, dass sich die eigentlich relevanten Aussagen letztlich auf einer Seite zusammenfassen lassen.

Doch gehen wir Schritt für Schritt vor. Inhaltlich geht es in der ersten Entscheidung um die Kontaktbeschränkungen auf der Basis von § 28b Absatz 1 Infektionsschutzgesetz in der Fassung des Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22. April 2021. Die ersten 34 Seiten also beinhalten die Benennung der verhandelten Aktenzeichen (7), die Aufzählung aller Kläger (98) in den insgesamt sieben Verfahren, ein dreiseitiges Inhaltsverzeichnis, die Sachverhaltsschilderung im sogenannten Sachbericht und die Zulässigkeitsprüfung.

Wenn das Gericht dann auf Seite 35 endlich mit der eigentlichen Prüfung beginnt, ob die Maßnahmen verfassungsgemäß waren, werden auf rund zehn Seiten zunächst die verletzten Grundrechte ausführlich dargelegt. Sehr eindeutig und unumwunden wird aufgeführt, dass die Kontaktbeschränkungen sowohl in das Familiengrundrecht und die Ehegestaltungsfreiheit (Artikel 6 Absatz 1 GG
 ) wie auch in das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel 2 Absatz 1 GG
 ) eingegriffen haben. Die Bußgeldbewehrung habe zudem einen Eingriff in Artikel 2 Absatz 1 GG
 dargestellt.


 In seiner Prüfung der Verfassungskonformität der Regelung geht das Gericht nach den üblichen Schritten einer Verhältnismäßigkeitsprüfung vor (legitimer Zweck? Maßnahmen geeignet, um den Gesetzeszweck zu erreichen? erforderlich oder standen möglicherweise andere, gleich geeignete, aber die betroffenen Grundrechte weniger stark einschränkende Mittel zur Verfügung? steht der mit den Maßnahmen verfolgte Zweck und die zu erwartende Zweckerreichung nicht außer Verhältnis zur Schwere des Eingriffs?)

Aus der Begründung des Gesetzesentwurfs ergibt sich, dass der Gesetzgeber insbesondere Leben und Gesundheit der Bevölkerung zu schützen beabsichtigte. Oberstes Ziel sei gewesen, die weitere Verbreitung des Virus zu verlangsamen sowie das exponentielle Wachstum zu durchbrechen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Die Beurteilung des Gesetzgebers, es habe bei Verabschiedung des Gesetzes eine Gefahrenlage für Leben und Gesundheit sowie eine Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems bestanden, habe im Wesentlichen auf den nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts »tragfähigen tatsächlichen Erkenntnissen« des Robert Koch-Instituts beruht. Das RKI
 habe der Gesetzgeber nach § 4 Absatz 1 IfSG
 eigens damit beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass die Informationen, die zur Beurteilung von Maßnahmen der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten benötigt werden, erhoben und evaluiert würden. Dazu habe auch die Auswertung und Veröffentlichung von Daten zum Infektionsgeschehen in Deutschland gehört. Im Ergebnis habe das RKI
 genau dies getan und die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland »insgesamt als sehr hoch« eigeschätzt. Also habe der Gesetzgeber aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts einen offenbar verfassungsrechtlich legitimen Zweck verfolgt, so lautet bereits hier die Schlussfolgerung.

Mit dieser – vorsichtig ausgedrückt – sehr einseitigen Darstellung rücken die acht Verfassungsrichter das RKI
 an die für 
 die weitere Beurteilung aller rechtlichen Fragen entscheidende Stelle. Denn wenn das RKI
 schon hier als unzuverlässige Quelle entlarvt worden oder zumindest die Bewertung seiner Rolle noch zur näheren Prüfung offen gelassen worden wäre, dann wären wohl bereits hier alle weiteren Schlussfolgerungen hinfällig und die Prüfung der Verhältnismäßigkeit beendet gewesen. Diese zentrale Rolle des RKI
 hat das Gericht in der Entscheidung an keiner Stelle tatsächlich hinterfragt.

Für mich stellt sich bereits hier die entscheidende Frage, wie zuverlässig die Zahlenangaben des Robert Koch-Instituts denn waren und sind. Über dieses Thema habe ich ein aufschlussreiches Gespräch mit dem Statistik-Experten Prof. Werner Bergholz geführt, der unter anderem als Sachverständiger im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags am 28. Oktober 2021 eine Stellungnahme abgegeben hat.

104


 Das Ergebnis der Überprüfungen durch Bergholz und zwei weitere Autoren ist eindeutig: Die Daten des RKI
 sind für die fragliche Zeit der Bundesnotbremse weitgehend unbrauchbar, da die Sieben-Tage-Inzidenz ganz offenbar aus Datensätzen gebildet wurde, die nicht aus den zurückliegenden sieben Tagen stammten, sondern teilweise mehrere Tage, einen Monat oder gar ein ganzes Quartal zurücklagen. Sollte sich das Bundesverfassungsgericht also bei seiner Entscheidung auf derartige Daten des RKI
 gestützt haben, muss zusammenfassend festgestellt werden: Es gibt für die Beurteilung des fraglichen Zeitraums keine valide Datenbasis.

Aber selbst wenn man den RKI
 -Meldedaten Glauben schenkt, kann man dann an ihnen eine dynamische Infektionslage von besorgniserregendem Ausmaß ablesen? Die Antwort lautet Nein. Aus den vom BV
 erfG angegebenen Infektionsdaten ergibt sich bei 83,2 Millionen Bundesbürgern, dass es am 21. April 2021 0,035 Prozent neue Erkrankungsfälle und 0,00031 Prozent neue Todesfälle im angeblichen Zusammenhang mit COVID
 -19 gab. Und doch spricht das Gericht von »hohen bundesweiten Fallzahlen«, ohne jegliche Begründung, ohne Nachprüfung der Zahlen. Es wäre doch 
 ein Leichtes gewesen, sich von einem Regierungsvertreter oder, noch besser, vom RKI
 Belege für die behaupteten Zahlen vorlegen zu lassen. Muss man dieses Mindestmaß an Ermittlung und juristischer Sorgfalt in einer für 83,2 Millionen Bundesbürger so lebensentscheidenden Frage nicht von Verfassungsrichtern verlangen?

Bei der Beantwortung des zweiten Prüfungspunkts, der Geeignetheit, wenden die Richter sodann den ersten juristischen Trick an. Sie behaupten, für eine Bejahung der Geeignetheit genüge »bereits die Möglichkeit, durch die gesetzliche Regelung den Gesetzeszweck zu erreichen«
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 . Hier wird auf frühere Entscheidungen des Gerichts verwiesen, wo es ebenfalls zu dieser Frage hieß: »Der Gesetzgeber verfügt in der Beurteilung der Eignung einer Regelung über eine Einschätzungsprärogative. Verfassungsrechtlich genügt grundsätzlich, wenn die Möglichkeit der Zweckerreichung besteht.«
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 Gerade in einem Fall, in dem der Eingriff in Grundrechte zum Schutz ebenfalls gewichtiger verfassungsrechtlicher Güter erfolgt, sei es dem Gesetzgeber »angesichts der tatsächlichen Unsicherheiten« nur begrenzt möglich, sich ein klares und hinreichend sicheres Bild zu machen.

Mit anderen Worten, ist es also zulässig, dass der Gesetzgeber nur grob errät, was passieren könnte? Darf das aber wirklich als ausreichend erachten werden? Wäre dies so, dann reichte in einem solchen Fall am Ende die bloße Behauptung des Gesetzgebers, man habe es leider eben nicht besser wissen können, man habe aber geglaubt, die Einschränkungen seien wohl schon dazu angetan, zu dem gewünschten Erfolg zu führen. Ich gebe zu, mir fällt es sehr schwer, bei solchen vagen Ausführungen gelassen zu bleiben. Sie machen mich zornig und fassungslos. Im Urteil wird kritiklos wiederholt, was der Gesetzgeber selbst
 behauptet hatte. Dazu werden die Stellungnahmen der Bundesärztekammer und des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes zitiert. Bei der Frage der »Aerosole« wird auf Ansichten des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung
 und der Gesellschaft für Virologie
 verwiesen, die der Ansicht seien, »dass sich Aerosole vor allem in 
 Innenräumen über die Zeit akkumulieren können. Enthielten diese Aerosole virale Partikel, bestehe die Gefahr einer Infektion für sich in dem Raum aufhaltende Menschen. Die Gefahr sei größer, wenn sich viele Menschen auf engem Raum befänden.«
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 Aber wer prüft, ob diese Behauptungen wirklich stimmen? Wer solchen Aussagen ungeprüft Glauben schenkt, der glaubt auch, dass uns die Sonne demnächst auf den Kopf fallen könnte.

Die Richter hören nur dieselben Experten, die auch bereits die Bundesregierung beraten hatten. Wie soll unter derartigen Voraussetzungen eine wirksame Kontrolle der Exekutive und der Legislative durch die Judikative erfolgen?

Beim dritten Prüfungspunkt geht es darum, ob die ergriffenen Maßnahmen erforderlich waren oder ob dem Gesetzgeber auch andere, in der Wirksamkeit gleiche, aber die betroffenen Grundrechte weniger stark einschränkende Mittel zur Verfügung gestanden hätten. Um über diese Hürde zu kommen, entscheiden sich die Richter tatsächlich für eine Nichtbeantwortung der eigentlichen Frage durch Umkehrung des Vorwurfs gegen den, der die Frage gestellt hat, der zweite juristische Trick. Explizit formuliert wird im Urteil, es sei »ausgehend von den bei Verabschiedung des Gesetzes vorhandenen Erkenntnissen zur Übertragbarkeit des Virus und zu den Möglichkeiten, seiner Verbreitung zu begegnen«, verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber denkbare mildere Mittel nicht als gleich wirksam wie die angeordneten Kontaktbeschränkungen angesehen habe.
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 Implizit geben die Richter damit zu, es habe »denkbare mildere Mittel« gegeben. Aber das könne man dem Gesetzgeber nun wirklich nicht vorwerfen, dass er diese nicht als gleich wirksam angesehen habe. Doch, genau das kann und muss man ihm vorwerfen. Sobald es gleich oder auch nur annähernd gleich wirksame Mittel gegeben hätte, dann hätte der Gesetzgeber sogar die Pflicht gehabt, diese anstelle der eingriffsintensiveren Mittel anzuwenden.


 Der vierte und letzte Prüfungsschritt betrifft die sogenannte Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. An dieser Stelle findet eine Umwertung der Werte statt, die unsere Gemeinschaft bisher bestimmt haben.
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 Das ist kein juristischer Trick, das ist ein Staatsstreich. Entsprechend der neuen Hygienedoktrin wird nun der Gesundheitsschutz zur zentralen, alle übrigen Grundrechte überragenden Staatsaufgabe. Die Richter erklären feierlich: »Der Gesetzgeber wollte so Leben und Gesundheit schützen, wozu er nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG
 verpflichtet ist.«

Eine gewagte und meines Erachtens unhaltbare Behauptung, denn aus diesem Artikel des Grundgesetzes folgt eine solche Verpflichtung nicht, hieraus folgt vielmehr ein Abwehrrecht des Einzelnen gegen
 staatliche Übergriffe auf die individuelle Unversehrtheit und Gesundheit, und eben bereits systematisch kein
 Recht des Staates auf Eingriffe in die Gesundheit des Einzelnen. Und so ist es weder aus dem Grundgesetzwortlaut selbst noch aus der Systematik der Grundrechte herauszulesen, dass dem Staat eine Verpflichtung zukommt, das Leben und die Gesundheit eines jeden Einzelnen selbst gegen dessen erklärten Willen zu schützen.

Indem das Bundesverfassungsgericht diesen falschen Vortrag aber immer wieder in jüngerer Zeit wiederholt und sich hierfür selbst als Referenz angibt, wird einer Umwertung der unsere Gemeinschaft konstituierenden Werte weiter Vorschub geleistet – anstatt diesem den verfassungsrechtlich nötigen Einhalt zu gebieten. Plötzlich erscheint nicht mehr die Achtung der Menschenwürde als oberstes Grundrecht – nunmehr besteht die Hauptaufgabe des Staates scheinbar darin, alle Freiheitsrechte der Individuen soweit erforderlich einzuschränken, um nur ja den größtmöglichen Schutz der Gesundheit der gesamten Bevölkerung und aller Einzelnen sicherzustellen, und dabei darf der Staat beinahe ohne jede Rücksicht auf die daraus folgenden Konsequenzen vorgehen, wie man noch sehen wird.


 Machen wir uns das Resultat dieser Wertverschiebung noch einmal klar. An die Stelle des bislang höchsten Grundrechts der Menschenwürde tritt die Gesundheit des Einzelnen. Ein solcher Austausch von Grundwerten ist ein untrügliches Zeichen für den Beginn eines Totalitarismus. Das Bundesverfassungsgericht erweist sich hier in letzter Konsequenz gerade nicht als Verteidiger der Grundrechte, sondern als Steigbügelhalter des staatlichen Hygieneregimes.

Abseits von den bislang genannten fundamentalen Kritikpunkten genügt das Urteil aber auch den rein formalen Anforderungen nicht. So sind die Hinweise auf angebliche Experten höchst unzureichend. Beispielsweise ist es einfach nicht wahr, dass »nahezu sämtliche sachkundige Dritte« die Sieben-Tage-Inzidenz als sensibles Frühwarnzeichen anerkannt hätten – aber wenn man alle diejenigen, die diesen Indikator für unzureichend halten, rundweg als nicht sachkundig abqualifiziert, dann passt die Aussage am Ende schon. Hätte man denn nicht mit sehr wenig Mühe eine Handvoll Experten mit einer anderen Auffassung finden und anhören können? Wäre das wirklich zu viel verlangt gewesen? Mir geht es darum, die Argumentationsmuster der Gerichte, hier des Bundesverfassungsgerichts, nachzuzeichnen, wo regelmäßig durch Verweis auf eigene und vorher schon anzweifelbare Aussagen sowie mit Bezugnahme auf angebliche Experten gearbeitet wird, durch eine Referenz auf Fachleute also, die am Ende nichts weiter repräsentieren als eine staatlich finanzierte und diesen Staat nachträglich bestätigende Klüngelrunde.

Ein weiteres Beispiel für ein solches musterhaftes Urteilen ist in der gebetsmühlenartigen Wiederholung nicht tragfähiger Argumentationslinien zu sehen, offenbar in der Absicht, durch eben solche Wiederholungen die vermeintliche Richtigkeit des Arguments zu unterstreichen oder erst zu erschaffen. An mehreren Stellen des Urteils wird auf die »Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Gesundheitssystems« Bezug genommen, allein auf Seite 59 ganze 
 sieben Mal. Und das, obwohl das Gesundheitssystem zu keinem Zeitpunkt – und insbesondere nicht im Zeitraum April 2021 bis Juni 2021 – überlastet war oder zu überlasten drohte. Auch hierbei hätte den Richtern eine Rücksprache mit wirklichen
 Experten weiterhelfen können – doch diese wurden nicht gefragt.

In alberne Komik schließlich gleitet die Urteilsbegründung ab, wenn versucht wird, die nächtlichen (!) Ausgangsbeschränkungen damit zurechtfertigen, dass die tumbe Bevölkerung abends und des Nachts dazu neigt, sich besinnungslos zu betrinken und dann enthemmt von Party zu Party zu wanken. Wie anders sind folgende Ausführungen zu verstehen:

»[D]ass der Gesetzgeber sich angesichts seiner Erwägung, dass es zur Abend- und Nachtzeit gelöstes und geselliges Verhalten gibt, verbunden mit dem verstärkten Gefühl, im privaten Rückzugsbereich unbeobachtet zu sein, dafür entschied, solche Zusammenkünfte von vornherein über vergleichsweise einfach zu kontrollierende Ausgangsbeschränkungen zu reduzieren, ist bei dieser Erkenntnislage nicht zu beanstanden.«
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Hierbei beziehen sich die Richter vor allem auf einen Sachverständigen des MODUS
 -COVID
 -Teams, der bereits in einer Anhörung des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags ausgeführt habe, dass nächtliche Ausgangsbeschränkungen, die auf private Besuche abzielen, »zu einer Reduktion des Reproduktionswerts (R-Wert) um 0,1 führten«, und man schließlich eine Absenkung um 0,4 erreichen wolle. Somit »lag der Einzelbeitrag der Ausgangsbeschränkung danach immerhin bei 25 %«.
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 Hier wird also mit bloßer Mathematik argumentiert. Eine Ausgangsbeschränkung bringt 0,1 ein, somit brauche ich noch drei weitere Grundrechtseinschränkungen mit jeweils 0,1, wenn ich ein Endergebnis von 0,4 erzielen möchte. Mathematik, nichts sonst. Allerdings zynische und menschenverachtende Mathematik, die den Menschen mit 
 seinen Interaktionen zum zählbaren Objekt herabwürdigt. Grundrechtseinschränkungen lassen sich nun einmal nicht in Zahlen und Rechenoperationen abbilden.

Ungeklärt bleiben wird vermutlich, was bei dem legendären Corona-Dinner der Kanzlerin mit den Richtern Stephan Harbarth und Susanne Baer am 30. Juni 2021 besprochen wurde.
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 Nach allem, was man hörte, scheint Frau Baer dort einen Impulsvortrag zum Thema »Entscheidung unter Unsicherheiten« gehalten zu haben, den man dann ausführlich mit der Regierungsrunde diskutiert haben dürfte. Der anschließend von dem Anwalt Nico Härting gestellte Befangenheitsantrag blieb ohne Erfolg, wen wundert’s. Allerdings liegt eine »Besorgnis der Befangenheit« ja bereits dann vor, wenn nur die bloße Möglichkeit einer Voreingenommenheit auf Seiten eines Richters besteht – und wie sollte das in diesem Falle nicht gegeben gewesen sein? Kann man sich schlechterdings einen klareren Fall einer Befangenheitsbesorgnis vorstellen als den, wenn ein Richter vor einem Urteil mit einer streitbefangenen Partei beim Abendessen zusammensitzt?

Der hinzutretende Umstand, dass das Gericht diesen Fall letztlich ohne die Durchführung einer mündlichen Verhandlung entschieden hat, trägt ein Übriges zur Verfassungswidrigkeit dieser Gerichtsentscheidung selbst bei. Während der Kanzlerin, also der Regierung, in Form eines Abendessens ein privilegiertes rechtliches Gehör gewährt wurde, ergab sich durch die Verweigerung der mündlichen Verhandlung für die Beschwerdeführer ein signifikant reduziertes rechtliches Gehör.
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Vielleicht haben wir hier tatsächlich das bisher skandalöseste Urteil in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts vor uns. In jedem Fall aber hat sich das Gericht mit dieser Entscheidung endgültig von seiner Schutzaufgabe für das Grundgesetz verabschiedet und seine Rechtsprechung vollumfänglich in den Dienst der Bundesregierung gestellt.


 BUNDESNOTBREMSE II

Die zweite Entscheidung vom 19. November 2021 befasste sich mit den Schulschließungen infolge der Bundesnotbremse. Auch dieses Urteil kann man nur als skandalös bezeichnen. Das Gericht entschied, die Schulschließungen seien nach der im April 2021 bestehenden Erkenntnis- und Sachlage zulässig gewesen. Um von der eigentlich dramatischen Fehlentscheidung abzulenken, wird in der zugehörigen Pressemitteilung des Gerichts stolz ausgeführt: »Das Bundesverfassungsgericht hat mit dieser Entscheidung erstmals ein Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf schulische Bildung anerkannt.«
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Ich bin doppelt verblüfft, als ich das lese. Einerseits bin ich schon seit Jahrzehnten von einem selbstverständlich bestehenden Recht auf Bildung ausgegangen. Wie konnte es sein, dass ich mich so irrte? Hatte ich Artikel 2 Absatz 1 GG
 und auch Artikel 3 Absatz 1 GG
 so fehlinterpretiert? Nein, ein Blick in den Grundgesetzkommentar genügt, denn dort heißt es, dass Kindern ein eigenes Recht auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit zukommt, sodass sich aus Artikel 2 Absatz 1 GG
 auch ein Recht der Kinder auf Teilhabe an bestehenden Schulen der öffentlichen Hand ergibt.
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 Was also sollte so neu an dieser Entscheidung sein?

Andererseits wunderte mich die Zielrichtung der Entscheidung. Konnte es hier wirklich darum gehen, dass Eltern das Recht einklagten, ihre Kinder wieder in die Schule schicken zu können? Hätte es nicht vielmehr darum gehen müssen, dass Eltern ihre Kinder durchgehend masken- und testfrei in die Schule schicken können? Beim Lesen der Entscheidung werde ich das Gefühl nicht los, dass der Eindruck vermittelt werden sollte, den klagenden und beidseits berufstätigen Eltern sowie im zweiten mitentschiedenen Verfahren der alleinerziehenden und berufstätigen Mutter sei es in erster Linie darum gegangen, ihre Kinder in der Schule abgeben zu können, um arbeiten gehen zu können. Aber ich ließ mich wohl von der 
 seltsam einseitig formulierten Sachverhaltsdarstellung täuschen. Offenbar war von den Klägern vorgetragen worden, das Verbot von Präsenzunterricht sei nicht erforderlich, da Infektionen mindestens gleich gut bekämpft werden könnten, wenn die Schüler in den Schulen regelmäßig getestet werden und Schutz- und Hygienemaßnahmen einhalten. Doch gegen Ende der Sachverhaltszusammenfassung wurden dann die entscheidenden Punkte angesprochen:

»Die Obliegenheit einer wöchentlich zweimaligen Testung als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht verstoße wegen der damit verbundenen Gefahr einer Verletzung des Naseninnenraums und von psychischen Störungen gegen Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG
 und sei außerdem unvereinbar mit dem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit nach Artikel 2 Absatz 1 GG
 .«
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Dadurch wird aber meinem Eindruck nach der Leser geschickt vom Eigentlichen abgelenkt. Der tatsächlich skandalöse Moment dieser Entscheidung liegt darin, dass die Grundrechtseinschränkungen hier skrupellos auf die Kinder übertragen werden. Das Gericht schwadroniert über die Bedeutung des Präsenzunterrichts und lässt sich über die finanziellen Ausgleichsmaßnahmen der Familienförderung aus, die es den Eltern, die nun mit ihren Kindern gemeinsam zu Hause hocken, ermöglichen soll, eine Fremdbetreuung zu organisieren und zu finanzieren (danke, Staat! mich würde mal interessieren, wie viele Eltern das in Anspruch genommen haben!). Tatsächlich ging es aber doch um etwas ganz anderes. Hätten Staat und/oder Schulleitung eingesehen, dass von Kindern keinerlei Infektionsgefahr ausgeht und dass Kinder kaum schwer erkranken, dann hätte man auf die Testpflicht komplett verzichten können – ebenso wie auf die Masken. In diesem Fall wäre es dann auch nicht zu Schulschließungen gekommen. Im Ergebnis hätte man das gesamte 
 Problem nicht gehabt. Folgt man aber der Sachverhaltsdarstellung und Problembeschreibung des Verfassungsgerichts, dann ließt sich die Sache hier so, als wäre es nur darum gegangen, dass Schulschließungen organisatorisch nicht zu bewältigen oder finanziell belastend seien – ein jämmerliches Ablenkungsmanöver.

In der Begründung wiederholt sich das aus der »Bundesnotbremse I« bekannte Schauspiel. Standardmäßig wird auf ein »hochgradiges, sich dramatisch verschärfendes und diffuses Infektionsgeschehen« hingewiesen (von dem das weit überwiegende Gros der Bevölkerung nichts mitbekommt)
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 . Zudem sei die Lage auf den Intensivstationen als »extrem angespannt« eingeschätzt worden. Tatsächlich war sie das nie.
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 Überraschend entwaffnend wird ein zusätzlicher Punkt genannt: »Zudem sei die Impfkampagne zu sichern gewesen.«
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 Das nenne ich doch zumindest mal ehrlich. Genau darum dürfte es auch gegangen sein: Man wollte die im Frühjahr und Sommer zu erlahmen drohende Impfkampagne sichern. Dazu brauchte man einen Schocker, der die Menschen in die Impfzentren trieb, und da kam das Drama um Schulschließungen (sogar das ist nötig, dann muss es auch wirklich schlimm sein!) gerade recht.

In den Entscheidungsgründen stolpere ich dann über Formulierungen, von denen ich zwei exemplarisch herausgreifen will. So entsetzt mich der Satz, es werde von den Klägern »lediglich abstrakt behauptet«, dass Testungen zu Verletzungen im Naseninnenbereich und psychischen Belastungen führen und die freie Entfaltung der Persönlichkeit beeinträchtigen könnten. Wer selbst Kinder hat, kann einen solchen Satz nicht ernsthaft schreiben. In der Realität des Schulalltags hat sich von Anfang an gezeigt, dass durch das Einführen von Teststäbchen in Kindernasen durch manchmal ungeschickte Kinderhände massenweise Nasenbluten und Nasenverletzungen auftreten. Schon allein die Tatsache, dass man von Kindern verlangt, Eingriffe vorzunehmen, für die medizinisches Personal eine dreijährige Ausbildung durchläuft, und mit toxischen oder zumindest gesundheitsgefährdenden Stoffen zu 
 hantieren, ist eine Farce. Wie kann man so den Bezug zur Realität verloren haben?

Des Weiteren wird begründungslos vorgetragen, dass »Kinder nach einhelliger sachkundiger Einschätzung häufiger asymptomatisch infiziert sind als Erwachsene«
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 . Diese an sich verblüffende Behauptung wird ohne jeden weiteren Nachweis vorgebracht, von einer etwaigen Gegenansicht ist nicht die Rede.

Führen wir es uns in Erinnerung: Zum Zeitpunkt, um den es in dieser Entscheidung geht, April bis Juni 2021, lag bereits mehr als ein Jahr hinter uns, genug Zeit also, in der man belastbare Erkenntnisse hätte zusammentragen können: ob PCR
 -oder Antigen-Tests überhaupt eine Infektion nachweisen können, ob ein Inzidenzwert überhaupt eine valide Größe sein kann,
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 welche Infektionsgefahren von Kindern ausgehen und ob ein Infektionsgeschehen tatsächlich dynamisch ist und die Intensivstationen zu überlasten drohen. Das alles wurde und wird nach wie vor nicht gemacht. Stattdessen aber werden die in Grundrechte eingreifenden Maßnahmen einer Maskenpflicht in Schulen und der Tests bei den Kindern stur aufrechterhalten. Die Leidtragenden bleiben die Jüngsten und Schwächsten der Bevölkerung.

EINRICHTUNGSBEZOGENE NACHWEISPFLICHT

Die am 10. Dezember 2021 beschlossene einrichtungsbezogene Nachweispflicht im Gesundheitswesen drängte Menschen in medizinischen Berufen dazu, bis zum Stichtag 15. März 2022 einen Nachweis über eine vollständige Impfung, über einen Genesenenstatus oder darüber, aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden zu können, vorzulegen. 46 hiervon betroffene Kläger stellten daraufhin einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, mit der die entsprechenden Artikel des Änderungsgesetzes zum Infektionsschutzgesetz vorläufig bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache außer Kraft gesetzt werden sollten.


 Der Gedankengang der Antragsteller ist dabei einfach und logisch: Legt man bis zum Stichtag keinen Nachweis vor, droht ein Beschäftigungsverbot (»kann«-Regelung im IfSG
 ) oder gar die Kündigung durch übereifrige Arbeitgeber, was gesetzlich zwar nicht vorgesehen ist, von manchen aber sogar vor dem Erreichen des Stichtags versucht wurde. Das Bundesverfassungsgericht wies die Anträge mit seiner Entscheidung vom 10. Februar 2022 gesammelt zurück. Das tragende Argument der Verfassungsrichter lautete, das Gesetz verlange von den Betroffenen ja nicht unausweichlich, sich impfen zu lassen. So weit, so gut, hieraus kann man, wenn man will, auch eine indirekte Empfehlung herauslesen, sich eben nicht impfen zu lassen. Diese sehr wohlwollende Auslegung, die ich in manchem Kommentar zur Entscheidung gelesen habe, wird jedoch direkt mit den beiden folgenden Sätzen zunichtegemacht. Diese höchstrichterliche Äußerung lautet:

»Für jene, die eine Impfung vermeiden wollen, kann dies zwar vorübergehend mit einem Wechsel der bislang ausgeübten Tätigkeit oder des Arbeitsplatzes oder sogar mit der Aufgabe des Berufs verbunden sein. Dass die in der begrenzten Zeit bis zur Entscheidung in der Hauptsache möglicherweise eintretenden beruflichen Nachteile irreversibel oder auch nur sehr erschwert revidierbar sind oder sonst sehr schwer wiegen, haben die Beschwerdeführenden jedoch nicht dargelegt; dies ist auch sonst – jedenfalls für den genannten Zeitraum – nicht ersichtlich.«

Man glaubt angesichts dieser unfassbar zynischen und menschenverachtenden Worte seinen Augen nicht zu trauen. Ein nur vorübergehender Nachteil soll es sein, wenn man aufgrund der eigenen Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, den Beruf aufgeben muss? Das kann nicht der Ernst dieser Richter sein. Ich denke an meine Mandanten, zum Beispiel Physiotherapeuten und Ärzte, die unter 
 zum Teil hoher Verschuldung erst kürzlich eine eigene Praxis aufgebaut haben und nun vor dem Ruin stehen, weil sie diese mit ungeimpftem Personal nicht weiterbetreiben dürfen. Ich denke an die zahlreichen Pflegekräfte, die ich weinend und verzweifelt am Telefon hatte und die völlig ratlos vor der Frage standen, sollen sie nun ihren Job aufgeben oder einfach ausharren, mit dem Risiko eines möglicherweise drohenden Betretungsverbots und den sich daraus ergebenden weiteren Folgen von Abmahnung über Freistellung bis Kündigung.

Ich erinnere mich an die Erzählung einer Mandantin, in deren Fall als Alleinverdienerin das Schicksal einer fünfköpfigen Familie von diesem – aus Sicht der wohlsituierten Verfassungsrichter marginalen – wirtschaftlichen Nachteil abhängt. »Wirtschaftliche Nachteile, die Einzelnen durch den Vollzug eines Gesetzes entstehen, sind daneben grundsätzlich nicht geeignet, die Aussetzung der Anwendung von Normen zu begründen.«
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RECHTFERTIGENDER NOTSTAND

Um es gleich vorweg zu sagen: Ich komme nicht umhin, der deutschen Justiz während der Corona-Krise ein Totalversagen zu bescheinigen. Zur Vorbereitung dieses Kapitels habe ich rund 380 Urteile deutscher Gerichte innerhalb von zehn Tagen gelesen. Und ich habe sie wirklich ganz gelesen, Seite für Seite. Da ich zu den Menschen gehöre, die sich so etwas nicht am Computerbildschirm ansehen können, musste ich alles ausdrucken. Vor mir liegt nun ein Stapel von etwa 1.200 Blatt Papier, und das Meiste davon ist, ich kann es nicht anders sagen, das Papier nicht wert, auf dem es von mir gedruckt wurde.

Die vollständige Lektüre der Urteile in der verhältnismäßig kurzen Zeit hat meine Wahrnehmung für zwei Dinge besonders geschärft. Die Gerichte schreiben voneinander ab (oder kopieren Passagen aus anderen Urteilen). Deshalb enthalten die Urteile auch inhaltlich alle das Gleiche. Ungeprüft und wieder und wieder ungeprüft. Ich 
 vermute sogar, sie denken über das, was sie voneinander abkopieren, nicht einmal mehr nach. Anders kann ich mir nicht erklären, wie solche unreflektierten Urteile zustande kommen können.

Das Zweite, das mir auffiel: Die Gerichte kommen ihrer ureigensten Aufgabe nicht mehr nach, das staatliche Handeln zu überprüfen, vielmehr rechtfertigen sie es. Ein Verwaltungsgericht, das in einem Fall des Versammlungsrechts in seine Begründung einfach die Hälfte des Verbotsbescheids reinkopiert, erfüllt seine Aufgabe nicht. Ein Strafgericht, das Angaben des RKI
 ohne Überprüfung übernimmt, ebenso wie die Behauptung, das Gesundheitswesen sei laut Daten der DIVI
 überlastet, das versagt in seiner Aufgabe.

Bis heute ist vollständig ungeklärt, ob ein PCR
 -Test überhaupt etwas nachweisen kann, vor allem aber, ob er für die Feststellung einer Infektion herangezogen werden darf. Als meine Kollegin Beate Bahner auf den glorreichen Einfall kam, in einem Verfahren Christian Drosten als Gutachter zu benennen und das Heidelberger Gericht diesem Antrag überraschenderweise auch folgte, kam bei mir Hoffnung auf. Nun würden wir endlich erfahren, wozu der Test wirklich taugt. »Als Gutachter wollte ich natürlich den besten haben«, sagte Beate zu mir. Doch Drosten kam nicht. Er brauchte ewig, bis er schriftlich etwas vorlegte. Vier magere Seiten gingen am 30. April 2021 bei Bahner ein. Der Inhalt enttäuschend. Im Wesentlich sagt Drosten, es kommt darauf an. Das sagen Anwälte immer dann, wenn sie gerade keine wirkliche Antwort parat haben … Bei »ordnungsgemäßer Anwendung«, was auch immer das sei, könne der PCR
 -Test eine Infektion nachweisen. Leider aber wenden die Labore nicht identische Standards bei der Testung an.

Noch schlimmer als das Nichterscheinen Drostens vor Gericht und der magere Inhalt seines Gutachtens aber war dann der folgende Umstand: Als Beate Bahner nicht lockerließ und weitere unbequeme Fragen stellte, wechselte das Gericht den Kammervorsitzenden aus und setzte an seine Stelle eine neue Kollegin. Die 
 verfügte dann als erste »Amtshandlung«, Drosten müsse nicht persönlich vor Gericht erscheinen und sein Gutachten durch mündliche Erläuterungen ergänzen. So blieb ihm – und damit auch uns allen – zu verstehen erspart, was sein PCR
 -Test denn nun tatsächlich nachzuweisen vermag … Dieser kurze Exkurs zeigt: An einer wirklichen gerichtlichen Überprüfung besteht offenbar kein Interesse.

Über das Bundesverfassungsgericht schreibt der Rechtswissenschaftler Klaus Ferdinand Gärditz in einem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen
 , Karlsruhe sei nicht in einer Krise. »Das Gericht hat die Krisen-Resilienz der Verfassung gerade dadurch gestärkt, dass es keine exzeptionelle Krisen-Verfassungsrechtsdogmatik gebildet hat, sondern bei gut etablierten Maßstäben des Normalzustands geblieben ist.«
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 Und genau das stimmt eben nicht. Rechtsschutz stabilisiert nur, wenn er auch rechtzeitig erfolgt. Und Gewaltenteilung funktioniert nur, wenn die Rechtsprechung hierbei sowohl Legislative als auch Exekutive intensiv kontrolliert.

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Überall da, wo Richter selbst von Angst besetzt sind, da wird ein sachliches und unvoreingenommenes Urteilen schlicht nicht mehr möglich sein. Solche Leute sollten sich besser selbst für befangen erklären. Die meisten Menschen haben vor einer Wahrheit mehr Angst als vor einer Lüge, las ich mal auf einem Kalenderblatt. Ich frage mich daher, wie wir mit einer Richterschaft, die sich selbst so in Angst hat versetzen lassen, eine gerechte Rechtsprechung erreichen wollen.

Schon ohne Corona haben viele Juristen, zu denen ich mich zähle, unsere Rechtsprechung für schwer geschädigt und im Grunde für reformunfähig gehalten, verfangen in ungeeigneten Formalien, unfähig, eine versöhnende, in erster Linie streitschlichtende Richterrolle einzunehmen. Doch nun, mit Corona, ist alles noch viel schlimmer geworden. All das bisherige gilt weiter und hat sich verstärkt. Zudem hat die Justiz sich eine Funktion im Politspiel aufzwingen lassen, und so hat sie selbst dazu beigetragen, dass sich das 
 Recht weiter politisieren ließ, in dem Sinne, dass ein gutes Recht nur sei, welches die Staatsraison stütze. So aber ist die Freiheit nahezu verloren gegangen, und wir Bürger, wir Menschen in diesem Rechtssystem, befinden uns schon fast in einem rechtfertigenden Notstand, wenn wir Ungerechtes nicht länger hinnehmen wollen.
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 Rechnen wir mit 83.200.000 Einwohnern und gehen wir von 3.300.000 aktiven Infektionsfällen an einem Tag aus, dann sind das 3,97 % der Gesamtbevölkerung. Im Umkehrschluss sind 96,03 % der Bevölkerung offensichtlich nicht betroffen. Nehmen wir an, 2.500 Fälle sind als schwer oder mit kritischem Verlauf einzustufen, dann beträfe dies nur 0,003 % der gesamten Bevölkerung. Wie man angesichts dessen ernsthaft von einer dramatischen Lage sprechen kann, entzieht sich vollständig meinem Verständnis.
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 »Zusammenfassend wollen wir bemerken: Auch wenn es schwer zu ertragen ist, müssen wir doch akzeptieren, dass unser Recht offenbar nicht in der Lage ist, jedes moralische Problem widerspruchsfrei zu lösen.«


Ferdinand von Schirach, Terror




 RECHT UND

VERGEBUNG




 DIE SPALTUNG DER GESELLSCHAFT


Meine beiden Söhne spielen Fußball, der große leidenschaftlich. Zuerst spielte ich mit ihm, wir kickten stundenlang vor und hinter dem Haus. Richtig aufgeblüht war er, nachdem er in einem kleinen Verein im Nachbarort zu spielen begann. Die meisten der Jungs dort gingen auf eine andere Grundschule, zu der mein Sohn nach den Sommerferien 2020 wechselte. Das neue Schuljahr begann, und so lange es erlaubt war, trafen sich die Jungs an jedem freien Nachmittag auf dem Kleinfeld und spielten. Jedes Mal, wenn wir unseren Großen von dort abholten, war er glücklich und müde. Dass er seit Anfang des Jahres 2021 nicht mehr in die Schule ging, besser gesagt gehen durfte, weil man gegen ihn als »Testverweigerer« ein Schulbetretungsverbot verhängt hatte, das bis heute, im April 2022, Bestand hat, störte die anderen Jungs bis zum Ende des letzten Sommers 2021 wenig. Man traf sich auch mal bei dem einen, mal bei dem anderen zu Hause, die Kinder sahen sich ständig, und damit die Erwachsenen auch, unabhängig von jeder Rechtslage. Über Winter hörte das Spielen immer auf, er konnte nicht mitmachen, wenn die Spiele und Trainingseinheiten in die Halle verlegt wurden, im zweiten Winter 2021/2022 galt »3G«. Die Kontakte wurden weniger und irgendwann zwischendurch sagte er, ich glaube, ich habe gar keine Lust mehr, mit den anderen zu kicken. Vor ein paar Wochen kam er dann mit einem Freund aus der Fußballergruppe im Nachbardorf zufällig an den übrigen Jungs aus seinem Fußballclub vorbei. Als sie die beiden sahen, riefen sie: »Na, bringst du jetzt schon Ungeimpfte mit?« Mit unserem Sohn sprachen sie nicht mehr.

Wie wollen wir einen Neuanfang schaffen? Wie kann überhaupt ein Neuanfang gelingen angesichts der Tatsache, dass uns, von den Kleinsten bis zu den Alten, jede Gemeinsamkeit genommen wurde? 
 Ich telefoniere mit Matthias Burchardt, der froh ist, dass am nächsten Tag die Universität wieder beginnt. Als Dozent freut er sich für die Studenten, die lange keinen Zugang zu ihrer Ausbildungsstätte und damit auch zu einem echten Diskurs hatten. Was ihn selbst angeht, ist er skeptisch. Lehre funktioniert für ihn nur maskenfrei. Man muss in die Gesichter sehen können, sagt er. Manche sagen, die Menschen hätten im Laufe der letzten Jahre ihre Gesichter verloren. Es wird spannend werden, zu sehen, ob das stimmt.

Als wir tags drauf erneut miteinander sprechen, ist die Vorfreude einer fürchterlichen Ernüchterung gewichen, auch wenn fast das gesamte Seminar immerhin die Masken abgelegt hat. Matthias Burchardt erzählt, dass in allen Gebäuden der Uni Köln wieder Maskenpflicht gelte.
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 Wir haben April 2022, und seit dem 2. April sollten alle Maßnahmen aufgehoben sein … Wir scherzen kurz darüber, dass diese Pflicht nach dem »Hygienekonzept – Berufsausübung« der Uni Köln vom 1. April 2022 gemäß Ziffer 5e nicht gelte »in sonstigen Fällen, wenn das Ablegen der Maske unter Wahrung des Mindestabstands von 1,5 Metern nur wenige Sekunden dauert«. Ich sage, du kannst es die Studenten ja mal ausprobieren lassen, ob sie es schaffen, ihre Maske in wenigen Sekunden abzulegen, sollte das gelingen, dann seid ihr nach dem Wortlaut dieser Regelung fein raus und dürft die Maske in diesem »sonstigen Fall« dauerhaft weglassen. Wir lachen, aber es ist ein sarkastisches Lachen, anderes bleibt einem nicht mehr übrig in diesen Zeiten.

Ich verlasse meinen Schreibtisch und gehe kurz einkaufen. Es ist der 6. April 2022, und im Supermarkt tragen geschätzte 90  Prozent der Kunden weiterhin eine Maske. Meine Tochter erzählt mir, in der Schule sei sie fast die Einzige, die keine Maske trage, alle Übrigen machten einfach weiter wie bisher. Die 
ZEIT

 berichtet am 5. April 2022, in niedersächsischen Gerichten müsse weiterhin eine FFP2
 -Maske getragen werden.
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 Zudem gelte dort nach wie vor die 3G
 -Regel, denn das Justizministerium gestatte den 
 Gerichtsleitungen die Ausübung ihres Hausrechts. Wer also ein Gericht betritt, muss gegen das Coronavirus geimpft, von einer Infektion genesen oder negativ getestet sein. Ich bin fassungslos. Bedenken wir, dass seit Anfang April in Niedersachsen, wie fast bundesweit, die Maßnahmen aufgehoben sind. Ich hatte es so verstanden, nur im öffentlichen Nahverkehr und im Gesundheitsbereich gelte weiterhin die Maskenpflicht. Nun häufen sich bei mir die Anfragen, ob an den bisherigen Regeln über das Hausrecht festgehalten werden kann.

Die rechtliche Seite ist das eine, und über das Hausrecht mag man so etwas vorschreiben können. Ein Ladenbesitzer etwa lässt jemanden nicht in seinen Laden, wenn dieser bestimmte Vorgaben nicht erfüllt. Im öffentlichen Bereich dagegen, etwa an Schulen, an Universitäten, in den Stadtverwaltungen, auf Sportanlagen, dort müssen Menschen Zugang erhalten und dürfen nicht willkürlich ausgesperrt werden. Auch für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr muss dies aus meiner Sicht so sein. Schon hört man, dass einige Schulleiter die Fortführung der Maskenpflicht sogar »angeordnet« haben sollen. Auch das geht nicht, denn eine Verordnung, die dies hergibt, existiert seit dem 2. April 2022 nicht mehr.

3


 Das andere aber ist: Was bringt Menschen nur auf die Idee, nach einem Stichtag, an dem ersichtlich Freiheitseinschränkungen weggefallen sind, sich freiwillig weiterhin eine Maske aufzusetzen und G-Regeln zu befolgen? Was bringt sie dazu, freiwillig den Weg zum Schafott der Grundrechtszerstörung zu gehen?

Am 14. April 2022 erscheint im Freitag
 ein Artikel mit der launigen Überschrift »Ich habe Long Maske«. Darin schreibt die Autorin, dass sie »schon so lange sehnlichst den Moment herbeisehnte, das Ding endlich feierlich in den Müll zu werfen«. Doch auch wenn ihr Corona keine Angst macht, tut sie es nicht. »Ich fürchte mich – weniger vor dem Virus als vor der allzu unvermittelten Entscheidungsfreiheit.« So weit ist es also innerhalb von nur zwei Jahren gekommen.


 T-Online
 , in der Corona-Zeit zu einer Art zweiter Pressestelle der Bundesregierung mutiert, wartet mit einer Umfrage auf. Etwas mehr als ein Viertel der Befragten will nach Beendigung der meisten Maßnahmen die Maske weiterhin tragen. Die Gründe: Fast 90  Prozent wollen vorrangig sich selbst damit schützen (ein vergebliches Unterfangen, da die Maske dies nicht leistet), etwas weniger als die Hälfte will auch andere schützen (ebenso vergeblich) und immerhin 61 Prozent fühlen sich durch die Maske auch gut vor anderen Erkrankungen wie Erkältung oder Grippe geschützt.
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 Vieles an diesem Umfrageergebnis ist bemerkenswert, doch eines insbesondere: Die Menschen glauben an die Wirkung der Maske. Die Angst vor einer in 99,5 Prozent der Fälle unspektakulär verlaufenden Erkältungskrankheit ist bei den meisten mittlerweile so groß, dass sie freiwillig ihr Gesicht verhüllen, vermutlich für den Rest ihres Lebens. In der 
WELT

 erklärt die Angstforscherin Angelika Erhardt: »Die Maske wurde in der Pandemie als ein wichtiger Schutz propagiert. Menschen haben sich daran gewöhnt, sie zu tragen und mit Sicherheit assoziiert.«
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 Aber es kommt noch ein Zweites hinzu: Neben dem Gefühl, vor irgendetwas geschützt zu sein, haben einige festgestellt, dass das Tragen der Maske sie in sozialen Situationen weniger unsicher macht. »Weil ihr Gesicht verdeckt ist, fühlen sie sich weniger beobachtet beziehungsweise haben sie das Gefühl, man könne ihnen ihr Unbehagen weniger ansehen.«

Zwei besorgniserregende Phänomene, das immens große Bedürfnis nach Sicherheit zum einen und zum anderen die Erfahrung, die Maske schützt mich auf davor, dass andere mir mein Unbehagen ansehen. Es ist ein bisschen so wie bei kleinen Kindern, die sich die Augen zuhalten und meinen, sie werden dann auch von anderen nicht gesehen. Ein Großteil der Gesellschaft steckt in einer Angstpsychose fest und findet keinen Weg heraus. Ein erschreckender Befund, an dem aber meines Erachtens kein Weg vorbeiführt. Die Übrigen, die nie in der Psychose waren oder aus ihr herausgefunden haben, bilden die andere Gruppe in der Gesellschaft. Zwischen 
 beiden Lagern scheint es keine Brücke zu geben. Werner Bergholz erzählte mir die Geschichte von einem Bekannten, der mit über 80 Jahren seinen jahrzehntelangen Freund nach den Corona-Monaten das erste Mal wieder besuchte. Nachdem die beiden fast drei Stunden lang miteinander herzlich gelacht und geplaudert hatten, fragte der Freund, wie denn der andere die Impfungen vertragen habe – als dieser antwortet, er sei nicht geimpft, weist ihn der Freund aus seinem Haus. – Erst jetzt, nach einem (vorläufigen) Ende der Maßnahmen, zeigt es sich, dass die Spaltung der Gesellschaft vollendet ist.

Unverzeihlichkeiten. Wie viel von dem, was in den vergangenen zwei Jahren geschehen ist, werden wir einander verzeihen können? Wie stark ist das Trennende? Ist es vielleicht wie mit einem Glas, das nach dem Herunterfallen zerbrochen ist und das man mit Glaskleber wieder repariert: Die Bruchlinien werden weiterhin zu sehen sein, das Glas wird nie mehr heil? Oder besteht die Hoffnung, dass alltägliche Notwendigkeiten die Menschen wieder zusammenführen werden? Und ist das überhaupt eine Hoffnung, die man hegen sollte?

Ich gehe in Gedanken die Bereiche durch, wo Corona Unrecht geschaffen hat. An erster Stelle fallen mir natürlich unsere Kinder ein. In den Freundschaften der Kinder manifestiert sich die Trennung der Lager. Das erlebte mein Sohn, der als »Ungeimpfter« von seinen Kumpels im Fußballverein ausgeschlossen wurde. Nun kann man sagen, so schnell, wie Kinder sich zu solchen Verhaltensweisen verleiten lassen (fast immer durch die Eltern), so schnell ändern sie ihr Verhalten auch wieder. Aber stimmt das wirklich, oder bleibt nicht doch etwas hängen?

In der Schule waren viele Kinder seit Anfang 2021 nicht, einige Erstklässler haben eine Schule noch nie von innen gesehen. Weil bei manchen Eltern kein Verständnis für eine Haltung herrschte, die Kinder gesund eben keinen Tests auszusetzen, die ihre Nasen 
 blutig machen. Wie von hier aus wieder zurückzukommen sein soll, neu gestartet werden soll, ist zumindest mir im Moment noch nicht klar. Zu viel haben Lehrer und Eltern in der Corona-Zeit zerstört. Der Distanzunterricht war in unserem Fall eine Katastrophe. So kamen die Arbeitsblätter nur unvollständig und schlampig eingescannt bei uns an. Wobei wir wahrscheinlich schon froh sein können, dass wir überhaupt die Aufgaben nach Hause geschickt bekamen, andere Eltern berichteten noch weit Schlimmeres. Das Wichtigste aber: Das Vertrauen ist weg. Wie man jemals wieder seine Kinder in die Obhut solch verantwortungsloser, herzloser und menschenverachtend handelnder Leute geben können soll, weiß ich noch nicht. Meine Frau sagte zur Schulleiterin unserer Jungs: »Ich hatte irgendwann nicht mehr das Gefühl, meine Kinder in deine Obhut zu geben, sondern als lieferte ich sie dir aus.«

Ich denke an all die Arbeitnehmer, die sich vielleicht sogar täglich einem vollkommen unnötigen Testprozedere unterziehen mussten, ohne krank zu sein. An jene, die versucht haben, den Erwerb ihres Lebensunterhalts irgendwie aufrechtzuerhalten, an die Eltern, die noch dazu parallel ihre Kinder betreuen mussten. Einmal abgesehen von dem gefühlt wöchentlichen Wechsel der Regeln, die es zu befolgen galt. Und ich denke an die, die sich nicht einem Hygienediktat haben unterordnen lassen – die aber dann ihren Job aufgeben mussten, wie im Gesundheitswesen, in der Pflege.

Ich denke an diejenigen, die in den vergangenen zwei Jahren ihre Meinung standhaft und unbeugsam geäußert haben. Und die weiter mit den Folgen in Gestalt von Bußgeldbescheiden oder Schlimmerem zu kämpfen haben. Es sind ja längst noch nicht alle Verfahren abgeschlossen, eine große Welle wird vermutlich erst noch kommen. Menschen, die nur ihr Recht auf freie Meinungsäußerung oder freie Versammlung und Demonstration wahrgenommen haben, was sie getan haben, weil sie den Staat im Gegensatz zu den derzeit Regierenden erhalten wollen, weil sie sich für den Erhalt des Grundgesetzes 
 einsetzen, weil sie der festen Überzeugung sind, dass Grundrechte eben keine Privilegien sind.

Daneben steht die große schweigende Masse derer, die in den letzten zwei Jahren nichts zum Erhalt dieses Staatswesens beigetragen haben, die sich aber seit 24 Monaten selbst beweihräuchern, weil sie so ungemein solidarisch sind, aus purer Solidarität eine Maske tragen und sich impfen lassen. An schlechten Tagen frage ich mich, was soll aus diesen Leuten werden?

Die Risse gehen durch alle Lebensbereiche, sie gehen durch die Familien, durch den Freundeskreis, durch die Schulen und Belegschaften. Und wahrscheinlich wird die Trennung für lange Zeit bestehen bleiben.


BEDEUTUNGSABFLACHUNG


Wie sich junge Leute heutzutage fühlen, kann ich mir (fast) nicht vorstellen. Die Pandemie hat wesentliche Jahre ihres Lebens bestimmt, und dazu gehörte Gehorsam gegenüber Autoritäten, Gehorsam gegenüber dem Staat, Unterordnung, Mitmachen. All das habe ich in meiner Jugend nicht erfahren. Niemals hätte ich mich einer Ausgangssperre untergeordnet, und das sage ich jetzt nicht, weil es damals eine solche schlicht nicht gab. Ich möchte es wirklich behaupten, das hätte damals kaum einer mitgemacht, die Mehrheitsverhältnisse wären genau anders herum gewesen.

Die Energie, die Bereitschaft, sich aufzulehnen, zu kämpfen, sich einzusetzen, auch für Werte, die man gerade in diesem Augenblick nicht für sich selbst braucht, aber vielleicht irgendwann brauchen könnte – diese Bereitschaft und Energie nimmt in allen Altersgruppen rapide ab. Meinungsfreiheit – was soll das, wenn man selbst keine Meinung hat? Freier Zugang zu Arbeit –warum dafür kämpfen, wenn man vermutlich lebenslang als verbeamteter Lehrer auf einem bequemen Stuhl sitzt? Freiheit der 
 Religionsausübung – wozu braucht man das überhaupt noch, wenn eh längst viele vom Glauben abgekommen sind? Ich könnte an dieser Stelle auch alle Grundrechte nacheinander aufführen, nur bin ich inzwischen sicher, dass ein großer Teil der Bevölkerung nichts, wirklich nichts vermissen würde, wenn zwei Drittel der seltsam altmodisch formulierten Sätze der Artikel 1 bis 20 des Grundgesetzes heimlich gestrichen würden. Und zwar deshalb, weil die Menschen den Wert dieser Grund-Rechte, die existenzielle Bedeutung ihrer Menschenrechte und vor allem die Unantastbarkeit beider, der Grund- und Menschenrechte, vergessen zu haben scheinen.

Dies alles ist keine Bagatelle. Dies ist nicht weniger als die Umwertung unserer bedeutungsvollsten Werte, die Zerstörung unserer bisherigen Kultur und ein Tabubruch sondergleichen. Dies ist ein Desaster. Es ist ein Desaster, das sich im Grunde schon länger angedeutet hat. Aus heutiger Sicht meine ich, wir alle hätten genauer hinsehen müssen und auch können, haben es aber nicht getan, und so konnte vor unser aller Augen dieses Desaster immer größere Ausmaße annehmen. Doch die meisten Menschen sind stattdessen einer Scheinwahrheit gefolgt, die ganz passabel, auf jeden Fall aber wirkungsvoll genug »konstruiert« worden war. Die Mehrheit der Menschheit in eine Welt der Lüge zu ziehen, das ist heutzutage mithilfe der rechtzeitig gleichgeschalteten Medien nicht mehr allzu schwer.

Das Resultat der allgemein zunehmenden Orientierungslosigkeit, die man ebenfalls durchaus schon seit langer Zeit hat beobachten können, ist eine geradezu atemberaubende Bedeutungsabflachung von eigentlich allem, was vor Jahrzehnten noch mit erheblicher Bedeutung aufgeladen war: Glaube, Liebe, Hoffnung, Spiritualität, Körperbewusstsein, Aufrichtigkeit, Selbstlosigkeit, Standhaftigkeit, Mut, Solidarität, Selbstvertrauen.

Tritt zu alldem eine Destruktion der Gewaltenteilung hinzu, wird der Staat zum Selbstbedienungsladen für eine elitäre Machtkaste kultur- und grundsatzloser Politagitatoren. Bürgerrechte, 
 Freiheitsrechte, Grundrechte, Menschenrechte spielen da keine Rolle mehr. Sie werden zu »Privilegien« umfunktioniert, wie es Angela Merkel ausdrückte und wohl tatsächlich auch so gemeint hat. Dann aber scheint die Masse wohl nur noch darauf zu warten, wann sie möglichst energiearm die nötigen Sozialpunkte erwerben kann, um damit ihre banalen Bedürfnisse befriedigen zu können.

Im Rückblick betrachtet passte die Virusgefahr wirklich großartig, um den Menschen auf seinen Körper reduzieren zu können und ihm klarzumachen, dass nur das Überleben zählt. Möglichst lange zu leben, ohne eigentlich zu wissen, wozu das gut sein soll und was mit der Zeit anzufangen wäre, soll nun das neue Ziel aller sein.

Als Jurist habe ich in dieser Zeit schmerzhaft erfahren müssen, dass es Gegebenheiten gibt, die man mithilfe des Rechts nicht aufräumen kann. Das Recht wurde nur dazu ausgenutzt, um die Position des Hygienestaates zu festigen. Das konnte geschehen, weil zu viele weggeschaut haben – und diejenigen, die der Delegitimierung des Staates durch den Staat nicht tatenlos zusehen konnten, wurden kurzerhand in eine rechte oder sonstige Ecke gestellt, um sie mundtot zu machen.

Es wird »ein langer Atem« nötig sein, zwei Jahre sind keine Kleinigkeit, und die Aufarbeitung wird erheblich länger dauern als die Destruktion. Doch es ist unbedingt erforderlich, das Recht wieder in seinen Stand zu setzen. Es gibt meines Erachtens keinen Zweifel daran, dass es sich lohnt, für eine Gemeinschaft zu kämpfen, die durch Rechtsstaatlichkeit und ein ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein seiner Individuen geprägt ist. Also werden wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir eine Brücke bauen müssen. Denn die »andere Seite« wird das von sich aus gewiss nicht tun. Warum auch, dort haben sie ja alles richtig gemacht …


AUFARBEITUNG



 Im Dezember 2021 erschien im British Medical Journal
 ein Beitrag von David Robertson und Peter Doshi. Er trägt den Titel »The end of the pandemic will not be televised«
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 . Übersetzt: Das Ende der Pandemie wird nicht im Fernsehen übertragen. Dieser Artikel lenkte meinen Blick auf einen wichtigen Punkt: Die Pandemie wurde durch Dashboards, also Datenmüll, bestimmt. Wir alle wurden täglich mit Infektionszahlen, Todeszahlen, Hospitalisierungsraten und so fort traktiert. Dieser Zahlenwust suggerierte, man könne daran ablesen, wo die Welt steht: bereits am Abgrund oder noch kurz davor. Mit Zahlen kann man auch vermitteln, Kontrolle über den Verlauf der Dinge zu haben.

Der Beginn der »Corona-Pandemie« wurde von der WHO
 verkündet. Die Annahme, die Weltgesundheitsorganisation würde nun auch mit einem Gongschlag das Ende der Veranstaltung bekanntgeben, ist vermutlich weit gefehlt. Die Pandemie oder das, was wir dafür halten, wird vielmehr dann zu Ende sein, wenn die Allermeisten das Interesse daran verloren haben.

»Als außergewöhnliche Zeit, in der das gesellschaftliche Leben auf den Kopf gestellt wurde, wird die COVID
 -19-Pandemie vorbei sein, wenn wir unsere Bildschirme ausschalten und entscheiden, dass andere Themen wieder unsere Aufmerksamkeit verdienen.«

Wir, die wir nicht in Angst gelebt haben in den vergangenen zwei Jahren, werden diesen Schritt schneller schaffen, ja wir sind meiner Wahrnehmung nach schon »auf der anderen Seite«. Diejenigen aber, die ihr Leben die letzten 24 Monate in Angst und Orientierungslosigkeit verbracht haben, werden länger dafür brauchen, wie allein schon das krampfhafte Festhalten an der Maske zeigt.

Zunächst wird eine gründliche Aufarbeitung dessen, was sich zugetragen hat, unbedingt erforderlich sein. Dabei geht es tatsächlich um die Archivierung der verlorenen Rechte, um sie dadurch 
 (wieder) sichtbar zu machen und aufzuzeigen, warum sie es wert sind, dass jeder für sie tagtäglich persönlich einsteht.

Die Aufarbeitung und Aufklärung der Geschehnisse ist eine wichtige Aufgabe, mit der bereits begonnen wurde. Aber die Geschichte lehrt, als historisches Faktum gelten immer diejenigen Erzählungen, die von den Siegern geschrieben wurden. Deshalb müssen wir wachsam und gründlich sein, um zu vermeiden, dass dem Narrativ der Pandemie-Existenz nicht auch noch das Narrativ der vermeintlich guten Pandemie-Bewältigung folgt, das sich dann auf der Basis staatlicher Siegermacht in die Geschichtsbücher einschreibt.

Um das zu verhindern und Raum für eine echte Aufarbeitung und Aufklärung zu schaffen, wurde im November 2021 das Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund der Corona-Maßnahmen
 (ZAAV
 )
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 gegründet. Im Fokus steht die umfassende Aufarbeitung der Ursachen, der Geschichte und der Folgen der Corona-Pandemie sowie die Einrichtung eines Entschädigungsfonds für die Opfer.

Dem ZAAVV
 wird es im ersten Schritt darum gehen, ein großes Archiv des Unrechts aufzubauen, das die Unrechtshandlungen und die erlittenen Schädigungen in sicherer Form dokumentiert und sie so vor dem kollektiven Vergessen bewahrt. Zum zweiten wird das Zentrum zum Zwecke der Aufklärung auf eine transparente und sachlich unangreifbare Information über die diversen Unrechtstaten achten. Drittens soll dem Präventionsgedanken Rechnung getragen und in Vorträgen, Seminaren und Videos über Menschenrechte, Grundrechte, Freiheitsrechte und die Gefahren, die diesen von verschiedenen Seiten beständig drohen, gesprochen werden. Und viertens wird es in einzelnen Fällen auch zu einer juristischen Verfolgung von Straftaten gegen die Menschheit kommen müssen, der vermutlich schwierigste Teil der Aufarbeitung.

Bei alldem ist von tragender Bedeutung, dass die Täter die »Sicherheit« haben dürfen, nicht ihrerseits vor ein ungerecht 
 agierendes Tribunal gestellt zu werden. Es wird vielmehr darauf ankommen, den Tätern die Möglichkeit zu geben, die wahren Beweggründe ihrer Handlungen zu erkennen, und ihnen die Hand zur Vergebung zu reichen. Die Täter sollen verstehen, was sie angetrieben hat, so zu handeln, wie sie gehandelt haben. Das kann aus Angst geschehen sein, aus Anpassung oder aus Opportunismus. Wichtig ist die künftige Orientierung an den universellen Menschenrechten. Das ZAAVV
 wird darauf zu achten haben, dass künftig Recht, das den Inhalt von Unrecht hat (wie beispielsweise die zahllosen Corona-Schutzverordnungen und weite Teile des Infektionsschutzgesetzes) erst gar nicht als Recht angesehen werden, entsprechend der Radbruch’schen Formel. Und dass stattdessen bedeutungsvolle Kodici wie der »Nürnberger Kodex« in vollem Umfang Beachtung finden.

»Das ZAAVV
 soll aufarbeiten, was in den letzten zwei Jahren geschehen ist, es soll sich dabei an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte orientieren, und die Essenz dieser Allgemeinen Erklärung weiterentwickeln. Die Essenz ist das Abwehrrecht des Individuums gegen den Staat und gegen übermächtige Private. Diese Privaten rücken in die Nähe der Staaten, weil sie teilweise bereits staatsgleiche Macht besitzen«,

sagt mein Anwaltskollege Ralf Ludwig, der die Idee zur Gründung des ZAAVV
 bereits am 3. April 2021 auf einer Demonstration in Stuttgart öffentlich gemacht hat. Warum eine Aufarbeitung und Aufklärung? Könnte man nicht sagen, gut, wenn es irgendwann vorüber ist? Doch Corona, egal ob man an die Dramatik und an ein natürliche Entstehung des Virus glaubt oder nicht, hat sich als brauchbare Bedrohung erwiesen, um zumindest in einigen Staaten der Erde die dort über viele Jahrzehnte herrschende freiheitliche Ordnung empfindlich zu stören oder gar zu zerstören. Corona hat viel Unrecht hervorgebracht. Darüber hinwegzugehen, hieße, die 
 Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen, was im Sinne einer Heilung der Wunden vermutlich nicht ratsam wäre.

Der Deutsche Ethikrat sagt, Krisen sind die Stunde der Exekutive. Das bedeutet aber auch, dass eine Exekutive in Krisensituationen noch viel sensibler und vorsichtiger mit Menschenrechten und der Auswirkung ihrer Entscheidungen auf diese umgehen muss. Gleichzeitig muss auch eine Justiz gerade in der Krise noch genauer hinsehen. Gesehen haben wir jedoch, dass der Staat kein Bedürfnis entwickelt hat, die Krise schnell zu beenden.

Ohne eine umfassende und schonungslose Aufarbeitung wüsste ich nicht, wie wir in Deutschland in absehbarer Zeit wieder zu einer gesellschaftlichen Gemeinsamkeit zurückkehren sollten. Auch der Deutsche Ethikrat hat das offenbar bereits begriffen und veröffentlichte am 4. April 2022 die »Stellungnahme Vulnerabilität und Resilienz in der Krise – Ethische Kriterien für Entscheidungen in einer Pandemie«
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 . Das Papier, das sich streckenweise wie ein Ethik-Leitfaden für die nächste Pandemie liest (die vermutlich kommen wird), enthält an zahlreichen Stellen erhebliche Kritik am Corona-Management von Bund und Ländern und stellt durchaus einige richtige Fragen. Dennoch dürfen wir nicht vergessen: Auch der Ethikrat gehört zu den Tätern des Corona-Unrechts. Diesen bisher vollständig unverantwortlich handelnden Rat zum Ratgeber für einen zukünftigen Umgang mit den ins Haus stehenden Pandemien mutieren zu lassen, wäre fatal. Stattdessen ist endlich ein Diskurs nötig, auf den wir aber vermutlich im diskursfeindlichen Deutschland lange werden warten müssen, organisieren wir ihn nicht selbst. Jeder ist aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen und sich Organisationen wie zum Beispiel dem ZAAVV
 anzuschließen.


DAS ZIEL NICHT AUS DEN AUGEN VERLIEREN



 Mein Leben ist keine Demokratie, in der alle mitbestimmen dürfen. Als Individuum habe ich Anspruch auf die unbeeinträchtigte Geltung von Freiheits- und Grundrechten, und darauf immer wieder hinzuweisen ist kein Ausdruck von Egoismus. Des Weiteren muss ich erwarten dürfen, dass die Gerichte dieses Landes ihrer Kernaufgabe nachkommen, und die lautet, Ermittlung des Sachverhalts, Beweisaufnahmen, Unvoreingenommenheit und Sachlichkeit, um eine effektive Kontrolle jeglichen Staatshandelns zu gewährleisten. Dies und die zeitnahe Befriedung von Streitsituationen müssen die Gerichte leisten, nicht mehr und nicht weniger. Keinesfalls ist zu akzeptieren, dass sie zu einem Rechtfertigungsorgan der Staatsmacht verkommen. Eine Justiz, die nur das staatliche Handeln rechtfertigt und der Staatsräson blind folgt, ist absolut nichts wert.

Von einer Regierung, gleich ob auf Bundes- oder Landesebene, dürfen wir erwarten, dass sie gute Gesetze macht, die von einer breiten Öffentlichkeit verstanden werden können.

Von der Exekutive erwarte ich tatsächlich nur eins: Zurückhaltung und Demut. Denn eine überhebliche und willkürliche Exekutive ist ein deutliches Anzeichen für den totalitären Unrechtsstaat.

Wie weit diese drei Grundpfeiler der Gewaltenteilung, Legislative, Exekutive und Judikative, bereits auf dem Weg in den Totalitarismus fortgeschritten sind, das habe ich in diesem Buch aufzuzeigen versucht. Das Resümee ist jedes Mal gleich: Wir sind noch nicht in einem Stadium des Totalitarismus, aber bewegen uns darauf zu. Genau deshalb gilt es jetzt, wachsam zu bleiben, weitere Schritte der Staatsmacht in diese Richtung zu benennen und nach Möglichkeit zu stoppen. Denn zumindest diejenigen, die sich dem Hygieneterror und der Willkür in den vergangenen zwei Jahren entgegengestellt haben, wollen den Erhalt der Rechtsstaatlichkeit und die Geltung der Grund- und Freiheitsrechte, und das sollte allemal ein 
 legitimes Ziel in einem Deutschland mit seiner doch recht einmaligen Historie sein.


 DER STEIN, AUF DEM ICH SITZE


Zwei Jahre Freiheitsbewegung liegen hinter uns, auch hinter mir. Vor zwei Jahren wollte ich nur in Ruhe gelassen werden, um weiter unbehelligt auf meinem Stein sitzen zu können. Inzwischen habe ich erlebt, wie aus einer Regierung und aus einem Parlament ein Konsortium der Unterdrückung wurde. Wenn ich beispielsweise an die Abgeordneten denke, die sich für eine allgemeine Impfpflicht eingesetzt haben, fällt mir nur Verachtung ein, so menschenverachtend erscheint mir ihre Haltung. Die letzten zwei Jahre habe ich als einen fortwährenden Kampf gegen staatliche Willkür, die keine rote Linie kennt, erlebt. Ich war ein ganz normaler Anwalt. Und bin ein Anwalt für Grundrechte und Demokratie geworden. Denn ich
 habe eine rote Linie. Menschenrechte sind voraussetzungslos. Sie können und müssen nicht verdient werden. Und ich verteidige auch die roten Linien derer, die meine Hilfe brauchen. Verantwortung und echte Solidarität heißt, für andere einzustehen, die sich nicht selbst äußern können oder die in Gefahr geraten, unterdrückt zu werden. Mehrheitsmeinungen sind nicht deshalb richtig, weil sie von einer Mehrheit vertreten werden.

Für dieses Buch habe ich mir die Gesetze angesehen, die Corona hervorgebracht hat, und sie sind schlecht gemacht und Instrumente zur unverhältnismäßigen Einschränkung von Freiheitsrechten geworden. Dabei gilt nur eins: Die Freiheitsrechte des Individuums müssen immer
 im Mittelpunkt stehen.

Vieles, was uns in den vergangenen Monaten von offizieller Seite erzählt wurde, hat sich als unwahr erwiesen, oder das Erzählte wurde immer wieder geschickt einer neuen Wirklichkeit angepasst. Tatsächlich hat Rio Reiser ganz recht, es ist wirklich »Alles Lüge!« Aber ich glaube, viele von uns, die lange, lange noch alles geglaubt haben, was die Staatspropaganda ihnen vorgegaukelt hat, haben zumindest dies in den letzten beiden Jahren bitter gelernt.




1

 https://portal.uni-koeln.de/sites/uni/images/Aktuell/corona/Hygienekonzept-Berufsausuebung_v05-MP.pdf;https://portal.uni-koeln.de/coronavirus
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 www.zeit.de/news/2022-04/05/weiterhin-maskenpflicht-und-3g-regel-in-gerichten?utm_referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com
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 Beispielsweise NRW: www.land.nrw/media/26399/download
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 www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_91929032/exklusive-corona-umfrage-70-prozent-der-menschen-wollen-weiter-maske-tragen.html
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 www.welt.de/wissenschaft/plus238017863/Ende-der-Maskenpflicht-Angstforscherin-erklaert-warum-Menschen-weiter-Maske-tragen.html?
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 David Robertson, Peter Doshi, »The end of the pandemic will not be televised«, in: British Medical Journal (BMJ), 2021, 375; www.bmj.com/content/bmj/375/bmj-2021-068094.full.pdf
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 https://zaavv.com/de-de/
 Das ZAAVV wurde von den Rechtsanwälten Ralf Ludwig, Dr. Kirsten König, Dr. Alexander Christ und von dem Politikberater Clarsen Ratz gegründet. Am Gründungstreffen beteiligten sich weitere namhafte Persönlichkeiten.
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 www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/stellungnahme-vulnerabilitaetund-resilienz-in-der-krise.pdf;
 siehe auch: www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/deutscher-ethikratzur-pandemiepolitik-kritik-an-justiz-und-medien-17940157.html
 . Der Kommentar von Patrick Bahners zur Stellungnahme des Ethikrates in der FAZ zeigt meines Erachtens deutlich, dass Teile des Journalismus tatsächlich überhaupt nicht verstanden haben, welch immensen Schaden die unnötige Hygienepolitik der Regierung in der Bevölkerung angerichtet hat.




 DANKSAGUNG


Dieses Buch ist meiner Frau Mella gewidmet, ohne deren »klare Ansage« ich mich wohl nicht so schnell von meinem Stein wegbewegt und meinen Widerstand öffentlich gemacht hätte. Auch an meine Kinder Marietta, Florine, Simon und Lucas habe ich beim Schreiben gedacht, denn sie sollen wissen, dass Widerstand im Leben wichtig ist und ihre Eltern nicht tatenlos geblieben sind.

Maßgebliche Teile des Buches basieren auf tiefen Gesprächen mit meinem Freund, dem Philosophen Matthias Burchardt, der mich stets unermüdlich zum Weitermachen motivieren konnte, selbst wenn ich einmal mehr an der Banalität der Realität zu verzweifeln glaubte.

Für anregende juristische Diskurse danke ich meinen Anwaltsfreunden Dirk Sattelmaier, Christiane Ringeisen, Tobias Gall und Beate Bahner sowie Ralf Ludwig, dem ich viele ordnende Gedanken und überraschende Ansätze verdanke.

Besonders wichtig für mich sind auch Daniel Langhans und Rolf Kron, aufgrund ihrer offenen Worte und offenen Ohren. Die Gespräche mit Walter van Rossum ermunterten mich zu weiteren Recherchen, meinen generellen journalistischen Ehrgeiz regten Zhihong Zheng und Alexander Zwieschowski immer wieder an, wofür ich mich ebenfalls sehr bedanke.

Sozusagen »im Hintergrund« wirkte der Geist meiner Hochschullehrer Wilfried Bottke (1947–2010) und Theo Stammen (1933–2018), in deren Gedenken ich hier den Rechtsstaat verteidige.

Schlussendlich wäre dieses Buch ohne die Unterstützung und den verlegerischen Professionalismus von Jens Wernicke und dem gesamten Rubikon
 -Team nicht entstanden, allen voran danke ich Susanne George, meiner unverwüstlichen Lektorin, für alles! Danke!


 Ich könnte noch viele Unterstützer und Ideengeber erwähnen, doch leider fehlt der Raum. Eines aber steht fest: Der Widerstand ist vielfältig und farbenfroh. Entscheidend sind am Ende die vielen Menschen auf den Straßen, die eine starke und wirkungsvolle Demokratiebewegung gebildet haben. Euer Mut ist mein Antrieb. Danke!


Öffne das Buch auf einer beliebigen Seite, und Du wirst fündig …
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